






"«’·7«« N« ·-



Allgemeines

G c s c b U

tm

die PreußkschenStaatem

evetso

. M
Dritter Band. THE-«I



CZYTELNH;
REW «HM Zum

,
si

ROTHE-»So
Geiz

JZIIUIEH ,-

IMM-
«

U

,-



Zweyter Theil
E r st e r T i t e l.

Von der Ehe.

§. 1. Der Hauptzweckder Ehe ist die Erzeugung
und Erziehung der Kinder.

.

§. 2· Auch zur wechselseitigenUnterstützungal-
lein kann eine gültigeEhe geschlossenwerden.

Erster Abschnitt.
Von den Erfordernissen einer

gültigen Ehe.

§. Z. Ehen ztoischenVerwandtenin auf- und Ehepkksoke
absteigender imce sind ganzlich verboten. wegen zY
§· 4. Auch Ehcn zwischenvon- und hachbükkeMute-M

gen in oder außer der Ehe erzeugten Geschwister-Ischan
sind unzulässig.

s. s. Stief- oder Schwieger-Aeltern dürfen
sichmit ihren Stief- oder Schtviegcr-Kindern, oh-

(

ne Unterschied des Grabes, nicht verheirathen.
s. 6. DieseEhevecboke(h.5.) dauern fort, wenn

gleich die Ehe, wodurch die Verbindung zwischen
Stief- oder Schwieger- Aeltern nnd Kindern ent-

standen war, durch Tod oder richterlichenAusspruch
wieer getrennt worden.

»s.7. Jn allen übrigen Graden der Verwand-
schnfrnnd Scl)mägersci)aftist die erlaubt, und

bedarf es dazu keiner Dispeiisation.
s. 8. Nur wenn jemand die Schwester seines

Vaters, ode: seiner Mutter, oder eines weitern
(, « - Sk-
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,.Verwandten in aufsteigender iinie, die an Jahren
öltek ist, heirathen will, muß er dazu die Erlaub-

niß des Staats nachsuchen.
s. 9. Diese Erlaubnißsoll nur aus erheblichen

Gründen , und wenn eine solche Elze beyden
ertlzeilt

werden.

§. ro. Jn den durch die Gesese des Staats
schlechterdingsvorbereiten Graden (§. z- 6.) sin-
det keine Disuensariom sie werde ertlzeilt von wem

sie wolle, ntit rechtlicher Wirkung statt.
§. u. Jn wie fern aber katholischeGlaubens-

genossen, in den durch die inndeelgesetzeerlaub-
ten Fällen, die Dispeusationder geistlichenObern,
nach den Grundsatzen ilgrer Religion nachzufli-
chen haben, bleibt dem Gewissen derselben über-
lassen·
§. 12. Doch Nverliert eine Ehe, welche nach.

den Landesgesetzenerlaubt ist; dadurch, daß die

Dispensation der geistlichen Obern nicht nachge-
slicht, oder-versagt worden, nichts von ihrer·bük-
gerlichen Gültigkeit
§. 13. Zwischen Personen, deren eine die an-

dere an Kindesstatt angenommen bat, kann so
lange, als die Adoption nicht auf gesetzrnåßige
Art wieder aufgehoben worden, keine gültigeHei-
rath geschlossenwerden-

§. 14. Ein Vormund sollwälzt-endseinerVor-

mundschaft, ohne vorhergegangene Untersuchung
nnd Genehmigung des vorniundschaftlichen Ge-

richts, weder sich selbst, noch seine Kinder, mit

seinenPflegebefolglnenverehelichem
s. 15. Auf Cnratoten, welche Psiegebefolzli

nen bloß zu einem mit keiner fortwährendenAd-

ministration verbundenen einzelnen Geschäftezu-

geordnet worden, ist dieses Ebevetbot nicht zu
deuten.

·

16·
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§. 16. Ein Mann kann nur Eine Frau, und Vers-other

Eine Frau nur Einen Mann zu gleicher Zeit zur EIN
Ehe haben.

«

IX17. Tser zur zweyeen nnd fernem Ehe schrei-Von Eim-
ten will, niusi die Trennung der letztvorlzergekzem
den Eize sowohl dem Pfarrer, welcher das Aufge: aeweseaee

ber, als deiiijeiiigem welcher die Trauung ver-s PMWW

richien soll, imcl)weisen.
s· Is. Sind ans einer vorhergehenden Ehe

Kinder vorlandcn, welche wegen ininderjälzriss
gen .ilkers, oder sonst, sich selbst nicht verstehen
können: so ninß deren gesetzlicheAbsindnng
nachgewiesen; oder doch ein Eclanbnißscheindes

voeninndschaftlichen Gerichts vor der Trauung
bengebracht werden.

§. 19. Witkwen nnd geschiedneFrauen, welche
sich aus der vorigen Elze geständlichoder now-

tisch schwanger befinden, müssen, ehe sie zu ei-
ner fernem Ehe schreiten können, ihre Entbin-A
dung abwarten.

s. 20. Außer diesem Falle dürfen Wittwe-n
nnd geschiedneFrauen nicht eher-, nls Neun Mo-

naitze nach Trennung der vorigen Elze, sichwieder

verheirathen
§. U. Jst jedoch die vorige Ehe wegen bös-

licher Verlassiing getrennt worden: so kann der

geschiedne leeil sogleich, nachdem das Urkel
die Rechiskraft erlangt hat, zur fernem Eize
schreiten.

s. 22. Auch in andern Fällen kann der ordent-
liche Richter einer Winwe, oder geschiednenFran,
die anderweitige Qerlzeiraihimg derselben noch
vor Ablauf der Nenn Monailze zulassen, wenn

nacl)«denllmstimden, nnd dem llrtheile der Sach-
kastandigeiH eine Schwangerschaft nicht wahr-
scheinlichist.

A z s. 23.
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H. 23. Doch soll dergleichen.Dispensationvor

Ablauf Drener Monathe, nach getrennter voriger
Ehe, niemals ertheilt werden.

§.»24. Ein Wittwer kann erst nach Verlauf von

Sechs Wochen, nach dem Ableben der vorigenFrau,
«

sichwieder verheirathen»

gabmek §. 25. Personen , welche wegen Ehebruchs ge-

FJDEUDWschiedenworden , dürfendiejenigen, mit welchen
spsemssdsieden Ehebruchgetrieben haben, nicht heirathen.

, .

heiteikhtikits. 26. Auch diejenigen, welche durch verdächti-
ZMZZJIgen Umgang, oder sonst gestifteteMißhelligkeitem
haben- Anlaß zu Trennung einer Ehe gegeben haben, sol-

len die geschiedenePerson nichtehelichen.

s. 27. Jst aber der Ehebruch, oder der verdäch-
tige Umgang, oder die Stiftung Von Mißhellig-
keiken, in dem Scheidungsprozesse nicht gerügt,
oder von dem Richter nicht als die Ursacheder er-

kannten Scheidung befunden worden: so Ver-dient
eine spätererfolgendeAnzeigekeine Rücksicht.

s«28. Sind mit dem Ehebruche,oder verdäch-
tigen Umgange, Rachstellungen gegen das leben
des andern Ehegatten Verbunden gewesen: so sin-
det zwischendem schuldigenEhegattem und dessen
Inhalte-, eineHeirath auch alsdann nicht statt,
wenn gleich-die vorige Ehe nur durch den Tod ge-
trennt worden«

«

§. 29, Vielmelzenmß der Nichte-, wenn ihm
ein solcher Vorfall angezeigt wird , die Untersu-
chung desselbenvon Amtswegen in so weit verfügen,
als er dazu in Ansehung eines jeden ihm angezeig-
ten Verbrechensschuldigist.

,

Ebers-Flor zo. Mannspersonen von Adel können mit

Weibspersonen aus dem Bauer - oder geringe-
Dem
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rein Bürgerstandekeine Ehe zur rechten Hand peszW

schließen. bee.

h. 31. Zum höhernBürgerstandewerben hier
gerechnet, alle öffentlicheBeamte, (die geringem
Subalrernem deren Kinder in der Regel dem Can-

ton unterworfen sind,· ausgenonunenQ Gelehrte,
Künstler, Kaufleute , Unternehmer erheblicher sa-
briten«, und diejenigen, welche gleiche Achtung
mit diesenin der bürgerlichenGesellschaftgenießen.
§.—32. ZuungleichenEhen eines Adlichen(§. Za)

kann das landes s Justiz - Collegium der Provinz
Dispensation ertheilt-n, wenn der ,« welcher eine

solcheEhe schließenwill, nachweist, daß Drey sei-
ner nächstenVerwandten desselbenNamens und-«

Standes darein willigten-
zs. 3;. Kann er dergleichenEinwilligung nicht

benbringen, oder sindet sich von Verwandten , die—

mit den Consentirenden gleich nahe sind, ein Wi-
derspruch: so kann die Dispensacion nur von dem

Landesherrn unmittelbar ertheilt werden.
«

s. 34. Officlere, welche in wirklichenKriege--FOR-des
däensten stehen , können ohne.königlicheErlaubnißVIIIle
nicht heirathen.
§. 35. Beyunterofficieren, Soldaten, und allem-

welche gleich diesen zur Fahne geschwokenhaben,
wir-d die Einwilligung des Chefs oder Commandeurs
Von dem Regimenre., Bataillon, oder Corpch zu-

irelchemsie gehören, erfordert.
91 36. Ein Christ kann mit solchenPersonen Ekfpkpm

keine Heirath schließen, welche nach den Grund- disk-Einer
sålzenihrer Religion-, sich den christlichemEhrge- Ehe-VII
setzenzu unterwerfen gehindert werden. Flustlsxe
§. 37. Manne-personen sollen vor zurückgeleg-THIme

kein Achtzehnten , und Personen weiblichen Ge MMNQ

sclsk.«chks,vor zurückgelegtemVierzehnten Jahre
nichtheirathen.

AC-
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v s. Ohne die freye Einwilligung beyder
Theile ist kein-»Ehr- verbindlich.

. So weit eine plLillenserklömngüber-
hnnth wegen Nin-igle persönlicherFähigkeiten,
oder wegen Zwanges , Furcht, oder Betrages,
ussverbiiissiicb ist, io weit ist auch eine unter fol-
chen Umständengeschloss.neEhe nichtig. (Th. I.
Tu. iV. Jl. qu.)
§. 40. So weit eine jedeWillensöußerungwe-

gen IsrthMS unkcåftig ist, io weit hebt ein fol-
cher Jeixhum ae—chdie Einwilligimg in eine Hei-
rath auf; wenn in der Person des künftigenEhe-
gacten, oder in solchen persönlichsnEigenschaf-
ten , welche brn Schließiingeiner Ehe von dieser
Art vorausgefctztzu werden pflegen, geirrt wor-

den ist. - Ebend. 75- 83.)
s 41. Eine durch Zwing, Betrug, oder Irr-

tbum veranlaßte Ehe wird verbindlich: wenn sie
nach entdeckte-m Irrrhume oder Betrage , oder

nach aufixehobsnemZwange-, ausdrücklichgeneh-
migt; oder länger als Sechs Wochen nach diesem
Zeitpunktefrenwillig fortgesetztworden.

s. 42. Jst der angeblich geiwungenh betro-

gene , oder sonst im Jerthume geweseneTheil ver-

storben, ohne die Richtigkeit der Ehe zu rügen:
so knan die Ehe von dessenErben nicht mehr ange-
fochtenwerden.

s. 43. Jst jedochaus einer angeblich ermun-

genen Ehe k—in Kind vorhanden: so haben die Er-
ben des unschuldigenTheils ein Richt, auf die

Richtigkeit dieser Ehe zu klagen.
s» »z4. Die« Frist, welche dem Erblasser noch

übrig war, wird den Erben, vom Todescage an

gerechnet,entom-nett
-

s. 45. Kinder aus einer Ehe zur rechten Hand
ohne Einwilligung ihres leiblichen

s. 46.
Vaters, nichtgültigverheirathen-
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s. 46. Auch solche Kinder, die schon verhei-
rather gewesen, ingleichen Söhne, die der väter-

lidien Gewalt entlassxrn , und Töchter, die über

fünf und zwanzig Jakzke alt sind, so wie Kinder
one-» einer Ekze zur linken Hand , müssendie väter-

licin Einnnliigung nachsuchen.

H. 47. Zwei an Kindesstatt förmlichangenom-
nien worden , bedarf zu seiner Heirath nur der

Genehmigung desjenigen, welcher ilzn dazu ange-
nommen hat.

H. 4g. Kinder, welche von ihren natürlichen
Acltcm verlassen , und von andern aufgenommen
worden , bedürfen zu ihrer Verheiratlzung nnr

der Einwillignng derjenigen, welche alsdann in

dem Verhältnisseeines Psicgcvacers gegen sie ste-
hen. kTiL li. Ahschn xll.)

s. 49. Bey noch minderiälpriqenvatctlosen
Mai-sen ist die Eimvillignng der Bcutter und des

Vormunch nothwendig.
II so. Jst auch di-: Mutter verstorben: so muß

an ihn-r Stille die Einwilligimg der Großälrern
nach-gesuchtweiden

s. 51. Unter mehrern Großältkrn haben diese-,
nigen den Vom-g, welche das Kind zu sich ge-
nommen und erzogen haben.

s. 52. Sonst gskzendie Großvåter den Groß-
mürteny und die von des Vaters Seite denen von

ver Muster Scire vor.

53s Sind auch keine Großälrernmehr vor-

handen: fv ist die Einwilligimg des Vormundes
allein hinreichend —

§« H- Dcr Vormund kann seinen Eonscng ohne
Genehmmmlg des vormundschaftlichen Gerichts
nicht crtlzeileii.
§. 55- Was vorstehend G. 49-54.) .von Min-

derjälzrigcnverordnek ist, gilt auch von denen,
A 5 welche

der Mut-
ter, ver

Grossäh
tckn nnd
des Vor-

tlllllldss.
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welche als gerichtlich erklärte Verschwenderunter

Vormundschaft genommen sind.
s. 56. Steht derjenige , dessen Einwilligung

erfordert wird , selbst unter Vormundschaft, oder

ist sein Aufenthalt unbekannt: so ist eben so zu

verfahren, als wenn er gar nicht mehr vorhanden
ware. .

. Die Einwilligung solcherAeltern und

Großölkern,welcheaußerhalbEuropa leben, kann,
wenn das Beste des zu verheirathenden Kindes

durch deren Abwartung leiden würde , von dem bor-
«

mundschaftlichen Gerichtexxergänztswerden.

s. 58. Diejenigen, deren Einwilligung nach
obigen Vorschriften(§. 45. qu.) erfordertwiss, sol-
len dieselben nicht ohne erheblichen Grund ver-

sagen.
«

§. 59.» Erhebliche Gründe sind-alle diejeriigen,.
aus welchen ein-e vernünftige und wahrscheinliche
Besorgniß, daß die künftigeEhe unglåcklrchund

mißvergnügtseyndürfte, entspringt.
§. So. Dahin ist besonders zu rechnen, wenn

"

den künftigenEheleuten das nbihige Auskommen
fehlenwürde.

s. 61. Oder wenn der-andre Theil zu einer infer-
mirenden , oder auch nur sonst nach der gemeinen
Meinung schimpftichenStrafe, durch ein rechts-
kräftigesCriminahErkennrniß verurtheilt worden.

h. 62. Ferner, wenn derselbe der Verschwen-
dung, Trunkenheit, liederlichkeit,oder sonst ei-
nem groben Laster ergeben ist. x

§. Sz. Desgleichen,wenn er schöneinmal ge-
schieden, und m dem Scheidungsurkel für den

»fchuld;'genTheil erklärtworden ist.
s. 64. Oder-, wenn er mit epilrpkifchenJus-allen-

der. Schwindsucl)t, venerischen oder andern an-

HrckendmKrankheitenbehaftetist-
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s. 65. Endli» , wenn eine minder-jährigePer-
son II Abels oder höhernBürgerstandes, sich mit
einer solchen, die nach obigen Bestimmungen
G. Zo. 31.) zu einer niedrigem Classe geh-Setzver-

heirathen will.
,

s
«

§. 66. Aeltern und Großältern versagen ihre
Einwilligung mit Grunde, wenn sie von dem an-

dern Theile mit Beschimpfung-enoder Thäclirhlcixs
ten gröblichbeleidigtworden.

s. 67. Oder, wenn die Kinder die nicht erbe-

tene oder verweigerte Einwilligung durch heimliche
Eigegelbbnisse, Entfährung, oder andere uner-

laubte Mittel, zu erzwingengesuchthaben.
F. 68. Wenn Aeltern oder Großålterndie Ein- Ergän-

willigung verweigern: so muß, auf Anrufen der
M

Kinder, oder des andern Theils, über die Recht- Grunde-»sei-
mäßigkeitdieser Weigeruug von dem ordentlichen
Richter erkannt werden« —

s, 69. Verweigert der Vormund,seine Eintrit-

kigung: so kann dieselbe Von dem vormundschastli-
chen Gerichte durch ein bloßes Dekret ersetzt
werden.

s. 7o. Beizen-et aber- der Vormund auf seiner
Weiserung: so steht ihm frey, auf richterlichesGe-

hörund Erkenntnißdarüber anzutragen.
"

§. 71. Eben dazu istauch derjenige befugt, wel-

chem die Heirath mit einer unter Vornnmdschaft
stehendenPerson, von dem vormundschaftlichen
Gerichte, mit oder ohne Beytritt des Vormundes,
oder der Verwandten , untersagt worden.

s- ,7«2· Sind mehrere Vormünder unter sich
nicht eMlgT so giebt unter ihnen bloß der Schluß
des vormundschaftlichenGerichts den Ausschlag.
s»73s IN wie fern die Einwilligung der Guts-

herrschafkenerforderlichsey, wird in dem Titel von.

den NechkepUnd Pflicht-ender Gutsuntertlzanenbe-

stimmt- (Tit.VIl. Abschnng
»

§s
. WE-.
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«

s. 74.«Die rechtlichenFolgen der Vernachlässi-
gung vorstehender Erfordernisse einer gültigen Elze
sind im Zehnten Abschnittefestgesetzt.

Zweyter Abschnitt.

Von Ehegelöbnissen.

» » s. 75. Das Ehegelöbnißist ein Vertrag, wos-

kalsfzxxjfsdurch zwey Personen verschiedenenGeschlechts ein-
Ehsenori ander künftigzu heirathenversprechen-

issee. §. 76. Unter Personen, und in Fällen, wo

keine rechtsbesiändigeEhe statt findet, kann auch
keingültigesEhegelöbnißerrichtetwerden«
§..77. Auch dadurch, daß ein zur Zeit des

errichteten Vertrages entgegen gesiandenes Ehe-
verbot, durch Dispensation, oder sonst, gehoben
worden, erlangt das von- Anfang an ungülrige
Ehegelöbnißkeine verbindlicheKraft.

s. 78. Besteht hingegen das Ehehinoernißnur

in dem Mangel der Einwiiligung derjenigen, de-

ren Consens zur Gültigkeit der Ehe erfordert wird:

so ist, bis zn dessen Erfolge, das Ehegeldbnißnur

für den, welcher einer solchenEinwilligung bedarf,
unverbinolikh.

,

Hi 79- Der andre Theil aber kann so lange
nichtzurücktreten, als die Personen , auf beten

Emwillignng es ankommt, sich darüber noch nicht
erklärt haben. (Th. l. Tit.V. s. 13.)

. So. So lange ein gesetzniößigesEhegelöb-
niß besteht, soll keiner der Verlobten sich in ein

folgendes einlassen. (s. 132. 133. 134.)
. sc. Es ist nicht nothwendig, daß Vor jeder

Ehe ein förmlicle Ehegelöbnißhergehe.
·

Form oesi s« 82—· enn aber aus einem Ehegelbbnisseein

IWJM Recht auf Vollziehungder Ehe zu klagen entsprin-
gen soll: so muß dasselbegerichtlich, oder vor

einem

Erforder-
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einem Justizcoinmissariound Noteriv geschlossen
und niedergeschriebenwerden.

s. 83. Gemeine landleute können ilzre Ver-

lobungen vor Schulzen und Schöppen vollziehen
und niederfchreibenlassen.
§. 84. Für die .schriftliche Aufnelzmung des

bloßen Elzeversprechens an ordentlich-er Gerichts-
stelle sollen den Parteyen keine Gebülzren abge-
fordert werden.

s. 85. Bey der Anfnelzmung des Ehe-gelbb-
niffcs müssen die Parteyen in Person gegenwär-
tig skin-
§. 86. Wenn beydeTheile sich nicht an Einem

Orte besinden: so muß die Itufnehmung des Ehe-
geldbnisses an dem Aufenthaltsorte der Braut
erfolgen.

«

H. 87. Alsdann kann der Bräutigam durch
einen gerichtlich.eri1annten Bevollmächtigtendas

Geschäftvollziehen.
§. 88. Jst die Braut großjälgrig, und nicht

mehr unter väterlicherGewalt: so muß sie mit ei-
nem von ihr selbst gewähltenmännlichenBen-
stande erscheinen.

Cz89· Der Richter oder Justizeotnmissaciugist
schuldls, vor Aufnethng des Vertrages Erkan-
digung einzuziehen: ob vielleicht Elzetzindemissc
vorm-altem

§. 9o. Was die Verfchweigung wirklich vor-

handetlcr Ehelzindernissein Ansehung desjenigen
Theils, welcher sich deren schuldig macht-, fü-
Folgen hgbe, ist. gehörigenOrte bestimmt.
(AL-schn.x.)
§« 91i Ehegelöbnisse,bey welchen die gesetz-

liche Form nicht beobachtet worden, sind für bloße
Unterhandlungen zu achten.

. 92. Wenn jedochmit beyder Theile Bewil-

ligungdas Aufgebot schonerfolgt ist: so sinden zwi-
scheu
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schenihnen eben die Rechte und Pflichten, wie aus

einem förmlichenEhegelöbnissestatt.
s. 93. Die der Gültigkeit eines förmlichenEhe-

gelöbnissesentgegen stehenden Mängel, werden

durch den hinzukommenden Beyschlas nicht ge-.

hoben-
s. 94. Was aber Oberhaupt dieFolgen eines un-

ter dem Versprechender Ehe vollzogenenBeyschlafs—
sind, wird unten bestimmt. (2lbschn.Xl.)

. s. 95. Ehegelöbnisse,deren Erfüllung von einer

aufschiebendenBedingung abhängiggemacht wor-

den, können , so lange die Bedingung noch nicht
eingetroffen ist, von jedem Theile, auch einseitig,
widertufen werden-

§. 96. Ein Gleiches gilt von Ehegeldbnissen,
deren Erfüllung aus eine ungewisseZeit hinausge-
setztworden, solange der Zeitpunkt noch nicht ein-

getroffen ist.
«-

§. 97. Jst in dem Vertrage wegen der Zeit zur
Vollziehung der Ehe gar nichts bestimmt: so ist
ein Theil auf den andern nur zwec) Jahre lang zu
warten verbunden.

h. 98. Ein Gleiches sindet statt, wenn die Voll-

ziehungderEhe in unbestimmtenAusdrücken,«nach
Möglichkeck,,,oder cInnchGelegenheik,,versprochen,
oder wenn dieselbeder Willkühr eines oder des an-

dern Theils aqurücklichüberlassenwordem
s. 99. Uebrigens aber soll niemand, wider den

Willen des Andern , vvon einem gültigenEhegelöb-
nisse, ohne rechtlichenGrund zurücktreten.

s. Ioo. Gründe, aus welchen eine schon Voll-

zogene Ehe getrennt werden könnte , rechtferti-
·en den Rücktritt von einem Ehegelöbnisse.(Ab-
chnitt Vlil.)

h. Wi. Auch bloßer verdächtigerUmgang,
oder ever-

acht-
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sichtlicheBegegnung, können, tvenn sie gleich zur
Trennung einer schon vollzogenen Ehe noch nicht
hinreichendwären, dennochden Rücktritt von einem

Ehegeldbnissebegründen.
·

D. 102· Fehler in dem moralischen Verhalten
des einen Verlobten, weswegen Aeliecn ihre Ein-

willigung nach s. 61. 62. 63. versagenkönnten, be-

rechtigen den andern Verlobten zum Riicksritte,
wenn dieselben erst nach der Verlobung entstanden,
oder ihm bekannt geworden sind.

s. 103. Wegen einer erst nach der Verlobung
entdeckten efelhafieiy ansteckenden, besondere ve-

nerischen, lllglklchenwegen einer Jeden iinheilbnren
Krankheit des einen Theile, kann der andre sein
Eheoersorechenzurücknehmem

s. 104. Ein Gleiches gilt Von einer ausfallen-
den Håßlichkeitdes Körpers , oder einem andern

Ekel und W.derwillen erregenden Gedacht-m wel-

che ein Theil dem andern vor der Verlobung ver-

heimlichthat.
«

«

s. kos. Ein nach der Verlobung entdeckter

Irrkhum in Ansehung des Vermögens, rechtfer-
tigt den Rücktritt nur alsdann, wenn es den künf-
tigen Ehelcuten an dem nöthigenAuskommen feh-
len w rde.

()—106 Jeder, auch nur in Ansehungdes Ver-
mögens, Von einem Verlobten oder dessen Aeltem
verübter Betrug, giebt dem andern ein Rccht zum
Rücktritts

§. 107.· Veränderungen,welche sich nach der

Verlobung ZUder Person, oder in den persönlichen,
oder Vermonttisuncständeneines VsstldbtJi sich er-

klgmlh betschttgen denjenigen zum Nil-- :i

they wenn tk »denFall hätte des-sang :..«.
dar- Ehegelöbmßwahrjcheinlichmehr eingegangen
seynwürde.

108.
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s· 108. Religionsverönderunggiebt nsr dem
andern Theile, nicht aber dem Verätwcis-idi-n,e-.n

Recht zum Rücktritte. ?

. 109. Wenn ein Theil seine in dem Ost-ge-
-löbnisse, oder Elgevertrage ausdrücklichübernom-

mene Verbindlichkeit nicht erfüllenkann: so ist der

andre zurückzutretenberechtigt
»s.no. Die bloßeMinderjälzrialeithingegen

» ist kein rechtmäßigerGrund zum Rucken-me von

l einem unter den gesetzlichenErfordernisse-r geschlos-
» senen Ehegeldbnissr.

l
H. 111. Wenn Umstände,wesweaen Aelkern

Großältetn, oder Vormünder, ilzre Genehmi-
gung zu versagen befugt sind, sich erst in der

l« s Folge ereignen , oder offenbaren: so könnendie-

selben ihre schon etclzeilteEinwilligung wieder zu-

, rücknehrnem

z Folgen s. 112«. Wer ohne rechtlichenGrund die Erfül-

·’s ZYZIWVBFZlung eines Ehegelöbnissesbehactlich verweigert-
«

qpkkagnen oder sichselbstdazu außerStand setzt; der verliert —

(

Nackt-Ins- die dem andern Theile gemachten Geschenke-,
l muß die von demselben

"

erhaltenen zurückgeben,
l und alle wegen des Ehegelöbnisscsausgewendete
Ell

"

Kosten ersetzen. ·

"

«

§. 113. Jst auf den Fall des Rücktritts eine

z i Tonvemionalstrnfe verabredet: so muß diese noch
·

außerdementrichtet werden-

4 i 114. Jst keine Conventionalstrafevorbedum

lss gen: so muß der Schuldige noch über die s. 112.

IF. bestimmte Entschädigung, dem Unschuldlgen mit

M dem Vierten Theile desjenigen, was in dem Ehe-
l gelöbnisse, oder in einem besondern Ehevertrage,

als Mitgabe, oder als Gegenvrrmächknißausge-
l, E setztworden, absinden.

js §. Itz. Jst keine Mitgabe oder kein Gegen-
; vermächtnißdorbedungen, wohl aber dem Un-

« schuldigen, auf den Fall, wenn er den

ans-ernF der-v
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überleben sollte, eine gewisse in sich bestimmte
Summe oder Sache zum Erbrheil Verschriebenwor-

den: so kann derselbe den Vierten Theil davon, als

Absikldiingfordern. «

. I 16. Sind nachVerschiedenheitder FälleVer-

schiedeneStimmen bestimmt: so wird die Abstu-
dMlg nach der geringsten Summe gerechnet.

s. 117. Kann der Zurücktretendcdie nach die-

sen Vorschriftendem andern Theile gebührendeAb-

sindungaus eigenen Mitteln nicht aufbringen: so
sind seine Aeltern, in so fern dieselben in das Ehe-
gelöbnißgewilligt, und den Rücktritt veranlaßt
oder genehmigt haben , zu deren Entrichtung ver-

bunden. -

»

§. 118. Jst feiner der vorstehendenFällezu Ve-
stlMMUUS einer dem Unschuldigen anzuweisenden
Absindtmg vorhanden: so muß zwar derselbe mit
M Es 112. bestimmtenEntschädigungallein sichbe-
gnügenz

h. 119. Doch muß alsdann gegen den ohne
rechtmäßigenGrund zurücktretendenTheil, nach
Bewandnißseines bewiesenenleichtsinnes und der,
der verlassenenBraut zugesügtemKränkung, auf
verhältnißmåßigeGeld- oder Gefängnißstrafeer-

kannt werden.

s. 120. kahigt ein Verlobter. durch sein mo- Folgen
eines aus
erheblichenralisches Verhalten nach der Verlobung, den ans-

dern Theil zum Nückrrirte: -sokann letzterer die Vor- Gründen

stehend (s. 112- 119.) bestimmteEntschädigungund

mAbsindung fordern.
s. 121. Bezieht sichaber die rechtmäßigeUrsache

des Rücktritts auf Umstände,welche schon vor der

Verlobungvorhanden gewesen, und dem andern

Theile nicht betrügltcherWeise verheimlichtworden

sind: »sokommt dem zurücktretendenTheile nur al-
lein dte s. lt2. bestimmte Entschädigungzu.

Allgem- Gesetzb.m. Band

Us.
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g. 122. Wird ein Ehegelöbnißmit beyder
Theile Bewilligung, oder sonst aus rechtlichen
Gründen getrennt, ohne daß einem oder dem an-

dern Theile ein Uebergewichr der Schuld zur last
fällt: so müssendie Geschenkevon beyden Seiten
zurückgegebenwerden.

s. 123. Wird vie Erfüllungdes Ehegelöbnisses
durch den Tod des einen Verlobten gehindert: so
hat der lieber-lebende die Wahl: ob er die empfan-
genen Geschenke behalten, oder sie zurückgeben
nnd die seinigen wies-erfordernwolle.

s. 124. Das Recht die h. 112- n9. bestimmte
Entschädigungund Absinduna zu fordern , geht
auf die Erben in der Regel nicht über-
§. us. Doch kann der Unschuldige gegen

die Erben des schuldigenTheils darauf anrragen,
wenn letzterer-, auf die aus dem Ehegelöbnisse
angestellte Klage, feine We«igerung,die Ehe zu

VollzieheiH gerichiiich, oder doch schriftlicher-

§.·126. Desgleichen, wenn der Schuldige
noch vor seinem Tode sich an eine andre Person
wirklichverheirathee hak.
«"i s. 127. Dagegen können die Erben des nn-

scljuldigenTheils die Entschädigungnnd Abstu-
dung von dem schuldigennur in so fern fordern,
als dieselbe dem Erblasser bereite rechtskräftigzu-
erkannk ist.

.

. us. Wer vom Ablaufe der in dem These-
löbnissezur Vollziehung desselben bestimmten Zeit
Ein Jahr Verstreichenläßt, ohne den Andern zur

Erfüllung aufzufordern, der hat kein Recht mehr
daraus zu klagen. «

»s.129." Jst keine Zeit-bestimmt; und es hat,
binnen Zwey Jahren vom Tage des geschlossenen
Ehegelbdnisses, keiner von beyden Theilen zur Er-

18

·

süllungdesselbenbey dem Andern sich gemeldekkd
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so hat das Ehegelöbnißselbst seine Kraft ver-

loren. I.97.)
« §—130. Außerdem erlöschkdie Klang zur Er-

flsllimgeines solclssnElgegelsisbnissesnach V tlJuf
EWS Ji1lgl-c5, von der letzten fruchtlos gcfchcize-
nen «2lui"fi)rde:ung.

»
§. 131. Wer selbst frfiser als der andre Theil

länrakkzeykann geceu des-selben aus dun Erwe-
locmssh aud) nicht auf Ekiikcbådigunwklagen.

s. 132. Das Nkchr, nach der Aufhebung des

Edeqelöbnisiesdie Geld-winke kurkikk zu form-rn,
(9. I22. 123.) er.i)«s«d)t,wenn es nicht binnen Salz-
tesfrist ausgeübt worden.

H. 133. Wtr noch qcsetzmäsgVerlobt ist, und Von gieb-
·

rmx Chegeg
lddullfeskeipe andre Person zu einer späreknVopobimg Ver-

vleuet,-mus: derselben, wenn sie zurücktritt, alles
das leisten-,was H. 11.:- 119. fxstaelilzt worden.

« H. 134. Jst aber cum spatcr Verlobten das frü-

here chlösnsn Des andkrn Theil-I bekannt gewe-

sen: io entstehn aus der späxcrnVerlobung weder
Rechte noch Pflichten.
«. 135. Jede-spätereBrlobimq des einen

Theils giksbt dein E siverlobsm ein Recht, von

der frohem Verlobum zumckzuxrerew und nicht
nur Entschädigung,sondern auch gisetzmäkigeAb-

findung«ztcfordern.

Dritter Abschnitt
Von der Vollziehung einer Vollgfil-,

tigen Eige.

·
s. 136. Eine vollglllkiae Ehe wird durch die

priestcrltche Trauung vollzogen
s. 137.· ZwischenPer"oncn fremder im Staate

geditldexerReligioncih wird die Vollziehungeiner

vouglilctam Glge lediglich nach den Gebrauchen
ihm Religion beurclzeilt.

IB 2 s. 1Zs.
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Aufgeben s. s:58. Das Aufgebotmuß vor derTrauung
i

hergehm »

s. Ig9. Das Aufgebormuß in beyber Verlob-
ten Parochie geschehen.
§. 14o. Wer zu keiner Parochie gehört,muß

dennoch das Aufgeboe in der Kirche, wohin sein
Wohnort gehört,veranstalcen.

s. 141. Wer noch nicht Ein Jahr an seinemge-

genwärtigenWohnorte sich aufhalt, muß auch in«
.

- der Kirche seines vormaligen Wohnortes aufgebe-

;
ten werden.

s. 1424 Gesinde, welches noch nirgend einen

festen Wohnsitzaufgeschlagenhat, muß sich, außer
»

«

seiner gegenwärtigen]Parochie , auch an dein

l «

,
Orte seiner Geburt, ohne Unterschied der Zeit

Z.
«

seiner Entfernungsvon demselben, aufbieten lassen.
k. .

- (Tit.xs. Abschva
«

§. 143. Auch ein Fremder, der in Königlichen

Sausengetraut seyn will, muß sichin der Parochie

is seinerHeimatlzaufbieten lassen-

s s. 144. Kann er dies nicht bewerkstelligen:"so
muß er durchs gerichtliche oder beglaubte Nota-

. tiatszengnisse nachweisen, daß an dem Orte sei-

31
ner Heimatlz kein Ehelzinbernißwider ilzn be-

» kannt sey.

is H. I45. Hat aber ein Fremder sich in hiesigen
Is» Landen niedergelassen, and länger als Ein Jaer

darin aufgehalten; so ist das Aufgebot in seiner

kj
«

hiesigen Parochie, so wie bey Eingebolzrnen, hin-
reichend. «-

) s. 146. Wird dem Pfarrer , welcherdas Auf-
§ gebot verrichten soll, ein in beglaubter Form aus-

- gefertigte-s Ehegelöbnißnicht VokgezeigkOso Muß

i derselbe nach obigen Vorschriften Erkandigung
» einziehen, ob vielleicht Edelzindernissevorhan-
s den sind.

I §- 147.
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§. 147. Findet der Pfarrer ein Bedenken: so
muß er um nähereVerbalmngsbefeizle bei) seinen
Vorgesetztenanfragen.

d. 148. Das Aufgebot belzältinzwischenzwar
seinen Fortgang; die Trauung aber muß bis zum
Eingange der Vorbescheidungausgesetztbleiben.

. I49. Hat der Pfarrer die Erkundigung un-

terlassen; oder ein ihm bekannt gewordenes Hin-
derniß leichtsiunigübergangenx so soll er deölzalb
rnit verhåtmißmäßigerfiskalischer Strafe belegt
werden.

§. Iso. Das Aufgebor muß deutlich, mit Be-
nennung des Standes, Vor - und Zunamens ben-
der Theile, und ver Aeltern der Braut, geschehen.

·

§. 151. Es mußDrey Sonntage hinter einan-
der von der Kanzel verlesen werden.

«

s. 152. Wer nur zweymal für dreymal aufge-
boten seyn will; dem kann, nach Belvandniß der

Umstände, die dem Pfarrer der Braut vorgesetzte
ObrigkeitDispensation dazu ertheilen

H. 153. Soll das Aufgebot nur eins für allemal

geschehen: so muß die Disoensation bey Hofe ge-

sucht werden.

I. 154. Die unterlasseneBefolgung obiger Vor-·
schriftenwegen des Aufgebots, macht zwar die Ehe
nicht ungültigz
§. 155. Die Parteyen aber, und der Pfarrer,

welcher die Trauung verrichtet, haben , nach
Wkaaßgabeder verschuldetenUnterlassung, und des

daraus für irgend jemanden entstandenen Nachtheils,
siokalischeGeld- oder Gefängnißsirafeverwirkt.

s. 156. Auch die Strafe fälltweg, wenn( wegen

plötzlicherTodesgefahr die Trauung beschleunigt
werden mußte, und weder bedenklicheUmständevor-

walteten, noch die Verfügung der Vorgesetztenab-

gewartet werden konnte.

VI d- 157-
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)

I

s s. 137. Ein Gleiches sindek statt, wenn der

J Bräursgam m Angelegenheiten des Staate eine
l langwisrxge oder gefährlicheReise so schnell antre-

ten muß, daß zum Aufgebote oder zur Einlzolung
der Desp-nsar:onksine Zeit uhrig ist.

Tiers-ruck- s. 158. Wer Einspruch thun will, kann den-

selben nur auf ern ältereo förmlichesEhegelöbneß,
s ooer auf eine unt-er dem Versprechenveerlze er-

folqu Schwängerum gisünden
,

s

s. I,9» TWird dem Pfarrer ein dergleichenförm-
liche-«-ijzsgstumfz vosqelegn so muß er mit Auf-
gedoruud Zenung sofort tnne halten.

»
Js. 160. Soll eine unter dem Versprechen der

, »Eh- ersolgte Schwängerung den Einspruch be-

l gr1:n«en«: so mag dieser Klzgegrund bey der

; Odems-est des Orts, wo das Anfgebot oder die

s Trauung geschehen soll, be«·chisinigt,und von

h dieser das fernere Aufgedot oder die Trauung un-
«

, tersagt werden.

s
(

s.v161. Entsteht darüber ein Prozeß: so ge-
. hört dessen Etörtmmg vor dasjenige Gericht, wel-

chem der ?tn.iesproch-ne in Sponsalsen - und Ehe-

sl fachenunterworer uK

c , 16.2. Erklärt sich der angesprocheneTheil,
; «

die den Anfvrnch mache-we Person mehr heira-
then, sondern

«

allenfalls nur nach denXGcsetzen

I und richtckltchem Ermessen absinden zu wollen:

«

«

so muß er dieser Arsindung wegen annehmlicheSi-

.;«» chrrlzeikbest.llen.
j 163. Sobald dieses geschehenist, kann mit

; dem ferner-n Aufgeben-. und der Trauung verfah-
ten w—.rden.

’

s. 164. Wird der Einspruch in der Folge un-

d gegründet befunden: so soll der Einsorecljende,

;
»

als ein Ins-unant, nachdrückuchbestraftwerden.
l

H. 165.
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’

TI-

§. 165. Wird dem Richter, vor der Trauung,
ein oder anderes bis dahin nicht bekannt gewefenes
Ehchindernißglaubhaft angezeigt: fo nmß Aufge-«
bok sowohl,als Trauung untersagt werden.

s. 166. Die Aufhebung eines solchen Verbots
Inder nicht elzec statt, als bis das Hindernis; ent-

Weder gehoben, oder durch llrtel und Recht als

nNexkzebliehverworfen worden.

H. 167. Privatpersonen können bey der Trauung Trauung;

lDurchBevollmächtigtenicht vertreten werden.

§. 168. Welchem Pfarrer die Trauung zukom-
VJe, ist nach den unten vorgeschriebenen Grund-
satzenzu bestimmen. (Tit. XI. Abschn.Vl.)

·
is—169s Dass die Trauung nicht von dem gehö-

USM Pfarrer vollzogenworden, macht die Ehe
selbstnicht nngültig.

s. 17o. Wer aber, tun die Gesetzedes Lem-
des unwirksam zu machen, in fremden landen sich
trauen läßt, bat, außer den übrigen rechtlichen
Folgen der Richtigkeit oder Ungültigleit einer sol-
chen gesetzwidrigenElxe (?lbfchn. X.), auch noch
eine sislalischeStrafe von Zehn bis Dreylznndcee
Thalern bewirkt

«

§. 171. Die Kosten des Aufgeboks, der Tran-
Ung, und der Hochzeit, tragen beyde Elzeleute ge-

meinschaftlich: wenn nicht ein Anderes ausdrück-

lich verabredet; over an den Orte, wo die Braut
wohnt, unter der Classe, zu welchersie gehört,
hergebrachtist.
§. 172· Das Eigenthum der Hochzeitsgeschenke

wird beyden leeilen gemein; in so fern nscht der

Geschenkgeberein Anderes ausdrücklichfestgelegt
hak; oder es ans der Beschaffenheitdes Geschenks
abzunehmenist-

B 4 Bier-
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Vierter Abschnitt.

Von den Rechten nnd Pflichten der

Eheleute, in Beziehung auf
ihre Personen.

Gemein- §. I73. Die Rechte unt-Pflichten der Eheleute
New und nehmen sogleich nach vollzogener Trauung ihren
Eva-ehren Anfang-
IMEW §. 174. Eheleute sind schuldig,sich injablenVor-

l» .

«

fallenheicen nach ihren KräftenwechselseitigenBen-
s g stand zu leisten.

»

l s
«

§. 175. Sie müssenvereint mit-einander leben,und
«

«

dürfenihre Verbindungeigenmächtignicht aufheben.

i » s. 176. Auch wegen Widerwärtigkeitendürfen
i, sie einandernicht verlassen.
l 177. Oeffentliche Geschäfte,dringende Pri-
I bat-Angelegenheiten, und Gesundheinxeeisement-

!« · schuldigendie Abwesenheit
-. s. 178. Eheleute dürfen einander die eheliche
I Pflicht anhaltend nicht versagen.

s, s. 179. Wenn deren Leistungder Gesundheit
; des einen oder des andern Ehegatten nachtheilig
Hi

D seyn winde, kann sie nichtgefordert werden.
I ’

d» 18cgAuchtszåtgcgtxdeEhefrauen verweiger-
te eywo nnng mi e .

i §. 181. Zur ehelichenTreue sind beydeEhegat-
! k;

«

km wechskiseikigverpflichten
I "

. 182. Die Verletzung derselben von Seiten

: dleSHinenVEhegattenberechtigtden andern nicht zu
gei en ergehungen.

i s. 183. Auch Handlungen, welcheden Ver-
l« dacht einer solchen Verletzung erregen könnten,

H
»

müssenvermieden werden.
»

, Zåkkäkkekvd»s.184. Der Mann ist das Hauptder ehelichen
i M Ma-» Gesellschaft; und sein Entschlußgiebt in gemein-

i » MS· schaftlichenAngelegenheitenden Ausschlag.

i

. 185
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·
185. Er ist verbunden, feiner Frau standes-

maßtgmUnkerhalr zu gewähren
- 186. Mit dem nothdürftigenUnterhalkemuß

sik«sichbegnügen,wenn ihr der Mann den standes-
maßigennicht verschassenkann.

· 187. Zum Unterhalte der Frau gehören
auch die sie betreffendenCur- und Prozeßkostcm
Es 229. 230.)
§- l88. Der Mann ist schuldigund befugt, die

Person«die Ehre, und das Vermögenseiner Frau,
In und außerGerichten zu vertheidiqen.

I- 189« Jn der Regel kann daher die Fran, ohne
ZUilekZlMgnnd Einwilligung des Mannes, mit An-
dern keine Prozesseführen.

.

- 190« Auch gegen angestellte Injurienklagen
istder-Manndie Frau auf feine Kosten zu verthei-
digen schuldig.

s. 191. Bey Eriminalsunterfuchungen gegen
die Frau, bleibt der unschuldige Mann von Tra-

gung der Kosten aus eignen Mitteln in so fern frey,
als das von der Frau begangene Verbrechen ihn
auf Ehescheidunganzutraaen berechtian

§., I92. Die Frau überkommt durch eine Ehe der Eiern
zur rechtenHand den Namen des Mannes.
§. 193. Sie nimmt Theil an den Rechten feines

Standes, fo weit dieselbennicht allein an seine Per-
son gebunden sind.

s. 194. Sie ist schuldig, dem Hauswesen
des Mannes nach dessen Stande und Range vor-

zustehm
§. 1t9s. Wider den Willen des Mannes darf sie

für sichselbstkein besonderesGewerbe treiben.
- 196. Ohne des Mannes Einwilligung kann

die Frau keine Verbindungen eingehen, wodurch
die Rechte auf ihre Person gekränktwerden.

§. I97. Der Mann kann aber auch, ohne die

Einwilligung der Frau, keine Verbindungen tref-;
B s feu-
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- muthenden Vollmacht zugelassenwerde,
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ken«,»wodurchihre Person einem Dritten verhaf-

ZweyterjTheil.

sket wird.

§. 198. In allen Fällen, wo die Frau in ste-
hender Ehe zu etwas , wozu sie die Gesetzenicht
verpflichten, dem Manne , oder zu dessenVor-

rheile, verbindlich gemacht werden foll, » muß
der Vertrag, oder die Verhandlung , gerichtlich
vollzogenwerden;

s. 199. Aus bloßenaußergerichtlichenVertra-
gen zwischendem Manne und der Frau , können

daher für die letzterezwar Befugnisse, aber keine
Verbindlichkeitenentstehen.
§. 200.[Bey gerichtlichenVerhandlungen der

Frau mir dem Manne ist die Zuziehung eines Ben-
ßanbes der Regel nach nicht nothwendigsl
§. 201. [Vielmehrmuß der Richter von Amts-

wegen darauf sehen , daß die Frau bey solchen
Verhandlungen nicht übereile noch hintergangen
werde.

s. 202. Asenn der Mann sichentfernt hat, ohne
wegen Vesorgung seiner Angelegenheiten Verfü-
gungen zu treffen, und sein Aufenthaltunbekannt

ist: fo ist die Frau berechtigt, alles zu thun, was

zu einer ordentlichen und gewöhnlichenVermö-
gensverwaltungerforderlich ist.
§. 203. Ein Gleiches findet wegen folcherGe-

schäfte,wo Gefahr im Verzuge ist, auch alsdann

statt , wenn der Aufenthalt des Mannes zwar be-

kannt, aber so entfernt ist, daß feine Willensmei-
nung darüber nicht eingeholtwerden kann. .

s. 204. Wie welt, in Abwesenheitdes Mannes,
die Frau zum Betriebe gerichtlicherAngelegenhei-
ten für ihn , auf den Grund einer rechtlichzu ver-

bestimmt
die Prozeß-Ordnung

Füan
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Fünfter Abschnitt.
Von den Rechten nnd Pflichten der Ebe-

eute, in Beziehung anf ihr
Vermögen.

§. 205. Dutch die Vollziehung det Ehe geht
das Vermögen der Frau in die Verwaitung
des Mannes über; in so fern diese Verwaltung
der Frau durch Gcsetze over Verträge nicht aus-

drücklichvorbehalten worden.

. 2o6. Zum gesitzlichvorbehaltenen Vermö- Bonn-kn-
gen gehört, was nach seiner Beschaffenheit zum IIIZZZIIZF
Gebrauche der Frau gewidmet ist. Frau-

§· 207. Ferner die bey Schlicßung ver Ehe
von dem Manne versprocheneMorgengabe

,
I. 208. Elsas außerdem vorbehaltenes Vetmdc

gen seyn soll, muß durch Verträge dazu ausdrück-

lich bestimmt werden. -

’

s. 209. Je nachdem dergleichen Vertrag vor,
oder nach der Hochzeiterrichtet wird, muß dnbitv
die s- 82. l"qq.oder H. 198. 1«qq.bestimmteForm
beobachtet werden.

H. 210. Was weder durch solche Verträge,Eines-

noch Vertnögedes Gesetzes, (38. 206. 2o7.) der VWDM

Frau vorbehalten ist, hat die Eigenschaft dco Ein-

gebrachten.
s. 21-1. Was die Ftan in stehendec Ehe tr-

«wjrbt,erwirbt sie, der Regel nach, dem Manne.

O. 719. 220.)
9 2l2« Was sie aber währendder Ehe-, durch

Erbschaft- Geschenkc, oder Glücksfälleühetkommy
wird dem Eingebsnchtenbeygckechnet.
§. 213. Auch die darunter beeriffenen Mobi-

lien nnd Kostbarkeitensind nur dann alo vorbe-

halen anzusehen, wenn sie die s. 206. angeführte
BcI-ch..ssent3eithaben.

§. 214.
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H- 222. Es sind daher, der Regel nach, die von

Ver Fkau über das vorbehaltene Vermögen getroffe-
nen Verfügungenauch ohne die Einwilligung des

Mannes gültig.
«

§- 223. Doch sen übe-- Juwelen, Gord, Sec-
beki und andere bloßzur Pracht bestimmteSachen,
VheneUnterschied, ob sie zum vorbehaltenen Ver-

ZIWgengehören, oder nicht, niemand mit einer

NEU- the Vorbewußtdes Mannes, in Pfand-
oder Veräußerungaverträgesich einlassen.

224- Macht die Frau, in Ansehung des ge-

setzlichvordelzaltenen Vermögens, sich eines Un-

WlkkkzschsftltchenBetrage-is verdächtig: so ist der
Mann befugt- Maaßregeln zu dessen Vergütung
zu treffen.
H«22S- In Ansehungdes durchVertrag vorbe-

lzaltenenVermögensaber, kann der Mann die Frau
in ihrer Disposition nur alsdann einschränken,
wenn sie sich einer wirklichen Verschwendung schul-
dig macht.

-

§. 226. Solchenfallömuß ihr, gleich andern

Verschwender-i, ein Curator gerichtlich bestellt
werden.

§. 227. Jn der Regel mußder Mann die Cum-

tel, und mit derselben, in Ansehung des vorbehal-
tenen Vermögens,alle Pflichten eines fremden Cu-
rators übernehmen.

s. 228. Die Lasten und Kosten wegen des ge-

setzlichvorbehaltenen Vermögens muß der Mann
in allen Fallen tragen, wenn die Frau keine vorbe-

haltene Capitalien oder Einkünfte besitzt.
§- 229. Dagegen müssen die Lasten und Ko-

sten des durch Vertrag vorbehaltenen Vermögens
von Ver Frau aus diesem Vermögen bestritten
werden.
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§. 230. Prozesse, welche das durch Vertrag
vorbehaltene Vermögen betreffen , kann die Frau
auch ohne Zlcziehung des Mannes gültig he-

treiben.

s. 2zt.. In Ansehung des eingeht-achtenVer-
mdaens der Frau hat der Mann alle Rechte und

Psiichten eines Nießbrauchers. (le. l. Tit. xxL

Abschn. l.)
. §. 232. Grundstückeund Gerechtigkeit-eh wel-

che zum Eingebrachken gehören, kann der Mann,
ohne die ausdrücklicheEinwilligung der Fran, we-

sder veräußern,noch vekpsänden,noch sonst etwas

dabei) vornelgmen, wodurch denselben eine blei-
bende dingliche Last aufgelqu würde.
§. 233. Col-italien, welche aufden Namen der

Frau, oder ihrer Erdlasser , oder Gesetmnkgeber
geschriebensind, kann der Winnn ohne Bewilliaung
der Frau nicht einziel)n, verpfånden,veräußert-»
oder sonst abhanden bringen.

H. 234. Jn die Veräußerungund Verpfändung
eingeht-achtet Güter und Capitalien, desgleichen
in die Einzichung ver letztern, ist die Frau nur in

so fern zu willigten verbunden, alo norlzwenoige
die Substanz betreffende Ausgaben, welche ans

dem Nießbranche nicht getragen werden dürfen-
derglecchenVerfügung erfordert-.

H. 235. Ferner alsdann, wenn der Mann die

Einiielguna eines Caoirals wegen besorgcer Un-

sicherheit nöthigsinnst-;
s. 236. Desgleichen wenn das Capital von dem

Schuldner selbst auchkündlgk wird;
s. 237. Oder wenn der Mann ein Capikal auf

eine andre Art ydczer zu nutzen Gelegenheit
Inder.

»
’

s

§. 238 Doch ist in den zuletzt benannten dreo

Fällen der Mann ein solches Capnal anekrweit auf
entweder deo sich selbst,

ode-

den Namen der Frau,
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oder del) einem Dritten, gegen hinlänglicheSi-
cherheitzu belegen verbunden

»

Hs 239. Wenn die Frau ihre Einwilligung in
Fällen,wo sie dieselbe zu errheilen schuldigIst-
Vekwelgekn so kann diese Einwilligung von dem

obetvormundschaftlichenGerichte , nach vorher-
gcsallgener Untersuchung der Umstände, ergänzt
werden.

s- 240- Grundstückennd Gerechtigkeitem wel-
che währendder Ehe aus dem Eingedrachtcn der
Ftsu angeschafft, oder Capitalien, welchevon die-
sem Vermögen aus-gethan worden, werden nur in

V fern ein Eigenthum der Frau, als sie auf ihren
Namen geschriebensind.
Z—241· Außer diesem Felle ist sie, wegen der

splchtskgestaltverwendete-i Summen, nur als Gläu-
biger-mdes Mannes anzusehen

s. 242. Doch genießt sie auch deshalb das in
den Gesetzen dem Eihgebrachten überhaupt Vor

andern Schulden des Mannes beygelegte Von-erbr.
§. 243. Sind Capnalien«,welche zum Einge-

brachten gehören, ohne die Einwillignng der Frau
eingezogenworden: so muß sie sich deshalb sandt-
detst an den Mann halten.

·

»

- 244. Kann sie aber von diesem nicht befrie-
dlgt werden: so ist sie von dem vorigen Schuld-
ner, welcher ohne ihre Einwilligung gezahlt hat,
Entschädigungzu fordern wohl befugt.

»

. 245. GerichtlicheAngelegenheiten, welche
die Substanz des Eingebrathen betreffen, kann
der Mann nur mit Zu,nehung der Frau betreiben-
§«246. Doch hat er in den gehörigenOrts nä-

Hckbestimmten Fällen, die rechtliche Vetmtithung,
Von dek Frau bevollniächtiatzu seyn, für fich.
(Tkz.I. Tit. xln. Abschn.1.)
§. 247» Ueber die eingebrachtenMobilien hat Rechte.

der Mann die fceyeBecfüguna.
§

·

HEFT-M
. 248.



«

brachten
und vorbei

halten-n
Mobilien-.

Abände-
rung det

Gen-be
durchMee-
träge.

Rechte der
Frau we-

en des

inge-
»

brachten in

dem Vet-
tndgen des
Mannes.

vbehaltenenVermögen ausgesetztworden,

32 Zweyter Theil. ErsterTitel.

s. 248. Ueber die borbehaltenen Mobilien ist«
er nur mir Bewilligung der Frau zu verfügen be-

rechtigt.
"

. 249. Einseitige Verfügungendes Mannes
über solcheMobilien, welche zu den gesetzlichvor-

behaltenen gehören(s. 206.), sind nichtig.
§. 250. Dagegen hat, in Ansehung der nur

durch Vertrag vorbehaltenen, und von dem Manne
einseitigveräußertenMobilien , die Frau nur in so
weit ein Nückforderungsrecht,als dasselbe jedem
Eigenthümergegen einen dritten Besitzerzusteht.
(Tiz. i. Tit. xv.),
§. 251. Was einmalzumeingebrachtenoder vor-

behält
diese Eigenschaft, so lange nicht ein Andres durch
ausdrücklicheVerträgebestimmt wird.

,

«

§. 252. Solche Verträge können jedoch einem
Dritten in seinen auf dergleichenVermögenbereits
erworbenen Rechten nichtschädlichseyn.

s. 253. Auch kann die Natur des gesetzlichvor-

behaltenen Vermögeiio', durch dergleichen Ver-

träge, zum Nachtheile eines Dritten nicht geändert
werden. -

§. 254. Wenn der Mann Grundstückebesitzt:
sokann die Frau, auch ohne besondre Einwilligung
desselben, die wegen ihres Eingebrachten ihr zu-
kommenden Rechte in dem Hypothekenbuchever-

merken lassen.
§. 255. Außerdiesem Falle kann die Frau be-

sondere Sicherheitsbestellung, wegen ihres Einge-
brachten , von dem Manne nur alsdann fordern,
wenn sichUmständeereignen, welchediewahrschein-
licheBesorgniß eines bevorstehenden Verlustes be-

gründen. »

’

s. 256· So lange der Mann seinerFrau, und

den mit ihr erzeugten Kindern , den nach Verhält-
niß ihres Standes nothwendigen Unterhalt ge-

währt,
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währe, ist die Frau ihm dieVerwalkung und den

Nießdrauchdes Eingebrachten zu entziehen nicht
berechtigt. «

-

H. 257. Die, auch einseitigen,Gläubiger-eines.

Mannes sind daher befugt, sichan diesenNießdrauch
zu haltet-.

—

.

, §. 258. Wenn aber derMann dieseVerbindlich-
keit (§. 256.) nicht meer zu erfüllenvermögendist:
so kann die Frau ier Eingebrachtes zurückfordern,
und allenfalls auf Eröffnung des Concurses über
das Vermögendes Mannes antragen.

H. 259. Jn welcherOrdnung die Frau ans der

Masse befriedigt werden müsse, wird in der Ton-»

tursocdnung bestimmt.
§. 260.«Zum Beweise der geschehenenEinbein-

gung ist, geaen die Gläubiger des Mannes, die

Quittung desselben allein nicht hinreichend.
s. 2-61. Die Verwaltung und Nutzung des aus

dem Concurse qetsetteten Eingebrachten fällt an die

Frau zurück.
’

91 262. Doch muß aus den Einkünftendessel-
ben der nöthigeUnterhalt des Mannes, nebst der

Verpsiegnng und Erzielzung der mit ilzm erzeugten
Kinde-, so weit diese Einkünfte dazu erforderlich
und hinreichend sind, besorgt werden.

§ 263. Die Verwaltung der Frau ist in diesem
Falle eben den Einschränkungenvon Seiten des

Mannes unterworfen, welche sonst bey der Verwal-

tung des Mannes von Seiten der Frau statt sinden.·
(§- 232i List-)
§. 264. Wenn der Mann wieder zu bessern

Vermögenseimstandengelangt: so kann er for-
dern, daß inne die Verwaltung nnd der Naß-
brauch des Eingebvachte:: zuisjckgegebenwerdet-.

s. 265. Doch lu- d:e m ein Recht znmPWL
versproche, wen-; issk e-»-e Vermögensverandes

Auge-a Gefezxx m. .:« C Mannes
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Mannes durch seinenachläßigeoder verschwenderi-
sche Wirkhschaft entstanden ist.

»

§. 2a6. So weit dem in Concurs verfallenen
Ehemanne, durch Gesetzeoder Verträge, ein Erb-

recht auf das Eingebrachte, dessen Entziehung
nicht von dem W-llen der Frau abhängt, ver-

sichert ist, kann die Frau die Herausgabe dessel-
ben nur gegen bestellte hinlänglicheSicherheit
fordern.

»

««

§. 2675 Kann sie diesenicht leisten: so muß
sie sich damit begnügen, daß ein zu ihrer Befrie-
digung hinreichender Capitai, bis zur Trennung
der Ehe, in der Masse zurückbliebe;uns sie bis zu
diesemErfolge nur die Zinsen davon erhalte.

h. 268. Hat die Frau, vor oder bey Schlie-
ßung der Ehe, durch einen an sich rechtsbeständigen
Vertrag sich, die Befugniß vorbehalten, auch über
diesen Theil ihres Vermögens, bey einem über den

Mann ausbrechenden Coneurse, nach Gntsinden
zu verfügen: so ist sie denselben weder in der Masse
zurückznlassemnoch Sicherheit dafür zu bestellen
verpsiichtet.

s. 269. Die Rechte, welcheder Frau, zur Si-

cherheit ihres Eingebrachten, in dem Vermögen
des Mannes zukommen, gebührenihr auch wegen
der von dem Manne Versprochenen,,aber noch nicht
cusgezahlten Morgengabe.

x s. 27o. Auch wegen des vorbehaltenen und

nicht mehr in Natur dochandenen Vermögens, des-
sen Besitzund Verwaltung der Mann in stehende-
Ehe überkommen hat, gebühretder Fran, zu ih-
rer Sicherheit, ein in der Concursordnung näher
bestimmtes Vorrecht vor andern Gläubigern.

g. 271. Hat sie aber dem Manne zinsbare Dar-

lehne ans ihrem vorbehaltenen Vermögen ge-
macht: so wird ihr Rang unter den übrigen
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sich ausdrücklichvorbcdungenen NSicherheitbeur-

tizeilt. .

H. 272. Eine Entfagung der Frau auf ihre ge-

setzmcißiaenVorrechte in dein Vermögendes Man-

nes, ist nsschianders, als wenn sie gerichtlicher-

klöct wird, gültig.
I. 273. Beaiebi sich eine Frau ihres gesetzli-

chen Bei-rechts zu Gunsten eines Giåubigers ih-
tee Mannes: so muß, das Eingebrachte mag im

Hypotheken-sucheverinerkt seyn, oder nicht, die

bey Bürafchnfken vorgefchiiebeneVerwarnung hin-
zukommen. (le. i. Tit. le. §. 229. 230.)
§. 274. Dagean verliert die Frau ihr Vor-

recht, nnd steigtallen andern Gläubigerndes Man-
nes nach, wenn sie in dessen AbwesenheitseinVer-
mögenübel verwaltet, und dadurchzu seinemVer-

falle Anlaß gegeben hat. .

,

s. 275. Ingleichen , wenn der Mann durch
sie zu einer verschwenderischenLebensart verleitet
worden.

»

s. 276. Aeitern, Verwandte, und FreundeHJnnCep-

weiche den« Eigelenten etwas ans ihrem eignen Ver- NUM-

mögen zuwenden, sind berechtigt, Bedingungen
festzusetzen, unter welchen die Eheleuke dasselbe
besitzenund genießensollen.

«

s. 277. Verordnen sie, daß dergleichenZu-
wendung zum Besten der aus dieserEhe erzeugten
Kinder«aufbewahrt werden solle: so heißtdieses
ein Erbsci).1tz.

Oh27s. Verwandte nnd Freunde können alles,
was sie den Eheleuten zuwenden , zum Erdschatze
bestellen.

—

I. 279. Aeltern haben gleicheBefugniß; je-
doch mit Ausschluß der Mobiliarausstaeung nnd
mit Vorbehalt des Rechte der Kinder wegen ihres
Pflichcnzeiis.

C 2 s. 280.
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H. 280. Ein Erbschatzkann nur in einer gewissen
bestimmtenSumme bestellt werden. s

§. 281. DieBestellungsclbstmnßallemalschrifk
lichgeschehen

s. «282. SWillder Besteller des Erbschatzesdem-

selben etne besondere Sicherheit auf Grundstücke
oder ausstehen-deCapitalien verschaffen: so muß de-

ren Regulirnng gerichtlicherfolgen.
§. 283. Wirddie znmErbfchalZebestellteSumme

auf ein Grundstückangewresem so m ß der Nich-
ter dafür sorgen, dass sie in das Hy ollzekenbuch
eingetragen, und die Eigenschaft des Erbschatzes
dabey vermerkt werde. -

s. 284. Win ein CapikalzumErbkchafzebestellt:
so»muß. diese Bestimmung auf dem Instrumente,
und wenn dasselbe eingetragen ist, auch im Hypo-
thekenbuche bemerkt, und dem Schuldner davon

Nachricht ertheilt werden. «

H. 285. Wo die über den Erbschatzausgestellten
Instrumente verwahrt werden sollen, hängt Von

dem Willen des Bestcllers ab.

s. 286. Hat dieser sichgnchterklärt: so gebührt
die Verwahrung der Instrumente demjenigen, wel-

chem der Niethrnuch des Ecbschatzeszukommt.
s. 287. So lange die Eige, für welcheder Erb-

schalzausgesetztworden, bestxsnt, gebührt die Ver-

waltung und der N---s;brauchdem Manne; in so
fern nicht derBestcllsr ein Anderes ausdrücklich
verordnek Iz-.1t.

—

»

§. 288. Nach getrennter Ehe fällt der Nuß-
branch dem überkcbendenoder unschuldigenElzegan
ten« zu. 54t. END

s. 289. Auch das Eigenthum fällt demselben
anb«im, wenn ans der Ehe, für welche der Erb-

,

schatzbestimmt war, keine Kinder vorhanden sind.

§. 29o.

t
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§. 290. Sind aber Kinder vorhanden: so erlan-

gen diese das Ligenrbum nach den im folgenden
Titel enthaltenenBestimmungen
§. 291. Der zum Nießbrancheberechtigte Ehe-

gatte nat, wegen der Verwaltung des Erbschatze5,
nnr eben die Rechte, welche einem Eigensanne in

Ansehung der eingebrachten Capitalien seiner Frau
. beygelegrsent-.

H. 292. Nur unter denjenigen Umständen,un-

ter welchen ein solches Capital von dem Ehemanne,
auch elzne den Qsillen der Fran, eingezogen werden
kann, ist der Nießbraneherdes Erbschaseazkudef-
senEinzielzungberechtigt.

.. 293. War aber der Erbschatznach s. 282.

qu. gerichtlich,versichert:. so muß auch die Einw-
lzung gerichtlich geschehen, und die dafür ander-

weitig zu. bestellendeSicherheit«gerichtlichregnlirt
werden.

§.224.. So lange der Besteller noch am leben

ist, kann derselbe, mit anielzung der Ehelente,
die Eigenschaft des Erbschatzeswieder aufheben,
und demselben die Eigenschafi des eingebrachten
odekinorbelzalrenenVermögenssbeylegem
§. 295. Ein. gänzlicherWiderruf des Erbschatzes

aber kann nur von den Gläubigern des. Besiellers,
und nur« unter eben den Umständenerfolgen, unter

welchen eine—Schenknng Schulden halber wide-ern-

fen werben kann. («Tkz.l. Tie« xL H.1129,.l’qq.)»».

§. 296. Jst. die zum Erbschatzeausgesetzke
Sinn-ne dem. Ehemanne ohne besondere-Sicherheit
anvertrauet worden: so kann er zur Bestellung ei-

ner solchenSicherheit nur in dem Falle, wo er der-

gleichen für das. Eingebrachte zu. leisten verpflichtet
ist, angehalten werden-.

§. 297. Doch gilt, wegen Eintraczung eines fol-

chen Erbschatzes auf die Grundstückedes »Ehe-
C 3 mannes,



38 ZweyterTheil. Erster Titel.

mannes, eben das, was wegen der Eintragung
des Eingebrachten vecocdset ist. (§. 254.i 255.)

H.298. Nach dem Tode des Bestelleks kann die

Substanz des Erbschatzes, auch mit Einwtlligung
fbeyder ’Ei2eleute, nicht veröußerk, verpfänvet,
oder sonstgeschmälertwerden.

§. 299. Doch können die Elzelenee, wenn sie
Unter einander einig sind, die Hälfte des Erbscha-
Heszur Ansstattnng der Kinder verwenden.

H. Zoo. Wenn aus der Eige, für welche der

Erbschatzbestellt worden, keine Feind-et vorhanden,
auch nach dem Taufe der thur, wegen hohen Al-
ters beyder Eheleute, keine mehr zu srwnrten sind:
so kann der Ecbschafzmit Ihrer gemeinschaftlichen
Bewilligung aufgehoben werden-

s. 301. Jn allen Fällen, wo noch dem Abgange
des Bestellerg eine Veränderung mit dem Erbscha-
tze vorgenommen werden sou-, muß der Richter die

alsdann vorhandenen mofzjälztiqenKinde-, oder

einen den Minder-jährigenzu bestellenden Curator

zuzielzm
«

,

s. 302. Ist Die Substanz des»Erbfchntzeskei-
nem der beysssenEis-Heute in die Hände gegeben,
sondern bek)einem Dritten auf ein Ghmdstückoder

Capieal angewieer wo:«d-n: so kann derselbe, ben
einem über das Vermögen Eines oder beyser Ehe-
leute entstehenden Sonn-ist« nicht zur Masse gezo-
gen werden.

§. soz. Hat aber der Gemeinfchnldner.denEkbi
schatz in Händen gehabt: fo gebührt demselben,
wenn nicht eine bessere Sicherheit ausdrücklichbe-

stellt ists eben das Vorrecht, welches die Gesetze
dem Eingebrachtenbeylegetr.
§. 304. Reiche die Masse zur Bezahlung des

,Eingebracj)ten und des Erbfchotzeszugleich-nicht
hin: «fo«-«n«irdder Ueberrest unter beyde, nach Ver-

hältnis tfzcesBets·ages·,ricnlzetln ·

«

zus-

—
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s. 305. Sogleich als über das Vermögen des

Verwalters und Nießbrauchers eines Erbschatzes
Conturs entsteht, und der Richter von dem Da-

seyn einer solchen Stiftung Nachricht erhält,muß
er Von Amtowegen dafür sorgen, daß dem Erb-

schatzeein Curator bestelltwerde.

§. 306. Dieser Curator überkommt sodann die

Verwaltung des Erbschatzes.
s. zo7. Die Einrcmfte aber müssennach der

Verordnung des Bestellerg, und in deren Erman-

gelung, nach den Vorschriften der Gesetze, zur

Tragung der Lasten des Ehestandes, besonders

zum Unterhalte und zur Erziehung der Kinder,
verwendet werden. .

§. zus. Bleibt sodann Von den Einkünftennoch
etwas übrig: so gehörtes den Gläubigerndes en

Concuks verfallenenNießbeanchcrs-.
» 309. Auch an die Substanz können die-se

Gläubiger sich halten , sobald«dieselbein der Fol-
ge dem Gemeinschuldner als fkeyesEigenthum an-

lzeimfällt.
s. zie. Geschenkeunter Eheleutensind, wie

unter Fremden, gültig.
s. ZU. Auch der Widerruf ist nur unter solchen

Umständenzuläßig, unter welchen auch ein freut-
der Geschenk-geberdazu berechtigt seyn würde.

s. zu. Doch können Schenkungen eines in

Concurs verfallenen Ehegatten, die auf einer bio-

ßen Feeygebigkeitberuhen, ohne Unterschied der

Zeit, wenn sie gemacht worden , von den Gläubi-

getn desselbenwidettnfen werden«
s. Itz· Erhellet aber, daß die Schenkung in

einer Zeit geschehen, wo der schenkende Ehe-
gatte noch nicht über sein Vermögen verschuidet
war: so findet der Widerruf nur in so fern statt,
als die geschenkteSache noch in dem Vermögen
des beschenktnEbegatten vorhanden ist: oder

s E 4 dieser
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dieser im Besitzeeines durch die Schenkung erlang-
ten Vortheils sichnochwirklichbesindek.
§. 314. Was der Mann der Frau zum standes-

måßigenUnterhalte, an Kleidern , oder andern

Sachen gegeben hat, wird ein freyes Eigenthum
derselben. -

§. 315. Dergleichen Zuwendungen können auch
von den Gläubigerndes Manan untersdem Vor-
wande einer Schenkung, nichtwidertufen werden.

§. 316. Bey demjenigenhingegen, was die Frau
an Juwelen, Gold, Silber, oder sonst zur Pracht,
von dein Manne erhalten hat, gilt bcy einer erfol-
gendeu Absonderung des Vermögens die Vermu-

thung, daß ihr solchesnur geliehenworden« -

§. 317. Kann die Schenkung erwiesenwerden:

so gilt auch von solchenEssekien alles das , was

von Schenkungen unter Ehcleuten überhauptver-

ordnet ist. «

§. zis. Das vorbehalteneVermögen kann die

Frau-, auch ohne die Bewilligung des Mannes, mir

Schulden belastet-. .

s. 319. Doch muß der, welcher einer Ehefrau
auf ihr vorbehaltenes VermögenCredit giebt, wenn

er seine Befriedigung währendder Ehe fordern
will, dasselbe durch Eintragung in das Hypothe-
kenduch , oder durch Uebergabe des Obligationsitk
strumentg , oderder beweglichenSache, sich be-

sonders versichernlassen.
·

§. 320. In Ansehung des eingebrachten Ver-

Inikdgenexsind alle von der Frau, währendder Ehe,
ohne Bewilligung des Mannes, gemachtenSchul- —

den nichtig. -

§. 321. Hat jedoch dies Frau zu gewöhnlichen
Haushalmngsgeschäfrenoder Rothdurften , Waa-
ren oder Sachen auf Borg genommen: so muß
der Mann dergleichenSchuld als die seinige aner-

kennem
-

h. 322.
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s. 322. Hat eine Frau dergleichenSchulden ge-

macht, ob ilzr gleichvon dem Manne das nötlzige
Geld zur Besorguug der Mirtizschaft eingeizåndigt
worden: so ist der Mann berechtigt, aus ihren vor-

dekzaltenen, und in dessen Ermangelung, ans der

Substanz des eingebrachtenVermögens, Ersatzzu

fordern.
s. 323. Kann oder will er diesesnicht: so steht

ihm freu, zur Berizütnng künftigerSchulden die-

ser Arr, richterlicheHülfe durch öffentlicheBekannt-

machung nncl)zusucl)en. -

«

H. 324. Hat die Frau Sachen oder Gelder ge-
-

borgt. und zum gemeinschaftlichenBesten beyders
Eheleute nützlichverwendet: so wird dadurch die

sSchuld verbindlich. G. 322. 32 3.)
§. 325. Hat eine Frau, welchervon demManne

ein Theil seines Gewerbes übertragenworden« wälz-
rend seiner Abwesenheit, zum Betriebe desselben
Schulden gemnchn so sind dieselben gültig; wenn

gleich weder die Verwendung geschehen, noch der

gehoffteNutzen daraus erfolgt ist«
§. 326. Hat der Mann sich entfernt, ohne we-

gen des Unterhalts seinerFamilie, oder des Betrie-
bes seines Gewerbes, izinreichende Verfügungen
zu treffen; so tnuß er diejenigenSchulden, welche
die Frau zu solchemBehufe lzat aufnehmenmüssen,
als die seinigen anerkennen.

"

s. 327. Ein Gleiches sindeestatt, wenn der

Mann durch eine anhaltende Krankheit Völiigaußer
Stand gesetztwird, wegen Unterhaltung der Haus-
wirclzschaft, oder zum Betriebe seines Gewerbes-
die nötlzigenVerfügungen zu treffen.

H.328. In vorstehendbenanntenFällen,(§. 321
bis 327.) ist der Gläubiger-, wegen der von der

Frau gemachtenSchuld, sich an den Mann zu hal-
ten wohl befugt.

C s s. 329.
f
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s. 329. Auch wegen einer solchenSchuld der

Frau , in welche der Mann nur eingewilligt hat,
wird feine Person und Vermögen dem Gläubiger
verhaften

s. 330. Ausgenommen ist der Fall, wenn der

Mann, bcy Ertlzeilnng seines Consenses , sich ge-
gen die Selbsthaftung ausdrücklichverwahrt hak.

s. 331. Alsdann aber muß der Mann, vermö-
ge feiner Einwilligung, geschehenlassen, daß der

Gläubigerfeine Befriedigung gegen die Frau, al-

lenfalls auch durch PersönlichenArrest derselben
nachsuche.
§. 332. Hat der Gläubiger, wegen der von der

Frau gemachten-Schuld, sichein Unkerpfandekrechr
in dein Vermögen der Frau bestellen lassen: loist
ihm, der von dein Manne ertheilten Einwilligung
ungeachtet, doch nur das Vermögen der Frau-
verhaften
§. 333. Jn allen Fällen, wo der IMann, bloß

wegen seiner erklzeiltenEinwilligung, eine Schuld
der Frau bezahlen muß, findet die Verordnung
des s. 322.Anwendun·a.

«

«

v

§. 334. Jst eine Schuld der Frau, wegen er-

·mangelnoer Einwilligung des Mannes , ganz un-

gültig: so kann der Gläubiger nur dasjenige zu-
- kückfordern, was von den gegebenen Sachen oder

Geldern erweislich noch vorhanden , oder nützlich
l verwendet ist. (Tl2. l. Tit. XllL Abschn. lll.)

s. 335. Die Schulden einer Frau, die für sich
ein eignes Gewerbe treibt, welches feiner Beschaf-
fenheit nach Credit und Verlag erfordert, be-

dürfen in keinem Falle einer Genehmigung des

Mannes.

ges. Vielmeer können die Gläubigereiners.
solchen Ebefrau die Ereeulion in ier bereitestes
Vermögen, so wie gegen ihre Person, nach-
suchen.

§- 337«
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§. zz7. Auch der Mann ist ilznen ver-haftet,
wenn die Frau die Einkünfte eines solchenbeson-
dern Gewerbes sich nicht ausdrücklichvorbehal-«
ten hat.

«

s. 338. Hat die Frau Vor der Heirath Schul-
den gehabt: so sind die Gläubiger, sich deshalb an

ilzre Person und Vermögenohne Einschränkungzu

halten, woin befugt.
s. 339. Wird durch solcheSchulden, welche

die Frau dem Manne verschwiegen hatte, deren

Eingebrachtes vermindert: so kann er den Ersatz
dieses Abgangs aus dem vorbehaltenen Vermö-
gen fordern.

»

h. 34o. Ein Gleiches sindet statt, wenn die
»

Frau dem Manne wissentlich fremde Sachen als

ihreeignen eingebracht hat, und dieselben dem-

nächst, währendder Eige, wieder herausgegeben
werden müssen.
§. 341. Alles, was die Gesetzeden den Bürg- Von Bürg-

schaften einer Frauensperson überhauptersordern,så92;k":1dek
muß auch bey den Verbürgungen einer Ehefrau

m en«

beobachtetwerden. (le. l. Tir. XlV. s. 221. l’qq.)
. 342 Soll für die zum Besten eines Frem-

dengeleistete Bürgschaft auch das Eingebrachte
der Eigefrau haftenn so ist dazu die Einwilligung
des Mannes nothwendig
§. 343. In allen Fällen, wo die Frau, wälz-

tend der Ehe, Bürgschaft für den Mann leisten,
seine Schulden übernehmen,oder zum Besten sei-
ner Gläubiger sich ihrer Vorrechte begeben will,
muß die Handlung nicht nur gerichtlich, sondern
auch mir Zuzielzung eines ihr bestelltenrechrekune
digen Beostandes erfolgen. ,

s. 344. Auch muß ihr in allen dergleichenFäl-
len die vorgeschriebeneVerwarnung geschehen,
wenn sie gleich beu einer nnderlzeiratlzetenFrau-
enspersonnichterforderlichwäre.

Sechster
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Sechster Abschnitt.
; Von der Gemeinschaft der Güter unter

I: Eheleutenx
«

IF Hedie s. 345. Die Gemeinschaftder Güter unter Ehe-
zj Missszsstlenken sindet nur da statt, wo sie durch Provinziak

entstehe. gesetztoder Staunen eingeführtist.
, 346. Die bloße statutarischeGüter-gemein-

schaft erstrecktsich nicht auf Edcleute, die zwar an

.’ dem Orte leben, aber vermögeihres Standes, von

der Gerichtobarkeit der ordentnrhen Obrigkeit des
’ Orts ausgenommen sind.

s. 347. Jst jemand einer doppelten peridnlichen
Gerichtsbarteit unterworfen; nnd in Einer dersel-
ben findet Güter-gemeinschaftstatt, in der andern
aber nicht: so ist"a—nz«unekzmrn,daß unter diesenEde-
leuten keine Gütergemeinschnftentstanden sey.
§. 348. Gil( unter der Einen Gerichtsbarleit die

Gemeinschaft aller Güter, unter der andern aber
nur die Gemeinschaftdes Erwerdes:. so sindet nur

f Y die letztere statt.
«

« H-.349. Sind bey einer in beoderlenGerichts-
j barkeiten geltendenGemeinschaft von gleicher Art,
«- nur verschiedeneBestimmungen vorgeschrieben: so

-

gelten diejenigen, welche mir den Vorschriften des

gegenwärtigenAbschnitte-. am. meisten überein-
;» kommen.

» §. 350. Durch Provinzialgesetzeund Statuten
» wird die Gemeinschaft der Güter nur alsdann be;

gründet, wenn an dem Orte, wo die Eheleute,
nach vollzogener Heirath, ihren ersten Wohnsitz
nehmen , dergleichenGesetzedoch-endensind.
§. 351. Die Veränderungdieses ersten Wohn-

sitzesverändert in der Regel nichts an den Rechten,
welchenfichdie Edeleutevorherunterworfenhaben.

"

§- 352«
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§. 352. Haben jedochEheleute ihren Wohnsitz
von einem Orte, wo keine Gürergemeinschaftob-

waltet, an einen andern Ort, wo dieselbe statt sin-
det, verlegt: so müssen alle Von ihnen an diesem

letztern Orte vorgenommenen Handlungen, in Be-

ziehung auf einen Dritten , nach den Regeln der

Gütergemeinschaftbeurtheiit werden.

. 53. ålsas von Vrändeeungen des Wohn-
sitzes der Eheleute vorstehend V.rordnet ist, gilt
auch von andern Veränderungendes Gerichtsstan-

Tdes , welchem die Ebeleute zur Zeit der geschlosse-
nen Heirath unterworfen waren.

354. An Orten, wo die Gütergemeinschafr
nicht aus Provinzinlgesetzenoder Statuten statt
sindet, kann sie durch einen Vertrag nur vor Voll-

zielzungder Heirath eingeführtwerden.
«

§. 355. Wenn jedoch Eigelcute ihren Wohnsitz
Von einein Oele , wo feine Gütergeineinschaftob-

waltet, an einen andern, wo dieselbe statt findet,
verlegt haben: so können sie sich derselben, auch in

Ansehung der Erbsolge, durch einen Vertrag un-
"

terkvetfen. OI 352.)
»§.356. Jeder Vertrag, wodurch eine Güter-ge-

meinscheftentsteigensoll, muß gerichtlichvollzogen
«

werden.

s. 357. Dabey ist in der Regel die Zsizichung
des Vaters der Etzefrau erforderlich.

. 358. Jn dessen Ermangelung muß der Frau
ein rechtskundigerBenstand zugeordnet werden.

s. 35"9:Ist eg, nach der Fassung eines solchen
Vertrages, zweifelhaft , ob dadurch ieine—Gemein-
schsfk aller Güter-, oder nur des Erwerbes , hat
eingeführtwerden sollen: so wird letzteres ver-

machet
9. 360. Wo Verträge, Statuten, oder Pro-

vinzialgesetzenicht ein Anderes ausdrücklichver-

ordnen , da sinden,
schaff-

t. Nechtex
bro der Ge
meinst-haft

C

wegen der Gütergeniein-auccedmer.
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schaft, und deren rechtlichen Folgen, nachstehen-
de allgemeine Vorschriften Anwendung-

92 361. Die Gemeinschaftder Güter nimmt un-

mittelbar nach VollzogenerTrauung ihren Anfang«
§. 362. Wird sie erst währendder Ehe durch

einen Vertrag eingeführt:so entsteht sie Vorn Tage
der gerichtlichabgegebenenErklärung
§. 363. Die Gemeinschaft der Güter erstreckt

sich über alles, was der freyen Veräußerungeines

jeden der beyden Ehegatten unterworfen ist.
§. 364., Doch sind dle nothwendigenKleidungs-

stückeder Frau davon ausgenommen.

s. 355. Besitzt einer der Ehegatten Grund-
stückeunter einer andern Gerichte-backen,wo sonst
keine Gåtergemeinschaststatt findet:

N

so muß das-
nach den Gesetzendes Wohnorth dem andern Ehe-

·

gatten angefallene Miteigenthum, im Hypotheken-
buche vertneekt werden.

§. 366. Ein Gleichesmuß in Ansehung aller

Grundstücke geschehen, wenn die Gemeinschaft
bloßdurch einen Vertrag eingeführtwird.

§. 367. Jst die Eintragung unterbliebent so
kann die Güter-gemeinschaftdem Dritten, welcher
sich auserträge und andere Verhandlungen über
solche Grundstückenach den Regeln des gemei-
nen Rechts eingelassen hat , nicht nachtheilig
werden.

§. 368. Sind dergleichenunbeweglicheSachen
außerhalblandes gelegen: so muß die Verlautba-
rung bey den dortigen Gerichten , und nach den

Gesetzendes Orts geschehen.
§.. 369. Jst nach den Gesetzendes persönlichen

Gerichtsstandes der Eheleuke, keine Gütetgemein-
schaft unter ihnen vorhandene so gilt sie auch nicht
in Ansehung auswärtigerGrundstücke;wenn gleich
sonst an dem Orte , wo diese Grundstückeliegen,
die Gemeinschaftder Güter obwaltet.

§- 37o.
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s. 370. Auch von solchen Grundstücken, die
an sich der Gemeinschaft nicht unterworfen sind·
(9. 363.), gehörendie Nutz-nagenin der Regel
zum gemeinschaftlichenVermögen.

. z-:1. Der Erwerb beyder Ehegatten wächst
dem gemeinschaftlichenVermögen zu.

§. 372. Was währendder Ehe durch Glücks-:
fälle, Geschenke, Erbschastenoder Verniåchtnisse,
Einem ver Ehegatten zufällt, und seiner Natur

nach der Gemeinschaft fähig ist 363.), wird

gemeinschaftlich.
§. 373. Doch kann derjenige, welcher Einem

der Ehegatten ein Grundstück oder aus-stehenden
Carital solchergestaltzuwendet, das.-Miteigenthum
des andern Ehegatten durch eine ausdrücklicheEr-

klärungausschließen
§. 374. Lr muß aber alsdann dafür sorgen,

daß vie Ausschließungin dem Hypothekenvuchedes

Grundstückevermekkt, oder dem Schuldner des

Caritaw gerichtlich bekannt gemacht werde.
-

§. 375L Jst die Zuwendung in einer letztens
Willensverornnung geschehen: so mußder Richter-,
welcher diese Verordnung publicirt, der Ehefrau,
so weit dieselbe dabey ein Interesse hat, zur Be-

slkkgungder Eintragung oder· Bekanntmachung,
einen Curakor bestellen

s. 376. Jst die Eintragung oder Bekanntma-

chung unterbliebenx so gilt die Augschließungder

Communion zwar unter den Eheleuten, aber nicht
in Ansehung eines Dritten.

§. 377. Dem Ehe-nanne gebührtdie Verwal-

tung des gemeinschaftlichenVermögens-:
§. 378. Doch kann er Grundstückeund Gerech-

tigkeiten nicht ohne Einwilligung der Frau vers-fän-
den oder ver-äußerst
§. 379. Capitalien, die auf den Namen der

Frau, ihres Erblasserr oder Geschenkgebers,ochau
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auf den Namen beisder Eheleute geschriebensind,
kann er olzne Bewilligung der Frau nicht aufkündi-
gen oder einzichn.
§. 380. Außerdemgelten alle von dem Manne,

in Anselznng des gemeinschaftlichenVermögens,
auch einseitig getroffenen Verfügungen: nnd dies

Vermögenlzaftet für alle wälzt-endder Ehe von ilzm
gemachten Schulden.

«

§. 381. Auch Schenknngen desMannes ans

dem gemeinschaftlichenVermögen, kann die Frau
der Regel nach nur in so weit anfechten, als ihr,«
wenn sie die Schenkung selbst gemachtHärte, der

Widerruf nach den Gesetzenverstattet«seyn worde.
"

s. 382. In so fern aber der PMann durch Schen-
kungen, die aus bloßerFreygebigkeit hier-tilgten,
das gemeinschaftlicheVerti:5geii, olgne Sinn-illi-
gung der Frau, dergestalt erschöpfthätte, daß
nach getrennter Ehe die Frau nicht so viel, als sie
in die Gemeinschaftgebt-acht lzat, zurückerhalten
könnte: so ist die Frau berechtigt, dergleichen
Schenkungcn in so welk zn widerrufem als es zur
Ergänzung des Fehlenden nothwendig ist

s. 583. Einseitige Schenkungen des Mannes,
welche die Frau nach veseststlgendenGrundsätzen
hättewidertufen können,werden, wenn kein Wi-
derruf erfolgt, bey der Tklisgeistandersetzungunter

den Eigeleutety anf den Iltetlgeil des Mannes ge-

rechnet. .

s. 384. Geldstrafem in welcheder Mann ver-

ltttheilt wird, ingleichen die ihm zur Lastfallenden
Kosten einer gegen ian verhängrenUntersuchung,
könnenans dem gemeinschaftlichenVermögen ben-
getrieben werden.

.

s. 385. Dochmüssen dergleichen Geldstrafen,
so wie die anuisitionskosten, bey erfolgender Auf-
hebung der Gemeinschaft, aus den Antheil des

Mannes angerechnet werden·
§. 386.
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s. ZEIS-Grundstlückeund Gerech-igkeiten, wel-
che die Frau in die Gemeinschaftgebrachthat, kön-
nen wegen einseitigerSchulden des M.-n..es, die«

derselbe-,-bet) erfolgender Auseinnndeksetzxtng,auf
seinen Antheil sich anrechnen lassen müßte , nur

Elgdann angegriffen werden; wenn das übrige ge-

meinschaftlicheVermögen zu deren Bezahlung
nicht lzineeicht.v

«

,

s. 387. Hat die Frau gegen eine vorhabende
Verfügungdes Mannes demjenigen, mit welchem
sie svollzogenwerden·soll, ilzren Widerspruch aus-

drücklichgeäußert: so muß die Ergänzung ih-
rer Einwilligung durch den Richter abgemattet
werdens

s. 388. Jn allen Fällen, wo die Frau ilzreEin-
willigung versagt, kann selbige von dem dortstund-

schastltchenGerichte ergänztwerden; wenn sich
nach vorhergegangener Untersuchung sindet, daß
die Verfügungdes Piannes nach den UmständenI
nothwendig, oder dem Interesse der Frau. un-

nachtkzeiligsey«
"

. 389. Schulden einer in der Güter-gemein-
schaft lebenden Frau sind nur in den H. 322 325.
bis 328. bestimmtenFällen gültig, und in Anse-

hymgch
des gemeinschaftlichenVermögens ver-·

s. 390. Doch gilt wegen der Geldstrafen, in

welche sdie Frau verurtheilt worden, und wegen
der Kosten einer gegen sie verhängtenUntersu-

chung, eben das, was in Ansehung des Mannes

§. 385. ver-ordnet ist.
§. 391. Auch solcheSchulden beyder Ehegae

ten, welche schon Vor vollzogenen Heirath ge-

macht worden, werden der Regel nach derge-
stalt gemeinschaftlich, daß die Gläubiger sich
deswegen an das gemeinschaftlicheVermögen
halten können-

Ulteeni Getkkzu m. Band- D 392.
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H. 392. Hat jedochein-Ehegatte-mel2rSchulden
als Vermögen in die Gemeinschaft gebe-achteso
kann der andre innerhalb Zmeyer Jahre, nach Voll-

zogener Ehe, aus die Absonderung des Vermögens
antragen.

,
»

.-

§. 393. Alsdann können die Gläubiger7deren
Forderungen vor der Heirath entstandensind, nur

an das abgesonderte Vermögen ihres eigentlichen
Schuldners sich halten. »

» »

§. 394. Den währendderEhe gemachtenSchul-
den hingegen bleibt auch in diesemFalle das gemeine

·

schattlicheVermögen verhascet.«
§. 95. Jst die zweniälzrigeFristzverstrichem

so kann selbst dem verschuldeten Eizegatten, «oder
dessen Erben, den der Auseinnndersetzung,wegen
der vor der Ehe gemachten Schulden nichts ange
rechnetwerden.

s. 396. Jst in den Verträgen, Provinzialge-
setzen, oder Statuten, nur eine Gemeinschaft des

Erwerbes festgesetzt: so erstreckt sich diese der

Regel nach auf den gesammten Erwerb beyder
Eigeleute . .

—

)

§. 397. Gleich bey dein Eintritte in diese Ge-7
meinschaftsoll über das Vermögen eines jeden de-
Elzegacten ein Verzeichnißaufgenommen werden. i

s. 398. Jn diesemVerzeichniffesindvsowolzlbe-

wegliche als unbewegliche Sachen, zum Behuse
einer, künftigenAuseinandersetzung,zu einem ge-
wissen Werklze anzuschlagen.
s· 399. Das Verz-»ichnißsoll gerichtlichbeglam

bigt, oder doch von beyden Eheleutem mit Zusic-
hung eines srechtskundigenBeystandes von Seiten
der Frau-» unterschrieben werden.

s. 4oo. Von allem, was in diese-n Verzeichnisse
nicht angenehm, Und doch wirklich vorhanden ist,
wird vermuthet,daßes zum Erwerbe gehöre.

§. 4ot«
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§. 401. Jst kein Verzeichnißaufgenommenwor-

den: so gilt dieseVermuthung von allem, magbec)
der Auseinandersetzungvorhanden ist.
§. 402. Erbschaften und Vermächtnisse,welche

Einem der Ehegakten zufallen, gehörennicht zu der

Gemeinschaftdes Erwerbes.

DE403. Ein Gleiches gilt von Geschenken,die

auf einer bloßenFreygebigkcitberuhen.
s. 404. Alle andere Glücksfölle, die sich nach

eingegangenerGemeinschaft ereignen, gehörenohnev
, Ausnahmezum Erwerbe.

« s. 405. Auch werden von allen Stücken, die an

sich zur Gemeinschaftnicht gehören,die Nutzungen
dennoch zum gemeinschaftlichenEcwerbe gezogen.

s

§. 496. Durch dies Gemeinschaftdes Erwerbes
wird kein Ehegakee zur Bezahlung der besondern
Schulden des andern aus der Substanz seines Ber-

mögensverpflichten s

§.«4o7. Der gemeinschaftlicheErwerb hingegen
kann von den Gläubigern des Mannes, ohne Un-

terschied, ob die Schulden vor oder nach der Hei-.
rath entstanden sind, angegriffen werden.

. §- 408« Auch die Gläubiger der Frau können
an den Erwerb sich halten, wenn ihre Forderungen
nach §- 389. gültig, oder noch vor der Heirath ent-

standen sind.
"

-

§. 4c9. Wird durchdie besondernGläubigerdes

Einen Ehegakten der gemeinschaftlicheErwerb get «

schwäche:sg kann der andre Ersatz ans dem eigen-,
thümlichenVermögendes erstern fordern.
§. 410. Hat der VerschuldeteEhegatte kein ef-

genkhümlichesVermögenin die Ehe gebracht: so
kann der andre, binnen Zwey Jahren nach einge-
gangener Gemeinschaft, auf die Absonderung des

Gewerbes, jedoch nur in Ansehung der Zukunft,
antragem

D I« 4lls
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H. 411. Außer vorstehenden Bestimmungen
(·s.402-410.), gilt-, wegen der Rechte und Pflich-
ten der Eheleute beu einer Gemeinschaftdes Erwer-

sbeg, eben das, wag wegen der Gemeinschaft der

Güter überhaupts. 378- 388. verordnet ist.
s. 412. Die Gemeinschaft der Güter, oder des

Erwerbes , kann durch Verträge vor der Heirath
ausgeschlossenwerden.

s. 413. Während der Elze hingegen sindet die

Aufhebung einer solchen anf. Probinzialgesetze
oder Statuten sichgründendenGemeinschaft, auch
mit Bewilligung beyder Eheleute, in der Regel
nicht statt.

s. 414. Selbst Minderjährigekönnen eine fol-
che Gemeinschaft, in fo fern dieselbedurch ilzre
Verheirathung einmal entstanden ist« nach erlang-
ter Volljålzrigfeitnicht widerrufen.

— §.·415. Jn wie fern aber die Entstehung der

Communion bey der Verheiraklgnng minderiålzri-
ger Pflegebefolzlnen weiblichen Geschlechts aus-

gesetzt bleibe , ist gehörigenOrts bestimmt.
«(Tit.XVHI. Abschn.VllU
§· 416. Wenn Ebeleute ihren »erstenWohnsitz,

wo keine Gütetgemeinschaftwar, an einen andern,
wo dieselbestatt sindet, verlegen: so können sie die

nach H. 352. daraus entstehendeu Folgen durch ei-

nen Vertrag ausschließen
«

§. 417. Geschieht die Verlegung des Worzu-
sitzes, in stehender Ebe, von einem Orte, wo Ge-

meinschaft der Güter oder des Erwerbes obwal-
«

fet, an einen andern, wo sie nichtstattfinden so
kann die unter den Eheleuten entstandene Gemein-

schaft durch einen Vertrag wieder aufgehoben
werden.

§. 418. Ueberhaupt Istehet es den Ebeleuten
zu allen Zeiten freu, die Folgen denGemeim
,schaft, so weit sich dieselben nur auf ihre künf-

"

, tige
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tige Suceession erstrecken, durch Verträge aufzu-
heben oder abzuändern.
§. 419. Einexbloß durch Vertrag entstandene

Gemeinschaft kann zu allen Zeiten auch durch Ver-

trag wieder aufgehoben-werden
§. 420. Auf den einseitigen Antrag des einen

Ehegarten kann die Aufhebung der Gemeinschaft
in Dem Falle des s. 392. 410. erfolgen.

«

s. 421. Ferner alsdann, wenn der eine »Ehe-
gatte in Contan versunken ist, und der andre

von der Gemeinschaft für die Zukunft wieder abge-
hen will.

. 422.« In allen Fällen, da die Gemeinschaft
der Güter«oder des Erwerbeg ausgeschlossen, oder

aufgehoben werden soll, muß dieses gerichtlich ver-

lautbart, und in den Zeitungen oder Intelligenz-
blåttern der Provinz, zu.dreyenmalen innerhalb
Vier Wochen, bekannt gemacht werden. —-

§. 423. Bey Kaufleuten in Handelestöijtenmuß
außerdemdie Bekannrmachung auf der Börse, oder

durch die Kaufmannsåltesienzund ben Zunftge-
«

nossendurch die Vorsteherder Zunft geschehen.
§. 424. Auch muß die geschehene Augschliesi

fUUSoder Aufhebung der Gemeinschaft bey allen

Grundstücke-n,welche sonst der Gemeinschaft un-

terworfen seyn würden, im Hyperlzekenbuchever-

metkt werden.

§. 425. In dem Falle des s.417· mußdie Be-

kanntmachnng an dem Orte des vorigen Wohnsi-
,tzesgeschehen.

s

H. 426. Wenn Ebelense, welche die an dem

Orte ilzres ersten Wohnsitzes obwaltende Gemein-

schaft durch einen Vertrag ausgeschlossenhaben,
an einen andern Ort ziehen, wo dergleichen Ge-

meinschaftebenfalls statt sindett so muß die Be-

kanntmachung des ausschließendenVertrages da-

selbstwiederholtwerden.

Z s· 427.
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s. 427. Die Aufhebung der währendder Ehe
einmal entstandenen Gemeinschaftäußertihre Wir-

kungen, in Ansehung der Eheleute selbst, vom

Tage der gerichtlichenErklärung.
§. 428. Jn Ansehung eines Dritten aber, wel-

cher einer frühemWissenschaftnlcht überführtwer-

den kann, äußernsich diese Wirkungen erst nach
Ablauf des zur Belanntmachung bestimmtenvier-

wöchentlichenZeitraums.
s. 429. Jst die H.423. VorgeschriebeneArtder

Bekanntmachnng unterblieben: so kann die gesche-
hene Ausschließungoder Aufhebung denjenigen,
welchensie,auf dieseArt hättebekannt gemachtwet-

den sollen, nicht entgegen gesetztwerden.

§. 430. Jst-der s. 424. vorgeschriebeneVermerk
"

in den Hypothekenbücherntinterbliebeti· so kann
die Aufhebung der Gemeinschaft, in eschåften,
welche dergleichenGrundstückebetreffen, einem
Dritten nichtnachtlzeiligseyn.

s. 431. Ueberhaitpt bleiben, auch nach Ausbe-
bung der Gemeinschaft, den Gläubigetn, deren

Forderungen während derselben entstanden sind,
ihre Rechte an das gemeinschaftlichgeweseneVer-
mögenungeändertvorbelzaltem ,

§. 432. In allen übrigenStücken aber werden
die Rechte und Pflichten der Ebeleute, sowolzlun-

ter sich, als gegen Andre, so beuttlzeilt, als ob

gar keine Gemeinschaft unter ihnen entstanden
ware.

,§. 433. Wie alsdann ben der«Auseinander-
setzung und Absonderung

«

des Vermögens zu

verfahrensey, ist im folgenden Abschnittebe-

stimme. .

Sieben-
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Siebenter Abschnitt.
«

Von Trennung der-Ehe durch den Tod.

s. 434. Wird die Ehe durch den Tod getrennt: Begräbnis
so muß der überlebende Ehegatte den verstorbenen
anständiglbegrabenlassen.

s.,435. Können die Begräbnißkostenaus dem

Nachlassenicht bestritten werden: so ist der Ueber-

lebende zu deren Bezahlung so weit, als sein Ver-

mögenhinreichk, verbunden.

s- 436. Die Wittwe mag ein ganzes, der Witt- Trauer.

wer aber ein halbes Jahr, um den verstorbenen
- Ehegatten tranren.

s. 437. Erfolgt innerhalb der Trauerzeit eine
« anderweitige gültige Verheiratlzungx so wird da-

durch die Trauer geendigt.
s. 438. Die Rechte des überlebendenEbegatten Eil-folge

auf das Vermögendes Verstorbenen, müssenzu-

ddrderst nach den obwaltenden Verträgen; in deren

Ermangelung nach gültig errichteten letztwilligen
Verordnungen; wenn aber beyde nicht vorhanden
find, nach den Gesetzenbestimmtwerden.

« 439. Erbvertråge können Ebeleute sowohl-. Aus Mr-
dor als nach der Verheiratlznng schließen.

’ Mng
§. 440. Was von Erbberträgenüberhaupt-,und

von Verträgen unter Verlobten oder Eheleuten in-

sonderheitberordnetist, sindet auch bey solchenErb-

bertrågenAnwendung. (le. I. Tit. XII. Abschn.ll.)
"

. 44t. Doch ist die gerichtlicheAufnelzmnng
eines Erbbertrages unter Eheleuten nur alsdann

nothwendig, wenn die Frau dadurch an den nach
den Gesetzenihr zukommende-iRechten etwas ver-

lieren soll. .

D 4 §· »442-
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§. 442."- Wenn Erbvertrågeunter Eheleuten
durch genenseitige Bewilligung) wieder aufgeho-
ben werden loUem so muß diese Einwilligung, so-
bald dabey die Frau im Verhältnissegegen die in
dein Vortrage itzt zugesichertenRechte etwas ver-

lieren soll, gerichtlich erklärt werden.

H. 443. So lange dergleichengerichtlicheEr-
klärungnicht erfolgt ist, besteht ein solcher Erb-

Vi-i«trag, wenn gleich ans der Ehe Kinder erzeugt
worden , die aber vor den Aeltern wieder verstor-
ben sind.

Zi. 444. Sind aber bey dem Tode des einen

Ehcgaiten Kinder oder weitere Abkdmmlinge aus

dieser Eige vorhanden, und ist ihrentwegen in dem

Etbvertrage nichts bestimmt: so sinden eben die
Vorschriften statt, wie indem Falle, wenn in ei-
nein Testamente wegen nachgeht-kne- Kinder nichts
verordnet ist«(Tit. Il. Abschn.V.)
§. 445. Wenn es nach der Fassung des. Erb-

bertrages zweifelhaftist: ob der über-lebende Ebe-
gatte durch die darin ausgeworfcne Summe oder

Sache abgefundenz oder ob ihm selbige nur »vor-
aus beschieden seyn solle: so streitet die Vermu-
thunci fin- ersteres.

s. 446. Wenn jedoch der Verstorbene Ver-

mögen von verschiedener Art, z. E. Sehn nnd

sicyeg Vermögen, besessenhat, und iin Vertrage
» nurbestimmt ist, was der Uebel-lebende aus der

einen fllrt deoz Vermögens haben solle: so bleiben

ihm in der andern seine Successionsrechte vor-

behalten.
s. 447. Wenn es nach der Fassung zweifelhaft

ist: ob Eheleutc einen Erbvertrag , oder nur ein

wcrchselseitigesTestament haben errichten wollen:

so wird letzteresvermuthet.
is. 448. Ist aber die Erbfolge durch einen wirk-

lichenVertrag bestimmt: so steer es nicht in dei-

Macht
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MJchL des Ueberlcbenden, von dem Vertrage
abzugetzen ,-

und die gesetzlicheEcliportion zu

wählen.
s. 449. Doch kann diese Akahh in dem Ver-

trages soll-st, dem überlebenden Eizcgatken vorbe-

halten werden.

s 450. Auch olan dergleichenVorbehalt bleibt
die Walzl dem Ueberlebenden alsdann frev, wenn-

ülscr den Nachlaß des Verstorbenen in dem Ver-

tkaqe ausdrücklichzum Besten einer gewissen be-

stimmten Person verordnct, nnd diese Person zur

Zeit des eintretenden Sterbefalles nicht melgr vor-

handen ist-
s. 45(. So weit in dem Erbverrragc wegen des

eiaentlzinnlichenVermögens des überlebenden Ehe-
gaiten nichts bestimmt ist; so weit sinden darauf
die blen der gesetzlichenErbfolge vorgeschriebenen
GrundsätzeAnwendung.

»

. . 452. Der Theil des Vermögens, welchen
die Ehefran dem Manne anf den Todesfall durch
Vertrag aussetzt, heißtdas Elgcvermåchtiiiß.

.453. Während des lebend beyder Ehe-
leute hat der Mann, des Enevermächtnisseswe-

ch, keine besondre Rechte in dem Vermögen
derFrn11.

s. 454. Jst dem Manne eine bestimmte Sache
oder Summe zum Elzevermåchtnissebeschieden : so
wird er , in Beziehung auf die Erben der Frau,
als legatarius angesehen.
§. 455. Besteht aber das Ehrvennächrnißaus

einem nur in Verhältniß gegen »das Ganze be-

stimmten Theile (pars quoan des Nachlasscs: so
.izn der Mann die Rechte und Pflichten eines

, Plikerbem
s. 456. Was der Mann der Frau ans feinem

Vermbaen auf den Todesfall eigenclzümlichaus-

setzt,heißtdas Gegenverniachtniß.
D 5 s«457·
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H. 4573 Wird der Frau nur der Ricßbrauchge-
wisserGüter oder Capikaiien angewiesen: so heißt
es ein tetbgcdmge.
§. 458. Eine jährlicheSumme, die der Frau,

’

aus dem Nachlasse des Mannes zu ihrem Unter-

halre währenddes Wittwenstandes ausgesetztwor-
«

den, wird Witryum genannt.
. 459. Jst die Summe des Gegenvermächtnis«

ses im Vertrage nicht bestimmt; wohl aber die Ab-

sicht der Contratzentcn, daß dasseibemit dem Ein-
«

gebrachten m Verhältnissestehen solle, aus der Fas-
sung und den Umständenersichtlich:so ist das Ge-
genvermächtnißans die Hälfte des Eingebrachten«

festzusetzen
§. 460. Jst eine solcheRücksichtauf die Summe

des Eingebrachten aus dem Bei-trage nicht zu ent-

nehmen: so wird das Gegenvermächtnißdem Ehe-
vermächtnissegleichgesetzt.

s. 461. Jst auch kein Ehevermächtnißbestimmt:
so ist die Aussetzungeines solchenohne Bestimmung
einer Summe angewiesenen Gegendetmächtnisfes
ohne Wirkung; und die überlebende Ehefrau kann
nur aus die gesetzlicheErbfolge Anspruchmachen.
§. 462. Jst die Summe des Witchums im Ver-

trage unbestimmt geblieben: so muß der Richter
dieselbeauf den , nach Verhältnissdes Standes der

Frau, nothdürftigenUnterhalt, so weit die Nutzun-
gen ihres eignen Vermögensdazu nicht hinreichen,
bestimmen.
§. 463. Kann die Frau sich diesen nothdürfti-

gen Unterhalt aus« eignen Mitteln verschaffen: so
ist sie dennoch, in dem s. 462. angegebenen Falle,
den vierten Theil der richterlich«ausgemessenen
Summe aus dem Nachlassedes Mannes zu fordern
berechtigt

§. 464.



Von Trennungd."Ehedurchd. Tod« 59
s. 464. Jst eine bestimmteSumme zum Wit-

thume verschrieben, und aus die Nutzungen eines

Grundstücks, oder die Zinsen eines Caritals bloß,
angewiesen: so muß, wenn diese Einkünfte oder

Zinsen unznreichend sind, das Fehlende aus dem

übrigenRachlassedes Mannes ergänztwerden-

, H.465. Die Frau hat, wegen der, auf den To-

desfall des Mannes, durch Verträge vor oder wäh-
rend der Ehe ihr ausgesetztenBortheile, ein glei--
ches Recht, Sicherheiisbestellung von dem Manne
zu fordern, wie wegen ihres Eingebrachten.
§.466. Auchgenießtfie, bey entstandenem Zah-

lungs-Unvermögendes Mannes, die in der Con-
kursordnung näherbestimmten Vorrechte. ,

s. 467. So weit jedochder Mann, zur Zeit der

Einränmungdieser Vortheile, erweislich schonüber
sein Vermögenverschuldetwar, muß die Frau da-
mit allen andern Glaubigern nachstehen.

Z.468. Sind diese Vortheile auf einen nur im
Ver ältniß gegen das Ganze bestimmtenTheil der

Verlassenschastdes Mannes (pars quocg) festgesetzt:
so kann die Fran, bei) entstanden:m Zahlungs-Hn-
vermögendes Mannes, deshalb keinen Anspruch
machen. -

§. 469. Nach dem Tode des Mannes wird das

Gegenvermächtnißein sreyes und unwiederrufliches
Eigenthumder Frau. -

h. 47o. Leibgedingeund Witthum aber fallen
nach dem Tode der Frau an die- Erben, oder

Lehns - oder Fideicommiß- Folger des Mannes
zurück.
§. 471. Auch hörenLeibgedingeund Witthum

auf, wenn die Frau sichwieder verheirathen
h.472. Das einer Frau zur Bedingung gesetzte

Verbot, ihren Wittwenstand zu ändern, wird

nicht nur in Ansehung des Leibgedingesund Wit-

ehnms, sondern auch in Ansehungder von einem
«

Dritten
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Dxitten ihr unter dieser Bedingung zugewendeten
Vortheile, außer dem Falle einer wirklichenHei-
rath, nur alsdann für überereten geachtet, wenn

dieselbe einer zum öffentlichenAergerniß geführ-
ten· liederlichen Lebensart gerichtlich überwiesen
worden.

. §. 473. Das durchsanderweitige Heirath ein-
mal verlorne Recht, lebt in dem darauf folgenden
verwittweten Stande nicht wieder auf.

»

, s. 474. Hat die Frau, gegen Erhaltung des

Tribgedinges oder Witthums, ihr Eingedrachtes
ganz oder zum Theil in der Erdfchasksmassedes

Mannes zurücklassenmüssen: so können ihr jene
Vorkheile auch aus den §. 471. 472. angegebenen
Gründen nicht wieder entzogen werden.

s. 475. Jst der Frau die Wahl gelassen: old-sie
ihr Vermögenzinücknehmemoder Witthum for-
dern wolle: so ist sie nicht schuldig, sich vor Ab-

lauf des. Trauerjahres zu erklären.
v

§. 476. Hat sie aber alsdann einmal gewählt:
so kann sie von ihrer Erklärung nicht wieder
abgehen.

«
«

s. 477. Was sie in der Zwischenzeitaus dem

Nachlasse des Mannes erhalten hat, das wird ihr
nach Maaßgabe ihrer Erklärung, auf ihr Einge-
brachkcs, oder’aus das leibgedinge oder Witkhum
nngerechnet.
§. 478. Ein Vertrag, wodurch Ehcleute aus

eignem Vermögen einen Erbschatzbestellen, gilt
nur als ein Er.bvertrag. .

§. 479. Es kann also dergleichen Bestellung,
währenddes Lebens beyder Eheleute, mit ihrer ge-

meinschaftlichenBewilligung, zu allen Zeiten; und
"

wenn sie von einem unter ihnen bloßdurch einsei-
tige Erklärunggeschehenist, von dem Besteller
auch einleitig widerrufen werden.

F- 480i
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§. 480. Wenn abereiner der Ehegatteit verstor-
ben ists so finden wegen der Succession inden Erb-
schatzdie Vorschriften s. 541. qu. Anwendung.

«

§. 48«1.Sind keine Verträge,wodurch die Erb-

folge bestimmt wird, ·"·vörl2anben:so dient die von »F
dein verstorbenen Ehe-HattenhititerlasseneletzteWij
lensverordnungzur Richtschnur.

" 7-
-

§«482'.·N"urEbeleuten istesfrrlanbkk wechsel-
seitigeTestamente über ihren NachlaßZu»errichten.
(Th.1. Tit. xn. §. 614. rqu

-

·

-- I

,

«-I

. . 483. Um Betrug nnd Ueberlisiung Fu det-

tneiden , sollen nur solcheTestainenieals wechsel-
seitigegelten, welche in Einem Jnstnimente errich-
tet worden.

-

.

s. 484. Sind dergleichenTestamenkevon ben-
den Theilen nnterschrieben,und dem Gerichte über-
geben wordem fo kommt es nicht daraus an, wer

den Aufsatzselbstgefertigt habe·

li. Aus»

H. 485. Dergleichen wechselseitige Testamenml
in so fern dieselben snicht etwa als einkwirklicher
Vertrag errichtet, und mit der bei) Erbvertrås
gen vorgeschriebenenForm versehen sind, werden

schon durch den Widerruf Eines der Ehegakken
vernichtet.

· «

s

s. 486. Hat jedochder andre Ebegatte weder

seines Orts ausdrücklichwiderrufen, noch eine
andre letzkwilligeVerordnung errichte-ei so beste-
hen diejenigenVerinächtnisse,— welche er in dem
wechselseitigenTestamente andern als solchen«Pee-
sonen, die bloßmit dem Widerrufenden als Ver-

wandte oder besondreFreunde verbunden sind, ausl-

sesetzthak. i

. 487. Bloße Aenderungen und Zusätzebei)
Vermächtnissen,und andern dergleichen Verkn-
gungen, wirken niemals die Vernichtung des ges

genseitigenTestamenks· » »,

ss4si
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§. 488. Sie sind aber ungültig, in so fern sie
bloßeinseitig gemacht worden ,. und zum Nachtheile
der überlebendenEhegattenabzielen.

«

s. 489. Wenn die Ehe unter den wechselseitig
testirenden Eheleuten durch Scheidung getrennt

.

worden: so verliert das «ganzewechselseitigeTesta-
«mentvon selbst seine Gültigkeit

- »E.4poz Auchnach dem Tode des einen Ehegat-
·ten hat-der eiberlebende die Wahl: ob erdie Erb-

schaft aus dem"Testamente.ant«reten,oder ausschla-
gen .wolle..l« ; ,

«

v s. 491..Entsagt er der Erbschaft aus dem Testa-
mente: so sinden die Vorschriftendes Neunten Ti-
tels im Ersten Theile§. 398. qu. Anwendung.
T· -492. Ninemtser die Erbschaft aus dem Testa-
mente an: so kann er auch von seinen eignen Ver-

ordnungen nicht wieder abgehnz in so fern
»

aus der Fassung, oder aus den Umständenerhel-
«

let, daß der Ecstverstorbeneihm seinenNachlaß,
in Rücksichtauf diese Verfügungen, zugewen-
det«habe.

"

; «

§. 493. Dies wird hauptsächlichbey solchenVer-

ordnungen des.überlebenden Ehegatten vermuthet,
« «

welche zum Besten der gemeinschaftlichenKinder,
tober der Verwandten oder. besondern:Freunde des

Erstberstorbenenabzielen. ,

H. 494.- WechselseitigeTestamente, worin beyde
LTheilesich des Widerruss ausdrücklichbegeben ha-
ben, sind als Erbvetteägeanzusehen.

s. 495. Haben die Eheleute die Erbfolge weder

durch Verträge, noch durch letzteWilleneverorb-
nungen bestimmt: so wird nach den Statuten oder

Provinzialgesetzendes letzten persönlichenGerichts-
standes des Verstorbenen verfahren.
§. 496. Haben die Eheleute währendder Ehe

ihren Wohnsitz verändert: so hat der überlebende

die Wahl: ob er nach den Gesetzendes letzten
Person-

-



Von Trennung·d. Ehe durchdszod Hz

persönlichenGerichtsstandes des Verstorbenen-
oder nach den GesetzendesjenigenOrts, wodie
Eigelente zur Zeit der vollzogenenHeiratlzziizrener-

sten Wohnsitz genommen haben, erben wolle.
«

« s. 497. In zweifelhaften Fällengilt die,Vetmu-
thut-g, daß der dem über-lebenden Ehe-zarten durchv
solche Gesetzebestimmte Erbe-heil, demselben durch
Testamente nicht geschmälertoder gar genommen
werden könne. »

. « »

»

92498. Wenn also dem überlebendenEhe-
gatten in dem Testamente des .Ecstverstorbe-
nen weniges-, als sein statutarischer Ebene-Ube-
tcägt, ausgesetztworden: so kann derselbedie Er-»
gänznngdeo Fehlenden aus dem übrigenNachlasse
fordern. ,

-

§· 499. Nur in so fern, als der überlebende

Ehegatte sich solcheHandlungen, die eine Schei-
dung begründenwürden, hat zu Schulden kommen

lassen, kann ihm sein statutarischeo Erbtkgeäldnrch
letztwilligeVerokdnungengeschmälert,ooeekgewinå
men werden.

«

,

»

s. soo. Sind wegen der Erbsolge der EheleukeW- Nasid
ketneddernicht lginreichendeJXsilnnnnngenin den

Provinzial - Gesetzbüchernoder Statuten enslznltem
so soll nach folgenden allgemeinen Vorschriften ver-«
fahren werden. »"

H. 501. Zuvördetstwerdetc,diein dein Reich- t) Adfom
«

lasse bessndlichenLelgne und Fideikommisse, nebst HmwM

Zubelzör, demjenigen verabfolgt , auf; »welche-nlass-nicht

ge durch den Tod des letzten Besitzers gedie-
en sind. .-

§. 502. Gleichergestaltnehmen diejenigen, wel- t) des-Ge-

chen, nach Piovinzinlgcsetzen oder See-taten, Mäsdsfw
Heergerätlge,Gerade-, oder Niscel zukommen, die dies-jen-

dazu gehörendenStücke. Des-stoss-
. soz. Heergeråtlzeverläßtnur eine Person

männlichenGeschlechts dem nächsten Anver-
wandten



issz Ismene That ErsterTitels
"

wandten«von·männlicherSeite und männlichem
Geschlechts

s. soz. Sind mehrere«männlicheAnverwand- «

ten in gleichemGrade vorhanden: fo bat derjenige,
welcher in Krteggdienstendes Staats sich befindet,
auf das HeeigeräilzevorzüglichenAnspruch.

«

«« . soz. Kanns der Streit unter den mehrern
gleich«nahm«-Verwandten nach diesem Bestim-
mungsgrunde nicht entschiedenwerden: so hat der

Zitere,«den Jahren nach, den Vorzug.
Is. 506.- CatlzollscheGeistliche nnd protestaik

tifche Prediger, die in einem wirklichen Kirchen-
amte stehen, nehmen und hinterlassen kein Heer-
gerathe.

"

s. 507. Die Mitglieder geistlicher, auch katho-
lischerRitter-Orden, die nicht selbstPriester sind,
bleiben hiervon ausgenommen.

"

s

s· sog. Gerade nimmt die überlebende Frau
aus dem Rachlasse des Mannes.

"§. 509. Niftel verläßteineFrauensverfon der-

» jenigen»,P»ersonweiblichen kachlechty welche mit

»
—, iferdurch Weiber am nächstenderivandt ist«
§. sto. Sind mehrere Verwandtinnen von

gleichem Grade vorhanden: so erhalten dieselben
die Niftel zu gleichen Theilen.

s. 51 I. EhelccheTöchter schließendie nnelzes
«lichen, so wie diese alle weitere Vermont-tin-

nen aus. -

s. -512. Außer der absteigenden Linie begründet
die Verwandtschaft durch nnelzelicheGeburt keinen

Anspruchauf die RifteL
·

»S.513. Denenjenigem welchen ein Recht auf
Heergerätlze,Gerade Und Niftel zukommt, kann

dasselbe durch letziwilligeVerordnungen nicht ent-

zogen werden-

s. 514. Wohl aber sind Verkaufh Veräuße-
rungen, und andre Verfügungen unter Lebendi-

I sen-
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gen, sowohl in Ansehung des Ganzen, als einzel-
ner dazu gehörenderStücke, gültig-

««

s. 515. Dergleichen Verfügungen können we-

der unter dem Vorwande einer Simulation,, noch
einer Verletzung angefochten werden.

§. 516. Der bedungene Preis oder Wertlj tritt

auch hier nicht an die Stelle des Veräußerren.
. 517. Diejenigen, welchenHeergerätlzeoder

Nifkel zukomme, müssen sich binnen Jahresfrist-,
nach erfolgkemAnsalle, zur Ausübung ihres Rechts,
bey Verlust desselben, melden.

s. 518. Wer Heergrräilzeoder Nifkel zu Ver-

lassen nicht fähig ist, der kann auch dergleichenvon
andern nicht ziehn. »

§. 519. Nach Prodinzen, oder Oertern, wo

fein Heergeräthe,oder keine Riftel gegeben wird,
darf auch dergleichennicht verabfolgt werden.

. 520. In allen Fällen, wo Heergerätlzeoder

Nifkel denjenigen, welche sonst durch Provinziale
gesetzeoder Statuken dazu berufen sind, aus einem
oder dem andern der vorstehendenGründe nicht ver-

nbfolgr werden dürfen, fallen dieselbennicht dem

nächstennach ilzm zu; sondernsie bleiben in dem -

Nachlasse.
s. 521. Wird jedoch unter mehrern gleichna-

hen Verwandtinnen eine oder die andere, aus den

vorstehenden Gründen , von der Nifrel ausgeschlos-,
sen: so wächstier Antheil den übrigen,zn.

§. FU. Wo das Vermögendurch Schulden ere-—

schöpftwird, sindet weder Gerade, Niftel, noch
Heergeråchestatt.
§. 523. Das Heergerätlzebegreift unter sich

das beste Pferd; den Degen, dessensichder Ber-

storbene zum gewöhnlichenGebrauche bedient
"

lzatz einen vollständigenAnzug von dessen täg-
lichen Kleid-km ein Gchett Beete, nächstdem

besten, bestehend aus einem Ober- und Unter-
susear. Gesetzt-.ni. Bank-. bette-
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bene, einem Pfühl, zwey Kopftissen, nebst dazu
gehörigenUeberzügen, und zwec) Bettlakeni ein

Tischtuch, nebst diey Scrviettenz und zwei) Schüs-
seln von Zinn oder anderem gemeinensMetalle.

H. 524. Bei) den in wirkliche-i Kriegesbiensten
stehenden Personen wird auch das, was sie itn

Felde, oder in der Garnison, zu oder ben Ver-

richtung ihres Dienste-Z gewöhnlichgebrauchen,
so weit es vorhanden ist, und nicht ber) dem Res-

giniente zurückbleibenmuß, zu ilzrem Heergerä-
the gerechnet.
§. 525. Zur Niftelgerade gehörennur die zum

weiblichen Gebrauche all-tin gewidmeten Gerathe,
Kleiduuggstücke,Wäsche Und Kostbarkeiten, nebst
den dazu gehörigenBeböltnissm

. s. 526. Auch was zur Leibmäscheoder Klei-
dungostiicken zugeschnitten,s in Arbeit gegeben,
oder-genommen ist, wird zur Riftel gerechnet.
§. 527. Dagegen hat die Niftrlerbin auf Kost-

barkeiten, welche der Frau von dein Manne zum
, Gebrauche gegeben worden, und nach.obigen Vor-

schriften nur alo geliehen anzusetzen sind, keinen

Anspruch.
§. 528. Die volle Gerade begreift zuvdederst

alles unter sich, was nach 5.525. 526. zur Nifteb
Gerade gehören

. . 529. Außerdem werden dazu gerechnet die

zum alltäglichenGebrauche in der Hauswirthschast
bestimmten Mobilien.

§. 530. Ferner alle Arten von Leinwand, ver-

arbeitet ober unverarbectetz wie auch Flachs und

Gam, so weit alle diese Sachen zum Gebrauche
in der Wittlzschaft bestimmt sind.

d. 53t. Auch die zumHausaebrauchegewidme-
ten Vorratlpe an Eßwaaren werden zur «vollen

Gerade gerechnet

.

,) !

— §. 532.

Ä-—
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s. 532. Stall-« und Kellckgeråkhschiiscengehö-

ren nuikt zur Gerade.
«

«

·

s. 533. Auch Mobilien, die bioßzur Ptachc
dienen, sind-darun.ei nicht mit begriff-n. .

§. 5;4- Nur bev Adlichen wert-in Kutscheund

Pferde,· deren sich die Ehelente zu ihikni pe—sinni-
chen Gebrauche gewöhnlichbedient haben, zur vol-
len Gerade gerechnet-

. 535. Sind mehrere Stücke von dieser Art

dorhundism so kommt die Wahl der Wittwe zu.
§. 536H Vorstehende Bestimmungin in Linse-

hiing der Gerade, der Niftel, und den Heu-gekä-
thes, geh-en iiisg.ssanimt nur iiiif den Fall, wenn

in den Provinzial- oder stamtixrischeiiGesetzenein
Anderes nicht ausdrücklichverordnet ists ,

s. 5;7. Die Vorschriften der Provinzinl- und

statutarischen Gesetzeniüssengeuan nach sen .Wor-
ten angewendet werden; und es finden dadey keine

ausdehnende Erklärungen statt. »

H. 538. Dunkle Vorschriften solcher Provin-
"

zial- oder staiiitarisch n Gesetzemüssen niich den

Grundsätzen dieses allgemeinen Geietzduchs er-

klärt werden.

§. 539 Jn Provinzen, wo bisher kein Heergv
råtheoder keine Geist-c üblichgewesensind, sollen
dieselben auf den Grund des gegenwärtigenGe-

setzbnchsnicht eingeführtwerden.
0. 540. Ferner wird der Geldschatz,wenn der- Z) des Eili-

gleichen vorhanden ist, von dem Nachlasse abge- that-«-
sonderk. 376. fqi].)
§. 541.» Weder die Substanz des Erbschaßed,

noch die davon zu ziehenden Niitzungen , lönnen

dem überlebenden Ehegaiten aus sein ges-Hinäßi-
ges Erbtheil anaerechnet werden.

h. 542. Wohl oder wird in dem Falle des
§. 463. bin Bestimmung des der überlebenden

Erzefrau auszusetzendcnKästchquauf die ihr zu

mite
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gute kommenden Nutzungen des Erbschatzesmit

Rücksichtgenommen-

s. 543. Auch das eigenthümlicheVermögendes
uberlebeuden Eyegacten ist von dem Nachlasse des

Verstorbenen abzusonderm
s. 544. Bey dieser Absonderungkommt dem

Manne, dessen Erben oder Gläubiger, im zweifel-
haften Falle die Vermutlzung zu starren, daß das

Vorhandene zu seinemVermögengehöre.
s. 545. Das vorbehaltene Vermögender Frau

«mußder Regel nach in dem Zustande angenommen

werden, in welchem es zur Zeit, da die Elze ge-
trennt worden, sich besindetx

-

s. 546. Hat der Mann einer Verfügung über
das vorbehaltene Vermögen der Frau otxne ihren
Vorbewußk, oder gar wider slzren Willen, sich an-

gemaßn so muß er ihr, oder ihren Erben, für den

daraus entstandenenVerlust und Schaden , gleich
einem unredlichenBesitzer,gerecht werden. (le. l.

Tit. Vll. 222. qu.)
s

-

s. 547. Hat die Frau iczrVorbehalte-lesVer-

mögen ganz oder zum Theil dem Manne zur Ver-
waltung oder sonstigen Verfügung übergeben: so
hat dasselbe- in Ansehung des Mannes, over fei-
ner Erben , mit dem Eingebrachten gleiche
Rechte.
§. 548. Das baar eingebrachteVermögender

Frau muß in gleich guter Münzsorte, wie es der

Mann erhalten hat, der Frau zurückgegeben,oder

zu gute gerechnet werden.

s. 549. Die Verzinsung aber können die Frau,
oder deren Erben, nur nach dem Ablaufe desjeni-
gen Quartals fordern , in welchem die Trennung
der Ehe durch den Tod erfolgt ist.

IT 550. Hat der Mann das baar eingebrachce
"

Geld auf den Namen der Frau ausgelielzem fo
haben die Frau, oder deren Erden, die Wahl:

·

ob
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ob sie das ausgelieheneCapital til-»nehmen«oder
baare Rückzahlungfordern wollen.

§. 551. Hat aber die Frau in die Belegung des

Geldes auf ihren Namen, bey einem gewissenbe-

stimmten Schuldner, ausdrücklich, wenn auch
nur außergerichtlich,eingewilllgn so wird ein sol-
ches in stehender Elze ausgelielzenesCapieal einem
eingebrachtengleichgerichtet ,

»

s. 552. Von Cnpitalien, welcheder Mann in

stehendenEhe eingezogen, und- auf den Namen der

Frau wieder ansgelielzen hat, gilt eben das, was

wegen der daar eingebrachten und von dem Manne
auf den Namen der Frau ansgeliehenen Gelder ver--

ordnet ist.
·

. 553.. Wegen der- wirklich rings-beachten,
oder denselben gleich zu achtenden Capitalien,
sind der Mann oder dessenErben nur zur Ansam-

woreung derN darüber vorhandenen Urkunden ver-

pflichtecd
«

§. 554.. Doch müssender Mann« oder dessen
Exben , für jedes von etstekem,. sowohl ber der

Ausleiht1ng«als den Verwaltung der der Frau zu-
gedörendenCapikalien, begangene-ZmäßigesVer-

selzenhaften·
. 555, Bey Bestimmung des Grades der Ver-

schuldung aber muß auf die persönlichenFähigkei-
ten und Einsichten des Mnnesi Rücksichtgenom-
men werden.

«

s. 556. Hat der-Mann die baae eingeht-achten
Gelder, oder eingezogenenCapikalien der Frau,
auf seinen Namen ausgelielzem so-trifft jeder Ver-

lust ihn oder seineErben.

§. 557. Sind Capiealien auf den Namen ben-
der Eheleute gemeinschaftlich ausgelielzens wor-

den: so sind beyde Eheleute als Miteigentlzümee
anzusehen.

E z §—,558-

—
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s. Feg. Es gilt also von der Hälfteder Frau
» eben das, w.:s wegen eines ganzen auf ilzren al-

len-kam Mnmen ausgelielzenen Capiials verord-

net ist.
«

"

H
s

H. "5"59. Hat die F-au dem Manne Mobilien
eingebracht, olzne daß dieselben zu einem gewissen

» Wenige angefchlqaen worden: so gehören nur die
«

zur Zeit der einen-neu Ehe erweislich noch Vor-«
«

lzantmmStückczu ihrem Dermägem
"

d. 5622 Sind lan die Strlle der«nicht mehr vor-

handsnm Srkicke andere angeschafft worden: so
können die Frau oder deren Erben diese letzteren,
stockder eiiscpelomclnsen7wrüekneixmem

«
«

'

s» s. -.-61. Nuß-irremaiscr sind der Mann, oder
"«." dcsieo Erben, zu einer Schadloshaltung wegen

de; ssichr m hi- oorhandenem oder am Wer-the ver-»
pingsnenSrückh nnr in so fern verbunden, als

- die Verniclnnnph Veräußerung, oder Wen-inge-

,
Lung, durch Vorjatz oder grobes, Vexselzendes

«

Vcnnnes erfolgt ist.
«

". 562. «Mobilien,«welche die Frau«Vonilzreni
vorbehalsenen Vermögen angeschafft, und zum ge-
meinschaftlislsen Gebrauche hin-gegeben hat, wet-

l
(

"

den den einnebrnchtrngleichgeachtet.
s. 563. Hit die Frau ihre eingeht-achtenMobi-

lien dem Manne zu einem gewissenPreise ausdrück-
-,«.;-»

·’

Jidx verkauft: so können sie, oder ihre Erben, nur

f den«rünständlqenKanfprels von dem Manne oder

ss

»

aus dessen Rsicblnssefordern.
—

§. 564. Sind die Mobilien dem Manne nicht
verkauft, sondern mu· nach einem gewissen An-

»
. schlage eingebrachtworden: so haben die FAU-

-- oderderen Erben, die Wahl zwischen den Mobi-
« lien selbst, und deren anaeichlagenem Wertlzr.

. §. 565. Fälle die Wahl auf die Mobilien: so

Festen
die §. 559-561. vorgeschriebenenGrund-

a e.

s. 566.
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» s—56-6«Wird der angesclslageneWerth ge-

niahlkt so findet daran kein Abzug state, wenn

gleichdie Mobilien selbstganz oder zum Theil nicht
mehr vorhanden wären-
X I. 567. Hat jedochdie Frau ein oder andres

Stück versetzliehosrcr ans grobem Versehen ver-

nschker, oder am Werrhe ver-eingen, oder ohne

Genehmigungdes Mannes ver-äußernso ist der Ab-

zug des bestimmten Werths kuriösen
§. 568. Sind nur gewisse einzelne Stücke zu

einem bestimmten Werthe eingebracht worden: so
stshc bet) einem« jeden solcher Stücke , der Franj
oder ihren Erben , die Wahl zu: ob sie dasselbe
zucücknehmen, oder den angeschlagenen Werth
fordern wollen. -

§. 569. Jn jedem Falle gilt wegen solcherein-

zelnen Stücke eben das-, was oben wegender Mo-
bellen überhauptverordnet ist-
§. 57o. Hat die Frau dem Manne Grundstücke

oder Gckrechtigkeikeneingebracht: so hat,
sie zuerst stirbt, der Mann die Wahl: ob er des

Grundstückzur Verl..1ssenschastzurückgeben, oder

dafürden Werth bezahlen wolle.

IT 571. Jst das Grundstückdem Manne nach
einein gewissen Anschlaseeingebracht worden: so

mus; der TRann , wenn er selbiaeo behalten will,
den angeschlagenenWerth zur sMassevergüten.

. 572. Jst die Einbeingnng nicht unter eine-n

gewissen Anschlage geschehen: somüssen die Er-
ben der Frau den Werth bestimmen; und als-dann

sieht es in der Gewalkdes Mannes: ob er das Grund-

stückdafür annehmen, oder dem andern Erben
überlassenwolle.

s. 573. Wählt der Mann das Grundstück: so

muß er den von den Erben gesetzrenPreis ber; dcsr

Theilung cinwerfen.

E 4 ST-5-4-
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§. 574. Ueberlößtder Mann das Grundstück
den Erben: so rnnß dasselbe auch bey der Theilung
nach dem von den Erben bestimmten Wer-the in An-

schlaggebrachtwerden.

s. 575. Den Erben der Frau steigtes frev, zu
ihrer Information von dem Werthe des Grund-
stücks, eine gerichtlicheTore aufnehmen zu lassen;
und der Mann ist schuldig, den Taratoren die vor-»
handenen Nachrichten und Rechnungen auf Erfor-
dern mitzutlzeilem
§. 576. Doch find die Erben an die herausge-

bracheeTaste nicht gebunden , sondernes steht ihnen
frey , den Werth auch höheroder niedriger zu be-
stimmen.

,

-

H. 577. Können mehrere Miterben der Frau
über die Bestimmungdes Weniges sichnicht vereini-

gen: so muß eine gerichtlicheTare aufgenommen
werden-

§. 578. Diese Taxe dient jedochnur unter den

streitenden Erben selbst, bey Festsetzungdes von ih-
nen nach s. 572. dein Manne zu bestinstenden
Waise-, zur Richtschnur.

H. 579. Zögerndie Erben längerals Sechs Mo-
natlze nach erfolgter gerichtlicherAufforderung, mit
der Bestimmung des Werthe: so muß der Richter
von Amtes wegen eine Tore aufnehmen lassen, und

dieselbedem Manne zur Mahl verlegen.
«

§. 580. Gegen eine solcheTaxe werden den Et-
ben keine Ansstellungenverstartet
§. 581. Stirbt der Mann,zuerst, und ist das

Grundstücknach einem Anfchlage eingebracht wor-

den: »sosteht es in der Wahl der Frau: ob sie das .

Grundstückzurücknekztnemoder den angeschlagenen
Werth aus dem Nachlasse des Mannes for-
dern wolle. -

§. 582. Hat der verstorbeneMann-das Grund-
stückzu keinem angeschlagenen Werth übernom-

« ’

men:
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men: so muß die Frau mir der Zurücknahmedessel-
ben sichbegnügen. .

§.«583. Jn. allen Feine-»wo ein Grundstück
nacheinem Anschlageeingebracht worden, fkann der-

selbe mxr bei) der Absonderung des Vermögensder
Frau zur Richtschnur dienen.

»

. 584. In so fern hingegen das Grundstück
hiernächst,bey dem Nachlasse der verstorbenenFrau,
zur Festsetzungder Erbtheile mit in Anschlagkom-
men soll, ist keiner von den Erben an den Anschlag
weiter gebunden.
§. 585. In allen Fällen, wo das Grundstück

selbstder Frau oder ihren Erben zurückgegebenwird-
snuß dasselbe in dem Zustande gewährtwerden, in

welchem es sich zur Zeit der getrennten Ehe befun-
den hat.

H. 586. Wegen gemachter Verbesserungen kön-
nen der-Nkann, oder dessen Erben, nur in so fern
Vergütung fordern, als ein Nießbraucher über-
haupt nach den Gesetzendazu berechtigtist. (Th. I.
Tir. xxL Abschn.l.)

s. 587. Die Einwillignng der Frau in eine zu
machende Verbesserung, nnd in die darauf zu ver-

wendende Summe, ist gültig; sobald sie gericht-
lich, oder auch nur schriftlich, jedoch in diesem
Falle luit Zuziehung eines Ihrer nächstenVerwand-

ten, oder eines andern wirthschassknndigenBen-
siandes, abgegeben worden-

s. 588. Wenn die Frau zu einer offenbar vor-

theilhaften Verbesserungihren Consens , ohne hin-
länglichenGrund , beharrlich versagt: so kann

derselbe auf das Anrufen des Mannes , durch
das vormundschaftlicheGericht ergänzt werden·
(§«232i Eva-) .

»

§. 589. Auch wegen der Vergütung für die

ans eignen Mitteln, von dem Manne bewirkte Be-

freyung des Grundstücksvon darauf haftenden
E s

(
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Capitalien , oder andern Real - Tasten, wird der

Nkann einem andern NicßbrauchcrgleichNachtei-
(Tl2. l. Tit. XXL 75 : 79.)

«

s. 590. Eben das gilt von dem Erfatze der
«

über den Betrag des Nicßbrauchgocrwendeten Er-

haltungskostm kEoenru s. 87. 88. 89.)
"§. 591. Sind durch eine ausdrücklichdem Man-

ne zugedachte Landsslzerrliche Gnade , Verbesse-
rungen anf dem eiaemlichcnGute veranstaltet wor-

den: so haben der Mann, oder dessenErben, we-

gen-dereancrgüiung, die Rrchre eines redlichen
Besitzers (Tlg. l. Tie. Vil. s. 2o4. qu.)

(

§. 592. Hat der Mann, mikoder ohne Einwir-

ligung der Frau , Grundstückeoder Gerechtigkei-
tcn, welche von dem eingebrachkenGute elzehinge-

trenntsworden, damit wieder vereinigt: so können
er,«oder seine Erben, den Ersatz der dazu verwen-

deten Kosten fordern-
s. 593. Hat aber der Mann , ohne Einwilli--

gung drr Frau, neue Grundstückeoder Gerechtig-
keiten zngckaufn so haben er, oder feine Erben,
die Wahl: ob sie dieselben bey dem Gute lassen,
oder zurucknelzmenwollen.
, s. 594. Wahlen sie ersteresx so sind die Frau,
oder deren Erben , nur zum Ersstze des wahren
Werrlzs des zugefchlagenenSrückQan und für sich
betrachtet, ohne Rücksichtauf die Verbindung mir

dcrn Hauptgute , verpflichtet
d. 595. Auch wegen Verringerung des einge-

brachten Grundstücke-Zhaben der Mann , oder def-
’sen Erben , nur das zu vertreten , wozu ein jeder
Nirßdraucher schuldig ist. (le. l. Tit. XXL

s; 132. qu.)
g. 596· Hat der Mann Perrinenzsiückedes Guts

mit Einwilligung der Frau veräußert: so kann

letztere, gleich ihren Erben, nur den dafür gelöst-
ten Werth fordern:

s- 597-
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s—597. Jst die Veräußerungeine-s Pettinenz-»
stückoolzne Eonseno der Frau geschehen: 'so lzaden
letztere, oder ihre Erben, die Wahl: entweder
das Veräußertevon dem dritten Besitzer-, lnach
Vorschriftdes FunfzelzntenTitels im Ersten Theile,
dutizifziisordernz oder sich wegen des erweislichen
wahren Wenigs, wie derselbelzurZeit der Ver-
äußerungbeschaffenwar, an den Mann oder des-
fen Nachlaßzu halten·
§. 598. In allen Fällen, wo «die Frau, oder

deren«E:den, den Werth eines einseitig veräußer-
ten Pertinenzfiückovon dem Pianne, oder aus des-
sen Nachlasse fordern; kann denselben die Com-

vensniion, wegen der dort-ils in. den Nutzen der

Frau geschehenenVerwendungen, in so fern ent-

gegengesetztwerden, als die Frau, oder deren

Nachlaß, sieh dadurch noch wirklich reicher besin-
den. (Th. I. Tit. Xlll. 274.) .

s. 599. Jn gleichemMaaße können auch, wenn

das veränßerte Periinenzstück zurückgenommen
worden, der Mann, oder dessenErben, Beyrrag
zur Entschädigungdes an den Mann oder dessen
Nochlaßsich haltenden dritten Besilzero, von »der·

Frau, oder aus deren Nachlasse fordern.
s. 600. Auch der dritte Besitzer, welcher seine

Schadloshaltung von dem Manne, oder aus des-
sen Rachlasse, ganz oder zum leeil nicht erlan-

gen kann, ist dieselbe insdem IN 598. bestimmten
Maaße von der Frau, oder aus deren Rachlassezu

fordern befugt.
s. 6ot. Jn allen Fällen, wo start des Grund-

stück-sder angeschlageneWerth gefordert, oder ge-
nommen wird, muß derselbe der Frau, oder de-

ren Erben, in der bedungenrn Mkinzsorty oter

wenn keine Münzsorteverabredet ist, in dem zur

Zeit der Veranschlagung im Gange gewesenen
Courantgelde vergütet werden.

«

§. 602.

illa n Vet-
trun-

sie-k. , wenn
der Werth
entrichtet
wi; -
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§. 602. Verbesserungenbegründenbey einer

solchenAuseinandersetzungkeine Erhöhung des ein-
mal angeschlagenensWerrlzs

s. 603. Auch durch zugeschlagenePertinenz-
stücke, in so fern sie von dem Manne erworben

worden, wird der angeschlageneWerth, zu seinem
oder seiner Erben Nachtheile, nicht erhöht-.

«

§. 604. Jst aber außerdem,,währendder Ehe,
dem eingebrachten Grundstücke eine neue Gerech-
tigkeit, oder ein für sich selbst bestehendesGrund-
stückzugewachsem so wird dieser Zuwachs als ein

besondres Eingebrachtesbetrachtet.
«

§. Soz. Es hängtalso von der Frau oder deren
Erben ab, dergleichenZuwachs entweder zurückzu-

« nehmen, oder ihn dem Manne, oder dessenErben,
mit dem Hauptgute zu überlassen.
«

606. Jm letztenFalle muß der Werth dieses
Zuwachses, nach einer darüber aus-zunehmenden
Ertraggtoxe, der Frau oder ihren Erben besonders,
und noch über den Anschlag des Hauptgutes, ver-

gütet werden.
’

da607. Doch wird alsdann nur der Ertrag des

Zuwachses, an und für sich betrachtet, ohne Rück-
sicht auf dessen Verbindungenmit dem Hauptgute,
in Anschlaggebracht.
§. 608. Verringerungen berechtigen den Mann,

oder dessen Erben, zu einem Abzuge von dem an-

geschlagenen Werthe nur in dem einzigen Falle,
wenn ein Theilvon der Substanz des eingebrachten
Grundstücke-,ohne grobes oder mäßigesVersehen
des Mannes verloren gegangen.

s. 609. Behält, iu dem Falle des s. 572., der
Mann das Gut- für eine von den Erben der Frau
gesetzteTare: so kann er die Vergütungder von

ihm gemachten Verbesserungen aus dem Nachlasse
Oben so fordern, als wenn das Gut selbstwäre zip-Xf
tückgegebenworden-

§. Sto.
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§. sto. Erhältaber der Wiann bey dem’Hauvk-
gute ein von ihm zugeschlagenesPertinenzstücki
wofür er nach s. 594. Vergütung aus der Masse zu

fpkdemhat: so muß der Werth eines solchen Per-
kmsnlsiückesnicht in dessen Verbindung mit dem

Hauptgute , sondern nur einzeln und für sich be-
tpchteh abgeschätztwerden.

§. 611. Mit dein Grundstücke-,oder der Gerech-
tigkeit, muß dem Uebernehmec derselben alles ge-

währtwerden, was nach den Gesetzenals Zubehdr
anzusehen ist. .

§. 612. Jusonderheit muß ein landgut mit dem

Viehe und Ackergeräthe,wie es zur Zeit der ge-
trennten Ehe beschaffen gewesen,« übergeben
werden«

»

§. 613. Veroffenbaren sich daben, gegen den

Zustand der Einbeingung , Verbesserungen oder

Verringerungen: so sinden eben die Grundsätze
statt, welche von Verbesserungenoder Pentagram-
gen überhauptobsiehendvorgeschriebensind.
§. 614. Der Rießbrauchdes Mannes in dem

Eingebrachten der Frau nimmt mit dem Tode eines
oder des andern Ehegatten ein Ende.
§. 615. Sowohl wegen der Nutzungen des

Sterbesahres, als wegen der frühem Jahre, sindet
alles das Anwendung, was wegen der Anselmu-

dersetzungzwischen dem Nießbraucherund Eigen-
thümer, nach geendigtem Nießbrauche,verordnet

ist. («Th.l. Tit. XXL Abschn.l.) ·

s. 616. Doch müssen, bey einem eingebrachten
Iandgute , aus den Einkünften des Sterbejah-
res die Zinsen auch solcher-«Eapitalsschulden der

Frau, die nicht aus dein Gute selbsthaften, in so
fern bezahlt werden , als diese Eapikalsschulden
überhaupt,
gen Titels, auch-in Beziehung auf den Ehe-natur
gültig sind, die Zinsen aber aus« den Einkünfte-r

des

e) wegen
des N res-
brauchs.

nach den Vorschriftendes gegenwärti-



h der
Schulden.

ä)
Suecesi

oneotdi
meng.

78 Zweyter TheileErster
des übrigen Eingebrachten nicht berichxigkwer-

den können.
.

-

«

- «

« §. 617. Auch muß in dem vvorhandenenHaufe,
es gehöre dasselbe znm Eigenthume ves·Manneg,
over der Frau, dem überlebenden Essegarrendie

bis daher mne gehabte Wohnung, wenigstens bis

zum Ablaufe des nächstenVierteljahr-eh nach dem-

jenigen, ln welchem der Sterbefall erfolgt ist, fre
verstattet werden. «

s. 618«.Von der nach obigen Regeln (s. 54;".
bis 617.) ausgemiktelten·Veelassenschafkdes ver-

·storbenenEigegatten müssen, noch vor der Thei-
"-lnng, die Schulden desselbenabgerechnet werden.

s. 619. Für Schulden, welche die Frau wäh-
rend der Elze auf ier vorbehaltenesVermögen em-

kqnn der Gläubiger nur so
als das bey vihremAb-

vorbelzalrene Vermögen

feirig gemacht hak,
weit Bezahlung fordern;
leben noch vorhandene
hinreicht.
§. 620. Hat aber die Frau mit Vorwissen des

Mannes ," und ohne dessen Widerspruch , ein be-

sonderes Gewerbe getrieben: so können ilzre Glän-
biger, die ier zu diesem Gewerbe Credit gegeben
haben, ber) der Unjulänqlichkelkdes vorbehaltenen,
auch an das eingebrachteVermögen, nach llzrcm
Tode sichlzalten.

«

. «
«

s. 62I. Der solchergestaltansgemittelte reine

Nachlaß des verstorbenen Ehegatten wird unter

den nahen Blute-verwandten nnd dem überlebenden

Ehegakten vertheilt.
«

H. s622. Für nahe Verwandte werden diejeni-
gen geachket, welche von dem Erblasser nicht wei-

ter als im sechsten Grade, voller oder halber Ge-

burt, entfernt sind.
s. 623. Hinterläßcder Verstorbene Verwand-

ten «in avsteigenciee unfe: so ist der übe-lebende

Eigegaktenur Erbe zum vierten Theile.
· «

s. 624.
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s. 624. Sind mehr als deen absteigende Tinien

vorhanden: so erbt der über-lebende Ebegatte nur
Kindes Theil. .

§. 625. Hinter-löstder Verstorbene nur Ver-

wandten in aufsteigender linie, Geschwister-, oder

Gs«chwisterl·ikrdererslen Grads: so ist der überle-
bevdc Ehegatrc Erbe zu einem Drittel·

»

s. 626. Sind nur Verwandte in entferntern
Graden vorhanden: so eebr der überlrbende Ebe-
gakre vie Hälfte-

s. 627. Sind gar keine nahe Verwandten vor-

handen (is. 622.): so erbt der überlebende Eige-
gane den ganzen Rachlasi.
»62.H.In nlleii«Fällen,wo der übel-lebende

Ehegatkemit Verwandten des Verstorbenen in,der
anfstetgenden oder Seitenlinie an der Erbschaft
Theil nimmt, gebührtdemselben alles Bett und

Tischzeug, welches die Eigeleuke im gewöhnlichen
Gebrauche gehabtlzaben, zum » Voraus-«
§. 629. Ein Gleichesgilt von Möbeln und

Hin-stach in so fern dieselbennicht als Zubehör
eines Grundstücke-,oder einer Gerechiigkciranzu-

setzensind- (

H. 630. Von diesenvoraus verschaffkenSniiken
darf der überlebende Ehe-gotte, zur Bezahlung der

Schulden des Verstorbenen, nur in so fern beytras
gen, als der übrige Nachlaß dazu nicht hinteicl)i. .

. 63r. Die Hälfte der durch das Gesetzdem

überlebenden Ebegamn bestimmten Erdportion ist
als ein Pflichrrlzeilanzusehen.
§. 632. Diesen Pflichttizeil kann ein Eigegakre

dem andern nur wegen solcher Verschulonngen
schmälern,oder gar entstehn, die itzn berechtigt
haben würden, auf Scheidung anzutragen.

. H. 633x Uebrigens gilr von diesem Pflichtkheiie
alles, was von der regmma überhauptim folgen-
den Titel·verordnee·ist.

··

s« 634i
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H. 634. Die Gemeinschaft der Güter unter Ehe-
leuten wird durch den Tod des Einen von ihnen ge-
endigt.

,

H. 635s. Es muß daher vor allen Dingen das

gemeinschaftlicheVermögen bon dem, was nicht
in die Gemeinschaft gekommen ist, abgesondert
werden.

· «

.

§. 636. Was von letzteremdem einen oder dem
andern Ehegatten eigentlzümlichgehört, wird in

Ansehung der Erbfolge, und sonst, nach den Vor-

schriftendes gemeinen Rechtes benekheilr.
s. 637. Von dein gemeinschaftlichenVermögen

nimmt der überlebende Eigegatte die eine Hälfte
als sein Eigenthum zurück.

«

§. 638. Die andere Hälftewird als der Nach-
-

laß des verstorbenen Ehegatten angesehen-
s. 639. Hinrecläßrder Verstorbene Plumpe-

wandten in absteigender Linie, welche aus dem ge-

meinschaftlichenVermögennoch nicht abgefunden
sind: so muß der überlebende Ehegatte mit seiner
Hälfte sich begnügen.

. 640. Doch erhält er die Zu seinem eignen
persönlichenGebrauche bestimmten KleidungsstückeJ

Betten und leibwåsche, vor der Theilung zum
Vol-aus«

, §. 641. Dagegen werden den Kindern des Ver-

storbenen die zu dessenpersönlichenGebrauche be-

stimmt geweseneKleidungsstücte,Betten und Leib-

wäsche, ebenfalls zum Voraus angewiesen.
. s. 642. Sind keine unabgefundene Kinder vor-

handen: so theilt der überlebende Edegatle die
den Nachlaß des Verstorbenen ausmachende
Hälfte mit dessen nahen Blutsverwandten, nach
eben den Verhältnissen, wie es bey der Erbfolge
nach dem gemeinen Rechte vorgeschriebeni,«i.
(§. 625. 626.)

s. 643«
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§. 643- Doch erhält alsdann der überlebende
Ehegatte, außer den s. 628. 629. bestimmtenEf-
fekten, auchnoch diejemgen, die nach 0164o. zu
feinem eignen Gebrauche gewidmet sind, zum
Voraus.

s. 644. AbgefundeneKinder haben bey dieser
Erbfolge-Okdnung, in Beziehung auf den über-
ledenden Ehegatten, nur mit Seitenverwandten
des ersten Grabes gleicheRechte. «

§. 645. In allen Fällen, wo der überlebende
Ehegatke mit andern Verwandten, als Mal-gefun-
denen Kindern, an dem Nachlasse des Verstorbe-v
nen Theil nimth behält er den Nießbrauchdes

gesammten gemeinschaftlich gewesenen Vermö-
gens auf lebenslang.

§. 646. Die Verwandten des Erstverstotbenen,
oder deren alsdann vorhandene Erben, können also
die Ausantrbortung ihrer Erbtheile erst nach dem
Tode des letztlebendenfordern-

§. 647. soind keine nahe Verwandten des Ver-

storbenen (§. 622.) vorhanden: so bleibt dem über-
lebenden Ehe-Hatten das ganze gemeinschaftlichge-
wesene Vermögen eigenthümlich«

s. 648. Sind in dem zu theilenden gemein»
schasslivhenVermögen Grundstückeoder Gerechtig-
keicen vorhandcnx -so hat der überlebendeEhe-ganz
eben so , wie in dem Falle des 571. qu die

Wahl, selbige für eine vcsn den übrigenErben zu
sctzendeTare zu essernehmem

§. 649. Eben so hängt es von dem überlebem
den Etgegarten ad, die zum täglichenHausgebrau-
che bestimmten Mobilien, in so fern er dieselben
nach II 644. nicht znm Voraus empfängt,für eine

gehörig attfaenommene Privattaxe zu behalten,
oder sie zur Theilung zu bringen.

FAug-sah Ocsceln Ut. Band. SIC-
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s. 650. Jn Ansehung aller übrigen Mpbilien

steht es in feiner Wahl, entweder auf die Ratt-cal-

«ktzeitung,over auf den öffensltchenVerkan anzu-
tragen. .

§. 651. Jm ersten Falle legen die Miterben die

Theile, und ver überlebende Ehcgaktc wählt.
I. 652. Doch müssenin eine-m solchenFalle den

Mitecben des überlebcnven Eigegatrenvie auf ihren
leeil kommenden Mobilien sofort ansgeankwortct
werden; und sie sind dem H;645. 646. verordnen-n

Nießbronchenicht unterworfen.
»

H.,653. Bis zur wirklichen Auseinandecsetzung
bleibt der übeelcbende Ehe-satte mir den Verwand-
ten des Verstorbenen im Miteigeutlzume der zur

Zeit des Sierbesalls vorhanden gewesenengemein-
schaftlichenthsp

»

. s. 654. Was also der ungetheilken Masse zu-
wächst, oder von derselben verloren geht, trifft
sämmtncheMicetgenclzümer,nach Verhältniß itz-
res Ruthe-ils-

. §. 655. Die bey Trennung der Ehe schon ange-

«
fangenen Geschäfte werden nach den Gesetzender

Handlunaggegellfchaftfortasesührtund beendigt.
H. 655 Der überlebende Elzegakrebleibt, bis,

zur wsrllkchsn Aussinandersetzung,im Besitze und

in der Verwaltung des gemeinschaftlnhenVet-

mögens.
H. 657. Er mußaber Von letzteres-,in so fern

ihm nicht, nach s. 645. der Nteßdranchzukommt,
seinen Mike-eben Rechnung legen-

H. 658 Was nach getrennter Elze durch Erb-

srlvdfkem V rmåchmissh Geschenke, oder andre

Glücksfalle,eine-n der Eneganethx Theil wird,
das geizen may meer zum gemeinschaftlichenVer-

mögen.
'

§· 659·
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H. 659. Es kommt dabey auf den Tag an, wenn

der Ansall sichereignet lzatz nicht aber aus den, da
er bekannt geworden ist.

s. 660. Was der überlebende Ehegatte, nach«
dem Tode des Verstorbenen, olzne Rücksichtauf sden Besitz der Erbschaftsmasseerwirbt, darf er

mcht zur Theilung bringet-. I

H. 66r. Wegen der Schulden, die auf dem ge-
«

meinschaftlichenVermögenhaften, und der Befug- i
niß der Gläubiger-,sich auch nach erfolgter Auseim l»
andersetzungan die einzelnen Interessenten zu hal- «-

ten, tinden eben die Vorschriften, wie bey Erb-
theilungen überhaupt, Anwendung. (le. I.
Tie. xvn. Abschn.ni) s

I

l
i

s. 662. Hat zwischenden Eheieutennur eine e) dee Eise
Gemeinschaft des Erwerbes obgewaltet, so mußdas WM

beyderseitigeeigenthümlicheVermögen , nach den
im Sechsten Abschnitte vorgeschriebenen Grund-

sätzen,von dem Erwerbe abgesondert werden.

s. 663. In dein eigenthünilichenVermögendes
Verstorbenen findet wegen der Erbfolge eben das

statt, was außerhalbder Gütergenieinschaftver-

ordnet ist.
-

"«

;
H. 664. Jn Ansehung des gemeinschaftlichen . sz

Erweebes wird nachden s. 637. qu. gegebenen Vor- ;
»

schrittenverfahren.
«

- ?

"§. 665. Wird «em Ehegatte durch Ureel und Von T« s

Recht für todt erklärt: so sindet die Erbfolge in sein MEDIU- I

Vermögen eben so statt, als wenn er am Tage des
ums-m J

publicirten lletels wirklich gestorbenwäre.
§. 666. Dem andern Ehegatten stehten alsdann

sten, sich wieder zu oerheiratlzenz und diese Ehe »

besteht, wenn auch der Verschollnewieder zurück
ke et.

läs.667. Wenn aber die anderweitige Verhei-
«

takhung nicht geschehenist , so wird den erfolgen-

ider2
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der Rückkehrdes»Verschollenen",die vorige Ehe als

fortdauerndangesehen.

Achter Abschnitt.
Von Trennung der Ehe durch richten-

» lichen Ausspruch.

s. 668. Eine an sichgültigeEhe kann durch
richterlichenAusspruch wilder getrennt werden.

H. 669. Doch sollen Eigefchseidungennicht an-

ders als aus sehr erheblichenUrsachenstate sinden.
§. 670. Elzebruch, dessen sich ein Ehegatte

schuldig macht, berechtigt den unschuldigenTheil,
auf Scheidung zu klagen.

H- 671. .Wenn aber»die Frau sich des Ehe-
bruchs schuldig gemacht hat: so kann sie, unter

dem Vorwande, daß dem Manne ein gleiche-s-
Verselzenzur Last falle, der Scheidung nicht wi-

dersprechen. .

«

H. 672- Sodokniterey, nnd andere unnatürli-

che Laster dieser Art, werben dein Ehebruche
gleich geqchtet.

’

H. 673. Eben das gilt von unerlaubtem Um-

gange, wodurch eine dringende Vermuclzung der

verletztenehelichen Treue begründetwiev.
.

s. 674. Bloßec Verdacht ist zur Trennung der
«

Ehe-nichthinreiel-end.
§. 675. Jst jedochscheinbaeerAnlaß zu einem

solchen Akgwolgnevorhanden: so mußdem beschul-
dkgten Elzegartem aus Anrufen des andern, ver

fernereUmgang mit der verdächtigenPerson ge-
tlchtlich untersagt werden.

« I. 676. Setzt derselbe, dieses Verbote ungeach-
kkk- einen ver-trauten Umgnng mit der verdächti-

:gen Possen fort: so istsdiesesein erheblicherGrund
zur Elzescheidung

§. 677.
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Hi 677 Auch weaen böslicherVerlassung kann
eine Ehe getrennt werden. -

§- 678. Die bloße Veränderungdes bisheri-
gen Aufenthalts ist für eine böslicheVerlassung
noch nicht zu achten.

v

§«679. Vielmehr ist, wenn der Plann einen
Mucn Mxohnoktwählt, die Frau ihm dahin zu sol-
gcn deibundeci,

d. 680. Wenn sie sich dessenauf ergehende rich-
ter’icheVerfügung beharrlich weigert: so ist der

Mann anfScheidnng anzutragen wohl befugt.
s. 681. Dagegen ist die Frau dem Manne zu

folgen nicht schuldig, wenn derselbe, wegen be-

gangner Verbrechen, oder sonst wider die Ge-
setze, sich aus den, Koniglichen Landen ent-

fernt hat.
§. 682. Ingleichen, wenn der Frau die Pflicht-,

dem Manne zn folgen, durch einen. vor der Hei-
rath geschlossenenVertrag erlassen worden-.

§. 683«.Jn all-n Fallen ist der Mann die Fran,
welche an seinen veränderten Wohnort ihm folgen
w:ll, anzunehmen in der Regel verpflichtet-
§.-684. Zweigen er sich dessen beharrlich, und

ohne hinreichenden Grund (s. 687.): so giebt er

dadurch der Frau rechtmäßigenAnlaß, auf die

Scheidung anzutragen.
« «

) Nati-
ebe Verlas-

uns.

§. 685. Verläßt diesFeau-den—Mann-ohne des- «

sen Einwillignng, oder rechtmösigenGrund der

Entfekunzp so muß—sie der- Richter- zur- Rückkehr
anhalten-.

’

§. 686. Bleibt die richterliche-Verfügnna-frucht-
los: so kann der« Mann auf Trennung der Ehe
dringen-

«

§. 687- Jn keinem Falle ist«der-Mann die Fran,
welche sich eigenmächtig, und ohne- rechtmäßi-
gen Grund von ihm- getrennt hat, wenn-sie in der

Folge zurückkehrt, eher anzunehmen schitldiglz,C s



,
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als bis sie vihreninzwischengeführtenunbescholte-
nen Mandel durch glaubhaft-eZeugnissenachgewie-

lzat. -

s. 688. Jst der Aufenthalt des entwichenenEhe-
gatten unbekannt; oder«dergestaltaußerhalb dee

Königlichen Staaten entlegen, daß keine richter-
liche Verfügung zur Wiedervereinlgung der ge-
trennten Ekzestatt finden kann: so ist der zurückge-
bliebene Theil auf öffentlicheVorladung, und wenn

auch diese fruchtlos wäre, auf die Scheidung anzu-
tragen berechtigt
§. 689. Doch müssensolcheUmständeder Ent-

fernung bescheinigtwerden, die wenigstens eine
dringende Vermutlzung des Vorsatzes, den zurück-
gebliebenenElzegatten zu verlassen, begründen.

690. Auch kann die öffentlicheVorladung
erst nach Verlauf Eines Jahres von der Zeit an, da

die Entfernung des Entwlchnen bemerkt worden,
nachgesuchtwerden-.

§. 691. WährenddiesesJahres mußder zurück-
gebliebene Ehegatte alle ilztn möglicheMülze an-

wenden, den Aufenthalt des weggegangenen aus-

zuforschen.
§. 692. Erhellet aus den Umständenjdaßder

abwesendeEhegatte aus erheblichen und erlaubten
Gründen sichentfernt habe: so muß der Zurückge-
bliebene den ZehnjälzrigenZeitraum nach der Ent--

fernung abwarten, und alsdann auf die Tode-See-
klärungantragen.

s. 693. Kann Von den eigentlichenGFInden
der ersten Entfernung mit hinlänglicherWabrscheiw
lichkeit nichts ausgemittelt werden: so sindet
die Klage auf Trennung der Ehe nach Ablauf

- Zweyet Jahre von dem H; 59a bestimmten Zeit-
punkte- und unter der §. 69:. bestimmtenMaaß-
gabe statt. .

§· 694s
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§« 694. Halsstarrige und fortdauernde Verfa- zi Meta-

gUUg der »ShellchenPflicht soll der böslichenVers-»He-s
lassung gleichgesichtetwerden.

«

«

Pflicht-
§- 695 Ein Eheaat1e, welcherdurch sein Be-

tkqgsw bey oder nach der Beywolznung, die Ek-

Mchllllgdes gesetzniätäigenZweckesderselben Vers-Itz-
lnjsinndert, giebt dem andern zur Scheidung recht-
rnaßigenAnzaß.

’

-
"

s. 696. Ein auch währendder. Ehe erst ent- »zum-M
standenesz gänzlicher-.und unheilbntes Unvermögen

m ON

zur Leistungder ehelichen Pfiichh begründeteben-

falls die Scheidung -

s. 697. Ein Gikiches gilt von andern unheile
ten körperlichenGedacht-m welche Ekel und Ab-

scheu erregcn , oder die Erfüllung der Zwecke des

Eigestandeggänzlichverhindern
69s- Raserei) und Wahnsinn, in wel e ein O NUM-

Eigegatte verfällt, können die Scheidungchnur HIZ,WM"
alsdann beg ündem wenn sie öder Ein Jahr ohne
wahrscheinliche-fofiiung zur Besserung fortdauern..
(§s759-)

,

«

»
H. 6,9.· Wenn ein Ehegatte dem. andern nach z, Nach-

dem icdin gekrachterz oder solche leätlichkeisHeils-Nest

ten an iizin verübt hat, welche desselben Leben THAan
od.r Gesundheit in Gefahr sitzen-: so isi der Be-

leidigte die Trennung der Elze zu suchen be-

teclncgt.

§. 700. Ein Gieiches gilt von groben und wi-

lde-rechtlichenKränkungen der Ehre, oder der per-

simpchenFeeyizeitdes andern Elzeaattem »

§. 7or. Wegen bloßmündlicherBeleidigungen-
oder Dcolzungen , ingleichen wegen geringerer-
Tizäilichkeiiewsollen Eigeleute gemeinen Standes

nicht geschiedenwerden.

H. 702. Auch unter Personen mittlern und hö-
hern Siandcs kann die Scheidung nur alsdann stattr
finden , wenn der beleidigendesEigegatte sich sol--

4 ( Ohr-·
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cher Thätlichkeitenund Beschimpfungen, ohne
dringende Veranlassung, muchwilligund wieder-
holtschuldig macht. «

, §. 703. Unverträglichkeitund Zanksuchtwer-

den eine gegründeteScheidungsursache, wenn sie
zu einem solchenGrade der Bosheit steigen , daß
dadurch des unschuldigenTheiles Leben oder Ge-
sundheit in Gefaer gesetztwird·

. 704. Grobe Verbrechen gegen andre , we-

gen welcher ein Ehegarte harte und schmähliche
Ziicl)thaus- oder Festungsstmfe nach urkclIund

Recht erlitten hat , denschcigen den daran unschul-
digen Theil, die Scheidung zu suchen.

i s. 705. Ein Gleiches sindet statt, wenn ein

Ehegatte den andern solcher Verbrechen vor Ge-.
richt, gegen besseresBewußtseyn, fälschlichbe-

schuldigk.
«

-

" —

-

s. 706. referner, wenn ein Ehegatte durch vor-

scßlicheunerlaubte Handlungen den andern in Ge-
faer bringt, leben, Ehre, Amt oder Gewerbe zu,
verlieren.
s» 7O7. Wenn ein Ehegatte ein schimpfliches

sGewerbe ergreift: fo. kann der» andere auf vie
Scheidung antragenk

.

s. 708. Wegen Trunkenheit, Verschwendung,
oder unordenrlicher Wirklzschafkdes einen Ehegem
ken, soll die Elze nichtsogleichgetrennt werden«

709., Der Richter aber soll, auf Anrufen
solcheVepfügungenlcesfen,

wodurch dce Schnldige gebessert, und den nach-
theiligen Folgen einer solchen nnokdentlichen Te-
bensartvorgebeugtwerden kann. .

I- 710. Bereitelt der schuldigeTheil diese rich-
terlichen Veranstkiltungent Und fahre-exin seinen
Unordnungenbeharrlichfort; so kann, auf ferne-
rcS Anrufen des Unschuldigenzeine solcheEhe ge-
trennt werdenf

»

i

z. 71212
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s. 711. Mangel an Unterhalt berechtigt die » Mksp
Frau nur alsdann zur Scheidung, wenn der Mann MS M

durch begangene Verbrechen , Anoschweifimgswniithrs
'

oder unordentiiche Wirthschast, sich selbst außer
Skakldisie zu ernähren,versetzthat.

«

H- 712. Versagt aber der Mann der Frau den

Unterhalt: so muß der Richter die Verpflegung
dkk Frau nach den Umständen des Mannes be-»

stimmen, und letztern dazu durch Zwangsmittel»
anhalten.

s. 713. Fahrt dessen ungeachtet der- Mann be-

harrlich fort, der Frau den Unterhalt zu versa-
gen: so kann letztereznr Ehescheidungsklagegelas-
sen werden.

«

«

§. 7c4. Ueberhaupt muß in allen Fällen,wo.

die Scheidung gesucht wird, der Richter von

Amtswcgen bemüht seyn, das gute Vernehmen
unter den, in Zwietracht gerathenen Eheleuten
wieder herzustellen, und die Ursachen der ent-

standnen Mißhelligkeitenaus dem« Wege zuf
räumen.

s. 715. Jn so weit als der Unterschiedder Re-

ligion von Anfang an ein Ehehindcrnißist (s. 36.),
in so fern giebt ein Ehegatte , durch Veränderung
seiner bisherigen Religion , dem andern rechtmäßi-
gen Anlaß, auf die Scheidung zu klagen. —

’

§. 716. cWegenbloßeinseitig behaupteterum m Wech-
überwindlichenAbneigung soll die, Ehe nicht ge-
trennt werden«-s

,

gzmg ek,

H. 717. sAuchdie Einwilligung bevder Theile REFUN-
istLegåä

sich allein, keine rechtmäßigeScheidungsspgyfaxwis
utla c

§. 718. EHabenjedochkinderloseEheleute we-

nigstens Vier Jahres hinter einander in einer un-

sruchtbaren Ehe gelebt; oder ist sonst, nach den

Umständen, keine wahrscheinlicheHoffnung mehr
zur Erzeugung von Kindern vorhanden: so kann

Js-5 eine

Io) Verein-—

derung dek»
Religion.
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Eine solche Ehe, auf dehnt-liches wechselseitiges
Ansuchen, getrennt werden] ,

s. 719. Wenn der auf die Scheidung dringende
Ehegatte den andern, welcher die Ehe fortsetzen
will , zu denjenigen Beraehungen , worauf die

Klage gegründetwird , durch sein nnsinlichee Be-
tragen selbstveranlaßt hak: fo ßudet die Schei-
dungeklage nichtstatt. «

. H. 720. Beleidigungen, weiche einmal ano-

dxücklichverziehen worden, können in der Feige
nicht weiter als Eucscheidungs - Ursachen gerugr
werden-

s. 721. Einer ausdrücklichenVerzeihung wird
·

gleich geachret, wenn der beleidigt-eEigeaarkh nach
erhaltenrr überzeuaeudcrKenntniß, die»Ek3eEin
Jahr hindurchfortgesetztHat.

s. 722. Bloß aus Leistung der ebekichenPflicht-,
wozu beyde Theile vor Anstellung der Kiage ver-

bunden waren, soll kein Verz chc auf das Recht zur

Scheidungsklage gefolgcrt werden-.

§. 723. Wäkgrenddco Scheidungsorozesses kann

ein Theil, wider den Willen des andern« sich von

demselbennicht eigenmächtigabsondem. »

s. 724. Wenn aber die Scheidung aus Grün-:
den ger "t wird, die eine dem Leben oder der Ge-

sundheit es klagenden Theils drohende Gefahr enc-

halten5 und diese Gründe einigermaßen beschei-
nigt 'sind: so kann dar Richter gestatten, daß die

Parteyen währenddes Prozesseo von einander ge-
trennt leben-

§. 725. Nur in diesem Falle kanndie Frau ver-.

fangen, daßder Mann ihre Verpstegungauch außer
dem Hause besorge.
§- 726. Die Kosten des Prozesses muß der

Mann, auf Ver-langender Frau, aus ilgrem Ein-

gebrachten, und in dessenErmangelung aus eignen
Muteln Vorschreßen.. ,

«

§. 727.
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s- 727· Jst die Scheidung nur aus den g. 675.
676i 702s 703· 709. 7to. 71s-. bemerkten minder

wichtigen Ursachen veelangk, und bey den1.Sük2US-

VkchcheUvch einige Hosfnungeiner künftigenVer-

sohnungbemerkt worden: so kann der Richter dies

Publicationdes Erkenntnisse-seine Zeitlang ,, jedoch
nichtüber Ein Jahr, aussetzen.
§. 728. Während dieser Zeit kann den Ehebu-

ten erlaubt werden, von einander gerrennt zulebem
s. 729. Wie es inzwischenmit dem Unterhalte

der Ehefrau, mit Erziehung und Verpflegung der

Kinder, auch mit einstweiligerSicherung des«Ver-

mögens»zu«halten sey, muß der Richter, den Um-

ständengemäß, nach billigem Ermessen, ohne Ge-

Pgrtung
eines besondern Prozesses darüber, fest-

e en»

H. 730. Nach Verlauf deo bestimmten Frist
muß ein nochmaliger Sühnsversuch von Amtswegetr
angestellt, und wenns auch dieser fruchtlos ist, das—
Erkenntnis-,ohne weitern Verzug eröffnetwerden.

§. 731. Die Trennung des Ehebundnissesdurch.
richterlichen Ausspruch erfolgt von dem Zeit-
punkte an, da das Scheidungsurteldie Rechtskraft
erlangt hat.
§. 732. DergleichenUrtel wirkt eine gänzlicheWirkun-

Aufhebung der Ehe ,— und aller ihrer Folgen , in- MINIS-
Ansehnngbeyder Theile.

s. 733. Auf bloße Scheidung Von Tisch und

Bette soll nicht«erkannt werden , sobald-auch nur

Einer der- Ehegatten der protestantischenReligione
zugethanists.

s. 734. Wird unter katholischenEhegatten auf-
eine beständigeSeparation von Tisch und Bette
erkannt: so hat dieses alle bürgerlichenWirkungen
einer gänzlichenEbescheidung..
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s. 735. Jn wie fern aber ein geschiedenerEhe-
gatte, nach den Grundsätzenfeiner Religion, von

dieser erfolgten Trennung der vorxgen Ehe zur Veil-

ziehung einer andern Gslsrauch machen könne und

dürfe, bleibt seinemGewissenüberlassen.
H. 736. Wenn bey dem Scheidiinggprozesse

sich Umständeverossenbnm haben, welche die Wie-

dervcrheirathunq des einen geschikdnen Eheganen
mit einerbestimmren aiioer-1.Person, nach den

Vorschriften s. 25. tLH unzulässigmachen: so muß
diesem Eheg.1trett in dem Urtel die anderweitige
Verheirathung überhciuph nur unter dem Vorbe-

halte einer besonders nachznsuchendenErlaubniß,
«

gestattet werden.

§. 7z7. Diese Erlaubniß Innß aber von dem-

Michter, welcher die Scheidung erkannt hat, so-
fort ertheilt weiden , als aus den Scheidungsx
alten nicht erhellt-h dnß die Person, welche der

geschiedneTheil heirathen will, diejenige sey, auf
welche das» angeführte Ehrverhot Anwendung
sindet.

i

«
«

s. 738. Die geschiedneFrau behältin der Ne-

gel den bisherigen Stand und Rang des Mannes.

§. 739.v Jst sie aber ausdrücklichfür den schul-
digen Theil erklärt: sso fällt sie in den vor de; Ehe
gehabtenniedrigen Stand zurück.

§. 74o. Ist sie nicht für den schuldiaenTheil
erklåxtworden: so kann sie in den höhernStand,

-- welchen sie vor der Heirath hatte, wieder hin-
austreten-
§. 7412 In der Regel hat die Frau bieWahlf

ob sie den Namen des geschiedenenMannes beybe-
halten« oder ob sie, besonders in dem Fille des-

sen-aihren vorigen Geschlechts- oder Elsittwem
einen wieder annehmen wolle.

§s 742s
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§. 742. Jst sie aber ausdrücklichfür den schul-
dig-en leeil erklärt: so darf sie den Namen des

Mannes wider dessenWillen nicht ferner führen.
s- 743- R.:ch getrennter Ehe müssendie gewe-

«senenElgeleute wegen ihres Vermögensauseinan-

derg-fctztwerden.

§. 744. Diese Plnseinandersctznnqgehört-,wenn

sie gekichilicb erfolzen soll, vor den ordentlichen
persimlichenGerichkostauddes Mannes. s

s. 745-
,

muß die Fraue: ob und welch-r von denEkzegattcn
für den schuldigenTheil zu achten sen, mit zur Un-

tersuchung geiogech und das Erforderliche bar-
übec in dem Scheidungsurtel festgesetztwerden.

§. 746. Haben beybe Theile sich gegenseitiger
Vergelzungen schuldig gemacht: so muß bestimmt
werben: ob und ben welchem Theile ein Ueberse-
wicht der Schuld obwalre. -

—

§. 747· Vergelzuicgem welche eine unmittel-
bare Verletzung ver aus dem Eheblindnisseent-

springenden besondern Pflichten enthalten, wir-
ken ein Uebecgeirslchtder Schuld gegen solche,
wodurch diese Päichren nur mittelbar Verletzt
woldim

s. 74g. Ehebrusb (§. 670r673.), böslicheVer-
lass-um CH. 677-692.), Visrsqgung der ehelichen
Pelicht (§· 694, 69:.), selbstverichuloeteg Unver-

mdgen G 696. 697«), Nerlistcllunnen nach ·leben,
Gesundheit, Freude-it und sEszre (««d.699. 700.),
falscheBJchuleigunq begangmer grober Verbre-
chen, Gesetz-Duca des lei»ens,«der Eure, over des

Amtes (6. 705. 705.".«,sind in dieser Rücksichtfür
gleich schwere Bombaan zu achten.

7«49. Jus-un also ein Erzegatte sichsolcher
Verletzungenfch.;loi-»1gemacht hin-, dem andern

aber nur minder schwere Vergeht-eigen zur last
fallen:

Bey dem Eheschcidungsprozesseaber.

Auseinaw
deksekzung
nsegen des
Vermö-
gen-.
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fallen IT so ist das Ueber-gereichtder Schuld auf der
Seite des erstern. .

«

s. 750. Bey wechselseitigenVerschuldungen ddn

gleicher Art, soll-ein Uebergewichtder S .ld. nur

alsdann angenommen werden, wenn erhe et, daß
die Ver-gehangendes einen Ehegatren ans überleg-
tem Versetze, dese des andern aber nur aus Lei.chkis
sinn, Uebereilungy oder Heftigkeit der Leidenschaft
entstanden sind.
§. ·751. Jst bey dem Scheidungsprozessekein·

d
M Uebergewichrder Schuld des einen Ehegnkten aug-

schsxpigkwgemitteklnso erfolgt zwar, wenn keine ’Gükerg«e-

WITHmeinschafkobgewaltek hak, die Auseinandersetzung
wegen des Vermögens überhaupt, nach den bey
der Trennung der Ehe durch den Tod vorgeschrie-

:benen Grundsätzen;,

s. 752. Doch fällt alsdann die in den s. 564.
bis 584-«dem überlebenden Elzcgacten vorbehaltene
Wahl hinweg; und die Frau nimmt die ihr zukom--
wendet-· Vermögensstückselbstzurück. ,

§. 75"3. Jn Anselzung der an denseingebrachken
Grundstückengemachten Verbesserungen, oder Ver-

ringerungen, hat der Nkann die Rechte und Pflich-
ten eines redlichenBesitzers.

s. 754. Jeder Theil behältdiean dem andern -

vor, ben, oder währendder Ehe ihm gemachten
- Geschenkeiz und die Hochzeitsgeschenke,die nicht

einem oder dem andern Elzegatten zugedacht wor-

den "(s. 172.), werden für gemeinschaftlichange-
sehen. .

«

§.755. Hat unter den geschiedenenEheleuten
Gemeinschaft der Güter obgewaltet: so nimmt

jeder Theil sein in die Ehe gebrachten, oder wälz-
rend derselben durch Erbschaften, Vermöchtnissh
Geschenke, oder bloßeGlücksfällecrlJngtes Ver-end-»
gen zurück, und das übrigewird unter beyde Ehe-

si 736«
leute gleichgetheilt.



d. Ehedurch richterlichenAusspruch 95
s Hi 756» Alles, wovon nicht nachgewiesenwer-

PCFITann- daß es von Einem der beyden Eheleute
IF Vle Ehe gebrachtworden, wird als gemeinschaft-
lich angesehn ·

Hi 757. Doch werden durch diese Aiiseinander-

setznnadie Rechte der Gläubiger, in Ansehung des

genieinschafclichgewesenenVermögens-, in nichts
geändert.

s. 758. Es sinden aber aiich in diesemFalle die

Vorschriften des s. 659. Anwendung.
h. 759. Wird die Ehe wegen Wahnsinnes oder

Masken des einen Theile-s getrennt: so bleibe der

andre Ehegatte VervAichtet, für die nach Verhält-
niß des Standes noihdürftigeVetpsiegung des Un-

glücklichemin sofern ihm dieselbeaus eignen Mit-
teln nicht verschafftwerden kann, nach seinem Ver-
mögennnd Kräften zu sorgen- (F. 69Z.)

s. 760. Ein Gleiches sindei statt, wenn ein Ehe-
gatie, wegen eines dein andern währendder Ehe
unverschuldek zugestoßenenUnverinbgens zur lei-

stsing der ehelichen Pflicht-, oder wegen eines an-

dern körperlichenGedanan (9·.695. 696.) die-
— Scheidung gesuchthat. —

h. 76I. Jst eiim Besten der getrennten Ehe ein

Erbschatzvon einein Dritten bestellt worden: so fällt
das Eigenhnin den, dar-ans erzeugten Kindern zu;
und der Olienbrauch verbleibt beyden geschiedenen
Ehelisiirenzn gleich-i Theilen.
s§.762. Sind keine Kinder vdrhanden; und der

Besteller ist nods am leben: so kann dieserüber den

Erbschatzfrey verfügen.
§. 763. Jst der Bestkller bereits verstorben: so

fällt auch das Eigenthum des Erbschntzegjedem der

geschieden-enEhelente Hur Hälfte iu-

§. 764. Jst jedoch de: Erbichatzhauptsächlichzu
Gunsten des einen Ehe-geniertbestellt worden: so
überkommt dieser das« Eigenthum des Ganzen;

nnd
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nnd dem andern Ehegattenbleibt nut; der—Nieß-
( brauch der Hälfte auf lebenslang.'
§. 765. Daß der Erbschatz zu Gunsten des

Einen Elzegatten bestellt worden, wird vermuthetj
tyenn die Bestellung von einein seinerVerwandten

geschehenist.
§. 766. Jst in dem Scheidungsprozesseder eine

Ehegatte für den schuldigen Theil erklärt worden:

so erfolgk", wenn keine Gütergemeixisehafcvorge-
Walkck hak, die Allselllalldeksetzungnie-gen Des Ver-

mögens, äberall nach den bei) der Trennt-Hader
- Elze durchden Tod vorgeschriebenenGeimdsåtzem
§. 767. Alle Begünstigungemwelche das Ge-

setz dein überlebenden Etgegacren beylegt, genießt
in diesem Falle der Unschuldige.

H. 7.68. Nur in dein Falle des s. 573. tritt an

die Stelle der von den Erben der Frau zubestink
wenden, eine gerichtlichaufzunehmende Tale

.

. 769. Der Nießbrauchdes Manns-I in dem

Eingebmchten der Frau endigt sich allemal smit

dein Tage, da das Scheidungsurtel publiciret
worden«

-

§. 77o. Hat der fchuldigeTheil die Rechts-
kraft des, Urkelsdurch ungegründeteRechtsinitiel
aufgehalten: so kann er daraus niemals einen Vor-

.theil ziehen.
§.. 771. Es wird also der Zeitpunkt der Schei-

dung, so weit es ikzmnachtheilig ist, faut den Tag
des in den folgenden Jnstanzen bestätigienersten
Scheidungsuriels zurückgerechnet
§. 772. Jst der Mann für den schuldigenTheil

erklärt: so hängt es von der Wahl der Frau ab,
die Verwaltung des eingebrachten Grundstücke,
bis zum Ablaufe des Wil·khfchsftsjahl·es,selbst ,le

überiielzmen, oder die Bistellung eines ges-nein-
fchafktichen Verwalters auf Kosten des Mannes

zu«suchen. ,

§»77z»
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H. 773. Der unschuldigeTheil behältdie em-

pfangenenBrautgcschenkrzund kann die gegebenen,
in so fern sie noch vorhanden sind,

"

zurück-
fordern.

§. 774. Der unschuldigeMann behältdie ver-

sprocheneMorgengabe; und kann die wirklich schon
gegebene von dem Vermögen der Frau als eine
Schuld abziehen.
§'· 775. Auch die währendder Ehe gemachten

Schenkungenkann der unschuldigeTheil, während
der von dem schnldigen begangenen Undankbarkeiy
widerrufen. (Th. l. Tit.Xl. §.1151.li1q.)

» h. 776. Die zur Hochzeit, oder sonst, während
der Ehe, von einem Dritten gemachten Schenlum
gen werden, wenn sie nicht Einem Theile ausdrück-
lich zugewendet, oder ihrer Beschaffenheit nach zu
seinem alleinigen Gebrauche bestimmt sind, als ge-
meinschaftlichangesehen.

»

9. 777. Wegen verwendeter Hochzeitskosten
findet in keinem Falle ein gegenseitiger«An-

spruch statt.
H. 778. Jst ein von einem Dritten bestellter

Erbschatzvorhanden: so bleibt der Nießbrauchda-

von dem unschuldigen Theile; und das Eigenthum
fällt den aus der geschiedenenEhe erzeugten Kin-
dern zu.

«

«

§. 779. Der unschuldigeTheil krinn sichsnicht
entbrechen, von den Einkünften des Erbschalzes
einen verhaltnißmäßigenBeytrag zur Erziehung
und Verpsiegung der Kinder zu leisten; in so fern
dieseKosten von dem Schuldigen ganz oder zum

Theil nicht aufgebracht werden können.

h. 780. Sind keine Kinder vorhanden, und der

Besteller des Erbschatzesist nocham leben: so kann

dieser frey darüber verfügen-

uugm Gesetzt-.ni. Bann G ·78 r.
«
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« s«781. Jst der Besteller verstorben: so fällt
Eigenthum und Nießbrauch des Erbschatzesdem

unschuldigenEhegatten anheim-

zL 782. Jst aber der Erbschatznach s. 764. 765.
zu Gunsten des schuldigen Theilen bestellt wor-

den: so können die Erben des Bestellers das Ei-

genthum zueücffordernz und der unschuldige
Ehegakte behält nur den Nießbrauchauf le-

benslang
. 783. -Wenn nun nach,obigen Vorschriftens

. das Vermögen der beyden geschiedenen Eheleute
Fvnn einander abgesondert worden: so ist der

schnldige Ehegatte den unschuldigen, wegen der

künftigen Erbfolge, ans seinem Vermögen ab-

zufinden schuldig.
»s.784. Es wird alsdann angenommen, als ob

der schnldigeTheil an dem Tage des publicirten
und rechtskräftig gewordenen Scheidungsurkels
(§. 769..77o· 771.) gestorbenwäre.

s. 785. Sind über die künftige Erbsolge feine»
Verträge vorhanden; und ist die Elze wegen der

s. 748. benannten groben Vergelzuxigen getrennt
worden: so bestele die-Absindnngdes Unschuldi-
gen in dem Bienen Theile Von dem Vermögendes

Schuldigetr.
§. 785. Sind aber nur minder schwere Verge-

hnngen die Ursache der Scheidung gewesen: so
wirddie Absindnng auf den Sechsten Theil’be-
stimmt. .

s. 787. Lehne, Fideicommisse, und was sonst
der« freyen Veräußerung des schuldigen Theiles
nicht unterworer ist, kommt bey der Berechnung
seines Vermögens, zum Bedafe der zu bestimmen-
den Absindung,nicht mit in Anschlag.

»H-788. Mobilien, Grundstückeund Gerech-
tigkeiten, wenn keine.gültigeVereinbarung Eberi ten
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ihren Werth Platz greift, werden nur nach einer
gekich lich aufzunelztnendenTare gerechnet

»

s- 789. kann alfo auch th schuldloseTheil
-znm Vetkaufe solcher Versnögensstücke, bloß um
den Werth derselben ausznmittelxh niemals ge-
zwungen werden-

§« 790. Von dem Vermögendes sclmldigen
Theile-s werden nur solche Schulden abgerech:«et,
»die zne Zelt der angemeldeten Scheidungsllage
schonvorhanden waren.

«

§- 791. Was der unschuldige Theil aus dem

Etbschatzeerhält, kann llgm auf seine Män-
dnng niemals, und in keinem Falle-, ungerech-
net werden. -

(

§.- 792. Ist die künftigeEies-folgedurch Verträ-
ge bestimmt: so erlznlkder unschuldigeleetl m der
Regel alles das, was ilzm darin, ans den Todes-.
fall des Schuldigen, verschriebenworden-

s. -s93. Sind die nach den Verträgen dem Un-

schuldiaen zukommenden Vortlgeile geringer, als
die gesetzlicheIidsindnng: so kann derselbe diese
letztere, statt der Aosindung, aus den Verträgen
wälzlem

-

s, 794. Sind aber Kinder aus dieserEhe vor-

handen: so kann der unschuldige Tizetl nur die ge-

ringere vertragsmäßigeAbsindung fordern.

s, 795, Ist die vertragsmäßigeAbsindatna des

UnschitldcgenTheiles sta:fer, eile-;4dief aesetzltches
und es sind ans Ungern-unten Elle Kinder vor-

handenz so muß der Unfchitldigemit dei: gesetzli-
chm Absindunq sich begnüge-n

. 796. Sind keine Minder ootlznndent so kann

zwar der unschuldigeleeil an den Vertrag sich
halten;

,

"

«§«797. Doch kann auchalsdanndem Schul-
diaen niemals mehr, als lzdchstensdte Hälfte von

G 2 der
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der Substanz, oder dem Nießbraucheseines Ver-s

mögens, genommen werden.

s. 798. Statt der Absindung, welche nach obi-

gen Vorschriften dem unschuldigenTheile aus Ver-

trägen oder Gesetzenzukommt, kann die Frau stan-
desmäßigeVerpsiegung, bis an ihren Tod, aus

den Mitteln des schuldigenMannes fordern.
s. 799. Diesen standesmäßigenUnterhalt müs-

sen die Gerichte, nach Verhältnißdes Gewerbes-
oder Verdienstes, oder der sonstigenEinkünftedes

schuldigenEhetnannes, bestimmen.
«§.soo. Jedem Theile steht frey, zum Isehufe

dieser nähern Bestimmung, einen Standes- oder

Zunftgenossendes Mannes vorzuschlngenz und

zwischendem Gutachten derselbengiebt der Besund
des Richters den Ausschlag.
§. 801. Die Einkünfte des zurückgenommenen

eigenthümlichenVermögens der Frau , ingleichen
der ihr etwa zugefallene Nießbkaucheines Erb-

schatzesjwerden ihr auf die ausgemittelten Bei-pfle-
gungsgelder angerechnet. ·

.

§. 802. Der Mann ist verbunden , die der Frau
zu reichenden Verpsiegungsgelder aus seinem be-

reitesten Vermögen anzuweisen, und zu ver-

vsichern.
«

s. 803. Bey verbessertenVermögensumständen
des Mannes kann zwar die Frau keine Erhöhung,
wohl aber eine bessereVersicherungihrer Papste-
gungsgelder fordern.

s. 804. Uebrigens kann die geschiedeneFrau,
wenn sie einmal Verpflegnngsgelder gewählthat,
davon in den Regel nicht wieder abgehn, und .die
gesetz-oder VertragsmäßigeAbsindung fordern.

s. 805. Dagegen behältsie aber auch die Ver-

psiegungsgelder, wenn sie gleich zu einer andern

Ehe schreiten

§. 806.
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§. 806. Nur in dem Falle, wenn bey dem Ab-

lebendes Mannes so wenig Vermögenvorhanden
ist« VIß die Verpsiegungggeldermehr, als die

Hölltkvon dem Ertrage dee Rachlasses ausmachen-.
lzat die Frau die Wahl: ob sie sich eine Her-unter-
fktzungbis auf dieseHälfte gefallen lassen, ddee
aus der Substanz des Nachlnsses die gesetzlicheAbk-
sindnng Ein- für allemal fordern wolle.

§«807. Bey dieser Absindung wird der Betrag-
des bey der Scheidung vorhanden gewesenen Ver-

tnögens,oder der des Nachlasses, je nachdem-,
einer oder der andere geringer ist, zum Grunde ge-
nommen. -

s- 808· Dagegen aber dürfenauch der Frau die
bis zum Tode des geschiedenen Mannes genossene
Vervflegunggelder auf ihre Absindnng nicht ange-

rechner,werden. «

§. 809. Jst der unschuldigeEhemann wegen

Alters , Krankheit , oder anderer Unglücksfölle,
sich seinen Unterhalk selbst zu verdienen nicht im

Stande: so kann er, statt der aus dem Vermögen
der schuldigen Frau ihm gebührendenAbsindung,
standeomäßigeVckpslegung wälzlem

s. 810. Solchenfalls gile für ihn alles, was

zum Besten der unschuldigen-Ehefrau Vorstehend
verordnet ist.

. 811. Hat unter den geschiedenen Eheleuten n.«Wenu
eine Gemeinschaft aller Güter vorgewalcet: so kann

der unschuldige Theil wählen: ob er die Hälfte des vorgewal-

gemeinschastlichenVermögens fordern, oder anmes
Absonderungder Güter antragen wolle.

F-.812. Akälzlt er letzteres: so erfolgt die Ab-

sonderung nach den s. 755-75«8., ertheilten Vor-

schriften.
-

§. 813. Aus dem solches-gestalt-ausgemittellen
besondern Vermögen des schuldigensTheiles ge-

bührt dem Unschuldigen eben die Absindung,
G 3 weicht
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welche er , außer dem Falle der Gütergemeinschafh
zu fordern hat.

«

«

§".814. Wählt der unschuldigeTheil dieHälfke
des gemeinschaftlchenVermögens: so kann er,
ausser derselben, weiter keine besondre Absim
vung serv-in

«

s.«8i«5«.
"

Doch «erhålt,bey der Theilung, der

Unchuioige die h. 639. bestimmten Effekten zum
Bemes.

816. Wegen idee übrigenEffekt-enhat er eben
die Wand welche 648· 649. und 650. dem übere
Ieise-sen Egegatteii vorbehalten ist.

(

. Y· 817. Sind Grundstückennd,Gi-rechtigkei-
«

! ten in dem zu theilenden gemeinschaftlichenVen-
mdgen vorhanden: so muß der Elsertlz derselben,
w( -.u keine gü liche Vereinbarung statt sindet, nach
einer qerichxlichaus-zunehmendenTare in Anschlag
ges-recht wsrd n.

"
"

§.-818. Alsdann hat der unschuldigeTheil die

Watgb ab er diese Güter für-die Tnxe annehmen,
oder dem Schuldigenüberlassenwolle.

§. 819." Auch strlzt dem unschuldigenTheile
frey, auf eine Privatversicherungzwischenilan

;J »

und dem Schuldegeu anzutragen.
’

"

"»

s. 82«0. Nur solcheSchulden, welche vor an-

geineloetet Sel)eiduiigkklageentstanden sind, kön-
nen, zur last des ein-animierenTheiles, non dem

gemeinschaftlichenVer-indem abgezogenwerden.

§. 821. Haben die Eheleukenur in einer Ge-
meinwlmft des Gewerbe-II gelebt: so geschieht die

Absonderung des eigentlzümlichenVermögens ben- .

der Theile nach der Vorschrift 662. qu.
H. 822. Der Erwerb wird getheilt, und die

dem schuldigen Ehe-Hatten zufallende Häler wird
dem Vermöqu bengeeechnet, woraus dem Un-
schuldigendie gesetzlicheAbsindunggebührt.

·

s. 823.
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s. 823« Kann der schuldigeEhe-satte dem- un- c. Wem-,

schnldigen weder Absikxdkmg, noch Verosiegnngsi ZZITJZZYW
MMIT gewährt-tu so soll erster-er für die Vergesgizkknsi
klungen - wodurch er zur Scheidung Anlaß gege- FZZNIHW
den«hak, nach Verlzåltnißder Größe und Schwere

·
’

bekleiden, nnd nach Bewandniß der übrigen
PorkounnendenUmstände, mir Gefängniß oder

Strafacbctt auf Vier-zehn Tage bis Drey Monaklze
belegt werden.

«

§. 824. AußergeisichtlicheVerträge, wodurch Verträge
der unschuldigeElztgottc der nach den GesetzenilzmMZUZIM
znktsnnncndenIlbsindung .sichbegiebt, sind für den-

«

selbenunverbindlich. »

§. 825. Verträge hingegen, wodurch die Ab-

sindnng, zur Vermeidung Von Weitläuftiqkeiten
und Prozesse-mauf gewisse Summen oder Sachen
bestimmt worden, find, so wie andre Verträge un-

ter Elzeleuten, gültig.
«

§. 826. Doch können auch durch solche Ver-

träge weder die Gläubiger, noch die ans derf
Ehe erzeugten Kinder, an ihren Rechten verkürzt
werden.

H. 827. Die Erben des beleidigtm Ehegattm Rechte ver

find befugt , dle Scheidung-Wage ,« zum Behnfe LIM·

der Auöeinandcrsctzungdes Vermögens, zu ver-

folgen; in so fern der Erblnffer erst nach fruchtlos
angestellteniSühnsversnchegestorben ist·

H. 828. Auch können sie selbst auf die Herr-us- .

gabe des gesammten Vermögens ihres Erblassers
klagen , wenn der überlebende Elhegatte den Tod

des Erblassers verursacht, oder ilzn durch gewalt-
same Mittel zu klagen verhindert hat.
§· 829. In benden FällenH.827. 828·. muß die

Absonderung des Vermögens nach den Vorschrif-
ten s. 766. qu. erfolgen; und der schuldigeEle.

«

glatte Verliert alle Borcheile, die et sonst ans dein

Nachlassedes Verstorbenen zu erwarten hatte.
G 4
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§. 83c). Dagegen können die Erben des unschul-
digen Theils eine Absindnng aus dem Vermögen
des Schnldigen nur alsdann fordern, wenn dieselbe
dem Erblasser bey seinem leben bereits zuerkannt
war; und das Urtel, vor oder nach seinem Tode,
rechtskräftig,oder in den folgenden Instanzen·be-

stätigtwird.
«

H. 831. Doch bleibt, bey vorgewalteter Güter-
gemeinschaft, auchsden Erben des unschuldigen
Theizs , in allen Fallen, die dem Erblasser nach
§. 811· zugestandeneEwalglvorbehalten.

s 832. Ist start der Absindung auf standes-
mäßigeVerpsiegungggelder erkannt: so können die

Erben nur die bis zum Ableben des Erblessers etwa

Verbliebenen Rückstandefordern.
s. 833. Stirbt der schuldigeEhegaktevor rechts- «

kräftigentschiedenemProzesse: so sind alle von ihm
hinterlassene letztwilligeVerordnungen, so weit die-

selben auf Schmälerungdes dem Unschuldigenans

Gesetzenoder Verträgen zukommenden Erbrlzeilt
abzielen, unkräftig
§. "834. Was bey Ehescheidnngen wegen Erzie-

hung, Verysiegung,nnd Persorgungder Kinder
statt sinde, ist tm folgendenTitel vorgeschrieben

Neunter Abschnitt

Von der Ehe zur linken Hand.

s. 835.[Elzenzur linkenHand sind solche,die«
Don Personen ungleichenStandes, bloß nach den

in diesemAbschnitte enk

setzeneingegangen worden-
lzalknenbürgerlichenGe-
«

s« 836. Ehen zur linken Hand können nur

Mannsoerjonenvon Adel, oder solche schließen,
die en KöniglichenDiensten einen Raths- oder

dein-
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demselben Charakter erlangt Hand .

habenJ noli-en

§. 837.IBeydenwird die Ehe zur linken Hand WWE
nur alsdann gestattet, wenn sie aus einer vorher-
gehenden Ehe zur rechten Hand Kinder am Leben,
oder kein zum standesmäßigenUnter-halteeinen Fa-
milie hinreichendesVermögenhabensl
§. 838. sWer eine solcheEhe schließenwill, muß —

seineBefugniß dazu bey dem Landes - Justizcollegio
der Provinzausnöeisemund dessenErlaubniß nach-
suchen.]

s. 839i IsZumRachweise der Unzulänglichkeit -

des Vermögens, ist in der Regel eine auf das Eh-
renwort oder auf den geleisteten Amtseid abgege-
bene Versicherung desjenigen, welcher die Erlaub-
nißnachsucht hinreichend;
§. 840. Keiner Mannsperson, welchedas Fünf-

und« zwanzigste Jahr noch nicht zurückgelegthat,
soll erlaubt werden, zur linken Hand zu hei-
rathenj

gleichkommenden

h. 84t. Dllleswas zur Schließnngeiner dollgül-Erforder- --—

tigen Ehe gehört,wird auch dey der Ehe zur linken Fng
M-

c kn.

Hand erfordertJ
«

§. 842.[Nur allein die Ungleichheitdes Stank —-

des macht hier kein Hindernißxl
s. 843. [Dagegenkann keiner eine Person völlig —-

gleichem viel wenigerhöhernStandes, zur linken

Hand heirar enJ
· »

§. 844. Es sindet also zwischenPersonen adli- —

chen Standes , ingleichen zwischen Königlichen
Röthen, und Töchternoder Wittwen, deren Män-
ner oder Väter von gleichemRange waren, keine

Ehe zur linken Hand stattJ
§. 845.1DerMangel der, nach den Gesetzen, —-

zn einer gultigen Ehe nothwendigen Einwilligung
das Vaters-, kann von dem Richter niemals ergänzt
werden]

G s 846
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«

§. 84S. EDie Schließung einer Elze zur linken

Hand setzt einen schriftlichenEontrakt nothwen-
dig voraqu .

H. 847.LBey dessenErrichtungmuß alles beob-

achtet werden , was in

Ansehung
der Form der Ebe-

gelbbnissevorgeschriebenist. (§. 82. qu.)
» s. 848. an dem Eberonkralte muß der Ver-'
lobten jedesmal eine gewisseAbsindung, zu ihrem
augkdmmlichen Unterbalte, auf den Fall der ge-
trennten Elzc bestimmt seynj

. H. 849. sDiese Absindung kann in jährlichen
Verpflegungsgeldern, oder auch in einer Ein für,
allemal zu entrichtenden Capitalssumme bestehen;

ji. 850. LJn dem Contralte muß zuglelch be-
stimmt seyn , wie der Verlobten dieseAbsindung
versichertwerden solleJ
§. 851.[Jstdarin nichts bestimmt: so finden,vin

Ansehungdieser Absindung, eben die Rechte statt«
welchebey einer vollgülrigenEhe dem Gegenver-

,

mächtnissedengelegtwerdens(s. 466. qu.)-
§. 852.[Vor»E.rrichtungeines solchenContrakts,

in welchem die Absindung der Verlobten bestimmt
worden , soll die Erlaubnißzur Vollziehungder Elze
nicht ertlzeiltwerdenxs ,

«

I. 853. lWenn nach wirklichgefchlossenemEbe-
contralte, Einer oder beyde Theile, vor der Voll-

ziehung desselben, wiederum davon abgeben woll-
«'tcn: so sindck eben das statt, lwas bey dem Mück-

tritte Von einem ültigen EhegeldbnisseVerord-

vetilh Es XVI-Ä »

- 854. EWeralso olzne erheblichenTGrund
zurücktrit« oder den andern Theil zum Rück-
krirte veranlaßt, muß demselben so viel, als der

Vierte Theil des im Ebekontrakte bestimmten
oder der zu Carital zu rechncnden

VereAegungSgeldeeausmacht, zur Absindungent-

richtend
i· 855
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§- 855. IDer Vollziehung der Eigezur linken »Es-.

Hand mxißdas Aufgebok, so wie den-einer voll-

gülklgmElze vorangclsz
« Ds855. ZESist jedochhinreichend, wenn nur in

Ansehungeines jeden Theils bekannt gemacht wird,
daß derselbe eine eheliche Verbindung schließen
spollezohne daß bey der Protlamation des Bräu-
tigams dcr Name der Braut-, oder bey dem Aqu
gebote der Braue der Name des Bräutigams ge-
nannt zu werden branclthl

«

§. 857. IDleVollzielgung der Ehe zur linken Vollm-

Hnnd geschiehtdadurch, daß bende Theile vor denx MS
m

Zanch- Justizcollegi.oder Provinz, oder einem
"

von selbigemernannten Commlssnrio., den Inhalt
des Elztconrrakts persönlichgenehmigen; dessen
Festhalmng mittelst Handschlags angelobenz und s

alsdann der Contralr unter dem Jnsicgel des
Gerichts besåtighauch den Gerichtsqktenein-«
verleiht wirdJ ,

«

d. 858. lVon dem Augenblicke,wo das gericht-
licheAngeldbnißgeleistet worden, nimmt die Ehe
zur linkenHandihren Anfang
§-'l85"9.LNach dieser gerichtlichenVollziehung

können die Parteyen, wenn sie es gut sinde11, ihre
Verbindung durch einen Prediger einsegnen, Oder

auch sichförmlichtrauen lassenJ ·

§. 860- sDieVerbindung selbst aber erhältwe'- —

der durch eines noch das andere eine größere
"

Wirksamkeit
s. 861. uch musi, wenn eine förmlicherfolgte

Trauung in die Kirthenbüchereingetragen wird,
haben ausdrücklichbemerkt werden , daß die Elzr
zur linken Hand geschlossenwordeanl

. 862. EDieVerlobte erhältdurch die gericht- Fechteund»
liche Vollziehungder Elze die Benennung einer ZEIT-he
HaushH ANY-km

§. 863.
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§. 863. lAllepersönlichePflichten, welche bey
der vollgültigenEhe statt finden, elren der Regel
nach auch zwischendenjenigen, welche sich durch
eine Ehe zur linken Hand verbinden.1

«

s. 864-[Die Hausfrau erlangt jedochweder den

Namen, noch den Stand und Rang des Mannes,
sondern behältdiejenigen, welche sie vor der Ehe
gehabt hats
§. 865. EWarsie Wittwe , somußsie ihren Ge-

schlechtsnamenwieder annelzmenJ
§. 866. sDie Hausfrau tritt nicht in die Familie

des MannesJ und darf sichfeinen Titels und Wap-
pens nicht bedienensj

« 867.[Doch geht sie in diejenigeGericht-shar-
Ieit ber, welcher der Mann unterworfen ist
§—868s LStelzt sie noch unter Vormundschaft:

so wird diesebis zur erkangten Volljälzriglseitunge-
ändert fortgesetzksj
§. 869. LAußerdemaber wird die Hausfrau, in

Ansehnng der Befugniß, mit Andern verbindliche
Geschäfte,Vorz»nnel2men,wie eine under-heirathete
volljährigeFrauensperfon betrachtet-J

H. 87o. LDochkann sie, olznedes Mannes Ein-
willigung, keine Verbindungen eingehen, wodurch
ilzrePerson währendder Ehe verhaftek wier
§. 87r. lDie Hausfrau kann von dem Manne

nur einen ihrem Stande gemäßenUnterhalt
fordertss

s. «872.LCurkostensind unter diesem Unter-

halt mit begriffen; nicht aber Prozeßlostem als-
in so fern diese bloß.die Person der Hausfrau be-

treffen] ,

§. 873. LDen Mann macht die Hausfrau, ohne
seine ausdrücklicheEinwilligung, nur in so fern
verbindlich, als er durch die Handlungen der Eige-
frau verhaftet wird. (§. 322. qu.)] -

Hi 874«



Von der Ehe zur linken Hand. 109

s. 874- lJst die Hausfrau nochminderjährig:Gesondert »

so behält ihr Vater oder Vormund die Verwaltung DREI
ihres Vermögens-J

«

Petitio-
,

(). 875.[Jstsievoujakzkig:so verbain itz- setbstW-

die
uneingeschränkteVerwaltung desselbenzds. 876.»Dek Mann kann auf den ießbrauch -—-

davon niemals Anspruchmachensj
§. 877.FDienach Provinzialgesesenoder Sta- --.

kuten obwatende Gemeinschaft der Güter, oder

des Erwerb-S, entsteht nicht durch eine Ehe zur
linken Hand;

-

§. 878.[Auch durchVerträgekann unter solchen —

Eheleuten eine Gütergemeinschaftnicht eingeführt
werden-J

s. 879. [.Hat die Hausfrau etwas von ihrem —-

Vermögen dem Planne zum Gebrauche, zur Ge-
wahrsam , oder Verwaltung überlassen:.so hat sie
deshalb eben die Rechte gegen ihn als gegen einen

Fremdan
H. 880. IHat der Mann sich etwas von ihrem --

"

Vermögen eigenmächtigangemaaßt: so kann sie
dasselbe«auch noch in stehender Ehe zurück-
fordern-
§- 881. sGeräthder Mann in Concurst so hat

die Hausfrau, wegen ihrer von ihm eigenmächng
an sich genommcnen Vermögensstücke, eben die

Rechte, wie die Ehefrau wegen ihres vorbehaltnen
«Vermögen5.1»

«

§. 882. Hat der Mann von dem eigenmächtig—

an sichgenommeneu Vermögender ausfrau etwas

verzehrt , veräußert,oder sonst abhanden gebracht;
oder auch die Sache beschädigt,oder sonst verrin-

gert: somuß er, auch in Ansehung des Werth-,
alles vertreten-, wozu ein Unredlicher Beitzrr ver-

pflichtetist. (Th. l. Tit. VlL 222. qu.)«:

s. 883.
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s. 883·[Sindaber beweglicheSachen der Frau
in der Wirthjchaft des Mannesv—verbrauchk,oder

abgenütztworden: so wirkl-der Mann, in Rück-

sicht der Vertretung , —as«-ein Leider angeeckr.
(le. l. Tit. Xxi. § a48. qu.)J

·

sh

s. 884. EWalgrendder Ehe kann der Mann
feiner Hausfrau keine Geschenke machen, so lange
Kinder oder Enkel aus einer vollgülcigmElzc vor-

handen sind-il
'

-

»

«

§. 885.’L«Zluchdurch den nachhererfolgendenAb-

gang solcherKinder oder Enkel-gelangen die vor-,
hin gemachtenGeschenkenicht zur Gültigkeitl -

«

, §. 885.[Hataber der Mann keine Bei-wandten
in absteigendisrlinie: so sind feine der Hausfrau
gemachtenGeschenkewie unter Fremden gültia.
§- 887.[Was die Hausfrau von«dem Manne

an Juwelen , Kostbark-iren, und üåerlzquptzur
Pracht erhölt,«witv,im zweifelhaften Falle, nur

für geliehen geachtenj
. 888. EOergleichenSachen kann der Mann
hon der Hausfrau , oder auch von einem Dritten,
welcher sie von ihr, ohne-Jdes Piannes Elnwtlli-
guts-« an sich gebracht hak, zu allen Zeiten zus-
cückfordcrnslF »

»

s. 889IL21uchgültigeGeschenkefallen, in so
fern sie nochVorhanden sind,,an den Mann zurück,
wenn die Hausfrau vor dem ane stir!-t, und

keine Abkbmmlingeaus der mit tlzm geführten
Ehe verlaßn]»

s. wo. l—Daaeaenbleibt federzeiy und ohne
Unterschied der Fälle, dasjenige-, was der Mann
der Hausfrau an Kleidern, Masche-, oder sonst,
zu einem ihrem Stande gemäße-iunterhalke ge-

geben hat, wenn es auin zur Zeit der getrennten
Ehe noch vorhanden wäre, ihr unwiderruflichee
Eckenklzucmj

so 8910
,
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H- 891.1"Aues,wasvorstehend 5.884. ges. 885. »
-

von Geschen en des Mannes verordnet ist, gilt
Auch von solchen, welche die Hausfrau dem Man-
M Mschkz je nachdem dieselbeandere, als mit ilzm
kköellgteAbkdmnelxnaehat, oder nicht.] -

F«892.[Will die Hausfrau sich für den Mann FeeWege Hin-.
verbürgem so müssendie Vorschriften s. 344. 345.

WTW «

beobachtetwerdens
»
§. 893- LWegen BürgschaftenfürFremde wird

,

-

die Hausfrau nur als eine andere unverheirachete s

Frauenspersonangesehenss - I
»H.894. sWird die Ehe zur linken Hand durch Tun-seine —-

den Tod getrennt: so sindet wegen der Beerdigung HEXEN
und Trauer alles statt, was bec) der vollgültigenHund durch
Ehe verordnet ists .

M Tod«

§—895». cDoch darf die Hausfrau nur ihrem
Stande gemäß begraben werden, und die Trauer
nur so, wie sie unter Leuten ihres Standes gewöhn-
lich ist, anlegenfjis

s. 896. Dln den Nachlaßder Hausfrau kann:
der überlebende Mann sich keines Erbrechto an-

maßen.
«

s. j897.ISie kann aber darüber zum Bestendes

Mannes, durch den Erbvertrag oder Testament,
'

wie für einen Fremden retfågenz
s. 898.[Sind aus der Ehe zur linken Hand Kin-

der vorlzandem so verbleibt diesen die der Mutter J

im ElzeconteatkeverschriebeneAbsindung
§. 899. Dindere Erben der Hans rau hinaee .

gen können an diese Absindung keinen Anspruch
»

machenZl i
91 goo. ENachdem Tode des Mannes erhält sue-. ;

die übe-lebende Hausfrau die ihr im Ehecontrakte J-
veescheiebeneAbsindung ans dem Nachlasse, als« i
eine Schuld.

’

s. 901. Verläßt jedochder Mann Kinder oder
Enkel aus vougültigerEige, und nicht so·VielVew

mögen,
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mögen, daß dieselbenwenigstens halb so viel, als
die Absindung beträgt, zum Erscheile übrig behal-
ten: so muß das an dieserHälfteFehlende von der

- Absindung ergänztwerden.

§. 902.1Ein Gleiches sindet statt, wenn die Ab-

sindung in»Verpflegungsgeldekn besteht, und der

Ertrag des den Kindern übrig bleibenden Nachlaß
ses nicht halb so viel, als diese Perpslegungsgeldey
ausmacht.]

s. soz. lDie Hausfrau behält aber auch die

Verpflegungsgelder, wenn sie gleich wieder hei-
rathetx
§. 904.D1ußerder Absindung hat die Hausfrau

an dein»Nachlassedes Mannes kein gesetzliche-
ErbrechlU
«

H. 905.[Durch Erbvertrag oder Testament kann
der Mann, zum Vortlzeile der Hausfrau» so wie

für einen Fremden, verordnen, wenn er zur Zeit
der geschlossenenEhe zur linken Hand keine Kinder
aus vollgültigerEhe am leben hatte.1
§. 906.1Waren aber damals dergleichenKinder

vorhanden: so kann, selbstwenn dieselben in der
- Zwischenzeitgestorben sind, der Mann seiner Haus-

frau nicht mehr, als den Zehneen Theil seines
eigentlzümlicheufreyen Rachlasses, letzkwllligzu-

wendenJ
§. 9o7. IDie Absindung aus dem Ehecontrakte

wird, wenn die Masse zum Behufe der Eli-sinnre-

lung dieses Zehntels bestimmtwerden soll, dersel-
.ben nicht zugerechner.l

s. 908. [Vielmehr erhältdie Hausfrau ein sol-
ches nach den GesetzenzuläßigesVermächtnißnoch
über ihre Absindung.]
§. 909. IBeträgt das Vermächtnißmehr, als-

ben Zehnten Theil des Nachlasses: somuß dasselbe
auf soweit.herunter gesetztwerdens

"

.

§i Sto-
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·

Hi 910.[DieEhe zur linken Hand .kann, mit Verwand- .

bfych Theils Biwlllxgung, zu allen Zeiten in
SENDVpllgültigeEm- verwandelt werdein sobald vpugilctiae
mcht Eule solche Ungleichheit des Scandeo, welche W

Nach den Gesetzeneine vollgülcigeElze hindert, ent-.

gegen sieht-s
!

s '

s. 911. Waren jedoch, zur Zeit der geschlosse- -

neu Elze zur linken Hind, Kinder des DMannes
aus einer vollgültigen Eize dorlgandenzi nnd sind

diese inzwischen abgegangen: so kann der Mann
mit der Hausfrau nnr alsdann eine voll-gültigeElze
schliessen, wem- dey aenauar richtet-lieber Unter-
suchung sich sindet, daß Die Haus-krau, iyader
durch Vernachläßigung,noch durch üble Behand-
lung, zu dein Verluste der Kinder irgan einigen
Anlaß gegeben habesj

,

H. 912. EDieVerwandlungder Ehe zur linken

Hand in eine vollaülkijegeschieht durch eine dar-

über vor dem Landes-Justizcdllegio der Prov.nz,
oder dessen Commissario, von beyden Tszeålenper-

sönlichangegebene, und mittelst Handschlagsvoll-

zogene Erfiårungj
«

s. 913. Dluchmuß daben der über die Ehe zur
-

linken Hand aeschlosseneConrrakt zurückgegeben
und lassirt werdend (

«

§. 9 ;4.[Jst nicht schonbeyVollziehungder Ehe
zur linken Hand eine förmlicheTrauung erfolgt:
somuß dieselbe nunmeer hinzukommenJ

H. 915. EDochbedarf es dabey keines nochmali-
gen Atifgebots.

— «

s. 916. Jn allen Fällenaber muß die Verwan-
delung der — igc zur linken Hand m eini- vcslle Ehe
dem sendian Pfarrer, zur Eintragung in das

Kirchen-auch«angezeigt werden.1
H. 9:7. LsWenndie Aeltcrn des Mannes nnr in RIE«

eine Erze. zeer linsen Hand gewilligt lzabem so ist
Allgenc Gesetzlk lsl. Band. H zll



Trennung
der Ehe zur
linken I

dnrrb r ch,
tekitchen
Ausspruch-

;- :- »

114 Donner-TheilErster Titel.

zu deren Verwandlung in eine vollgültige eine

nochmalige Einwillignng derselbenerforderlichJ
§. 918«[2lucheine Ehe, die wegen Ungleich-

heit des Standes anfänglichnur zur linken Hand
gefchlossen"worden,kann in eine vellgåltige ver-

wandelt- werden", wenn dies Ehehindekniß in
der Folge auf gesetzmäßigcArt gehoben wird.

G« z2s33·) « , «

H. 919. IDie Trennung einer Ehe zur linken

Hand ist in allen Fällen zuläßig wo nach dem

Achtcn Abschnitte eine vollgülkigeEhegetrennt wec-

den kannJ
§. 920. [Vergeh.ungen,die nach s.701.702.

und 7oz. nnc in einem höhernGrade die Tren-
nung einer vollgülrigenEhe begründen-; berech-
tigen, auch in einem niedern Grade, den Mann,
die Aufhebung einer Ehe zur linken Hand l»in
su"chen.] »

§. 921. LBeschimpfungenoder Thåtlichkeiken,
womit die Hausfrau sich gegen den Mann vergeht,
berichtigen den Mann, auf die Scheidung anzu-
tragenJ

s. 922. lBloßeScheltworte sind jedochdazu
nicht hinreichend.I

H. 923.EWegenbloßmündlicherBeleidigungen,
ingleichen wegen geringerer Thätlichkeircn, kann

die Hausfrau nur alsdann die Scheidung suchen,
wenn der Mann sich eine dergleichenüble Behand-
lung zur Gewohnheit werden laßt-I

OF924. LWennder Mann durch Erbschaften,
Glücksfålle,oder sonst, zudem Vermögen, eine

Familie standksmäßigzu versorgen , gelangt ist:
so kann er die Aufhebung der Ehe zur linken Hand
suchen-] ,

OF925. LDochkann alsdann die bisherige Hans-
fran auf die Verwandlung dieser Elze in eine voll-

giiltige .driugeu»:"wenn nicht in ver Ungleickslzeir
« ’ ’

des
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des Standes in ein
waltety

I- 926.[Versicheetder Mann gerichtlichauf sein
Ehrenwort, oder bey seinem Amtselde, daß er in
sokchs verbesserte Vescmögensnmstandegelangt sey:
sO ist diese Versicherung hinreichend; sobald nut-

dek Allenll überhaupt, ans welchem der Vermö-

gepszsuwachs entstanden seyn soll, nachgewiesen-
wirdu

1 I z-

gesetzmäßigedEhehindernißob-

. 927. P’el)a«ttvteter aber, daß sein Vermö-
gen nur die-eh seinen Fleiß und Millzwaltung sol-
chemestalr vermehrt worden: so muß er die Wirk-
lichkeit die-er Vermehrung, auf Verlangen der

Hausfrau, welche die Ehe ur linken Hand fort-
setzenwill, näheransweisetnj

92 Vgl-Auch die Hausfrau kann die Trennung
der Ehe zur linken Hand suchen, wenn ihre Ver-
mögensiimståndedurch Erbschaften oder Glücks-

fälle sich dergestalt verbessern, daß"sienunmehr eine
vollgülngeEe schließenkannsj

». 929. Wenn von Seiten des Standes kein

gesctzlichesEhehindemißGewalten so muß die bis-
herige Hausstan, welche die Ehe zur linken Hand
nicht ferner fortsetzenwill, sichderen Verwande-

lung in eine vollgnltigc Ehe mit ihrem Manne ge-
fallen lassen.] «

s

"§. 930.[Sie mnßnberalsdannetnesolche Ver-

mehrung ihres Vermögens nachweisen, daß dse

Nießhrauch davon den Mann in den Stand setze,
eine Familie, seinem Stande gemäß, zu unter-

halten.
§. 931. rKanndieser Nachweis nicht geführt

werden: so sindet aus diesem Grunde all-»in du- Auf-
hebung der Ehe zur linken Hand, wider den Wil-
len des Mannes-, nicht states
§. 932. lKann aber z,wiscl)endem Manne und

der bisherigen Hausfrau, wesen Ungleichheit des

H 2 Standes-

I
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Standcs, keine vollgültigeElze geschlossenwec-

den: so ist letztereschon wegen eines solchen Ver-

mögens-Zuwachses, woraus eine wahrscheinliche
ais-sung zu einer vollgültigen Elze mit einem

- Tanne ihres Standes entspringt, auf Trennung
der-Ehe zur linken Hand anzutragen berechtigt.
§. 933.ISind keine Kinder vorhanden, und ist

auch innerhalb«der letzten Zwen Jahre die Elze .

zur linken Hand findet-los geblieben: so kann

selbige mit beyder Theile Einwtlligung getrennt
werden-I -

s. 934. Elsirddie Elze zur linken Händ durch
Urtel uud sucht getrennt, und die Hausfrau für
den schuldigenTheil erkannt: so Verliert sie die im

. Eigeeontrakte ier versprocheneAdsindungj
. 935.s"25uchmuß die schuldigeHausfrau die

Braut-. und die von dem Manne währendder Ehe
erhaltenen Geschenke, in so fern sie noch vorhan-
den sind, oder sie dadurch noch wirklich reicher ist,
zurückgedenss

H. 936.[Die s. gar-. bemerkten Sachen sind ie-
doch auch m diesem Falle keiner Nückgabeun-

unversan
§. 937.[Kommtder Anlaß zur Scheidung War

von Seiten der Hausfrau; aber ohne ier morali-

sches Verschulden: vsolstlzölkxsu- dic Geschenke-,und

der Mann muß ier die im Elzirontrakre verschrie-
bene Abscndung entrichten-]7
§. 938. Hat die Hausfrau auf Trennung der

Ehe bloß ans dem s. 928. llkq. bemerkten Grunde

bestanden; so behält sie zwar die Geschenke; rann
aber die rontralmeåziiseAdfindung nicht fordern;

s. 929· IJst der Mann der schuldigeTheil; so
must die der Hausfrau gebühret-theAbsindung
nach richterlichen- Ertncssen bestimmt, und kann,
demandrcn Umständennach, bis auf das Dop-

pelke
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oelte der in dem EhecontrakteverschriebenenSum-
me erhöhtwerben «

«

§« 940. Ecken Gleiches sindet statt, wenn die --.

Ehe bloß wegen verbesserter Vermögenoumstände
des Mannes, zum Behufe einer von ihm zu schlief-
sendenvollgültinenEige, getrennt werden m11ß.J

»

§«94I. EGiebr der Mann zwar, jedoch ohne
sein moralisches Verschulden, Anlaß zur Schei-
dung: so findet die Vorschrifts. 937. AnwendungZ

s. 942. fJn allen Fällen, wo sder Hausfrau
Verpsiegunsgeloer,, statt der Absindung , zuer-
kannt sind, lbefzältsie dieselbenauch. nach geschlos-
seneronderweitigen Ehes
»s.943. IJst dafür keine besondere Sicherheit

bestellt-- so- haben dergleichen Verpsiegungelgelder
die Vorrechte der auf- gerichtlicheVerschreibung ge-

gründetenAnsprüche-J .

§. 944. tVon den Rechten und Pflichten der
—

aus einer Ehe zur linken Hand erzeugten Kinder
wird im Achtetr Abschnitte des. folgenden Titels,

Waden-J
"

Zehnter Abschnitte
Von den» rechtlichen Folgen« gesetzwidrig«

. geschlossenen Eigen«

·§. 9 5. Eigen, welches wegenobwaltenderstgkisfe,
Verbotsgesetzezniemals. bestekzen können ,. beißen
m kI .

ch§.g946«Eben, welchenzwar-vonzAnfang an ge-

setzlicheHindernisse im- Wege stehen«die aber doch
in der Folge, durch Hebung dieser Hindernisse,.
verbindliche Kraft erlange-es könne« werden un-.

gültig genennt. «

s. 947. NichtigksindElzem welche innerhalb tx,Mensch-
der durchsdieGesetze verbotenen Gradc». geschlossenUW CWL

werde-L ( - 3.—4—5.-)
H Z. § Ies-
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l s. 948. Ferner diejenigen, bei) deren Schnei-
1

sung Einer oder beyde Theile annoch anderweitig

il « verheirathecwaren. (-0.16.)
!-

- H. 949. Ein Gleiches gilt von Ehen zwischen
," einer geschiedenen Perdoih und derjxcrigen, wel-

che sie, wegen des zur Scheidung gegebenen Lin-

lasses, nach den Gesetzen nicht heirathen darf.
25-29. sz ' «

; 9.950. Auch solche Eben, die von heil-kauder-
i «

, sonen, ohne die, in Ansehung ihrer, nach den Ge-
’

setzen besonders erforderliche Einwillignnggeschlos-
fen worden, sind ntchitg. O. Z.1.. 35.) «

»

»

951. Eben das findet in seinen start, iiio der
— Unterschied der Qictigionen ein gesetzlich-esEhe-hin-

·

dernißausniacht.—((3.36.
s ,

. 952. Eben, welche die Gefeije wegen Un-
.

«
gleichheit deo Standes verbieten, werden« wenn

» Y«
«

,
sie ohne die erforderliche Dispensation dennoch»ge-

schlossenworden, ebenfalls für nichtig angesehen.
»i» O« 30-33-)

« »

J . H. 953. Auch wenn in den Fallen des H.948.
I

,

950. 9z;,1. 952. das Ehehtndernth in der. Folge ge-
hoben werden könnte, bleibt die Ehe in der Regel
dennoch nick)ttg. -

§. 954. Nur in dem Falle des I. 948.; wenn

die vorige Ehe aus einem unverschuldeten ththu-
me für getrennt angenommen worden, da sie doch
noch wirkiichbestanden hat, ist die spätereEhe kei-

nesweges nichtig, sondern mir ungültig.
-

. 9 Wenn also«das der fpåtern Ehe zur
Zeit ihrer Vollziehung entgegen gestandenc Edelsin-
dernißdurch eine nachher wirklich erfolgeude Tren-
nung der frühem gehoben worden: so«·istdie spö-
tere Ehe als von Anfang an gültiganzusehn.

F. 956. Für einen unverschuldetenJrrthnm ist
es zu halten , wenn der wirklich noch nicht er-

folgte Tod deo vorigen Ehegatten gesetzm"·«be-

scheiniget
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lcheiukgtwar; oder wenn die vorige Elze durch ein .

tichkefllchtsErlenntnißj dem aber ein wesentliches
«

Ekfkrdmllßder Gültigkeitermnngelte, für getrennt
erklart werden.

Es957. Hat aber der vor Trennung der frühem
zll«einernachherigen Ehe schreitendeTheil den vor-

gslallenen Fehler vorsetzlich, oder durch sein eignes
grobes oder mäßigesVerschen, selbst veranlaßt:
so bleibt die Ehe von Anfang an mächtig

»
958. Soll außendein Falle des s. 948· die

UlchtigeEhe nach gebobnem Hindernisse zur Gül-

tigkeit gelangen: fo muß sie auf die in denGcsetzen
vorgeschriebeneArt nochmals feyerlich vollzogen

"

werden«

s· 959. Mit dem Zeitpunktedieser nochmaligen
Vollziehung nimmt die Gålcigkeit einer solchenEhe

erstilzren Anfang. , .

§. 960. Jst eine Ehe, in dem Falle des §. 8.

ohne die erforderliche Dispensakion geschlossenwor-

den: so ist sie nicht nichtig, sondern nur ungültig5
und besteigtalso von Anfang an, wenn die Dispen-
sation in der Folge nochertheilt wird.

H. 961. Doch finden, wegen des überttetnen

Ehegesetzes, mich in diesemFalle die unten verord-

netcn Strafen stan.
§. 962. Die Fortsetzung nichtiger Eben ist der

Richter zu dulden nicht befugt.

s. 963. Vielmeer muß er, sobald dieselben zn

seine-eKenntniß gelangen , die Verbnndenen von

Amtswegen trennen, und einen sigkalischenBedien-

ten anweisen , auf die förmlicheRichtigkeitserkläs
tung anzutragen.

H. 964. Uns einer solchennichtigen Verbindung

entstehen daher anch unter den Verbandnen selbst
niemals Rechte und Pflichten, wie ans einer wirk-

lichenEhe-.

H 4 s- 985«
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§. 955. Hat der Mann das Vermögen der
«

Frau in feine Verwaltung übereomtnem so muß er

»
alles leisten und vertreten, wozu ein Verwalter

fremder Güter verpflichtet ist. (Th. l. Tit. xlll.

Abschn. lll.) (

FI.966.« Doch darf er von den währenddieser
Verbindung gezogenen Nutzungen in der Regel
keine Rechnung ablegen.
H«967., Vielmehr werden dieseNutzungenge-

gen-dag, wag zum Uttretlzalteder Frau verwen-

det worden, aufgehoben-
H. 968.· Hat aber der Mann das Ehelzinderniß«

gewußc, und der Frau ist lelbiges unbekannt ge-

wesen: so wird der Mann als etn ucstisdltcher Be-

sitzer des in seine Betwoutng übernommenen Ver-

mögens der Frau attqek·el;ett.»
.§. 969. Er muß also, auch wegen der Nutzun-

gen dieser- Vermögens alleS vertreten , woer ein
unredliclyer BcIEZer verpflichtet wird; und kann
nur das, was zumllnrerkzalte der Fran, oder sonst
in ihren Nutzen erwejslirh verwendet worden, da-

von abziehen.
s. 97o.» In allen Fällen«wo, das Ehelzinderniß

der Frau unbekannt gewesen ist, bar dieselbezur
Sicherheit ihres dem Manne überlaßnenVermö-
gens das Vorzug-Zucht der Fünften Classe, von

dem Tage an« da der· Mann die Verwaltung über-
nommen bat.
§. z»«71.vJst das Elzelzindeenißder Frau bekannt-,

dem Manne—,aberunbekannt gewesen: so darf letz-
terer, bey seinerVerwaltung« nur für ein grobes-.
Persehen haften«

,

§. 9729 Daraus, daß eines Ehe für-nichtig er-

klärt’wird, kann einem Dritten, welchem das ob-
waltendes Ebehindetnlßunbekannt gewesen»nie-»
male ein Nachtbeilerwachsene

"

«

L«M-
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,§«973s Wer also mit einem oder dem andern

der·vermeinten Ehctkute redliches Weise in Ge-
schsfketsicheingelassen hat, der erlangt daraus
Ich die Rades-, als wenn unter ihnen eine gültige
Elze bestandenhätte.
H«974. Doch können in dem Falle des 948·,

durchdicVerhandlungen eines Dritten mit dem

vermeinten zweyken Elzcgattem die Rechte descr-

sten und walszn Ehegnnen nicht gekränktwerden«
s- 975. Wenn ein Tlgeil den andern , durch

Verschnss ung odevi Verheimlichung des obwal-

tendcn slgindrrnisseQ oder sonst durch betrüg-
llcl)ePdrlpicgelungethzur Schließnnq einer nich-
tigen Ehe verleitet lzatz so muß der Schuldlge denv
Unfchuldxgenschadlos halten.

F- »976-Zur Bestimmung dieser Schadloshal-
sung diencndie Eigescheidungsstrafen,welche, beo.
Trennungeiner an sich gültigen Eige, der schul-
ge Theil dem unschuldigen entrichten muß,» zum.
Mosis-Lade
§. 977. Doch muß in der Regel auf den

höchstenSatz der, Elzcscheidungsstrafenerlanntz
werden«

§- 978— Entsteth die Richtigkeit der Elze aus

einer Ungleichheit des Standes; [und kann der-

schnldige Theil, nach den Gesetzen, eine"El2e- zur
linken Hand schließe-Erzso hat, der Unschuldigedie

Wahl : Lob er dergleichen Ehe fortsesen,- oder die

Erzescheidungsstmfe fordern wolleJUSE-mEhe-C
s

s. 979. Hat derjenige Theil, welcheran Schliest
sung einer nichtigen Ehe unschuldige-sah während
derselbensolcheHandlungen begangen,, welche die

Trennung einer gelingen Ehe ,. und die Ehe-schei-
dungsstrafenach.sich,ziehen würden: «sohatf er sein«
Recht auf Schadloshaltung verloren -

s. 980. Ungültigsind Eigen, dies ein ermundillf-
W lich, Oder feine Rgedeymit seinen YRIIngGEITHER

« T sonnen-
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« fcshlneth ohne Erlaubniß des vormundschastlichen
Gerichts, geschlossenhat. I4.)«

s. 981. Ferner solche, die mit einer an Kindes-

statt angenommenen Person; ohne vorhergegangene
Aufhebung der Aooption, geschlossenworden G. 13.)

F. 982. Ein Gleiches gilt von Heirathen mir

einer Person , die das mannbare Alter noch nicht
erreicht hat. (§. ’37.) » .

,

- s- 983. Auch Heirathen, wobey es von der ei- -

s .
s

,
nen Seite an der freyen Einwilligung ecmangelt,
sind nngüliig. (E. 38 - 44.) «-

. J §. 84.. Eben das sindet von Ehen statt, bey
«

z welchen die Einwilliczuug derjenigen, deren Con-
«

seng die GesetzeLknr Gültigkeit einer Ehe erfordern,
nicht beygebrachtist. (H.45. 49. so. 52.)

«

·

985. UngülkigeEhe-nkönnen nur auf das An-

j «

rufen desjenigcn, welcher das Ehehindernißzu tü-
’"

gen, nach den Gesetzenberechtigt ist, als nichtig«
aufgehobenwerden.

»

·
"

s. 986. Erfolge dergleichenRichtigkeitserklå-
umg: so sindet bey ungültiqen Ehen alles das An-

;
wendnng, was von den absolutnichtigen vorstehend

: 964 i 977. 979. verordnet ist.
s. 987- Wird aber das Ehehindernißin der

Folge gehoben: so mus; angenommen werden, daß
die Ehe von Anfang an gültiggewesensey.

. H. 988. Jst das Ehehindernißvon dem, welcher
dazu berechtigtist, innerhalb der durch die Gesetze
bestimmten Frist nicht gerügtworden: so wird das-
selbe für gehoben angesehen.

·

l
« , -

si. FJHSMW«

§. 989. Hat km Vormund sichselbst, oder sem
l EZWzwi- Kind, mit einer seiner Pflege befohlnen Person ge-

» l
. .

» » .
, .

» LIMITE-setzwidrigverheirathen so muß er der Vormund-
;

mni Weg» schasr sofort entsetzt, und dem Pflegebesohlnenein
seist-nein sandrer Vormund bestelltwerden. s

s. 990.
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53990 Dieser mußunter Aussichtdes verwund-

schakachEUGerichtsgenau prüfen: ob die Weg-ebe-
thlne Persondie Elze fortsetzen wolle, und—.obihr
deren Fortsetzungzurrågllchsen-
§. 991- Finder sich dar-ev eine wirklicheAbnei-

gung der Pflege-befohlnen; oder sonst ein überwie-

gmdelsNachtheil für sie: somuß auf die förmliche
Nichttgkenoerklårungbey dem Richter eingetragen
werden.

s. 992. Wird aber die Fortsetzungder Ehe von

dem oormnndschafclichenGerichte nach-gegeben: so
verbleibt dennoch das Vermögen der Fran, bis zur
erlangten Volljäkzrigkeit, unter der Verwaltung
des neubestellteu Vorrnutides.

s. . Der Mann kann bis dahin auf die Ein-
künfte dieses Vermögens nur in so weit Anspruch
machen, als dieselbenzum standegmåßigenUnter-
halte der Frau, nach dem Ermessen des verwund-

schastlichenGerichts, nothwendig sind.
s. 994. Alle Zuwendungen, welche die Frau ei-

nem solchenManne in einem vor erreichter Volljålx
rigkeit gemachten Vertrage oder Testamenie be-

ikimmr lzat, sind ungülkig.
§s 995- Rach erlangter Volljåerigkeithängt es

don dem freyen Entschlusseder Frau ab, wag sie
von ikzremVermögen dem Manne einbringen, oder

sichvorbehalten wolle.
«

. Vä. Jst wirhrendl der Minderjäigrigkeit
einer solchergestalt gesetzwidrig Verheiracheten ,

vflegebefolzlnen Person , die —

Ungültigkeik der

Elze nicht gerügt worden: so bleibt ihr selbstdas
·

Recht dazu noch innerhalb sechsMonechen nach «

zurückgelegkemVier und zwanzigsten Jahre vorbe-

halten.
s. 997. Hat jemand sein angenommenes Kind Zwischen-

wider die Gesetze geheirakhen und ist dasselbe III-ngITHE-
noch minderjålgrig:so muß dem angenommenen

finde
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ZeudfundKinde ein Curator bestellt, und alsdann eben so,
n- ern

«

mir noch.
nicht
manttbaren

Person«-ne

voon M-
itene Ein-;

wie« bey der gesetzwidrianHeirath eines Bor-
tnundeo mit seiner Pflegebesolzlneryverfahren
werden-.

§-998. War die an Kindesstakrangenommene

Person bereit-J volljnlgrigx so kann dieselbe die Un-

gisltigkeit der Elze nur innerhalb Sechs Monatlzen
nach deren Vollziehungrügen.,
§. 999. In allen Fällen, wo eine solcheEhe

für nichng erkiärr wird, verliert der Mann alle
aus der Annahme an Kinderzstatt, über die Per-
son und das Vermögen der Adopcirten entstande-
nen Rechte-

s. Iooo« Dagegen bleiben der Adoptirten die

ier auf dar-I Vermögen des angenommenen Vaters,
sowohl unter :el:endigen, als von Todeswegem
zukommende Ansprüchevorbehalten

«

s. 1001.. Wird eine solche in der Folge gül-
tig: so werden alle ans der Annahme an Kindes-
statr wechselseitigentstandene Rechtevund Verbind-

lichkeitenfürerloschenangesehen.
«

"

s« 1002». Bestand- das Ehehindernißin dems

noch«nicht erreichten gesetzmäßigenAlter: so wird
die Ehe gültig, wenn der Mangel nicht innerhalb.
Sechs Monatlzen ,» nach—Zurücklegnngdieses Al-

ters, gerügtworden.

s. woz. Sollte jedoch-einePerson, die weder

unter väterlicher-,Gewalt,, noch unter einem’»Vor-
munde- steht, solchergestalr gesetzwidrigverheira-
thet werden :, so muß ier der Richter, sobald er da-

von Kenntnißerlangt , einen. Vormund von Amts-

rvegen bestellen« «

.- 1004.. Von diesemmuß-alsdann nach den.

Vorschriftens. ggoc 995. weiter verfahren werden-

s. 1005. Wegen des aus dem Mangel der

freyen Einwilligungbey einer der«
oerlze»irarläeien«cr-.
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Personen entstehendcn Hindernisse-Zhat es bey den

Vorschriften0.41-44. sein Bewenden. .

ivilliguns
oder

s. 1006. Die Ungülkigkeiteiner Ehe, bey wel- m Con-

cher es von-der einen oder andern Seite an der Eins

willigung des leiblichen Vater-S erinangelt,
von diesem innerhalb Sechs Monaklzen, nach.ek-

lzaltener Nachricht non der Vollziehung der Elzez
gerichtlich getilgt werden« «

s. 1007. Jst dieses nicht geschehen: so behält
zwar die Ehe selbst ihre volle Wirknngz

,

s. 1008. Doch ist der Vater alsdann das unge-
horsame Kind bis auf die Hälfte des Pflichttlzeils
zu eneceben berechtigt
· Cz1009. Hat ein Sohn, der nicht meer unter

vaterlicher Gewalt sich besindet, oder eine Toch-
ter nach zurücknelkgremvier nnd zwanzigsten
JOHN-«DkJIIe VåkcikckcheEinwillicung geheim-
chen so bewirkt dieses
der Ehe. .

»s.tolo. Dein Vater Heil-r aber, auch in die-

sein Falle, das Recht zur Einerbnng bis auf di

seng der

«
Aeitisrn M

mus-; mangelt.

Mangel keine Ungülcigkeit»

Hälftedes Pflichrtlzeils vorbehalten —
-

. s. lon. Wenn minderjålzrigeVaterloseAse-li-
sen, olqna Einwilligung der Vkutt-r, Grogälrer1i,"
oder Votum-wen heimthent so findet eben das

stack, was ben einer zwischen dem Vormunde Und»

feinen Pflege-befohlnen ohne«obervornutndschaftli-
chc Erlauciniß geschlossenenEhe I. 990. bis 996.
vcrordnct ist. .

IX not-. Die Mutter kann ein, nach des Va-
ters Tode, olzne iyre Einwilligung heirathen-des
minders oder großjälgriqeeKind, auf die Hälfte
des Pflicl)ctlgeils,gleich dem Vater, cnterbeng

s. 1013. ·Scl)rxsiret jemand zu eine-, fernern
Ehe, olzne sich zuvor mit seinen Kindern aus vo-

riger Ehe auseinander gesetzt zu haben (s. 18·):
,

—

Io

llL LJVU
Uebertre-
tnnn an-

Ercr Ehe-II
mic.
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so entsteht zwar daraus keine Ungültigkeixder
neuen Ehe; -

II ioi4. Der Vater verliert aber die Verwal-

tung deo Vermögens der Kinder, und kann aus

dem Rießbranche desselben nur so viel verlangen,
als zum unterhalte der'Kinder, in so fern sich sel-
bige noch in seiner Vecoslegung befinden, nach dem

Ermessen des vormundschaftlichenGerichts erfor-
derlich ist- .

h. 1015. Sind die Kinder noch minderiährig:
somuß das vormundschafrlicheGericht die Einseiti-

andersetznng derselben, mit den zur fernem
Ehe geschrittenenAelrern , von Acms wegen be-
treiben.

§. 1016. So lange, bis den Kindern ihr Ver-

mögen gehörignachgewiesenund ausgeanrwortei,
«oder versichert worden, sann der neue Ehegatke
in den Gittern des andern keine Rechte, zum Noch-
kheile diesesVermögens der Kinder ans voriger»

Ehe erlangen.
s. 1017. Vielmehr haftek das eigne Vermögen

des Stiefvarers, oder der Stiefmutter, den Kin-
dern zu ihrer Sicherheit, in so fern dieselbenaus

dein Vermögen ihrer leiblichenAeltern ihre Befrie-
digung nicht erhalten können.

,

H. 1018. Wenn verwittwete oder geschiedene
Personen früherheirathen, als es ihnen die Eie-

(s. 19. qu.) so entsteht zwar
daraus ebenfalls keine Ungnltigkeit einer sol-
chen Ehe;

’

h« 1019.« War aber die zu frühzeitigheirathende
Wittwe oder Geschiedene schwanger: so bleiben dem

Kinde seine Rechte, sowohl in Ansehung der Aus-

einandersetzung, als sonst, nach den Vorschriften
des folgenden Titels Vorbehalten

h. Io20. Wenn bey Schließnng einer Ehe,
eins der vorstehend angefahrten Ehegesctzewis-

Icnclich
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« fentlich übertretenworden«muß diese Uebertretung ehe Sei-»-
An dem lchuldigm Theile zur öffentlichenGenug-HELM-
elzuung gealznbet werden.

« «

§s Io21. In so fern die Uebertretung des Ehe-
sesetztszugleich ein Vcibrechen enthält, auf wel-

ches lchon an und für sich eine gewisse Strafe in
den Gesetzenbestimmt ist, lzat es bey dieser sein
Belvenden.

s. 1022. Außerdem aber muß der Vorsetzliche
Uebertreter eines ElzxpesetzcDnach Bewandnißder

Umstände, des Gretch- der Momlitåt, und des

ans der Uebertretung wirklich entstandenen , oder

doch zu fürchten gewes·-nenSchadens-, mit einer
fiskalischen Geldbnße von Zehn bis Drevhundert
Theilen-« oder verlzåltnißniäßigerGefängnißstrafe,
belegt werden.

§. 1023. Wird in den Fällen des s. 982.984.
die Ungültigkeitder Ehe selbst von dem unschuldi-
gen Tlgcile, oder von dein Vater, nicht getügt: so
ist der Richter Untersuchung und Bestrafung von

Amtswcgen zu verfügennicht berechtigt s

H. 1024. Uebeelzanpt fällt die Strafe weg, fo-
bald das Recht zur Rügung der Ungültigleit der-

Elze selbsterloschen ist« —

s. 1025. Die Strafen der Prediget, welchemit

Uebertretung oder Vernachläßigung eines Ehe-
gesetzes, eine ungültige Ehe durch die Trauung
vollzielzn, werden unten bestimmt« (Tit. Xl.

Abschn. VI.)
s. io26. Was die Aufhebung einer nichtigen

oder ungültigenEhe, in Ansehung der daraus er-

zeugten Kinder für rechtlicheFolgen bade, ist im

Zweyten Titel festgesetzt

Eilfter
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Eilftcr Abschnitt

Von-den rechtlicheniFolgen des Unelzee
lichenBeyschlafeE

l Erste An s. 10«27.Wer eine Person außerderEkzeschwän-
FchädigaYOgest, mußdie Geschwåchteentschådigen,imv das

Tat ·"- Kind versorgen.

ZEJZJHUFHVs. 1028. Jn der Regelkann jedeGeschwächte
Hei-. Don vem’Sch1vänger-erNiederkcicifks-und Teuf-

koesten, ingleichen sechswbchemlicheihrem Stande

gemäßeVerpsieguna fordern.
"

s. 1029. Auch andere währendder Schwan-
gerfchafk, oder nach der Niederkunft, aufgelaufene
unvermeidlich geweseneKosten, ist der Schwän-
«gerer zu übernehmenverbunden. .

v .

. .103-). Wenn die Geschwächkewährendder

Zwei-denstirbt: soinuß beeSchwänaerer vie Be-
- ;

«

gräbnißkostentragen; in so fern diesclpenaus ih-—»
« rem Nathlassenicht bestritten werden können.

i
·

. x031. Die L. 1028. beschriebeneKosten und

Verpäegiingsgelderkann die Geschwächtenoch Vor

der Niederkunft einflugen.
92 1932. Jst die Schwanqerscbnfkausgemiteelh

und ider chschlaf überhaupteingestanden, oder

einigermaßenbescheinigt: so muß dcr Richter die«
Stimme dieserKosten durch ein vorläufigegDekret

festsetzen.
"

, 0. 1033. Doch steht dem Beklagten frey, die-»
sen festgesetztenBetrag, »die zur erfolgendcnEnt-

» bindung, gerichtlich niederznjegem
s. 1034. Erst-Tat in«i«rkzalbder gesetz-mäßigen

’

I
Zeit (s.108;:«- Ecinc Entbindung: so kann er die

niedergelegteSumme zurückfosoerin
s. 1035. Auch findet die Rückforderung in so

fern stack, als wem-n erfoigten Absicrxsens der Mut-
Wp oder des .5-.inves, die Verpäeguugs: oder

Taufkosiennicht gebraucht worden sind.
s·. . 1036.
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§- IOZC Der Einwand, daßdie Gefchlvächte
such AIWEM den Beyschlaf gestattet habe-, befeevet
den PMCZTMnicht von dieser ersten Art der Ent-
schädigung

Hif1037. Frauenspersonen,die sich in öffentli-Wer-diese
chenthrenlzåusernaufbalten, können selbst auf
dieje;geringere Entschädigungkeinen Anspruch
ma en. «

§. 1038. Ein Gleiches gilt von solchen, die sich

Rannspersonengegen Bezahlung zur Wollust über-
a en.

s. 1039. Ferner von Ehefrauen, die bcy ihren
Wkönnern leben, wenn sie auch wälzt-endder Ehe
sich mit andern sieifchlichvermischt hätten.

H. 104o. Frauenooersonem welche die Manns-
perfonen zum Beyschlafe verleitet haben, können

diese geringere Art der Entschädigungnur alsdann

fordern, wenn sie die Kosten der Niederkunft, der -

Taufe, und der Wochen, ganz over zum Theil,
aus eignen Mitteln zu bestreiten nicht vermö-
gend sind.
§. 1041. Mit dieser ersten Art der Entschädi-Wer sich

gung müssendiejenigen für ihre Person sich begnü-TIJIIZUM
gen, die vorhin schon außerder Elze geschwängertmüsse.
worden«

s. 1042. Ferner die Ebefrauen, welche zwar
noch in der Ebe, aber Von ihren Männern getrennt
leben. -

s. 104;. Desgleichen diejenigen, welche sich
vormals in Hurenhausern aufgehalten haben, oder

wegen eines unzüchtigenLebenswandels beriichti-
get sind·

§. 1044· Wer aber eine unbefcholrene ledigen. Zweyte
Weibsperson außer der Ehe schwanger-Uder ist ilzr
deshalb möglichstvollständigeGenugctzuung zu lei- zum-.

sten verbunden-

tugm Gereizt-. m. Vene. J §. 1045.
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g. 1045. Witwen werden, in ähnlichenFällen,

den Jungfrauen gleichgeachtet.
«

§. 1046. Auch geschiedeneFrauen haben gleiche
Rechte, wenn sie nicht begangenenEhebruchs hal-
ber geschieden»worden.

H. 1047. sSteht nach den Gesetzennichts ent-

gegen, was eine vollgültigeEhe zwischendem
Schwängererund der Geschwächtenhindern könn-
te: so ist letztereauf Vollziehungder Ehe durch
Trauung zu klagen berechtigt«1 s

--§. 1048. sHat der Verführer die Gefchwächte
unter dem Versprechender Ehe geschwängert;und

weigert sich, obgleich keine Ehehindernisse ent-

gegen stehn, dennoch der Vollziehung: so muß
die Geschwächte,dieser Weigmmg —ungeachtet,
durch Urtel und Recht für seine Ehefrau erklärt
werden.J
ö. 1049.[Durch ein dergleichenErkenntnißer-

langt die Geschwächtealle Rechte einer förmlichan-

getrauten Ehefrau des«Verftihrersj
s. 1050. fDer Sthwängerer hingegen erlangt

über die Person nnd das Vermögen der Geschmäch-
ten die Rechte eines Ehemannes nicht eher, als bis
er sich zur förmlichenVollziehung der Ehe durch
die Trauung bequetnt hat-J

s. 1051. lWill er sich dazu nicht bequemen: so
muß, auf Anrufen des einen oder des andern

Theils, die gerichtlich erklärte Ehe durch ein förm-
liches Scheidungserkenntnißwieder aufgehoben,
und der Schwängerer in die Strafen der Ehescheip
dung verurtheilt werden-I

«

. 1052. LVermögeeines solchenUrtels behält
die Geschwächteden Namen, Stand nnd Rang
des Schwängererg,und überhauptalle Rechte ei-
ner geschiedenenund nicht für den schuldigenTheil
erklärten Ehefrau.J

,
»

§- DIS«
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s. «i053.[Obaber die Ehescheidunggstrafenauf -

den vierten, oder nur auf den sechstenTheil zu be-

stimmen, bleibt nach Bewandnißver Umständeei-
nes jeden Falles, der mehrern oder mindern Arg-
list des Verführers, der Größe seines VerniögenSL
und der Beschaffenheitdes Standes der Gesetz-näch-
ken, richterliche-nErmessen vorbehalteni

s. 1054. IKann in dein Falle des«5.162.die -

Vollziehungder Ehe durch die Trauunq nicht
statt siuvenx so sou, stack eines förmlichenSchei-
dkmssurtelg,sogleichauf die .1052,. 1053. be-

stimmten Befngnisse und Enis ådigungenerkannt

werdensl
s. loss. Kann zwischendem Schwångerer nnd O- Weim -—

der Geschmächten,wegen Ungleichneitdes Stan-
des (§- 30. Iz-) keine Elze zur rechten; wolzl aber Standes

zur linken Hand statt sinnen: so ist ersterer schul-sitz-siegen
hig, die letztere zur linken Hand zu heirathen.

l «

s. 1056. IWeigert er sich dessen belzarrli : so —

müssenihr dennoch, durch kichrerlichesErkennt-
niß, die Vorrlzeileund Befugnisse seiner rechtmäßi-
gen Hausfrau bengelegr werdens

s. 1057.[DieGeschmächteist alsdann von dem —

Verfühcer eben den Unterhalt, wie eine Frau zur
linken Hand, spzn fordern berechtigt]

H. 1058. LAuchmuß ihr in dem Urkel eine sol- F. «

che Absinoung auf den Toxeefall ausgesetz-:werden,
als nach richterliche-n Ermessen, in dem Falle der

wieder getrennien Ehe-, zu einem ilzmn Stan-
de gen-nistenlink-erhalte erforderlich senn winde.

(9. 848» l«iq-)J
«

1059.[D.18 Urtel vertritt die Stelle Des Ehe-
concrakts, und muß sinke dessen den gerichtlichen
Akten einverleibt werdan ·

.

s. 1060. Die durch Urkel uno Recht erkannte —-

Elze zur linken Hand, kann aus die § rost. be-

schriebeneArt, durch ein Scheidungsurtel auf-
J 2

’

geho-
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Gehoben werden, wenn der Schwängerer der Ge-
schwåchtendie»erfannteAbsindung entrichtet-

— s. 1061. LAber auch alsdann behält die Ge-

schwächtealle Rechte einer geschicdenenHausfrauj
§. 1062. JBesindet sich der Schwängerernicht

in den Umständen,daß er, nach Vorschrift der Ge-

setze, eine Ehe zur linken Hand schließendürfte: so
kenn zwar« auf Vollziehung derselben nicht erkannt

werdens-
- H. i063.sDagegensind nicht nur der Geschmäch-

ten, die wegen Ungleichheit des Standes auch auf
die Elze zur rechten Hand nicht antragen kam-, in
dem Urtel alle Rechte einer geschiedenenHausfrau
beyzulegcm sondern es ist ihr auchdie s. 1058. be-

schriebeneAbsindung zuzuerkennetr.I
nu» §. 1064.ESEehender Vollziehung der Ehe zwi-

schendem Schwangerer und der Geschwächtenan-

epkgcgkq dre gesetzlicheHindernisse entgegen, die jedoch ge-
flWs ’

hoben werden können: somuß erstem dieselben bin-
nen einer gewissen Frist aus dein Wege zu räumen,
und sodann die Ehe wirklich zu vollziehen, ange-

halten weeden.]
.

«

’

.

§. 1065.[Kann oder will-er dieses nicht bewir-
ken: so sindec zwar kein Erkenntmßauf Vollzie-
hung der Ehe statt; es sind aber der Geschwächten,
außer den Ebescheiduugsstrafemzugleich alle Rechte
einer geschiedenenFrau des Verführers ben-
zulegenj »

»
". §· 1066.[Jstdas entgegenstehendeHindernißso
befchassen,»daß deswegen eine. wirkliche Ehe zwi-
schen dem Schwängererund der Geschwächtennie-

mals statt finden kann: so ist zwar letztere auf Voll-

ziehung der Ehe zu klagen nicht berechtigt;j
sp» H. 1067.LSie kann aber die Ehefcheidungsstm-

fen entdean und ist befugt, bis zu ihr-se wirklichen
asmerwoikeqen Verheiraihung, den Namen des

Schmängecerszu führenzl
§. 1068.
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.

s- 1068- INur wenn das Ehelzindernißin der —

All-m InkzmVerwandschafr,oder darin, das; der

Sd)W0naerer bereits verheirathek ist, besteht, kann

dke Gssdpwåchreder Führung seines Namens sich
Mchk anmaßcnj

"

Cz1069. sHak die Gefchwåchkcdas obwalkcndei»1t.pkitte»

Elåchtndernißgewian so muß sie mit einer bloßenHELMH-
Ausstattung bengügen.1 gune:

«

9s1070. Dies gilt besonders in dem Falle, »-
wenn die Ges wåchtegewußthat, daß der Schwän- prmljchteu
Hei-er die EinwillignngNderjenigen, ohne deren Con- MEDI-
sms er keine gültige Ehe schließenkann, entweder uissebei

nicht nachgefuchthabe, oder daß ilan diese Einwil- Fässe-
ligung vix-sagtworin-us

H. s1071. Wenn die Schwängerungnicht unter h) Wenn -

dem Versprechen der Ehe geschehenist, und der Yedåfcht
Schivångererdie Gefchwåchtenicht heirathen will: wim-

sv muß letztere sich ebenfalls mit einer Augstatiiukg ZYUIEWW
des-nigan

«

«

" ,

s. 1072. rDoch ist in beydenFällen 1069.« —

und 1071.), in so fern nicht allin nahe Verwand-

schaft, oder der verheiratheteStand des Schwan-
gerers entgegen steht, die Geschwächkefeinen Na-
men anzunehmen berechtigtj »

.

.

·
»

§. 1073. EWiller sichdies nicht gefallen lassen: H. »

so muß er die Geschwächtedafür noch befondcrs
absindenJ »

-

§. 1074. Mdlichen Namens und Wappens kann -

jedochdie Gefchwächmwenn sie ungleichenStan-
des ist, in keinem Falle sichbedi-nen.]

H. 1075. [Das Recht, die Vollziehung der Ehe c) Wenn

oder die an deren Stelle tretende höhereEntschädck
gung zu fordern , steht der Geschwächtenin«gkiiokka
allen Fällennur alsdann zu, wenn ans dem Bev- WANT-·

schiefe ein lebendiges-Kind zur Welt geboren
werdens

I

J z §. 1076.
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s. 1076. lJst die Frucht todt zur Welt gekom-
men, oder in, oder Sinnen vier und zwanzig Stun-
den nach der Geburt gestorben: so kann die Ge-
fchwåchtenur nkasstattung fordern.]

X

H. 1077. TM Augstcktung muß in allen Fällen,
wo dar-us erkannt wird, nach dem Stande der

Geschmacks-kmw- dem Vermögendes Schwän-
gerekg des-stimmtwerden.

szx 10-8. Jniondeklzeit ist ben dieser Bestim-
mung darauf zu setzen, daß die GeschwächieHoff-
nung erhalte,. eine Ihre-n Stande gemäßeHeirath
zu sinden

"

s. 1079. Jst nur die beharelicheWeigemng
des Schw:ngerets, die Geschwöchcezn heirathen,
der g«-)«!und,warum Ausstacrung gegeben werden

mnsn io ist sie höherzu bestimmen, als wenn ge-

setzlicheEhetzindernisseim Wege stehn. G. Io71.)
s. 1080. Mit einer geringem Ausstattung muß

die Geichwächkesich begnügen, wenn aus dem

Beyfchlafe zwar eine Schwanaerfchaft erfolgt, aber
kein lebendiges Kind zur Welt gekommen ist.
(§. 1076.)

«

-

« s. 1081. Auch die höchsteAusstatiung darf
den höchstenSatz der Eigescheidunggstkafenicht
übersteigen

« «

zi. 1082. Ob die erkannte Ausstarrung der Ge-
schwächtensogleichzu· verabfolgenz oder nur ge-

s kichrlich sicher zu stellen, und bis zu ilgrer wirkli-

chen Verheiratlgung zu vclzinsen sey? bleibt rich-
terlichemEcmessemnach Bewandnißder Umstände,
vorbehalten-

. 1083. Kann die Geschwächtevon dem
-

Schwängerer, aus Mangel an quikals-Verind-
gen, nicht. nach §. 1078. hinreichendausgestattet
werden: so ist er schuldig, ihr aus feinen Einkünf-
ten oder Gewerbe, einen jährlichendamit inka

halmiß

-
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Hältnißstehenden Beytragzu ihrem standesinåßi-
gen Unter-halte, zii entrichten.
«

-§-.1084- Diesen Beytrag muß er in bestimm-
ten Yntlgeilemnnd zwar zu Anfange eines jeden
Termine, voraus bezahlen ·

,

H· 1085. Auch muß selbiger der Geschirr-ich-
ten aus den sichersten und bereitestenEinkünften
oder Erwerbnissen des Schwängerers angewiesen
werden. -

s. 1086. Die Geschwächteverliert diesen-«Ben-
krag nicht, wenn sie sich gleich wirklich verhei-
rathet.

"

§. 1087. Gelangt der Verführee zu bessern
Vermögensennständemso kann die Geschmächte
Erhöhung des Be1)trages, oder an dessen Stelle,
Bezahlung eines Capitals zu ihrer vollständigen
Ansstatkung fordern. -

§. 1088. Die Aeltern des Verführers sind nur

alsdann schuldig, zur Ausstakkung beyzutrageiy
wenn die GeschwächteseinenNamen zu führenbe-

rechtigt ist , und sie sichdieses nicht gefallen las-
sen wollen. »

§. 1089. Alle vorstehend bestimmten gesetzli-1V.F,äile,
chen Entschädigungenkann die Geschwåchtenur

aisdann fordern , wenn die Niederkunft innerhalb
des Zweyizunderkund zehnten, nnd Zweyizundert
fünf und achtzigstenTages , nach dem Beyschlafe
erfolgt ist«

,

s. Io9o. Doch Verliert sie durch eine frühere
Niederkunft das Recht zu der s. 1028. 1029. be-

stimmten Entschädigung,ingleichen zur Ausstat-
rang noch nicht, wenn das Alter der Frucht, nach
dem Urtheile der Sachverständigen, mit der Zeit
des Beyschlasesübereinstimme. »

§. 109t. Hat die Geschwächtesich nach
dem Beyfchlafe solcher Handlungen schuldig ge-

macht, die nach den Gesetzendie Trennung-,
«

- J 4 selbst
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selbst einer gültige-nEhe begründenkönnen: so ver-«
liert sie dadurch ihr Recht , auf Ehelichung oder

Ausstatrung zu klagen.
»h.1092. Ein Gleiches sindet statt, wenn siesich

vor angestellter Klage gegen den Schwängerer,mit
einein Ancern wirklichverheirathet.

H. 1093. Jst der Schwängerererbdtig, die Ehe
»

mit der Geschwächtenzu Vollziehen,und diese wei-

gext sich dessen: so kann sie auch keine Ausstattung
verlangen.

h."1094. Doch ist sie zu einer Ausstattung als-
dann berechtigt, wenn ihr der Schwängerer,durch
sein Betraaen nach der Schioångetnng, solchen
Anlaß zur Abneigung gegebenhat, welcherden Rück-
tritt von einem gültigenEhegeldbmsserechtfertigen
würde. (§.. 12o.)
§. 1095. Die ganze Klage aus der Schwänge-

rung erlöfcht,wenn sie nicht binnen Zwet) Jahren
nach erfolgter Niederkunft angemeldet worden.

s. 1096. Hat der Schwängererwährenddieser
Zwet) Jahre für den Unterhalt der Gefchwåchtenge-

«

sorgt: so kann letztere, nach Ablauf derselben , zwar
nicht mehr auf Vollziehung der Ehe, wohl aber auf
Ausstattung klagen-
§. 1097. Hat der Schwängererinnerhalb die-

ser Zwey Jahre seinen bisherigen Aufenthalt ver-

lassen: so wird die Zeit, währendwelchersein neuer

Aufenthalt der Geschwächtenunbekannt gewesen,
von der Verjährungsfristabgerechnet

s. 1098 Den Tag, wo die Geschwächteden

nachherigen Aufenthalt des abwesende-nSehn-ange-
rero erfahren hat, muß dieselbe allenfalls eidlich
angeben

h. 1099. Auch wenn der Schroangerer seinen
Wohnsitzverändert hat, ist die Gefchwächteihre
Klage in dessen vorigen Gerichtsstandeanzustellen
wohl befugt.

«

« §, 1 loo.



Folgen des unehelichenBeyfchlafa 137
s. 1103 Die Erben der Geschwächtenkönnen

von dem bchwångerekeine Ausstatmng nur in so
MEkakale als dieselbe der Erblassekin in einer
Caplkaislllmme bereits rechtskräftigzuerkannt war-

. IIoI. Dagegen ist die Geschwiscbtegegen die
Erben des Schwängerers in allen Fällen, auch
wenn sie von ihm selbstVollziehung der Ehe fordern
könnte,auf Ausstattung zu klagen berechtigt

. 1102. Wenn mehrere Gefclkwöchtegegen
eben denselben Schwängerer auf Vollziehung der

Ehe klagen: so kann darauf nur zum Bestenderje-
nigen, deren Recht durch den frühem dergleichen
Klage begründendenBeyschlafzuerst entstandenxish
erkannt werden. -

§. 1103. Die übrigenmüssen,wegen des ihnen
solchergestaltentgegenstehenden Ehehindernisses,
mit einer Anestaktungsichbegnügen.
§. 1104.,. Wird bec) einer angestellten Schwän- v«.Geseg-

gerungsklage der Beyfchlaf geläugnet: so muß WORKRichter im Mangel eines vollständigenBeweises-;ges-.-
allemal eher auf einen nothwendigen,als auf einen ZJZZI’;,
zugeschobenenEid erkennen. schlaf ac-

s. nos. Ein zugeschobenerEid sindet also nur III-Umin solchenFällen statt, wo auch keine Vermuthuw
gen, welche den Richter zu» einem nothwendigen
Eide bestimmenkönnen,vorhanden sind.
§. 1106. Ob die Klageein zum Erfülliings- oder

der Beklagte zum Neinigungseide zu lassen sey-
bleibt hauptsächlichrichtet-lichemErmessen , nach
den wegen der nothwendigen Eide überhauptgege-
benen Anweisungen, vorbehalten

s. 1107. Doch soll der Richter dabev, in Fallen
dieser Ark, auf nachstehendegesetzlicheVermuthuws
gen, in so fern dieselben nicht durch andere beson-
dre Umständeentkräftetwerden , vorzüglicheRück-
siehtnehmen.

Uv-n

Js s. 1108.
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s. 1108. Wenn ein Vorhergegangenervertrau-

ter Umgang ’zwischen beyden Theilen nachge-
wiesen; die Klagerin sonst von unbefcholtener
Aussührung, der Lebenswandel des Beklagten
aber so beschaffengeweer ist, daß man sich der

That zu ihm wohl versehen kann: so ist eher
auf den Erfüllung-« als auf den Reinigungseid
zu erkennen-

§. 1109. Ein Gleiches sindet statt, wenn der

Beilagte den Beyschlaf außergerichtlichzugestan-
den hat, obwohl die Zeit desselben-lichtgenau an-

gegebenworden.
«

s. 1110. Privatunterhandlungen, welche mit
der Beliagten, wegen ihrer Absiudimg; gepflogem

,

worden, werden einem solchen außergerichtlichen
«Geständnissemir alsdann gleichgeachtet,«wenn der

bisherige Lebenswandel beyder lTheile diese Ver-

muthung unterstützt
"

§. 1111. Hat der Beklagte sich unzüchtiger
Vertraulichkeiten mit kder Klägerin berühmt: so
kann dieses die Zulassung der letztern zum Erfül-
lungseide begründen.

«

§. 1112. Der Einwand, daß dergleichenMuße-
rungen G. 1109- 1111.) nur Scherz gewesen, soll
diesegesetzlicheBermuthung nicht entkräftem «

§. 1113. Zum Reinigunggeide inuß der Be-
klagte vornehmlich alsdann gelassenwerden , wenn

er bis dahin einen unbescholtnenWandel geführt,
die Klagerin aber sich einer schlechtenAusführung
verdächtiggemachthat.
§. 1114. Der Verdacht einer schlechtenAuf-

führung (H.. 1108 -,1113.) trifk diejenigen, die ei-
nes vorhin mit Andern gepflogenen unehelichen
Beyschlafes überführtsind.

. 1115. Ferner diejenigen, welcheunzüchtige
oder der Hurerey wegen VerdachtigeHäuser besu-
chen, ohnedaßihr Beruf siedazu veranlaßt.

. tus.



§.11·16.»Desgleichendiejenigen, welche mehr-
malen an einsamen Orten mit verdächtigenPSka-
nen betroffenworden.

.

531117. Endlich diejenigen, welche sich unan-

ständlgtUnd frccheReden, Gebärden, oder Hand-
lungen zur Gewohnheitwerden lassen.
§. 1118. Jst wegen der gegen beydcTheile vor-

handnengesetzlichenVermutlzungem das Erkennt-

Ulßowlfchendem Erfüllung-z- und Reinigungseide
zwktfslkzsftz so ist allemal elzekauf ersteren, als

auf letzterenzu erkennen.
,

-’"

s. 1119« Doch kann in einem solchensehr zwei-
felhaften Falle der Beklagrc niemals zu etwas ans
derm, als zu der s« 1028. bestimmten Entschädi-
gung, und zu eine-windet beträchtlichenAussta-
cung verurtlzealtwerden.

s. 1120. Jst der Beyschlaf selbstauggemittelt,Atti-evankacl c c
« sengeistig-die Angabe der Klägercn aber von der Zeit dessel-

Folgen des unehelichenBeyschlass.1 sys-

ben widersprochen;. so finden die aus dem Charak- ucowcrvz
m- und sbtolzerigenLebenswandel der Parteyen her-
genanimenen gesetzlichenVermnchungenhier eben-
falls Anwendung-

s. 112I. Besondersaber nmß die Klägerinzum
Erfallungsewe gelassen werden, wenn der Beklagte
den chschlaf oder verdächtigenUmgang anfäng-
lich geläugixet,nachher aber eingestanden hat, oder

dessenüberführtworden ist.
. 1122.

gestanden, oder bewiesen, das Ehebersprechen
aber gelåugnet worden:

snn di- O wän erun war ein- e) wennW« « cch g g z

TimeThesen, . , , , pre en g-
so est die Klagerm, m leugnet

Ermangelung anderer Beweisenictel, vornehmlichmm
alsdann zum Erfüllung-Heidezu lassen: wenn der

Beklagte sie fnr seine Braut ausgegeben; oder ge-

gen Andre, sie heirathen zu wollen, sich hat ver-

lauten lassen.
’ »

s. Inz- Wenn der Beklagtebehauptet, daßUnin-
er von der Klägerinzum Be1)1ck)lafeverleitet, oder III-II-

Das
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Seiten dee das Ehebersorechenihm abgelockt worden sent so

IIIng sinden, bey der Bestimmung zwischendem Erfül-

hauptet lungekund Reinigung-seide, eben die ans dem per-
WW

sönlichenCharakter und bisherigen Lebenswandel

bevdek Theile hlkgenonimenen Vetmuthungen
gleichfallsAnwendung.

. s.1124. Besonders aber wird eine gesetzliche
Vermuthnnggegen die, Klagen-indadurch begrün-
det, wenn sie bereits die Volljålzrigkeiyder Be-

« klagte aber dieselbenoch nicht erreicht hat.
1125. Sind beyde Theile noch minderjährigz

oder beyde bereits volljährig: so streitet die Ver-

ninthung für die Manneperson, wenn dieselbe Ein,
Zwe oder mehrere Jahre jünger ist, als die Ge-

schnsngerte.
«

H. 1126. Gleiche Vermuthung für den Beklng-
texts-findetstattff wenn der Beyschlaf in seinem
Wohngelasse vollzogen worden, und die Klage-«

,
tin keine erhebliche Veranlassung , warum sie
sich damals daselbst eingefunden habe, nachwei-
sen kann.

»
»

VJAFolgen 1127. Jst ein Beyschlaf durch Nothzucht in

HEXE-jähgesetzlichcmVerstandebewertstelligetworden: so
lese-visit muß der Vettülzter ver G-«ich1vächkenalles das lei-
Beeschlaiss sten, wozu er in dem Falle einer unter dem Ver-

sprechender· Ehe erfolgten Schwängerungverpflich-
tet seynwürde.

s §. 1128. Kann oder will die Gefchwächtedie

«
Ehe mit ihm nicht vollziehen und fortsetzen: so ist

jssiespdie Ehescheidungdstkafh nach dem höchsten
Satze, zu fordern berechtigt.

s

vn ers-W

«

s. 1129. Wenn eine Mannsperson, welche we-

dsf Enlixsszgen unehelicher
»

Schwängerung belangt worden-

EMHZJFnach angemeldeler Klage heimlich entweicht: so

Zug-mAug« wird dieselbeso lange für den wirklichenVater an-.
g « gesehn,bis das Gegentheilklar gemacht worden.

s

§. ttzox
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s. 1130. Es wird daher sein zurückgelassenes
VermägexLso lange in Beschlag genommen, bis ene-

-wedee das Gezienrlzeil der Verxnutlgung ausgewe-
telk, oder ver GeschwängeetensesetzmåßigeGenug-
tlzuung geleistet worden.

«
H. 1131. Stirbt der angegebene Vater, ohne

die wider ihn streitende Verniuttgung abgelehnt zu
haben: so müssenMutter und Kind aus seinem
Nachlassebefriedigt werden-

Zweyter Titel.

Von «denwechselseitigenRechten und
. PflichtenderAelcern und Kinder.

Erster Abschnitt.
Von ehelichen Kindern.

Z. r. Die Gesetzegrünbendie Vennutbung, daßRecht-»Is-
«Kindcr, die währendeiner Ehe erzeugt, oder sog-HEXE-
borcn worden, von dem Manne erzeugt sind. wie-he« .

s. 2. lZGegendiese gesetzlicheVermuckzung soll ötzgsekwäszfz«

der Ebenmnn nur alsdann gehörtwerden, wenn er Ehez
«

»

die ganz offenbare Unmöglichkeit,daß das Kind
Von itzm erzeugt seynkönne, Vollständignachzuwei-
sen vernma.]

s. z. sGründerer sichdabey in einem Zeugungek —

unvermdgem so muß er nachweisen,daß er schon
am Oeeyizundert und Zweylen Tage vor der Geburt
des Kindes, der zur Zeugung erforderlichenGlied-

maßen beraubt gewesenJ
s. 4« Dründet er Hchin der Abwesenheit: so —

must nachgewiesen werdenj daß er vom Dreiz-
bundert und zweyten bis zum Zweybundest nnd

ZetznrenTage, nor-ver Geburt des Kinde-, lese-,
gestalt
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gestalt beständigVon der Mutter entfernt gewesen,
daß er- ier die ehelichePflicht nicht leistenkönnensl

s. s. Der bloße Rachweio, daß die Mutter
Um die Zeit, da das Kind erzeugt worden, Eige-
bruch getrieben habe-, ist noch nicht hinreichend,
dem Kinde die Rechte der ehelichenGeburt zu
entziehet-,
§. 6. Das Zeugniß der Mutter soll weder für,

noch wider die Rechtmäßigkeiteines in steigender
Eige·erzeugten oder gebornen Kinde-, etwas be-

weiten.
§. 7. Der Elzcmankh welcher solchergestaltdie

Rechtmäßigkeiteines von seiner Frau währendder

Ehe gebotnen Kindes anfechten will, muß sich dar-

über«binnenJahresfrist, nach erbaltner Nachricht
von der Geburt desselben, bey Verlust feines Rechts-,
gerichtlich erklären.

s. 8. Wird dieseErklärungVor einem andern-
als dem ordentlichen Gerichte des Orts, wo die
Mutter mit dem Kinde wolznet, abgegeben: so
muß der Mann dafür sorgen,, daß dieselbe die-

sem Gerichte olzne Verng bekannt gemacht
werde.

«
«

s. g. Das ordentlicheGericht muß für die Be-
stellung eines Curators, welcher die Rechte des

Kindes wahrnehme, von Amtswegen Sorge tragen.
s. to. Bis zur rechtskräftig-enEntscheidng der

Sache muß der Eigemann die Kosten zur Vers-fle-
gung des Kindes hergeben.

’

§. II. Wird dao Kind durch richterlichenAus-

'fpruchfür uneigelicherklärt: so fallen zwi chen ihm
und dem Elzemanne alle Rechte und Pflichten,
welche zwischenAeltern und Kindern state finde-h
hinweg.s —

is. tx. DekElzemann kann die auf das Kind
del-wendeten Kosten von dein unelzelichen Vom-,
oder aus dem vorbehaltencn Vermögender »Juk-

ter-
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ter, oder aus der
zurückforderm

H- 13« Jv Ansehung der Mutter hingegen, und

143

Substanz ihres Eingebrachten

des natürlichenVaters , bleiben dem Kinde seine .

Nechtevotbehalten.(§. Abschn.IX.)
Es les. Hat der Ehemann nach Vorschrift H. 7.

UIW8« sichgehörigerklärt,daß er das Kind nicht
fur das seinigeerkenne: so sind, wenn er auch vor

dem Austrage der Sache verstirbt, seine Ver-
wandten zu deren Fortsetzungwohl befugt.

s. ts. Eine gleiche Befugniß steht den Ver-
wandten innerhalb der s. 7. bestimmten Frist zu,
wenn der Mann, vor dem Ablaufe derselben, ohne
sichzu erklären,Verstorben ist. -

»

S. IS. Hat aber der Wiamy bey seiner lebens-

zeit, das Kind für das seine ausdrücklich oder

stillschweigendanerkannt: so können die Verwand-
ten desselden die Rechtmäßigkeitdes Kindes nie-
mals anfechten. ,

.

s. I7. Dagegen können lehns - und Fideikom-
miß-A·Llnwarterdic Rechtmäßigkeiteines Kindes,
so weit dessenSuetession in das sehn oder Fidei-
tommiß davon abhängt, annech binnen Drey
Jahren nach dem Tode des vorgeblichen Vaters
anfechten.

s. 18. Auch durch das Anerkenntnißdiesesletz-
tern kann den sehns- nnd Fideikommiß-Anwartem

ihr Recht nicht benommen werden.

b. 19. Ein Kind, welches bis zum Dreyhuw n nach

ganzesdert zweyten Tage nach dein Tode des Ehemannes
gebotenworden , wird für das ehelicheKind dessel-manneeis

ben geachret. -

s. 2o. Die Erben des Mannes können die ehe-
licheGeburt eines solchenKindes nur innerhalb der

Zeit, und nur aus den Gründen anfechten, wo und
aus welchen der Verstorbene selbstdazu berechtigt
seynwürde. (s. 2. Z. 4. 7.)

" "

s. st.

-
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§. 21. Ergiebtsich jedoch aus »derBeschaffenheit
eines zu frühzeitiggebotnen Kindes, daß nach dem

ordentlichen Taufe der Natur, der Zeitpunkt seiner
Erzeugung nicht mehr in das leben des Ehemannes
treffe; nnd kann zugleich die Wittwe eines nach
seinem Tode mit andern Mannspersonen gepfloge-
nen verdächtigenUmgangs überführtwerden: so
ist das Kind für ein unehelicheszu achten-

§. 22. Hat dle Wittwe wider die Vorschrift der

Gesetze(Tit. l. H.20.) zu früh geheimthet, derge-
stalt, daß gezweifelt werden kann: ob das nach der

anderweitigen Trauung geborne Kind in dieser
oder in der vorigen Ehe erzeugt worden: so ist auf
den gewöhnlichenZeitpunkt, nehmlich den Zwei)-
hundert und siebenzigstenTag vor der Geburt , Mück-

sichtzu nehmen. »

-

s. .23. Fållt dieser noch in die Lebenszeitdes do-

tigen Mannes: so ist die Frucht für ein eheliches
Kind desselbenzu achten, welches also zu seiner Fa-
milie gehört, und an seinem Nachlasse Theil
nimmt.

" ’

- H. 24. Es muß aber auch der zwente Ehemann,
welcher durch die zu frühe Verheirathungmit der

’

Mutter den Stand des Kindes zweifelhaft gemacht
hat, demselbenalle Pflichten eines leiblichen Va-
ters leisten, ohne sich der diesfälligenRechte über
selbigesanmaßenzn dürfen.

s. 25. Doch hat ein solchesKind aufden Nach-
laß des zweyten Ehemannes kein gesetzliche-
Etbrecht. ,

§. 26. Nach dem Tode eines Ehemannes können
die Erben von der Wittwe Erklärungfordern: ob

siesichfür schwangerhalte-.

s. 27- Behauptet oder vermuthet die Wittwe
eine Schwangerschaftz so können-die Erben ver-.

langen,
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langen, daß anf ihre Kosten der Wittwe eine an-

ständigeGescllschaftcrinzugeordnet werde.-
’

§. 28. Bleibt nach Ablan von FünfMonathen,-
seitdes Mannes Tode, die Wittwe bey der Angabe
einer Schwangerschnfu so muß sie, auf Verlan-
gen der Erben, Untersuchungdurch eine Hebamme
gestatten.

-s. 29. Ein Gleiches muß geschehen, sobald die
Wittwe eine anfänglichnicht bemerkte noch vermu-

tkzeteSchwangerschafrangiebt.

,

H«395 Finder in benden Fällen die Hebamme
keine Zeichen einer vorhandenen Schwangerschaftz
und die Wittwe belzarret dennoch bcy ilzrer Be-

hsupklkngsfv muß die Beobachtung durch die

Geiellschafkerinbis zum- Verlaufe des gesetzmä-
ßlgm TKTMMSkakgefetzt, auch die Untersuchung
durch die Hebamme von Zeit zu Zeitz wieder-
holt werden« s

s. 31. Selbst wenn die Wirklichkeitder Schwan-
gerschastauggemitkelkist, stlzt es den Erden frey,
dieAufsichtdurch die Gescllsehafrerinbis zur Ent-

bindung, oder bis zum Ablaufe des gefetzmäßigeit
Term1n8, fortsetzenzu lassen.

«
32. Außerdem können sie verlangen, daß

eine von dem Gerichte auf ihre Kosten zu bestel-
lende ehrbare Makrone bey der Entbindung zuge-
gen sey.
§. 33.. Sowolzl diese Matt-one, als die nach

§.«27.zu bestellendeGesellschafter-in, müssenun-

bescholtenevertragfame Personen seyn, die mit
der Wittwe nicht in Feindschaft und Widerwil-
len leben.

s. 34. Auchmüssendazu solchePersonen ge-

wählt werden, denen keiner don beyden Theilen
Ansstellungen, die einen Zeugen verwersiichoder

verdächtigmachen, entgegen setzt-nkann.
Augen-. Gesetzen1n.Ba-1v.

«

K - §- Is«



a) vnachac-
schiedeuer
Ehe gebo-
Ikti Moc-

den.

146 ZweyterTheil. Zweyter tvTitel.

§. IF. Ihre wirklicheVereidung aber ist erst
alsdann-nothwendig, wenn sie über Thatsachem die

während der Scljwangerschafy oder bey der Ent-
bindung vorgefallm sind, Zeugnißablegensollen-

s. 36.«Die Hebamme sowohl, als die Gesell-
schafterin, ingleichen die Hausgenossender Wunde,
müssen, wenn die Entsindungherannaher, dafür
sorgt-m daß die vom delchte bestellteMakrone in

Zeiten herbeygerufen werde.«

§. 37. Tat-aug, daß»dieEntbindungin Ab-

wesenheit dieserMal-one erfolgtist, entsteht zwar
einiger Verdacht gegen die Rechtmäßigkeitdes

Kindes;

s· ng Doch ist derselbefür sichallein, und wenn
« nicht andre den Beweis eines vorgefallcnen Betru-

ges begründendeUmständehinzu treten, noch nicht
hisareichend, die für das Kind streicendegesetzliche
Vernniklzung aufzuheben

K. 39. Eine Wittwe aber, welche gegen obsie-
hende gesetzlicheVorschriften, ihre Schwanger-
schafk oder Niederkunft aus Vorsatz verheimlicht
hat, soll um den Vierten Theil alles dessen, was

sie aus dem Nachlasse des Mannes erbi, zum Ver-
theile der Verwandten desselbenbestraft werden.

-

6·s4o. Wird eine Ehe durch richterlichen Aus-

spruch geteennn so hat das nachgcborne Kind die

Rechte eines ehelichen,wenn es bis zum Drenizum
der: und zweinen Tage nach rechtskräftigerkannten-

Scheidung ent- Welt gekommen ist.
F» 41. Will der geschiedcnePia-in das Kind

nicht für das feinige erkennen: fossindet alles das

Anwendung, was §. 2 - Is. verordnek ist.
H. q.2. Auch stehetdem Manne frev, die den Er-

ben §. 2-i. (i4q. nachgelasseneSicherheits-Maaßre-
geln vorzukelzrem

ss 43·
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- §. 43. Eine Fran, welche schon vor der Schei-

dung vondem Manne abgesondert gelebt hat, tan,
spbaw sie Mich dieser Adsonderunq eine Schwan-

g«fchafk«bkrspnrt,dem Manne davon sofern-cic-
tlchklichAnzeigemachen.

44. Alsdann ist der DIE-Inn anf eben diese
SicherheitS-Maaßregelnanzuttnxicn ber»clni;it.

9s 45- Die Unterlassung dieser Ilnzeige ist zwar,
für sich«allein,noch nicht hinreichend, dem Kinde
die Rechte der ehelichen Gebiet zu entziehen;
s· 46. Die Mutter aber, weiche die Anzeiae Un-

terlassen nat, kann durch ein solches-Kind meins-s

itqend einige Rechte onst Vortlgkne aus dem Ver-
mögen des aezchieeenen Mannes trlnncicm

U 47. Wenn der Mann eine Schwengel-schifo
der ge1·ti)iedeneitFrnn behauptet, oder bei-minnen
die Frau aber dieselbe läugnett so ist ersteree anf
Untersuchung einer vereideten Hebamme anzutra-
gen berechtigt

s. 48. Erklärt diesedie Frau für schwanae1«:so
kann der Mann die Vorkihrung der 2.7. li;q. be-

stmnnten Sicherheits - Maaßregeln, zur Verkü-

tnng alles Unterscyleifs oder Unietschiagnng des-

Kindes, verlangen.
s—49. Hat dessen ungeachtetdie Frau das Kind-

untetfchlagem so soll sie dafür, als eine Betrügctith
peinlich bestraft werden.

,

§. so« SWitd eine Ehe aus den Tit. I. s. 947.

948. 949. 95(. angeführtenGründen für nithig er-

klärt: Jo lzaben die dar-ans eitenaten Kiisd.«r, in

Anfean ihrer unmittelbaren Aelietn, dennoch alle

Rechte der ehelichen
9. sc. Sie treten aber nicht in die Familie, we-

der des Einen noch des Andern von Lenden Rel-

tem, um Minnen also auch auf dir tEr’s"ejo».-,W-

der der aufsteigenden, noch der Seite-iberwandt«sn,
K 2 noch
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richtiwsss
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noch der Abkötnmlingeder Aeltern aus andern Ver-
bindungen, Anspruchmachen. .

s. 52. Unter sichselbstaber haben sie alle Rechte
ehelicherGeschwister.

d. ;3. Auch führen solcheKinder in der Regel
den Namen der Mutter-.

. 54. In so fern beyde Aeltern oder auch eins
von ihnen dergleichen nichtige Ehe wissenclichge-
schlossenhaben , erlangen sie über die daraus er-

zeugten Kinder keine älterlichengNechte
)

§. 55. Doch kommen ihnen, in so fern sie die
Erziehung und Ver-pflegng dec Kinder besorgen,
diejenigen persönlichenRechte zu, welche die Ge-«

setzeden Psiegeälternbeylegem (Abschn.Xll.)
§. 56. SindEhen aus den Tit. I. »s.Iso. 952.

,
angeführtenGründen nichtig: so lzaben die dar-

, aus erzeugten Kinder die Rechte der Kinder aus

Allgemeine
Rechte ehe-
lccher Kin-
dek.

einer Ehe zur linken Hand. (Abschn.Vll1.)
s. 57. Werden ungülkigeEhen in der Folge

als nichtig wieder aufgehoben: so gilt von den

daraus erzeugten Kindern-alles,8 was von Kindern-
aus einer an sich nichtigen Ehe vorstehend §. so.
bis 55. Verordnet ist.

Zweyter Abschnitt.

Von den Rechten und Pflichten der Aet-
tern und der aus einer Ehe zur rech-
ten Hand erzeugten Kinder,- so lan-

- ge die letztern unter väterlicher Ge-
walt stehen.

s—58. Kinder aus einer Ehe zur rechten Hand
führenden Namen des Vaters. -

s. 39. Sie erlangen die Rechte seiner Familie
und seines Standes-, in so fern letzteredurch die

bloßeGeburt fortgepsianztworden.

s. co.



§. SO. Sie sindeben der Gericlyksbarkeihwie
der Vater, unterworfen, nnd bleiben»darunter

auch nach seinem Tode, so lange sie diesen Ge-

riclsissmndauf eine gesetzmäßigeArt nicht ver-
andert haben.

s- 61. Kinder si
und Gehorsamschuldig.

; 62. Vorzüglichaber stehen sie unter väterli-

cherGewalt.
H-Sz. Sie sind verbunden, die Aeltern in Un-«

glcck und Dürftiglseit nach ihren Kräften und

Vermögen zu- unterstützen, und besonders in

Krankheiten deren Pflege und Warkung zu über-

inhinen. -

s- 64- Beyde Eheleute müssenfür standesmäßis
gen Unterhalr und Erziehung der Kinder mit Ver-

einigrenKräften Sorge tragen-
9. 65. Hauptsåchlichmuß-jedochder- Vater die

Kosten zur Verpsiegungder Kinder her-geben«
Fi.66. Röte-etlichePflege und Wem-nee, so

lange die Kinder deren bedürfen, muß«vie Mutter
selbst, oder unter ihrer Aufsichtbesorgen.

s. 67. Eine gesundeMutter ist ihr Kind selbst
zu säugenverpflichtet

.

»

§«68... Akte lange sie aber dem Kinde die Brust

Rechteund Pflichtender Aeltern. 149
«

«

All. m k«nd beyden Zleltern Ehrfurcht neszefliåzm
derselben-

Rechte und
lten

«
l It

der Aeli ;

fern «

I) sorgen
der Bet-
wegm-

reichcn solle, hängtvon der Bestimmung des Va-
·

ters ab.

§. 69. Doch muß dieser, wenns die Gesundheit
der Mutter oder des Kindes unter seiner Bestim-
mung leiden würde, dem Gurachten der Sachver-
ständigensichunterwerfen.
§. 7o. Vor zurückgelegtemViel-ten Jahre kann

der Vater das—Kind, wider den Willen der Mut-

«ter, ihrer Aufsichtund Pflege nicht entziehen.
s. 71. Es wäre denn, daß es der Mutter an

Kräften, oder am Willen fehlte, ihrer Obliegen-
heit ein Genüge zu leisten6-X

-«

) s« 72»
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H. 72. Entsteht darüber ein Streit unter den

Ehe-seinem so nuka das vormundschaftleche Gericht
die Sache untersuchen , und den Streit, jedoch
ohne Zulassung eines förmlichenProzesses, ent-

scheiden.
"

«

H.7Z. Ben der Untersuchungmuß jedochein am

Orte berindhcher Verwandtcr von Seiten emeg je-
den der b:yden Ehelcum - oder m deren Ermange-
lung, zweo Bekannte und Standesgenossen zuge-
zogen werden. -

H. 74. Die Anordnung der Urt, wie das Kind
erzogen werden soll, kommt hauptsächlichdem

- Vater «zu.

s. 75. Dieser muß vorzüglichdafür sorgen, daß
das Kind in der Reiigion und nützlichenKenntnis-
sen den nöthigenUnterricht, nach seinemStande
und Umständen,erhalte.

f

§. 76. Sind die Aeltern VerfchiednenGlaubens-
bekenntmssen zustehe-m so müssen,bis nach zurück-
gislegcem Vierzehnten Jahre, die Söhne in .

der Nslmion des Vaters, die Töchter aber in
- dem Glaubensbekenntnisse der Mutter unterrichtet

werden
»

s 77. Zu AbweichungenVon diesen geseglichen
Vorschriften kann Keines dsr Aeltetn das Andere,
auch neka durch Verträge, verpflichten
§. 78. So lanqe jedochAcltern über den ihren

Kindern zu ertbestenden Religionsuntekkicht einig
sind, hat kein Dritter ein Recht, ilznen darin zu
widersprechen -

§. 79. Uebrigens benimmt die Verschiedenheit
ch kirchlichen Giaiwensbekenntnisses Keinem der

Aelksrrn die ihm sonst wegender Erziehung zuste-
henden Rechte. .

s. so. Auch nach dem Tode der Aeltern muß
der Unterricht der Kinder in dem Glaubensbe-

« kennt-
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,

kenntnissedesjenigen von ihnen, zu dessenGeschlecht
sie gehören,fortgesetztwerden.

d- 81. Auf eine in der letztenKrankheit erst er-

folgte Religionsverändernngwird dabey keine Rück-

sichtgenommen. .

H. 82. Hat aber der verstorbene Ehegattc ein

zu feinem GeschiechregehörigesKind , wenigstens
durch das ganze letzte Jifgr vor seinem Tode, in
dem Glaiihengbekenncnissedes andern Ehr-glitten
unterrichtete lassen: so mirs; dieser Unterricht in

eben der Art’, auch nach feinemTode, bis zum vol-

lendeten Vierzelznten Jahre ch Kindes, fortgesetzt
werden.

’

s. 83. Vor zurückgelegecmVier,;chnteit Jahre
darf keine Religionsgefeilfchaft ein Kind zur An-

nahme, oder zum dffemlichen Bekenntnisse einer

andern Religion, als wozu dasselbe nach vorstehen-
den gesetzlichenBestimmungen gehört, selbst nicht
mit Einwiiligung der Aeltern seines Geschlechte,
ziilassen.

s. 84. Nach zurückgelegkemVierkelznten Jahre
hingegen stein es lediglich in der BIChi der Kin-
der , zu welcherOtcligiongpartey sie sich bekennen

wollen.
.

s. 85. Auch wenn das Kind eine andere, alS

die Religion beuder Aelteen wählt, wird dadurch
in den Rechten und Pflichten der Aeltern, wegen

dir Erziehung , Verpstegung und Verforguiig,
nichts geändert »

s. 86. Die Aelreru sind berechtigt, zur Bi

dung der Kinder alle der Gesundheit derselbenun- wis-

schfiolicheZivanggminelzu gebrauchen
87. Finden sie diese nicht hinreichend: so mus;

ihnen dnS vormandschzfrlicheGericht, auf geh-IF
Lende-S Anmeldem hnlfrciche Hand leisten.

s. IF. Dies Gericht muß das Verhalten der

Aeltcrn sowohl« als des Kindes , snninmrifch
K 4 nnd
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und ohne Zulassung eines förmlichenProzesses unz-
tersuchen.

«

»

§. 89. Nach Besinden der,Uinständemuß als-
dann die Art und Dauer der anzuwendenden Bes-
serunggmittelvon ihm bestimmtwerden.

s. 90. Sollten Aeltern ihre Kinder grausam
mißhandeln; oder zum Bösen verleiten; ,oder« ih-
nen den nothdürftigenUnterbalt versagen: so is;
das vormundschastliche Gericht schuldig, sich der

Kinder von Amt-Z wegen anzunehmen
»

§«x91. kach Besund der Umständekann den

Aeltetn, in einem solchenFalle, die Erziehung ge-

nommen, und auf ilzre Kosten andern -zuverläßi-
gen Personen anvertrauet werden.

§. 92. Sind die Untern geschiedenworden: so

hungåksniüssendie Kinder der Regel nach bet) demunschub
dtgen Theile erzogen werden.

! s. 93. Jst der Vater zwar der schuldigeTheil;
die Ursache der Scheidung aber nicht so beschaf-
fen, daß daraus die gegründeteBesorgniß einer

schlechtenErziehung entstelztx so kann er verlan-
gen , daß ihm die Erziehung der Sohne gelassen
werde.

s. 94. Die Pflege der Kinder , welche das
Vierte Jahr noch nicht zurückgelegthaben, ver-

bleibt, ohne Unterschied des Geschlechts, bis zur

Zurücklegungdieses Alters der auch sur schuldig
erklärten Mutter; in so fern die vorgekommenen
Scheidungoursachen nicht von einer solchen Ver-

derbniß des moralischen CharakteerNzeugen, daß
dadurch erhebliche Besorgnifse einer Vernachlässi-
gung der Kinder begründetwerden.

s. 95. Jst Keines der Aeltern sür den schuldi-
»gen Theil, erklärt: so werben die Kinder bis nach
vollendetemVierten Jahre bey der Mutter, sodann
aber dendem Vater erzogen.

§.9»6.
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"- Hi 95s Doch kann, wenn Töchterdarunter
sindv der Richter die Erziehung derselbenüber-
haupt, bewandten Umständennach , der Mutter
anvertrauen.

»

§- 97s Die Anordnungen, welche wegen Er-
zlchung der Kinder bei) dein Einen der gewesenen
Ehegstten nach obigen Grundsätzengetroffen wor-
den, können ans das Anrufen des Andern wieder

aEli-gehobenwerden , wenn eine erhebliche Besorg-
Mß der Vernachlåßigung, oder schlechten Erzie-
hung erst in der Folge eintritt, oder zum Vor-
scheinkommt·
§. 98. Hat dergleichenBesorgnißsich bey der

Scheidung in Ansehung beyder gewesenen Ehe-
leute offenbart: so muß der den Kindern bestellte
Cnrator wegen deren Erziehung an einem dritten
Orte Vorschlägemachen.
§. 99. Der Richter muß alsdann das Rdthige

deshalb von Amts wegen verordnen.

H. Ioo. Ein Gleiches kann geschehen,ohne daß
es nöthig ist, den Antrag des andern geschiedenen
Theils abzuwarten, wenn die Gründe einer solchen
erheblichenBesorgnißerst nach der Scheidung ein-
treten, oder bekannt werden.

H. 101. Sind beyde Aeltern, oder eins dersel-
ben, von der Erziehung ausgeschlossen:fso soll ih-
nen doch der Zutritt zu den Kindern nicht gänzlich
versagt werden.

§. Io2. Es bleibt aber richterlichem Ermessen
vorbehalten , wie oft, und unter welcher Aussicht
dergleichenBesuche zu gestatten sind.

s. 103. Die Kosten der Erziehung müssen,
auch nach der Scheidung, hauptsächlichvon dem

Vater getragen werden.

§. to4. Doch kann derselbevon der für schul-
dig erklärten Mutter einen Bentrag, nach Ver-

hältnisihres Vermögens oder Erwetbes, bis bisch-
K 5

«
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stens auf die Hälfte des erforderlichenbaaren Aufs
wandes verlangen.

«

§. 105. In so fern nach §. 94. der für schuldig
erklärten Mutter dennoch die Erziehung der Kinder
bis zum Viertsn Jahre gelassen wird, muß sie die

Kosten derselben allein übernehmen
«

s. 106. Muß die Pflegeder Kinder bis zu die-

fein Alter Andern anvertraut werden: so fallen die

dabey auflaufenden baaren Auslagen hauptsächlich
der Pkiitrer zur Tast.
§. 107. Jst der Vater die Kosten der Erziehung

ganz oder zum Theil aufzubringen unversnögend:
so bleibt allemal , und ohne Unterschiedder Fälle-,
den Kindern ihr Recht deshalb an die auch unschul-
dige Mutter vorbehalten.

s. 108. Die Aeltern sind schuldig, ihre Kinder

zu künftigenbrauchbaren Mitgliedern des Staats,
in einer nützlichenWissenschaft, Kunst, oder Ge-

werbe-,vorzubereiten «

«

H. 109. Die Bestimmung der künftigenLebens-

artder Söhne hängt zunächstvon dem Ermessen
des Vaters ab.

«

s. no. Er muß aber dabev auf die Neigung,
Fähigkeiten,und körperlichenUmständedes Soh-
nes vorzüglicheRücksichtnehmen-

s. Ili. «Bis nach zurückgelegtemWie-zehnten
Jahre muß sich der Sohn der Anordnung des Va-

ters fchlechterdingsunterwerfen.
§. 112. Bry alsdann fortdauernder gänzlicher

Abneigung des Sohnes gegen die von dem Vater

gewähltelebensart , muß das vorniundschaftliche
Gi«richt, mit aniehung eines oder zweyer am

Orte befindlichen nächstenVerwandten, und der

Lehrer des Sohns, die beydecseirigenGründe
. prüfen.
§. 113. Das Gericht muß solcheEinrichtun-

gen zu treffen bemühtseyn, daß die der Neigung
und



i

Rechte und Pflichten der AeltermIFZ
und Fähigkeit des Sohnes-, so wie dem Stande
und Vermögen des Vaters gemäße-sieLebensart ge-
wählt werde-.

«
114. In zweifelhaften Fällen ist diejenige

Einrichtung, welche der Vater treff—nwill, zu ge-

Mbmlgenz und von dieser kann nur alsdann abge-
gstlswn werden, wenn auf eine überzsugendeArt

erhellet, daf; dieselbe zu einem erheblichen und

dauernden Nachtheile für den Sohn ausschlagen
möchten

d. 115. Doch soll der Sohn wider seinen Wil-
len zum Studiren niemals angehalten; noch der

Vater, die Kosten des Studirens für den Sohn
herzugeben,wider seinen Willen jemals gendkhigt
werden.

.

I. 116. Will der Sohn von der einmal mit Zu-
stimmung des Vaters, oder -sonst, frenwillig ge-
wähltenLebensart zu einer andern übergehnxso ist
der Vater, die durch eine solcheVeränderungentste-
het-den größernKosten herzugeben, in der Regel
nicht schuldig.

s. 117. Kann jedoch der Sohn erhebliche
Gründe deiiu anführen: so muß nach der Vot-

schrists. 112s 115. verfahren werden.

s. 118. In wie fern nach des Vaters Tode der

Viutter ein Einfluß auf die Wahl der Lebensart der

Kinder gebühre, wird in dem Titel von Vormund-
"

schuften verordnen
s

»s.119. Acltern können ihre Kinder zur Wahl
eines künftigenEhegatten nicht zwingen-
§. 120. In wie fern aber die Einivilligungder

Aeltern zur Verheirathung der Kinder erforder-
lich sey, oder von dem Richter ergänztwerden

konne, ist im Ersten Titel vorgeschrieben(Tit. l.

Hi 45s74-)

s. 121.

H) bei-der
Verheira-
tlxs i Der

kkp s
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s. 121. Die Kinder sind schuldig, den Aelkern
in deren Wirthschaft und Gewerbe nach ihren Kräf-
ten hülfreicheHand zu leisten.

·

— §.122. Es darf aber den Kindern dadurch die

zu ihrem Unterrichte und Ausbildung ndthige Zeit
nicht entzogen werden.

s. 123. Was die Kinder bey solchenGelegen-
heiten erwerben, das erwerben sie den Aeltekm

. 124. Bey jeder andern Gelegenheit kön-
nen die Kinder Vermögen und Gerechtsame für
sich selbst, auch ohne den Beytritt des Vaters
erwerben.

«

§. 125. Wenn aber mit dergleichenVor-theilen
zugleich lastcn und Verbindlichkeiten übernom-
men werden-sollen: so hängt die Rechtsbestän-
digkeit der Handlung des Kindes von der vor-

hergehenden oder hinzukommendcn Einwilligung
des Vaters ab. (Th. I. Tit.lV. §.21.22. Tit. V.

H.11. I2.13.«l
0.126. Nur in so fern, als jemand überhaupt

durch die Handlung eines Dritten , vermöge sei-
nes Auftrages, seiner Genehmigung, oder einer
in seinen Nutzen erfolgten Verwendung verpflich-
tet wird, kann auch ein Vater durchdie Handlun-
gen seiner Kinder verpflichtet werden«
§. 127. Wenn ein Vater sein Kind zu einer ge-

- wissen Bestimmung außer seinem Hause widmet:

so genehmigt er eben dadurch alle Handlungen und

Verträge desselben, ohne welche das Kind diese
Bestimmung nicht erfüllenkann.

.

. 128. Dagegen soll daraus, daß ein Vater
die Schulden des Kindes einmal, oder auch öfte-
rer, bezahlt hat, eine Genehmigung mehrerer oder

neuer Schulden niemals gefolgert werden-

h. 129. Nur das, was jemand einem außer-
halb des vinerlichen Hauses lebenden Kinde zu

nothwendigsten nnd dringendsten Bedüer
u ssen
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nissen bes Lebens giebt, soll in allen Fällen, als
in den Nutzen des Vaters verwendet, angesehen
werden.

"

s- 130. Für Sachen und Gelder, die zu andern

Bedürfnissendes Kindes gegeben und verwendet
»

worden, haftet das Vermögendes Vaters nur als-

dann, wenn die Kinder keine Gelegenheit ge-

habt, die nöthigeUnterstützngvon ihm selbst zu

erhalten. »

§. 131. In allen Fällen, wo die Handlungen
und Verträge der Kinder in Ansehung des Vaters
unverbindlich sind, sind sie auch in Ansehung ihrer
selbstder Regel noch ungültig

H. 132. Auch nach anfgehobener väterlichen«
Gewalt sind daher die Kinder, dergleichenvon

Anfang an ungültige Schulden zu bezahlen, nicht
verbunden.

s. 133. Nur in Fällen, wo für Personen, die

nach ihrer Qualität file sich Verträge zu schließen
unfähig sind, vermöge allgemeiner geietzlchen
Vorschriften, die Verbindlichkeit zum Ersatzeaus

der bloßennützlichenVerwendung entsteht, müs-
sen Kinder del-gleichenErsatz, nach laufgehobener
väterlichenGewalt, aus eignem Vermögen leisten-
(Tkz.t. Tik.x-«. Ab,schu.1lt.)

’

§. 134. Der Vocwand, daß sich jemand für
einen solchen, der nicht mehr unter väterlicherGe-,
walt—steht, ausgegeben habe, macht den Vertrag
oder die Schuld nicht gültig.

,

- s. rzsx Doch kann der Gläubiger-, der von

einem solchen Schuldner, ohne sein eignes mäßi-
ges Vetsehen, wirklich hintetgangen worin,
aus desselben Vermögen, nach allgemeinen ge-

setzlichenVorschriften, Schadloshaltung fordern.
(Tkz.1.Tit. v· (). 33-;5. Tik.v1. g. Io. rqq.)

s. 136. Die von einem unter väterlicherGe-
walt stehenden Kinde von Anfang an ungültig

g;mal -
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machten Schulden werden gültig, wenn sich der

Schuldner, nach aufgehobenesväterliche-nGewalt,
zu deren Bezahlung verpflichten (th. l. Tit. V.

s«37i 38-)
«

s. 137. Doch foll nur auf ein ausdrückliches,
bot Gerichten, oder vor einem Jnstizcvmmissa-i
tio erklärtes Anerkenntniß, Rücksichtgenommen
werden-

§. 138. Was auf die an sich ungültigeSchul-
den »eines Kindes, Vor oder nach aufgehobener vä-
terlichen Gewalt, wirklich bezahlt worden, kann
der Zahlende nicht zurückforderci.
§· 139. Den aus Verbrechen der Kinder entste-

henden Schaden darf der Vater ans eignem Ver-

mögender Regel nach nicht vertreten.

§« 140. Er muß ihn aber vertreten, wenn er die
nnerlaubte Handlung veranlaßt, oder das Kind
durch sein Benspiel dazu verleitet hat.
§. 14(. Aus einer nach der leat erklärten Bil-

lisgnng derselben entsteht gegen den Vater die Ver-
mukizung, daß er fie veranlaßt habt-. .

§. I42. Auch haftet der Vater für den entstan-
denen Schaden, wenn er denselben nicht verhütet
hak, da es doch in seinemVermögen gestanden
hätte-.

s. 143. Ferner alsdann, wenn er den Unterricht,
die Erziehung, und die Aufsicht über die Kinder
gröblichvernachläfskathat.

«

§. 144. In den Fallen des s. 14oit42. lzafcet
anch die Mutter für den aus dem Verbrechen des

Kindes entstandenen Schaden

J. 145. Ein Gleiches findet auch in dem Falle
des I43. start, wen-I , nach dem Abgange des Va-

·

mis, die Erziehung des Kindes der Mutter über-»
lassen gewesen.

Z. 146."
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§. 146· Das Kind selbstbleibt zum Schadens-
ersqtzevertzasrey wenn es eigenrlzüiulirhegVermö-
gen hat, oder nach aufgehobener väterlichenGe-
walt dazu gelangt.

Dritter Abschnitt
Von dem eigenthümlicheu Vermögen
· der Kinder.

D«147i Das cigenthümlicheVertnögesnderKin- War zu

der, welches dem väterlichenRießbrauche nicht un-

terworfcsnist, wird itzr steyes Vermögengenannt. Fernw-
jx. I48. Zum frxyen Vertnöaen der Kinder ge- M-

hdtt alles, was dieselben, außerhalbdes Betriebes
der väterlichenGeschäfte,durchFleiß und Geschick-
lichkeiterwerben

« H. i49. Desgleichen dasjenige, was sieinKriegS-
"

oder Gott«-Diensten vor sich bringen, oder bey Ge-

legenheit derselben, von ihren Aeltern oder Andern,
zur Angrüstunci oder Beyhülfe erhalten.

Iso. Auch Lehne, die den Kindern verliehen,
oder wozu dieselben in die Gefamuitehnnd mit auf-
genommen wotsden, werden, sobald sie zum Be-
sitzegelangen, in Beziehqu auf den Vater, ihrem
freyen Vermögenbel)gerechnet.

s. 151. Ferner die Belohnungen ihres Fleißes
und ihrer Geschicklichkeit, die ilgnen von den Aet-,

tech, «oder..auchvon Andern ertheilt worden.

§. 152. Alle Geschenke und Vermächruisse,die

ihnen aus Erkenntlichkeit für geleistete Dienste,
oder für erwieseneGefålligkeitenzufließen

. 153. Alles, was sie von demjenigen ersparen,
wag ihnen von den Acltern zu ilgrem llnterlgalte
außer dem vlirerlichen Haufe, oder sonst zu ihren
Ausgaben, angewiesenworden.

s« lsei
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§. 154. Endlichalles, ivas ihnen Von Aeltern,
Verwandten, oder Fremden, unter der ausdrück-

lichen,Bestimmung, daß es dem väterlichenRiese-
braua)e nicht unterworfen seyn solle,
det wird.

s. 155. Nur Verwandte in aufsteigender Linie,
die den Kindern einen Pflichttheil zu verlassen
schuldig sind , können den Baker von dem stieß-
btanche desselben nicht ausschließen
§. 156. Alles andre, was den Kindern durch

bloße Schentnngen, Erbschasten, Vermöchtnissy
oder Glncfsfälle zukommt, gehört zu ihrem nicht
freyen Vermögen.
§. 157. Auch die Pathengeschenke werden

dem nicht freyen Vermögen der Kinder beyge-
rechnet.- -

s. 158. Ueber das freyeVermögen haben die
Kinder eben die Rechte, die einem nicht unter Vä-

terlicher Gewalt steigendenMenschen über sein Ei-

genthum zukommen.
s. 159. Wenn sie-nochminderjätzrig,oder sonst

ihren Sachen selbst dorzustelzen unfähig sind: so
gedünktdem Vater die vormundschaftlicheVerwal-
tung desselben.

.
§. 160. Doch steht es bey dem, welcherder-

gleichen Vermögen den Kindern , unter Lebendi-

gen, oder von Todes-wegen zuwendet, zu bestim-
men: ob die Verwaltung dem Vater, oder einem

Dritten anvertrauet, und wie dieselbegeführtwer-

den solle.
§. 161. Die Nutzungen dieses freyenVermö-

gens kann der Vater zur Verpsiegung nnd Erzie-
hung der Kinder, so weit sie dazu nach dem Ermes-
sen des vormundschastlichenGerichts erforderlich
sind, mit,verwenden.

zugewen-

s. 162.
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§. 162. So weit dieseNutzungen hierzu nicht
gebraucht werden, wachsen sie der Vermögens-
Substanz zu. «

§. 163. Nach erlangter Großjälzrigkeit,oder

wegfallendm anderweitigem Gründen einer vor-«

nmndfchafelichcnVerwaltung, ldnnen die Kin-
der über ier fkeyes Vermögen eben so, als wenn

sie nicht mele unter väterlicherGewalt wären,
verfügen.
§. 164 Doch müssen sie auch alsdann dieEin-

fünfte dieses Vermögens zu ihremeignen Unter-

lzalte, so weit dieselben dazu hinreicheu, auf Ver-

langen des Vaters vorzelglichabwenden

§. 165. Alle Verträge, die sich nach erlangter
Grbßjåkprizuseitin. Ansehung ikgres freyen Vermö-
gens schließen,«sind auch ohne Beytrict deg. Va-
ters gültig.· ,

,

§. 166. Doch muß-der, welcher einemnoch un-.

ter väterlicher Gewalt steigendem obwohl groß-
jålzrigenKinde, auf sein frcoeg VermögenCredit

geben will, sich dasselbe durch Eintragung in das

Hypothekenbuch, oder durch llebetgabe des Obli-
«

Hemmnis-Instruments,«ever Ver verpfiindetew be-

weglichen Sache, besonders versicherte lassen.
·

§. 167. Der Ersalj des von einem Kinde durch
uneslaubte Handlungen verursachten Schadens
mus; hauptsächlichaus dessen- freyen Vermögen
erfolgen. -

«

d. 168. Von dem nicht freyen Vermögen derei. Ja Au-

Kinder gebühriedem Vater, so laugedie dank-Des
licye Gewalt dauert, die Verwaltung und der Heu-Ver-
Nießbrauel)·

.s. 169. Ilussielzende Capitalien der Kinder kuuqdesx
kann der Vater nach Gutsindeu einziehen ander-, stle

weirig bekan oder auch sich selbst zum Schuld-
ner der Kinder dafür bestellen; in so fern nicht
ein solch-es

«

ital den Lande-m zur Sicherheit be:

Flsame -. Hi . ! schicks-

13



162 chyter eTheil. Zweyter Titel.

«s«onders,dekschrieben,oder die Verwaltung des Va-
ters darüber durch besondere Gesetze oder rechts-
gülkigeWillensekilärungen eingeschränktist.
§.«17o. Bey andern Vermögensstück-enmuß

der Vater, so lange die Kinder noch"mänderjälz-
rig sind, zu allen Veränderungender Substanz,
die ein Nießbraucher nicht ohne den Eigenthü-
mer vornehmen konn- die Einwilligung des

vormundschaftlichen Gerichts einholen. (le. l.
Tit. xxI. Abschn.I.) ,

§. I71. Dies muß besonders geschehen, wenn

Grundstücke, oder Gerechtigkeiten, währendder

Minderjåhrigkeitder Kinder veräußekr, verwan-
det, oder mit andern bleibenden Reallasten belegt
werden sollen.

-

«-

-s. 172. Das Gericht darf die Einwilligung
nicht versagen , wenn der Vater die Notizwendig-.
keit der Verpfändungoder Versinßerung, oder ei-X
nen den Kindern daraus entstehenden erheblichen
Magen nachweist

«

«

.

s. 173. Außer dieser Einwilligung sind zur Gül-

tigkeit des ·Geschäfts keine weitere Förmiichkeicen
erforderlich.
§. 174. Geschiehtjedocheine solcheVeräuße-

rung bloßsdesNutzengwegen: so muß das gelöseke
Kaufgeld entweder anderweitig zu Grundstücken
auf den Namen-der Kinder verwendet; oder auf
Hypothekangelegt; oder von dem Vater besondere
Cankion dafür bestellt werden.

H. 175. So weit ein NießbraucherzurBegrün-
dung einer Meliorakionsforderung der Einwän-

gung des Eigenthümers bedarf, muß der Vater

minder-jährigerKinder, wenn er dergleichen Ver-

gütung künftig verlangen will, um die Camill-

gung des vormundscisaftlirhenGerichts zu den vor-

zunehmende-nVerbesserungen sichbewerbm.

s. 176.
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s. 176. Zur Sicherheit des Perinöaens, wel- Gesegn-

ches auf die Kinder von der Mutter gediehenist, HENNIN-
belznlten die Kinder in den Gütern des Vaters eben

·

das Vorrecht , welches der Marter, wegen ihres
Eingebrachren, in dem Vermögen des Mannes
zustand- (Tit. i. §. 254. R]q.)

«

s. 177. Auch wegen des übrigennicht freyen
Vermögenshaben die Kinder in den Gütern des

Vaters das Vorrecht der Vierte-n Classe-, von der

Zeit an, da dei- Varrr das Vermögen der Kinder
an sich genommen izar.

-

s. 178. Außer diesem gesetzlichenVorrechte,
ist der V.ner, besondereSicherheit für das seiner

Verwaltung anvertrauere Vermögen der Kinder
zu bestellen, nach der Regel nicht schuldig.

s. t79. Nur alsdann kann dein Varrr deralei Fälle- w-

chen besondre Sicherstellung abgefordert weiden,ssJDk-"1skzt
wenn er auf Behandlung oderv Jntmlk gegen seine bestes-kniee-

Gläubiger ancrägk3 wenn Sequestrarion seiner NUM-

Grnnostücke,oder Ansofåndiing seiner Mobilien

verlgångtz oder Wechseicxecutiongegen ihn voll-

strecktwird; oder wenn er sonstoffenbar in Verfall
seinesVermögen-Jzu gerathen anfängt-
’§. 180. Ferner, wenn er wegen eines Amts,

einer Easse oder Pachrung, dem Figkus oder einer
andern mit sisknlischenRechten versehenen Anstalt
verhaftet ist; oder dergleichen Amt, Casse oder

Pachiung auch erst nachher, da et das Vermögen
der Kinder schon erhalten hat, übernimmt.

s. 181.· Desgleichen alsdann, wenn er zu der

Zeit, da das Vermögen der Kinder in seine Ver-
waltung gelangt, schon in den Diensten einer an-

dern öffentlichenAnstalt steht, welcher die Ge-
setzedas Vorrecht der Bienen Classe in den Gü-
tern ihrer Cassenbedicnten und Adminisiraroren
einräumen

lL2 Is-.
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»s. 182. Kann oder will der Vater in allen die-
senFällenkeine Sicherheit leisten: so muß ihm die

Vettisnlinng des Vermögens der Kinder genom-
men,. nnd einem besondern Cnrator, unter nähn-er
Aufsicht des vormnndschaftlichenGerichts, über-
tragen werden-

183. Nur alsdann kann das Gericht dem Va-
«ter, in den Fällen des s. 180. 181., die besondere
Sicherstellungerlassen, wenn erhellt-H tmß er sonst
die Bedienung nicht erlangen oder behalten könnte;
nnd er qlcichwolzlolgiixedieselbe, den llirterhalt und

die Erziehung der Kinder gehörig zu besorgen,
außer Stande seyn würde-
-§. 184. Doch mus; ein solcherVater dem vor-

mundsehaftlichenGerichte ein-Arrest seiner vorge-

setztenBehördeüber den richtigenkannd der Casse s

und Rechnung alljährigverlegen-
§. 185. Untekiäßter dieses: so muß nach der

Vorschrift §. 18e. wider ilzn verfolgten werden.

s, 186. In wie fern eine ?iintec.«—.1nien,weiche
für den Vater ans dem den Kindern zugefallenen
Vermögenbestellt ill, während der Mindetjåhrig-
,k’eit der Kinder steigengelassen, oder one dem Ver-

mögenderselben neu bestellt«werdcilkönne, ist nach
den für einen ähnlichenFall in dem Titel von Vor-

mussdschaftenvorgeschriebenenGrundsätzenzu be-

stinnnen.(Tit.«XVllL Absch11.Viii.)
, »L.187. Schreitetein Vater, welcher liegende
Gründe«-oder Gerechtigkeiten besitzt, znr anderwei-

tigen Verehrlichnngr so ninß er das Vermögen der

Kinder ans voriger Ehe, auf dieseGrundstückeein-

tragen lassen. .
, ,

«

«

H. 188. Diese Eintragtsng hat jedochnur eben
die Rechte, wie eine tingetrageneppnnnndschafts
liche Csution

« '

» »

L. 189. Sind die Kinder großjåhrigjfnndauch
I- sonst«ilgren eignen Sachen vol-zustehen fähig: so

können
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können Dikstibelb mich wenn sie noch unter Väterli- lungzu sak-

chkk Gewalt sind, in den Fällen des I79. Iso. HENNIN-

181- 187. auf die von dein Baker zu leistendeSi-

cherheitIclbsi aiiimgm
«

Y· Iso- Außer ihnen hat alsdann niemand ein

Nechh sichin dieseAngelegenheitzu mischen.
S«I91. Sind aber diese Kinder nochwindet-fäh-

tig, oder sonstUnfähig, ilzren Sachen selbstvorzu-
stckzciniso muß der ben der «in5einnndersetznngmit
dein Vater iiznui zugeordnckx Cnrator für-die Be- »

stcuimg Der Sichertzcn, nnch näljercrAnweisung
des Vormunoschnstorechtssorgen.

·. 192. Jst Den Kindern noch kein Cnrenok be-

sicili«: so ninkädas vormundschafrlicheGerichs fiir
dessen Anordnung von Tinitowegen sorgen, sobald
der Fall, wo es einer beiondern Sicherheit bedarf,
zu seinerWissenschaft gelangen
«9.193. Zu einer degsalls dechrichtezumachem

den Anzcige ist besonders die Wknrker, und in deren
Ermangelung derjenige befugt»weichemnächstdem

Vater das Eisbkechizusteht
s. 194. Ist dieser selbst nochminderiäizrigtso«

tritt der nächstenach ihm an seineStelle.
»

§. 195-. Auch den sinkalischenBedienten liegt
ob,« sobald ein Fall der für das Vermögen min-

derjkifzrigerKinder von deren Vater zu leisten-
den Sicherheit zu ihrer Kenntniß gelangt, dem

vormundschaftlichen Gerichte davon Anzcige zu

machen-
Fi. 196.. Wird durch diese Anzeigedas Vermö-

gen der Kinder von der Gefahr eines befokglichm
Qerlnstes gerettet: so soll ans den Nutzungen dessel-
ben dem siskalifchin Bedienten eine Verkzålkniß-
mäßigeBelohnung seiner»Wachsanikeit angewiesen
werden-

§. 197. Auch
ein Amt überiragen,

diejenigen, welche "jen1anden
wodurch das Vermögen

L 3 - dessel-
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desselben einem gesetzmäiäigenVorrechte unter-

werfen wird, sollen schuldig seyn, dem ordentli-

chen versösslichenGerichkostande des Beamten,
sogleich noch seiner Einführung, davon Nachricht
zu geben.

«

s. 198. Jst dieses von ihnen vorsetzlich,oder

aus grobem Preschen unterlassen worden: so blei-
ben sie den Kindern, wegen des daraus entstehen-
den Nachtheile, verantwortlich.

s. 199. Hauptsächlichaber muß jeder Vater-,
welcher B.simdgen von seinen Kindern in Händen
hat, sobaid der Fall ein-reich wo er nach den Ge-

setzenbesondere Sicherlzeit dafür zu bestellen ver-

bunden ist, es dem vorenuiidschafrlichenGerichte
selbstan.3eigen.
§. 2oo. Ein Vater, der diesePflicht mit Vor-

satzverabsåiimt,wird seinesNießbeauehsbei-lustig.
Fechteyet §. zor. So lange Kinder noch unter väterli-

cher Gewalt sind, könnensie über ier nicht freves
M Msbt V«knidgen, olxziieBei)tritt und Einwilligung des

HEXE-Botm,unter
leiäendigen

keine gültigeVerfügung
«

kke en.
.

s. 202. Vielmehr gilt von den Verträgenund

Schulden mich solchesKinder, eben das, was in

Ansehung der noch unter VöterlicherGrivalc stehen-
den Kinder überhaupt§· 124. l"qq.oeroidnei ists
§. 203. Haben Feine-er du«-h unerleiiibie Hand-

lungen jemanden Schaden zugefügt:somußder Ec-

feitz, in Ermangelung eines freyen Veiiiiögeiis,
aus dem nicht freven, so weit dasselbehinreiche,se

«

fort erfolgen-
-

Vom pa- ke.204. So lange der Vater der Kinder standes-

HiltssäsmniässigenUnieeizalt unoEcziehukigbesorge-, höngc
che« die Verwendung der Einkünfte ikzreo nicht feeyen

Vermögenslediglichvon seinemGuisinden ob.

s. 205. Auch seine eigne Gisiiibiger können aus-

diesenExniüiisxcnihre Befriedigung suchen-
’

: 6.
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’§. 206. Wenn aber der Vater in Concurs ver-—

fållki Obstsonst außer Stand kommt, die Kindes

standesmaßigzu verpflegen und zu erziehen: so
verlierter die Verwaltung und den Nießbrauchih-
tes nichtfkeyenVermögens-

s- 207. Beydeez stillt den Kindern anheim, in

so fern dieselben großs(1l)rig,und sonst ihren Sa-

chenselbstvorzustehenfielzigsind.
s. 208. Außerdemmuß den Kindern ein Cu-

tütvr bestellt, und dntch diesen ihr nicht freoes
Vermögen, nnters Aufsicht des vormundschastli-
chen Gerichts , zum Besten der Kinder verwaltet

werden«

s. zog-. Doch ist der Vater, die bendtlzigteUn-

terstützungzu seinem Unter-halte aus den Einkünf-
ten dieses Vermögens zu fordern , in jedem Fall-e
wohl befugt.

Vierter Ab schnitt-
Von Aufhebung der väterlichen

Gewalt.

s. 2io. Wenn ein Sohn nach erlangter Groß-Aufhebung

jölzrigkeiteine eigne von den Aeltern abgesonderteMoos-Egi-
Wirtlzschaft errichtet: so setzt er dadurch aus der welk eeo

väterlichenGewalt. WITH-»Zka
H. 2u. ABenn der Vater ihn seiner Gewalt Sohne.

noch nicht entlassen will: so muß er feinen Wider-

spruch gerichtlichanzeigen, und Gründe dazu beu-

brinzxen , welche hinreichen, den Sohn für einen

Verschwender erklären zu lassen.
H. 2e2. n) Wenn ein großjålzrigerSohn ein

eignes Gewerbe treibt, oder ein öffentlichesAmt

bekleiden so ist er für entlassen aus der väterlichen
Gewalt anzusehen.
§. 212. b) Die fortwährendeUnterstützung

von Seiten des Vaters, durch Gebung des Ti-

sche-, und sonst, macht dabey keinen Unterschied.
L 4 . 213.
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§. 213. Einem großiålzrigenSohne, welcher —

sich mit seinem Gewerbe olzne weitere Unterstützung
des Vaters ernährenkann, ist letzterer«dieAte-

stellang eines solchenGewerbeg zu verstatten, und

ihn dadurch aus seiner Gewalt zuentlassen ver-

bunden. «
i

.

§. 214. »Ein noch windet-jährigerSehn kann
Vor zurückgelegremZwanzigslcn Jahre , selbst-mit
Einwilligung des-Vaters, der väterlichenGewalt

nicht entlassen werden.
’

»
,

«

«

H.215. Nach ziirückaelegtemZwanzigstenJalzre,
nnd bis zur erlangten VolljaizrigkeitdesSohnes,
kann der Vater nicht genöthigtwerden, denselben
aus seiner Gewalezucntlafsen

«

« ·-

§. «2i6. Wenn aber der Vater in diesem Zeit-
raume seinen DWillen, denSolzn zu entlassen, mit

Beystimmung des Sehneg, bcy dem verwund-
schastlichenGerichte verlautbart: sonnt dieses zu-
gleich alle Wirkungen einer Majotennitäts- Er-
klärung.

f

s. 217. Dem Sehne muß ein beglaubtes Zeug-
niß darüber Ven» dein vorinundschsaftlichenGerichte
ausgefertigt werden.

§. 218. Wenn der Vater ausdrücklichoder still-
schweigendeinwilligt, daß der noch mindersälzrige
Sohn ein besonderes Gewerbe für eigne Rechnung
anfange-: so lgat dieses die Wirkung einer ausdrück-

lich erklärtenEntlassung.
s. ärg. Durch die Uebernelgmungeines öffent-

lichen Amts , gelzt ein noch minder-jährigerSohn,
auch wenn er zugleich eine besondre Wirklzschafe
anstellt, doch vnoch nicht aus der väterlichen
Gewalt

.

§. 22o. Will ihn aber der Vater derselben ent-

lassen: so muß er diesen feinen ZWiilen nach Vor-

schrift§. 216. 217. gerichtlicherklären.
«

s. 221.
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§. 2212 So langeder Vater dergleichenErklä-
rung noch nicht abgegeben hat, ist der Solzn zwar
in den Geschäftenseines Antis, nicht aber in sei-«
nen Privatcinaelegenlzeiren,für einen solchen, der

nächtmehr unter väterlicherGewalt stelzet, zu
a )ten.

. H. 2:2. Cassenbediennngen und Pachrungen,
wodurch jemand dem Figkus oder einer ösfentlichen
Anstaltpverlzastetwird, sollen einem Minder-
jälgrigen, der noch unter väterlicher-Gewaltsteht,
nicht anders übertragenwerden, als wenn er zuvor
von dem Vater ausdrücklichund gerichtlicheinlassen
worden. -

»

-

H. 223. Auch daraus, daß der Vater seinem
noch,mindeesälzrigenSohne die Errichtung einer
besondern Wirtbschafc, aus seinem eignen, oder
dem Vermögen seiner- Frau gestattet hat, folgt
noch nicht, daß derselbe der väterliche-rGewalt
entlassen sey.
§. 224. Wer also mit einein Minderjålzrigem

dessen Vater noch am Leben ist, sich einlassenwill,
muß sich überzeugen, daß derselbeentweder mit

Einwillignng des Vaters ein besonderesGewerbe

für eigne Rechnung treibe, oder daß ihn der Va-
ter ausdrücklichentlassen habe.

s. 225. Jn allen Fällen aber, wo der Sohn eine

zuerst ohne väterlicheEinwilligung oder Entlas-
sung angesangene besondere Wirthschaft, bis nach
zurückgelegt-einVier und zwanzigsten Jahre fort-
setzt, ohne daßder Vater seinen Widerspruch ge-

richtlich erklärt, und ihn zur Wiederausgebnng
dieser abgesonderten Wirklzschaft wirklich ange-

halten har, geht er mir dem Zeitpunkte der erlang-
tm Volljkilzrigkeirzugleich aus der väterlichen
Gewalt.

,

§. 226. Ein Sohn, welcher währendder Min-

derjälzrigkeitder väterlichenGewalt entlassen wor-

L 5 den,



bsv einer
Tvchter.

olqen die-
ek Aufhe-
ung;
U pet-

apsgabe
des eiqnen
Vermögens
der Kinder.

2) Alls-

rattungerst-then

170 ZweyterTheil.

den, sann dennoch seineGrundstückeundGerechtige
tigkeiten nur nIEt Benkritt seines Vaters verprn-
denund ver-äußern »

s. 227. Sobald aber der Vater seine Einwilli-

Zimmer Titel«

v

gung in solche Verfügungen gerichtlich erklärt,
bedarf es weiter keiner Untersuchung oder Ge-

nehmigung von Seiten des vormnndschaftllchen
Gerichtet

d. 228- Wenn eine Tochter, unter erklzeiltcy
oder Von dem Richter ergänzt-erEinwilligung des

Vaters heirathet: so hört die väterlicheGewalt
über sieaus« -

s. 229. Jst sie aber nochwindet-jährig:so blei-

ben dem Vater, bis zur eclangten Volljålzrigkeiy
alle Rechte nnd Pflichten eines einer verheira-
fheten Pflegebefolzlnen bestellten Vorm-now-

(Tit.xv«1. Abschnva .

» 230. Eine under-heirathete Tochter kann,
auch wenn sie großjålzrigist, nicht anders, als

dnkch ausdrücklicheErklärung, der väterlichenGe-
walt entlassen werben-

s. 231. Nach aus-gehobenerbät-etlichenGewalt

ist der Vater schuldig, dem Kinde das bisher un-

ter« seiner Verwaltung gestandene eigentlzümliche
Vermögendesselben, nach den im folgenden Ab-

schnitte borgeschtiebenenBestimmungen, Heraus
zn geben-

kp 232. Söhne, welche eine abgesonderte
Wirthschast anfangen, müssen zu deren ersten
Einrichtung, nnd zur Anschaffung der Geräth-
schaften, welche zum Betriebe ihres Gewerbes-
unentbehrlich sind, mit einer Ausstattung verse-
henwcrdm

s. 233. Auch den heitatlzcndenTöchternge-

bührt dergleichenAnsstattung , so weit dieselbe zur-
Hochzeät, nnd zur ersten Einrichtung ihres Haus-
txescns erfcrdccllchist«

ts- 234«
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s. 2«34.Haben die Kinder eignes Vermögen-
so können die Kosten der Angstattnng ans-der Sub-

stanzdesselbengenommen werden.

s. 235. So weit sie kein eignes, oder kein hin-
reichendes Vermögen haben, ist der Vater ang

dem Seinigen für diese Ausstattung zu sorgen ver-

pflichten
II 236. Jst der Vater nicht mehr am Leben-

oder selbstnnderneögend: so muß die Mutter, in

AnsehungdieserPflicht, an seineStelle treten.

§.237. Der Regel nach hängtes ledigkichvon

dem Ermessen der Aeltcrn ab, wie viel sie zu Vor-

gedachter Anestattnng der Kinder aus ihrem Ver-
mögenhergeben wollen.

§. 238. Scllten jedochAeltern sich dieser ihrer
Pflicht dergestalt entziehen wollen, daß sie ihren
Kindern gar keine, oder nur eine ganz unzwei-
chende Anostattnng bewilligten: so steht den Kin-
dern frev, den Beystand des vormnndschastlichen
Gerichts nachznsnchen.
§. 239. Dieses muß mit Zitziehnng zwcyee

der nächstenVerwandten, oder zweycr Standes-
oder Zunstgenossen des Vaters, billig ermessen-
wie Viel zur Ansstattung deo Kindes nach den

§. 232. 233. angegebenen Bestimmungenerforder-
lich sey; und sodann den Vater zur Bewilligung
dieser Nokhdnrfr zu vermbgen, sich angelegen
seyn lassen.

«

§. 24o. Es muß aber darüber kein Prozeß zu-

gelassen, und am wenigsten der Vater zur Os-
fenlegung seines Bermdgenszusiandes genöthigt
werden.

s. 241. Vielmehr, wenn die Aekkern aus-Pflicht
nnd Gewissen versicheru, daß sie nach ihren Um-

ständen, ohne wirklichcn Rachelzeil für sich nnd

ihre übrigen Rinden dem Anozustattenden so Viel,
als das vorinundschafilicijeGericht billig gesunden

zar,
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hat, nicht aussetzenkönnen: so müssendieses Ge-

richt sowohl, ais das auszustonende Kind, bencinetz
soichenVersicherung sichberuhigm

"

,
«

« 242. säume-r, die smon einmafanggestaikek
find, haben, imm- keinericy Umständen,das Recht,,
eine nochmalige ’.’-:u5staktuugzu ver-langem «

H. 243. ·A1:s:cc der voibestinnnten Ausstmtnng.
sind Rinde-, vie-.- »»e der (S·:")e»etze,niemals befugt,
eine Mitgabe opcr Brautschatzvon den, Aeltcrn zu

fordernN J ,
.»2 .

» »

«

, s. 2"44»Liuchwenn die Dichtern eine Mirgabe,
ohne weitere Gesinnunng einer gewissen Symme
oder Sache, versprechenhabe-» sind sie nut: zujöicz
ser«Ilusstacrung N 232. 233.)«vcrpflichket.

,

«
91 245. .,J. m- sie aber» den Kindern einen

Beaucichatzoder Micgabh Wider die AüsstammgL
ans eigner, Bewegung wirklich zukommen Fesseln
so wird iin zweifeiejaftenFelle vermuthet,»daß die-

selben aus dem gigynrtgüxniirhexiVermögender Kin-

der," so weit dasselbe dazu Hicxgereichthat, genom-

men worden.
§. 24"S. Haben die Kinder kein eigenthümiiches

Vermögen: so gilt. die Vermutlzung, daf; der

Braukfchkyizoder die Mitgabe aus-«- dem Vermögen-
des Vatekg gegebensey-

sx.247. Jst der Vater nicht mehr am Leben: so
«wird der Braukicyatzoder die Vkitgabe aus dem

Vermögender Mutter, ohne Bemng des Stief-
Vaters, genommen zu seyn geacl)cee,. wenn gleich,

"

letztererausdrückiichdarein gewilligt hätte.
s. 248g Nur bey der Gemeinschaft aller Gü-

ter wird jederzeit vermuthet, daß der den Kin-
dern gegebene, und nicht aus ihrem eigentkzüm-
lichen Vermögen geflossene Brautschatz, aus

dem gemeinschaftlichenVermögen genommen
worden.

,

"

§- 2491
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H. 249.
’

Auchnach aufgeht-better väterliche-nMkka M

Gewalt sind die Kinder den Aeleern kindlicheEhe- MW
.

erbietnngschuldig. » iJJZanIM
Y· 250- Die Pflicht, ihre Einwillignng zu einer Gcw»M-

Hvimih nachzufnchen, wird Durch Endignng der

vörerlsrben Gewaft nicht aufgegossen- (Tit. l.

§. 1 dg. s«qq.)
·

§. 251. Auch nach qui-gehobenerväterlichenGe- insonder-
walr sind Kinder und Aeikern einander wechselseitia
zu unterstützen,nnd eins das andre-, wenn es sichkchk unter-

felbst nicht ernährenkann, mit Unterhnlt zu verse-NEW-

hen frhnldiq.
s—252. Jst das Unvermögen,sichlselbstzu er-

näkzren,durch Krankheit, Unglücksfcille,oder sonst
unverschuldekentstanden-. so sind die Kinder den

Aexrern ,

·

nnd diese jenen , anständigenUnkerkznit
nach ihrem Vermögenzu reichen verbunden.

s. 253. Jst aber der hülfsbedürfrigeTheil durch
eigne Schuld verarmt: oder hat er« sich gegen den

andern so beiraqeiy daß dieser ihn zu enteroen be-

rechtigt seyn würde: so mus; ermic dem bloßnorkzk
dcirfiigenUnterhelie sichbegnügen

II 25.i. Kinder, die nach akifgehobenerväterli-
chen Gewalt von den Aelrern nech ernsiizrrwerden

müssen, find alsdann auch verbunden-, den Aestem

in deren TBErthschnfrund Gewerbe nach ihren Kräf-
ten belgülsiichzu seyn, »

H. 255. Außer den s. 2 to - 230. bestimmten ges Missouri-»

wöhnlichenFällen, kzdrt die väterlicheGewalt von Fällssäth
selbst anf, wenn der Vater wegen grober Verbre- cisPHZIJE
chen zn harte-r und schmählicherZiichttziuss oder NEMA-

Festungs : Arbeit, zu Zelgniätzrigemoder !eben5wie-

tigetn Gefängnisse-,oder zur Landesverweisnngver-

urtheilt worden.

s. 256. Ferner alsdann, wenn er gerichtlichfür
einen Verschwendererklärt wird. -

III

«
»

- H- 257-
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s. 257. Auch alsdann, wenn er olzne Vorwis-
sen des Staats in der Absicht, sich.seinen linker-

tlzonspklichten zu entziehen, aus den Königliche-n
landcn entweicht.

"

258. Endlich, wenn er vorsitzlicherWeise
die Kinder lzülsiosund okzneAufsichtverlassenhat.
§. 259. Jn allen diesen Fällen erlangt er

die väterlicheGewalt nicht tviederl5 auch wenn

der Grund ihres Verlustes in der Folge gehoben
worden.

s. 260. Dagegen ruht die väterlicheGewalt,
wenn der Beter nur zu Bin-gediean oder Fe-
stungsgeföngnisie,nnf längerals Zwey, aber we-

niger als Zehn Jahre, vernrtlzetlt worden.

s. 261. Ingleichen alsdann, wenn der Vater
in Naserey oder Blddsinn verfallen ist.

. H. 262. Rath ausgestandener Strafe, erhalte-
ner Begnadigung, oder erfolgter Aziederhetsteb
lang, tritt der Vater wiederum in alle seine Rechte.

,0. 263. Sind die Kinder zur Zeit der solcher-
gestnlt atifgelzobenen oder "außerWirkung gesetz-·
ten väterlicben Gewalt noch mindersälzrig:so muß
ihnen ein Vormund bestellt werden.

s. 264. Der Nießbrauch ihres Vermögens
wird, so weit er zu ihrer Vetpfiegung und Erzie-
hung, oder zur Unterstützungdes Vaters nicht er-

forderlichist, der Substanz zugeschnitten
H. 265. Waren die Kinder zu der Zeit, als die

väterlicheGewalt außer äsirkung gesetztwurde,
bereits grogjätzriw oder sind sie es in der Zwi-
chenzeitgeworden: so fallen«sie nicht mehr unter

dieselbezurück.
S. 266.«Eingeschrånttwird die väterlicheGe-

walt in Ansehung der Erziehung, wenn der Vater
dieselbe vernächlcißigtzdie Kinder grausam miß-
handelt; sie zum Bösen verleitet; oder eignen den

nöthigenUntcxizaltversagt. (—9.90. IU

s. 257.
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s. 267. Ferner in Ansehungder Verwaltung
deFVermögensder Kinder, wenn der Vater die

besondre Sicherheit dafür, wozu er ane- gesetzli-
chen Gründen verpflichtet ist, nicht bestellenkann

oder «wi(1. 179. qu.)
H. 268. Endlich in Ansehung der Verwaltung

nnd des Nießbraurhs zetgleäch, wenn der Vater

in sentan verfällt, oder sonst die Kinder standes-
inasexz zn veepsi·gen nnd zu erziehen, unt-ermö-

gend wird. G. 204 209.)
II 269. In allen Fällen, da solchergestaltdie-

Mecdre ser- Väntllensn Gewalt aufgehoben, aqu
set Wirkung gesetze, oder eingeschcänktworden

G 255 268.;:, bleiben der Vater und sein Ver--

wogen zut- Erfüllnng der damit verbundenen Pflich-
ten dennoch verlgaftetn

, s. 27:). Durch den bürgerlichenoder natürli-

eben Tod des Vaters nehmen sowohl die Rechte als

Pflichten der väterlichenGewalt ein Ende.

Fünfter Abschnitt.
Von der Erbfolge der Kinder nnd an-

drer Verwandten in absteigen-
der Linie-

s. 27t. Die Erbfolge in den Nachlaß verstor-
bener Aeltern wird entweder durch Verträge,
oder, in deren Ermangelung, durch letzrwillige
Verordnungen, oder, wenn auch diese nicht vor-

handen sind, durch Statuten oder Provinziak
gesetzebestimmt.

s. 272. Sind in den Statuten oder Provin-
zialgesetzenkeine, oder nicht hinreichendeVerord-

nungen enthalten: so soll nach folgenden Vorschrif-
ten verfahren werden.

H. 273. Vor allen Dingen werden Lehne, Fi- n Abson-

deikommisseund andre Vermögensstücke,in
wålsXVIII-,

e



176 ZweytedTheil-.v»Ja-einerTitels

Ehenach Gesetzenoder Familiendertrögeneine eigne
Succcssionsokdnnngstatt sindeæ,von dem Nachlasse
abgesondert (Tit. l. §.502-5 9.)
7

s. 274."Jst ein überlebendet Ehegatke vorhan-
den: so wird demselbeii—seineigenthümlichesVer-

niögen nach den Vorschriftendes Ersten Titels ver-

nbfdlgc (Tik.)l. 544. li1q.)
s. THE-Hat der verstorbene Vater eignes Ver-

mögender Kinder zur Verwaltung gehabt: so muß
«edem Kinde das Seinige aus dem Nqchlqsse, ais

eine Schuld, herausgegeben werden.
«

276. Bey der Absonderung des einncn Ver-

fnögensder Kinder von dicm väterlichenRachlnsse,
finden überhauptdiejenigenGrundsätzesicut, wel-

che im erstenTTiiel anf- den Fall vorgeschriebensind-
wenn die Frau nach dem Tode des Mannes ihr
VermögenainjldessenNnchiaßzurücknlmml4(Tik. l.

§—544-1qq·)
,

«

,

-

«

s. 277. 'Das ecgenkhünilichefreue Vermögen
der Kinder wird dabey dein vorbehalinen Vermö-
gen der Fran, fund-das nichtsdsye dein Enge-brach-
ten gleich geecbtetsv --

»

---—

·

..

»

§. 278. In allen Fällen, wo durch jene Vor-;
schrifkender Frau die Wahl gelassenist, gebührt
sie hier dem Kind-. —

.

,
s. "279. Hat der Vater Mobilien unt-Effekten

des Kindes in seiner Gewahcsam gehabt: »somuß
das Kind dieselbenvollständinzurückerhalten. · -

§. 28«o. Sind sie indem Zustande, wie-sie der
Vater übernommen hat,’ nicht Mehr Vorhanden-
sczmuß dem Kinde der wahre Pserth, nach dem

Zeitpunkreder Uebernebmun,»vergükekwerden.
«

Hi gsi. Doch ist der Vater für einen durch Zu-
fall entstandnkn Veclust oder Verminderung des

Esel-this so wenig, wie ein anderer Verwahru, zu
haften schuldigz

i

i

s. 282.
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s- 282. Ein mäßigerGebrauch der Effekten

des Kitldcss so weit er nlzne Abmitznngderselben
statt sinpenkann, ist dem Vater vergönnt.

§- 283. Will er sichaber solcher Mdbilien, die

ohne Abnulznngnicht gebraucht wert-en können,zu
seinem Gebrauche bedienen: so muß er dafür sor-
gen,« daß sie gerichtlichabgefchätztwerden.

»Å284—Alsdann hat das Kind, wenn ilzm sein
Be ögenverabselgt werden seli, die Wahl: ob
es die Mobilien, so wie sie sind, annehmen, oder
den taxirten PWertlz fordern wolle.

H. 285. Hat der Vater keine Tore aufnehmen
lassen: so måssen dergleichen von ihm gebrauchte
Mdbilien dein Kinde nach dem Werthe, welchen
vollkommen branchbare Sachen dieser Art zur
Zeit der Uebernelzmunggehabt haben, vergütec
werden.

s. 286. Doch darf Von solchenEffekten, die·
zum alleinigen persönlichenGebrauche des Kin-
des verwendet worden, der Vater, in keinem
Falle, weder den Verbrauch, noch die Abnutzung
vertreten.

§. exkl- Kostcn, welche der Vater auf die Kin-
der verwendet hat, werden denselben anf die Sub-
stanz ihres eigentlgümlichenVermögens nicht an-

gerechncr.
»

§. 2348. Selbst bey der eigentlichenAue-stat-
tnng sindet dergleichen Anrechnung in der Regel
nicht statt.

»

. 289. Wenn aber der Vater ausdrücklicher-

klärt har, das deraleichen Zuwendungen den Kin-
dern anf ier eigentlzünslichegVermögen ungerech-
net werden sollen: fo mnssen diese sich die Anrech-
nnna m so weit gefallen lassen, ais die Verwen-
dnnnen den Nirßbranrh, welchen der Vater wn

ihrem Vermögengehabt lzat, übersteigen.
Allgem-Orte-zu m· Bann M TM
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» 29o. Es wird aber alsdann eine deutliche,
bestimmte, nnd gewisse, wenn gleich nur mündliche-
Willenserklåknngdes Vaters erfordern

s. 29 t. Die bloßeAnzeichnungder auf ein Kind
der-wendeten Kosten ist für«eine solche Erklärung
nicht zn achten.

s. 292. Hat der VaterKinderm die eignes Ber-
tnögen besitzen, bey ihrer Verheirarlzung oder an-

derm-singen Niederlassung, außer der eigentlichen
Ilnsstatmng, einen Bcaukschatzoder Mitgabe znk
gewendet: so gilt die rechtlicheVermutlzung, daß
es aus dem cigmclzixmlichcnVermisgen der Kinder

gescher lex-»-(§- 245-)

des Erb-
scherzen

293. Dergleichen besondereMikgabe mnß
«

sich also das Kind auf srln Vermögen anrechnen
lassen-; in so fern nicht der Vater das Gegenclgeil
deutlich nnd bestimmt erklärt lzan

s. 294. Auch der Erbschatz, welcher für die

dnrch den Tod Eines der Aeltern getrennten Ehe
bestellt worden, muß von dem Nachlasse des Ver-

storbenen abgesondert werden.

HU295. Das Eigenthum desselben fällt den Ab-

kömmlingen ans dieser Elze nach den Regeln der

gesetzlichenErbfoslgezu-

§. 25)6. Jeder derselbenkann über seinenAn-

theäh als über sein frcyeg Eigenthum, jedoch
mit Vorbehalt des dein letztlebenden Ehegakken
zukommende-i Nießbxrauchwverfügen. (Tit. l.

§. 288..1ii(t«)
§. 297. Haben einige Kinder aus dem Erbschatze

eine Lllusstatlung erhalten: so mus; den andern eben

so viel, vor der Theilung, zum Voraus bezahlt
werden. (Ebend.. se 299.)

si. 298. Reiche der noch vorhandene Theil des

Erhschatzes nicht hin, um die unausgsstatteren
Kkndcr den ausgestattet-en, gleich zu setzen: so
muß das Fehlende aus dem Vermögen oder

- Nach-
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Nachkasse des Ansstattenden als eine Schuld ek-

sänzt werden. ,

s. 299. Kann dieses, wegen Unzulänglichkeit
des Vermögens oder Nachlasses, nicht gefchehent
so Müssendie ausgestatteten Kinder, nach Verhält-
niß des Empfangenem so viel zurückgeben, daß
ihre Geschwisierzur gleichen Theilnahme mit ihnen
an dem Erbschntzegelangen Tonnen.
§. Zoo. Wenn nun nach obigen AnweisungenAugen«-eli-

(§. 273-299.) von dem Machlasse des Verstorbenen
dasjenige, was zu seiner Erbschaft nicht gehört,d;esscrf:ca
abgesondert worden: so gelangen in das Uebrige

Grabes-

seine sämmtlichenaus einer Ehe zur rechten Hand
erzeugten Kinder zur Erbfolge.

s. 30:. Jn wie fern der überlebende Ehegatte
winden Kindern zugleich an der Erbschaft Theil
uehine, ist ini ersten Titel s. 623. 624. verordnen

» 302. Kinder beerben ihre Aeltcrn zu gleichen
Theilen. -

s. 303. Haben einigeKinder von dem Eil-lassenOst-Haus«
bey dessen Lebenszeit, etwas zur Ansstatrung er

« n-

haltem so mnß iedcm der übrigen eben fo viel ans »: .
Lssc

der Erbschaft, vor deren Theilung, zum Voraus NOan
Verabfolgt werden. Linkende

s. 304. Unter Ausstattnng wird hier alles vers MAY-m
standen, was Kinder bey ihrec·Ve·rheirathi-ng,
bei) Errichtung einer besondern Wirthjchafr, bey
Anstellung eines eignen Gewerbes, oder bey
Uebernehmung eines Amks , von den Aeltem erhal-
ten haben.

Fi. 305. Die Mitgabe der Töchter; ein für sie
oder die Söhne ans dem Vermögen der Aeltern

bestellter Erbschotz, Ehrvertnåchinisi; Gegen-
vermåchtnißoder Winhumz die Kosten einer
dem Kinde zn seiner Vetsorgung«annekanfkcn
Pråbende, oder andern Nencez die Brautge-
schenisez und überhaupt alles-, was von den

x M 2 Aelicru
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Aelteen zu dem Ende gegeben worden, damit das
- Kind in den Stand gesetztwerde , seine Heirath

k zn vollzielzen, oder die abgesonderte Wirthschafy
das Gewerbe oder Amt einzutreten, gehörenin die-

sem Verstand-ezur Ausstattnng.
s, 306. Ob dergleichen Ausstattung noch vor-

handen sey, oder nicht, macht bey der Erbtlzeck
lung in der Regel keinen Unterschied G. 347.)

h. 307. Zinsen oder andere Niilzungen aber
kommen vabey niemals in Anrechnungs
§. Zog. Eine durch schriftlichenVertrag ver-

sprochene, aber noch nicht wirklich gegebene Aus-

stattung, wird als Schuld von dem Nachlasse ab-

gezogen; und lzat übrigens mit der wirklichgege-
benen gleiche Rechte.

«

. zo9. Sind mehrere Kinder ausgestattet, nnd
»

haben sie dazu nicht gleich viel erhalten: so kön-
i

,

nen die weniger Begünstigten das zur völligen
Ausgleichung Ersorderliche aus der Erbschaft vor-

aus verlangen-
s l
§. 310. .Wird die Erbschaft durch dieseAusglei-7

chung der entweder noch gar nicht, oder minder

reichlich ansgestattcten Kinder mit den reichlicher
- verzorgten erschöpft: so bleiben letztere von der

,

i leeilung ausgeschlossen —

—

-

; s. 31-. Die übrigenentweder noch gar nicht-,
oder minder reichlich versongtcn Kinder theilen

»H» sich alsdann in die Erbschaft deraestalt, daß un-

sij ter ilznen die möglichsteGleichheit beobachtet«
"3s werde. «

« »
-

s. 312. Die von vom Erblasser bei) seiner Te-
s bengzeik ausgestatteren Kinder, dürfen von dem»

Erhalte-sen an ilzee Geschwisterniemals etwas

hefanggevem
»

"

’

s. 313. Jst jedochin dein Nachlasse des ver-
«

storbenen Vaters nicht so viel vorhanden, daß
die noch unversoigten Kinder die §. 232.

233c.hbe-.

» , I keck
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lchsiebme kabdürftige Ansstatrung daraus erhell-
te11«kdnneti:so müssenihre VersorgkenGcschwistik
das daran Fehlendeergänzen.
H· 314- Sind mehrere anggestattete Geschwi-

Jster vorhanden: so müssen sie zu dieser Aue-stat-
tnng der noch unversorgteu, nach Verhältnissvdes

Em"Pfat1gene«n,bewogen
. 315. Doch kann keinem derselben ein höhe-

rer Beytrag, alt- ein Drittel der selbst erhaltenen
Aus»stattung,abgefordertwerdens

"

·

II 316. »Die-seeden nnversorgten Geschwistem
von den Eusgesiatteten zn sleistende Beytr"ng, miiß
zw·ar sogleich bey der Erbtheilung ansgemittelt
und festgesetztwerden;

s. 317.. Doch bleibt derselbe bey denjenigen,
die ihn zn leisten haben, so lange ohne Verzin-
sung stehen«-.bis der Fall, wo die unversorgten
Geschwisterwirklich auszgestattec werden sollen,
eintritt-,

-

»

H .-

.

» its-. Bis dahin haben die unanggestatteten
Kinde-, znc Sicherheit dieses Bemqu in dem

Ver-ringen der anggestatteten das Vorrecht der

Fünfteil Classe, vom Tage der. erfolgten Erb-

theilnng. ’. -

s

·'

O- 319-. Stirbt das unausgestattete Kind, ehe
es der Iluostommg wirklich .bedarf: so fxxllt der

ausgesetzteBentrng in das Vermögen desjenigen,
der zu dessen Leistung VCPbUUdEUWar- Zurück-«

- H. 320. Ein Gleiches findet statt, wenn das

unversorgte Kind, durch Erbschaften oder andere

.Glückgfälle.,sich in solchenUmständenbefindet, oder

auch«nach des Vaters Tode darein versetztwird,
daß es zu seiner nochdükfcigenAussiattungeineo
Beytragg der Geschwisternicht bedarf. «

s H. -321.. Dagegen müssen aber auch»Geschwi-
ster, die den-des Vaters Lebenszeit versorgr wol-

den , die KostenderznotlzdfnfzigenGesichten-gund

M 3 Ver-
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Verpflegnng ihrer noch unerzogenen von dem

Vater hülfios zurückgelassenenGeschwister über-
nehmen. .

. 322. Doch tritt die §. Fig. qu.’bestimn1te
Verbindlichkeit der versorgten Geschwister Zur
Erziehung, Verpflegung und Ausstattung der noch
unverseigten nur in so fern ein, als diese derglei-
chenUnterstützungauch von der Mutter nicht erhal-
ten können. O. 236. l’qq.)

h. 323. Die §. 303. beschriebeneAusgleichung
wegen der- Augstnttungeu geschiehtnur zwischenden

Kindern unter sich; und geht den niiterbenden-über-
lebenden Ehegatten nichts an.

§. 324. Dieser nimmt alsoden ihm zukommen-
den Erbtheil aus der Masse, ehe noch die Ausglei-
chungsfuminen sür die unausgestdttetenKinder dei-
von abgezogenwerden« »

s. 325. Dagegen kann aber auch der überle-
bende Ehcgatte den ausgestatteten Kindern nie-
mals etwas anrechnen, noch von ihnen zurück-
forderm «

.. 326. Hat jedochein in der Glitergemeim
schast lebender Ehemann seine Kinder aus frü-
hem Ehe-n, währendeiner folgenden, ohne Ein-
willigung der Ehefran reichlich ansgestattetz nnd

beträgt, nach seinem Abgange, das gemeinschaft-
liche Vermögennicht so viel, daß die Ehefrau we-

nigstens das, was sie in die Gemeinschaft gebracht
hat, zurückerhaltenkann: so müssen ihr die ans-

-gci·;atteten Kinder das Fehlendeso weit, nnd in

dfm Verhältnisse ersehen, wie sie mehr, als
die eigentlicheNothdurst, zur Ausstattung erhal-
ten haben. .

.

v

»S.327. Alles, was vonder Ausstattung der

Kinde-, und der deshalb untersihnen zu treffen-
den Gleichheitvorstehend §. 303.-qu. verordnietrI -
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ist , gilt auch in Ansehung der denselbenvon den;
Ecblassergemachten Geschenke «

.
«

«§.seg. Doch ist dieses snnr anf solcheSchen-

knngen zu denken, die in Gritndstüelen, Gerech-
tigkeit-m, oder aussteigenvenCapiealicn bestanden
haben·

» —

»

§. 329. Auf alles Uebrige, was außer der Uns-

stattnng , nnd den vorbeschricbenenSchenlnngech
ein nnd andres Kind non den Aelretn , beo, deren

Lebenszeit erhalten bar, wird bez) des-· Täjeilnngdes

Mucl)lasses, nach den Regeln der gesetzlichenErb-

folge, keine Rücksichtgenommen.
-

§. 330. Doch haben, wegen des Widerrnss
übermäßigerSchenkungen , die andern Feinden-,
so wie der über-lebende Elzegarte, gegen das be-

schenkteKind eben die Rechte-; wie gegen einen

Fremder-. (Th. l. Tit-. Xi. 109 k. siqu
. 331. Der Betrag desjenigen , was einige VIII-DER

«

Kinder bey des Erblassers Lebenszeit von ihm ers THHHJHEFYF
halten haben, und den übrigenKindern, nach

"·"« »F
«

vorstehendenGrundsätzen,aus dein Nachlasse sinn·
Voraus gebührt, soll nach felzsndeu Regeln be-

stimmt werden.
«

§. 332. Sind baare Gelder oder oicssichende
Capitalien gegeben woedem so ist deren eigentlicher
Betrag anszmnntelm

. 333. Sind Grundstücke oder Gerechtigkciren,
ohneBesiimnning"eineH-«Werchg,gegeben nwkdenx

somuß der-Werel«z,welchen sie zin- Zeik des Zuwen-
dnng gehabt lzaben , nach dem danmligcn Strenge
derselbenauggemittelt werden.

H. 334. Kann dieser Ertrag, ans Monael an

Nachrichten , nicht mit lzinlånglicherZnn -

keit bestimmt werden: fo dient der ehe-Halm- Ec-

werbungspreis, für welchen der Exbfassw das

Grundstückoder die Gerechtigkeit an sich gebrcchc
lzat, zum Maaßstabe.

M 4 si- III-
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§. 335. Doch bleibt den Parteyen der Nach-
weis offen: daß nnd-um wie viel das Grundstück,
währendder Besitzzeikdes Erblassero, bis zur Zir-
wendung an das damit ausgestattete oder beschenk-
te Kind, an seiner Substanz verbessert eder ver-

ringert worden. -

«

H. 336. Hat der Erblasser,.bev der Zuwendung
des Grundstücksoder der Gerechtigkeit, einen ge-

wissen Wcrrkz bestimmt; so muß dieser zur Richt-
schnurangenommen werdens .«

s. 337. Auf die Angabe der Parteyen, daßdie-

ser Werle zu hoch oder z» niedrig sey, ist in der

Renel leine Rücksichtzu nehmen« ·

s. 338. Ist jedochDer angeschlagencTWerrizver-

gestnlt offenbar zu niedrig, daß der wagte Werth
zur Zeit der Zuwendung , den Anschlag um incle
als die«Höler übersteigt: soninßdain ansgefiattete
Kind sich die Häler des eigentlichen Werth-Hzstatt
des Zinseljlagesanrechnen lassen.

"

«.
"

.

»

§. 339- Sobald daher die übrigenKinder eine

erhebliche 25bweichung»dee;1angeschlagenenven dem

wirkäichenWerth einigermaßenbescheinigcn kön-
nen, sind sie auf die Aus-Mittelmindes letztern,
nach den Varschriften 333 -. 335., anzutragen
wolglbefugti «

, s

s. 34O. Ein Kind, welches ein Grundstück,
oder eine Gerechtigkeit, für einen von dem Erb-

lasser bestimmtenWerth einmal überndnnnen hat-,
kann dieseBestimmung unter dem Vorwande, daß
siezuslzochsey, niemals anfechten«
H· 341. Hat aber der Erblasserden Werth, nach

der Uebernelginung,, bloß.einseitig bestimmt: so
ist das· Kind auf die Augmittelung des wahren
WerklzszMuicZeit der Uebernelzmung",anzutragen

berechtigt ,.

«

.,

H. 342. Alsdann hat das ansgestatteteKind die

Wahl: ob ser das, Grundstückfür den ausgemin
tcltcn
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kelten Werth behalten, und sich denselben anrech-
nen lasseiizs oder oh er das Grundstückselbst zur

Plasse zurückgeben,und alsdann mir seinen Ge-

schwisternsgleichtheilen wolle. -

s· 343. Wählt Zg das letztere: so niuß es die
seit der llelseriialzme entstandenen Verringerum
gen, gleicheinem redlichen Besitzer-, zin: Masse
vergüten.

»
U

»s.344. Verbesserungenkann es« gegen solche
Verrinaeeungen nnr compensirenznicht aber Ec-

satzdafür ans der Masse fordern..
H. 345. Sind Pcobilien zur Ausstaming gege-

ben morden, und der Erblasser hat den Wertlz der-

selben zinn Behufe der Anrechnung bestimmt: so
dient dieserAnschlag zin- nlleinigen Richtschnur.
§. 346. Jst keine solcheBestimmung des Erb-

lassers vorhanden: so mnß der Werth nur so, wie

er zur Zeit der Ervtheilnng wirklichist« angeschla-
gen werden«

FI. 347LAuf Stücke, dies durch den Gebrauch
oder sonst, olgne eignes zirobeg Ver-sehendes aus-

gestatteten Kindes, vernichtet oder verloren wor-

den, wird vev der Anrechnung der Anostaktungeni
keine Oklxckfichtgenommen

K 348. Enkel nnd Avkömmlingeweiterer- Gra-
de gelangen zur Erbfolge nach den linien, in wel-

chcnsie von dem Erblnsser abstammen.
s. 349. Sind also Kinder des- ersten Grabes,

und Enkel oder Urcfnkelvon andern vor dem Erb-

lasser verstorbenen Kindern vorhanden: so müssen
so viel Theile gemacht werden, als linien sind, die
von dem Erblnsser unmittelbar entspringen.

H. 350. Ein Gleiches muß geschehen,
gar keine Kinder ersten Grabes ,

noch laut-ers Abkommlinge
shaiidensind. -

wenn

.

sondern nur

weiterer Grade vor-

«

351·

ed- Gesetzli-
cbe Erbfok
ge der Cu-
kel nnd
übrian

All-kömm-
linge iveitei .

rer Grade«
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l
»O » s. z 1. Sv wie in den ganzen Nachlaßdie nn-

ll mittelbar Von dem Erblnsser entspringenden Haupt-
«

E linien sutcedirent so succedirendie unter einer-Haupt-
linie stehenden linterlinien in den Antheil dieser .

Hauptlinie.
·

; ! s. 352. So oft daher in einer linie der nähere
s

« Descendent nicht Erbe seyn kann, oder will, fällt
, sein Erbrecht auf die von ihm abstammenden wei-
E tern Descendenten. »

«

« H. 353. Enkel gelangen also zur Erbfolge der

Großålkern, auch wenn sie ihrer vorher verstorbe-
nen Aeltern Erben nicht geworden sind.

s. "354. Nicht weniger alsdann, ivenn ihre Reis-
tern von den Großälternenterbt worden sind.

s. 355. Ingleichen alsb.1nn, wenn ihre Aeltern
der Erbschaft der Großålternentsagt haben. ,
·

s. 356. Wie weit ein Kind der Erbschaft sei-
ner Aeltern znsn Nachtheile seiner Gläubiger ent-

sagen könne, ist nach den allgemeinen Grund-

sätzenvon Entsagungen zu beurtheilen. (Th.· l.
Tit xvu.Absch-1. v11.)
§·- 3 Haben Kinder über ihr Erbrecht ans

-

» den Nachlaß der Aeltern, durch einen mit den Ziel-«-

»«
«

««

fern selbst, oder auch mit Andern geschlossenenVer-
":

«
’

trag verfügn so können, in so fern sie selbst den
« Erbansall erleben , ihre Abkömmlingedergleichen

.

«

«Vertragnichtanfechten.
"

«

·

. s- 358- Sind aber die Kinde-, weiche derglei-
sz chen Vertrag geschlossenhaben, vor wirklich einge-

l

tretenem Erbanfalle Verstorben: so sind deren »Besten-
denten nur so weit, alssie ihrer Aeltern Erben ges
worden, an den Vertrag gebunden.

»

Hi359. Jn allen Fällen,wonach den §. 303. qu.
vorgeschriebenenGrundsätzen,eine Ausgleichung
unter den Kindern ersten Grabes wegen der Aus-

stattungen und Geschenkeerfolgen müßte, muß
J dieselbeauch unter den Linien geschehen; wenn

»

"

gleich
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gleich in einer oder der andern linie nur entfernteee
Abkötncnlingezur Ekbfolgegelangen. «

s· 360« So müssen, z. B. Enkel, die den

Großvater unmittelbar beerben, die Attgstattt:ng,
die ikzr Vater erhalten hat, von dessenGeschwistsm
sichanrechnenlassen.
»d.361. Dagegen sind aber auch, umgekehrt-,

Enkel von einem nnauggestatteten Kinde-, itzt-es
«

Vaters ausgestatteten Geschwister-ides-, was diese
von dem Erblasser erlzalten haben, anzurechnen
wohl befugt-

s. 362. . Bey dieser Ausgleichung unter den li-
nien macht es keinen Unterschied: ob die zur Sue-

ression gelange-wen Abkötnmlinge weiterer Grade
ihrer unmittelbaren Aeltern Erer geworden .sind,
oder nicht. -

·

§. 363. Was Enkel oder Abkömmlingeweite-

rer Grade, währendder Lebenszeit ihrer unmittel-
baren Aelrern, von den Großältern erhalten ha-
ben, Ikann weder den Aeltern, noch ilznen selbst,
bey der leeilnng mit den andern !inien, angeneh-
net werden.

§. 364. Haben aber Grdßitlterth nach dem

Tode ihrer Kinder-, einem von selbigen hinterlasse-
nen Enkel eine Ilusstattung, oder ein nach s 328.
der Anrechnung überhaupt unterworfenes Geschenk
zugewendet: so wird dasselbe der Sinn-, wozu der

Ausgestattete oder Beschenkte gehört, allerdings
angerechnen

«

§. 365. Unter den Theilnelzmernin Einer nnd

derselben linie geschieht die Ausgleichung eben so,
als wenn der begünstigteEnkel die Ilucsstattmtg
oder das Geschenkvon seinen unmittelbaren Aeltern

erhalten hätte- .

"

s. 365. Hat der Erbiasser in der Gütekgemein-F) Ekbfotge
schafk gelebt: so finden, wegen der Auseinander MDMW

,.
-

denn-n dey

setzung,- zwischen den lztnterlassenen Ehegatten des Ga-

und
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zweiten-»undden Kindern, die Vorschriftendes Eisten Ti-
is. tels §. 63 5. ihq.·21nwendung.

«. 367. In demjenigen, was nach diesen Vor-

schriften der Nachlaß des Verstorbenen ausmacht,
erben dessen Abkoinmlingeeben so, als vorstehend
wegen der gesetzlichenEcbsolge nach gemeinem
Rechte verordnet ist.
§. 368. Doch steht den Aeltern frey, die-Kin-

der schon bei) ihrer Lebenszeitkriegen des Erbrechts
ON de« küllfklgmNachlaßabzufinden

s. 359. Dergleichen Absindung muß aber
durch einen, förmlichen Erbverkeag festgesetzt
werden.

«

-

s. 370.· Der Regel nach erstreckt sichdie Abstu-
dlmg Mir anf« den Nachlaß desjenigen von beoden
Aeltern, welcher zuerst versticbi. «

s. Z71.· Sie gebe aber auf alles , was dieser zu-

erst Versicrbende an freyem Vermögenhinterlaßu
es mag in die Gemeinschaft gekommen seyn,
oder nicht. —

»

.

§. 3722 In der Regel wird-angenommen, daß
die Absindnng nur zu. Gunsten des überlebenden

Eigcaatkengeseå sey.
zdsp373. weit-ist also eins von den absindenden

Aelkern: so kann dem abgesonderte Kind an den
Nachlaßdesselbengar keinen Anspruchmachen.

IF 374. Vielmehr verbleibt dasjenige, was

ihm etwa noch von diesem Nachlasse, nach den

Regeln der gesetzlichenErbfolge, zukommen wüst-
de, dem lleberlebenben der Aeltern

- §. 375. Stirbt aber- auch dieser: so beerbt ihn
dassabgefundene Kind eben so».,als wenn gar keine

Absindung geschehenwäre. »- «

.«376. Sind alsdann abgcfundene und Unab-
gefundene Kinder Vorhanden: dso geschiehtZwi-
schen denselben die Ausgleichung, wegen——sder

Absindung der erstern, und der aus dein Nachf-, las e
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lasse des erstverstorbenen Ehegakten erhaltenen
Erbklzeile des letztern, nach eben den Regeln-
Wekches· Soz- IEH wegen der Augstattungen vorge-

schriebensind.

s- 377. Soll durch einen solchenIlbfindungs-
vertrag ein Kind von dem Nachlasse beudchlelkcriy
auch zu Gunsten feiner,übrigenGeschwister, oder

eines Dritten , ausgeschlossenwerden: so ist der

Vertrag nach den wegen der Erbvrrrråqe zwischen
Aeirern nnd Kindern überhaupt vorgeschriebenen
Grundsätzenzu beurtlzeilm

0 378. Von vorstehenden Gesetzenüber die

Erbfolge der Kinder und weitern AlskömmlingeV

(s. 300x376.) können die Aeltern durch letzcwillige
Verordnungen abweichen.

379.« Soll dadurch den Kindern unv weis-
tern Abkdmmlingen ier Erbrecht genommen wer-

den: so muß dergleichen letztwillige Verordnung
mit allen gesetzlichenErfordernissen eines gültigen
Testaman verselzenseyn. G. 431.)

F. 380. n) Betrissk Hingegen die Verordnung
nur Die Grundsätze, oder die Art der Theilung
unter den Kindern: so ist es genug, wenn sie nnr

von dem Erblasser eigcnlzcxnt3«rschiieben und un-

terschrieben, oder vor einem Justizroimnissario
und zwemn Zeugen mündlich zun- Proiocolle er-

klärt worden.
» « »"«« ,

s. 380. b) Auch ist es zur ,(Sju3"rigkeireiner fol-
chen Verordnung unter den Knidern hinreichend,
wenn der Etblasser eine zwar nirljir von ilxm selbst
geschriebene, aber doch auf allen Blättern und am

Schlusse unterschrielseneDiposikion, vor einein

Justizcomuiissarionnd zwcven Zcune11, als die sei-
nige , unter der ausdrücklichenVersicherung, sie
voriger durchgetaan zu haben, anerkennt, nnd

dies ancekeinnniß unter dem Originale gehörig
verzeichuetwird.

,

§-’380«

klungen-



190 ZweyterTheil. SweyterTitel.

s. 380. c) Jst in diesem Falle (§. 380. b) der
Verordnende aus dem Bauer- oder gemeinen Bür-
ger-stande: so muss der Instisconimissariussie-l)ver-

gewissern, das; derselbe Geschriebeneslesen konne;
nnd wie-solches geschclgem in der aufsunelzmenden
Registraiur mit bemerken.

«

H. 380. d) Doch schadet die Unterlassung die-

ses Vernicrks ver Gültigkeit der Verordnung nichts,
wenn nur die Fähigkeitdes Verordnenden, Ge-
schrieben-eszu lesen, auf andre Art nachgewiesen
werden kann.

s. 381. Jst in einer solchenohne die Sämtlich-
keiten eines eigentlichen Testqinenks abgefaßken

v

letztwilligenVerordnung 380. a. 380.b), zu

Gunsten des nberlebenden Eben-irrem oder auch
eines Dritten, etwas verfüge: so wird dasselbefür
nicht geschriebenangesehen.

H. 382. Die Verordnung selbstaber bleibt, so
weit sie die Kinder betrifft, dennoch ben Kräften.

s. 383. Aeliern können durch letztwillige, ent-

weder in der Form eines wirklichen Testament-H
oder auch. einer privilegirten Disposition unter Kin-
dern, abgefaßteVerordnungen, ihren Nachlaß un-

ker die Kinder ungleich vertheilein
, H. 384. Sie können verfügen,daßdie noch Un-

ausgestartcren vor den Ausgestateeten weniger, alo
die Ansstarrungeu oder Schenlunaen der letztern
betragen, oder auch gar nichts zum Voraus netz-
meu sollen.

s. 385. Sie können bestimmen: wie hoch die

Ausstatiungen oder Schenlnngen, die einige Kin-
der von ihnen erhalten haben, bei) der Theilung
mit den« übrian anqerechnet werden sollen. »

Hi 386. Sie können eines oder das anderevon
den Kindern verpflichten , sich auch solche von

ihnen erlzaltene Gelder oder Sachen, oder auf sie
verwendete Kosten, auf ihren Erbiheil anrechnen

zu



Von d. Erbfolgein absteigenderLinie. 191

zu lassen, auf welche sonst bey der gesclfslichenErb-

folge keine Rücksichtgenommen wird. G. 329.)
Es 387i Wenn jedochDieRelrerndergicichenFlu-

rkchnung 385. 3g6.) verordnen: so müssensie
den Betrag entweder in der Disponion selbsts,oder

durch Bezug anf eine von ihnen anderswo gesche-
hene «Linzeiei)n:nig,hinlänglichbestimmen.

H. 388. Ermangelt diese Bissiiwmnngt so wird
der Befehl der Anrechnung selbstfür nicht geschrie-
ben geacdten »

-

389. Mich durch lesrwilligeVerordnungen
können Aelkern ein Kind nicht verpflichten, etwas

von denn-eingen, was dasselbe einmal von ihnen
eigenclzümlicherhalten hat , wieder heraus zu

geben.
« 390. Was in der letztwilligenVerordnung

der Aelrcrn nicht bestimmt ist, mußnach den Regeln
der gesetzlichenErbfolge beut-theilt werden.

391. Alles-, wag vorstehend s. 383. qu. von

der Befugniß der Kellean über ier Vermögenun-

ter den Kindern nachWillküer zu verfügen, festge-
setzt ist, verstehe sich jedochmir Vorbehalt des den

Kindern zukommende-nPRichnlzeälT
s. 392. Der Pflichnlzeilist, wenn nur Ein oder

nur Zwey Kinder vorhanden sind, ein Drittel;
wenn Drei) oder Vier Kinder vorhanden sind,
die Hälfte, und wenn meer als Vier Kinder

vorhanden sind , Zwey Drittel desjenigen , was

jedes Kind zum Erbtlgeile erhalten haben wür-
de ," wenn die gesetzlicheErbsolge statt gefun-
den hätte.

H. 393. Nur der wirklicheBenkrag der erhalte-
nen Ausstammg, nnd der §. 32»8-beschriebene-IGe-

schenke-,ist ein Kind sich auf diesenPsicchtcheilan-

rechnen zu lassen schuldig.(s. 331. qu.)
s. 394. Durch andre Anrechnungm können die

Aelkern denselbennicht schmälern.
si ass-

Min-

Würdi-
theile.
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s. 39 5. Hat jedochder Erblasserfür einen seiner
AbkömmlingeSchulden, zu deren Anerkennung
er nach den Gesetzennicht verpflichtetwar, dennoch
bezahlte so ist er das Gezetzlre demselben auch auf
feinen Psiichttheil anzurechnen wohl befugt-

5. 396. Alles was einem Kinde auf den Ster-
befall, es sey unter welchen Namen es wolle, von

den Aelkern zugewendet wird, ist auf den Pflicht-
- theil anzurechnen.

s. 397. Gerade, Riftel, Heergerätlze,sehne-
Fideicommisse,und überhauptalles, was vie Kin-
der nicht von den Aeltetn, sondern nur durch die
Aeltern erhalten, ist darunter nicht mit begrissen.

s. 398. Der Psiichrkheilkann mit Bedingun-
gen oder andern Einschränkungennicht belastet
werden.

§. 399«. Doch sollen die Aeltern zur gänzlichen
Enterbung eines Kindes berechtigt seyn: I) wenn

dasselbedes Hochver1«aktzs,oder deg lasters der be-

leidigten -Maiesiökgegen die Person des Ober-

haupcs im Staate, schuldigerkannt worden;
s. 4oo. 2) Wenn es Einem der leiblichen oder

Seiefälternnach dem Lebengetrachtet hak:
§. 401. 3) Wenn es Eins der leibliche-iRel-

tern eines Verbrechen5, auf welches eine härtere
als Geld- oder bloßebürgerlicheGefängnißstrafe
verordnet ist, wider besseres slsissem fälschlichin
Gerichten angeschnldigt lzacz

s. 402. 4) Wenn es an einem der leibli-

chen Aelrcrn mit Theitlichkeiteihaußer dein Falle
einer wirklichen Rotlzlvrlzr, vergrikfen hak; «-

H. 403. H) Wenn es die Eure des Erblassers’
mik groben Schuiähungennngetastet hat«

s. 404. Ob die §. 400 403. beschriebenen Be-
leidigungen den Arltern von dein Rinde unmittel-

bar, oder durch Andre zugefügtworden , macht
keinen Unterschied-.

§- —«-05-6)
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§. 405. 6) WennKindee mitdemandern Theile
der leiblichen oder Stiefäftem blinkt, ".s«.-derischen
oder ehcbrecherifchenUnrgang pncgzzk izsibenx

s- 405· 7) Wenn das Fund durch grobe Ver-
brechen dem Erblasser einen beteächlläcyenlecn sei-
nes Vermdgens entzogen hat. ,

§- 407. Für beträchtlichwird ein solcherSchade
angesehen, wenn er wemgstens den Betrag des

deix
Kinde sonst zukommenden Pflichickzeilöer-

rei )t.

j. 408. 8) Wenn das Kind den Erblnsser,als
derselbe noclzleidendgewesen, nicht hat unterstützen
wollen.

s. 4o9. 9) Wenn es, bey erhaltene-: ehrbaren
Erziehung, durch grobe laster, schändlicheAufsich-
rung, oder durch die Walzl einer niedertråehtigen
iebensart, sich bey seinen Standesgenossen öffent-
lich encelzrt hat.
§. 410. Nur aus diesen s.399-409. angeführ-

ten, nicht aber aus andern , wenn auch demsel-
ben gleich oder ähnlich scheinenden Ursachen,
kann die gänzlicheEncerbnng eines Kinde-;f state
finden.

«

sk.411.· Aus eben diesen Ursachenkönnen die
Ileltern dem Kinde den Pflicdrtheil schmälen-.
§. »in-. Daß Aeltern ein Kind, welcer ohne

ihre ewigem-« oder von dem Richter ergänzreEin-

willigung lgeirakheh bisan du« Hälfte des Pflicht-
tlgeils enterben können, ist im Ersten Titel s. loos.
1010. los-Z. del-ordnen

»

j;-. 413. Ein Gleiches findet statt, wenn ein
Kind durch ins-ehelichenTenschlaf die Sinn-illi-

gnng de: Reiter-I in seine Heirath erzwingen
wollen. .

«

L. 41 . Die in ein-km Testamente geschehene
Enterbnnn besteht so long-H als der Ecklasscrdie-»
Testament nicht widerrnfen, oder seinen STEillen

Allein-. G:s-:izx«.in. Tim- Ok die
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die Enterbung wieder aufzuheben, nicht deutlich
erklärt hat.

«

§. 415. Dergleichen Erklärung muß,
sehung der äußernForm, wenigstens mit den

bey einer letztwilligen Verordnung unter Kin-
dem O. 380. vorgeschriebenenErfordernissen ver-

sehen seyn.
s. 4-5. Die bloßeVersöhnungmit dein Kinde,

in An-

y

so wie dessen Wiederaufnehmung in das väterliche
Hans, ist für einen Widerruf der Enterbung noch
nicht zu achten.
§. 417. Ein rechtmäßigenterbtes Kind wird

bey Berechnung des Pflichttheils der übrigen
mitgczählt.

s. 418. Aus eben den Gründen, warum Arl-
tern ihren Kindern den Pflichttheil zu nehmen, oder

zu schmälernberechtigt sind, könnensie auch den-
selben mit Bedingungen belasten, oder die Verfü-
gung des Kindes darüber sowohl unter Lebendigen,
als von Todes wegen, einschränken.
»H.419. Außerdem können Acitern die Kinder

in der Verfügung über den Pflichttheil alsdann

einschränken,wenn das Kind dergestalt in Schul-
den versnnken ist, daß durch selbigesein Pflicht-
theil ganz, oder doch so weit, daß ihm davon

der nöthigeUnterhalt nicht übrig bliebe. verzehrt
werden würde.

s. 420. Ferner alsdann, wenn das Kind sich
einer unokdentlichen und VerschwenderischenPWirklx
schast schuldiggemachthat.

H, 421. Endlich, wenn das Kind wegen OBahw
vdct Blödsinnes, seinen Sachen selbstvorzuste-
hen, unfähigist« -

422. In allen Fällen aber muß die geseh-
mäßige Ursache der Einschrimknngen auedcncklich
angeführtseyn-

§. 423.
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»E-'423- Aus einer solchen Ariel-mäßigenUrsa-
che können Dienern dem Feinde die Versiwtmg tm-

tek wer-diesem auch in Ansehung des Pjiici)ttkzeils,
gänzlichunrerfageck -

424. Sie können verordnen, def; die gegen-
wssrsiqen nnd künftigen Glänbnzer des Kindes sich
an Die Sixosum des Erbktzcilg zu halten nicht be-
rechtit scnn fetleng

«

. 425. Sie können aber dem Kinde den Nieß-
brauch des Pniemkneiis nicht entziehen.

s. "426. Linn können sie dasselbe in der Ver-

fügungauf den Todesfall, in Ansehung des»Pfiicht-
theils , nur zum Besten seiner Abkömmlingeein-

schränkem
§. 427. Doch können-sieihm, wenn er ohne

Kinder vecsterben sollte, seine Geschwister-, und
deren Abkönunlinge,auch im Pflichctkzeile sub-
stituirem X

—

(

.

H. 428. Wenn Aeltern ihre Kinder solcher-ge-
stalt in der Verfünung über ihren Antheil einge-
schräan haben: so miß der Redner dergleichen
Einschränkungenauf die nnbewekilickien Güter ein-

tragen lassen: des-selben dff.-ntiid) bekannt tn.1chen;
auch, nach Besinden der Umstände, dem Kinde
einen Curator bestellen-
§. 429. Auf den nach s. 425. dem Kinde ver-

bleibenden Nießbrnuch können die Glåubgek def-
selben nur in so fern Anspruch machen, als er zum

noehvürftigen Unkerhalte des Kindesmichk erfor-
«derlichist.

»s.430. Verlassen Acltern einem«Kinde fein
Volleö Erbrheil; verfügen aber dabey, daß selbi-
ges für Die Esskel erhalten weiden spit: so muß Vas

Kind sich dieser Verordnung unterwerfen, und

kann start dessen den Pklielnrhexlnichtwählen«
§. 431. Allle letziwtuige Verfügungen , wo-

durch den Kindern itzt- sPAccytklzetlgenommen,
N 2 geschmä-
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Nccbiiiche
Folgen

«

einer
nat-».

»

t-

g oder

Ueberse-
lfuiig.

Juni-H bei) F i

geschmälert,oder belastet werden soll, müssen,bei)
Strafe der Richtigkeit, in der Form eines withi-

chen Testaments abgefaßtseyn; uno die Form einer

privilegirten Disposition unter Kindern ist dazu
"

nicht hinreichend
s. 432. Velzauptet ein in seinem Pflichttlgeile

enterbtes, verkürzres, oder sonst belastetes Kind,
daß ihm ein solch-erNachtheil aus einer nicht gesetz-
mäßigen.,oder nicht gegründeten Ursache zugesagt
worden: so mus; demselbenrechtlichesGeizbr darüber
versiattct werden. «

» s. 433. Finder der Richter die Beschwerde ge-

gründet; so muß dem Kinde sein Pflichtcheilaus
der Erbschaft Verabfolgt, oder ergänzt, oder die

darauf gelegke Last oder-Einschränkungdurch llrrel
Und«Recht für aufgehoben erklärt werden-. .

» s. 434. Zur Entrichtung oder Ergänzung desv

einem solchen Kinde zukommenden Pflichttheilsk
müssen die übrigenErben und legatarien nach Ver-
hältnißilzrer Portionen beytragen
§. 435. Hat aber der Erblasser den dem ent-

erbten Kinde entzogenen Erbtkzeil einem der Mitre-
ben oder legakatien ausdrü·cklicl)beschieden: so mnß
dieser allein das zur Ungebührenterbte Kind ab-

finden. .

Fi.436. Jn allen andern die Enterbtmg nicht be-

treffenden-Stückenbleibt die letztwilligeVerord-
ten. —

H. 437. Was im Vorstehcnden von Enterbung
der Kinder verordnet ist, gilt auch von Enkel-I
»und andxxn Abköinmlingen weiterer Grade, in

so weit

zusteht -

. H»438. Wenn der Enterbte das Testament ein-
mal ausdrücklichanerkannt hat: so kann er dasselbe
in der Folge nicht mehr anfechten. ;

denselben ein gesctzinäßigcaEkhrccht

§«429s
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s. 439. Die bloßeAnnahme eines infTesth
meine ausgesexjrenVermöchmisscgist für cm sol-
ches Anerkenntmßnochnicht zu achten.

Es440« Wenn der Enterbre die Verfügung der
Aeltern zwei) Jaigre lang«, nachdem er Kennst-iß
baden erlzakeen,gerichtlich nicht angefochtenlza::
sp«lstseine Befugniß dazu durch Verjährung er-

loschen. »

s«441. Haben Aelrern ein Kind zwar enterbt,
ach gar keine Ursache der Exiscibung, oder einen
nicht gesetznicißigenGrund angefalgm so finden die

VorscheifkenH. 432 -436. Anwendung.

s. 442. Eben das gilt, w:. n ein Kind oder En--
kel in der letztenWillensvcrordming ganz mer Still-
schweigenüberaus-genworden.

s, 443. Jst aber ein im Testamente eingesetz-
tes Kind vor dem Erblasser verstorben: so treten

dessen Ablömmlinge ganz an seine Stelle-, wean

auch ihrer im Testamean nicht ausdrücklichge-
dacht wäre.
§. 444. Wenn erheller, das die liebergelzung

eines Kindes oder Enkelsk nur daher rülgre, weil
der Erblassec das Daseyn desselben nicht gewußr;.
oder«selbich aka Jrrtlzum für todt gelgaitcn lzal-e:
so muß der Ueberaangene aus dem Rachlassc so viel
erhalten, als im Testamente dem am mindeste-nbe-

günstigkenErben ausgesetztwerden«
s. 445. Jst nur Ein Erbe, oder sind niekxsrere

zu gleichen Theilen eingesetzt: so muß der

Uebekgangeneso Viel, als jeder der Eingcsctzcener-

halten.
H.44«6.Eis-»demam weniasten Begiinstlgkenwe-

niger beschieden, als der Pflichttlzetl des liebe-gan-
genen ausmachen würde: so muß l «

Pflichttlzeilesizalteih

RI-
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§. 447. Zu dieser Absindiingdes Uebergange-
nen müssen dieeingesctztenErben und Legaiarieiy
nach Vorschrift F. 434., deinenng
ki»448. Auch du« minder Begünstigte, wel-

chem der Uebcrgangene gleich gesetztwerden soll,
kann sichdiesem Bei)trage, nach Verhältnißseiner
Etoqiioie, nicht einziehen

- 91 449. In allen andern Stücken bleibt auch
eine solche letzte Willensverordnung (0.444.)
bcy Kräften.

s. 450· Jst jedoch der aus Jiktlznm Ueber-

gangene nach errichtete-n Tesiainente zurückgekehkl5
oder sonst ocm Ecviasscr das Dasein oder Leben

desselben eriveixslich be;.:niit geworden; und hat
"der Erblnsser nach diesem Zeitpiinkte Ein Jain

verstretchcn lassen, ohne in Entsetzung seiner et-

was zu vertügenz so verliert das Testament
seine Kraft

.

-

§. 451. Es wird also in einem solchen Falle den

sKindern die gesetzlicheEihsolge eröffnet.
§. 4«52. Wird ein Abwesenden welcher im Te-

stamente übergongen worden, erst nach etfolgcem
Erbat-falle, weil der eigentliche Zeitpunkt seines
Ablebens nicht augeenuttelk werden kann, durch
Urtel und Recht für todt erklärt: so kann wegen
dieser spät-ererfolgten Todesc:«l-lårung,dtsch noch
«nicht angenommen werden, daß er den Ecbanfall

erlebt habe.
§. 453. Vielmehr muß die Befugniß feiner et-

'wan:gen -Erben, auf den Nachlaß des Testators
aus dem §. 444. Anspruch zu machen, lediglich
nach der Vorschrift des Ersten Theils Tit. I. I· Is.
beurtlzeilt werden.

«

§« 454- Werden dem Erblasser nach-errichte-
vtem Testa:nente, Kinder oder Enkel, die zur un-

miitslbaren Eile«d!geberechtth sind, geboren; nnd

er veisittbt mich Verlauf Eines Jahres, o.3ne in
« Tinte-
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Ansthtkgihreretwas verfüger haben: so sinden
die Voklchkllkens. 450 451. Anwendung-»
§· -455- Jst aber der Erblasscr vor Ablauf Eines

Jahres nach der Geburt eines solchenKindes oder

Enkels verstorben: so bleibtes bey den Vorschrif-
ten 444H449.

«

H. 456. Hat jemand, nach errichtetem Testa-5
mente, einen Andern förmlichan Kindes-statt an-

genommen, ohne wegen der Erdfolge desselben et-

was versügt zu hab-sa: so verliert das Testament
eben dadurch seine Kraft

s. 457. Nur in einem einzigen Falle sind Aeb Wichtchen
kern schindig, ihren Kindern, noch bey lebenszei- TM-
ten, einen Pslichiheil auszusetzem schiednen

§· 458. Wenn nåhinlichhey EhescheidungenEVEN

Einer von den Aelrern für den schuldigenTheil er-

« klärt wird: so muß er den aus solcher Ehe erzeug-

ten Kindern so vicl aussetzen, als ihr Pflichtrheil
betragen haben würde, wenn die Ehe durch seinen
Tod wäre getrennt worden.

§- 459., Beil der Berechnung diesesPsiichttheils
kommt das Vermdgen des Schuldigen mir nach

Abzug der dem Unschuldigendaraus gebührenden
Absindung in Anschlag. .

§. 460. Finder sich bei) der Scheidung, daß
beyde Ileltem in gleichem Grade schuldig sind -: so
muß den Kindern ihr Pflichtkheil aus beyder Ver-

mögen angewiesen werden-.

ss 461. Dieser den Kindern ansgesetziePflicht--
theil, wird das wahre Eigenthum derselben.
§. 462. Doch bleibt demjenigen, aus dessen

Vermögender Aussatzgeschehenist, die Verwal-

tung und der Nießbrauchdavon aufledenslang.
§. 463. Sicherheit darf er dafür nur in denje-

nigen Fällen leisten, wo ein Vater dergleichenfür
das eigenrhümlicheVermögen der Kinder zu be-

stellen schuldigist.
·

Or 4 §- 464«
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H. 464. Jst keine besondereSicherheit bestellt
worden: so haben die Kinder deshalb in dem Bee-

mdgen des Augsetzendeneben das Vorrecht, was

ihnen die Gesetze, wegen ihres eigentlzltmliehen
nicht fteyen Vermögens,in den Gåtern des Va-

ters beylegem
. 465. So lange derjenige-Aus dessen Ver-

mögen der Pfiichttlzeil ausgesetzt worden, noch
»am« iebeni ist, können die Kinder, weder unter

Lebendigen , noch Von Todes wegen , darüber

Versiiem - «

§. 466.- Doch vererben sie denselben auf ilzre
Abkömmtinge, nach den Regeln der gesetzlichen
Erbfdlge. z

«

s. 467. Sribr ein solchesKind oszneerbsälzige
Abkömmlingn so wächst der PHichrrlJeil seinen
vollbürtigenGeschwister-!sund deren Abkdnunlim

gen zu.

468. Sind dergleichen Geschwisteroder Ge-

schwister: Kinder nicht vorhanden: so fällt derselbe
, in das-Vermögen des Aussehenden zurück; und der

- andre Theil der geschiednenAeltern hat darauf kei-

nen-Anspruch. «

’

"§.469,· Geht ein nochnicht ausgestatteteezKind,
welchem der Psiichttlzeil ausgesetzt worden, aus

der väterlichenGewalt, und errichtet eine besondere
Wirthschaft: so kann es die Auoantwortung der

ausgesetztenSumme , statt dee ilzm sonst’gebüh-
, kenden Ausstattung fordern.

s. 47o. Alsdann erlangt es darüber ein unein-

geschränkkesEigenthum-
«s.471. Durch die VoriäusigeAugsesung des

Psiichktlzeilswerden die Kinder von der künftigen
Ekbfvlge der geschiedenenAeltern, nicht ausge-
schlossen-

s. 472. Jst der, welcher ihnen den Pflichten«-il
hat aussetzenmüssen, ohne lesnvillige Ver-me

nnng
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Mmg gsfkvtbmt so haben sie in seinem Nachlosse
ein volles gesehlichesErbrcchc, gleich jede-mandern

Verwandten in absteigcnderLinie.

DE473« Auch ihnen ist ein solcherErblasserz
wenn er letzrwiiligverfügen will, wenigstens den

Pflichttizeilans seinem alsdann vorhandenen Ver-

mdgenzu hinterlassenverbunden.

D· 474. Den bey der Scheidung ansgesetzten
Pflichttheilnehmen sie aus dem Nachlosse gleich ei-
ner Schule-.

Q- 475. Nnt in dem einzigenFalle,l wenn Halb-
geschwister vorhandene sind , welche der Aus-

selzendeans eines andern Ehe erzeugt hat, müssen
sie sich diesen ersten Pflichttheil eben so, wie oben

wegen der Aus,stattungenverordnet ists-, anrechnen
lassen.

"

§. 476. Sind zur Zeit der Scheidung die Kin-
der aus der zu trennenden Ehe bereits volljährig-
so bleibt es ihnen überlassen, in wie fern sie von

der Befugniß, auf die Anssetzungdes Pflichttheils
anzutragen, gegen den schuldigenTheil der Acltern

Gebrauch machen wollen.

§. 477. Sind aber die Kinder noch minderjäh-
rig: so muß der in dein Scheidunggprozesseihnen
zu bestellendeEurocor für die Ausmittelung , und

erforderlichenFalls auch für die Sicherstellung die-

sesPflichtkheils sorgen.
F. 478. Jst der Betrag des Pflichttheilg durch

ein Abkcinmen zwischen dem schnldigen und urk-

schnldigen Theile der Aeliern festgesetztworden:

so mus; in der Regel der Cnrator sich dabey bes-

ruhigen.
h. 479. Eben das findet statt, wenn bcyde schul-

dige Theile dergleichenBestimmung , in Ansehung
ihres benderseitigenVermögens, unter sich festge-
setzthaben; und jeder Theil erbötigist, die Rich-
tigkeit derselben, sowohl in Ansehungseines

R 5
«

Sig-
«

xl en-
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nen, als-Un Ansehung seinerWissenschaftvon dem

Vermögen des Andern, an Eidesslart zu bestärken.
§. 480. Doch niuß,-in benden Fallen, der Cu-

rator mit dein Antrage auf nähereAusmirielung
deo Pseichkilzcilggclzörtwerden, wenn er erhebli-

. che Gründe des Verdad)ts, daß die Kinder durch
die Bestimmung ver Aelrern darin verkürztwor-

den, anfülzreuund bescheinigenkann.

s. 481. Auch durch Verträge kann die Erb-

folge der Kinder bestimmter-»dem
s. 482. Dergleichen Verträge,welche die Rel-

tern unter sich , oder mir einein Dritten geschlos-
sen lgaben, müssendie Kinder sich gefahen lassen;
in so fern sie dadurch in dein aus dein künftigen
Nachlasse der Aelicrn ihnen gebührendenPflicht-
«tlzeilenicht verkürztwerden.

s. 483 Auch initden Kindern selbstkönnen
Aeltecn dergleichenErbvirtråge schließen.

s. 484. Doch können Verträge, wodurchein

Kind von dein Nachlasse derAelrern gniiz,aiisge-
schlossen, oder iin Pflichkcheile verkürztwerden soll,
nur mit volljährigender väterliche-iGewalt entlas-

senen Kindern, nnd nur vor deren ordentlichenGe-

richten geschlossenwerden.

91 485. Jst aber der Vertrag solchergestaltge-

schlossenworden: so kann das Kind denselben un-

ter keineilry Vorwande, auch nicht wegen verän-
derter Verinbgensumständeder Aeltern, weiter

anfechten.
E 486. Sind aber die andern Kinder, oder

der Ehegatte.», oder zu wessen Gunsten sonst der

Vertrag geschlossenworden, vor dem Eintriike
dec« Erbanfalls abgegangen; nnd hat auch der den

Vertrag schließendelecil der Aeltern keine letzte
Willensverordnunn hinterlassen: so gelangt das

vorhin aiiggeschloßueKind dennoch znr gesetzli-
chen Erbsolgn

i 487-



Von d. Erbfolge in aufsteigendLinie. 203

s. 487. Verwandten in der anfsteigenden und

Seitenlinie können daher ein solches sind yon dem

Nachlasse der Aeltern nur in so fern ausschließen,
als der Vertrag mit demselbenausdrücklichzu ih- ,

km Gunsten errichtetworden. S.

s. 488- Kinder, die ilzeent Erbe-echte durch
einen gültigen Vertrag entsagt haben, werden

ben Berechnung des Psitchnheilo der übrigen
mitgezalzlc.

Sechster Abfch11-itt.
Von der Erbfolge der Aeltern nnd an-

drer Verwandten in aufsteigen-
der Tinir.x «

§. 489. Jn Ermangelung der Verwandten ab- Eil-folge

steigender Linie, gelangen die leiblichen Ackteknssqusålm
des Verstorbenen, mit Ausschließung seiner Ge- Gradee.

schwister,zur gesetzlichenErbfolge.
»

,

«

s. 490. Sind bcyde Aeltetn noch am Leben: so
erben dieselben zu gleichenleeilem

s. 491. Jst nur noch Eins von den Aeltern
vorhanden: so überkommt dasselbe den ganzen
Nachlaß.
s· 492s Jst Keines von den Aeltern mehr am des weitern -

leben: so werden die weitern Verwandten in anf- LIEde
steigendee Linie von den vorhandenen vollbürri-

gen Geschwistern des Erblassers und deren Ab-

koinmlingenansgeschldssem
H. 49;». Hinterlaßtder Verstorbene nur halb-

bürtige Geschwister, oder davon Abiömmlingn
so gelangen diese, mit den aufsteigenden Ver-
wandten weiterer Gkadh zugleichzur Erbfolge.

s. 494. Die Haldgeschwisterund deren De- «

scendenten nelzmen alsdann die eine, nnd die Ver-
wandten in aufsteigender Linie die andere Hälfte
Vcs OkathlnsscT
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d. 495. Hinterlåßtder Verstorbenegar keine

Geschwister, noch deren Descendenken: so beer-

ben ikzu die Verwandten in aufsteigender Linie
allein; mit Ausschließungaller übrigen Seiten-
Verwandten.
-

§. 496. Jn welcherOrdnung Geschwister-und

Geschwister-Kinder unter sieh dem— Verstorbenen
folgen, ist im Dritten Titel vorgeschrieben.

s. 497. Unter den Verwandten in aufsteigender
Linie, sie mögen allein, oder mit Halbgeschwi-
stern. zugleich zur Erbfolge gelaniieihv«sci)!ies;cal-

lemal der dem Grade mich näheredie-zween-
tern aus.

«
»

s. 498. Sind mehrere gleichnahe Verwandte
in aufsteigender Linie vorhanden: so erben dieselben
die Portion dieser Linie zu gkeirbesiTheilen.
§. 499. ch dce ganzen Erbfolge in aussteigen-

der Linie, und bei) der Theilung desNachlasses un-

ter die väterliche-niiiw.un·ntekiichen Verwandten-,
macht es keinen Unterschied: woher und von wel-

cher Seite das Vermögen dem verstorbenenKinde
zugefallen sey. .

-

segesetz-§. 500. Die Kinder sind berechtigt,die

liche Erbsolge der Verwandten in aufsteigender
Linie durch ein mit den gehörigenErfordernisse-i
versehenesTestament zu ändern. »

s. 501. Doch können sie, auch durch eine solche
ketztwilligeVerordnung, den Aeltern undvübrigen
durch das Gesetz zur Erbfolge berufenen Ascenden-
ten den Pstichttkzeiknicht entziehen-. ·

'

s. 502. Der Pflichttixil ist bey jedem Verwand-
.ten in aufsteigender Linie, ohne Unterschied der

Zahl, die Hälfte des iszm nach der gesetzlichenErb-
folge zukommenden Antheiss.

H.Spez. Diesen Pflichttheil können die Kinder
nicht schmälern,noch durch Bedingungen einschrän-
ken, oder mit Lastenbeschweren. ·

§. 504.
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H.IJ504.Hinterlåßkder Verstorbene zwar Ver-· ,

«

.

wandte in absteigt-merLinie, die er aber aus einer
wahren Und gefrljmäßigcnUrsache enterbt hat: fo
muß er denjenigen Asccndmren, welkye das Gefes-
in Ermangelung der Abkömmlingc,zur Etbfolge
uftszDen Pflichkrlzellverlassen. -

O«505s Haben aber die Alkkömmlingedes Ver-

storbcucklsich ihres Er(·klzeilsbegeben: fo könnm,
wenn diese den Erbanfall erlcö.s», die Ascesidcnrm
einen Pflichkklgeilnur in so weit forderst-, als die Ent-

sagupgausdrücklichzu ihren Gnnstcsl geschehenist.
HE-505« Kinder können ihre Ilcltekn und wei: Einer-s

tcre KLEMM-meinauch im Pflzchrclkeilcentcrbenj
l) wenn dieselben des-Hocl)verrutl;5, oder des«

Laster der beleidigtcn Pfeil-stät gegen die Per-
son des Oberhauprs im Staate schuldig erkannt

worden; .

s. 507. 2) Wenn sie dem Erblasser,sodkr dessen
Ehegamm oder Abfönm1tingcn,"nacl)dem Leben

- gewachtct habet-; -

"

s. 508; Z) swmnsiednrchHGB-Behandlungder

Gesundheit des Erbla
’

ehren erheblichen nnd

dauernd-m Schaden boslzafter åBelfe zugefügt
haban

«

«

,

s. 509. 4) Wenn- sie densele eines groben
Verbre-.brns, worauf in dm GesetzenZuck)kk-WIH-
oder FcstungssirafcVerordnet ist, wider besseres
Wlssrty fälschlich in Gerichten augeschuldigk
haben. .

.

s. 51«0. Auch bel) diesen Enterbunggurfachen
((5..507- 509:) sindet die Vorschrift s. 4o7. An-

wendlth

s-«FU. 5) TIMnn der enterbre Akkendent mit
dem Efgcgakten dec- mtcrssmndcn Kindes-, wälz-
rend der Ehe, clgcbrccherischcnEingang gepflo-
gen hat.

’

s, 512.
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s. 51—2. 6) Wenn «derEnkerbte bev der körper-
lichen oder sittlichen Erziehung des Enkeebenden
die nach den Gesetzen ihm obliegenden Pflichten
gröslidyverletzt har.

s. FU. 7) Wenn er sich der gesehenåßigen
Obliegenheit nur Ernährunsdcs ohne grobes Ver-

schulden in Piangel und Elend gerathen-n Kindes,
bee) eigenem hinreichenden Vermögen dazu, vor-

setzlichentzogen hat-
s. 5-4. Aus eben diese-nUrsachen(9·.-506.s513.)

kann das Kind den Pstichttheil der Ascendenten
schmälern,durch Bedingungeneinschränken,oder

mit lasten beschweren. ,’
»

h. 515. Wegen Enterbung der Ascendenkenans

guter Absicht finden eben die Vorschriften Anwen-

dung, welche wegen dieser Akt von Enterbung bey
Kindern 419. l"qq.festgesetztsind-
x s. 516. Auch gilt von der B-fugniß der zur
Unaebührenterdtety oder übergangenen,oder im

Pflichkrheile belasteken Aelketn, alles vael., was

für die gleichen Fälle, in Ansehung der Kinde-,
§. 432. qu. verordnet ist. -

s. 517. Nur treten in dem Falle, wenn die im

Testamenke eingesetztenAelkern ersten Gen-des vor

dem«Erblassek verstorben sind, deren Aeltern nicht
an ihre Stelle. (0. 443.)

h. 518. Vielmehr können diese, wenn ihret-
im Testamente nicht gedacht worden, nur den

Pflichttheil, und auch diesen nur in so fern for-
dern, als bey dem Ableben des Erblassew keine

vollbüeiizxeGeschwister, noch deren Kinde-, vor-

handen sind. .

s. 519. An Orten, wo Gemeinschaft der-Gü-
ter obwalkct, bleibt es wegen der Eil-folgein dein

Nachlasse abgesnndener oder unabgefnndener Kin-

der, bey den Vorschriften der statutarischenoder

Provinzialgesstze.
·

§. 52o.
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G 52o. Wo diese nichts Besonderes Verordner

da sinden wegen der Erbfolge der Verwandten in

auisieigender Linie die Regeln der gesetzlichenErb-

folge nach gemeinen Rechten Anwendung.

Siebenter Abschnitt
Von der PnpillariSubstitution.

s. ZU. Aelkern sind berechtigt, über das Ver-

mbIeN, welches die Kinder von ilznen erben, auf
den Fall, wenn letztere die Jahre der Mündigkeit
nicht erreichen sollten, gleich jedem andern Schlaf-
ser, litzewilligzu verordnen-

s. 522. Diese Befugnißerstrecktsich, in Anse-
hung beyder Kelter-«lauch»auf den von jedem der-

selbendem Kinde hinterlcssenen Pflichtrheii.
. 523. Dagegen lgat nur der Vaier das Recht-,

über das eigenthünilicheVermögen der Kinder-
auf den Fall, wenn diese in der Unmündigkeitver-

steeben, dergleichen Subsiitireion zu errichten.
I. 524. Ente-ehren Kindern kann der Vater sol-

chernestalc nur alsdann fribstnniren, wenn die

Enreebunej noch O.419. fqu aus guter Absicht ge-

schehenist.
H. 525. Die H. v523. beschriebeneSubstitution

kann ter Vater in seiner eignen letzrwilllgenVer-

ordnung miehtem wenn diese mit den Förmlich-
keire11.eines Testaments versehen ist. -

§«.526. Er kann aber auch ein besonderes Te-

stament für sich, und ein besonderesfür das Kind

errichien.
is. 527. Selbst wenn er über seinen eignen

Nachlaß ein Testament en Hinter-lassennicht nöthig
findet, kann ei- dennoch fnr das Kind in einer be-

sondern lctzrwilliaenVerordnung disoonircin

H. 528. Auch wenn die Verfrinnnn des Vaters
über seinen eigenen Nachlaß, Und über das Ver-

- mögen

Substims
icon fix-»
annimnd
Junker-
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mögendes Kindes, nur in Einer Verordnung enc-

lzalcm ist, wird dennoch jede dieser-Verfügun-
gen als eine für sich selbstbestehende Disposition
angesehen» -

, ,

§. 529. Wenn also gleichder Vater eben denje-«
- s « - -

mgen, welchen er zu fezncmeignen Erben euuetzy
auch in dunVermözen des Kindes substituirt: so
steht es diesem dennoch frev, nur die eine von ben-
den Erbschaften anzunehmen, nnd der andern zu

entsagen.
(

. 530. Denjenigenv welchen ein Pflichkklgeif
aus dem Rachlasse des Kindes gebühret, kann ier
gesetzlicherErbtlgeil, auch ineiner von dem Vater

für das Kind errichteten Disposition, Uicht"genokn-
wen oder geschmälertwerden-.

§. ZZL Doch kann der Vater einem solchen
nothwendigen Erben »auchden Pflichkklgeilans dem

Nachlasse des Kindes wegen solcher Ursachen ent-

zfelxen, aus welchen das Kind selbst, wenn es letzt-
willig verfügen könnte , zur Ecnerbungcherechkigt
seyn würde. -’

.v532. Hat das Kind Geschwistervoller oder

halber Geburt, oder Geschwister-Rinden so kann
der Vater, außer dem Falle des s. 531., keins der-

selben von der gesetzlichenErbfolge ganz ans-

schließen.
s. 533. Es kann aber den Nachlaßdes-Kindes

unter sle auch ungleichvcrilgeläem
§. 534. Doch mus; cr jedem derselbe-n we-

nigstens die Hälfte desjenigen lassen, was isgtn
nach den Regeln der gesetzlichenEtbfolge zukom-
men würde. —

«

«

§. 535. Hat das Kind weder Verwandte in
aufsteigender linic, noch Geschwister oder Ge-

schwister-Kinder, sondern nur- entfernrere Ver-
wandte: so kann der Vater unter diesen nbcr den

Rsschlaßdes Kindes nach Gutsinden verfügka-
’« «

- O· 53 s

-
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§. 536. Er kann also, statt des nähern, ent-

fernte-e, oder auch aus mehrern gleich nahen Ver-
wandten Uur Einen, zur Erbfolge des Kindes de-

rufen.
§. 537. Fremden, mit dem Kinde in gar keiner

Bluksverwandschafistehenden Personen, kann der

Vater den Nachlaß des Kindes weder ganz, noch
zum Theil, zuwenden.
§· 538. So weit der Vater in seiner für das

Kind gemachten Verordnung diese gesxlzinåfizien
Schranken überschrittenhat, wird es fiir nicht ge-

schrierenNach-etc .

,

s. 539. Her er bloßFremde zur Erbfolgeberu-

fen: so ist die Verordnung ungültiq. ,

«

§. 540 Even so verliert dergleichen Verord- Wien-me
nung ihre Kraft, sobald das Kind, für welches sie »F,
etrick)·.ekworden, vie Jahre der Unmündigkeitzu- eunoii

l

kückgckgkkzqk,
»

«

gelte-

§. 541. Es macht dabey keinen Unterschied, ob

M solches Kind selbst letztwilligverordnet hak,
v«odernicht.
§. 542. Wenn das Kind, nach errichteter Sub-

stitution, von einem Dritten mit Bewilliiung des

Vaters förmlich an KEndesstatkangenommen wird:

so erlöschtdie Stil-stimmen .

. 54z. »Wenn der, welcherin den Nachlaßdes

Kindes substituirt worden, vor dem Kinde ver-

stirbt-, so geht das Recht aus der Substirutcon auf
seine Erden nicht üka-

§. 544. Alles, wes vorstehendvon der Befug- Pupille--
nlß des Vaters, dem Kinde in sein eigenkhümliches
Vermögen, mit»anegriff des von ihm ererbten Sein-»der

Pflichttheils, zu substituirenverordnet ist, gilt auch MUUM

von der Mutter, in Ansehung des Von ihr dem

Kinde verlasscnen Psiichtkheils. (§. 525- 534.)
s. 545. Für Kinder, welche weaen Wahn- Pupipar-

oder- Blodsinncs eine eigne letzte VZillensverokdsIIIVIHJIw
Merm. Gesetzt-.ni. Baad. O nmig
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nung nicht errichten können, ist der Vater eben so
auf ihren Todesfall zuderfügenberechtigt.
§. 546. Ein Gleiches gilt vonTauben und

Stummen, in so fern sie selbstein Testamentzu er-

richten unfähigsind.
s

-

s. 547. Jst eine solcheUnsähigkeitder Kinder-,
selbst letztwilligzu verordnen G- 545. 546.), bey
dem Ableben des«Vaters wirklich vorhanden: so
gilt die Substitutionz auch wenn zu der Zeit, da

sie errichtet wurde, dergleichen Unfähigfeit noch
nicht da gewesenwäre. «

—

§. 548. Hat jedochdas Kind, ehe es noch in

die Wahn- oder Biddsinnigkett verfallen ist, ein

an sich rechtgbeständigeoTestament errichtek:" so
kann der Vater dergleichenVerfügung, durch seine
Substitution, weder in Ansehung des eigenthüim
lichen Vermögens des Kindes, noch in Ansehung
des von ihm dem Kinde verlassenen Pflichttheils, ent-

kräftew
§. 549. So weit der Vater wahn- oder blödsin-

nigen, oder taubsturnmen Kindern in ihren Nach-
laß fuhstituiren kann; so weit kommt diese Befug-
niß auch der Mutter zu, wenn der Vater von sei-
nem Rechte keinen Gebrauch gemacht hat.
§. 550. Bei) dieser-ArtderSubstitution (§.545.

qu.) muß übrigens alles das beobachtetwerden,
was vorstehend auf den Fall der Unmündigkeitver-

ordnet ist.
«

. 551. Dergleichen Substitution verliert ihre
Kraft , wenn das Kind mit Hinteklassungeiner Ehe-
frau , oder ehelicherAbkömmlingeVersiirbt-

, §. 552. Ein Gleiches geschieht,wenn pas Kind
wieder zu Verstande kommt, und daher der Vor-

mundschaftentlassen wird.
»

·

553. Muß wegen eines Mückfallgpag Kind
unter Sormundschaft genommen wer-

nicht
wieder-

abernials
,

den: so gelangt dennoch die Sudstitution



Von Hind.aus ein«Ehe zur link. Hand. , 211

wieder zu Kräften; auch alsdann nicht,·wenn das
Kind in der Zwischenzeitnicht selbstversügthat.
»s.554. Uebrigens hindert die PapiliatsSubsti-

kutioii iii keinem Falle die über das Vermöan des
Kindes unter Lebendigen zu treffenden Verfügun-
gen« sobald das Beste des Kindes dergleichenet-

fordert. .. .

Achter Abschnitt.
Von den Kindern aus einer- Ehe zur

linken Hand.
-

s. 555. Von Kindern aus einer Ehe zur linken
Hand gilt alles, was in Ansehung der ehelichen
Kinder überhaupt im Vorstehenden Vetordnet ist;

- in so fern die GesetzeAusnahmen davon nicht aus-

drücklichbestimmen »

. 556. ;»««,ndiesen aiisgetionimenen Fällen aber
können solchenKindern die Rechte der Kinder aus

einer Ehe zur rechten Hand,- nur durch Vollziehung
einer solchenEhe mit der Mutter, oder durchlegi-
timation beygelegtwerden.

»

h. 557. Kinder aus einerEhe zur linken Hand Stand nnd

fühisennicht den Namen-des Vaters. IMFFIL
- s 558. Sie treten nicht iii seine Familie, und chemisch
können auf die Vorrechte seines Standes und Cha-
rakters keinen Anspruch machen.
§. 555;. Dagegen führen solcheKinder den Ge-

schlechtsnamender Mutter. -

§. 560. Sie trete-i in die Familie derselben, so
weit ais die Mutter Familienrechtehat, und auf
ihre ehelichenAbkönimlinaciibertrageii kann.

s Si. Ueber die Person solcherKinder hat der

Vater, den Fall Tit. i. 1055.-1056. ausgenom-

men,] alie Rechte der väterlichenGewalt; über ihr
Vermögenhingegen kann er sichdieser Rechte nicht
anmaßem

O 2 §. 562—
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time-hatt H. 562. Kinder aus einer Ehe zur linken Hand
M Etlic- lzaben von den Aeltern Unterhalk und Erziehung
NO

zu fordern.
"

s. 563. Beydes mußder Regel nach dem Stan-
de der Mutter gemäßeingerichtetwerden.

-

H. 564«.Jst jedochdie Mutter von bürgerlicher
Herlunft: so ist der Vater die Erziehung und den

Unterhalt der Kinder nur so einzurichten ver-

bunden, wie ein bandiverbtreibender
"

Bürger
sein-zehelichenKinder zu» ernährenund zu erzie-
hen psiegn .

Tis565.Eben diesesBerlzältnißdienet auch bey
Aderc alzl der künftigenlebensnkt, und bei) der

« AusstaitungsolcherKinder zur Richtschnur-.
«

Verhältnis v§«566. Von denk-eigentlzümlichenVermögen
CI AM- solcher Kinder gebührt dein Vater kein Nieß-

«

hung des
- Vermö- brauch. «

-

·

. Ists-.
-

E. 567. Wohl aber kommt ilzm die Verwaltung
desselben bis zur erlangten Großiälgrigkeitdes

’Kindes zit.

s. 568. Dabey lzat er die Rechte Und Pflichten
I» eines Vormundes.

I «

s. 569. So lange das Kind nochmindetjölzrig
» »F ist, wird es, in Ansehung der Fähigkeitsich zu

»
- verpflichten , einein andern Pflegebefolzlnengleich

geachtet.
, » »

ji Mchkeauf s. 57o. Sind Kinder aus einer Ehe zur linken
sit-Eth- Hand bey des Vaters Absterben noch nicht erzo-

gen und ausgestattet: fo muß das zu ihrer Ver-

psiegung und Ausstattung Erfordetliche aus dem

·Nachlasscangewiesen, und von den Erben sicher’ge.-
stellt werden«

»

«§.«571. Wie hoch die Erziehungskostenzu be-

, stimmen, und bis zu welchem Alter des Kindes
’; sie zu rechnen sind, muß bey entstehende-m
« Streite nach der Art, wie der Vater das Kind zu

erziehen schuldig gewesen, und der Bestimmung,
wozu
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wozu er selbigesgewidmet hat, von dem Richter
billig ermessenwerden. -

—

5»72—Sind keine Kinder aus einer Ehe zne
kkchkmHand vorhanden: so nehmen die Kinder ans
M Ehe zur linken Hand diese Erziehung-ZI nnd

Allsstattunggkostemnach Art einer Schuld, ans
dem Nachlassevorweg. X

§«573- Sind aber Kinder zur rechten Hand vor-

handen: so können zwar die zur linken Hand die
Nach §. 571. ihnen gebührendeAusstattung auch
alsdann aus dem Nachlasse fordern; «

«
F- 574s Dech muß, wenn der Nachlaßunzu-

Mchmd ist, die Eintheilung-so gemacht werden,
daß jedes Kind zur rechten Hand wenigstens noch

Teinmal so viel, als ein Kind zur linken Hand, aus

dem Vermögendes Vaters eislzalie.
§. 575. Uebrigens bleibt es, wegen der den Kin-

dern zur rechten ,Hand obliegenden Verpflegung
ilzrer Geschwister aus einer Ehe zur linken Hand,
bey der den Geschwisternüberhauptim folgenden
Titel vorgeschriebenenVerbindlichkeit
§. 576. Hat der Vater in Ansehung der Erb-

folge solcherKinder in seinem Rachlasse etwas vers

fügt: so lzat es dabeo seinBeine-»den

§. 577. Doch kann er auch durch eine solcheVer-

fügung den Kindern die nach s. 571. ihnen ge-

bührende Berpstesung und Ausstattung nicht
entziehet-.

§. 578. Auch ist er zu einer Ptivillae-Substinic
tion in dein eignen Vermögendieser Kinder nicht
berechtigt

§. 579. Hat der Vater nichts Vetfügt, nnd hin-
terläßt er Abtömmliugeaus einer Elze zur rechten
Hand; so gebührt den andern Kindern kein

Erbtlzeil .

«

O Z si 580·
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§. 580. Verläßt er aber keine Abkömmlinqeaus

einer Ehe zur rechtenHand: so erhalten die Kinder
aus der Ehe zeir linken Hand, wenn deren nur

Dkey oder weniger sind, den Dritten Theil, und

wenn ihrer mehr als Drcy sind, die Hälfte der

Erbschaft
§. 581. Mehrere dergleichenaus einer Ehe zur

linken Hand abstammende Defcendencen, theilen
ich in diese gesetzlicheErbpoetion, nach den im

Fünfteil Abschnitte, wegen der Erbfolge der De-
--cendenten überhaupt, vorgeschriebenenGrund-

ätzem ,

. s. 582. Verläßt der Vater zwar keine andere

Descendenten; wohl aber eine Eheftanx fo erhal-
ten die Kinder zur linken Hand ihren Antheil erst
nach Abzug der der Ehefrau gebührendenErb-
pornon.

9. 583. Auch die Absindnngder zurückgelasse-
nen Hausstan, es mag die Mutter der-Kinder
seyn, oder nicht, swin vor Berechnung des den

Kindern zukommenden Antheils, von der Erbschaft
abgezogen.

·

s. 584. Sind weder eine Ehefrau, noch andre

nahe Verwandten (Tir. l. II 622.) vorhanden: so
gelangendie Kinder zur linken Hand zur vollen ge-

setzlichen-Erbfolge in den eigenthümlichenfreyen
Nachlaß des Vaters.

§. 585. Einen Pflichrtheil ist der Vater feinen
Kindern aus einer Ehe zur linken Hand in keinem

Falle zu hinterlassenschuldig.

gut-in- s. 586. In dem Nachlasse der Mutter haben
NIZZFIMdie Kinder, sie mögen aus einer Ehe zur rechten
weihcer oder zur linken Hand geboren seyn, ein gesetzlicher-
Verwand-

-

M Erbrechr.
» §. 587. Auch die mütterliche-rVerwandten be-

. erben sie eben so, als wenn sie aus einer Ehe zur

rechtenHand abstamrntern
b ssss
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s- 588. Jn dein Vermögen des Kindes haben Engk
der Vater und dessenVerwandten kein gesetzlicher-Iderw-

Erbrecht. .

mu»

§s 589« Dagegen sinden, wegen der Erbfolge
der ,Mutterund deren Verwandten, eben die Vor-

schriko statt, wie bey Kindern aus einer Ehe zut-
rechtenHand. -

Hi 590- Wird die Ehe zur linken Hand durch Rechte de

richterlichenSpruch getrennt: so muß die schuldigeFOR-M
’

Mutter den daraus erzeugten Kindern den Psiicht- He

flzeil eben so aussetzen,wie in Ansehung der Kin- M

der aus einer Elzezur rechten Hand vorgeschriebenist.
s. 591. Eben so muß der für schuldigerkannte

Vater, den Kindern zur linken Hand die ihnen
gebührend-eAusstattung von seinem Vermögen
aussehen.

Neunter Abschnitt.

Von den aus unelxelichem Beyfchlaf
erzeugten Kindern.

k

gn. i ,

man

-

Z:4Is. §. 592.fDieaus iinehelichetnVeyschlafeerzeug- Legitima-
ten Kinder erhalten in allen Fällen, wo die Mut- IMPLIE-
ter, durch richterlichen Spruch, für die Ehe - oder ver durch
für bieHausfran des Schwängerers erklärt wird,
alle Rechtcder aus einer Elze zur rechten oder zur spkuch,
linken Handel-zeugtenKiiider.1

» §. 59g. fDiese Rechte Verbleiben ilzsnen,.auch
wenn die gerichtlicherklärteLne zwischenden Rel-
tern vor deren förmlichenVollziehung wieder ge-
trennt wird:

. 594.«Hat aber die Mutter innerhalb der ge-

setzlithenFrist (Tit.l. s. 1095.) auf die gerichtliche
Erklärungnicht angetragen: so können die Kinder
der davon abhangenden Nechteder ehelichenGeban

»sichniemals anmaßcnz
O 4 s- spi-

III
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s. 595. Doch können die Kinder den von der

Mutter bereits angestellten Prozeß, wenn sie vor

dessen Entscheidung verstirbt, zu dem Ende fort-
setzen, daf- ilznen selbst die Rechte ehrlicherKinder
zuerkannt werden mögen.

s. 596. Wenn ein Schwängererdie Geschwöchte,
auch olzne Prozeß und Erkenntniß,wirklich heira-
thet: so erlangt das aus dem unelzelichenBen-
schlafe erzeugte Kind, eben dadurch, in allen durch
besondere Gesetze nicht ausdrücklichausgenommenen
Fällen, die Rechte und Verbindlichkeiteneines
ehelichen.

’

§· 597- Ein mit einer förmlichverlobten Braut
erzeugtes Kind , erlangt die Rechte eines ehelichen
schondurch die bloßegerichtlicheErklärungdes Va-
ters , wenn gleichdie Elze mit der Mutter nicht wirf-

lichvollzogen worden-

s. 598. Wenn die legitimation eines unelzelich
erzeugt-n Kindes durch wirkliche Berheirathung
sur rechten oder zur linken HandJmit der Mutter er-

solgk: so bestimmt die Trauung , Dder gerichtliche
Vollziehung-Iund in dem Falle des s. 597. die ge-
richtliche Erklärung, den Zeitpunkt, wo die Nichte
nnd Pflichten des Kindes als eines ehelichenihren
Anfang nehmen.

d. 599. In dem Falle des s. 592. hingegenwird

dieser Zeitpunkt auf den Tag der angemeldeten
lage zurückgesetzt-

s. 6oo. Jst zur Zeit der unter den Aeltern ge-
schlossenenEhe, das aus den«-unehelichenBeyfchlafe
erzeugte Kind bereite- verstorben: hat aber eheliche
Arkömmlingeverl-«-ssett:so erlangen diese, auch in

Ansehung der Großöltermalle Rechte und Psiich-
ten elzelicherDesrendenten.

H. fol. Hat unter den Aeltern keine Ehe statt
gefunden; fo kann dennochder Vater auf die

legi-
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Legitimation des unehelicherzeugten Kindes bey
Hofe antrageu.

s- 602s Bec) der Prüfung eines solchenGestlchs
muß glkichdarauf: ob die Legitimation dem Kinde
zuträgllchsey, geschehen,und wenn dabey ein Be-
denken sich sindet, das Kind selbst, oder wenn das-
selbenoch mindeijährigist, ein ihm zu bestellender
Curatoc vernommen werden.

"

§. 603. Durch diese Legitimation erhält das

Kind den Stand des Vaters , und in Ansehung
seiner , alle Rechte und Pflichten eines ehelichen
Kindes.
§. 604. Es tritt aber dadurch nicht in die Fa-

milie des Vaters-

§. Hos. Soll es auch in diese aufgenommen
werden: so«tnußsolchesdurch einen Familienvm
trag geschehen.
§. 606. Doch entstehtztvischendenehelichenKin-

dern des legitimirenden , und dem Legitinntten
selbst, das Verhältniß,wie zwischenehelichenHalb-
geschwisternvon Einem Vater.

§. 607. Hatte der Vater zu der Zeit-, als er das

uneheliche Kind legitimireniließ, schon eheliche
Descendenten, und verläßter in der Folge Einem
derselben nur den Pflichtheil: so wird bey des-
sen Berechnungdas legitimirte Kind nicht mit

gezählt
§. 608. Auch zwischendem legitimirten, und

den Verwandten seiner Mutter , wird durch eine

ohne deren ausdrücklicheEinwilligung erfolgte Le-

gitimation kein anderes Familienverhöltniß,als
aus der unehelichenGeburt selbstschonentstanden
war, begründet.
§. 609. Kindern, die-aus einer Ehe zur linken

Hand erzeugt worden , kann die Eigenschafteines

rechten Kindes, in Ansehung des Vaters, durch
Landes-herrlichelegitimotion keygelegtwerden.

O 5 §. 610.
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§. 61ok Doch hat es, swenn zur Zeit der Legi-
timation schon Abkömmlingeaus einer Ehe zur

rechtenHand da sind, bey der Vorschriftdes §. 6o7.
seinBewenden.

«

s. 611. lere Aufnahme in die Familie des Va-
ters aber kann ebenfalls nur durch einen Familien-
verttag geschehen.

s. 612. Unehelichgebotne Kinder , welche we-

der durch eine nachfolgendeVetlzeiratlzungder Arl-

tern, noch durch richterlichen Ausspruch, noch
durch Legitimation, die Rechte der ehelichen erlangt
haben, können von dem Vater bloß Unterhait und

Erziehung fordern.
§. 613. Dazu ist der Vater verpflichtet, auch

wenn die Mutter, nach dem Eilften Abschnitte
des Ersten Titels , entweder gaf- keine , oder

nur die geringere-Art der Entschädigungzu .for-
dern hat. -

s. 614. Sobald das Dafeyn eines uneizelichen
Kindes, es sey durch einen unter den Aeltern ent-

stehende-i Prozeß, oder,sonst durch glaudwürdige
Anzeigen, dem vormundfchaftlichen Gerichte be-

kannt-wird, niuß dasselbedem Kinde von Amts we-

gen einen Vormund bestellen.
s. 615. Dieser mußdie Rechte des Kindes ge-

gen den unelzelichenVater wahrnehmen, und

mit beyden Aeltern, wegen dessen Erziehungund

Verpsiegung, die nöthigenEinrichtungen, unter

Aufsicht des vormundschaftlichenGerichts , ver-,

abreden.
,

s. 616. Der Vormund ist befugt und schuldig,
darauf zu selzen, daß die getroffeneEinrichtung be-

folgt tverdez und wenn diese5.·nichtgeschieht, dem

vormundschnftlicheuGerichte davon, zur weitern
Verfügung, Anzeige u machen..

»

617. timander angegebeneVater, daß
das Kind von ilzm erzeugt sey; »somuß der Vor-

mund-
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mund, auch wenn es die Mutter auf den Prozeß
nicht ankommen lassen will, dennoch zum Besten
des Kindes ans rechtlichesGehör nnd Erkenntniß
darüber antragen.
§. 618- Bey der Untersuchungund Bauchri-

lung: vb das Kind von dem angegebenen Vater

erzeugt sey, muß nach den im Eilften Abschnitte
des vorigen Titels enthaltenen Grundsätzenverfah-
ren werden-

s. 619. Hat die Mutter in dem-Zeitraume, in

welchem, nach diesen Grundsätzen,die Erzeugung
des Kindes trifft, mit mehrern Mannspersonen zu-
gehaltem so hängtes von dem nach den Umständen
sieh richtenden Befuude des Vormundes ab, wel-

chen derselben er, auf Erfüllung der einem uneheli-
chen Kinde schuldigenPflichten«zuerst in Anspruch
nehmen wolle.

"«

§. 62o. Wird aber dieser entbunden: oder ist
er diese Pflichten zu erfüllen undermdgend: so kann

der Vormund die Rechte des Kindes, auch gegen
die übrigenZuhalter, einen nach dem andern , gel-
tend machen.
§. 621. Die Verpslegung und Erziehung des

Kindes, bis nach zntückgelegtemVierten Jahre,
mußin der Regel der Mutter, auf Kosten des Va-

ters, überlassenwerden. .

§. 622. Nach zurückgelegteinVierten Jahre
hängt es von der Wahl des Vaters ab, die Ver-

pflegnng und Erziehung des Kindes selbst zu besor-
gen, oder sie der Mutter auf seineKosten ferner zn
überlassen.

"

s. 623. Will die Mutter die Erziehung und

Verpfiegung des Kindes anf ihre alleinige Kosten
übernehmen: so hat der Vater kein Recht zum

Widerspruche.
Is. 624. Finder das VotmnndschastlicheGericht,
daß dem Vater, ohne Besorgnißeines

NachthefilsUc
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für das Kind, die Erziehung nicht anvertrauek wer-

den könne: so kann es dieselbe,auf Kosten des Va-
ters, der Mutter übertragen.
§. 625. Jst die Ausführungbeyder Aeltern so be-

schaffen, daß Keinein von ihnen die Erziehung des

Kindes nnvertraut werden kann: so muß das vor-

mnndschaftliche Gericht nach der Vorschrift s· 98.
lqu. Verfahren.

s. 625. Jn allen Fällen, wo die Vervflegungs-
und Erziehungskostennach Gelde bestimmt werden

sollen, ist nur auf das zu rechnen, was Leuten vom

Bauer- oder gemeinen Bürgerstande die Erziehung
eines ehelichen Kindes, nebst dem Schul- und

Sehrglelohkostenwürde-
9.»62’7.Dabey mußauf die jedenOrts gewöhn-

lichenPreise, und auf die mit zunehmenden Jahren
wachsendenBedürfnisse des Kindes Rücksichtge-
nommen sweedetn
§. 628. Jst der Vater für den Unterhalt nnd die

Erziehung des Kindes solcheegestaltzu sorgen nicht
vermögend:so seht diese Pflicht auf die Geoßåltern
von väterlicherSeite übe-.

s. 629. Erst in deren Ermangelung, oder ben
deren Unnernxdgen, sind die Mutter und die müt-
terlichenGroßålkcrndazu verpflichtet-

9. 630. Besitzt jedoch die Mutter soviel eigen-
sztlzümlichesVermdgen, daß sie aus den Einkünfeen

desselben, ohne Abbruch ihres eigenen Unterhalts,
das Kind ernährenkann: so ist sie dazu nächstdem

nneheliehenVater, und vorzüglichvor dessenRel-
tern verbunden.

§. 631. Kann der Vater eines unehelichenKin-
des nicht ausgemittelt werden: so fällt die Pflicht
der Mepsieglmg und Erziehung unmittelbar auf
die Winter-, nnd deren Aelxem

Fu 632v. Sind auch diese nicht mehr vorhan-
den, oder unvermdgeud: so ist der Staat für den

(

Unm-
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Unterhalr und die Erziehung solcherKinder’, durch
die jeden Orts bestehendenArmenanstalren,zu sor-
gen verpflichten »

§. 633- Die Verbindlichkeitder AelternzurVeo den-n

pflegten-zunehelirherKinde-r dauert nur bis nach zu-
DAM-

rückgekgtetnVier-zehntenJahre.
«

I

Hi 634. Nach diesemZeitpunite müssen-dieKin-
der sich ihren Unter-halt selbsterwerbenz

H.635. Sind jedoch Unehelich geborne Söhne
zu emcm Handwerke oder Professcon gegeben wor-

denz so muß der Vater auch das fernere Sehr - in-

gleichendas lonsdrechegeldberichtigen.
’

§. 636. Hak, auch außerdem,der Vater das

Kind zu einem Gewerbe erziehen lassen, mit wel-

chem es sich nach zurnckgelegtemVier-zehnten Jahre
seinen Unterhalr noch nicht verdienen kann: so muß »

der Vater die Verpflegung fo lange ferrjrtzem bis

daSKind mit diesem von ilzm gewähltenGewerbe

sichselbstzu ernährenvermögend ist.
X

,

§. 6s37. Werden unehelicheKinder durchKranks
heit, oder sonst fehletslzafteLeibes- oder Gemütlxsbe-
schaffenlzeit,außerStand gefetzr,sichihren Unter-

halt zu erwerben: so können sie von den Aelkern
oder Großälterndie nothwendigeVerpsiegung auch
ferner fordern. ,

"

. §—638. Dagegen müssen aber auch uneheliche
Kinder die norlzleidendenAeltekn und Geoßålienh
in Ermangelung anderer dazu näher verpflichteten
Personen , nach ihrem Vermögen unterstützen

s. 639. UnelzelicheKinder treten weder in die Rechte des

Familie des Vaters- noch der Mutter. III-
«§.54o. Doch führensie den GeschlechtsnamenJanus-.

der Mutter-«und gehörenzu demjenigen Stande,
in welchemdie Mutter, znc Zeit der Geburt, sich
befundenhat.

H. 641.
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§. Hex-Jst aber die .Mutter von adlicher Her-
kunft: so kann dennochdas unehelicheKind adlichen
Namenoimd Wappens sichnicht anmaßen.

- H. 642. UnehelicheKinderwerden bis zum ge-
endigten Vierzehnten Jahre in idem Glaubensbe-
kenntnisseder Mutter erzogen.

§. 643. Doch muß, wenn der Vater ein Christ,
die Mutter aber irgend einer andern Religiongs Par-
tey zugethan ist, ein solchesunelzelichesKind , bis
nach zurückgelegtemVierzehnten Jahre, in der

christlichenReligion erzogen werden.

§. 644. UnehelicheKinder stehennicht unter der
Gewalt des aters , sondern nur unter der vom

Staate fürsiHYverordnetenVormundschaft.
H. 645. Die persönlichenRechte der Aeltern über

sieerstreckensichnichtweiter, als es der Zweckder

Erziehung erfordert. .

I. 646. Jnsonderheit hängtdie Wahl der Le-

bensart, zu welcher das Kind gewidmet werden

soll, nicht von dem Vater, sondern von der Vor-

mundschaftab.

§. 647. Stirbt der Vater vor vollendeter Er-

ziehung:so können die unehelichenKinder die Aus-

setzungdes dazn noch Fehlenden aus dem Nachlasse
fordern. ,

·

§. 648. Sind ehelicheKinder vorhanden: so
kann dieserAussatznur auf die Nutzung des Nach-
lasses angewiesenwerden, nnd darf dieselbenicht
übersteigen.
§. 649. Sind aber keine ehelicheKinder vorhan-

den: so muß das Fehlende, erforderlichenFall-,
auch aus der Substanz genommen werden«

650. Sind alle vorhandenen ehelichenKin-
der, oder einige derselben, ebenfalls noch uner-

zogen; und sind die Nutz-engendes Nachlasses zu

ihrer aller Erziehung nicht hinreichend: so ist die

Elft-
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Einrichtung so zu treffen, daß den elzelichennoch
einmal so viel, als den unelzelichenausgesetzt
werde. -

,

s«551· Außerdemhaben unelzelicheKinder,
wenn der Vater Aekdntmlinge ans einer Ehe zur

rechten oder zur-linken Hand hinteelößy in seinem
Nachlasse gar kein gesetzlicher-JErbrecht.

E

§. 652. Sind keine dergleichen ehrliche Ab-

kdmmlinge, und auch keine letztwilligeVerord-
nung des Vaters vorhanden: so gebührtden nn-

elzelichenKindern der Sechste Theil des Nach-
lassesnach den §. 581. 582. 583. enthaltenen nähe-
ren Bestimmungen
§. 653. UnelzelicheKinder, deren Muster um

die Zeit itzt-er Erzeugung mit mehrern Mannspew
fonen zugehalten hat, können dergleichen Erdtheil
nicht fordern. .

§. 655. Es müssendaher unelzelicheKinder,
die sich eines solchen-Erdrechtöanmaßen wollen,
entweder ein freywilliges Anerkenntnißdes vorgeb-
lichen Vaters nachweisen; oder ein rechtskräftiges
Urtei, wodurch ihnen nochbeyLebenszeitdes Va-
ters ein dergleichenErbrecht vorbehalten worden,
deybringen.
§. 655. Einen Pflichttheil ist der Vater in kei-

jncåm
Falle seinenunelzelichenKindern zu hinterlassen

uldi .

s. göss.Auf den Nachlaß der Mutter pat«dass aufdec-
unehelicheKind derselben ein gleiches gejetzlichesZWEITER-«
Ecbtecht mit den ehelichen Kindern.

"

§. 657. Doch erhalten die letztern dasjenige
zum Voraus, was die Mutter von dem Vater die-

ser Kinder, oder dessen Ascendenken, durch Bek-
ecäge, letztwilligeVerordnungen, oder gesetzliche
Erbfolge übeitkommenhat.

§-658s
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§. 658. An dem Nachlasse eines unehelichen

Kindes gebührt dem Vater desselben gar leit-
Anspruch.
§. 659· Von der Mutter hingegen wird ein

solchesKind mit eben dem Rechte, wie die eheli-
chen, beerbt.

§. 660. ZwischenunehelichenKindern, und den

Verwandten beiderled Aeltern, sindec, in der Regel,
keine gesetzlicheErbfolge statt. (Tit. lll. 6. 7. 8.)

s. 661. UnehelicheKinder haben also auch aus
"

dem Nachlasse der mütterlichenGroßälkemkeinen

Pflichttlzeilzu fordern.
»

§. 662. In den Angelegenheitendes bürgerli-
chen lebens haben unebelicheKinder mit den ehelich
gebotnen, oder dafür erklärten,gleiche Rechte.

s. 663. Wird zum bessernFortkommender Kin-
der eine besondereAusfertigung darüber erfordert:
so kann dieselbeVon Einem der Aeltern, oder auch
von dem Kinde selbst, oder von dessenVormunde

nachgesnchtwerden.

§. 664. Die Ausfertigung einer solchenlegiti-
mation gehörtfür das Obetgericht der Provinz.
§. 665. Es wird aber dadurch in dem übrigen

Verhältnissedes Kindes gegen die Aeltern und da-

ren Familien nichts geändert.

Zehnter Abschnitt
Von der Annahme an Kindesstatt.

s. 666. Die Annahme an Kindesstaktkann nur

durch einen schriftlichen Vertrag erfolgen.
H. 667. Dieser Vertrag muß dem Obergerichte

der Provinz, in welcher der Annehmende seinen
Wohnsitz bat, zur Prüfung und Bestätiyungvor-

gelegt werden.

§. 668
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s. 668. Nur Personen, die das FunfzigsteJahr Wer adope
zurückgelegthaben, soll es erlaubt seyn, andre an YOUI-

bimdesstatt anzunehmen
« «

: §. 669. Doch kann es auch iüngernPersonen,
aber nur unter besonderer landesherrlichen Er-

laubniß, gestattet werdens wenn nach ihrem kör-
perlichen oder Gesundheitszustande , die Erzeu-
gung natürlicherKinder von ihnen nicht zu ver-

muthen ist. .

§. 67o. Uebrigens werden nur diejenigen, wel-
che vermöge ikgres Standes zur Ehelosigkeit ber-

vsiichtcr sind, von der Befugniß, an Kindessiatt X

anzunehmen, ausgeschlossen.. ,

«

§- 671- Wer noch ebelicheAbkdmmlingeam

leben hat, kann nicht an Kindeostatt annehmen.
s. 672. Die Einwilliaungder Aeltern des An-

nehinenden ist, der Regel nach, erforderlich.
«

§. 673. Doch wirkt der Abgang dieser Einwä-
ligung nnr so viel, daß den Aelcern ihr Recht auf
den Pncchtrizeil oon dem Nachlasse des Anneh-
wende-» bey dessenkünftigemAbleben, vorbehal-
ten bleibt.

»s. 674. Auch Personen weiblichenGeschlechts
können an Kindeesiattannehmen.
§. 675. Sind sie aber verheirathete so kann die-

ses nur mit Ecnw:lligung des Wianneo geschehen.
.

s. 676. Hat der Mann jemandenohne Sinn-illi-

gung der Frau an Kinde-Matt angenommen: so
wird dadurch in dem Eil-rechte dieser letztern
.an den künftigenNachlaß des Mannes nichts
geändert.

H. 677. Terjenige, welcheran Kindesstakt an- Wer am-

genommen werden soll, muß den Jahren nach jün-JZIMWWM
gek seyn, als der Annehmende.

"

H. 678. Hat er die Jahre der Unmündigkeit
zuriicfgeiegtt so ist seine freye Einwilligung er-

forderlich. .

Allgem. Gesetzli-111.Band. P 679.
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§. 679.- Jst sein Vater noch am Leben: so ist
such dessenEinwillignng nothwendig.

s. 680. Steht er unter Vormundschaft: somuß
die Genehmigung des vormundschnftlichenGerichts
beygebkachtwerden. .

s- 681. Durch die Adoption entstehen zwischen
dem angenommenen Vater und Kinde in der Re-

gel die Rechte und Psiichten, wie zwischen leibli-

che-HiAeltertt, und den aus einer Ehe zur rechten
Hand erzeugten Kindern.

» s. 682. Das angenommene Kind erhältden

Namen des annehmenden Vaters-.
»

§. 683. Es überlommt alle Rechte seines Stan-
des, so weit dieselben durch die Geburt aus einer

wirklichen Ehe zur rechten Hand fortgepsianzt
werden.

§. 684. Jst jedoch der Annehtnende Von Adel,
und der Angenommene non bürgerlicherHerkunfn
so kann letzterer die Vorrechte und Unterscheidun-
gen des Abels nnr mittelst besondererlandesherrli-
chen Begnadiguag erhalten.
§. 685. Jst der Annehmende bürgerlichenStan-

des, und der Angenommene adlichet Herkunftz so
verliert letztererzwar nicht die Rechte des Adel-;
er muß aber, außer dem Namen des Adoptiren-
den (0. 682.), zugleichseinen adlichenFamilienan-
mert beybehaltem
§. 686. Jst der Annehmendeverheirathen so

entstehen zwischenseiner Frau, und dem angenom-
menen Kinde, nur die Verhältnisse,wie zwischen
Stiefältern und Stiefkindetn.

H. 687. Jst aber die Annahme an Kindes-statt
von beyden Eyeleuten gemeinschaftltchgeschehen:
so tritt der Angenommene auch gegen beyde in das
Verhältnisseines leiblichen Kindes-

§. 688. Hat eine Person weiblichen Geschlechts
jemanden an Kindesstatt angenommen: so erhält

det-
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dekstlbe den Geschlechtsnamender Mutter, und
VEU Stand-, zu welchem dieselbezur Zeit der An-
nahme gelgökerhak.

s-

§«SAI- Der Name und Stand des gewesenen
Mannes kann einem solchenKinde nur unter beson-
DMFUmständen,welche die Besorgniß eines Wi-
dsklpkuchsvon der Familie des Mannes ausschlies-
sen, und nur durch ausdrücklichelandesherrliche
Begnadiguna, beogelegt werden.

H- 690. Uebrigens erlangt die annehmende Mut-
ter gegen das angenommene Kind alle Rechte und

Pflichten einer leiblichen Mutter.
D. 691. Auch aufdas Vermögender annehmen-—Hänge-«den Aelrem, so weit dasselbeder freyeu Versu- Hex-mä-

gung derselben unterworfen ist, erlangt das ange- W- M

nomiuenc Kind alle Rechte der aus einer Ehe zuer
rechten Hand herstaminenocn Kinder.

H. 692. Alles dalgep was von der Veepsieguna,
Erziehung, Ausstatrung, und Erbfolge solcher
Kinder verordnek ist, gilt auch von angenomme-
nen Kindern-

s. 693. Auch mit leiblichenKindern, die der

Annelzmende nach der Adopuon etwa noch erzeugt
hat, kommen dem Angenommenen, in Ansehung
seiner, gleicheRechte zu.

s. 694. Hingegen erlangt der annehmende Va- des Adep-
ter, über das Vermögen des angenommenen Kett-Well-
des, die Rechte des natürlichenVaters weder un-

ter lebendigen, noch auf den Todesfall-
§. 695. Jst das angenommene Kind großjålk

eig: so muß itan sein eigentlzumlichesVermögen
»F frenen Verwaltung und Nutzung überlassen
werden.

s. 696. Jst es noch mindeksälzrig:so bleibt
sein eillkslkhümlicbesVermögen unter der bis-
herigen vaterlichen oder vorniundschaftllchen
Verwaltung

P 2 §- 697s
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s. 697. Aber auch der natürlicheVater Ver-

liert den ihm sonst zukosnmendenNießbkauch
s. 698. Er muß also das Vermögen des Kin-

des nur für dessen Rechnung verwalten, und die

Einkünfte davon , zur Vermehrung des Haupt-
stulzls, oder sonst zum Behufedes Kindes, nütz-
lich verwenden.

§. 699. Stirbt der natürlicheVater des anzie-

nommenen Kindes nach der Adoptiom so kann die«

Vormundschaft über das Vermögendes Kindes
dem angenommenen Var-er aufgetragen werden.

§. 7oo. Doch ist das. vonnundschastlicheGe-
richt an die Person desselbennicht gebunden.

s. 701. Stirbt das angenommene Kind bot

den natürlichenAelkernz so wird leizterem und

nicht den Annehmenden ,« vie gesetzlicheErb-

folge eröffnet.
-

.702. Dagegen bleibt dem angenommenen
Kinde sein gesetzlichesErbrecht anch aus den Nach-
laß seiner natürlichenAeltem

s. 703. Vorstehende gesetzlicheBestimmungen
(§. 682-«702.) können durch den bey der Annahme
geschlossenenVertrag anders festgesetztwerden.

§. 7o4. Jn Ansehung der persönlichenVerhält-
nisse sinden dergleichenAbänderungenin so weit

statt, als dadurch das Wesentlichedes Geschäft-z
nicht aufgehobenwird.

"

§. 705. Sollen die gesetzlichenBestimmungen
in Ansehung des Vermögensdurchden Benraa ge-

ändert werden; Und ist das anzunehmende Kind

noch minderjährig:so muß das vormundselzastitche
Gericht dergleichen Aenderungen, und ob unter

denselben die Adootion dem Kinde znttäglichsen,
besonderspräsen.

«

§. 706. Ein Vertrag, wodurch dem zn adope
kirenden Kinde sogar der Pflichktignl von dem

künftigen Nachlasse seiner naiarlichen Aeltekn

entzo-
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emsng chds kann snur mit einem Großjälzrigen
geschlossenwerden« .

Es707- Durch die Adoption treten auch die da- Familie-

IMIIHschon vorhandnen, und nachher erzeugten
Abspmmkmgedes angenommenen Kindes, gegen
Us-aIIUEkåmendenAeltern in eben das Verhältniss,
wie Ylutsverwandrein absteigender gegen die in.

aufstktgendectime.

O--708« Uebrigens aber entsteigtzwischendem
angenommenen Kinde, und der Familie des An-

Ukkzmetldewdurch die Adoption gar keine Ver-
bindung,
§. 709. Auch die- nach- der- Adeption etwa-er--

zeugten natürlichenKinder des Annehinenocn tre-

ten mit dem Angenotnmenen nicht in. das Verhält-
niß als Geschwister. «

s. 710. Soll durch dieAdoption zugleich eine-
Familienverbindung bewirkt werden :- so muß
dieses durchs einen besonderen Familienvertrag
geschehen.

«

» §. 711. Dagegen verbleibt das angenommene
Kind ein Mitglied der- Familie,. in. welcher.es ge-
boren worden.

§..»7I2. Es bestehen also zwischenihm, und«
seinen natürlichenVerwandten, alle Rechte und

Pflichten eben so, als wenn keine Adaption er-

folgt wäre.
, s. 713· Um. die Verdunkelung dieser Rechte zu
verhüten, ist das— angenommene Kind, mit dem
Namen des Annehmendens zugleich seinen eignen

Familiennamen zu führen,. berechtigt-
s. 714. Die einmal gesetzmäßigerfolgte Adep- Aufhebun-

tion kann nur eben so, wie sie zu Stande gekom-FIJaJWW
smen ist, mit Einwilligung der Interessenten, und

unter gerichtlicherBestätigung, wieder aufgeho-
ben werden.

P 3 F-715.
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. 715. Dadurch Verliert sie alle W«ekungen,-
und die Rechte und Pflichten der Jnceresscnccn sind

so, als wenn niemals eine Adoprion geschehen
wäre, zu beut-theilen

. 716. Die aus der Adoption entfvringende
väterlicheGewalt des Annehmcnden wird eben

so-, wie die des natürlichenVaters-, geendigt und·
aufgehoben

"

—

Eilfcer Abschnitt

Von der Einkindschaft.

s. 717. ZwischenStiesälrcm und Stiefkindcrn
bestehenkeine Familienverlznlknisse

s. 71l5. Doch können solche Verhältnisseis

gewisser Maasse durch Einkindschasc begründet
werden.

s. 719. Dergleichen Einiindichafe sinder statt,
wenn von Personen, die einander zur rechten
Hand heirathen, entweder Einer oder beyde, aus

einer solchen vorhergehenden Elze Kinder am ie-
bcn haben.

s. 72o. Die Absicht der Einkindschaftist, daß
zwischen den«-Stiefa!kern,und Stiefkindetn, die

«

persönlichenRechte und Pflichten , wie zwischen
leiblichenAeltern und Kindern , ingleichen wech-
selseitige Successtonsrechte hervorgebracht wer-

den sollen.
·

§. 721. Die Einkindschafkkann nur durch ei-
nen gerichtlichvollzogenen und bestätigtenVertrag
errichtet werden«

s. 722. Dieses -kann sowohl in dem Chemie-
trage unter den sichheirathenden Aelterm als nach
bereits geschlossenerEhe durch ein besonderesAb-
kommen geschehen-

ös 723-
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§- 7ÅzsDie freye Einwilligung der Aeltern so-
wohl- als VII zusammen zu dringenden Kinder, ist
dazu.noti2wendig.
§. 724. Sind die Kinder noch ntinderjährig:

fl?Muß «dasdortnundschafliche Gericht mit Zu-
ölchlmgihres Cisrators prüfen: ob die Tini-ind-
schafk- und die Bedingungen des darüber ge-

schcvssellevlekoinmens , den Kindern zweig-
lich sind.
«§-725- Jedes der Reiter-n, welches schon dor-

czandene Kinder in die Einkindschnst bringt, muß
denselben aus feinen-«alsdann besitzenvenVermö-
gen eine gewisse Summe, auf seinen künftigen
Todesfall, zum Voraus bescheiden.
§. 726. Dieser Aussatz muß wenigstens die

Hälfte des Vermögens betragen, welches VVU

den aussetzendenAeltern in die neue Ehe ge-

bracht wird. .

«

H. 727. Wegen Bestimmung der Summe die-

ses Aussatzes, muß der Richter den der pflichtmäßi-
gen Angabe der Aeltern sich beriibigen, nnd kann

dieselben zur Offenlegung ihres Vermögengzustam
des nichtanhalten-
§. 7-8. HatEiner oder der Andere der die Ein-

kindfchaft errichtenden Ehegatten Verwandte in

aufsteigender Linie: so muß er die Einwilligung
derselben deybringem
§. 729. Jst dieses nicht erfolgt: so bleibt solchen

Aseendenten ihr Recht auf den Pflichtheil von dem

künftigenNachlasse des die Einkindschastschließen-
den Abkdmmlingsvorbehalten
§- 730. Stammen die zusammenzu dringenden

Kinder aus einer durch richterlichen Spruch ge-

trennten Ebet so finden , wegen beyzubringender
Einwilligung des andern Theils der geschiedenen
Aeltern, eben die Vorschriften§. 728. 729. wie

bey den AscendentenAnwendung.
P 4 §. 731«
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s. 7ZI. Die rechtlichen Folgen der Einwo-
schaft werden hauptsächlichdurch den Inhalt dess
darüber errichtetenVertrages bestimmt. -

§. 732. Jst in diesem nichts besonders festge-
setzt: so erlangen der Stiefvarer, oder die Stief-
mutter , über die Person der in die Einkindschast
gebrachtenStiefkinder alle.Rechteleiblicher Aeltem.

-

. 733. Dagegen erwirbt der Stiesvater aus
das Vermögen der Stiefkinder keinesweges die
einem leiblichenVater unter lebendigenzukommen-

— den Rechte-.
,

s. 734. Wohl aber werden dadurch gleicheund
gegenseitigeErbrechte zwischen den Aeltern und
den in vie Einkindschafc gebrachtenKindern be-

gründet.j·
§s 73’s«-Diese Rechte erstrecken sichjedoch nur

xlberdas der freyen Verfügung eines jeden unter-
worfne Vermögen , ;

H. 736. Auch dasjenige Vermögen«welches
den Kindern nach geschlossenerEinkindschafk an-

derwärts her, als von den dieselbe schließenden
Aeltern , zugefallen, ist diesen Sureessionorechten
nicht unterworfen.

s. 7,37. Wenn Eins der Aelrern derstitbk: so
erben die leiblichen und Stieskinder den Nachlaß
desselbenmit gleichemRechte.

«

-

s. 738· Doch nehmen alsdann die leiblichen
Kinder des Erblassers aus voriger Ehe das ihnen
nach §.725. ben Schließung der Einkindschaftaus-

gesetzteQuantiim ziim Voraus. .

»
§. 739. Die leidlichen Kinder des Erblassers

aus derjenigen »Ehe,zu deren Behufe die Einkind-
schaf( geschlossenworden, können auf einen solchen
porzüglichenAntheil , als ihren Halbgeschwistern
ausgesetztist, keinen Anspruchmachen.

§-.740.
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«

-§.,74p. Vielmeerwird«.derübrigeNachlaß un-

ter die .1aenmticchen leiblichenund Stiefkindek des—
Verstorbenen, nach der Regel der gesetzlichenErb-
folge, gleichgetheilt
-" §i 7413 Auch wenn nnkSkiefkinder vorhanden
sind- Jchlwßendiese die Verwandten des Verstor-v
benen in der aufsteigenden und Seitenlinie von der

Erbfvlge desselbenaus«
- 742. Doch hat es in Ansehungdes den Ästen-

deutenzukomuxknden-Pflichitl;eil5, wenn diese in

dieEinkindschafknicht gewilligt haben, bey dem

Vorbehalte des s. 729. sein Bewenden.
»

. -. 743. Wenn Eins von den in die Einkind-
schalt

«

gebrachten Kindern. ohne ehelichc As-

kdminltngpverstirbt: fo- ivird selbiges von den

leebltchen und Stiefältern mit gleichem Rechtk
beerbr.

s. 744.- Auchwenn merkt-er Stiefvaker, oder
die Stiefmutter fnocl)«nnileben ist) «n«se·rdendie
Blutsverwandcen des Kindes pon diesen ausge-
schlossen.

,

z.
.

«§.«74-5.Doch erstrecktsich diefes Erbrecht des

iSnefaltern nur auf das in die Einlindschnfxge«
komme-re Vermögen «

s.-746. Jn dasjenige, was nachs. 736. davon

ausgenommen ist, sindet die gemeine gesetzliche
Erbfolge statt—.

.
—

.

s. 747. Die durch den Vertrag begründete
zEtbfolge kann dec eine Theil-, zum Schaden des.

Andern , durch letzttvillige Verfügungen nicht
aufheben« ,

§. 748. Aeltern können also nur über dasjenige
Vermögen, was bey der Einkindschafk etwa aus-

drücklich vorbehalten worden, und Kinder nur

über das , was nach s. 736. in dies Elnkindschaft
nichtgekommenist, letztwilligverordnen.

"P 5 §« 749.
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§. 749. Doch jdnnen zusammengeht-achteAet-
tern und Kindee aus eben den Ursachen, wie leib-

liche Aeltern und Kinder , einander enterben.

«(§-M— Liqs is 506«Ganz) ,

. 750. Wird die Ehe, zu deren Behufe die

Einkindschaft geschlossenworden, durch richter-
lichen Spruch wieder getrennt: so hört die Ein-

kindschaft mit allen ihren rechtlichenFolgen von

selbstauf.
5.-751. Außerdemkann dieselbenur mit freyer

gerichtlich erklärten Einstimmung sämmtlicherJn-
teresscnten wieder aufgehobenwerden.

s. 752. Durch die Einlindschaft einst-He weder

Verwandschafr, noch Erbrecht, unter den zusam-
mengeht-achten Kindern, noch mit oder unter ihren
wechselseitig-enFamilien.

«

Zwölfter Abschnitt.
Von Psiegekindertr.

§. 753. Werein von seinen Aeltern verlassenes
Kind in seine Pflege nimmt, erlangt über dasselbe
alle persönlichenRechte leiblicherAeltetn.

§. 754. Er ist schuldig, das Kind in einer von

den im Staate aufgenommenen Religionen zu er-

ziehen, und dasselbe zu irgend einein nützlichenGe-
werbe anzuführen.
§. 755. Sind die Aeltern des Kindes mit dem

Psiegevacer von gleichem oder höheremStande:
so ist letztererschuldig, das Kind , wie seine eig-
nen,«zu ver-pflegenund zu erziehen.

9. 756. Sind die Aeltern von geringeremStan-

de, oder ist der Stand derselben ganz unbekannt:

so hängtes lediglich von dem Pflegevater ab, wel-

cheArt des Unterhalts und der Erziehung er dem

Rinde will angedeihenlassen.
§—757—
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"s. 757. Auch bey der Wahl der künftigenIe-
bensirt des Kindes kzakder Ystegcvaier alle Rechte
des leiblichcn Vaters-

758. Bei) der Verheirailzungdes Pflegekim
des ist seine, nnd nicht der leiblich-n Aelkern Ein-
willigungerforderlich.

«

Sk-759. Hingegen erlangt der Pfiegevatee anf«
das etwanige Vermöncndes Kindes gar kein Recht

«

s- 760. Vielmehr wird es mit diesemVermö-»
gen eben so genauem wie wegen des Vermögens
angenommener Kinder verordnet ist. (s. 694. i-

.

§. 761. Auch entstehen zwischenPflegeåltekn
und Kindern keine gesetzlichenErbe-echte

«

§. 762. Ddch treten die Pflegeålterm bey der,
gesetzlichenErbfolge, in die Stelle solcher Ver-
wandten des Kindes, die sich desselben, da es ver-»
lassen war, anzunehmen wissemlichnnd noisctzlich
geweigcrthaben.

-

s
s. 5763. Auch können die Pflegeälterndie anf-

scr dem Uidteelznlte nnd der gewöhnlichenBeklei-

dnng dem Pflegekinde gemachten Geschenkeans
dem Nachlasse desselben, so weit sie darin nochvor-

handen sind, znrücknehmen.
5.764. Von Pflegckindern gemeiner oder unbe-

kannter Herkunfkkönnen die PflegeälteenDienstlei-
stungen zur Entschädigungfordern.

H. 765. Das Kind muß alsdann, nach zurück-
gelegtem Vierzehnten Jahr-h so viel Jahre ohne
Tölzndienen, als es voriger verpflegt worden.

§. 766. WährendderDienstzeit mußdem Kinde,
außerver nothwendigen Kleidung, ein solcher Te-,

benguncerlzalkgereichtwerden, wie ihn andere, glei-
cheDienste leistendePersonen erhalten.
§. 767. Die Dienste der Pflegekinver dürfen

un Fremdenichtüberlassenwerden.

ö—768.
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§. 768. Sie hörenanf, wenn die Pflegeältern
mit Tode abgeben. —

§. 769. Zu einer Heirath des Pflegekindes kön-
nen die Pflegeälternbloß um deswillen, weil die

Dienstzeit desselben noch- nicht geendigt ist, ilzre
Einwillignng nicht versagen.
; C. 77g.. Mißbrauchen dies Pflegeältern ihre
Rechte dergestalt, daß Leben, Gesundheit, Ehre«
Sitten, oder Gewissengfreylzeiides Kindes dar-

über in Gefaer kommen :: so ist das Kind von ferne-
rer Dienstleistung frenznsprecheii.

qs.771. Alle persönlicheRechte der Pflegeöltern
über das Kind geizenverloren, wenn sie rot vol;
lendeter Erziehung desselben ihren Beystand wie-

derj«szurücknelzmen..
« »s.772. Wenn jemand eins fremdes Kind-, aus«--

senden- Falle der Hülflosigkeit, zur Verpsiegung
und Erziehung übernimmt: so müssenseine Vec-

hälcnissegegen dasselbe hauptsächlichnach dem In-·
halte des darüber geschlossenenVertrages beur--

theilt werden«
§. 7-3« In so fern sseineRechte nnd-Pflichten

solche-gestelltnicht bestimmt find, erstrecken sie sich
nicht weiter, als es der Zweck der übernommenen

Erziehungunmittelbar erfordern — « :-

Drirter Titel.
Von den Rechten und Pflichten dek
übrigenMitglieder einer Familie.

§»«l. Personen,die durch Blutsfreundfchaft mit
einander verwandt sind, werden zu einer Familie
gerechnet. (Tlg. l. Tit. l. §.42i45.)

«

ss 2- Die Ehefrau nimmt nur für ihre Person
an den Rechten der Familie des Mannes durch
die Heirath so weit Antheil, als ihr diese Rechte

—

durch
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VUVch den Mann übertragen werden können.
(Tit. l. s. 192.)
H-»Si JU wie fern durch Zeugung nnd Geburt

aus Me- Elze zur linken Hand, aus unehelichem
Vevschlafe, durch landesherrliche oder obrigkeir-
liche Legitimation, durch Annahme an Kindes-
stakki oder durch Einkindschafk, Familienvcrbin-
dlMgen entstehen, oder nicht, ist im vorigen
Titel verordnen

Hi 4. Kinder, die von elnerlenVater nnd Miit-
rer in rechnnåßigerElze erzeugt , oder durch eine

solcheEhe legitimirt werden , haben unter einan-
der die Rechte vollbürtigerGeschwister-
§. 5. Haben sie nur einen gemeinschaftlichen

Vater, oder nur eine gemeinschaftlicheMutter:
so sind sie nur als Halbgrschwistermit einander
Verdunden -

UnrlgelicheKinder eben derselbenMutter
werden, wenn sie auch einen gemeinschaftlichen
Vater haben , dennoch, so lange die Aelrern ein-
ander nicht heirathen, nur als Halbgeschwistervon

der Mutter-Seite angesehen
H. 7. ZwischeniinelgelichenKindern, die eben-

derselbc Vater mit verschiedenenMütter-n erzeugt
hat- besteht gar kein bürgerlichesFamilien - Ver-

haltniß. .-
—

s. 8. Uneheliche Kinder besiaden sich mit den-

jenigen, welche die Mutter in der mit einem an-

dern Vater geschlossenen Ehe erzeugt, ebenfalls in

keiner dergleichen Verbindung.
§. 9. Alle Mitglieder einer Familie haben, als Alls-sank

solche, vermögeder Gesetze, gewisse allgemeine IZZFIVTZM
Rechte und Pnichten

«

wo wich-

0. 10. Darunter wird Vornehmlichdie Sorge Les-Some
für die zur Familie gehörendenKinder nnd andre fürPcskVisit-
Personen , die. sich selbstvoksllstclzm nicht fähigZiiiiiiellinw
sind, gerechnet. .

s. U«
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»

. Fi. 11, Wenn Aeltern die gegen ihre Kinder ih-
nen obliegenden Pstichten der Erziehung nnd Pflege
grdblich hintcnanielzenz so sind die Familien-Mit-
glieder , ohne Rücksicht des Grabes der Verwandt-

sdnfh befugt und schuldig, dem vor-windschne-
lichen Gerichte davon Anzeige zu machet-, und Un-

kerfuchunszu fordern.
H. I2. Von der Pflicht der Verwandten, für

die Bevormundung solche-: Familien : Mitglieder-,
welche deren bedürfen, zu sorgen, und dergleichen
Vormundfchaften selbst zu übernehmen, wird
in dem Titel von Vormundschaften gehandelt-.
(Tit. xtsnr Abschn.It. ItI.)

, §. 13. Ob und wie lange Mitglieder einer Fa-
milie einander hetrauern dürfen, bestimmen die

Polizeyordnungem
s. 14. Verwandte in auf- und absteigender

iinie sind einander, nach den wegen der- eltern
und Kinder im vorigen Titel enthaltenen nähern
Bestimmungen , zu ernährenverbunden. (Ttt. ll.

S- 251 - 254-)
,

§. 15. Auch Geschwisterersten Grade-s müssen
ihren Geschwister-n, die sich selbst zu ernähren
ganz unfähig sind, den notlzdürftigenUnterhalr
reichen.

H. ts. Es macht dabey keinen Unterschied: ob

sie mit solchen Geschwister-i durch volle oder halbe
Geburt, aus einer Ehe zur rechten oder zur linken

Hand verwandt sind.
H»17. Doch richtet sichüberhauptdie Verbind-

lichkeit der Verwandten , hüfiofeFamilien - Mit-
glieder zu ernälzren,nach den Regeln der geschli-
chen Gefolge

s. 18. Dcrjenige Cva, welcher der nächsteErbe
des zn ernäheendenVerwandten seyn winde, hat
auch die nächsteVerbindlichkeit, für seinen Unter-

halrzn sorgen.
§. is.
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s» Ip« Wenn jedoch der zunächstVerpflichtere
selbstuse-vermögendist: so muß der auf ihn Foc-
gende essefeine Stelle treten.

s. 20. Mehrere gleichnahe Verwandten müssen
den ynkerdaltdes dürftigenFamilien- Mitgliedes
gemeinschaftlich,jedochnach Verhältnlßihres Ver-

,Mdgens,bestreiten.
»

s. 21. Nur Geschwistersind berechtigt, das,
was der Unterhalt ihrer unvermögendenGeschwi-
ster sie gekostet hat, Von diesen zurückzuforderns
MMI die Umständeder letztern sich in der Folge
dergestaltverbessern, daß sie diesen Ersatz ohne Ab-

bruch ihrer eignen und der Ihrigen Nokhdurft lei-

sten können.
§. 22. Andere Seitenverwandten ,

Gefchwistern ersten Grabes ,

tung unvermögenderFamilien - Mitglieder nicht
gezwungen werden.

§. 23. Doch verlieren diejenigen, die ihre nn-

dermdgenden Verwandten gegen ihre natürliche
Pflicht hilflos lassen, ihr gesetzlichesGebt-echt

s. 24. Dieser Verlust des Erbrechts kann aber
nur alsdann statt finden, wenn der Verwandte,
welchen derselbe treffen soll, zur Ernährung sei-
nes unvermdgenden Verwandten ausdrücklich

aufgefordert worden ist, und sich dsssen gewei-

gerk har. « «

. 25. Alsdann tritt derjenige an seine Stelle,
welcher sich eines solchen hülslosenMenschen ange-
nommen hat·

H. 26. Haben Mehrere zu der Vorsorge für den

Unterhalt nnd die Verpsiegung desselben sich mit
einander vereinigt: so beerben sie ihn nach Verhält-
niß ihrer Beyiräge.

s. 27. Bler Almosenund Geschenke,wenn

sie auch in gewissenbestimmten Summen und Ter-
Miilcll

außer den
»

können zur Ernäh-
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niinen gegeben worden,
Col-recht

s. 28. Von dein ErbrechteöffentlicherAnstal-
,ten in den Nachlaß der darin aufgenommenen Per-
sonen, wird im Titel von Arinenanstalten gehan-
delt. (Tit. Xlx.) . .

»

«

. 29. Verwandte, die nur durch eignes Un-

vermdgen ihre hülsiosenVerwandte zu ernähren
verhindert worden, können niemals mit dem Ver-

luste ihres Etbrechts bestraftwerden«
s. Zo. Sie müssenaber demjenigen, der den

Erbiassec ernährthat, die darauf verwendeten Ko-
"

sten, als eine Schuld, aus deni Nnckilasseersetzen.
s. 31. Unter den Seitenverwnndien werden

zuerst die Geschwister zur gesetzlichenErbfolge
berufen.

s. 32- Sie können aber davon durch Verträge
und letzte Willensverordnungen völligausgeschlos-
sen werden. —

§. 33. Geschwisterhaben von einander feinen
Pflichtilzeil zu fordern.
§. 34. In wie fern sie die Verwandten in auf-

steigender Linie ausschließen, oder mit ihnen zu-

gleich erben, ist im vorigen Titel bestimmt. ·

s. 35. VollbürtigeGeschwisterund deren Ab-
kdmenlingeschließendie halbbürtigenaus.

. 36. sMelzkekevollbürtigeGeschwistertheilen
unter sich die Erbschaftnach der Personenzahl.

s. 37. Sind von denselbeneinige oder alle, mit

Hinterlassiingvon Abldmmlingen, Vor dem Erb-

lasser gestorben: so wird die Erbschaft nach den Ti-
nien getheilt.

91 38. In die Portion jeder Linie theilen sich
die unter denselben stehenden Unterlinien, nach
eben den Regeln, die bey der Erbfoige der Descenk
denken im lZweytenTitel§. 351 - 358. vorgeschrie-
ben worden-

-

.

«

— §«SI-
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He 39s So Oft daher in einer Linie eine dem

Erblasser dem Grade nach näherePerson dessen
Erbe nichtseyn kann oder will, fällt ilzr Erb-
techc aus die von ihr abstammende-i weitern De-
seenoenten.

,- 40« Wenn gleich Abkömmlingevon Ge-
schwistemihrer eignen Aeltern Erben nicht gewor-
den sind: so hat doch dieses aufilzr Erbrccht in dem«
Nachlasse der Geschwister ilzrer Aclkern keinen
Einfluß.

-4I. Sind weder vollbürtige Geschwister,deIHslbge-
noch AbiömmlingeVon selbigen vorhanden: so ge-

schmack-

langen oie HalbgeschwisterUnd deren Descendenten
zur Erbfolge.

·

§. 42. Ven diesen, wenn ihrer mehrere sind,
sinder eben die Sueeessionsordnungnach linien statt,
wie unter den volloürtigenGeschwistern und deren

Abkommlingem
s. 43. Zwischen Halbgeschwisternvon väterli-

cher nnd mütterlicherSeite ist der Regel nach kein

Unterschied.
§. 44. Auchkommt es darauf nichtan: ob das

Vermögen des Erblassers demselben von der «in-

terlichen oder Von der mürrerlichenSeite zuge-
fallen sey.

v

»

. Jn wie fern bey lehnen, Fideikom-
missen, nnd Stammgücern, Halbgeschwister. von

Vatersseiee mit den Vollbükcigen zugleich zur
Suceession gelangen, und die Haldgeichwister
von Seiten der- Mutter ausschließen,ist gelgdrigen
Orte festgesetzt «

s. 46. Sind weder Verwandten in auf- oder denn-eigen-
absteigender iinie, noch Geschwister oder deren
Abkömmlingevorhanden: so gelangen die übrigen
Seitennerwcmdsen zur Erdspng

.

s. 47. Jn wie fern diese mit dem überlebenden

Eheganen zugleich an der Erbschaft Tkzeil netz-
etugesa. Geisen-. m. Bann O. men-
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men, oder von demselben ausgeschlossenwerden,
ist im Ersten Titel s. 622- qu. bestimmt-.

s. 48. Seitenberwanotenerben nach der Nähe
des Grabes ihrer Verwandschaft mit dem Erblassee.

II §. 49. Der nähereGrad schließtdie entfern-
teren aus-

l, s. so. Aeltern, die vor dem Erblassce verstor-
ben sind, verfallendabey niemals ihr Esel-rechtans

!

ilzreKinder.

§. 51- Mehrere Personen gleichenGrade-s erben
i zn gleichen Theilen.

«

. 52. Es macht-keinenUnterschied: ob die Sei-
"l tenverwnndren von des Vaters oder von der Mut-
«

terseite, durch volle oder nur durch lzalbeGeburt-,
I· mir dem Erblasser verbunden sind.
; . s. 53. Wegen der Folge der Seitennerwandten

j in lehne, Fideikommisse,oder Stammgüter, hat
l; , es bey den vorgeschriebenenbesondernSurcessions-
i- ordnungensein Bewendem

i Vierter Titel.

gemeinschaftlichenFamilienrerhtem

Erster Abschnitt.

Von gemeinschaftlichen Familienrechten
überiganpr.

Theil-Ieb- s. 1. An gemeinschaftlichenFamilienrechtenneh-
; men sämmtlicheMitglieder der Familie, ohne Un-
i

Hechten-—terschied der Art oder des Geadeo der Verwand-
schan AnrlzeiL —

H. 2. Wenn Von Familien-echtenüberhauptdie
Rede ist·: so kommen dieselben auch Personen weib-

lichen Geschlechts, und denenjenigen zu, welche
durch Abstammung von solchenPersonen mit der

Familie verbunden sind. s« Z-
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s. Z. Nnr in Fällen,wo Stiftrtngsbritfe,Fa-
miliendertråghoder besondere Gesetzedieses be-

stimmen, werden Weibsperfonen, und die durch
sie unt der Familie verwandt sind, von solchenGe-
rechtsamenausgeschlossen

- 4- Jst ein gemeinschaftliche-ZFamilienrechtZIUNTIPUUSso beschaffen,daß es nicht von allen zugleich, son- me

dern nur von Einem ausgeübt werden kann: so
Man wenn nicht Stiftnngobriefe oder Familien-
verkrägeein Anderes mit sich bringen , die Aus-
übung eines solchenRechts demjenigen zu, welcher
dem ersten Erwerber, dem Grade nach, am mäch-
sien verwandt ist.

s. 5. Jst kein erster Erwerberbekannt; oder
sind meizrere ilzm gleich nahe Familienmitglieder
vorhanden: so kommt die Ausübung des Familien-
rechts demjenigen zu, welcherder Aeltere den Jah-
ren nach ist.

D

s. 6. Giebt auch das Alter keine entscheidende
Bestimmung: so mus: dieselbedem looseüberlassen
werden.

.

S. 7. Genieiiist«7,s-771licheFamilienangelegenheiisJst-Essen-ten müssen durch B;«:«uilzs"cl)laguiigenund Schlüsse
schw«

der ganzen Familie angeordnet werden.

s. 8. In wie fern dieses durch die Mehrheit der

Stimmen, oder nur durch den eictlzelligenSchluß
sämmtlicherFamilienmitglieder geschehen könne,
ist, in so fern Stiftungobriefe oder Familie-wer-
mäge nichts Besonderes festsetzen,nach den allge-
meinen Vorschriftenvom Rechte der Gesellschaften
zu bestimmen.

.

§. 9. Zu dergleichenBerathschlagungenniußVer-jeher
«

der Vorsteher der Familie dieselbe zusammen-Ess-WW

berufen.
«

s. co. Wer als Vorsteherder Familie anzu-
selzensey, wird durch die Wahl der übrigenMit-
glieder, und wenn keine Wahl geschehen, oder

Q. 2 xüber-
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überhaupt in der Familie nicht gewöhnlichist,
durch das Alter den Jahren nach bestimmt.
§. n. Personen weiblichenGeschlechtskönnen

nur durch Stiskunggbriese, oder durch die Wahl
der übrigenMitglieder, zu Vorstehern der Familie
bestelltwerden. X

’

§. 12. Dem Vorsteher der Familie liegt vorzsäg-
lich ob , für die Erhaltung der Faniilienrechte
zu sorgen. »

§. Iz. Doch muß er in Prozessen Vollmachtvon

den übrigenFamilienmitgliedernbeydringen.
. 14. In Fällenaber, wo Gefahr aris’demVer-

zuge für die Familie entstehen könnte,muß er, ver-

möge einer zu vermuthenden Vollmacht, zugelassen
werden. (Th. I. Tit. XHL 119. qu.)

s- Is· Die von ihm auf den Grund einer sol-
chenwirklichertheilten, oder zu vermuthenden Voll-

macht aufgewenderenKosten, muß ihm die Familie
erstarren. .

« §. 16. »Die Vertheilung dieser Kosten geschieht
in der Regel nach der Zahl der zu der Familie gehö-
renden Personen»

. 17. Doch werden Kinder, deren Aelkern

noch am leben sind, nur in so fern gerechnet, als

sie eigenthümlichesfreyes Vermögen besitzen, oder

bereits eine abgesonderte Wirthschaft angestellt
haben.

»

H. 18. UnvermägendeFamilienmitgliedermüssen
von den vermögend-enübertragenwerden.

§. 19. Die Verwahrung der die gemeinschaftli-
chen Familienrechte betreffenden Urkunden gebüh-
ret dem Vorsteher der Familie.
§. 2o. Jst aber ein gemeinschaftlichesStamm-

haus vorhanden: so müssen die Familicnurkunden
der Regel nach in diesemaufbewahrt werden.

Zweyter
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Zweyter Abschnitt,
Von Familienstiftnngen.

§. 21. Unter Familienstisrungen werden hier FOR-mi-Atwkdnungen verstanden, wodurch jemand gewisseSTIJPMZW
Hstngen von bestimmten Grundstückenoder Cupi-
MMU für eitle Familie aussestund anweiset.
H«22» Auch ist es für eine Fainilienstiftung zu

Cchkms Wenn jemand die Ausübung gewisser Vor-

rechteund Befugnisseeiner Familie verschafft Und

zueignet. .

,

« 23. Wenn aber jemand verordnek, daß ein Fidsicgnu
gewlssksGkundstückoder Capital, entweder für be- Wssilmds

ständig,oder doch durch mehrere Geschlechtsfolgem
bei) einer Familie verbleiben solle: so wird solches
ein Familien-Fideicommißgeiiannt...
§..24. Wenn jemand verordnei, daß die Zin-

sen eines gewissen Capitals einer Familie zu

gute kommen sollen: so ist dergleichen Ver-
ordnung , im zweifelhaften Falle , eher für eine

bloße Familienstistuiig, als für ein Fideiconnniß
zu achten-

s. 25. Jst ein bestimmter Zinsfuß eines gewis-
sen Capitals als der Maaßstab der der Familie zu-
gedachten jährlichenHebung vorgeschrieben: so
müssen, bey erfolgender Verminderung des Zins-
«fußes, auch die Theilnelzmers eine Vermindeng
ihrer jährlichenHebungen sichgefallenlassen.

s. 26. Jst jedoch das Capital selbstbey dem

Schuldner»desselbenauf eine ilzn rechtlich ver-

pflichtende Art unabldslich befkknizzrworden: so
kann derselbe aus eine Herabsitziingder Zinsen nie-
mals eintragen.

s. 27. Familienstistungenzu machen, ist jeder Vor-Errich-

Einwolgner dcstJrciatHin so weic berechtigt, als er

uderlzauptüber sein Verlassen scheltenkann.
-

h
.». 3 . 28.
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§. 28. Dergleichen Faniilienstiftungenkönnen
durch Verträge, durch einseitigeVerleigungen un-

ter lebendigen , und durch letzteWillensvkwrduum

gen errichtet werden. —

§. 29. Diese Stiftungsiutunden sollen künftig
allemal vor dem ordentlichen persönlichenRichter
des Stifters verlautbart, und demselben zur Be-

stätigungvorgelegt werden«

H. zo. Diese Verlautbarung muß, wenn sie der

Stifter nicht selbst schon bey seiner lebeuszeit be-

wirkt , durch den Vorsteher der zum Genusse der

Stiftung berufenenFamilie besorgtwerden·
. 31. Der Richter ist schuldig, nach näherer

Anweisung der Gesetze-,welchedie gerichtlicheVet-

falgrungsart»in nicht streitigen Rechtsangelegenhei-
ten vorschreiben, darauf zu sehen, daß dergleichen
Urkunden deutlich und bestimmtgefaßt, auch künf-
tigen Zweifeln und Prozessenmöglichstvorgebengx
werde.

§. z2. So lange die Stiftungsurkunde nicht ge-

richtlich verlautbart worden , soll keine Klage dar-

aus angenommen werden.
"

H. Izu Wird aber die Gültigkeit der Urkunde

selbst, vor oder nach der Verlautbarung angefoch-
ken«: so muß darüber rechtlichesGehör Verstattec
werden. .

§. 34. Die wegen einer solchenStiftung den

Familienmitgliedetn zukommenden Rechte und

Pflichten, sind lediglich nach dem Inhalte der
Stiftungsurkunde zu bestimmen.
§. 35. Bey entstehendemStreite: in welcher

Ordnung die Familienmitglieder zum Genusse der

Stiftung gelangen sollen, gilt die Vermutlzung,
daß der Stifter auf die Regeln der gesetzlichenErb-

folge, in Beziehung auf den gemeinschaftlichen
Stammvater der berufenenFamilie, Rücksichtge-

nommen habe-.
§. 36.
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Hi36« Hat der Stifter eine gewissenamentlich
bezeichneteFamilie zum Genufse der Stiftung be-

thmtssv sind diejenigen, welche den Familienna-
wen IUchEführen, wenn sie gleich sonst zur Ver-«

chkrldlchaltgehören, dennoch fiir ausgeschlossenFu
a en.

§- 37. Hat aber der Stifter in allseineinen
Ausdrücke-i, zum Besten seiner Verwandten,
Nachkommen u. s. w. verordnen so nehmen auch
Verwandteweiblichen Geschleches, nnd die durch

·

selbigezUIDer Familie gehören, an der Stiftung
Theil. »

·

«s.38. Die Sorge für die Beobachtung der

Stiftungsurkunde, und für die Aufrechthalkung
der daran-s der Familie zukommen-den Rechte, liegt-
wenn der Stifter nichts Besonderes darüber festge-

slsechcgar,dem- Vorsteher der Familie hauptsäch-
i ) o .

,

§. 39. Der wesentlicheInhalt der Stiftungs- FITNESS
Urkunde kann durch einen auch einstimmigenSchluß
der Familie nicht aufgehoben, noch abgeändertüEexfsslche
werden.

. MEDIUM
§. 4o. Dagegen ist die Erklärungeiner undeut-

"

lichem oder die Ergänzungeiner mangelhaften Vor- «

schristdieserUrkunde, durch einen solcheneinstim-
niigensFamilienschlußzulässig..

s. 4I. Durch eben dergleichen Schluß können
auch in der Art der Sicherstellung oder Verwen-

dung per Stiftungseinkünfte, die den Veränderlen

Zeitumstände-eangemessenen Veränderungenge--
troffen werden.

s. 42. Zur Abfassungeines solchenFamilien-
schlussesmüssenalle Mitglieder zugezogen, und den-

jenigen«welchewegen minderjiihrigenthere, oder

sonst , ihren Sachen nicht selbstverstehenkönnen,
Vormikinder bestelltwerden.

O- 4 S. 43.
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s. 43. letzteresmuß geschehen,auch wenn die
Väter solcher minderjålzrigenFamilienmitglieder
noch am Leben sind.

s, 44. ämenn neue Familienmitglieder innerhalb
des Dreylznndcrt ziventcn Tages nach der von ilzren
Aeltern ge chelgenenVollziehung des Familienschlus-
fes geboren werden: so sind in Ansehung ihrer die

VorschriftenF. 41. 42. zu beobachten.
§. 45. Später gebotne Familienmitgliedermüs-

sen den Schluß der Familie schlechterdingsaner-

si kennen.

s. 46. DergleichenFamilienschlüssesollengericht-
lichgeprüftund bestätigtwerden. (0«29- Iz-)

Dritter Abschnitt.

Von beständigen Familien -Fidei-
commifsen.

§. 47. Jedem Einwohner des Staats ist erlaubt,
in seinem Vermögen nach eignem Gutfinden Fidei-
connniß : Substitutionen, nach niilzercr Bestim-
mung des Titels von letztwilligen Verordnungen,
auch zum Besten einer gewissen Familie zu errich-
ten. Lle. I. Tir. XIL H. 53. OqJ
§. 48. Zu beständigenFamilien - Fideikommis-

sen aber können nur Capiralien und Grundstücke,
mit welchen Ackerbau und Viehzuchtverbunden ist,
gewidmet werden.

s. 49. Nur freye und keiner grundlgcrrschaftlk
chen Botmäßigkeit unterniorfene Grundstückekön-
nen mit einem solchenbeständigenFamilien - Fidei-
kommissebelegt werden.

s« So. lehne können zwar in Fideikommissenicht
verwandelt; wohl aber darin eine Successionsord-
meng, wie bey Fideikommissemmit Beystimmung
såmnnlicherInteressenten, eingeführtwerdet-.

«

51.
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«

v.«51. «Ein!andgut, welches zum beständigen
FAMUWMFldeicommißgewidmet werden foll, muß
Wemgstetls einen reinen Ertrag von Zweytaufenv
FünfhundertThalern , nach einem lanbüblichen
Wltkhschaftsanschlagegewähren.
§—52« Dieser Ertrag darf weder mit Zinsen

von Schuldoosten,die auf dem Gute haften, noch
mit Abgaben an Familienmitglieder oder Fremde
belastetseyn.

«

«

s—53. Nur mit Prästationenzum Besten der
Kinder des jedesmaligen Fideikommiß- Besitzers;
zUI Aufsammlung eines Capitals für künftigeUn-

glücksfållezoder zur Erweiterung und Verbesserung
des Fideikommisses-, kann der Ertrag desselben,
bis zur Hälfte der gesetzmäßigenSumme, in dem

Stiftungsbriefe belegt werden.

§« 54. Es muß also, bec)jedem künftig zu er-

richtenden Fideikommisse, dem zeitigen Besitzer we-

nigstens ein reiner Ertrag von Zwölfhundertund

Funfzig Thalern zur freyen Verwendung übrig
bleiben.

s. 55. Grundstücke,die schon an und für sich
den reinen Ertrag von Zweytansend Fünfhundert
Thalern nicht gewähren, können nur in so fern zu
einem beständigenFideikommißgewidmet werden,
als damit ein Capital, dessenNutzung das Fehlende
ergänzt,untrennbar verbunden wird.

s. 56. Für eben dieselbeFamilie soll in Zukunft
kein Fideicomniiß,welches den reinen Ertrag von

ZehntauscndThalern übersteigt, ohne besondere
landesherrlicheGenehmigung gestiftet werden.

s. 57. Auch ein nachfolgender Fideikommiß-
Besitzer kann das Von seinen Vorfahren auf ihn
verfällteFideicommlßüber diesen Ertrag nicht ver-

größern. -

O 5 s- 58-
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§. 58. Sobald aber eine Familie in mehrere ne-

ben einander fortlaufende Linien sich theilt, kann

für jede dieser Linien ein besonderesFideikommiß
gestiftetwerden« «

s. 59. Zu einem bloßenfür sichallein bestehen-
den Geld-Fideicommisseist ein Eapital von Zehn-
tausenoThalern hinreichend·

s. So. Aus bkvßct aus-ernund Gebäuden, in-
gleichen aus Mobilie und Kostbarkeiten allein,
kann kein beständigerFamilien - Fideicommißer-

richtet werden.

«
s. 61. Wohl aber können dergleichen Ge-

baude, Mobilien, und Kostbarkeiten, einem an-

dern für sich bestehendenFideikommissezugeschlagen
werden-

s. 62. Von Errichtung und Verlautbarung der

Fideikomtniß- Urkunden gilt eben das, was en

Ansehung der Familienstiftungen verordnet ist.

H. 63. Doch Inuß, wenn das Fideiconrmißin
einem Grundstückebesteht, die Verlautbarung vor

demjenigen Richter geschehen, unter welchemdas

Grundstückbelegen ist.
s. 64. Dieser muß von Amts wegen dafür for-

gen, daßdasFideicommißauf das dazu gewidmete
Grundstück im Hypothekenbnche eingetragen
werde-

§. SI. Auch die zur Zeit der Errichtung des Fi-
deikommisses vorbandnen bekannten Familien-
mitglieder , welchedazu mir berufen sind, müs-
sen ihre Namen, und die Art ihrer Verwandsdkaft
mit dem Stifter, im Hypothekenbuchebermerren

lassen.
§. 66. Jst nach dem Jnlzalee der Stiftunge-

Urlunde zu vermuthen , daß noch unbekannte

Theilnelzmer vorhanden seyn möchten: so muß
der Richter dieselben zur Anmeldung ihrer Eze-re« t-

,.(s. 29s üqu
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rechtsame,. zum Behufe der Eintragung, öffentlich
«

auffordern. -

§. 67. Auch in der Folge, wenn neue Familien-
mitglieder entstehen, find- dieselben, sobald sie aus

väterlicherGewalt kommen, und eine abgesonderte
Wirthschaft anfangen , sich in der Eigenschaft-,als.

Anwarter zum Fideikommißz im Hypothekenbuche
vetmerken zu lassen schuldig.

«

. §.»68- Nur die aus- dem Hypothekenbuchebe- «

kannten Familienmitglieder ist der Richter bey Ver-

handlungen über das Fideicotnmißzuzuzielzenber-

banden.

§. 69. Diejenigen, welchesichzur Eintragnng
nicht gemeldet haben, müssensich alles, was mil:
den Eingetragenen gerichtlichverhandelt, und vore-

diesen beschlossenworden , ohne alle Wider-rede ge-

fallen lassen.
s. 7o. In allen Fällen, wo ein nicht eingetrage-

nes Mitglied seinen Anspruch auf das Fideikom-
miß durch eine besondere legitimation nachweisen
muß, ist dasselbe schuldig, auch wenn es in der

Hauptsacheein obsieglichesUrtel erhält, alle durch
diese legitimationsfüizrnngverursachtenKosten al-

lein zu tragen.

s.-71. ucbkigekssen künftig, sey Errichtung
eines jeden Fideikommisses, von den dazu gehören-
den Pertinenz - und Jnventariensiückenein vollstän-
diges beglaubtes Verzeichnißaufgenommen, und

ein Exemplar davonbey den Akten des. Hypotheken-
buchsVerwahrt werden-.

§. 72. Dem jedesmaligen Fideikommiß-Be-Rechten-w

sitzergebührtdas nutzbare Eigenthum des Fidei-
kommisses- commißs

«

s. 73. Das Obereigentlzumbesindetsichbey der VWWT

ganzen Familie.
. 74.

— Die Rechte nnd Pflichten des Fideikom-
miß- Besitzers find hauvtsåchlichnach dem Jn-

’

halte
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halte des Stiftungsbriefes, übrigens aber nach den

Vorschriften der Gesetzevom nutzbarenEigenthume
zu beurtlzeilm
§. 75. Wenn der Sinn des Stiftungsbriefes

nicht klar ist: so muß derselbe jedesmal so ge-
deutet werden , wie es dem Zwecke der Erhal-
tung des Fideiconnnissesbey der Familie am ge-
mäßestenist.
§. 76." In allen Fällen, wenn bey getheiltein

Eigenthum die Einwilligung des Obereigentlzev
mers zu einer Verfügungerforderlichist , muß die-

selbebey Fideikommissendnrch einen Familienschluß
getroffen werden.

s. 77· Wegen Aufnelzmungeines solchenFa-
milienschlussesgilt bey Fideitotnmissen alles das,
was den Familienstiftungen vorgeschrieben ist.
(s- 41- M) -

»

. 78« Wenn also mit der Substanz der zum

Fideicoinmissegewidmeten Güter, durch Tausch,
oder sonst, Veränderungen vorgenommen werden

sollen: somußdieses durch einen Familienschlußge-

chelzen.

s. 79. Jst dergleichen Schluß nicht zu Stande
gekommen: so kann jedes Familienmitglied,wel-

ches nicht eingewilligt hat, sobald is zur Stic-
eessiongelangt, die Handlung anfechten, und

auf Versetzungder Sache in den vorigen Stand
antragen.

insondeki §. 80. Nur allein bey Aufnelzmungnothwendi-
gsssssskhger Darlehne Cllf die Einkünfte des Fideirom-
ZungenoesmisseQist nicht die Zuzielgungaller, sondern bloß
YFFHZWgewisserFamilienmitgliedererforderlich.

§· st. Får nothwendige Schulden sind dieje-
nigen Stimmen zu achten, welche zur Wieder-

herstellung der durch Unglücke-falle, ingleichen
durch Alter, ohne eignes Verschulden des Ve-

sitzeks ,
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sitzersruinirten, oder in Verfall gerathnen Gebäude
aufgenommen werden müssen-«
§. 82.

» Doch soll künftigjeder Fideikommißbe-
sitzekschuldigseyn, die zum Fideikommissegehöri-
gen Gebäudein die Feuer- Versicherungs - Gesell-
schaft aufnehmen zu lassen.

s. 83. Jst dieses durch seine Schuld unter-blie-

ben: so kann er wegen Feuerschäden,deren Ver-

gütung durch Beyträge der Gesellschafterfolgt seyn
würde, die Einkünfte des Fideikommisses-,zum

Nachtheile künftigerBesitzer, mit Schulden nicht
deschrvereu.

II 84. Dagegen ist ein Fideikommiß-Folger,
welcher die Gebäude von seinen Vorfahren in so
schlechtenUmständenüberkommen hat, daß sie eines
neuen Baues , oder einer Hauptreparatur bedür-
fen; die dazu erforderlicheSumme auf vie Nutzun-
gen des Fideicommisses aufzunehmen berechtigt,
wenn das freye Vermögen des Vorfahren zum Er-

satzederselben nicht hinreichr.
§. 85. Wenn an dem Fideikommiß-Jnventario

überhaupt, oder auch an einzelnen Rubriken des-
selben, durch Brand, Krieg, Wasser-Authen,oder

andre Unglücksfälle, ein solcher Schade ent-

standen ist, daß derselbe, zu Gelde gerechnet,
den vierten Theil der Fideicommiß- Einkünfte,
nach einem angefahren Anschlag, Felbecsteignso
ist der Besitzer ebenfalls berechtigt , die zur

Wiederherstellung des Jnvenkakii nöthige Sum-

me auf die Nutzungen des Fideikommissesaufzu-
nehmen. «

s. 86. Wenn das Gut durchKrieg, oder sonst
durch höhereGewalt dergestalt verheert worden-
daß-—derBesitzer in einem oder dein andern Jahre
nicht so viel Nutzungen, als zur Absührung der stif-
tungsmäßigenPtåsiationenerforderlich sind, dar-

aus hat ziehenkönnen: so ist er berechtigt, so viell,O H

.

,
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als zu dieser Abgeltung ermangelt, auf die künfti-
gen Revenüen aufzunehmen und zu versicheru·

«

s· 87. Jn allen Fällen, wo das Fideikommi
mit einer neuen Schuld beschwertwerden soll, mü -

sen bey Regulirung der Sache Zwey der Fideitom-
miß-?inwarterzugezogen werden.

«

s. 88. Besteht die zetm Fideikommißberufene
Familie ans mehrern skiniem so wird die Zuziehung
des nächstenAnwarters aus der im Besitzebefindli-
chen, und des Aeltesten aus derjenigen Linie, wel-
che nach-ihr die nächsteist, erfordert.
§. 89. Jst nur Eine Linie vorhanden: somüssen«

aus dieser die beyden nächstenAnwarter zugezogen
werden.

H. 90. Unter die zuzuziehendenFideikommiß-

Argoartersind die Kinder des Besitzersnicht mitzu-
re nen.

§. 91. Stehen die zuzuziehendenAnwatter un-

ter Votmundschaft: so müssensie, auch bet) die-

sem Geschäfte, von ihren Vormündern vertreten
werden.

»

s. 92. Sind keine andre Anwarter, außer ben
Kindern des Fideieommiß-Besitzers,Vorhanden-
so ist deren Zuziehnnghinreichend.
§. 93. Ihnen muß,wenn sie ihren Sachen nicht

selbstvor-stehen können, ein besondererCnrator zu
diesemGeschäftebestelltwerden.

§. 94. Jst überhauptnur Ein Anwarter vorhan-
den: so ist dessen Einwilligung hinreichend.

«. 95. Jst kein Anwarter bekannrz doch’abee
auch noch nicht entschieden: ob das Fideicornmiß
in den Händendes gegenwärtigenBesitzers erlöschen
werde: sonnnß dieser, wenn et ein Darlehn auf-
nehmen will, bey dem Richter der Sache auf Be-
stellungeinesf Cnratoes für das Fideicottimiß,und·
auf dessenZuziehungantragem

§«96s
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§. 96. Bey Aufnehmungeines solchenDarlehns
sind allemal gewisseTermine zu dessen Rückzahlung-
durch Uebereinkommen mit den zugezogenen An-
warkern, oder in dessenErmangelung nach richter-
lichemErmessen, zu bestimmen.

- Hi 97s Der FideiconunißsBesitzerist nichtschnl-
dig, höhereNäckzahlungsterminh auf Ein Jahr
zäiübernehmen, als der Vierte Theil der gewöhn-
lichen Einkünfte, nach einem angefahren Ueber-

schlagebeträgt.
§«98. Dieser Uebekfchrqgist jedochnicht nach

der gegenwärtigenetwa verfallenen Beschaffenheit
des Gutes, sondern darnach einzurichten, was das

Gut, wenn es sich in gewöhnlichgutem Wirth-
schaftsstandebefunden, sonst getragen hak.

-

. 99. Dem Besitzermußaber auch, zur Wie-

derherstellung des Gutes durch Verwendung der

aufzunehmenden Summe, eine verhältnißmäßige
Zeit gelassen werden, ehe er mir den Rückzahlun-
gen anzufangen schuldigist-

. Ioo. Mindere Termine, als das Viertel der

gewohnlichenEinkünfte beträgt-,find die zugezo-
genen Anwarter dem Besitzerzu bewilligen nur in

so fern befugt, als das Fideikommis;dadurch den-

noch binnen Zehn Jahren von der Schuld wieder

befreyet werden kann. «

s. 101. Die Regulirung eines solchenDarlehns-
geschäftsmuß allemal gerichtlicherfolgen.

H. 102. Der Nichter, unter welchemdas Fidei-
commiß gelegen ist, muß dabey von Amts wegen

dahin sehen, daß die vorstehenden Erfordernissebe-

obachtet werden. -

«

.

h. 10;. Giebk der Gläubigerwegen der bestimm-
ten Rückzahlungererminefreywillig Nachsichr: so
geschiehtes auf seine Gefahr-. (Th- l. Tit-lell.

ss 252s 253-)

s. 104.
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§. 104. Schulden des Fideicornmiß-Stifters,
mit welchen ev selbst das Fideikommißbek)dessen
Errichtung belastet lzatt oder die aus seinem übri-
gen Vermögen nicht bezahlt werden können, sind
als ursprüngliche,die Substanz eingehende Fidei-
eommiß-Schulden anzusehen.

s. tos. Derglelchen Schulden ist«der Fideikom-
miß -Folger aus den Einkünsrenzu bezahlen nicht
verbunden.

§. los. Hut er sie bezahlt: so sindet dabey eben
das statt, was wegen der Sehnsschuldenverordnet

ist. (Th.l. Tit. XVlIL s. 292. qu)
s. 107. Ein Gleiches gilt auch alsdann, wenn

der Fideiconuniß- Besitzeraus die terminlich zurück-
zuzalzlenden Schulden Zahlungen, die erst in die

Zeiten seines Nachfolger-;treffen würden,zum Vor-
aus geleistet lzar.
§. tos. Wegen solcher Schulden, die nach

s. so. qu. in gewissenTerminen aus den Einkünf-
ten wieder abgestoßenwerden sollen, kann die

Sublzastation des Fideicoinmiß-Gutes selbst nie-
mals erfolgen.

s. 109. Vielmehr kann der Gläubiger-,wegen
solcher zurückbleibendenZahlungen , nur an die

Einkünfte durch den Weg der gerichtlichenSeque-
strakion sich lzalken

H. Up. Wegen solcherSchulden aber, die nach
H. 104. aus der Substanz des Fideicommissesselbst
bezahlt werden müssen, kann der Gläubiger, im

Verfolge der Execulion, auch aus«den gerichtlichen
Verkauf des Guts selbst antragen.

s. 111. Was aber von dem Kaufgelde, nach
Abzug dieser Schulden, noch übrig bleibt, muß
zum Fideikommiß angelegt werden.

. 1,12. Der Kälsfek eines solchen Guts kann

also nur in das gerichtlicheDeposikuut mit Sicher-
heit zahlen.

s. 113.
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§. Ijz: Wie die anderweitigeAnlegung zum
FidctcosnmißStich-Gensolle, muß durch einen Fa-
milicnschlußangeordnet werden.

H. 114. Ein solcherFamilienfchlnßist auch als-
dann notlzmendig,wenn in außerordentlichenFäl-
len zur LBxeberizerstellungeines ruinirren Fideikom-
misses ein Io starker VorzchukJ erforderlich ist, daß
derselbe ans den bloßenEinkünfte-nnicht zurückge-
zalzlkwerben kann.

.

§. 115. Wird durch Verhndungem oder an-

dere dergleichen aus höhererMacht herrührende
Unglücksfälle, has Fidetconnnlß- Gut dergestalt
berringert, daß die nach s. 53. auf das Gut geleg-
ten stiftungsmäßigcn»Prs7stacionendaraus nicht
mehr genommen werden können: so müssendiese
so weit zurückstehen,als es nothwendig ist, um

dem Fideicomnnß-Besitzer den s. 54. ausgemesse-
neu reinen Ertrag zu gen-Ihrem

H. US. Doch dauert dieser Nachlaßnur so
lange, bin das Gut so weit, als zur Aufbeinxklmg
der vorigen Pråstakionenerforderlich ist, wieder

hergestelltwerden können.
«

s. 117. Bey Prozesse-» welche die Substanz-essenPro-
bes Fideikommissesderretfcm ist zwar der jedesma- ö« M-

lige Besitzerdie Rechte desselben, auf den Grund
einer zu vermuthendcn Vollmacht-, wahrzunehmen
befugt und schnldcg5
§. Ug. Er mußaber im Fortgange des Prozes-

ses die nächstenAnwarrer, nach obiger Bestim-
mung (0. 87«) zuzielzem oder Vollmacht von sel-
bigen beybrinaen.

E. 119. Was »ineinem folchergcsialtgeführten
Prozesse entschieden, oder nnc Besonnt ver Anwar-
tec durch Vergleichfcstgsfetztworden, daran ist
die ganze Familie , und .;edec kmisnge Fideikom-
mißs-Besitzer- ans sclbizcrgebunden.

- Augen«-.Gesetzt-.m. Vaxe M s. mo«
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, §. .120. Alle Prozeß- und andere Gerichtefæ
sten ist der»Fideikomiiiiß-Besitzeraus den Einkünf-
tcn zu tragen Verpflichtu-

H. 121. Jst aber der Besitzer, wider seinen
Willen, auf Verlangen der Anwarter, einen Pro-
zes?fortzusetzengenöthigtworden; und geth der-

selbe demnächstverloren: so fallen diejenigen Ko-

sten, welche seit dem Zeitvnnkte, wo der Besitzer
sichern-gleichemoder dem Prozesse entsagen wollen-
anfgelaufen sind, den Anwartern, auf deren An-

dringen die Sache hat fortgesetztwerden müssen,
allein zur last.

» s. 122. Einzelne Rechte des Fideikommisses,
oder auf dasselbe, können durch dreyßigjälzrige
Präscriptionerlåschen, oder gegen das Fideicow
miß erworben werden.

§. 123. Die Eigenschaft des Fideikommisses
selbst aber kann durch keine Versälzrnngverlo-

ren gehen.
s· 124. Wenn also das Suceessionsrechteines

sum Fideikommiß mirbekufencn Anwarters durch
Verjährungerloschen ist: ftp-steht diese Verjäh-
rung ihm nnd seinen Abkömmlingen,in Ansehung
aller übrigen zum Fideicommißberechtigten Per-
sonen, nicht »aber in Ansehung eines Fremden,
entgegen.

s. 125. Wenn daher alle übrigesum Fideikom-
miß betufene Personen abgegangen sind: so kann

der durch Verjährungausgeschlosseneauf den Besitz
desselbenwiederum Anspruch machen-

s. 126. Bey Geld-Fideikommisses!scheänktsich
das Recht Des Besitzers der Regel nach bloßauf
dies Erhebung nnd den Genuß der Zinsen ein.

§. 127. Er ist nicht berechtigt, das Capital
fele eigenmächtigeinzuziehn, an Andere abzutre-
ten, zu verpsänden,oder sonstzu belastem

s. 128.
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§. us. Ereignet sich etwas, wodurch die Si-

cherheit des Copimis bedenklich wird: fo muß cr,
mit Zuziehung ver nächstenAnwarseh nach obi-

ger Bestimmnng§. 87. chp für dessen Einziclzung
und anderweitin Unterbringung sorge-m

s. 129. Ein Gleiches muß geschehen,wenn der

Schuldner- doo Czapital aufzufünoigenberechtigt
ist, und wirklichaufkündtgt

s. Izo In beyden Fällenmuß, wenn die Stif-
tungsurkunde nicht das Gegentheil Verordnek, die

anderweitige Belegung unter gerichtlicher Aussicht
erfolgen. z

9. ist« Der Schuldner eines Fideikommiß-
Ca«pitalo,der diese Eigenschaft-desselbenweiß, oder·
zu wissen schuldig ist-. kenn dqsselbenur auf rich-
terlichen Befehl, oder in das gerichtlicheDeposik
mm sicher bezahlen. »

s. 132. Alle bet) solcherGelegenheit vorfaliende
Kosten muß der zeitige Besitzerdes Fideikommisses
kmgenz und vie Substanz des letztern kann da-

durch niemals geschmälertwerden.

B. I33. Sollen mit dem FideikommißsCupi-
rale andere Veränderungenvorgenommen, oder

Grundstückestatt des Capiials dazu gewidmet wer-

den: so kann solchesnur durch einen Familien-
ichlußgeschehen

Vierter Ab schnitt.

Von der Successiongordnung in Fami-
lien-Fideicommisse.

134. In den bisher schon, unter ausdrück-Suecefs

Iichkk oder stillschweigend-er,Genelxmic.nng des siW97d«

Skaku expichtekenFamilien- Fideikominissm, hat ichs-i sk-

eo bey der von dem Stifter vorgeschriebenenSuc- FIMW
cessionsordnunglediglichsein Yewendem wie-p.

2
« III-
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§. 135. Hat der Stifter verordnet, daß jedes-
mal der Aelteste aus- der-Familie zur Sticcession ge-

langen solle: so heißtdie Stiftung ein Seniorqn
s. 136. Auf Seniotare haben alle männliche

Nachkommen des Stifters Anlpruch .

§. 137. Es succeotrkalso, btv dem Abgange
des jedesmaligtnBesitzes, der Aclteste den Jahren
nach, ohne Rücksichtauf die linie oder den Grad
der Verwandschafk.
§. 138. Machen zwey Familienmitglieder,wei-

che den Jahren nach die gleich ältesten sind, An-

spruch; und der genaue Zeitpunkt ihrer Geburt
kann nicht ausgemittelt werden: so muß das loos

unter ihnen entscheiden
s. 139. Ist die männlicheNachkommenschaft

ganz crloschenzf und der Stifter hat auf diesen

Fall nichts Ausdrückliche-sverordnen so wird das

Fideicoinniiß ein freyes Vermögen des letzten
Besitzers-

«

§. 14o. Jn Zukunft sollen landgüter zu Senio-
racen nicht mehr gewidmet werden.

«

·

s. 141. Auch sollen Verordnungen, vernioge
welcher ein landgut sich in einer Familie nut- naclj
den Regeln der aeselzlichenErbfolae verfallenwürde-;
künftig nur als sideicommissarischeSubstitution
gelten. I. Tit. xiL sZJlLHJ

«
«

§. 142. Ein künftigerFideikommißstistermuß
also eine solches Suecessioneoronuna bestimmen,
nach welcher ein dazu getvtdxnetcs einzelnes land-
giit immer nur Einem aus der Familie zu Theil
werde.

§. 143. Besteht das Fideicommißaus mehrern
abgesonderten landgüteem so kann zwar der Stif-
ter eine Theilung derselben unter mehrern linien,
sowohl von Anfang M, als bey künftig bottom-«
menden Successionefållenanordnen.

««

, ,

S- 144—
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«

§. 144« .Dsch ist dergleichenAnordnung nur

iust- fem zU Recht beständig,als jeder solcherAn-

tyeil, für sichalleimseinem künftigenBesitzerwe-

nigstens den S· so. iigq. bestimmten reinen gesetz-
mäßigenErtrag gewährenkann.

H«I45- Verordnet der Stifter, daß zwar der Don Ma-

nächsteaus der Familie, dem Grade nach, zurlomkens
Successwn gelangen , unter mehiern gleich na-

lzcn aber der ältere, den Jahren nach, die jün-
gcrn ans-schließensolle:« so» heißt die Stiftung
eins Malo-an z.

-

»

"

« H. 14.—6.--Jst die Suecession zwar ebenfalls nachsVonMi-

der Naslzedes GradeS«, jedoch dergestalt angeord-
»W-

net, daß innrer- melzrekn gleich Nutzen der jüngere
den ältesn ausschließt; so wird ein solchesFidei-
connnißein QJkinorac genannt - «

-

,

-— H. I47. Primogenitnren heißen solche Fidei-
comknissy wo die Succession nach Linien mit dem

Rechte der Erstgeburt angeordnet ist.
s. 148. Bm der Succession in Majorates und

Minorate sindcn die bey»den Senioraten §. 135«139.
vorgeschriebenenRegeln ebenfalls Anwendung

«

149.. Jn Primogeniruren gelangt znvörderstVon Pli-
der erstgeborne Sohn des Stifters,. mit Aueschliespslsstw
sung alles seiner nachgebornen Brüder-, zum Be-

sitzedes Fideikommisses-
"

- -
-

s« 150. Bey dessen vor oder nach dem Stifter

etfolgcnden Abgange, succedirc lzinwiedecutn fein
erstgebornenSahn..

«

s. 151.- Mikvgleichev Ordnung geschieht die

Succession in—den übrigenGeschlechtefolgenzder-

gestalt, daß immer der erstgeboene Sohn des Be-
»

.

fitzers, nnd desselben Descendenten, die nachge- g«
bornen Brüder und übrigen Verwandten ans-

( i

schließen.

»f:

- o

s. 152. Geht ein Rebenast in der« erstgebornen
Hauptlinie gänzlichaug: so gelangt vie Sueces-

is- «- sion il
)
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sion an den zwevtenRebenast, so wie sich derselbe
der Epstaeburt am nächsten zietzr.

s

d. 153. Auf den Grad der Verwandtschaft mit
dem letzte-nBesitzerlos-mires dabey gar nicht an-

s! 154x Hintcrlaßtasso der letzteBesitzer keine

männliche Destenderszz wohl aber Brüder, Bru-
ders- gänan oder männlicheNachkommen von

.
Brüdern m weiteren Graden: so sucredirt unter

-. diesen der ältste Bruder, oder dessen erstgebot-
««" ner Sohn, oder des erstgebornen Sohnes ältester
!

«

Sechs-, mir gänzlicherAusschließungaller nach-
.« gebot-nett, so wie der etwa vorhandenen Vaters-

Btüder.
«

—

«

91 155. Eben so, wenn der letzteBesitzerwe-

der Descendenten, noch Brüder, noch männliche
Nachkommen von Brüdern verläßt, gelangt die

Succeision auf den nächstgebornenBruder seines
Vaters ,—

und dessenmännlicheDescendenz, nach
gleicherOrdnung der E:"stgeburt. -

§. 156. Sind auch keine Vaters-Brüder oder

» männlichrNachkommenvon selbigenmeth vorhan-
iis den: so wird der nächstgeborneBruder von dem

E
"

Großvater des letzten Besitzers, nebst dessenmänn-

l » lichen Nachkommen, überall nach der Ordnung der
i Erstgeburt, Hur Successlon berufen.
l

zi. 157. So lange von dem erstgebornenSohne
des Stifters noch ein mönnlicherAbkömmlingvor-

i «- handtn ist, bleibt-das Fldeicommißimmer in det-
I ! selbenlink-, mit Ausschließungaller übrigen.

i §. 158.- Nach gänzlicherErlöschungdieser Linie

;I« gelangt die linie von dem zweyten Solzne des Stif-
««

tere zur Successiom und schließtdie jüngerenli-
nien aus«

-,- s. 159. Jn dieser zweyten linie gilt, wegen
! der beständig zu beobachtenden Ordnung der

Succession nach dem Rechte der Etstgeburt, ohne
Rücksichtauf den Grad der Verwandtschaft mit

dem



(
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dem letztenBssitzch eben das , was wegen der

ersten Linie vorgeschriebenist.
s. 160. Es gelangt also, nach erloschenerer-

sten iinie, unter den männlichenDescendenten
von des Stifters zweyten Sohne , derjenige zur

Sicrcesslon , welcher von desselben erstgebornem
Sohne herstammt, und unter den übrigensich am

nächstenzur Erstgeburt ziehn
§. 161. Rnch eben diesenGrundsätzenwird die

Successiongordnnng auch in der dritten , vierten,
und den folgenden Linien, clchc von dem Stifter
absteigen,bestimmt
§. 162. Uebrigens wird, bey dieser ganzen

Succcssion, auf Halbbrüder von der Mutter-

Seite , und deren Abldmmlinge, keine Rücksicht
genommen.

§. 163. Dagegen ist zwischenvollbürtigennnd

'Halbbrüdernvon des Vaters Seite, nebst ihren
männlichenDescendenten, kein Unterschied.

s. 164. Es hängtzwar von-dem Stifter ab, zu

verordnen, daß nicht die erstgebornen, sondern
eine der nachgcbotnen von ihm abstammenden Li-

nien , zuerst zur Succession in das Fideicommiß
gelangen solle.
§. —165.Jst aber diese zuerst berufene iinie er-

loschen, und der Stifter hat auf-solchenFall we-

gen der Surcession der übrigen Linien nicht aus-.

drücklichverfügtt so richtet sich die Such-Mons-
Ordnung dennoch nach der Erstgeburtz dergestalt,
daß die jüngerenLinien immer Von den ältern aus-

geschlossenwerden.
»

§. 166. Hat aber der Stifter Zwey oder meh-Wenn ia
«

rere Fidcicoinniisse, eines sür die erstgeborne,JHEFZZZ
Und die andern zum Besten der nachgebornenFideikom-
Linien errichtet: so gelangen die DestendentenREJIVYW
des Stifters an's der ersten linie in dem Zwemcn m, me

Fideikommisseniemals zur Succession, so lange
N 4 noch
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noch ein anderer- von den Stiftern entsprossener
Biannsstamm vorhanden ist.
§. IH7. Geige die chyte männlichelinie aus;

oder gelangt dieselbe, durch Erlöfchung der ältern,
zur Suctkssien in das Erste Fideicommiß: so
verfällt das Zweyte ein die von dem Dritten Sohne
des Stifters absi..1n1menee5inik«
§. «168.· Nach gleichen Grundsätzengelzt die

Stictessionhuf die Vierte nnd folgende von dem

Siiftek entlptosscneuLinien, fin so fern-dergleichen
noch eoilzandrn sind.

v

169. Sind zulelfit alle von dem Stifter her-
stanitnendemännlicheLinien bis anfEine erloschen:
sv·kom:nenzwar in diese-:betzxseFideikommisse-
zukammetn .

«

s. 170. Sind aber in dieser Iiitie noch Zivey
oder mehrere Nebesidsthvotizandenz so fällt,das
Zwente Fideiconimifi an denjenigen Ast, welcher
nicht im Befiije des Erst n, isboch zur Successton
in selbiges, nach den Grundsätzender Bräute-zeiti-
tnr, am nächstenist.

s. I71. Dagjcnige Mitglied dieses Nebeneistes
gelangt zur SucckssimH welches sich unter deti

übrigen der Erstgeban im Verhältnißgegen den

Stifter-, am nächstenzielitI
«

s. 172. Sind in der noch übrigenLinie keine
weitere Abkdmmlinge des Stifters meer vorhan-
den , -als der-Besitzer des Ersten Fideicmitmisses,
und dessen Defect-den« so erhältdieser bcyde Fi-
deicontmisse.

H. I73. Sie bleiben alsdann so lange bey ein-
ander , bis wiederum thsey oder mehrere linien
entstehen. -

.

s. 174. Geschier dieses: so bleibt das Erste
Fideieonmiss bey der erstgcbernen Linie , nnd das

Zweyteverfälltauf.die nächstenach clzr.
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§. 175. Nach eben diesenGrundsätzenist die

Srrrcession5-Qrdrrung zuibestimmeiywenn in ei-

ner Familie Drey oder mehrere von eben demsel-
ben Stifter herrührendeFideikommisse vorhan-
den sind. ’- —

§. 176«.HatderStifter jeder der von ihmabstam-
nienden Linien ein Fideiconimißhinterlassen: so
gelangt, wenn eine dieser Linien erlöscln, das

freie sie gestiftete Fideiconunißan die crstgebvrny,
oder, wenn auch diese schon erloschen ist, an die-

jenige inne-, die sich nach ier der Erstgebnrt am-

nåchstenziehn
«

- IT 177. Besteht dieseLinie aus mehrern Neben-

åsten: so finden auch alsdann die Vorschriften
§. 169. 170· Anwendung«

H. 178. Jn allen Fällen, da ein Mitglied del-« sl

Familie ein nach der SrtccessionS-"Ordiiungauf
ihn verfällteö Fideicommiß blosy nm deswillen ;
nicht erlangen kann, weil er sich schon im Besitze-
eines andern befindet, hat derselbe die Elsalgh ob «

er das neu auf ihn·verfällteFideicommißüberneh-
men, nnd dagegen das bisher descsseneabge-,
benwolle«

. « »

§.»r79. Hat für eine schon mit einem Fidei- von ver-«

eonnntßVerscheneFamilie, eine andre von dem ißii
Ersten Stifter verschiedenePerson ein besonderessind. ki-
Fideicoinmißerrichtet- so Wird bel) der Sutceß il
sionS-Ordnrmg in dieses anf den Ersten Stifter« .

(
nnd das Verhältnißder Personen und Linien gei .

gen denselben,gar keine Rücksichtgenommen.

s. Iso. Sind also die von dem Zweyten Stif-
«

ter zur Surccssion berufe-neLinien erloschen; und
es soll, seiner Verordnung zn Folge, das Fidei- l

commiß dennoch den der Familie bleiben: so J
kommt in dasselbe dasjenige Faniilieninitglied zur s
Succession, welches dein lehren Besitzerans den

«

«
R 5 von
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von dem Zweinen Stifter berufenen Linien dem

Gradenach am nächstensind.

h. 181. Dabey macht es keinen Unterschied,
wenn auch das hiernach zur Surcesfion in das-

Zwevte Fideicommißgelangendr Familienmitglied
sich schon imBeiitze des von dem Ersten Stifter
herrührendenFideicommisses befinden «

H. 182. Hat aber der Zwente Stifter ausdrück-
lich erklärt, das; das von ihm errichtetemit dem

von dem Ersten Stifter herrührendenFideicom-
wisse niemals- zusnmmenkomrnensolle: so ist doch
dergleichen Erklärung im zweifelhaftenFalle nur

so zu deuten , daß die Vereinigung beyder Fidei-
tommissenicht in Einer Person geschehensolle.

s. 183. Estommt daher alsdann, wenn der

Rächste dem Grade nach im Besitzedes Ersten Fi-
deikommisses ist, der Rächstenach ihm zur Sue-

crssionin das Zwei-te
«

§. 184. Sind ben dem Abgange der von dem

Zweyten Stifter berufenen linien, Zwey oder meh-
rere gleich nahe successionsfåhigeVerwandten des

letztenBesitzers vorhanden; so hängt es von die-

sem ab: welche-n unter ihnen er das Zweyte Fidei-
commißbescheidenwolle.

s. 185. Hat er sich darüber nicht erklärt: so
muß unter diesen mehrern gleichnahen suctessions-
fähige-IAnwartern das Loos entscheiden.

s. 186. Jst in dem Falle des s. 181. nur noch
Ein Mitglied der von dem Zwenten Stifter beru-

fenen Famiiie "vorhanden: so erlangt zwar der-

selbe, wenn der Stifter auf diesen Fall nicht aus-

drücklich verordnct hat, den Besitz beyder Fidei-
kommisse.

sksp187. Sobald aber von ihm mehrere sams-
sioaesiihige Familienmitglieder entspringen: so

müssen
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müssen die Fideikommisseunter selbige nach den

obigen Regeln s. 17;. 173. wiederum getheilt
werden«

s. 188· Wenn Zwey oder mehrere von Anfang
an nisgeiondctteFideicommisse in der Folge der s-
Successeon ans Eine Prrion zusammen fallen: so
macht ein den gesctzmäßigenSatz s. 56. überstei- l

gender Ertrag dabey kein Hindernifssp s

·
§- 189. Wenn die gesammtemännlicheDescens essen-inne i

denz eines FideikommißiStifters erlöscht5und der- BRUNO

selbe zum Besten seiner weiblichen Nachkommen is
nichts verordnet lzan so wird das Fideicommißin

«"«

den Händen des letzten männlichenDeseendenten
l

freyes eigentlzümlichesVermögen. -

§. 190. Hat aber der Stifter auch die weibliche
« il

Desccndenz zum Fideicomniißberufen, und für- l

dieselbe veine Successions-Ocdnung bestimmt: so L

mußdiesegenau beobachtetwerden.

§. 191. Hat er keine dergleichenSuccessions-
Ordnung bestimmt: so gelangen, nach dem Tode

des letztern männlichenDescendenten, die erstge-
borne Töchter desselben, und deren männlicheAbs ..

kömmlinge,zur Succession.
"

«

s. 192- Wenn also die ältesteTochter des letz-» :’,-.s
ten Besitzers vor oder nach dem Vater mit Tode s
abgeht: so fällt das Fideicommißauf ilzre Sohne-
und deren männlicheDescendenten, überall nach
der Regel der Erstgeburt. «

s. 193. Hat sie weder Sohne, noch Enkel von
«

Söhnen-»so kommen die Enkel ihrer Töchter, nach l«
der Ordnung der Erstgebutt, zur Suecession.

§. 194. Jst bey dem Ablcben des letztenmänn-
lichen Destendenten von dem Stifter, dessen äl-

teste Tochter noch am Leben: so gelangt sie zum

Besitzes-esFideikommisses;auch wenn sie also-manne )
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noch keine furcessionsfälzigemännlicheNachkom-
men kzårte,,

-

«

§. 195. Stirbt sie’aber,ohne dergleichenNach-,
kommen zn htncerlnssem so geht dte Successåon
auf dlc Zwei-n- Tochkerdes leisteer Besitzer-J, und

deren männichjeDcseendenten, nach eben den Ne-»
geln über. .

s. 196. Ein Gleichessind-etstatt, wenn die äl-

teste Tochter des letzten Besitz-er vor drin Vater

verstoran ist, nnd nuch bek) feinem Ablcbm noch
keine fncrcsseonsfälzigrmännlicheNachkommen von

dieserältern Tochter vornsnden sind.
s. 197. Noch eben den Grundsätzenbestimmt

sich das StxccrssmsiNecht der dritten, nnd meh-
rerer folgender Tbkhser des letzten Besitzers-,nnd

ilzrermännlichenDefcendcntm , ,

»s.198. Jsi nach dirfen Grundsätzen,ein durch
Werber von drm Ersten Stifter abstammender
männliche-:-Oefcendent einmal zum Besitzedes Fi-
dexcommissesgelangt: so fängt mit ihm eine neue

SuccxssionwOrdmmg nn; nnd nach dem Verhält-
nisse gegen ihnrlchker sich die Fidelconrmiß-.Folge
Unter seiner Nachkommenschaft ,

«

§. 199. Sänd bey dem Ableben des letzternvon

dem Ersten Stillst lzersiammendenmännlichenAb-

könnnlingJ, kein Töchter nnd keine zur Stockes-
sion fähigeDescendenten derselbenVorlzandenzoder7
sterben seine lzmtrrlnssenen Töchter lnsgcfammt,
ohne dergleichen succrssxonsfåkzigeNachkommen-
schaft: so geht das Fideicrrmmißnuf die andern
von dem Ersten Sterns-»durchWeiber abstam-
mende-I männlichen Descmdcntrn über.

s. 200. Dabeo wird wiederum auf die Ord-

nung der Erstgebitrt, in Besehålknißgegen den Er-

sten Stifter oder Erwe"rbcr,«5)iücksichtgenommen.

§. 201.
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s. 201. Es schließtalso z. E« die Linie der äl- Ei
rern Töchter des ErstenSnfrers alle jüngere li- -

nien, und, in dieser ältern lin-äe,der sich am näch- «'»

sten zur Prixnogenitur ziehende Nebenast, alle

übrigen aus. ,

«

§. 202. ·Wenn aber, nach dieser Regel, ein

durch Weiber von dem Ersten Stifter entsprosse-.
mk männliche-rDeTcenvent einmal zum Besitze
des Fideicommisseggelangt ist: so findet wisnisn

der durch ilgn enrilcycnden neuen Sacke-Mons-
Okdnung die Vorschrift des H. 198. ebenfalls An-

wencnng.

» 203. Beo jedem sAvfalle eines Fideikommis-VEWIITIETIIE
fes wird, so fern nicht im Votstclzenden etwas Ve-

9

Fu
fonoeies onesrücklich verordnet ist, nach dem Zeit WFFIIVM
punkrc ,

wo der letzccBesitzer g«liorbensist, be- JJHHEW
stimmt: me unter den alsdann vorhandenen Mik-

gliedern zur Sirecesslon der Nächstesey. i

s. 204. Wenn also auch in einem Minorat der-

jenige, welcher bey dem Ablrbcn des l.13tern Be-

sitzersder jsingste war , das Fideiconnnißeinmal

erlzalren Date und in dersFolsxeeinnoch Jüngerer
geboren wird: so kann-doch dieser letzteredie be-—

reits erworbenen Gerechtsame des nunmehrigen
Besitzersnicht weiter anfechten.

H. 205. Doch werden in der ganzen Fideikom-
mißs Succession diejenigen , welche innerhalb des

Dreykzundcrk und Zwemen Tages nach dem Able-

ben des letzten Besitzers zur Welt kommen, dafür,

daß sie in dem Zcikpnnfteder erdssneten Successwn
schonvorhanden geweiem angesehen. k

T Fünf-« ;’.«
i
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thnfter Abschnitt
Von derf Augesnandersetzung zwischen

dem Fideicvmmiß - Folger und den

Erben des letzten Besitzers.
§. 205. Das nutzbare Eigenthum des Fidei-

kommisses acht mit dem Augenblicke. da der»
bisherige Besitzer verstirbt, auf den Nachfol-
ger über-.

«

s. 207. Diesem müssendie Erben des letzten
Besitzers das Fideikommißso ausankworten , wie

dasselbe von dem Stifter auf ihren Erblasser gedie-
hen ist. ,

s

§. 208. Besteht das Fideikommißin Her-enden
Gründe« so muß das bey Errichtung dessesben
aufgenommene Jnventarium G. 71.) vollständig
gewährtwerden.

.

s. 209. Wegen eines dabey sich ewignenden
Mangels oder Ueberschussesgilt alles, was we-

zender lehns - Jnvcmakien verordnet ist; (Tkg. I.
it. XVIII. su. qu.
§. 21o. Es versteht sichVon selbst,daßdie bey

lSehnenwegen Zuzichung und Wkikwirknng deek
Lehngkzerrnertheilten Vorschriften bey Fideicomz
missen keine Anwendung finden.

s. Ur. Wegen der bey ver Substanz des Fi-
deikommisses selbst sich ereianenden Verbesserun-
gen, odkr Verkingkrungen , sinds-neben die Vor-

schriften Anwendung, welche für die Auseinans

dersctzxmazwischen dein Lohnsfolger nnd Allo-
diali Erben ertheilt worden« (Tk2«I. Tit. XVUL

Fi527slqc1·)
«

"

s. 212. END-gen der Nitsunnen des letzten
Jahres-, ingiccchen wegen der noch vorhandnen
Früchte, und der noch tåckstssmoigenLasten frü-
hem Jukzre , geschiehtdie Axxseånanderjktzungzwi-
schen dem Fideicotntniß-Folger, und den Erben

des
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bes letzten Besitzers, nach den ben«dei- kehre
vom NießhraucheertheileenVorschriften ("Tkz.l.
Tit-Xxl. s. t4z. qu.)
§. 213. An Schulden darf der Bestimmte-iß-

Felger nur diejenigen übernehmen, welche nach
Vorschrift Io4. aus der Substanz , oder nach
Vorschrift H.81. qu aus den Einkünftendes Fi-
deikommisseszu bezahlenfind. .

§. 214. Diese letztern muß er auch alsdann

übernehmen, wenn er damals, als. das Darlclzn
gemacht worden, unter die nächsten Anwaetek

nicht gehört hat, nnd daher seine Einwilligung
nicht erfordert worden«
§. 215. Doch ist er nur zur Entrichtung der-

jenigen Termine verbunden, weiche noch den

gleich von Anfang festgesetzten Bestimmungen
(§,96.) auf die Jahre feiner Besiszeittreffen-

«

s. 216. Hat der Gläubiger,wegen der frühem
Termine, auf feine Gefahr Nachsicht gegeben

(H. Ioz.): so kann er sich dieserhalb nur an den

übrigenNachlaß halten.
,

H. 217. Der Tetmin desjenigen Jahres-, in
welchem der letzte Besitzer gestorben ist, annß
aus den Einkünften dieses Jahres berichtigt
werden.

»

«

s. 218. Hat der Fideicotnmiß-Besitzttin Fäl-
len, wo er die Anfnehmung eines Dailelgns auf

’

die Einkünfte des Fideikommisseszu suchen berech-
tigt gewesen, solches nicht gethan, sondern die

Wiederherstellung aus eignen Mitteln oder durch
Privattredit bewertstellignso können seine ?on-

bial-Erben dafür keine Vergütung fordern.
H. »F- Auch der Gläubiger, welcherPrivat-

vorfchüssedazu gemacht Hat, kann an die dem

Fideikommiß- Folger zukommendcn Einkünfte
des Fideicommissessich nicht halten, wenn er

gleich nachweisenkönnte, daß das von- thnf
.

IM-
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gegebene Darlehn in das Fidelcommißwirklich
verwendet worden-.

«

s. MO. Hut hingegen der Fideicommiß-Ve-
sitzer die TLTZchcrherstellnnOwegen obwaltender
Gesicht im Verzuge, zwar aus eignen Mitteln oder
nuf Privntcrrdit bewirkt, aber zugleich den Con-

sens zu Aufnehmung eines Darlehns nuchgefuchtt
so muß der Nachfolger dieses Darlehn anerken-

nen; wenn gleich der Consens erst nach gesche-
hener Verwendmty, oder erst nach dem Tode
des vorian Besitzers-, ertheilt oder ergänzt wor-

den ist.
s. 221. Jn fo weit, als der verstorbene Be-

sitzer, zur Abgeltung stiftunzsmößlgerPröstatio-
nen, ein Darlehn auf die Einkünfte des Fideikom-
misses aufzunehmen berechtigtgewissenwäre (»s.86.),
ist der neue Besitzer das im RöckstundeVerblie-
bene aus den folgenden Einkünften zu entrichten
verbunden.

,

H. 222. Halten sich die Berechtigten wegen fol-
cher Rückståndean den Allodial-Nachlaß: ,fo kön-
nen die Erben den Ersatz aus den Fideikommis-
Einkünftenfordern-
§. 22;. -Doch sindet auch in diesemFalle die

Vorschrift des s. 561. 562. im Titel von leh-
nen Anwendung.

s. 224. Andere, als die vorstehend bestimm-
ten Schulden, ist der Nachfolger aus dem Fidei-
toinmisse zu bezahlen nicht verbunden; auch wenn

er zugleich des vorigen Besitzers Erbe gewor-
den wäre. s

s. 22 . Vielmehr muß der Gläubiger sich an

den übrigen freyen Nachlaßseines Schuldners le-

diglich halten«
§. 226. Hat jedoch der Fideicotnmiß--Folgcr

in eine andre als eigentliche FloeicomnnßsSchuld
ausdrücklichgewilligt; oder sind die-Termine,

welche

—
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welcheder-vorige Besitzerentrichten sollen, mit sei-
ner ausdrücklichen Genehmigung-verlångertworden :

so ist der Gkåublgekbetechtigt,s sich dieserlzalban

die Nutzung-In des Fideikomiiiiisses,so lange sie der
Einwilligende genießt, zu halten.

-

Sechster Abschnitt-
Von dein Nähereechte auf

Familiengüth

§. 227. Aus der bloßenFeiniilienverbindimgvenc-

steht für die Mitglieder verteilen kiin Richt, die,
ehemals beiy der Familie gewesenenGüter von einem.
Dritten zurückziifordem

II 228. PWo also dergleichenNäher-rechtdurch
Pkoyinzmlgcsctzc,Statuten, oder gültige Fami-
lienderkrägenicht bereitsEingefühsnist, soll dasselbe
künftig nicht anogeiibt werden.

§. 229. Alle Z)26i2etrechte,die bloßauf Fami-
lienverträgesich stunden, sollen, bey Verlust dec-

selben, binnen Diey Jahren nach der Bonn-innig-
chung des gegenwärtigenGesetzbuche,ans sammt-
licheGüter, über welche der Verxrag sich erstreckt-,
im Hypotheksnbucheeingetragen werden.

H. 230. In so fein die Ausüde des Familien-
Rälzecrechrsdurch besondere Gesetzeoder Verträge
nicht anders bestimmt ist, sollen dany folgende
Vorschriften zur Richtschnur dienen.

H, 231. Das Ratzerricht erstrxckt sich nur auf
Güter, die wenigstensschonvon Zwen Mitgliedern
der Familie nach einander, den gegenwärtigenVec-
äußererungercchtiek,besessenworden.

H«2«32. Es findet mu- stath wenn die Ver-
äußerungan einen Fremdni, nicht aber, wenn sie
an ein obgleichentfernteres Mitglied der Familie
erfolgt-

«

Unsinn Geseijn m. Band. S 233.

«
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§. 233. Weibliche Mitglieder der Familie, nnd

deren, auch männliche,Descendenten können das -

Näherrechtnicht ausüben.

§. 234. Unter den männlichenMitgliedern rich-
tet sichdie Befugniß zu dessen Ausübung nach der

Ordnung der gesetzlichenErbfolge.

s—235s Dtk nähereVerwandte des Veräuße-
rers schließtalso die Entfernter-en aus.

§. 236. Es kommt dabey auf den Zeitpunktan,
wo der Vertrag von beyden Theilen, oder doch von

dem Veränßerer,unterschriebenworden.

H.237. Unter mehrern gleichnahen Verwand-

ten hat derjenige, welcher sich zuerst bey dem Rich-
ter der Sache meldet, den Vorzug.

s. 238. Melden sichmehrere gleich nahe Ver-

wandten zu gleicherZeit, so entscheidetunter ihnen
das ioo3.

«

H. 2;9. Wenn der, welcher zur Zeit der Voll-

ziehung des Vertrags der nächstewar-, vor Ab-

lauf der gesetzmäßigenVersalzrnnggfristdes Nä-

herrechks stirbt: .so geht die Befugniß zur Aus-

übung desselben auf feinen gesetzlichenErben—
über, auch wenn derselbedem Grade nach entfern-
ter wäre.

s. 24o. Uebrigens aber kommt diese Befugniß
den Verwandten aus eignem Rechte zu.

s. 241. Es kann also auch der Sohn das Näher-
recht ausüben , wenn er seines veräußerndenVa-

ters Erbe entweder gar nicht, oder nur im Pflicht-
tlgeilegeworden ist.

s. 242. Wenn der nächsteVerwandte dieses
Recht nicht ausüben kann, oder will: so geht sel-
biges auf den nächstennach ihm, und so fer-
ner, über-.

s. 243. Es müssendaher auch entferntere
Verwandte innerlzalb der gesetzmäßigenVer-

Ehrenma-
«
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jährungsfristzur Ausübung des Näher-rechtssich
melden.

H. 244. Doch muß, ehe dies Recht von ihnen
wirklich ausgeübt werden kann, der Ablan dieser
Frist, und ob innerhalb derselben kein NähererAn-
spruchmacht-, abgemattet werden

.»245. So lange das Gut sichnoch in denHån-
den eines Familienmitgliede.befindet, bleibt der

Familie ihr Nat-verzechtvol-behalten
§. 246. Es kann also fein Familienmitglied

durch seine bloßeErklärung: daß er das Gut nur

als ein Fremder kaufe, der Familie ilzrNähere-echt
bey künftigen Veräußerungssållendeuelzmem

s. 247. Nur wenn bey decnoilzwendigcnStil-ha-
station«enlegsolchenGuts jemand aus der Familie
mitbietet: so geht durch den an ihn erfolgeudenZu-
s)lng, wenn kein anderes Familienmitglieddas Nä-

herrkcht dabey ausübt, dieses Recht selbst Verloren.
§. 248. Wenn aber ein Gut einmalaus der Fa-

milie hetauegegangety und das Nähe-mehrdurch ZU

Verjährungerloschen ist: so lebt letzteresnicht wie- Pi-
dec auf, wenn gleich in der Folge wieder ein Fami-· «-
lienmitglied zum Besitzedes Gutes gelangt-. IT

s. 249. Hat jedoch der fremde Erwecber eines
solchenGuts dasselbe, noch elze er feinen Besitztitel
darauf im Hypothekenbuche eintragen lassen, wie-

—

H«
der einem Familienmitgliede übereianetx so wird Als
das Nähereechr nicht für erloschen geachtet.

«

Ins
l

F« 250. Uebrigens allt von dem Familien-Nä-
her-rechtealles, was von dem Nat-Herrscerüberhaupt »

.

verordnecish (Th. l. Tit. Abschn.lll.) l«

S- -

Fünfter
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Fünfter Titel.

Von den Rechten und Pflichten der Herr-
schaftenund des Gesindts.

§. I. Das Verhältnis zwischenHerrschaft und

Gesinde gründet sich auf einen Vctrra , wodurch
der eine Theil zur Leistung gewisse-: hat-glichen
Dienste auf eine bestimmte Zett, so wie der andere

zu etner dafür zu gehenden bestimmten Belohnung
sich verpflichtet -

s. z. In der ehelichenGesellschankommt es dem

Manne zu, das nöthigeGesinde zum Gebrauche
»

der Familiezu miethen. -

§. z. kann die Frau an- -

nehmen, olznedaß es dazu der ausdrücklichenEin-
willigung des Mannes bedarf.
«

§. 4. Doch kann der Mann, wenn ihm das an-

genommene Gesinde nicht anständigist, dessen Weg-
schaffung,nach verflossener gesetzmäßigmDienstleiy
ohne Rücksichtauf die im Contrakte bestimmte, ver-

fügen.
§. F. VJer sichals Gesindevenniethcnwill,muß

·

über sem- Perfen fren zu schalten bekechtiqt seyn·
«

s. 6. Kinder, die unter väterlicher Gewalt sie-»
heu, dürfen ohne Ermwclligung des Vaters, und«
Minderjölzrige olan Genehmigung ihres Vorntunds,
sich nicht verwinden-

§. 7. Verheimkhete Frauen dürfen nur mit Ein-
williguna the-er Männer als Tlmmen, oder sonst,
in Dienste stehen«

s. s. Nur wenn die Einwilligung in den Fäls-
len des §. S. und 7. auf eine newifsixZeit, oder zu-
einet bestimmten Dienstlzerrfchaft, ausdrücklich
tinseschrånktworden, ist die Erneuerung dersel-

hell
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ben zur Verlängerungder Zeit, over bey einer Vers
«

änderungver Herrschaft, erforderlich.
s. 9· Dienstboten, welche schonVermietlzetge-

wesen, müssen bec)dem Anteitte eines neuen Dien-

stes die rechtmästigeVerlassung der vorigen Herr-
schaft nachweisen-
§.. 10. Leutc, die bisher noch nicht gedient zu

haben angeben, müssen durch ein Zeugniß ihrer
Obrigkeit darein-m daß bei) ilzeerAnnehmung als

Gesindekein Bedenken obwnlte.

s. U. Hjt jemand mir Verabsånmungder Vor-

schriften §. 9. 10. ein Gesinde angenommen: so
muß, wenn ein Andern-, dem ein Recht über die

Person oder auf die Dienste des Angenommenen
zusteht, sich meldet, der Mietlzcontraky als un-

güitig, sofort wieder aufgehoben werden.

s· 12. —«?iußcrdeinhat der Akiiiekzmende,durch
Uebertretung dieser Vorschriften, einesGelvbnße
von Einem bis Zehn Thalern an die Armeneasse oeo

Orts verwies-D

s. Iz. Niemand darf mit GesindemäkelnsichGesinde-

abgeben, der nicht dazu von der Obrigkeit des Orts m Mk

bestelltund verpflichtet worden.

§. 14. Dergleichen Gesindemåklermüssen sich
nach ven Personen, die durch ihre Vermittelung in

Dienste kommen wollen, sorgfältigerkundigen.
§. 15. Jniondetlzeit müssensie nachforscl)en: ob

dieselben, nach den gesetzlichenVorschriften, sich
zu verniiethen berechtigt sind.
§. 16. Gesinde, welches schon in Diensten

»sicht,müssensie unter keinerlei) Vorwande zu de-

ren Verlassutlg Und Annehmung anderer Dienste
anreizem

"

§. 17· Thun sie dieses: so müssensie dafür das

erstemal mit Zwey bis Fünf Thaler Geld- oder

verbåltnißmåßigerGesängnißstrafeangeschn; im

Wiederholungöchlleaber noch außerdemvon fer-
" «

S Z neeer
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nerer Treibung des Mäklergewerbesausgeschlossen
werden. .

H.18. Sie müssenden Herrschaften, die durch
ihre Vermittelung Gesinde annehmen wollen, die

Einenschaften der vorgeschlaeenen Person getreu-
lich und nach ihrem besten Wkssen anzeigem

s. 19. Wenn sie nnkaunlächesoder untreues Ge-

sinde, wider besseres Wissen, als brauchbar oder

zuverläßigenwfclzlem so müssensie für den durch
deraleichen Gesinde verursachten Schaden selbst
haften.

«

s. go. Außerdem müssen sie nach Vorschrift
s. 17. ernstlichbestraft, nnd diese Strafe, bey ih-
rem Unvermögcn zum Schadensersatze, allenfalls
bis lsum doppelten geschärfkwerden. .

s 21. Die Bestimmung des Mäklerlohnsbleibt
den Polizey : und Gesindeordnungen jedes Orts
Vorbehalten.

s. 22. Zur Annehmung des gemeinen Gestades
bedarf es keines schriftlichenContrakts.

s. 23. te Gebung nnd Annehmung des Miethk
geldes vertritt die Stelle desselben.

Id. 24. Wo der Betrag des Mietlzgeldesdurch
besondere Gesetze nicht bestimmt ist, hängt der-

selbe von dem Uebeveinkommen der Interessen-
ten ab. .

s. 25. Das Mietlzgeld wird der Regel nach auf
das Lohnabgerechnet
§. 26. Auch da, wo dergleichenAbrechnung

sonst nicht statt sindet, ist dennoch die Herrschaft
dazu berechtigt, wenn das Gesinde aus eigner
Schuld die verabredete Dienstzeit nicht aushält.

s. 27. Hat sichein Dienstbote bey mehrern Herr-
schaftenzugleich vermiethen so gebührtderjenigen,
von welcher er das Mleklzgeldzuerst angenommen

hat, der Vorzug.

§. 28.
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§."28.sDie Herrschaft-,welche nachstehenmuß,
Oder sich fhresAnspruchs frenwillig begiebt, kann

das Mietlzgeld und Mäkletlohnvon dem Dienstbo-
ten zurücksordern.

s. 29. Auch muß ihr , wenn sie die frühere
Vermiethung nicht gewußt hat, der Dienstboke

den Schadenersetzen, welcher daraus entsteht-
daß sie em anderes Gesinde für höhernLohn mie-

then muß.

§. zo. Die Herrschaft, bey welcher der Dienst-
bote bleibt, muß auf Verlangen diesen Betrag
(s. 28. 29.) von seinemLohneabziehen, und der an-

dern Herrschaftzustellen..
§. 31. Außerdem muß der Dienstbote, der sich

solchergestalran mehrere Herrschaften zugleich ver-

mierhet hat, den Betrag des von der zweyten und

folgenden erhaltenen Miethgekdes, als Strafe,
zur Armenkassedes Orts entrichten.
. . 32. To n und Kostgeld des Gesindes, welches Lohn und

besondere Gese e bestimmen,- darf nicht überschrit-Kost-
«-

ten werden. s .-

s. 35. Verabredungen,. welchesolchenGesetzen
« "

zuwider laufen, sind unverbindlich »

s. 34. Weihnachts- Nenjahrss und andre der- !
gleichen Geschenkekann-. das Gesinde, auch auf
den Grund eines Versprechens, niemals gerichtlich — I
einklagem

« I
§. 35. Wo keinegesetzlicheBestimmungVorhan-

’

s
den« ist, hängt-dieselbe,. sowohlIwegen des Lohnes
und Kostgeldes, als wegen der Geschenke, von

dem bey Schllsßung desMiekhconteaktsgetroffenen »

Uebereinkommen ab..

s. 36. In allen Fällen, wo Weihnachts- oder
v

Renjahrsgeschenke,.während eines Dienstjahres,
schon wirklich gegeben worden, kann die Herr- s

schast dieselben aus das Lohn anrechnen,
wenn EI-«

S 4 der :
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der Contrakt im Laufe dieses Jahres durchSchnld
des Gesinde-swieder aufgehoben wird. :—

·

’. 37. Bey männlicyenBedienten ist die Einwe-
ein Theil des Lohnes-«und fällt, nach Ablauf der-

dnrch Vertrag-oder Gewohnheit des Orts bestimm-
ten Zeit-, densekben eigentlzumlichzu.

— Fi. »E; Wird außer derselben noch besondere
Staat-I- skee gegeben: so hat auf dieseder Bediente
keinen Wehrer-G

H. 39« III-Enkel,Kutschervelze,und dergleichen,
gehörenIisjdtt zur ordinairenLiveee.

Dauer eke- s. 40. 5830 die Dauer der Dienstzeit nichtdurch
"DWMM- besondre Gesetzebestimmt ist , hängt dieselbe von

der Verabredung der Interessenten ab. »

s. 41. Jst nichts besonderesVerabredet worden:

so wird die Mir-the, bey städtischemGesinde, auf
Ein Vierteljahr; ben Landgesindeaber aus Ein gan-
zes Jaer für acschiossenangenommen -.

see-see des zi. 42, Die Anteirtszeit ist in Ansehung des
Dunste-T

stödtischmGesindes der zweyte Januar, April,
Julius, und Oktober jedes Jahres.
§. 43. Bin iandgesinde wird dieselbe, wenn

nicht ProvinjialsGesindeordnungen ein Andres be-

stimmen, auf den zweyten Januar festgesegt
h s. 44. Vor dem Antrittstaaedarf das Gesinde
u »- den Dienst der vorigen Herrschaft, wider deren

H . Willen, nichtveriassen.
- s. 45. Nach einmal gegebenem und genomme-

; nem Mieklggelde ist die Herrschaft schuldig, das Ge-
sinde anmnehmem und letzteres,. den Dienst zur
bestimmtenZeit anzutreten.

§. 46. Weder der eine noch der andere Theil
kamt sich dava dMch Ueberlassungoder Zurückgabe
des Mietlzgeldeslosmachen.

«

—

«

§« 47· Wslgskt sich die Herrschaft, das Ge-
sinde anzunehmen: so verliert sie das Miethgeld,
und miß das Gesinde eben so schadloshalten,

wie

(
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wie auf den Fall, wenn das Gesinde unter der Zeit
f«

ohne rechtlichen Grund entlassen worden, unten

verordnet wird. G. 160« f q.
—

s. 48. Doch kann die Herrschaftvon dem Con-
trakte ; vor Antritt des Dienstes , aus eben den ;

Gründen absetzen, aus welchen sie berechtigt seyn i’«

würde, das Gesinde vor Ablauf der Dienstzeit wie- :
.

der zu entlassen. (9".116. qu.) Uf:
§«49« Auch ist sie dazu berechtigt-,wenn das

"

Gesinde zuerst den Dienst- anzutreten sich gewei-
gert hat.

«

s. so. In beydetlen Fällenkann die Herrschaft
das gegebene Mietkzgeldzurückfordem

H. st. Weizen sich das Gesindej den Dienst
anzutrekem so muß es dazu von der Obrigkeit durch
Zwangsmittelangehalten werden.

§. 52. Vernesacht das Gesinde durch bebarrliche
Weigerung, -daß«dicHerrschafteinen andern Dienst-
boten an seine Stelle mit mehrern Kosten anneh-
men muß: so muß es diesenSchaden ersetzen,und

das Mietlzgeldzurückgeben
s. 53. Wird das Gesinde durch Zufall, ohne

seine Schuld , den Dienst anzutreten verhindern
so muß die Herrschaft mit Aufgabe des Miechgek
des-sichbegnügen. —

s. 54. Erhält weibliche-IGesinde Vor dem An-

tritte der Dienstzeit Gelegenheit, zu heirathen: fo
steht demselben feey, eine andere tauglich-ePer-
son, zur Versehung des Dienstes an seiner Statt,

zu stellen.
§»55. Jst es dazu nicht im Stande: so muß

auch dergleichen Gesinde den Dienst insStädten
auf-ein Viertel- , und bey landwirtlgschaftenauf
«ein halbes Jahr antreten.

(

s. 56. Nur zu erlaubten Geschäftenkönnen ZWEITEN
Dienstboten gemietlzetwerden.

S 5 is 57.
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s. 57. Gemeines Gesinde, welches nicht aus-«

schließendzu gewissen bestimmten Geschäften ge-

mierlxec worden, muß sich allen häuslichenVer-

richtungen nach dem Willen der Herrschaft un-

terztelzem
§. 58. Allen zur herrschaftlichenFamilie gehö-

renden, oder darin aufgenommenen Personen, ist
es diese Dienste zu leistenschuldig.

s. 59. Dem Haupte der Familie kommt es zu,
die Art und Ordnung zu bestimmen, in welcher ein

jedes Mitglied der Familie die-Dienste gebrau-
chensoll.

s. So. AuchGesinde, welchezu gewissen Arten
der Dienste angenommen ist, muß dennoch, auf
Verlangen der Herrschaft, andre häuslicheVerrich-
tungen mit übernehmen,wenn das dazu bestimmte
Nebengesinde durch Krankheit, oder sonst, auf eine ,

Zeitlang daran verhindert wird.

s. 61. Wenn unter dem GesindeStreit entsteht-,
welcher von ihnen diese oder jene Arbeit nach seiner
Bestimmung zu verrichten schuldig sey: so entschei-
det allein der Wille der Herrschaft. .

— §· 62. Das Gesinde ist ohne Erlaubniß der-

Herrschaft nicht berechtigt, sich in den ihm
qufgetragenen Geschäften von andern vertreten

zulassem
s. 63. Hat das Gesinde der Herrschafteine un-

taugliche oder verdächtigePerson zu seiner Vertre-

tung wissentlichvorgeschlagen: so muß es für den

durch selbigeverursachtenSchaden haften. -

s. 64. Das Gesinde ist fchuldig,.seine Dienste
treu-, fleißig,und aufmerksamzu verrichten.
§. 65. Fügk esederHerrschaftvorsetzlich,oder

aus grobem oder maßtgemVersehen Schaden zu:
somuß es denselben ersetzen.

H. 66. Wegen geringer Versehen ist ein Dienst-
bote nur alsdann zum Schadenderfatzeverpflich-

keh-
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ret, wenn er wider den ausdrücklichenBefehl der s

Herrschaft gehandelt hak. ’

s. 67. Desgleichen, wenn er sich zu solchenAr-

ten der Geschäftehat annehmen lassen, die einen
«

vorzüglichenGrad von Aufmerksamkeit oder Ge-
"

L

schicklichteitvoraussetzem
«

l ;

»

§. 68· Wegen der Entschädigung,zu welcher ;
l

ein Dienstbote verpflichtet ist, kann die Herrschaft
«

I
an den lolzndesselbensichhalten.

s. 69. Kann der Schade weder aus rückständi-
gem lolzne, noch aus andern Habseligkeitendes

Dienstboten ersetzt werden: so muß er denselben
durch unentgeltliche Dienstleistungauf eine verhält-
nlßmåßigeZeit vergüten.. -

»

s. 7o. Auch außer seinenDiensten ist das Ge- außer sei'- ".

sinde schuldig, der Herrschaft Bestes zu befördern,JEAN 32
Schaden und Nachtheil aber ,,, so viel an ihm ist, .

- abzuwenden.
’ «

"

E

l §· 71. Bemerkte Untreue des Nebengesindesist; l

es der Herrschaftanznzeigen verbunden. »
-

s. 72. Verschweigt eS dieselbe:somuß es für
««

allen Schaden, welcherdurchdie Anzeigehättever-
«

! hütet werden können, bey dem Undermbgen des- «,«
Hauptschuldners, selbsthaften-

- §. 73. Allen häuslichenEinrichtungen und An-

j ordnungen der Herrschaftmuß das Gesinde sich un-

? verwerfem —

E s. 74. Ohne Vorwissen und Genehmigung der
? Herrschaftdarf es sich,. auch in eignen Angelegen-

heiten, von Hause nicht entfernen-
.

.

Die dazu von der Herrschaftgegebene
Erlaubniß darf nichtüberschrittenwerden.

« »

s. 76. Dle Befehle der Herrschaft, und- ihre »

Beweise, muß das Gesindemit Ehrerbietung und

Bescheidenheitannehmen. li,
,

«

§. 77. Netzt das Gesinde die Herrschaftdurch
ungebührlichesBetragen zum Zorn« und wird in

selbi-
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selbigem von ier mit Scheltworten, oder geringen
Tbkitlichkeikenbehandeln so kann es dafür keine ge--

tichtlicheGenugthuung fordern.
§. 78. Auch solcheAusdrücke oder Handlungen,

die zwischenandern Persoan als Zeichen der Ge-,
ringschåtzungoder Verachtung anerkannt sind, be-

gründen gegen die Herrschaftnoch nicht die Vermu-

tizung, daß sie die Ehre des Gestades dadurch lzabe
kränken wollen«

s. 79. Außer dem Falle, ivo das Leben oder die

Gesundheit des Dienstboten durch Mißlzandlungen
der Herrschaft in gegenwärtigeund unvermeidliche
Gefahr geräch,darf er sichder Herrschaftnicht thö-
kig mit-ersetzen
»E.80. Vergebungen des Gesindes gegen die

HerrschaftmüssendurchGefängniß, oder bfentliche
Strafarbeit, nach den Grundsätzendes Criminak

rechts, gealznditwetdem
s. 8-. Auf die Zeit, durch welchedas Gesinde,

wegen Erleidung solcher Strafen, seine Dienste-:
nicht verrichten kann, ist die Herrschaft befugt,

difefselbendurch andere auf dessenKosten besorgenzu
la en.

g. 82. Die Herrschaftist schuldig, dem Gesinde
Lohn und Kleidung zu den bestimmtenZeiten promt

zu entrichten.
«

§. 83. Jst auch Kost Versprechenworden: so
muß selbigein den jeden Orts gewöhnlichenSpei-

sen, bis zur Sättigung gegeben werden.

§. 84. Die Herrschaft muß dem Gesinde die

ndtlzige Zeit zur Abwartung des öffentlichenGot-

tesdienstes lassen, und dasselbedazu fleißig an-

halten.
s. 85. Sie muß ihm nicht mehrere noch schwe-

rere Dienste zumutlzem als das Gesinde, nach sei-
ner Leibesbeschafsenlzeitund Kräften, olzneVerlust
IseinerGesundheitbestreitenkann.

§. sc
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§. 86. Zieht einDienstbote sichdurchden Dienst,
oder bey Gelegenheit desselben, eine Krankheit zu:

so ist die Herrschaft schuldig, für seine Cur und

Verpfsszung zu sorgen. .

s. 87- Dafür darf dem Gesindean seinemlohne
nichts abgezogen werden.

s» 88. Außerdemist die Herrschaftzur Vorsorge
für krante Dienstboten nur alsdann verpflichtet,
wenn dieselbenkeine Verwandten in der Nähe ha-
ben, die sich ihrer anzunehmen vermögend, und

nach den Gesetzenschuldigsind-
9. 89. Weigern sich die Verwandten dieses

Pflicht: so tnnßdie Herrschaft dieselbeeinstweilen,
»und bis zum Aue-trage der Sache , mit Vorbehalt-

ihreo Rechts, übernenmem

§. 90. Sind öffentlicheAnstalten vorhanden,
wo dergleichenKranke ausgenommen werden: so
muß das Gesinde es sich gefallen lassen, wenn die

Herrschaft seine Unterbxingung daselbst veran-

alter.st
s. 9r. Jn dem 88. bestimmtenFalle kann die

Herrschaftdie Cur-kostenvon dem aus diesen Zeit-
raum fallenden lohne des tranken Dienstboten ab-

ziehen.
. 92. Dauer-c eine solcheKrankheit über die

Dienstzeit hinaus: so hört mit dieser die äußere
Verbindlichkeit der Herrschaft, für die Cur und

Pflege des kranken Dienstboten zu sorgen, aus-
s. 93. Doch muß sie davon der Obrigkeit des

Orts in Zeiten Anzeiae machen , damit diese für
das Unterkommen eines dergleichen verlassenen
Kranken sorgenkönne.

s, 94. Unter den Umständen,wo ein Mochigw-
ber einen dem Bevollmächtigten bey Austin
tung des Geschäfteedurch Zufall zugestossenen
Schaden vergütenmust, ist auch die Herrschaft
schuldig,für das in ihrem Dienste, oder

bei?Isr-e en-

i
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legenlzeit desselben, zu Schaden gekommene Ge-
sinde, auch über die Dienstzeit hinaus zu sorgen.
(Tk2.l. Tit. Xlll. H. 80. 81.)
§. 95. Diese Pflicht erstrecktsich jedochnur auf

die Curlsostem und auf den nothdürstigenUnterhalt
des Gestades, so lange, bis dasselbe sich sein Brod
selbstzu verdienen wieder in Stand kommt.

s. 96. Jst aber der Dienstbote durch Mißhand-
langen der Herrschaft, ohne sein grobes Verschul-
den, an seiner Gesundheit beschädigtworden: so
hat er Von ier vollständigeSchadloshaltung,nach
den allgemeinen Vorschrlften der Gesetze, zu
fordern.

s. 97. Auch für solcheBeschimpfungenund üble

achreden, wodurch dem Gesinde sein künftiges
Fortkommen erschwert wird, gebührtdemselben ge-

richtlicheGenugthuung.
-

§. 98. Jn wie fern eine Herrschaftdurch Hand-
lungen des Gesindes, in oder außer seinemDienste,
verantwortlich werde, ist gehörigenOrts bestimmt.
(Tk2.I. Tit. Vl. H.So. qu.)
§. 99. Stirbt ein Dienstbote: so können seine

Erben Sohn und Kostgeld nur so weit fordern, als

selbiges nach Verlzältnißder Zeit bis zum Kran-
kenlager rückständigist. .

s. 100. Begräbnißlostenist die Herrschaft für
das Gesinde zu bezahlen in keinem Falle schuldig.

’

. 101. Stirbt die Herrschaft vor Ablauf der

gewöhnlichenAufkündigunggfrist:so sind die Erben
dem Gesinde lohn und Kost nur bis zum Ende des

laufenden Quattals zu reichenverbunden.

so 102. Erfolge der Todesfall nach Verlauf der

Aufkündigungfrist,und die Erden wollen dao Ge-
sinde nicht länger behalten: so müssensie demselben,
außer dem lolgne und der Kost des laufen-den«an-

noch das lobn für das folgendeVierteljahr, sedoch
ohneKostvergüten.

s. 103.
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s. Ioz. MännlicheDienstboten behalten die

ganze livree, wenn sie der verstorbenen Herr-
schaft-schon ein halbes Jaer oder länger gedient
haben.
§».104« Sind sie noch nicht so lange in ihren

Diensten gewesen: so müssensie Rock, Weste und

Hut zurücklassen.
«

s. 105. War der Bedientenur monatlzweisege-

mietlzen so erhält er lohn und Kostaeld, wenn die
"

Herrschaftvor dem Funfzehnten Monatlgstage stirbt,
nur-auf den laufenden, sonstaber auch auf den fol-
genden Monaelz

s. 106. Entsteht Concurs über das Vermögen
der Herrschaft: so sinden die Vorschriften 401

bis cos. Anwendung.
s. 107. Der Tag des eröffnetenEoncurses wird

in dieser Beziehung dem Todestage gleich gelichtet
§. 108. Wegen des alsdann rijckständigenGe-

sindelolzns bleibt es bey den Vorschriften der Con-

cursordnung. f·

s. 109. AußerdiesenFällenkann der Mietlzconi nach M- ».

trakt, währendder Dienstzeit, einseitignicht auf- bis-gewun- --

-
gelzoben werden. FEZDZYHM.

.
l§. no. Welcher Theil denselben nach Ablan I

der Dienstzeit nicht fortsetzenwill, muß innerhalb »

der gehörigenFrist anständigen .

"

’. In. Jst die Aufeündigungsfristdurch be-

sondre Gesetzenicht bestimmt: so wird sie bey stådti- «-

schem Gesinde auf Sechs Wochen, und bey Land- sp;
gesinde auf Drey Monatize vor dem Ablaufe der

,

Dienstzeit angenommen.
»

se tu. Ben monatlzweisegemiethetenDienstbo-
« ’

ten sindet die Aufkündigungnoch am Funszelznten
eines jeden Monatlzs start. J-

«

»

. 1ig. Ist keine Aufkündigungerfolgt: so J l

wird der Vertrag als stillschweigendverlängert an- «

gesehn. » sz

s. 114.
«
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§. 114. Beo städtifchemGesinde wird die Ver-

längerungauf Ein Viertel-, und bey Landgesinde
auf Ein ganzes Jahr gerechnet.
§. 1(5. Ben monactzweifegemiethetem Gesinde

versteht sich die Veciångctung immer nu·r auf Einen

Wonach
s. 116. Ohne Aufkündigungkann die Herrschaft

ein Gesinde sofort entlassc-n: 1)wenn dasselbe die

Herrschaft, oder deren Familie, durch Thäclichkeb
ten, Schimpf- und Schmähworw oder ehren-
rükzrigeRache-den beleidigt; oder durch boslzafte
VerkzstzungenZwistigkeitcn in der Familie anzu-

richten sucht;
s. 117. 2) Wenn es sichbeharrlichenUngehor-

sam und Widerspenstigchr gegen die Befehle der

Herrschaftzu Schulden kommen läßt;
—

s. 118. z) Wenn es sichden zur Aussicht über
das gemeine Gesinde bestellten Hattsofficianrenmit

Thätlichkeitemoder groben Schimpf- und Schmäh-
redcn in ihrem Amte widersetzt;

s. 119. 4) Wenn es die Kinder der Herrschaft
zum Bösen verleitet, oder verdächtigenUmgang
mit ihnen psiegt;
§. 12o. z, Wenn es sich des Diebstahls oder

der Vernutreunng gegen die Herrschaft schul-
dig macht;

s. I2I. S) QVekm es

gleichen Tastern verfeireti

s. 122. 7) Wenn es aufderHcrrfchafkRamen,
ohne deren Vorwissen, Geld oder PlBaamn auf
Borg nimmt;

0. 123. 8) Wenn es die noch nicht verdiente Li-

vree ganz oder zum then verkauft, oder versetzt;
§. 124 g) Wenn es sichzurEchohnhsic macht-,

ohne Vorwissen und Etlanbmß der Herrschaft,
über Nacht aus dem Hause zu bleibe-n

seinNebcngesindezu der-

§. us-
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H. 125. 10) Wenn es mit Feuer und!icht, ge-
gen vorhekgegangene Warnungen , unvorsichtig
umgeht;

«

..

H- 126. Ii),Wenn, anch ohne vorbergeninaene
- Warman ans dergleichen nnossrsiiisgigem Betra-

Obriokeit aus«längereZeit,

gen wikilich schon Furt entstaner ist
H. 127. I2) Wenn das Gssinoe sichdurch lie-

derlicheAAnffnhmng ansteckende oder ekellzaste
Krankheiten zugezogen lpotz -

«

. x28. 13 Wenn ein Dienstbote von der
als Acht Tage, ge-

fängllcheingezogenwirdy
§. 129.-s14) »Wenn ein Gesissde weiblichenGe-

schlechtsschwanger wird· inwelchcin Falle jedoch
der Obrigkeit Anzeigc geschehen, und die wirkliche
Entlassung nicht eher, old bis von dieser die gesetz-
måßuen Anstalten zur Verlzüinng alles Unglncks
getroffen worden, erfolgen muß;

«

§. 130. ts) Wenn die Hsrrrichnft Von dem Ge-
sinde bei) der Jlnnolgkne durch Vorzeigung falscher
Zeugnisse hintergannen worden;

H. 131. ’16) Wenn das Gesinde in spinem Vo-

rigen Dienste sich eines solch-enBetragen-S, wes-

halb dasselbe nnds »d.116 147. hätt-:entlassen wer-—
den können, schuldig gemacht, uno die vorige

Herrschaftoieses in dem nugjqestellien angnisse
verschwiegen, auch dns Gesinde selbst es dsk neuen

Herrschaft bey der Annahme nicht offinlzerzigbe--

kannt hat«
H. 132. Das Gesinde kann den Dienst ohne

vorhergehende Aufkünoianngverlassen: I) wenn

see-durch Vkißlxandlnngendei- Hcrrselfinftin Ge-
fahr des lebe-is ooer der Gesundheit versetzt
worden;

s. 133. 2) Wenn diesHerrschaft dasselbe auch
ohne solcheGefahr, Jedoch mir ausschweifenderund

ungewöhnlicherHärte, belganoJk lzatz
TAllgem. Gesetzen111.Baav. s. I 34.

von Seiten
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»H.134. Z) Wenn die Herrschaft dasselbe zas
Handlungen , welche wider die Gesetze oder wider-
die guten Sitten laufen , hat verleiten wollen;

"

s. 135. 4) Wenn dieselbedas Gesinde Vor der-»
gleichen unerlaubren Anmntlzungen gegen Perso-
nen, die zur Familie gehören, oder sonst im

Hause ause und eingehen, nicht hat schützen
wollen;

.

»

§. 136. s) Wenndie Herrschaftdem Gesindej
das Kostgeld gänzlichdorenthälr, oder ihm selbsti
die notlzdürftigeKost verweigert; s

§. 137. 6) Wenn die Herrschaft auf eine dass

laufende DienstjahreübersteigendeZeit bloßePri--

i
i

i

.vatreife’nin fremde Länder vornimmt;
s. 138. 7) Wenn sie in öffentlichenAngele-.

genlzeiten außerIandes verschickiwird; oder wenn-

fie ihren Wohnsitz an einen andern Ort innerhalbl
der KöniglichenIande verlegt; und in beoden Fäl-
len es nicht übernehmenwill, den Dienstboten

inach abgelaufener Dienstzeit auf ihre Kosten zu-

rückzuschickenz
’

» s. 139. s) Wenn der-Dienstbore durchschwere
Krankheit zur Fortsetzung des Dienstes unvermis-»
gend wird.

»
.

v »

s. I4o. Vor Ablauf der Dienstzeit-, aber dochs
nach vorhergegangener Aufkündigung, kann die«

Herrschafteinen Dienstboten entlassen: 1) wenns

, demselben die nbtlgigeGeschicklichkeitzu den nach
seiner Bestimmung itle obliegenden Geschäften
ermangeltz

H. 141. 2) Wenn das Gesinde, ohne Erlaub-!

niß der Herrschaft;seines Vergnügean wegen aus-
’

läuft; oder olzne Noth über die erlaubte oder zu
dem Geschäfte erforderliche Zeit auszubleiben
pflegt; oder sonst den Dienst muchwillig ver-

nachssßigz

§. 142»

i
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-. s. 142. Z) Wenn der Dienstbote dem Tranke
oder Spiele ergeben ist, oder durch Zånkereyen
oder Schlägereyenmit seinem Nebengesinde den

Hausfrieden stört, und sich von solchemBetragen,
auf gescheheneVermahnung, nicht bessert;

s. L43s 4) Wenn nach geschlossenemMieths-
dertrage die Vernibgensumståndeder Herrschaft
dergestalt in Abnahmedsgerathen,. daß sie sich ent-

weder ganz ohne Gesinde behelfen, oder- dochdes-
sen Zahl einschränkenmuß.

s. 144.
Dienstzeit, jedoch nach vorhergegangener Aufkün-
digung, den Dienst verlassen: I) wenn die Herr-
schaft den bedungenen Lohn in den festgesetztenTer-
minen nicht richtig bezahlt;

s. 145. 2)-Wenn die Herrschaftdas Gesin-
de einer öffentlichenBeschimpfungeigenmächtig
ause t;

P 146, g) Wenn der Dienstbore durch Hei-
rath, oder auf andere Art, zur Anstellung einer

eignen Wirthfchaft Vortheilhafte Gelegenheit er-

hält, die er durch Ausdauerung der Mietkzszeitver-

säumenmüßte.
· §. :47. In allen Fällen,wo der Miethoertrag
innerhalb der Dienstzeit, jedoch nur nach vorher-
gegangener Auftündigung, aufgehoben werden

kann, muß dennoch das laufende Vierteljahr-, und

bey monakhweise gemiethetem Gesinde der lau-

fende Monakh, aus-gehalten werden.

§. 148. Wenn die Aeltern des Dienstboten,
wegen einer erst nochder Vermiethung vorgew-
lenen Veränderungihrer Umstände, ihn in ihkee
Wirthschaftnicht entbehren können;oder derDienst-
bete in eignen Angelegenheiten eine weite Reise
zu unternehmen genöthigtwird: so kann er zwa-
ebensalloseineEntlassungfordern;

--«

N

SI- 5- I49i

Dienstboten können vor Ablauf der von Ses-

tetzsdäs
See

l
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,

· s. Ug. Er muß aber alsdann einen andern
xauglichcwDienstbocenstock seiner stellenj nnd sich
mit demselben, wegen lohn, Rost, und nvreek
ohne Schaden der Herrschaft Tal-finden
§. Iso. In ckllen Fällen,"sw·d«die Herrschaftel-

UM Dienstboten, währendder «Dcenst,ze(k, ;;,»;k
oder ohne Aufkündigungzu einlassen ocrensriatlst
(s. Its-III. s- 14O:I43.J7, kann der Dimstbete
lohn und Kost,.sderKostgeld-, nur nach Verhält-
UißTM ZM fokdem- wo er wirklichgedient habt I

§. 151. Ein-Gleiches gilt von denjenigen Fäl-
len, wo der Dienstbore zwar vor Ablan dee Dienst-
zeit, aber doch nach vorhesgängigerAuffünvcgnngg
den Dienst verlassen l'aim· (3F.144. 1.75.«146.)

h. 152. In Fällen, wo der Dieiikkbocejofom
und ohne Aufkündigung, den Dienst zu verlassen
berechtigt ist (§.«132 : 1 79—), muß ihm Lohn uns

Kost auf das laufende Vier-telele nnd wenn-ed

monathlpeisegemierhckworden, auf den laufenden
Wionath Vergütetwerden.

s. 153. Hat die Ursache zum gesetzmäßiaen
Austritte erst nach Ablauf der Anfkündigungsfrjst
sich ereignet:. so muß die Herrschaft diese Vergü-
tung auch für das folgende Vierteljahr-, oder für»
den folgenden Month leisten. »

"

«H.154. In der Regel behältder Dienstbote die
als ein Theil des Lohns alszusefzendeLivree vollstän-
dig, wenn er aus den s. 132-139. bestimmtenUr-

sachenden Diean verläßt
h;—155.Geschicht der Austritt nnr aus den

§. 140- I43. enthaltnen Gründen; und hat der

Bediente noch kein halbes J«1hr«gedient: so muß
er Rock und Hurlz zurücklassen. «

§. 156. Jn den Fällen, wo das Gesinde nach
s. 1«16-1;1. I4oc143. von der Herrschaftentlassen
wird, kann letztere der Regel nach die ganze lioree

zurückbehalten.
§- 157«
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s- 157«» Doch gebührendemBedienten die klei-
nen Akoniirnngtsstückhwenn er schon ein halbes
Jahr gedient hat; nnd nur anS den s. 140:143.
Angeführtcnchündenentlassen wird.

; s. 158. Wenn dasGefinde ans dem 5.144.
nnd 145- ang.issihecenGrunde, nach vorhergegan-
gener Aufkündigung,seinen Abschied nimmti so
sinden die VorschriftenH. 154.155. Anwendung.

.

159s Erfolge aber der Austritt nur aus der

s. 14.6. bcsiinnnten Ursache: so muß der Dienst-f
bote mit den« kleinen Montirungsstückensich be-

gnügen.
, .

h. 160. ,«EineHerrschaft, die aus andern, alsneechenche :"

NiclåmksslkgmUrsachen, das Gesinde vor Ablan EZJSJFUTU« lder Dienstzeit entläßt, muß von der Obeigkeiyejsuuvgq is
dassiliiewieder anzunehmen und den Contrakt fort- LIMITle

«

zusetzen,angehalten werden« Mk

s. 161. Weigert sie sichdessen beharrlichx sso
muß sie dem· Dienstboten Lohn und tivree auf die

.

nochrückständigeDienstzeit entrichten. — II ,

f
s. 162. Auch für die Kost mußdie Herrschaft ; .bis dahin sorgen. -

’»

§. 163. Kann aber das Gesinde, noch vor Ab- il

lan der Dienstzeit, ein anderweitiges Unterkom- s
..

men» erhalten: so erstreckt sich die Vergükigungs- » I
Verbindlichkeitder Herrschaft nur bis zu diesem
Zeitpunkte5 und weiter hinaus nnr in sofern, als

das Gesinde sich in dem neuen Dienste mit einem
«

F

geringem Lohnehat begnügenmüssen. - ;
«

» ( I

i
i
i

i

s- 164- Ist die Herrschaftdas entlassene Ge-

sinde wieder anzunehmen bereit; das Gesinde hin-
gegen Weigkktsich- den Dienst wieder einzutreten: »

»

«

so kann letzteresin der Regel gar keine Vergütung . »s,’
fordern. »

s. 165. Weist aber das Gesinde einen solchen
Grund seiner Weigerung nach, weswegen es, sei-
nes Orts, den Dienst zu verlassen berechtigtspm

T 3 wür-
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würde: so gebührtdemselbendie §.152. qu. be-

stimmte Vergütung.
« l

s. 166. Kann das Gesinde den vorigen Dienst,
wegen eines inzwischen erhaltenen anderweitigen

i
I.

Unterkommens, nicht wieder antreten:

die Vorschrift s. 16«3.Anwendung.
§. 167. Gesinde, welchesvor Ablauf der Dienst-

zeit, ohne gesetzmäßigeUrsache, den Dienst ver-

läßt, muß durch Zwangsmittel zu dessen Fortse- s
Hang angehalten werden. «

s. 168. Will aber die Herrschaftein solchesGe- !

finde nicht wieder annehmen: so ist sie berechtigt, l

ein anderes an seiner Stelle zu miethem und der

ausgetretene Dienstbote ist schuldig, die dadurch ;

verursachtenmehrern Kosten zu erstatten. J

s. läg. Das abziehende Gesinde ist schuldig,
«

alles was ihm zum Gebrauche in seinen Geschäf-
ten, oder sonst zu seiner Ausbewalzrung anver- -

traut worden, der Herrschaft richtig zurückIzu -

liefern.
s. 170. Den daran durch seineSchuld entstan- ;

denen Schaden muß es der Herrschaftersetzen.s
(s. 65-69.)

"

«

s. 171. Bey dem Abzuge ist die Herrschaftdem i
Gesinde einen schriftlichenAbschied, und ein der ;

l
l
s

so sinder

Wahrheit gemäßesZeugniß über seine geleisteten
Dienste zu ertheilen schuldig.

’

»

s. 172. Werden dem Gesinde in diesemAb-

schiedeBeschuldigungen zur Last gelegt-
weiteres Fortkommen hindern würden:
aüf richterlicheUntersuchungantragen.

H. 173. Wird dabey die Beschuldigung unge-

gründetbesunden: so muß die Obrigkeit dem Ge-
sinde den Abschiedauf Kosten der Herrschaft aus-

fertigen lassen, und letztererfernere üble Nachte-
.den, beynamhafterGeldstrafe«untersagen.

die sein -

so kann es

§· 174
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s. 174. Hat hingegen die Herrschaft einem

Gesinde, dewelchessich grober Last-erund Verun-

tteunngenschuldisg gemacht hat, das Gegenstlzeil
wider besseres Wissen bezeugt: »somuß sise für
allen einem Dritten daraus entstehenden Scha-
den haften.

s. 17s. Die folgende Herrschaft-kannlsichalso
an sie, wegen des derselbendurch solcheLaster oder

Vernutreunngen des Dienstboten verursachten
Nachtheile halten.

s. 176. Auch soll eine solcheHerrschaft mit
einer Geldstrafe, von Einem bis Fünf Thaler,
zum Besten der Armencasse des Orts belegt
werden.

«

§. 177. Hausoffiriantem denen nur ein ge- H. Poe

wisses bestimmtes Geschäfte in der Hatiglzaltung
oder Wittfzschafh Oder die Aufsicht über einen ge-

wissen Theil derselben aufgetragen wird, müssen
durch einen schriftlichenEontrakt angenommen
werden«

F. t78. MündlicheVerabredungen sind ungiil-
eig, wenn auch Mietlzgeld gegeben, und ange- «

nommen worden.
,

s« 179. Doch muß derjenige Theil, welcher
don- der mündlichenVerabredung wieder ab-

gehn will ,, das Miethgeld fahren lassen, oder zu-
rück geden.

«

-

-

§. Iso. Jst der Dienst auf den Grund eines
. bloß mündlichen Vertrages wirklich angetretem

fo kann der eine-, sowie der andere Theil, mit Ab-

lan eines jeden Veerteljalzres, jedoch unter Ve-

obachtung einer sechswöchentlichenAussündigungæ
stift, wieder abgehen-.
§. 181. Die Belohnung für- die in der Zwi-

schenzeit geieisietm Dienste wird nach der münd-

lichen Abredez und in deren Ermangelung nach
dem« was dem HauTsofficiantenbisher wirk-

4
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»

lich gegeben worden; oder , wenn auch hiernach
der Streit meist ciitxchicdcn werden kann, nach
dem, knac-lcure dieser Classe an demfflben Orte

gerodlznltcherl;nlccn, durch richterliches Ermessen
besttnnnn s- .

« :82. Haitgofficianten sind nur zn solchen
Verrichtungen schuldiz, welche mir dem Dienste
wozu sie angenommen worden, nach seiner Bestim-
mung verbunden sind. .

§. 183. Andern häusliche-nGeschäftensich zu
unterzlechn, sind fic nur im saugenden Norlzfalle
verpflichtet

«

§. 184. In dem Geschäfte, wozu sie-ange-
sponnen worden, iiiüsscnsie für jedesmäßigeVer-

selzenhas-·teci.. «

s. 185. Wegen grober Schimpf- und Schmäh-
worke , ingleichen weint Tigatlxchkeiten, womit

Haueeffijcicmtisnvon der Herrschaft unverschuldet
behandelt worden, iönnen sic, noch«vor Ablauf
der Dienstzeit, EnrlxssMg fordern.

s. 186. Jn allen übriqu Stücken lzabenHaus-
offic-a--ten mit dem gemeinen Gesinde gleicheRechte
und Pächteri-

’

»

. 187. Personen bei-PerlenGeschlechts, wel-

che zur Erzlclziing der Feind-er angenommen wor-

den, ingleichen PrivatscscisxmirQKapläne, und

antre- dxe mit erlemren Wissenschaften und schö-
nen Künsten im Hause Dlensie lellicn, sind nicht
für bloße-Hausoffici.mtenzu achten. .

§· 188. Vielmeer inlissen die Rechte und Pflich-
ten derselben nach dem Inhalte des mit ltznen ge-

schlossevenschriftltchm Vertrages; nach dei- Natur,
dei· A««sichk,und« den Erfordernisse-ndrs Aber-win-
memn Geschäfts; und nach den allgemeinen gesetz-

«

lich Vorschrier von-Verkkägen, und von Ver-

äußerungder Sachengegen Handlungen, beur-

tlzeilrwerden. (le. l. Tir. xL H.869. qu.)
.l.
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H. 189. Dergleichen Personen sind zu häusli-
chenDiensten in keinemFelle verbunden.

s. 190.«»Siegehörenunter diejenigen Mitglie-.
der der Fainllie, denen das gemeine Gesinde, nach
der Anordnungder Herrschaft, seine Dienste «lei- »

sten muß. (§. 58. 59.)
§. 191. Erzielzer und Erzieherinnen können

wegen bloßerZüchtigungcnder Kinder, die in
keine Mißhandlungenausarten, nicht entlassen
werden. ,

g. .192. Sind auch bloßekörperlicheZeichtiguw
gen bey Schließung des" Vertrages untersagt wor-

den: so begründet eine Uebertretung dieseoVew
bots dao Recht zur Aufkündigung

s. «93. Die gesetz-mäßigeDauer der Dienstzeit
solchers. 187. beschriebe-tenPersonen wird, wenn

der Vertrag nicht ein Andreas bestimmt, auf Ein —

Jaer gerechnet. ,

H. 194. Wegen deren stillschweigendenVerlän-
gerung gilt alles das, was ber) dem gemeinen Ge-

sinde vorgeschriebenist.
§. 195. Die Anfkündigungsfristwied, wenn

im Contrakte nicht ein Anderes festgesetztist, auf
ein Vierteljahr bestimmt-.

s. 196. Sklaverey sollin den KöniglichenStaa- M- Mit

ten nicht geduldet werden.
Sklavem

s, 197. Kein KöniglichctUnterchtm kann und

darf sich zur Sklaverey verpflichten-
s. 198. Fremde, die sich nur eine Zeitlang in

KöniglichenLan-den besinden, belzalten ihre Rechte
über die mitgebrachtenSklaven.

,

§. 199. Doch muß iiznen die Obrigkeit Schran-
ken setzen, wenn sie dieseRechte bis zu lebensges
fålxrlichenMißhandluugender Sklaven ausdehnen
wollten. ..

«-

§. äoä sWenn dergleichen Fremde sich in

KöniglichenLanden niederlassen: oder auch, wenn
"
« T 5 «imlg-
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Königliche Unterthanen auswärts erkaufte Skla-

ven in hiesigeLande bringen: so hört die Skla-

Verey auf.
§. 201. Der Herr lzat also kein persönliches

Eigenthum über den gewesenenSklaven.
. 202». Doch muß letzterervon solcher Zeit

an dem Herrn ohne Lohn so lange dienen, bis er

denselbendadurch für die auf seinen Anlauf etwa

verwendeten Kosten entschädigthat.
§. 203. Bei) der BerechnungdieserEntschädi-

gung wird der lolzn , welchendas Gesinde , für
Dienste dieserArc, am Orte oder in der Provinz
gewöhnlicherhält,zum Maasstabe angenommen.

§. 204. Während der ohne-irgeltlichenDienst-
vzeit muß dem« gewesenen Sklaven notlzdüeftige
Kleidung und Kost, gleichdein Gesinde« gereicht
werden.

§. zog. Auch in allen übrigenStücken hat en

gleicheRechte und Pflichten mit dem gemeinenund

freyen Gesinde.
s. 296. Hat die Herrschaftder von einem sol-

chen gewesenen Sklaven erzeugten Kinder sich
angenommen: so gebühren ihr auf die Dienste
derselben gleicheRechte « wie auf»andre in Pflege
und Erziehung genommene verlassene Kinder.

(Tit. 11. 753 .- 771.)
. 207. Einen gewesenenSklaven kann der

Herr auch einem Landgut-e als Unterthanen zu-

schlagen.
s. 208. Geschiehtdieses: so hat derselbemit

andern Gutsunterthanen gleicheRechte und Ver-

linklichkeitem .

Sechster
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Von Gesellschaftenüberhaupt, und von

Coeporationen und Gemeinen inson-
derheit.

«

s. 1««unterGesellschaftenüberhauptwerden hier Gefes-

Vetbmdungen mehrerer Mitglieder des Staats zu
einem gemeinschaftlichenEnczweckeverstanden-.

s. 2. In so fern dieser Zweckmit. dem gemei; III-Wer

Ven»Wolzlbestehen kann,f find dergleichenGesell-
schaftenerlaubt

§. 3. Gesellschaftenaber, deren Zweckemde YMWE
fchöfee-dergemeinen Ruhe, Sicherheit, and Ord-

«

sung zuwiderlaufen,sind etnzuläßig,und sollen-«
im Staate nichtgeduldee werdet-.

s. 42 Auch an sich nicht uwukößigeGesell-«-
schafeen kann der Staats verbieten- sobald sich sin-
det, daß dieselben andern gemeisnnüsigenAk
fechten oder Anstalten hinderlichoder nachthei-
lig sind.

I. 5.. Dergleichenausdrücklichverbotne Gesell-
schaften sind, von Zier des ergangenen Verbotesgv

den an sichunzulåßigcngleichzu achten.
§. 6. Unzulåßigeund verbotne Gesellschaften-

habem els solche»gar keine Rechte-, weder gegen»

ihre Mitglieder , noch gegen Andre.
. 7. Die Mitglieder derselben sind, wegen«

unerlaudter Handlungen,»die von ihnen gemein-
schaftlich, oder auch von Einzelnen nach dem-

Zwecke der Gesellschaftvorgenommen worden,.
zum» Schadensersatzeund zur Strafe eben so
verhaftet, wie andere Mitgenvssen eines Ver-

brechens.
§. 8. Dpchlsind diejenigen Mitglieder davon

befreyt, welche weder von dem gemeinschädli-
chen- Zwecke»der Gesellschaftgewußt, noch an

den
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den unerlanbten Handlungen der übrigenTheil ge-
nommen haben.

-

—
»

-

-§.9. »Du-gleichenMitaiieder können Virlniöhy
wenn ihnen aus-einer solchen Verbindung Scha-
den entsteht, den Ersatz desselben don denjeni-
gen, durch welche sie zum Benttitte Oerleitet
worden, so wie von den«Vopstehernder Gesellschaft
fordern. ,

«

. ko. War einer vom Staate ausdrücklichvers
bytnen Geselischnstbrinrich kann gegen die in dem

Verbotslgeseizebestimmte Strafe« durch Verschä-
tzsksngder Unwissenheitdes nnerlanbten Zwecke sich
Mchl entschuldigm

. U.

der erlauster Geselnchafien unter sich, werden

nach dem unter ihnen bestehenden Vertrage, in

dessen Erniang -.»«.g, nach den für die verschiede-
nen Arten solcher Gesellschaften erganenen be-

sondern Gesiijem nnd wo auch diese nicht.ent-
scheiden- nach WA« Zwecke ihrer Verbindung
beurtheilt.
—§.U» Bel) Handlungen, woraus Rechte nnd

Verbindlichkeiten gegen Andere emstchen, wer-

den sie nur als Theilnehmie eines gemeinsamen
Rechts, oder einer gemeinsamen Verbindlichkeit
betrachten

s. 13. Dergleichen Gesellschaften stellen im

Verhältnissegegen andre,-«außer ihnen, keine mo-

ralische Person vor, und können daher auch, als

solche, weder Grundstücke, noch Capiralien auf
den Namen der Gesellschafterwerben.

. 1 nrer sich oder haben dergleichen
Gesellschaften, so lange sie bestehen, die in-
nern Rechte der Corporcnionen und Gemeinen.

(§- 25- EIN-)
h.1«. Es kann daher ein ausscheidendes Mit-

glied Von dem Gesellschaftsvermägennur in so
fern

Die Rechte und Pflichten der Mitglie-X
,



Von Geselsfckjciftenssüseihaikptkzot-
fern einen Aiitfpeil fordern, als das Mitglied einer
Corpomrion und Gemeine dazu leckechrigtist.

IF («6« Ha Mir-VIE-
«· "

d »N
»

des Tritten Adschnikts ist-T
"

i im Stiche «
.

,

— Aiss«chss:««is,—Dichten »weg, im Zweck
,« isetixclzeiln

·

-

." Alles, Jena«einer solchen Gesellschaftzu-
fällt,« n» d nur das ZenkeinjschaftlicheEigenthum«
der demsnligeu

«""·

»«-Eied.r.
,

"

1-8. Es lass-n also jedes azisfchleidendeDIE-It-

gliedIcineixAntheiltmkon , so wie von dem übri-

gewim gern-m chsefmchenEigenthsginebefindlichen
fees-w- .

« «
s

..«s.:,.l9...
.-

-

« »

Nl) -·Erweel« sg osder Zuwen-
dung DER-IfGEIST-XI » « . Mai-ietzt work
t)«e«ti«:«’pfd hat zwar-; w latissdie ·«Gefellsel)afrbesteht-;

.-

:x-«».49quhseidmd«e5.Mitglied ati dekglejiyenSachen
leiueiiqcizprnWI -

;- »
» s.,20.»Wem aber die Geselfchaftganz aufhört-: ! »

-"

sowird auch eine solcheSache, eleich dcm übrigen - T
«

s«

gemeinschaftlichenVermögen, unter die alsdann·

sorlzandcnenMitglieder getheilt
«

·

f ·

, Y» Schenkungem die einer erlaubten Pri-
vatgefellschaftj

«

welche aber keine Haue-hingege-
selllcyaftist, zu einem gewissen Zwecke -gemachk
worden, fallen, wetm bey erfolgender Aufhebung «I,

der ·Gesellschaftder. Zweck nicht melgr erreicht rom-

den kauft, in so fern. sie noch vorhanden sind, an

den Geschenlgeber, oder dessen Erben zurück.
I. Tit XVl. 20k. qu.)

«

«9«.22. Die Rechte und Verhältnisseeiner vom erivilegirx
Staate ausdrücklichgenelgmsgken oder privilegirsi««c;»m;’««slli
ten Gesellschaft, mckssenhauptsächlichnach dem Jn-

"

halte des iizc erilzeilten Privilegii beurtlgeilr werden. «

s. 23. So weit aber in diesem nichts Besonde-
res festgesetztist, haben dergleichenprivileme

- Seku-
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’

Gesellschaftenmit andern erlaubten in der Regt-i
nur gleicheRechte.

H. 24. Doch kann der Staat eine von ihm aus-

drücklich privilegirte Gesellschaft nur aus eben
den Gründen, aus welchen ein Privilegium über-
fgauot zurückgenommenwerden kann , wieder

aufheben«
s. 25. Die Rechte der Corporationen und Ge-

meinen kommen nur solchen vom Staate ge-

nehmigten Gesellschaftenzu, die sich zu einem

sorgdanerndengemeinnützigenZwecke verbunden

ha en-

·

as. Die Verhältnisseund Rechte der Cotz
porationen und Gemeinen sind hauptsächlichnach
den den« ihrer Errichtung geschlossenen Verträ- ·

gen, oder ergangenen Stiftungsbriefen;, nach
den vom Staate erhaltenen Privilegien und Tone
eessionenz und nach den auch in der Folge unter

Genehmigungdes Staats abgefaßtenSchlüssenzu
beurtlzeilein «

.

s. 27. Die solchergesialkbestimmtenRechte
nnd Pflichten der Gesellschaft und ihrer Mitglie-
der, so wie die wegen des Betriebes der gemein-
schaftlichenAngelegenheiten getroffenen Einrich-
tungen, machen die Verfassung dieser Cornet-a-
tion ans.

,

s. 28. So weit dadurch der Zweckder Gesell-.
schaft, und solcheMittel, olzne welchedieserZweck
nicht erreichtwerden kann, bestimmt sind, gehö-
renjdieselben zur Grundverfassung
§. 29. Grundverfassnngen können nur in -so

weit geändert oder abgeschafftwerden, als die

Corporation selbstaufgehoben werden kann.

§. zo. Auch andreVerfassungcn kann die Cor-

poration eigeinn-Z1chkig,olgne Vorwissen und Ge-

nehmigungdes Staats , nicht abanderm

s» st.



Vnu Gesellschaftenüberhaupt zoz
Ze. Wie weit aber dergleichenAenderung

gen durch einen nach Mehrheit der Stimmen abzu-
fassenden Gesellschaftgfchluß,unter Approbation
des Staats, erfolgen können, ist nach den unten

vorkommenden Regeln zu been-theilen-
§. 32. Bey der Auslegung dunkler und zwei-

felhafter Stellen in den Verfassungsgesetzeneiner

Gesellschaft, sinden die allgemeinen Regeln bon

Auslegung der Verträge, Gesetze, und Privile-
gien überhaupt,Anwendung.

-

. 33. Doch ist daben auch auf die bisherige
Gewohnheit bey der Gesellschaft, so Weit dieselbe
ihrer Grundverfassung und den allgemeinen Ge-
setzen des Staats nicht widerspricht, vorzügliche
«Rücksichtzu nehmen.

-

.

§. 34. Soll tslberdergleichendunkle oder zwei-
felhafteStellen eine allgemeine Erklärung für die

Zukunft abgefaßtwerden: so kann dies nur durch
Schlüsseder Corporation, unter Genehmigung des

Staats geschehen. .

§. 35. Kann kein solcherSchluß zu Stande

kommen; oder betrifft die Sache Rechte und

Pflichten der Corporation gegen andre außer ihtt
so kommt dieses Erklärungsrechtunt allein dem
Staate zu. ,

«

§. 6. Behauvtet aber ein Dritter, daß er
«

durch elche Deklarationen in seinen schon erwor-

benen Befugnissengetränktsey: fo muß ihm dar-
über rechtliches Gehör gestattet werden-

»

h. 37. Jedes in die Corporntion neu eintretender
Mitglied unterwirft sich eben dadurch den Verfas-
sungen derselben.
s« 38. Von deren Beobachtung, fo weites dä-

hey auf Grundverfassungen antoxnmt, können

auch einzelne Mitglieder niemals befreyt werden.
"

39. In wie fern aber Corporationen, oder

deren Vorgesetzte, einzelne;Mitglieder von an-

k
dem
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dern zur Grundvcrsassung nicht gehörendenVer-

bindlichkeiten und Osten dispensieeu können, lzängt
Von den besondern Einrichtungen einer jeden Art
der Corvoratirnen ab. .

« s. 40. So weit die Verf.:ss11ng einer Even-Dra-
·tion aus den bisher 26s ZSJ angegebenen Quel-
len nicht zu bestim en ist, innsZ m -.

der Verschiedene-nArten der C-« ,

gangknen besondern Gesetze Rucksicht genommen
werden.

·

§. 41. Wo auch diese nichts nicht-seidbesinn-
men, da treten nachstehendeallgemeine Vorschrif-
ten ein.

»

§. 42. Jedes"Mitglied einer Corporation ist
schuldig, feine Handlungen dem geineinsebafnkchen
Zwecke gemäß einzurichten, nnd zur Erreichung
desselbenWirte-wirken

-

. §. 43. Die Eorporation ist berechtigt, Mitglie-
der, welche diesem ZweckeVorfstzlich, oder sonst
belgarrlichzuwider Var-dein- augzusioßen

. H. Sie kann aber dieseBefugniß nur unter

Aufsicht des Staats, und nach den von ihm vor-

geschriebenenGesetzenausüben. .

. 4 Ein eigentliches Strafrecht gegen ihre
Mitglieder kann einer Corvoration nur wegen Ver-

gebungen, die von den Mitgliedern in dieser Ei-

genschaft begangen worden, und nur in so fern zu-

-koinmen, als ier der Staat dergleichenRecht aus-

drücklichverliehen hat«
46. Aber auch irr-diesemFalle muß die Cor-

pdqugdn , bey Ausübung ihres Sti«afkechrg, die
in den Gesetzen allaemetn vorgeschriebeneOrdnung
und Verfahrnngsart beobachten.

s. 47. Auch findet gegen solcheStrafen-fügten-
gen die Berufung auf die vom Staate angedeute-
ten Nichterstülzlestatt.

s«

§- 48.
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s. 48. Die Corporatien lzat das Recht, neue

Mitglieder,»niitVorwissen und Beystimmung des

Staats aufzunehmen
d· 49. Rechte und Vorzüge, welche einer

- Corporacion oder Gemeine vom Staate beygelegt
sind,

"

kommen der- Regel nach allen gegenwär-
tigen und künftigenMitgliedern derselben zu
«stacren.

s. 50- Doch können auf Vorrechte, welche nur

der ganzen Gesellschaft, als einer moralischenPer-
son betrachtet, verliehen sind, einzelne Mitglie-

der für ihre Personen, und in ihren Privatangele-
gcnlzeiten,keinen Anspruchmachen.

«

. zi. Die innern Angelegenheitenelner Cor- Verneh-
poration werden durch Beratizschlagungen und Was-F-

SchmssetSchlüsseder M.t3liedek angeordnet-.

H· 2. Vei) gewöhnlichenVorsalleit, nnd in den
vein für allemal dazu bestimmten Versammlungen,
entscheidetder Schluß der in dieser Versammlung

»
gegenwärtigenMitglieder-.

§. 53. Bey außerordentlichenVotfålleu, de-
ren Verhandlung in den Stiftungsgesetzenden

vrdinajren Versammlungen nicht beygelegk ist,
müssen sämmtlicheMitglieder ausdrücklicheinge-

laden werden.
«

§. 54. Jst bey der Einladung zu solchenaußer-
ordentlichen Versammlungen zugleich der Gegen-
stand der Beratlzschlagung angezeigt worden: so
können die erscheinendenMitglieder , ohne Rück-
sicht aus ilzre Anzahl, einen gültigen Schluß
abfassen.

Jst aber eine solcheausdrücklicheBe- .

,kanntniachung des Gegenstandes der Bei-einschla-
gung nicht geschelzeiixso müssenwenigstens zwey
Drittel der Mitglieder gegenwärtig seyn,’ wenn

· ein Schluß zu Stande kommen soll. «

Aus-ein«Gesetzenie-Dann U §. 56.
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s. 56. »Istdie Einladung nicht gehöriggesehn-i
ben, oder indem Falle des §. 55. nicht die erkor-I
deriiche Anzahl von Mitgliedern gegenwärtigge-’
wesen: so ist ein dennoch abgefaßter Schlußi
nichtig.

I. 57. Es ist hinreichend, wenn die Einladungl
an dem gewöhnlichenWohnoete eines jeden Mit-;
gliedes, auf die in der Prozeßoednungvorgeschrie-.
bene Art insinuirt wird.

s· 58. Mitglieder, welche ihren bisherigen de-j
kannten Aufenthaltsort verändern,olzne den Vor-;

steigern der Eorporation Nachricht zu geben, wo«

sie anzutreffen sind, ist die Eorporation besonders«
einzuladen nicht schuldig. ;

§. 59. Eben das gilt wegen solcherMitgliedern
die ihren Wohnsitz ans der Provinz verlegen, ohne
der Coeporation einen Bevollmächtigtenanwei-
gen, an welchen die Einladung in vorkommenden«
Fällen gerichtet werden solle. s

s. 60. Abwesende Mitglieder können den Ver--

sammlungen auch durch Bevollmächtigte den--
wohnen. i

I. 61. Dergleichen Vollmacht kann aber tin-;
einem Mitgliede der Corporakion aufgetragenl
werden.

§. 62. Die Schlüsse der Gesellschaft werdeni

nach der Mehrheit der Stimmen abgefaßt. l
s. 63. Bey vorhandenee Stimmengleichheiti

gebührt die Entscheidung derjenigen Behörde, del-l

es sonst zukommt, die Schlüsse der Eorpocation

zu bestätigen.
»

§. 64. Zu neuen Beytrågen, die weder in det-

Stiftungsverfassnng, noch in den allgemeinen Ge-»
setzendes Staats gegründet sind, ist die Einwilli-!
gung aller Mitglieder erforderlich.

I

9. 65. Sind jedoch dergleichen Anlagen zur
Erfüllung des· Zwecke der Eokporatiou, ove-

einer
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einer von ihr vorhin schon redzkggükeigüber-
nommenen Verbindhchkseic nosizwccmigt fo muß
auch in der-glücken Lingglegensgeixn - die-« act-ist-
gkke Zahl der Mehrheit der· Summen sich un-

terwerfen. —

H. 66. In keinem Falle können niue Anlagen
ohne Vorwissen und Genejzmigung des Staats ge-
macht werden« -

9. H7. Was Von neuen chtrågen bei-ordnet

III, gilt auch von Erhöizungder bisher nur ge-
wöhnlichem -

H. 68. GefxllfcbaftlicheNsrbsh wssche nicht
sämmtlichenMisg!iedern, sontem nur einem oder

dem andern »unm- ihnen, als Mitgliede, zukom-
men, kßnnmdehfelben wider ihn-n äsillem dusch

,die blone Stimmenmehcheitnichtgenommen oder

eingeschränktwerden.

- §. 69. Eben das gilt, wenn nicht allen, fon-
dern nur Einem oder etsichen chgkieoern , neue

Lasten oder Verbinokxchkisckenaufgelegt werden

sollen.
§. 7o. Auch die Verwaltung und Mrsmm des

der Corporanon zustehe-vom gemeinskkp chcn
Veemdaens wird durch Schlüsse der Corporarion
angeordnet.

-

«

§. 71. Die Verwendung muß zur Beförderung
des gemisinscitacrlichm Besten der Eies Use-Wit,und

zur Erreichung Ihre-s Endswicks geschehen.

s. 72. Derjeniqe Theil des Gesellschaftsver-
mbgens, wovon die Miste-Wo für die Muse-im

Mrglteder bestnmnt Mit-, muß nach den Nscbten
des gemeinsamen Eigenthum behandelt werden.

Th.l. Tit.xV1L Abschn. L)
s. 73. Die Corpomeion ist nicht befemt, von

Jdemjisnigen, was em Magie-d, oder auch- em

Fremder, ihr zu ein«-m gewissen bestimmten
-

U e
"

Zwecke

mener Dei
Vers-is -

gross

nzeacjsvder
E Unun-
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Zwecke-zugewendethat, ohne dessen Genehmigung
einen andern Gebrauch zu machen.

C. 74. In wie fern aber bey veränderten Um-

iständender Staat, noch dem Ell-leben des Stif-
ters, fder Stiftung eine andere Richtung gebt-n

könne, ist nach dem unten s.193. vorkommenden

Grundfntze zu beut-eigenen
H«75. In allen Fällen, wo dergleichenVerfü-

gung getroffen Toerdensoll , muß die noch««befie-

hende Corporatcon mit ilzrem Gutachten zuvor-
-verst darüber vernommen ,- und soon diesem Gut-

sachren, ohne überwiegendeGründe« nicht abge-
wichen werden.

§. 76. Auch von den zur Erteichnng des

Zwecke einer solchen Stiftung vorgeschriebenen
·«Mitteln darf die Corpomtion eigenmächtignicht
abgehen.

s. 77- Der Staat selbstist, diese Mittel und

Einrichtungen abzuändern, nur alsdann berech-
tigt, wenn klar erhellt-t, daß dadurch der Zweck
nicht erreicht werden könne, oder gar verfehlt wer-»
den würde.

«

«

§. 78. Sind dabey Verordnungen zu Gunsten
gewisser bestimmter Personen gemacht: so kann

davon, ohne die Einwilligung oder vollständige
Entschädigungsolcher Personen, nicht abgegan-
gen werden. .

§. 79. Ist in dem Falle, wenn die Einrichtun-i
gen des Stifters-nicht buchstäblichbefolgt würden,
einem Dritten ein Recht auf vie zur Stiftung ge--

widmete Sache Oder Summe beygelcgn so sindetl
Eine AMVMMS »Ohnedie Zuzieszung over Einwilli-i

sung dieses Dritten nicht statt. E

§. so. Werden die von dem Stifter gemachte-ej
Einrichtungen schon zu der Zeit, da die Stiftung-
crrichtet, und der Corvoration aufgetragen wor-

den, zweckwidrigbefunden: so muß der Corne-«

rationlk
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ration die Annahme einer solchenStiftung. nicht
gestattet werden« ,

s. 81. Cosrvorationen nnd Gemeinen stellen in m Aeußeg
den Geschöko ch bürgerlichenlebens Eine nie-IMME-
talischePerson vor.

s. 82. Sie werden in Rücksichtauf ihre Rechte
und Verbindlichkeiten gegen Andre, außer innen,
nach eben den Gesetzen, wie andre einzelne Mit-—
glieder des Staats, benenzeilr.

«

s. 83, Dach können sie, ohne besondere Ein-
willignng der ihnen VorgesetztenBehörde, unbe- .

weglicheSachen weder an sich bringen, noch ver-

äußernoder verpfänden..
"

H. 84. Dergleichen von einem Dritten ohne
diese Einwilligung mit ihnen vollzogne Handlun- - -

gen sind nichtig. l .;

ed85. Auch beoSchuldem fürwnchedieSude s«
«

stanz des sunbeweglichen Gesellschaftsvermägens,
oder dieMutzungen desselben, auf iånger als Ein

Jahr haften sollen, ist die Einwilligung der vor-

geseiZtenBehördenothwendig.
§. 86. Die Ausübung der äußernGesellschafts-

rechte wird durch Schlüsse der Eorporation an-
,

geordnet-. .-

§. 87. Von Abfassung dieser Schlüsse gilt alles l

dag, was bev den innern Angelegenheitender Cor-

porationen bestimmt ist«
«

«

§..88· Auch diejenigenAngelegenheiten,wel- »,. »

che zwar nicht die Corporation, als Eine morali- .

«
«

sehe Person betrachtet, aber doch die sämmtlichen z

Mitglieder derselben, als solche, betreffen, wer- «-

den durchSchlüsseder Corporation bestimmt. ;

§. sy. Ist jedoch von Befugnissen oder Lei-

stungen die Rede, welcheauf die einzelnen Mit-

glieder dergestalt Vettlzeilt werden können-, daß
jeder für sich das Recht ausüben, oder die Pflicht
leistenkann, ohne dadurch die Rechte der andern

U 3 einzu-
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einzuschränken,oder ihre Pflichten zu erschweren:
so find die einielisen JJkirgliecier ein einen durch

« DRkkzrheit der Srimmin der übrigen gefaßten

W»Ei- Schiiiß nicht gib-Juden

kspsps s 90. Sie Wer-kommen also auch durch die,
;

’

pernsdge eines soxchm Schi:.-sse8, ferner erfolgen-
dm ViscigsndsimeeiH fiir iizre Personen weder-
R,chce, noch Viksbilsidichpseitem
« zi. pi. sFür vie "von der Corporation gehörig
’Cbs-r«oimenen Erd-Mit hsfict das gemeinschaft-
lich«Veimözssn Les Jeden-

·

—

s 92. Im des:ji.»iu.s-nTheil des Gesellschafts-
vsskmö ens, wovon Ue NJtzungen deri"einz-lnm
Miitkiiixoem zukommen, kann der Giåubiger nur

in Eimenqeinna eines andern gemeinschaftlichen
Vermöiens sich haitech

«

93.» Auch kann dieser Theil des Gesellschafts-
pcrmäqensnur In so fern angisgriffistiweidete, als
der Geist-L woduer dis- Verbindlichkeit«übernom-
men worden, nach Vorschrift s. 62. bis 69. jedes
einzelne Mitalied vervflichtek. .

§. 94 Das Privatvermögen der Mitglieder
haft-r nur alsdann, wenn sich dieselbendazu aus-
drückiich asiizeifchiggemacht haben.

9.,95. Zu einer so!chenVerpflichtung können
die Wider ptewenden auch durch eine überwiegende
Scimmemncheheir nicht aneethten werden.

i
» §. 96. Dagegen hsftisn die einzelnen Mitglie-

-.
U der, selbst ohne ausdrücksicheEinwilligung, für

Ssximldcm die zu solchenBedürfnissen der Com-
mums gemach worden, zu deren Bestreitung sie
neue oder ecdöbisseVeykrisge, auch wider ihren
Will-n, hätt-Inübernehmenweiss-m (s. 65.)

. . . Jci eitle wahre Gefellschaftefchuldvor-

handen, ivszchedurch neue oder echöizetLBeiy
Iråacs wilgt werden muß: so hat, die Gesellschaft
das Recht, diese chcräge, unter Aufsicht und

"!
» Geneh-



Von Gesellschaftenüberhauptv« 311

Genehmigungdes Staats-, dergestalt einzurichten,
daß-das Erforderliche nur nach nnd nach zusagte-
mm gebracht, und die last sowohl unter die ge-

genwärtigen als künftigenMitglieder billig ver-

theilt werde, ,

"

H. 98.«Ancl)der Gläubigermuß sich eine selche
nur nach und nach zu leistende Zahlung gefallen
lassen , wenn nicht ein gemeinschaftlichesVermö-
gen ,

an welches er sich halten kann, vorhanden,
« odck in dem Vertrage mit der Gesellschaftein an-

deres verabredet ist.
s. 99. So weit nach Vorschrift §. 97. Gesell-

schaftsschuldendurch Beytråge der Mitglieder nach
und nach vgetilgtwerden müssen; so weit sind auch
neue Mitglieder dieseforrlauscndenBeymägemit

zu übernehmenverbunden ,

. s. 100. Doch muß ihnen »diesesbey ihrer Auf-
nahme bekannt gemacht werden.

" «

«

s. tor. Weiser-n sie sich alsdann,. die fernem
Beyträgezu übernehmen: so kann ihnen die Anf-
nahme in die Gesellschaftversagt werden.

«

§. 10;. Jst die Belanntmachnng nicht gesche-
hen: so haften die Vorsteher der Gesellschaft,durch
deren Schuld dieselbeunter-blieben ist,ifür die Ven-
trögesolcherMitglieder.

s. tos. Durch den Austritt aus der Gesellschaft
werden einzelne Mirglieder von ferneren Ventra-
gen in der Regel frey.

s

.

. »

§».104. Auch die Erben verstorbener Mitglie-
der sind , als solche, zu fernerenBenträgen nicht
Ver-Pflichter-

H. 105- Von diesenRegeln 103. 104.) sin-
det eine Ausnahme statt, wenn ein Mitglied eine

Gesellschaftsschuld, ganz oder zum Theil, nicht
bloß in der Eigenschaft eines Mitgliedes, son-
der’n- als seine·Privatschnld, ausdrücklichüber-

-

nommen hat.
U 4

"

§. 106.
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§. 106. Sind Privakgrundstückeover Gerech-
tigkeiten für eine Gefellschaftgfchuld verpfänoet
worden: so geht die Schuld auf jeden Besitzerder-

,

selben Tiber.
. ·

§. 107. Haben die Mitglieder einer Tor-vora-
tion zwar durch einen an sich rechtebesiändigen
Schluß, aber zu einem Beljnfe,»welchernicht das

fortwährendeBeste der Corporation , sondern nur

die gegenwärtigenMitglieder betriffk, Schulden

gemacht: so sind auch nur diese, und ihre Erben,
zu deren letragung verpflichten

s. 108. Von dieserPflicht können siesich durch
den Austritt aus der Gesellschaft nur alsdann be-

freyen, wenn sie ein anderes Mitglied stellen, wel-

ches die fernern Beymäge an ilzrer Statt tu über--

nelzm n»erdötig,unddafürhinlanalächsicherist.
OF«109- Daaegen ist dir Weigerung eines neuen

Mitgliedes, Beykräge»einSchulden von dieser Art

zu übernehmen, får sich allein noch kein hinrei-
chender Grund , demselben die Aufnahme zu
versagen.

"

. im. Das gemeinschaftlicheVetinögen der

Gesellschaft heftet dem Gläubiger,welcher mit ihr,
Unter Beobachtung VII grsstzlichenErfordernisse,
einen gultigen Vertrag geschlossenhat-; wenn gleich
das Gegebene oder Geleistctc nicht zum Besten ver

GesellschaftVerwendet worden.

s. 111. Der Staat aber ist, so wie die Gesell-
schaft selbst, in einem solchenFalle dafür zu sor-
gen berechtigt, daß das gemeinschaftlicheVermö-
gen von der daraus gelegten Verpflichtung durch
diejenigen, welche den-Barthen davon gezogen ha-
ben , oder durch deren Verschulden die Verwen-
dung guni Besten der Gesellschaftunterblieben ist,
wider befrevt werden

ne. Eben dieseVorschriften (0. no. 111.)
sendet- aucii Anwendung, wenn wegen Schulden

vcn

s
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von der s. 107. beschriebenenArt das Gesellschafts-
vermögenangegriffen worden.

s. 113. Auch wenn keinVertrag«vorhanden
ist, oderes demselben an den gesetzlichenErfor-
dernissen mangelt, wird die Corporation durch die

geschehene Verwendung
chen Nutzen, gleich einer Privatperson verhaften
(Th. l. Tit. XIlL Abschn.lll.)

T

s. 114« Die Ausübung der Gesellschaftsvechtel«vRepre-

kann einzelnen Personen , als «Repräsentanken
oder Stellvertretern der Gesellschaft, übertragen
werden« « .

s. 115. Jst die Bestellungvon Repräsentanten
in den Stifjungsverträgenoder Gesetzennicht an-

geordnet: so gehört dieEnkscheidung der Frage:
ob Repräsentantenbestellt werden sollen , zu den-

jenigen Angelegenheiten, welche in außerordent-
kichen Versammlungen , nach vorhergegangener
Einladung sämmtlicherMitglieder, abgetlzan wer-

den müssen.
s. 116. Zur bejahenden Entscheidungdieser

Frage wird eine Mehrheit von Zwen Deitrein der

Stimmen der auf geh-SeineEinladung erschienenen
Wiitgliederz zur Wahl der Personen aber nur eine

Bkelzrlzeikder Stimmen überhaupterfordern

s. tk7.- Den Repräsentanteneiner Corporarion
kommt nur« die Ausübung der äußernRechte der

Gesellschaft-; nnd die Besorgung der Geschäfteder-

selbenenit Fremden ausserihr zu.

s. »ers. DergleichenGeschäftesind die Reprä-

sentanten in der Regel ohne weitere Rückfragemit

vkk Gesellschaftabzuelzunberechtigt.
s. 119. Dagegen end sie, wegen sokchecGe-«

schöfte,«mit der GesellschaftNückkanchkzk kfz
nie-n verbunden, wodurch unb-

«

derselben bei-äussert,oder-· net

in den gemeinschaftli-"

sentankcm



i
-,l

,-
».I

""1

314 Zweytcr Theil.
-

Sechster Titel.

Mitglieder zu neuen oder erhöhetenBeyträyenver-

pjTithtetwerden sollen. .

S. 120. Sind den Repräsentantenmehrere Ein-

schränkungennur durch ihre Instruktion, oder ver-

möge eines besondern Herkommens in der· Tokyo-
tation, gemacht: so ist ein Fremder, der mit ib-
nen in Verhandlungen sich einlåßt, an solcheEin-

schränkungennur so weit gebunden, als iizm die-

selbentzactenbekannt seynkönnen und sollen.
s. -«21. Daß eigentliche Repräsentantendurch

besondere Jnstxsuctionen mehr- als die öffentlich
bekannte Verfassung der Gesellschaft, oder die Lan-

desgesctzcnur sich bringen, eingeschränktsind, wird

nicht vermuthen
F. 122. Eine Coevoration also, welche solche

besondere Einschränkungenmachen will, muß
dafikir sorgen, die itzt-enRepräsentantenertheilte
Jnstrucrton dergestalt öffentlichbekannt zu ma-

chen, daß dieselbe niemanden , der mit den Re-

präsentanten etwas verhandelt, ohne sein eignes
grobes oder mäßigesVersehen verborgen blei-

ben könne. .

"

§. 123. Dagegen muß der fremde Contralzent
die gewöhnlicheAufmerksamkeit anwenden, daß
er solchen Einschränkungender Repräsentanten,
welche auf einem ununterbrochenen Herkommen
bey der Gesellschaft beruhen , nicht zuwider
handle.

-s. 124. Ob Repräsentanten,welche mit einem

Fremden in ihrem eignen Namen Verhandlungen
vornehmen, demselben dadurch nur sichselbst, oder

die Gesellschaftverpflichten, muß nach eben den

Regeln , wie bey Bevollmächtigten,beuctlzeilt
werden. (le. l. Tit-. XUL 153- 156.
§. Us. Jnnere Gesellschaftstechtekommen den

Repräsentantennur in so fern zu, als ihnen der-

gleichen durch die Stiftungsgesetze, durch Fee,

Jn-
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Instruktion, oder durch ein ununterbrochenes Her-
kommen übertragen worden.

’

§. 126,. Von den Schlüssender Repräsentanten
gilt in der Regel alles, was von den Schlüssen der

Gesellschaftselbstverordnet ist.
s. i27. Wenn di- Zahl der Repräsentanten

bestimmt; und eine Stelle darunter durch den

Tod oder sonst crlediet ist: so müssen alle Angele-
genheiten, bry welchen keine Gefahr im Verzuge
obwaltek, bis zu deren sWiederbesetzungverscho-
ben werden.

§. 128. Jst der Auftrag der Repräsentanten
durch die Verfassung der Corporation aus eine ge-

wisse Zeit eingeschränkt: so sind alle nach Ablauf
dieser Zeit Vorgenonirnene Handlungen derselben
für die Gesellschaftunverbindlich.

"

—

H. 129. Jst keine Zeit dazu bestimmt: so dauert

ihr Austrag so lange, als er nicht urch einen

Schlus- dek Gesellschaftwiederrufen, o er von ih-
nen selbstanfgrksindigtworden. .

s. i o. Sollen Repräsentanten in Ansehung
der Dauer ihres Auftrages nur durch ihre In-
struktion, oder durch besondere Gesellschaftsschlnsse
eingeschränkt-werden: so gilt, wegen öffentlicher
B:kan11tmachung solcher Einschränkungen, eben

das, was 122. verordnek ist.
§. 131. Die Repräsentantensind der Ton-ova-

tion von ihren Handlungen Rechenschaftabzule-
gen verbunden. «

-

h. sz2. Dabey, so wie überhauptwegen aller
den Repräsentantengegen die Corporation zukom-
menden Rechte Und Verbindlichkeiten, worüber
in den Stiftungegesetzen,in ihrer Instruktion, oder

in besondern gesetzlichenVorschriften nicht ab-

weichende Bestimmungen vorhanden sind, wer-

den die Repräsentanten als Bevollmächtigte,und

wenn sie zugleich das Gesellschafts-vermögenadmi-

Milli-
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nlstriren, als Verwalter fremder Güter angese-
hen und beurthrilt. (le. l. Tit. Xlll. Abschn. l.

Tit. xIv. Abschn.u.)
Il. .

§. 133. Die Corporakionhat das Recht, ihre
gefaßten Schlüsse wieder aufzuheben, und die
von ihnen getroffenen Anordnungen zu wider-

.
. rufen.
"»l s. 134· Die Mißbilligung der Corporntion

i giebt ier aber nicht die Befugniß, Von Verhand-
lungen, welche die Repräsentantenmlt Andern

außer der Gesellschaft einmal gültig geschlossen,
und woraus letztere eln Recht erworben haben,
abzugelzen.
§. 135. Diejenigen, welche von der Gesell-

schaft nur zu einem gewissen bestimmten Geschäfte
bestellt worden, sind, wenn sie gleich den Namen
der Repräsentantenführen, dennoch nur als Be-

vollmächtigteder Gesellschaftanzusehen
« s. 136. Die Iluostellicng einer Vollmacht im

Namen der Gesellschaft gehört zu denjenigen An-

gelegenheiten, welche in außerordentlichenVer-

sammlungen , nach vorhergegangener Einladung
sämmtlicherMitglieder, verhandelt, nnd nach der

Mehrheit der Summen berichtigrwerden müssen.

s. 137. Jede Corporarion muß wenigstens Ei-

nen Volsteher lzabew
s· 138. Ob deren mehrere, und wie viele seyn

sollen, hängt, wenn eo in der Verfassung nicht
ein - für allemal bestimmt ist, von dem Beschlusse
der Corporation ab.

§. 139. Die Wahl der Vorsteher gebührt in
der Regel der Cordoratiotr.

§. 14o. Diese Elsalzl gehörtzu den außeror-

deutlichen Angelegenheiten, welche durch die Mehr-
heit der Stimmen, nach vorlzergcgangener Ein-

»
ladung sämmtlicherMitglieder, entschiedenwer-

» »l« den müssen.
"l’ . s. 14:.

V- Vorste-
her.
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§. I41. Die Vorsteher der Gesellschafthaben
das Recht und die Pflicht, alles zu thun, wag zur

guten Ordnung in den Gkrchåfren und Verhand-
lungen , Und zum gewöhnlichennützlichenBe-
triebe der gemeinsamen Angelegenheiten erfor-
derlich ist.

«

s. 142. Zu ihrem Amte gehörtes, Versamm-
lungen zn berufen; die Direktion in selbigen zu

führen; die Gegenständeder Bernthschlagung vor-

zutragen; die Stimmen zu sammlenz und nach fel-
bigen den Schluß abzusnsscm

s. 143. Jnsonderhett ist es ihre Pflicht, dar-

auf zu sehen , daf: nichts wider die Stiftungng
setze, und wider die R chte des Staats vorgenom-
men und beschlossenwerde.

s. 144. Die unten bedienten der Gesellschaftsind
ihrer Direktion nnd Aufsicht unterworfen s

s. 145. Die Befugniß, die Vorsteher- über ihre
Amtsführung znk Rechenschaft zu ziehen, kann der

Corporation durch einen auch eininüthigenBe-

schlußfätnnitlichergegenwärtigenMitglieder, für
die Zukunft nicht entzogen werden.

§. 146. Bey ecfolgendem Abgange eines Vor-

steher-s, muß sein Amt bis zu dessen anderweitig
geschehenerBesetzung, von demjenigen, welcher
ihm nach der in der GesellschafteingeführtenOrd-

nung der nächsteist, wahrgenommen werden·

— s. 147., Auch die Verwaltung der gemeinschaft-
lichen Güter einer Cotporation kann gewissenBe-

amten übertragenwerden.

s· 148. Zur Betreibimg ihrer Rechts - Angele-
genheiten kann die Corporation einen Syndicum
bestellen.

«

§. 149- Zur Bestellung eines Syndici kann

keine Corporation gezwungen; wohl aber, wenn

sie aus mehr alo Drey Personen besteht, von dem

Richter angehaltenwerden ,- die Verhandlung ih-
, ter
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rev Rechts-Angelegenheiten durch zweo oder drey
aus iizeec Mitte zu wählendeDeputikten sozu-
warten.

»s.150« an lichernehnning eines Auftkaaes
als Depukitte in einzeincn Fällen, können Peit-

glieder gegen hinlängåicheEntschädigung, auch
wider ihren Willen angehalten werden«

’

d. 151. Die Rechte nnd Pflichten eines Gesell-
schafts-Beamten nnd Sondici sind nach ihren Be-

:stallungen und AtiitS-Jm«iuicnoncn,übriaensrsaber

nach der Lehre von Vollmachts- Aufirågen zu

been-theilen
§. x52. Auch ein wirklicher Syndicng ist nicht

berech:igt, ohne Råckfrage mir der Corpvoueicm
Klagen in ilgrgm Namen anzust Hen, oder anf sol-

.che , die wider sie angestellt worden, sich ein-

zulassem
§. 153. Die Verwalter der Gefk«ll-"chafkggüser

sind nicht befugt, Grundstücke, Gercclnigkuiem
und Capitalien der Gesellschaft zu veränßern,oder

. auf irgend eine Art zu belaste-L
s. 154. Aus den von innen allein geschlosse-

nen Verträgen wird die Gesellschaft nicht ver-

haften
«

§. 155. Doch musi sie, wenn daraus etwas in

ihren gemeinsamen Nutzen verwendet wocdim dem

andern Cvnrmrzmrem nach allgemeinen gentzkichen
Vorschriften, dafür aerecht werden

156. Auch muß fie die Handiungen und

Verträge on: Beamten so weit vertreten, as diese

nach der Natur ihres Auftrages, denselben, oigne

—d»-ijm»n Inn-Lungen vorsunckmen nirisk wür-
— , s - -

den ausführen Finmem

§. 157. Hat eine Eoinmunc ihre Vol-stehst
oder Beamten i;b—7h.1upszur Veiaußerung nnd

Verpråndnna M Ccixnnunvxkindncns noch Gitt-

sinven un Voraus oevoumcnyngn ,so ist dieses
"

den-
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dennoch nur von dem Falle, wenn eine solche
Veräußerung oder Visrvsändung zur B--stteitung
gemeinschaftlicherBedürfnissenothwendig ist, zu

verstehen.
is. 158. Doch bindet dieseEinschränkungnne

die Vorsteher oder Benmtenz steht aber einem

«Dritten, welcher sich mit ihnen aus den Grund ei-

ner solchen uneingeschränktenBevollmächtignng
eingelassenhat, nicht entgegen.
§. 159. Der Regel nach ist die Corporation be--

fugt, sich ihre Beamten selbst zu wählen.
s. 160. Es muß jedoch vie Wahl verborge-

setzten Obrigkeit zur Genehmigung angezeigt
werden.

’

§. 161. Ein Mitglied der Corpokation ist bie

auf ihn gefallene Wahl anzunehmen verbunden,
wenn ihm nicht eben die Gründe der Winseln-ibi-
gung ,

aus welchen eine anfgetrngene Vormund-,

schaftabgelehnt werden kann, zu stattenkemsnem
H. 162. Die Benttheilung ver angeführtenEnt-

schuldigungsursachengebührtver Obrigkeit.
s. 163. Die von der Coroorcktion geschehcne

und von dem Gewåhitenangenommene Wahl kann

die Obrigkeit dennoch verwerfe-« wenn der Ge-

wöhlte die Eigenschaften nicht besitzt, welche nach
allgemeinenoder nach den Gesetzender Gesellschaft
zu dieser Stelle erforderlich sind.

62 164. Wird die Wahl verworfen: so’muß
die Corporation von neuem wählen.

s. 165. Fälle auch diese Wahl auf einen Un-

eüchtigenr so verliert die Cotoomtion für diesen
Fall ihr Wahlrecht, und die Stelle wird von der

Obrigkeit besetzt.
s. 166. Abweichungen von obigen Regeln be-

ruhen anf besondern Gesetzenund Verfassunaem
F. 167. Die Wahl der Vorsteher unb Beamten

gehörtzu den innern Rechten der Gesellschaft.
6s-. 1 I,
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§. 168. Sie ist ein Gegenstand der außeror-
dentlichenZufammenkünfte.(§. se. lisq.)

s. 169.· Jst die Dauer ihrer Amrssifihrung we-

der in der Verfassung, noch durch die Natur des

Auftrages selbst bestimmt: so hängt sie Von dem

Schlusse det- Gesellschaft bey der Wahl ab.
. 170.—Jstauch dadurch keine gewisseZeit br-

stiinnik: so wird angenommen, daß Vorsteher und
Beamte auf Lebenszeit best»lltworden.

« §. 171. TBedec die auf lebenslang, noch die

auf eine kürzerebestimmte Zeit akigssetzteVorste-
her und Beamte, können von der Eorporation
nach bloßerQBilllülzrwiederabgesehtwerden.

s. 172. Der Staat aber kann sie ans eben den

Gründen, aus welchen Beamte überhauptihres
Amtes verlustig erklärt werden können, absetzen
oder entlassen.

s. 173. Die Corporation hat nur das Recht,
bemerkte Gründe dieserArt dem Staate zur Unter-

suchunganzuzeigem
H. I74. Doch kann sie, bis zitrerfelgenden Ver-

fügung der Obrigkeit, den angeschuldigten Beam-
ken in der Verwaltung feines Amtes so weit ein-

schränken,als es nothwendig ist, um fernem be-

sorglichcnSchaden abzuwenden.
'

s. 175. Auch,Beamte können ihr ohne Ein-

schränkungauf eine gewisse Zeit übernommenes
Amt niemals, und wenn eine Zeit bestimmt ist,
nicht vor Ablauf derselben elzer niederlegen, als

bis zu dessen Wiederbesetzungvie nöthigeVerfü-
gung getroffen ist.
— s. 176. Wenn es aber an kanglichenPersonen

dazu nicht ermangelt; und die Cokporation gleich-
wolzl mit Vernehmung einer neuen Wahl zögern

)

(

i
i
«

l

i
i

so kann der abgelzende Beamte bei) dem Staate .

darauf antcagen, daß ilzr die Anstellung einer
solchenWahl in einer zu bestimmendenFrist aus-

(

gege-



gegeben ,

Von Gesellschaftenüberhaupt Ziel
und wenn diesefruchtlos bei-läuft, die

Stelle für diesmal von dem Staate unmittelbar

besetztwerde« .

§. 177. Corporationen Und Communen dauern
fort , wenn auch nnr noch Ein Mitglied Vorhan-
den ist. «

s. 178. Dieses Mitglied kann alle Rechte der

Gesellschaftin deren Namen ausüben; es mußaber

auch alle itzt-ePflichten erfüllen«
«

d. 179. Kann letzteresnach der Natur und dem

Zweckeder Gesellschaftnicht geschehen: oder erlöscht
dieGesellschafc durch das Absterben auch des letzten
Mitgliedes von selbst: so sinden die Vorschriften
s. 192. chi. Anwendung.

"

,

s. 180. Auch mit Einwilligung sämmtlicher
Mitglieder kann eine öffentlicheGesellschaft nicht
anders , als unter Genehmigungdes Staats auf-
gehoben werden.

'

§. st. Auch unter Genehmigungdes Staats
kann zum Nachtheile eines Dritten, der ein gegrün-
dete-s Recht; auf der Fortdauer der Corporation zu
besteigen, nachzuweisenvermag , die Aufhebung
derselbennicht erfolgen.

« ,

H. 182. In der Regeljann jedesMitglied einer

Essrporationdieselbenach«Gutsinden wieder ver-

la en.
«

.

s. 183. Das austreten-de Mitglied muß aber

seinen Vorsatz dem Vorsteher der Gesellschaftgehö-
rig anzeigem ,

’

«

§. 184. Der Austritt selbstmußbis zum Ab-

laufe eines solchen Zeitraumes ausgesetztwerden,
in welchem die Vorkheile nnd tasten, die aus der

gesellschaftlichenVerbindung auf einzelne Mitglie-
der treffen, sich acn fuglichsiengegen einander ab-

wägen lassen.
,

,

..

-

§. 185. Es kann also, zum Bevspiel,ein Mit-
glied, welches- die gesellschaftlichenVorrlzeile
«

silqenn Gesetzb—lll. Band-. X
’

Eines

W. Dauer.

v l l l. Ante
tritt einzel-
Ue

glitt-en
"



tx. Aufhe-
bung des
Ton-Wa-
tionen nnd
Gemeinen

Esel der inne-in Verfa-

322 ZweyterTheil. Sechster Titet

Eines Jahres ganz oder zum Theil bereits genossen
.hat, vor Ablauf dieses Jahres nicht anders austre-

ten, als wenn es auch alle in dies Jahr fallend-e
Lasten entrichtet hat-, oder die Corporation dafür
entfchådigt.

,

s. 186. Auch in Fällen, wo sonst die Auf-ietz-
.mnng neuer Mitglieder mir der Corporation zu-
kommt, ist der Staat dazu berechtigt, wenn zu be-
sorgen ist, daß durch den Abgang der bisherigen
die Gesellschafterlöschenwürde.

s. 187. Eine gleicheBefugnißsteht dem Staate
in allen Fällen zu, wo wegen des Anstrittes meh-
rerer Mitglieder, oder wegen veränderten Umstände
überhaupt, die gegründeteBefugniß entsteht, daß
die noch vorhandene Anzahl nicht hineeichenwerde,
dem Zweckeein Genügezu leisten, zu welchem die
«CorporationVon dem Staate g-estiftet, oder privi-
legirt worden ist-
s» 188. Doch muß bey solchenVermehrungen

G. 187·) auch auf die Conferdation der schon vor-

handenen Mitglieder allemal Rücksichtgenommen
werden.

v §. 189. Wenn der im Grundvertrage vorge-
schriebeneZweck einer Eokooration oder Gemeine
nicht ferner erreicht werden kann, oder gänzlich
hinwegfälln so ist der Staat berechtigt, sie auf-
zuizebenb

— v »

s. 190. Ein Gleiches findet sta5t, wenn dieser
Zweckfs wegen veränderte-r U dem gemei-
nen ZBolzlesffenbar schädlich .

H. 191. Miitd nur du
, beste-theoder Män-

»..sig , die Erreichung des

Zweckes gehindert-, oder N..:f)tfgeilfür das gemeine
Wohl bervoegebraclnz so ist der Staat nur befugt,
zur ·?if.«l«t5)asstmgder Piipäörånede,und SWiedeehcæ
stell der guten Ordnung, zweckmäßigeMittel
vorznlexzrem

s. 292.
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Von Gesellschaftenüberhaupt-.

» s. 192. Wird eine öffentlicheGesellschaftganz
dufgelgoben, und sind für diesen Fall über bange-
fneinschaftlicheVermögenderselben keine anderwei-

tigen Bestimmungen in ilzren Scifmngsgesetzen
vorgeschrieben: so fällt dieses Vermögen dem

Staate zur anderweitige-i Verwendung für das ge-
meine Wohl anheim.

Z. 193. Sind jedoch darunter Gelder oder Sa-
chen, die zu einer gewissen bestimmten Absicht
und«Vert-vendung der Verwaltung der aufgehobe-«
Tnen Corpdration anvertraut gewesen: so muß«der

Staat dafür sorgen, daß die Absicht des Stifters,

323

nach der von selbigem vorgeschriebenenBestim-
mung, fernerhin, so viel als möglich, erreicht

Ttverdr.

s. 194. Kann oder will der Staat dieses nicht
thun: so sind der Stifter, oder dessen Erben, die

Stiftungsgüter oder Capitalien Zurück zu nehmen
Berechtigt-
§. 195. Jst der Stifter nicht mehr vorhanden,"

"und sind seine Erben nicht augznmittelm so gebüh-(
der das, was zu der ehemaligen Stiftung gewid-
met war, als eine herrenloseSache, ins-EhMaasgäbe
s.192. dem Staaten

I "1.96—Dasjenige, was-die knochvorhandenen
sMit lieder bei ihrem Eintritte, oder sen . dueS y, )

«
,

auserovdentlicye Bevkräge oder Zuwendungen, zur
Vermehrung des Gel«elijchastsverinögeng,oder Be-

zahlung der Captkalsschnlden entrichtet haben, muß
ihnen daran-s zurückgegebenwerden-

". 19«7. Die vrdinaire zur Bestreitung der ge-

wöhnlichenfortlaufenden Bedürfnisseder Gesell-
schaft geleistetenVemrågy sind unter dieser Vor-

schrifenicht mit begriffen.
Zi. 198. Von demjenigen Gesellschafts-vermö-

gen, dessen Nutzung den einzelnen-Mitgliedern
besiith war, muß den zur Zeit der Aufhebung

«

' X Z noch



-

l

Wer Bauer
rev.

324 ZwevterTheil. Siebenter Titel.

noch vorhandenen Mitgliedern derjenige Antheil,"
den sie bis dafin genossen haben, auf Lebens-lang
gelassen werden.

s. 199. Eben so mus; der Staat aus demjenigen
Gesellschaftsvermögen,welches zum Unterhalte der

Okiiglieder überhaupt bestimmt war, den zur Zeit
der Aufhebung vorhandenen Mitgliedern lebens-

länglicheVerpsiegiing, so wie sie dieselbe bisher ge-
nossen haben, anweisen.

§. goo. Doch ist derStaat, Von den nach s.199.
ihm obliegenden ’!eisiiitlgen,landüblicheZinsen des-
sen, was den Mitgliedern nach Hi 196« zurückgege-
ben wird, in Abzug zu bringen berechtigt.

s. 201. Gegen diejenigen, welche Forderungen
an die erloscheneGesellschafthaben, tritt der Staat
an die Stelle derselben-

s. 202. Auch diejenigen Personen oder Fami-
lien, welche zur Zeit der Aufhebung ini wohlerwor-
benen BesitzergewisserEbrenreehke in Beziehung auf
die Gesellschaftsich befanden, müssen dabey ferner
gelassen, oder wenn dies nicht geschehenkann, da-

für entschådigkwerden.

Siebenter Titel.

Vom- Baucrstande.

Erster Abschnitt.
Vom Bauersiande überhaupt.

§. t. llnterdem Bauer-Rande sind alle Bewohner
des platten Landes begriffen, welche sich mit dem

unmittelbaren Betriebe des Ackerbaues und der

Landwirrlzsehaftliefchäfrigenz in so fern sie nicht
durch adliche Schirm Amt, oder besondre Rechte,
von diesemStande ausgenommen sind.

s . L-



§. 2. Wer zum Bauerstande gehört,darf, ohne
Erlaubnißdes Staats, weder selbst ein bürgerli-
ches Gewerbe treiben«no.cl),seineKinder dazu wid-
mem 173.
§. 3.. Welche Arten der Gewerbe, außer dem

i Acker-baue und der landwirtizschnft, auch ohne be-
- sondere Erlaubniß,, auf-dem Sande getrieben wer-

den dürfen, ist im folgenden Titel bestiinmt».
- 4. Durch die Erlaubniß, ein bürgerliches,

Gewerbe zu treiben , verändert der landmcmn «

seixenStand» und» persönlicheBeziehungen noch
m )t..

s. 5.. Der bloßeErwerb und Besitzeines bäuer-

,
EichenGrundstücksl,.benimmt dem zu einem andern

Stande gehörigenBürger des Staats nichts von

seinenpersönlichenRechten
§. 6.« Er tritt aber indenx Vanerstands über,

wenn-er den Stand, in welchem-er bisher gelebt
«

Izgt,, gänzlich·verläßt« und sich bloß-alsBauers

,tlål2ret.
§. 7.« In beydenFällenG. 5. 6.) übernimmt er,-.

mit dem B.iuergtite. zugleich, alle auf. demselben-
haftendePsiichtem
’

§·-8. Ein jeder«Landmann istdie Eultursfeines Allgemeine

Grundstücks,,auch. zur Unterstützung der ge- XENIEN
meinen-« Nptlzducfc,».wirtkzschaftlich.zu betreiben des Bam-

schukdjg» standen

s. 9.. Er. kann also-dazns von dem Staate auch-
durch Zwangsmittelsgenöilzigt,und ben- bebarrli- »

cher Vernachläßigung.,,sein Geniidstück..an einen
-

Andern zn.überlassenangehalten werden«
. 10. Veränderungenund Verbesserungen in

der Cultur stehen einem jeden so weit frey, als

dadurch das Rechts eines Dritten-. nicht—gekränkt
wird.

§. 11. Sobald es eine dringende Notizdnrft des

Staats erfordert, kann auch der Landmannnnnw
X Z, v

Hslkclt

f Vom Bauerstande überhaupt. 325
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halten werden, den Ueberschußfeiner Erzeugnisse
zum Verkauf augzubieken (Th. l. Tir. xl. §. 7.)

H. x2. Keinem Bauer ist es erlaubt, seine
Früchteauf dem Halme zu Verkaufem

«

§. Iz. Der Bauerstand ist dem Staate zu Hand-
Und Spanndiensien besonders verpflichten
§. 14. Die Anzahl der båuerlichenBesitznngen

auf dem Lande soll weder durch Einiiehung der Stei-

len, und der dazu gehörigenRealikäien,noch durch
das Zusanimenschlagenderselben vermindert werden.

§. Is. Vielmehr sind die Gutsherrschafcemfür
die gehörigeBesetzung der vorhandenen beackerten
Stellen und Nahrungen in den Ddrsern, bey eig-
ner Vertretung zu sorgen schuldig.

s. kä. Auch Verwandlungen solcherBauer-sah-
tungen , auf welchen Gespann gehalten werden

muß, in andre, wo dergleichen nicht gehalten wird,
dürfen-,ohne besondereGenehmigung des Staats-»
nicht vorgenommen werden.

«

§. 17. Jn allen nicht besondersausgenommenen
Fällen wird der Bauerstand nach den im Staate
geltenden gemeinen Rechten beurtheilt.

Zweyter Abschnitt-.

Von Dorfgemeinen..

s. 18. Die Besitzerder in einem Dorfe oder iip

dessen Feldmark gelegenen böuetlichenGrundstücke,s
gemeinem machen zusammendie Dorfgemeine aus.

§. 19. Doefgemeinen hoben die Rechte dass-Tent-
lichenCoroorationem (Ti-t. Vl.)

. zo. Nur die angesessenenWirthe nehmen«
als Mitglieder der Gemeinen-, an den Berakhsehlas
sangen derselbenTheil-.

’

§ ex.



Von Dorfgemeinent NYX
s. 21. Die Gemeine kann aber, ziiinNachkheil

HerRechte der übrigenDorfsetnwolzners, nichts be-

fchließetn »

» .

s. 22. Die Stimmen weeden in der Regel nach»
den Personen der angesesseiienWirtlze gezählt
§. 2-3. Wo aber von Rechten oder ieistungen-,.

welcheaus die verschiedenen Classen der Gemeinde-
glieder sich beziehen, die Rede ist, da können

die Mitglieder der Einen Classe, wenn sie auch an-

fich eine eiderwiegmde Stimmenmelzrlzeit ansinn-

chen , zum Nachrlzeil der andern Classen nichtels
sisetzem

g. 242 Die-Mitglieder der einzelnen Classen ma-

chen unter sich keine besondere Corporation aug.

§- 25i III so fEM siki zusammen genommen, ge-

meinschaftlicheAngelegenheiten betreiben, sind sie
als bloßePridcsngesellschaftentinziiselzenx(T·it. Vl.,)
§. 26. ABenn ein Vorkoniinendes Geschäftnur

eine solche-einzelneClasse allein betrifft: so sind
mich mir die Mitglieder dieser Classe allein zum.
Stimmen berechtigt.
§. 27. In solchenFällenwird der Schluß, so

wie bet) wirklichen Corporationen, durch die Mehr-
heit der-Seimmen in dieserClasse festgesetzt

s. 28. Alle Glieder der«Dorfgemeiteeiisind zur Rechte dee

Nutzung der GeineingründediuchvHütung , Hofe BETTLER
sung u· s. w. berechtigt; inkso fern ihnen nichtsaus-

Hm «

drücklicheGesetzeoder Verträge entgegen stehen.
.

s. 292 Sie nehmen an den gemeinschaftlichen
Nutzungen nach eben dein MnaßstabeTheil, nach
welchem sie die gemeinen Lasten zu tragen schul-
dig sind.

»

zo, Auf Gemeinweiden mag jeder Dort-sein-
wolzner so viel Vieh treiben, als zur gehörigenBe-

stellung seiner-Wirklzschafevon ihm gehalten wer-

den muß..

d as-X4
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328. Zweyter Theil.

§. 31. Wozwischen den angesessenenWirthen,

Siebenter Titel.

und den übrigen Dorfseinwotgnern, oder auch
zwischenden verschiedenen Classen der erstern, ge-

wisseVerhältnissein Ansehung Der Nutzungen, und

der gemeinen Lasten , durch Verträge oder herge-
brachte Gewohnheit festgesetztsind« hat es dabey
auch ferner fein Bewenden.

§. 32.’Bey erfolgender Theilung der Gemein-

gründe, muß ein gleichesVerhältniss,rvie bec) der

Nutzung , beobachtetwerden« (le. I. Tit. XVlL

Abschn.lV.) -

"

I· 33. Dorfgemeinen können,ohne Vorwissen
und Erlaubniß ihrer Gerichksobrigkeit, keine unbe-

weglicheGüter durch einen lästigenVertrag an sich
bringen«

"

. 34. Auch wenn eine Gemeine eine Pachtung
außerhalbder Felbflur eingehen will, wird dazu die

Genehmigung der Gerichtsobrigkeiterfordert.
§, 35. Zur Veräußerungvon Gemeiugründen

und Gerechcigkeiken, so wie zu Schulden, welche
die Gemeine verpflichten sollen , ist ebenfalls die

Einwilligung der Gerichteobrigkeit nothwendig.
H. zä. Versagk die Gerichtsobrigkeicihre Er-

laubniß oder Genehmigung ohne erheblichen Grund :

«sokann die Gemeine auf deren Ergänzungdurch
die Behördeeintragen.

. 37. Zu den Gemeinarbeiten, und andern

nachbarlichenPsiichtenL zu welchen ein jedes Mit-

glied der Gemeine Dienste und Beyiräge leisten
muß, werden der Regel nach gerechnet:

I) die Ilugbesserung der gemeinschaftlichenWege
und Brücken; —

2) die Räumung der Dorf- und gemeinen Feld-
gråbenz

.

z) die Einhegung ver Rachtkoppeln und Vieh-
m ten;

·4)
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O der Bau und die Besserung gemeinschaftlicher
Dorfgebäude, Schmieden , Hirteuhäuser,
Brunnen n. s. w.

·
»

z) die Vorsorgnng der Dorfhirtem und andrer

im Dicnste der Gemeine stehenden Personen;
6) die Versehung der Rachtwachen,«oder die--

Vetsorgung des Dorfwächtersz f·
7) Die Anhaltung und Bewachung der Ver--

brecherz
8) der Transport, und dieBegleitung, der nach»

landes.- Polizeygcsetzenvon einein Orte zum
andern zu» dringenden Perbrecher, oder«Land-
streicherz

"
" ·

9) die sogenannten Desertenrwachenzs
«10) das Herbeyholen und Zurückführendes Ge-,

richtshalteks- und andrer zur- gehörigenBe-

setzungdes Gerichts, ingleichen bey Criminalzs
UntersuchungennöthigenPersonen.» -

n) Die Unterhaltungdes Dorsbullenund Zucht-.
ebers;

u) Die Unterhaltung der Dorfsprützen«,und an-

derer gemeinschaftlichenFeuer - iöschinstru-
mente;. -

,

13) das Feuetlöschenim Dorfe ,, und. den dazu«
gehörendenWaldungen»

«

H. 38. Jn so fern die hierunter begriffenenGe-

meindienste mit Gespann zu verrichtensind, müssen
dieselben von den damit versehenen Gem.eineglie-
dem allein besorgtwerden.

»

§. 39. In wie fern die darunter-mit begriffenen
Handdienste nur von den mit keinem Gespann ver-

sehenenGemeinegliedernsoder Von allen angesesse-
nen Wirthen ohne Unterschiedzu verrichten sind,
ist hauptsächlichnach den jedes-Orts bestehenden
Verträgen,, oder hat-gebrachtenGewohnheitenzu

bestimiuen..
«

X 5 exa.



Von-Schul-

ZE-
ten-

dbkk

flich-

zzo ZwepterTheil. Siebenter Titel.

s. 4o. Im zweifelhaften Falle wird vermuthet,
daß die bespannten Ilckerbesilzernur bey solchenAt-

beiten, bcy welchen zugleich Spanndäenstevorkom-

wen, von den Handdiensten frey sinds

s. 41. Die Leistungder gemeinen Spanndienste
geschiehtnach Verhältnis der Classe-» in welchen
die gespanntcn Ackerbesitzcr, als Vierspänner,
Dreyspännec, Zweyspånneru. s. f., an jedem Orte

eingetheilt werden.
»

s« 42,. Die Handdienste hingegen werden nach
der»Zahl der dazu verpflichtetenWirthe vertheilt

s. «43.Die baaren Geldausgaben Werden in der--

Regel nach dem Verhältnisseder landesherrlichen-«
Steuern aufgebracht
§. 44. UciemgescsseneDorfseinwohner sind zu

solchen Gemelnlastem wovon bloß die angesesse-
nen Tslrche den Vortheil ziehn, beyzutragen nicht
schuldig.

»

s. 45. Wenn Meinem Dorfe mehrereGerichts-
barteiken sind: so tragen zu den s. 37. No. 7. s- Lo«
bemerkten leisten nur- diejenigen bey , welche der

Gerichtsbarkeit, in welcherder Fall sich ereignet,
unterworer sind-

.s. 46. DetSchnlze oder Dorfcichkekist Uerk-

steherder Gemeine.
"

§. 47. Er wird von der Gutsherrschaskernannt,
die aber dazu ein angesessenesMitglied aus der Ge-

meine, so lange es darunter an einer mit den erson-
deelichenEigenschaften versehenenPerson«nicht er-

masngele, bestellenmuß-.
§. 48. Jst diesesAmt mit dem Vesitzeeines bes-

stinnnten Guts viel-unben: so muß der neue-Besitzer
eines solchen Guts, vor Anteitt seines Amts, der

Getichrsobrigkeätzur- Prükung und Bestätigung
hingestelltwerden.
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s. 49. Fehlt es ihm an den erforderlichenEigenk
schaftennnd Fixlzigkeieemso ist die Herrschafteinen-·
Stellvertreter zu, ernennen berechtigt-.

-

Heso. Diesem muß, für die Uebernelzmung des-

Amts, eine billige Belohnung ausgesetzt,und den«

dem Lehn-oder Erbschulzenentrichterwerdem
. §. 51. Wer zum Schulzenamtebestelltwerde-e

soll, muß des TesenH und Schreibens iiotlzdürfrig
kundig, und von untadelizaften Sitten seyn,
§. 52. Dem Schulzen kommt es zu, bey nöthi-

gen Beratlgschlngnngen die Gemeine zusammenzu«
.tufen, die Versammlung zu dirigiren, und des-»

Schluß nach der Mehrheit der Stimmen abzufassen.
. Er muß der Gemeine die landesherrlik

chen ·und obrigkeitlichenVerfügungen bekannt ma;

cheth und für deren Befolgung sorgen.
§. 54. Die Steuern und andre öffentlicheAbgese-

hen müssen, wenn es. die Gemeine verlangt, von.

dem Schulzen eingesammelt,»und gehörigenOrts,
abgeliefert werden. »

§,H. Bey öffentlichenArbeiten und Diensten»
welche die Gemeine dem Staate zu leisten schuldig»
ist, ingleichen bey Vertheilung der das Dorf tref-
fenden Einquartiruugen, führt der, Schnlze die»
Aufsicht.

s. 56. Dem Schulzen gebührt-,mit Zuzielzung
derSchöppen oder ’Dorfgerichte, die Verwaltung
des Vermögens dee Gemeine; und er ist«schuldig,,
Rechnung darüber abzulegen.

"

s. 57. Wo besondreVerwalter der Gemeingu-
ter bestellt sind, hat der Schulze die Aussichtüberf

Tiefen-en;
und muß sie zur Rechnungslegungan-

alten.
H. 58.. Er mußdafür sorgen, daßdieGränzens

des»Doer und der Feldmarkennichtverrückt oper
verdunkelt werdet-.

E FI«
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. Auf genaue Befolgung der Dorf: und-

Landes-Polizeyordnungen zu. halten, liegt ihm vor-.

züglichob. .

§. 60. Besonders muß er bey ausbrechenden
Viehfeuchen, und andern dergleichen Landplagen,.v
dem Sandratkzedavon- sofort Anzeige machen.
§. 61.. Müßigganger,Bettler,« unvergeleitete

Juden, Zigeuner, und andre unbekannte oder ver-

dächtigePersonen, welche sich durch obrigteitiiche
Passe und glaubmärdigeZeugnisse nicht augwcifen
können, muß er im Dorfe nicht dulden, sondern
dieselben- als, Tandsireichersofort in, Verhaft. netz-
men, und an die Behördeabliefern»

s. 62. Bry vorkotnmendem Zanke und Schläge-
reyen muß der Schulze sich sofort ins Mittel legen,,
Und allenGewaLstbångkeitenvorbeugen.
§. 63. Vey Visitationen, die im Dorfe anf Ver-

langen der Obrigkeit, oder andrer von den Polizecy
Accifes oder sonstigen Behörden dazu legitimirten
Personen angestellt werden-sollen, muß er, den nöthi-
gen Beystand unweigeklichleisten» ,

§. 64., Wer fich bey dergleichenFällen (§. 61.
62. 63.) der Anordnung des.Schulzen, oder der

Dorfgerichte widersetzt, oder sich gar an denselben
vergreift, soll nach Vorschrift der Criminalgefetze,
gleich demjenigen, der sich einem Unterbedientcn

des Staats in seinem«Amte widersetzt, bestraft
werden«

F. 65. Der- Schutze-mußdafür haften, daß-
fremdes Gesinde , oder andre Leute, von den

Dorfseinwolznern olzneKundschaft nicht aufgenom-
men werden«

s. 66. Feld-- und Gartendiebstälzle,.so wie alle

übrige zu seiner Wissenschaftgelangenden Uebertre-
tungen der Polizet)- und Criminalgesetze,,muß er

der Obrigkeitohne Zeitverlustanzeigen

§. 67.
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.
s. 67. Er mußdarauf sehen, daßalle im Dorfe

verwaisetenKinder , und wahn- oder blödsinnige
«

Personen, dem Gerichtshalterzur Bevormundung
angezeigtwerden.

H. 68. Nachtwächter-,Hirten , Flurschützem
und andre im Dienste der Gemeine stehendePer-

shonecymuß er mit Ernst zu ihrer Schtxldigkeitan-

alten. -

§. 69. Diejenigen Dorfseinevohner,welcheihre
«.Wirthfcl)aftoder Gebäude vernachlåßigen, oder

mit Feuer und licht unvorsichtig umgehen, muß er

der Obrigkeit sogleichanzeigem — ,

H. 7o. Er mußdahin sehen, daßdie Feuerlöfch-
Geräthfchaftemsowohl ben»der Gemeine, als bet)
jedem einzelnen Wirthe , in brauchbarem Stande
erhalten werden.

. .

(). 71. Et- cnußdafür sorgen, daß jeder Haus-
wirth feine Schotnsteinc in aehörigemStande halte,
und zu rechterZeit fenen lasse.

v

§. 72. Die dem Schulzen für feineBemühun-
gen etwa zukommend-In Vortheile oder Freyhei-
ten sind nach der Verfassung eines jeden Orts be-)

stimmt.
,

,

s. 73. Dem Schulzenmüssenvon der Gerichts-
obrigkeit wenigstens zwey Schöppen oder Ge-
tichtsmänner bcygeordnet, und diese sowohl, als

· jener , dem Staate, der Herrschaft, so wie der

Gemeine , zur getreuen Besorguna ihrer Umwan-

gelegenheiten, in Gegenwart der letzterneidlichver-

pflichtet werden.

s. 74. Zu Schöppenoder Gerichtsleutenmuß
die Herrschaft fo biel als möglich, angesessene
Wirthe, und leute von unbefcholienemRufe und

untadelhaften Sitten bestellen.
s. 75. Das von der Behördeihm aufgetragene

Schulzen- und Schöppenamt, kann ein Mitglied
der Gemeine nur aus solchenGründen ablehnstyir

Von
Schön-en
nnd Ge-
cichtsmäm
nera.
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fadie ihn Von der Uebernekzmungeiner Vormundschäfk
"entschxtldige«11würdenz .

§. 76. Die Pflicht der Schöppenjishdem Schifk
Iszenin seinen «Zlmk5verricl)kmtgenbeyzustefzem

s. 77. Jn Abwesenheit oder bdy Verhinderukt-
Xgm desselbenvertreten sü-scineStelle.

§. 78. In Fällen«wo der Schuhe seinePflich-
«tc’n Au beobachten untedåßh sind die Schöppem

bei) Vermeidung gIeicherVerantwortung, ihr Amt

zn Him, odernescObrigkeit die nöthigeAnzeige zu
machen Verpflichtet.

Schöppenmachenzusam-, §. 79. Schulze und

men die Dopfgerichre ans-

s. so. Dorfgerichkesollensich in Entscheidung
streicigerRechtstzändelnichtmischen.

«

. sk. Doch sind Uebertretungen der inneren

Dorfs - Polizeyordnung, auf welche nur kleine zu-

GemeineiCasse fließende,Einen Thaler nicht errei-

chende Straer gesetztworden, ihre Untersuchung
und Entscheidung7 mit Vorbehalt der Berufung
auf die Gerichrsvbkigkeiyunterwdrfem —

d. .8’2.,Dorfgerichrc können,mit Zuziehung ei-

, Eies vere·idsccen Gerichtsfchreibers, gerichtliche
Handlungen, bey welchen es auf keine Rechtskennts

» nisfe , sondern auf bbße Begiaubigung ankömmt-
gültigvornehmen. v

§. 83. Doch müssensieauch«solcheBekkzandluw
gen, zur Beurskzeilnng der Grietzmäsitgkeih

«

oder

näher-erBenehcigxsng , dem ordentlichenGerichts-
halccr oizneZeitverlustnoch-am

»

H. 84·. Jst ciek’esxi:1ie.»Hm worden: sokmässen
Obiz .

«

«

sichs-i-uiken dadurch entstandenen Scha-

den bis-tm und foUen nach Verhältnißsdesselbm
mir Gefängniissimfebelegt werden«

. 85. Und-r der Dirkcnon des Gerichtshafteks
vertreten dsse Dorfgmcdre dxe Srslsc des erman-

geladen Gerichteschreibex«5,»ober«Proxokollfglzrer-s
-

h
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ken die Ausnahme von Jnvenkarien und Taten un-

ter seiner Aufsicht übertragen, auch sich ihrer zu
Vollstreckungdec Executionen bedienen.

Dritter Abschnitt
Von untertlzånigen lanbbewolznern,

und ihrem Verhältnisse gegen

ilgre Herrschaften
. ,§.,«8-«7s.Die Verhältnisseder Gutsuntertlganen

» imf dem lande gegen ihre Gutsherrschaften sollen,
nach der Verschiedenheitder Provinzem in den Pro-

.vinzial- Gesetzbücherngehörigbestimmt, und da-
s »dendie bisherigen Provinzial- Gesetzeund darauf

beruhende wohlhergebrachkm Verfassungen ledig-
lich zum Grunde gelegt werden-

s« 88. Wo bisher die Gntsunkerthanen dieseEi-»
genschafr nicht vermögeikzres Standes, sondern
«nur vermögedes Besifjes eines bel- Gntslzerrschaft
unterworfenen Griindstütst oder vermägeihres
unter graut-herrlicher Gerichtsbarkcicaufgeschlage-
nen Wohnsitz-esgehabt haben; da behältes auch

«

ferner dabey sein unabändepllchesVewendm

H. 89. Was also in der Folge von den persönli-
chenVerhältnissensolcherilneeetlzanen, die für ihre
Personen, und vermägeihres Standes , einer Guts-

»her:schafesnneerworfen sind-, ver-ordnet wird , kanns

—ansolchepersönlichfseye Dorj7eseiimelztseeG. 88.)
nichtangewendet werden.

s. JO. DieVorschrifren des allgemeinenGesetz-
buchsaber, welchedie Der Gutsherrschafe von den

untertlzänigenStellen zu leistenden Dienste »und
Abgabe-ibetreffen, finden auf die Unterklganen aller

,Provinzm in so weit, als besondreGesetzeund

Verfassungenkeine Ausnahmen bestimmen, An-

wendung
s

s- IIO

s. 86. Der Gerichflealtcr kann den Dotfgerich-
v

Einlen-
MUS-
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Weruntmsg §. 91. Nur die Besitzerilvon .Nictergütern
können in der Regel Unterthanen haben, und

herrschaftlicheRechte nieder dergleichen leute aus-

üben. «

s. 92. Besitzerandrer freue-rlandgüter, welche.
diesesVorrecht zu haben brkzaupten, müssendasselbe
durch Provinzialgesetzek Privilegia, oder Verjäh-
’rung, besonders begründen

"

§. 93,. Kinder nntertlgånigerAeltern werden

derjenigen Herrschaft unterrizam welcher die

Klettern zur Zeit der Geburt unterworer
waren.

»
»

s. 94. «Waren die Aeltern ungleichenStank-est

so folgen, auch in«-Ansel2ungder llntertlzånigkciy

vFThääitheKinderygrn Vater, unelzelicheaber de-

—

»
sein DsZoneinein freyen Manne mit

einer 11ntert,«»"nlges»;iWeibe-person außer der Ehe
«

mengtcs,Kind, Mech.eine nach der Geburt zwischen
(

den AeltexnjikechtmäßiggeschlossenenEhe zur rechten
»sd"acid;les’i"t«l«t«nirt:»sie-mußdasselbeder Unterkhänigs
«k«eitentlassen-Werden.

-

-.,
..--.-

»

§.s95,:;,«ersdkje»nweiblichenGeschlechts, wel-

cheeinen unkertlzsnigensMennh·»"ntlzen, treten
E in Die-,llnteestkzåmgkeiyzu « ..; dieser dek-

« p lchtet ist«
-

A
.

W;- HEF- - M ,-

sichi eltlntertlsäntgkeljhegtebt:.k
ihm alzin zu folgen-s thder R

werden. .« "« s
s

s. 98. Vielmehr ikj sie n

und baß der Mann für dens ,
: »

werde, anzutrachn bir»chtigr.· ,

"

-’"--"

XI
§. 9(;. Finder jedoch ver Nicht-Bddaß die

Von des-. Manne bessxlosf e Veränderung seines
Standes zum gen-ei

«

lichen Besten beydek
»

- Ehe-lenkegereicht: i:- muß»er vie Frau anhaltetäbe
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dem Manne auch in Die

Dich-.
zier- s7c sich desto-«-b«harriicf). so

Imman d(:· LIEwa aäfssr kamt
icrl"sc1«cwer-ein

»He frecsthig,
m

» -« «

«

nicht j den fd
s. 101« Fei·

ohne gegen dke «

nigkcik er sich« r; thrcc persönlichen
Frevbsir bit-fu« v-« «

«.« nmäbkm ihr der Erst-

schlusydes »Ma. »s» H-« ». - --c-·vms,cn äff, sichetwa-z

vorzubchakrmt Is« M sum jse uksxexkyänixk
"

.i."»m, w«.- dke now in der Ad-
; .. W- siekzendeKmoer Eine-T

in die Unter , .n,3 f.t 5«-"-.««·«:«zcbendk"nOsEknfchem
dem Vater tainka

·

E
s-« kzijksktzmk. Hin Pfka

sho, mqg es «.ch fs m: dkivexi fein Gemeinden
haben.

Dz. TFO M PWVEIIWngfctzederglei-
chkn bisher nicht site-. kgxk)-:11,da M- anch fer-
ner« der Vater ni:y. wusch-: : seyn, «:.· unmündi-

i:- ,-«-H c; ·- »Q-:- x

gen noch m sum-: iswwalr befindlxchxxKinder zur

Unrcrcyånigmrzu m

s. les-»k. Doch !

Ianae sie ist-, d 1—«
-

herrschaf: bin

kcirfkåsstcNik-
01

W «-g!i«1chenKi:1-k«n·, so
Her agifh.-1lrm, der Guts-

-

’»»I?cn, wzu andre wirklich un-

ser DOMAIN-rsind-

.j lWm ihre mitkincm freym
Hm

» Ader, in keinem Fqlleif
Ckss-i·ltq ngf des vormundsct)afk-

VIII in Die Eik-rerttzäciigfccc

ei.·« zr r llnrcrk .—,s;i5:k.·ick.-r·y.1-;1.
»

,

lis——:-. Vokbcäkaic ihrer persö: j,i.n Frevheic v" —-

krexen dadurch in die Untsckhgsmgkeit
...szcscfchafl".

w exk. wes-»b.t«. VIII Y s» 107.
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s. 1o7. Hingegen wird ein Pier-»ichExil-gediehen
Standes, blos-, durch die Urbirnrhr uikg einer nn-«

terrizlmigenStelle-, noch kein link-:
·

i; iii so scrni
kk sich nicht feiner persönlichenFicyszt ausdrückltchz
und schriftlichbegeben

"

L

s. 108. Doch ist Mensch, so;
lange er das Gut bei

«

on Jer Herr-i
schafe zu leistenden T eben- gleich«
einein Unterthan, ver

s. co9. Person indes können»
keine persönlicheUnn

.

-

nehmen, ober-i

dazu angenommen werden.

»s.110. Was Nechtens sey, wenn eine solches
Person, mir Berschweignng oder Verlängrnmgih-
res Standes, sich in die Unternzcxnigkeicbegiebt,
ist gehörigenOrts bestimmt (Tit. IX.)
§. Ii’r. Nur Personen des gemeinen Bürger-

und Bancrstandeo können, auch ohne Ueber-neh-
mung eines unrertlzånigenGrundstück5, durch
einen Vertrag in die persönlicheUnterthänigrcit
einer Gntskgerrschastsich begeben.

s. 112. Zur Gültigkeit eines solchenVertrages
ist die schriftlicheAbfassungdesselben allemal noth-
Hwendig.

Von §. 117. Wenn dergleichen freye Personen
(§. 111.) «m einem Dorfe-sichniederlassen, ohne we-

·der ein unrertlzånigesGut zu übernehmen, noch
sich zur persönlichenUnterthånigkeirzu verpflichten:

so werden sie Schutzunterchanen oder Einlieger
genannt. .

» s. 114. Dergleichen Einlieger darf kein Dorfs-
«:-e5nnjolznekohne Vorwissen nnd Genehmigung der

HEXEN-Heaufnehmen
—

.«
. Leute, die wegen ihres bisherigen

·—5,«Wandelk-"nvxkVerhaltens sich durch gleitet-wür-

--3;.«bi«geZeissnisseInausweijen können, ist die

.

.

«
. Herk-
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e ,

Ookfe zu Dulden, nicht verpAichr-st·.
«"

.

«

H. Ub. Das Vserälrnkä solcher Von der-Hier-
schaft, oder mit Itzrcr Emwiiiigung anchnenmw
Ucn Einliegcr, ist hauptsächlichnach den bei)»ilz»1;er
Aufnahmege;ci)lossenenVertråacn , undxgistm

'

Ermangelnnq, nach den G«s-.z,wnund Vetfasnngcn
einer jeden Provinz subtiletlzeilm
§. 1 17. In Ermanchlnng solcher-Vertrågesoder

Provinzialgeststzhsrnd dergleichen Heute nur der «

Gerichtsbarkelrder Herrschaft unterworfen
118. Wenn sie sich als Tazelolgner nähren:

so sind sie schuldig, der Herskcfsafcsü- dae ge -

mäßig bestimmte, oder in: Mkanch ein-ci- «

Bestimmung, für das in dcc Gegend üblicheT
lolzn, vorzüglichzu arbeiten.

»

s. 119. smnm sie ein auf dem Lande erlaitbtetj «-—«

Handwerk treiben: so niüsssnsie and) damit, gegen
das obstt!)«endectnaßenzu bestimnecnde?lrbeik-Ilolzn, «—

«

der Henschafc, vorzsjglichvor Andern , Dienste
leisten. »

§. 120. Auch ihre Kinder, in so fern dieselben ,

nicht auf ein Handwerk gegcben sind, müssen det;

Herrschaft, vorzüglichvor Andern , als Gesinde
gegen das gesetzmäßigefremde Lohn dienen, -

. 121. Dagegen steht es solchenEinliege
fkcy, nur ihren Kindern aus dem,D·Z):xse-s«wtgzn5ies-k
Den, und sich anderwärts niederzulassen."-biznc daß"—-
sie eine isslassung bey der Herrschaft zu1 suchen
schuldigsind.

«

A is«
'

. 122. Eine jede Gntgherrsscha
sich ihrer Unterthanen in vorkommens
werktlzäriganzunehmen
§.«123.Sie mi-

che noch nicht
«

Ucitertzalts,,schaffen.. W.

Herrschaftir- ilzren Schutz anfztstnelzntetHnnnd tm’

Fn—-
Ese-

.-—«.---·-s:

,

W-
»-

—(:«s-«,——«;i—«.
-«,

.

;

.«·-,-.
W
W
»

kr

M

»lsd·»g,-AZFMI.

-’
.« Hutkn

der Guts-

"««Is.Inman
System
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’

. 124. Kann siediesesnicht: somußsie ihnen, i
auf gebührend-soAnsuchen, erlauben, ihr Brot
answärts zu verdienen, und ihnen dazu die erfor-
derliche Kundschaft ertheilen. -

« §. 125. Der Gutsherrschaft liegt besonders ob-

für eiue gute und christlicheErziehung der Kinder
’

ihrer Unterthanen zu sorgen.
§· 126. Sie muß daher auf die Aelrern ein-

wachsames Auge haben; und wenn dieselben ber)
der Erziehung etwas versäumen,die Kinder nicht -

ordentlich zur Kirche und Schule schicken, oder sie
nicht zur Arbeit oder irgend einem nützlichenGe-
werbe erziehen, die Aeltern zur Beobachtung die- .

ser ihrer Pflichten mit Nachdruck anhalten.
§. 127.- Gutshercschaften, welche sich der ver-

waiseten oder sonst von ihren Aeltern verlassenenl
Kinder nicht-annehmen wollen, verlieren auf die-

selben ihre Rechte.
§. 128. Diese Rechte erhältdagegen diejenige

Gutsherrschaft, welche die Erziehung und Verdrie-
gung eines solchenKindes bis in die Jahre, wo es»

sich seinen Unterhaslt selbsterwerben kann , übernom-
men hat. s

. J

s. 129. AelternloseWaisen, die ohne Zuthun
der Herrschaftin öffentlichenArmenanstalten des.

Staats erzogen worden, sind von der Unkerthänig-
keic, in welcher sie geboren worden, sre1). -

§, 130. Sind ansäßigeUnterthanen» nach er-

littenen harten Unglückofållen, fremden Pension-
deo bedürfti.m so ist die Herrschaft, sich derselben-
nsch ihren Kräften tverkthätiganzunehmen ,» bor-

züglichverpflichten
§. 131. Sie mußdie Untertbanen gegen wucher-

liche Behandlungen und Uebervorrheilungcn zu
sichern bemühtse1)n. «

s. 132. Zur Erstarkung der von ihr selbst den.

Unterchanen gemachtenVorschüssh müssen den-i
- selben
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selbenbillige Termine gesetzt,und sie bey deren Ab-·

laufenichcübereile werden-

§. 133. Unterthanen sind-ihrer HerrschaftTreue,
Ehrfurcht, nnd Gehorsalnschuldig-
«§. 134—. Sie sind derselbenzu Diensten und Ab-

»gaben, nach den unten näher folgenden Bestim-
mungen, verpflichten

«

s. 135. Die Herrschaftist von ihnen einliches
Angelöbnißder Jene und Unterthänigkeitzu fop-
dern berechtigt-.
, 136. » Die Pflichten der Unterthanen gegen

ihre Herrschaft müssen jedoch den Pflichten gegen
den Staat, wenn bcyve nicht zusammen bestehente
können-,weichen.
« e
ihre Herrschaftwerden hauptsächlichnach den Kauf- ihauea.

oder Annahmebriefen; hiernächstnach den gesetz-
"mäßigenErb- und Diensteegistern oder Urbarien;
nnd endlich nach den Provinzialgesetzen be-

urtheile.
H.138. Den neuangehenden Besitzer-nnnterthkv

"nigev Stellen sollen die vorhin darauf ge-

hcekketenslasien und Abgabe-nwillkührlichnicht erhö-
het wenden. -

s. 139- Wenn aber dergleichenAbänderunges-

fordetlichist: so muß der Grund davon, nnd worin

die der Stelle, gegen die. Uebernehmung neuer oder

größererTasten, zeiget-spendetenneuen Vottheile be-

stehen, in dem Kan - oder Annahmebsiefeausdrück-
lichangezeigtseyn-

«

§. 14o. Dergleichen Annehmunge - oder Kauf-
4fbriefe(§. «139.), so wie überhauptalle Vertrage,
Idnrch welche die bisherigenObliegenheitender Un-

sterihanen gegen ihre Herrschast Abänderung lei-

»densollen, müssenmit aller Vorsicht, und gericht-
scichabgeschlossenwerden.

§. 141.PS

Allgemeine
wflndxen
der Unten-
weinen-

Quellen-
set Rechte
und svfkichs

Mel-Kern« , M Ell

- 1378
"

Die- Pflichten der Unterthanen gegen wem-ter-
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s. 141. Neue Dienstkegisterund Urbatien zwi-
sclpcnHenschxften und Unterthanen, müssen von

dem Tand steile-gis untersucht, Uno, nach Besinden
der lltnsktknty bestätigtwerden-

"

0. 1.,2.« Von DergleichenUrbarien und Dienst-
tegTsisstnist allemal ein Ex.«tnple1cin der Dorf- und

Schöyvenlade der Gemeine aufzubewalzren
§. 143. Gcgvn den deutlichen Jnlzalt solchervon

den lanvtsscoljegtis bessiötjatenUrbatien, sinvck we-

der für den einen, noch für den andern Theil eine
Verjährungstatt.

H. 144. Also es an einem vollständigenUrbarin
oder Oignxlteaisnr bisher gemangelt hit, va-l-dnnen-i
durch kcchieglelcigeVstjålzknng,Dienste und Abga- »

ben von dick Herrschaft erworben; auch Unterthanen ;dadurch von Pslxchten nnoAbgaben befrentwecdem :
II 145. Die Abänderungoder Verevandlnngl

gewisser-.Arten von Diensten und All-gaben steht der
Hetrktlstft nur in so weit sten, als dadurch die La-!
sten oet Unterthanen nicht erschwertwerden.
§. Un. Rut—alsdann,wenn Verträge,Urba-

rien , Peovinztalgesetzc, oder Vexsfälztuna, « die
Sttslligkeltcn zwischen Herrschaften und Untertha-;
ncn nicht entscheiden, finden vie Vorschriften des
AllgemeinenScsetzbuchsAnwendung-

Pierter Ab schnitt.

Von zden persönlichen Pflichten und
Rechten der Unterthanen-

lzung auf das Gut, zu welchem sie geschlagensind-
thquea. in ihren Geschåsxenund Verhandlungen als fxeye

Bürger«des Staats angeselzetr.
"

§. 5148. Es sinds-: daher die ehemalige-geil--
eigenschaft, als eine Art der persönlichenSkla-

-. Versp-

wsrsdntiche H.1«47. Unterthanen werden, außer der Beste-l
l
l

l
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beten, auch in Ansehung der unterklzänigenBewoh-
ner des plarke11.xaiides,nicht stark.

§. 149. »Sie sind fähig, Eigenthum nnd Rechte
zu erwerben, und dieselben gegen jedermann, auch
gerichtlichzu vereheidigen

s. 150. Sie dårfen das Gur, zu welchem sie
geschlagensind, ebne Vewilngnng ihrer Grund-

herrschascnie1)rverlnssen.
» «

«

b
E. 151. Sie lonnen aber auch von der Herr-

«

schaf:,eigne das Gin, zu welchem siegeizöremnicht

drei-aufr, Vertauscht, oder sonst an einen Andern
wider ihren W llen obgecreten werden.

. 15,2., Wo es bisher znlößiggewesen, baß-
Unterthanen, mit ihren Stellen ingleich, von

einer Gneetlzekeschastan die andre überlassen wor-

den, da mag es zwar auch ferner babey sein Be-,
wenden haben; «

s. 153. Doch darf durcheinesolcheVerände-
rung der Zustand der Unterthanen auf keinerley«
Weiseerschwertoder verfchlimmckrwerden.

. 154. In Provinzen, wo eine dergleichenVer-

äußerung(x8.152.) bisher nicht statt gefunden hak,
bleibt dieselbe auch für die Zukunft gänzlichun-

tersagt
"

§. 155. EntwicheneUnterthanen kann Messerr-
schaftüberall und zu allen Zeiten aufs-sehen; nnds

öllr Rückkehrnöthigen. « .

«

«

156. Nsemand darf ihr dieselben bei-enthal-

ken,oder entwichene Unterthanen bey sich verkenn-
icI en.

«».)§. 157. Wer dieses thut, hat die in den Landes-

Epolizeygcsetzenbestimmte , oder im Mangel einer

solchenBestimmung , Fänf bis Zwanzig Thaler
Geldstrafeverwirkr.

»

58. Wer einen fremden Unten-Inn ohne- l

Kundschasein Dienste nimmt, sollsan gleicheArt

Y bestraft-,4

Diniliefie
R This der

chrrkchmt
Mk beklei-

ra-
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bestraft , und zum Erfatzealler dadurch verursach-
ten Schaden und Kosten angehalten werden-

§. 159. Auch die augwårts gebotnen Kinder ent-v
wichener Unterthanen ist die Herrschaftzurückzubr-
dern berechtigt

Ha160. Nur alsdann verliert sie ihr Recht, wenn

sie den Aufenthalt solcherKinder gewußt, nnd die-

selben innerlzalb Zelzn Jahren nach dem Tode des
Vater-s nicht zurückacfordekthat«

§. tät. Unterthanen sind bey ihrer vorhabenden
Heilale die her-schriftlicheGenehmigung nachzusnss
chen verbunden. .

s. 162. Die Herrschaftaber kann ihnen die Er-
laubniß ohne gesetzmäßigcUrsachenicht versagen
§. 163. stetzmåßsaeästigerungsurfachensind«

wenn die Person, welche der Unterkizan lzeiratlgen
will, sich grober Verbrechen schuldiggemacht hat;

Cz.164. Ferner, wenn diese Person wegen Lic-

derlichkeit , Faulheit, oder Widerspänstigkeitbe-

kannt ist, und dessen durch glaubwütdigeZeug-
nisse überführtwerden kann; ,

I. 165. Ingleichen, wenn dieselbewegen kör-

perlicher Grbtechrn unfähig ist , den wirxlzschaftli-
chen Arbeiten, deren Verrichtung ilzr obliegt, ges
hötigVoriustebm

·

§. 166. Auch Leuten, welcheselbst, körperlicher
Gebrechcn wegen, sich und eine Familie zu eknälzd
ten außer Stande sind, kann die Herrschaft die Er-
laubniß zu einer Hisirakfz,
ständenicht verbessert werden, versagen.
—

s. 167. Der Unterchan männlichenGeschlechts,
welcher die Erlaubniß zur Heirath nachsucht, muß in
der Regel, wenn es die Herrschaft Verlange, an

dem Orte, wo er unterrhäniaist, sichlzäuslichnie-

derlassen. G. n4. 516. 517.)

s. 168.

durch welcheilzre Umk.
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s. 168. Eben, die ohne herrschaftlicheErlaub-

nißgeschlossenworden, sind zwar gültig; die Uebers-

kketer aber mögen mit verlzälknißmäßigerGefäng-
nißstkafeoder Strafarbeik , von Drei) Tagen bis

Vier Wochen, belegtwerden.

§. 169 Hat ein angescssenerUnterthan eine

Person) welcher die s. 163. 164. erwähnteAne-

stellungen entgegen stolzen, olzne Confens der-

Herrfchaft sie-heirathen so ist die Herrschaft auf
seine Entsetzung aus der Stelle anzutragen be-

rechtigt- »

.

§. 17o. Wenn die Herrschaft,nach erfolgter
gehörigenBegrüßnng , ilzren Confens in die Hei-
raclz eines Unrerklzans olzne rechtlichen Grund ver-

fsgkt fd MÜßderselbh auf Anrufen des Unterthan8,
durch das Obergericht der Provinz ergänzt
werden.

·

§. 17-r. Kinder der Unterthanen müssen in der Ekgi
Regel dem Bat-erstande, nnd« dein Gewerbe der ZIM
Aeleern sich widmen. r

F» 172. Ohne ausdrücklicheErlaubnißder Guts-

«l2errschafckönnen fie zur Erlernung eines bürgerli-

«»chenGewerbes, oder zum Stuviren nichtsgelaKen
werden-

« §. I73. Dagegen kann auch die Herrschaftdie

Kinder der Unterthanen zur Wahl einer andern Le-

bensart; wider den Willen des Aeltern oder Vor-

münderj nicht nöthigen."
§. 174. Aelrern, welcheein erlaubteg Hemde

auf dein-Lande treibenkikdnnen Einen ihrer Söhne,
nach ihrer eignen Wahl , zn diesemGewerbe be-

sfiimrnekn
- «

§. 175. Kindern, welchenach ihrer körperlichen
,

Beschaffenheitzu schwerer Handarbeit nichctauglich
sind- darf die Herrschaft die Erlaubniß-,ein leichte-
kks Gewerbezu erlernen, nichtVersagen.

Y z 176.
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§. 175. VIenn ein Kind, nach dem Besunde
sachkundigerMänner-, zu einer Kunst oder Wiss n-.

schaft vorzüglicheTalente , und die erfordeilichen
Hülfgmitrelzu deren Erlernuna besitzt: so darf
ihm auch dazu die Erlaubniß nicht vertvesgert
werden.

H. I77. Hat ein Untertlzan eine Kunst oder ein

Handwerk, wonnt er der Herrschaft persönlich,
oder in iizrec Wirthschast Dienste leisten kann,
quf Kosten derselben erlernt: so muß er ier da-·
mit , gegen das gewöhnlicheSohn , so lange vie-

men ,
« bis durch verhältnißuiåßigeAbzüge von

diesem lohne, die für ilzn gemachten Auglagen er-

stattet sind. v

.

s. 178. Will die Herrschaft an dem einem sol-
chen linkertlzan zu gehenden fremden lohne keine

Abzügemachen: so muß letztererderselben so lange
dienen, als er bey der aus ihre Kosten erlernten

Kunst oder Profession bleiben will.

s. 179. Kann oder will die Herrschaft einen sol-
chen llntertlzan , der auf ihre-Kosten eine Kunst
oder ein Handwerk gelernt hat-, nicht selbstsolcher-
gestolt in ihre-Dienste neigmenz oder ist die erlernte

Kunst oder Profession von der Art, daß dieselbe
bey der Person der Herrschaft, oder in ihrer Wirle
schaft gewöhnlichnicht gebraucht wird: so kann die

Herrschaft einem solchenUnterlhan die Erlaubniß,
sich damit sein Brod anderwärts zu erwerben, nicht
iversagem
§. 180. Doch muß auch ein solcherUnterthan,

wenn er hieriiiichstauf diese seineKunst oder Pro-
fession sich niederlassen will, die Herrschaft wegen

sder auf ilgn verivendeten Kosten halt-möglichstent-

-schädigen. .

, §. 181. Die zur landwirthschafrerzogenenSblx
ne der Unterthanen können , nach zurückgeleg-
tem Vier und Zwanzigstm Jahre angehalten wer-

den«
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den, ledige Stellen inden Gütern, wozu sie gehö-
sen, anzunehmen.
§. 182. Gutseinwohner, die sich alS Tagelöh-

ner nähren,müssen,wenn sie auch nicht dienstvsiicl)"-
kig sind, der Gutsheerschaft vor andern, gegen den

gesetz-mäßigenTagelolznarbeiten.

§. 183. Hat ein angefessenerWirth dergleichen
Tagelöhnermit Bewilligung der Herrschaft zu sich
genommen: so gebührtdiesem, noch vor der Here-
.schafe, auf die Hülfe des Tagelöhneesein vorzüg-
liche-:Anspruch·

·

.

— s. 184. Genießt ein Tagelöhneran Hüneng,
Holz, oder sonst, Vortlzeile von der Gemeine: so
muß er dieservorzüglichvor Fremden dienen.

§. Is85. Die Kinder aller Unterthanen, welche
in fremde Dienste gehen wollen, müssensichzuvor
der Herrschaftzum Dienen anbieten.

s. 186. Dies Anbiceen muß—fpäte[tensDreo
Monatlze vor Weihnachten, oder dem«sonstigen
durch Provinzialgesetzebestimmten Antrittstermine
des landgesindkg geschehen.

s. 187. DiesHerrschaftmußin den erstenVier-

zehn Tagen dieses Vierteljahrs sich erklären: ob
sie ein solches Gesinde in ihre Dienste nehmen
wolle. . .

. ().188. Wo gewisseGestellungstageeingeführt
sind, an welchen die dienstkauglichenKinder, der

Unterthanen sich melden , . und die Herrschafewälz-
len muß, welche derselben-sieauf das folgende Jaer
in ihre Dienste nehmen wolle, hat eszdabeyauch
noch ferner seinBewenden. -,

. 189. Verlange die Herrschaftdie Dienste ei-

snes solchen Unterthanenkindes nicht: so kann sie
ihm den Erlaubnißscheinzum Auswärredienennicht
Versagen. »

s. 19o.
— Dergleichen Erlanbnißfcheinegelten,

wenn sie nicht ausdrücklichauf längereZeitd--
i

kr-

eilt

Gesinde-
dienstl- der
Untertha-
aeukmver.
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tlzeilt worden, nur auf Ein Jahr; können aber

auch Vorvalauf dieses Jahres nicht wiederkaer
werden.

s.·191. Verlange der ansmärks dienende Unter-

khan eine Verlängerungseines-Urlaubs: so muß er

sich zu rechter Zeit melden, und die Erklärung der

Herrschaftdarüber abwarten.

§. 192. Wegen der Fristen, wo dieses Anmelden

geschehen,nnd wo die Herrschaft sich darüber erklä-
ren muß-,finden die VorschriftenH. 186. 187. 188.«
Anwendung.
»

§. 193. Vetsagt die Herrschafteinem Untertha-
nenkinde die zu rechter Zeit nachgesnchteErlaub-

niß; oder hindert sie dasselbe durch ilzre Berti-ge-
rung an seinemauswärtigenUnterkommen: so ist
sie ihm, bis zncn nächstenVermietbungstermine,
Unterbalt und Lohn auf andere Art« zu gewähren
verbunden.

«

s. 194. Zu einem fremden Dienste aber kann

ihn die Herrschaftniemals zwingen.
«

s. 195. Die Herrschaftkann die Kinder der Un-

kertlzanen nicht eher zu ihren Diensten nöthigen,als
bis sie das Alter-Hund die ieibesstörkeerlangt haben,
welche zu der Art des Dienstes-, wozu sie gebraucht
werden sollen, erforderlichsind.

s. 196. Kinder, welche die Aeltern, in ihrer
eignen Asirtlzschafh als Knechte oder Mägde nö-

thig haben, müssendenselbengelassenwerden. .

·

. 1 7. In diesem Falle hat der nnterthönige
eGutsbesitzerdie Wahl, welches der Kinder er für
sichbehalten wolle.

,

s. 198. Söhne, welche in Kriegsdiensten ste-
hen, und nur als Beurlaubte bey ihren Aeltern sich
aushalten, kömmt zu den, den Aeltern Dienste lei-

stenden Kindern nicht gerechnetwerden.

§. "1"9·9.Töchter können so wenig dem einen
als dem andern Theile für männliche,und Söhne

nicht
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nicht als . weibliche Dienstboten ausgedrungen
, werden.

s. zoo. Ein einzelnes Kind kann den Aeltern,
auch wenn es in ihrer eignen Wirthschaft entbehrlich
wäre, dennoch nicht entzogen werden.

. §. 201. Entaeht dem Unterthan die Hülfe des
Ihm zu seiner WirtlzschafcgelaßnenKindes: so kann
er das der Herrschaft dienende Kind mit Ende des

laufendenDienstjahres zurückfordern-
s. 202. Ein Gleiches findet statt, wenn Eins

der Aeltern, durcti einen in seiner eignen Person
sich ereignenden Zufall, zur Arbeit untaugiich
wird. - -

I. 203. Vor-mündet und Andre, welche eine
Stelle für vaterlose Kinder verwalten, haben, zum
Behufe des Wirthschaftsbetriebes auf derselben«
mit den Acltern gleiche-Rechte

«

-

s. 204. Das in den Gesindeotdnnngen bestimm-
te Lohn, ingleichendie an jedem Orte bisher üblich
geweseneKost des Gesindes , kann die Herrschaft
eigenmächtignicht vermindern. «

— §. 205 Eine bloßeVeränderungder bisher ge-

wöhnlichenSpeisen kann , mit Einwilligung der

mehresten in dem Dorfe angesessenenWirthe-, wohl
vorgenommen werden. «

H. åoä Wo das Gestad-dienen der Untertha-
nenkinder auf gewisse Jahre nicht bestimmt ist,
müssen sie dasselbe auf Verlangen der Herrschaft
so lange fortsetzen, bis sie Gelegenheit sinden, eine

Stelle anzunehmen, oder eine Heirath zu schlies-

xen,mit welcher der Gesindcdienst nicht bestehen
ann. ,

§. 207. Dagegen kann die Herrschaftden zu

solchen angemessenen Gesindediensten verbunde-
nen Unterthanen die Erlaubniß, voneiner solchen
GelegenheitGebrauch«zu machen, bloß um des-,
willen, weil sie noch nicht als Gesinde gedient

.; haben,
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Haben, keinesweges versagen;noch Vergütung füi
die nicht geleisteten Dienste von ihnen fordern-

s. geis. Sind die Gesindedienste der Untertha-
nenkinder auf gewisseJahre bestimmt: so hängt
es von der Herrschaft ab: zu welcherZeit sie deren

Leistungfordern wolle.

s. 2o9. Doch kann auch in diesem Felle die

HerrschasissolchenKindern, wegen noch nicht abge-
dienter Hofjaijre, die Gelegenheit, durch Anneh-
Innng einer Stelle, oder durch eine Heirath, iin
Unterkommen zu erhalten ",( nicht entziehen, oder

Vergütungdafür verlangen.
§. 210. LBeiin aber ein solchesKind der Unter-

thånigkeitentlassen seyn will, so muß dasselbe, nach
der Wahl der Herrschan entweder zum Abdienen
der noch rückständigenIilzre, eine andere taugliche
Person für sichstellen, oder den Unterschiedzwischen
dem Hofe-, und dem einemfreyen Dienstboten in

der Gesindeordmingausgesetzten fremden Lohne,
vergüten-·

"

«

. §. 2rr. Auch an Orten, wo die bestimmten
Dienstjahrernit einem Dienstgelde abgelöstzu wer-

den pflegt-M ist die Herrschaft den Dienst in Na-
tur zu fordern berechtigt; und kann zur Annahme
des Dienstgeldes nicht gezwungen werden.

s. ·212." Dagegen kann sie aber auch-den Unter-

than, weicherin Natur zu dienen bereit ist, zur
Einrichtung des Dienstgeldes nicht nöikgigen

s. 2cz. Sind aber Herrschaft und Unkerkhan
über die Entrichtung des Dienstgeloes mir einan-
der einig: so hat an Orien, wo die Ablösung der

Dienstjahre üblichist, kein Dritter cin Recht zum

Widerspruch·
v s. 214. Wenn ein solchesKind der llnrerchänig-

seit entlassen seyn will: so muß es für die noch
rückständigen»Dienstjakzredas ’Dienstgeld ent--

eichtem
«

·

—

«

-

215.
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§.-21--5. Uebrigens sindet auch in diesemFalle
211.) die Vorschrift H. 709. Anwendung.
s. 216. Das angefangene Dienstjayrsmuß dan

Gesindein allen Fallen bio zum Ende desscloen fort-
setzen, und kann der Herrschaft einen Andern an

seiner Stelle nicht arti-ungern
§. 217. Qsird die Dienstzeit durch die Schuld

des Gesindeky oder durch eine in seiner Person sich
ereianende Veranlassung unterbrochen: so muß
dasselbedie versäumte Zeit nachoienen."

H. 21s. Entsteth aber die Unterbrechung durch
Krankheit des Gesinde-z, oder sonst durch höhere

smalt: so kann die fehlende Zeit des laufenden
Dienstjahres dem Gesinde nicht zur lestsgerechner
werden. s - -

§. Arg. Eben das gilt, wenn das-laufende-
Dienstsalgrsdurch die Schuld der Herrschaft, oder

Durcheinen in ihrer Person oder AZirthschastsich
rreigncten Zufall unterbrochen worden.

-

.«220. Wenn ein Kind nachVorschriftH. 174,
bis 176. die Erlaubniß zur Erlernnng einer Pro-
fession, Kunst, oder Astssenschnstzu fordern be-

rechtigt ist: so kann ihm dieselbe, wegen noch
nicht geleistetcr Gesindedienste, nicht versagt
werden.

«

-

H. 22t. DieHerrschaftkann alsdann da-8T)iens’t-
Held, an Orten, wo es eingeführt ist, fordern;
oder wo dieses nicht ist, bey Ertlzciiung der Erlaub-

niß, sich zur Bedingung machen, daß eine andere

dienstcauglichePerson für ein solchesKind gestellt
werde.

’
«

s. 222. In dem Falle des s. 175. aber kann die

Herrschaftweder Dienstgle, noch Stellung eines
andern Dienstboten verlangen.

·
§. 2ztz. Ist in den übrigenFällen die Erlaub-

Mß einmal olzne Vor-behältertheilt worden: so
sindet ern Anspruch an ein solches Kind, wo-

gen

«

—

Iz;...
»-

.4=-
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gen noch nicht geleisteter Gesiiidedienste, nicht
mehr statt. I

§. 224. Wennzwischrn Herrschaftenund Unter-

thanen über das Kinderdienen Streit entstehn so
muß der Gerichtghalter die Sache sofort untersu-
chenund entscheiden. -

. §. 225. Will bey dieser Entscheidungein oder

der andere Theil sich nicht beriihigen: so muß der

Gerichtshalter die Akten sofort an die höhereJn-
stanz, zur ferneren Beiirtheilung: ob und mit wel-

cher Wirkung die Appellation dagegen statt sindeti
soll, einsenden. »

si

s. 226. Uebrigens finden, wegen des Verhält-
nisses zwischender Herrschaft, und den ihr als Ge-

sinde dienenden Unterthanenkindetn, die Vorschrif-
ten der GesetzeVon Herrschaften und Gesinde über-
haiiptAnwcndnngz so weit nicht Abweichungen da-

von durch den gegenwärtigenAbschnitt begründet
werden.

s. 227. Faules, unordentliches, und wider-

spenstigesGesinde, kann die Herrschaft durch mä-
ßigeZüchtigungenzu seiner Pflicht anhalten; auch
dieses Recht ihren Pächtern und Wirthschaftsbeaw
ten übertragen.«

s. 228. Eine gleiche Befugniß steht der Here-
schaft in Ansehung des Gestades der unterthanen
zu, wenn dasselbe Von diesen ziun Hofedienstegr-

schicktwird, nnd sichdabey faul, iinordenilich, oder

widerspenstigbezeiger.
§. 229. Bey solchenZüchtigungenaber muß

nicht die Gesundheit, viislweniger das leben des

Gesindes in Gefahr gesetztwerden.

s. 230. Auch muß die Herrschaft solcherZeich-
kigungsanen, wodurch die Schninhastiakeit, be-

sondere bey dem Gesinde weiblichen Geschiechis,
lverletztwird, sich enthalten.

s.231.
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· s. 231. Dergleichen grobe Mißhnndlungendee

Unterthanen(0. -«2«;. 2»«0.,, sollen, außer der den-

selben zukommenden vollständicienEntfchdtiieiinY
nach Vorschrift der« Criminasgeietzq nachdrüctiiey
Netzndet werden.

«

,

s. 232. Auch angefesscne?Wirt«he,lind deren
Weiber, kann die Herrfciiakr Durch Genug-aß-
strafe over Strafe-eben zu ihre-r Pilnhr anyone-»
Wenn dieselben, bcy Leistung uissstr reger »Du-nie,
sich der WiderselsliclshsiL cisizarrlichcn Fuulskeikj
YorfetzlichenVernachköftiqung, Poet eines andern
dergleichenVergeheng imuwxg machen.

,

"

sp s. 233. Jst das Bergs-neu so vcschaffem»daß
die Herrschaft zu dessen Lilgndxing eine gewölan
liche·Gefängnißstraievon izocystens Acht- und

VierzigSiuntsen hinreichend sindekz fo ist sie, bey
der Untersuchung, nur vie Dorfgerichce zuwie-
Izenbeehundew ,

» »

-

» H. 234. Finder sichaber bei)einer nachher-, auf
Anmelden der solchem-eilenbestratien Unterthanen,
bon dein landes- Justizcollegio veranlaßten unter-

suchiing7baß die Strafe zur Ungebührverhängt
-

worden: so muß die Herrschaftden Unterthan voll-

ständigentschödigemund außerdem, wegen des
Mißbrauch-;ihm G.-walt, nach Vorschrift dee

Criminalgesetzebestraft werden. -«
«

v «

235. Findet die Herrschaft längeresGefäng-
Ulß, vder eine andere Strafort nökizia: so muß
sie die Untersuchung und das Erkenntnißdem Ge-

kichtshalkeiüberlnssm .
»

« »

H«Us. Falls disk Spruch des Gi-«richtsh.«lters
Wf adiisägisrn Oder kürzere-i aewölzyxlechenAscesi
oder Strafbarkeit aus-: so sindet dagegen kein

RFchtSmitielstslkkk » «

. s· 237. Mehl Ober haft-If Alsdann, vin dont
Falle des H. «2z4», der Gerichte-hinter, gleim der

Hf:·-"icimft,essn zur Uiigeouizc hestrafien Unser-
Allaeiii Gesetze. in. Gan-A Z Weinen
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stbanen zur Schadloshaltung, und dem gemeinen
Wesen zur Strafe.

§. 238. Erkennt der Gerichtshalter auf eine
längere oder hintere, als die s. 236.· bestimmre
Strafe: so sinder dagegen die Berufung auf das

höhereGericht mit voller Wirkung statt.
s. 239- Wie es—zuhalten sey, wenn sichUnter-

thanen ihrer Herrschan oder den Bekennen dersel-
ben, ehäkigwidersetzen, ist im Crirninalrechte
vorgeschrieben.

Fünfter Abschnitt
Von den Rechten und Pflicht-en der Un-

terthanen in Ansehung ihres
Vermögens.

s§. '24o. Unrerkhanen können, gleich andern

Bürgern des Staats, freyeo Vermögenerwerben
und besitzen.
§. 24I. Verbindlichkeiten in Ansehung ihrer-»

Person , wodurch sie ihren Dienstpflichten entzo-
gen werden, können sie ohne Einwilligung der

Herrschaft nicht übernehme-L
s. 242.» Sie können also auch wegen Schul-

den , die sie ohne hetrschafklicheEinwilligung ge-
macht haben, nicht in persönlichenVerhask genom-
men werden.

»

d. 243· Erlaubt die Herrschaft ausdrücklich
oder stillschweigend, daß ein Unterthan., außer der

Landwirthschafy noch ein anderes Gewerbe treibe, «-
ben welchem gewöhnlichCrcdir gegeben und gez
nennnen wird: so innre sie, wegen solcherSchul-
den des Untertbnns , der Ererution durch Perso- ;
nalarrest nicht widersprechen.

h. 244. Schenk- und Gastwirkhe sollen dem
Gcsinde auf dem Sande Gsckiznke und Eßwurew
ohne ausdrücklicheEnmnllrgung der Herrschaft,

dey
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bet) Verlust ihrer Forderung , nicht anders,
gegen baare Zahlung verabfolgem

s. 245. Auch sollen sie von dergleichenLeuten
Natiimlten und Kleidungosiücke,bey Einer nach
Verhältnißdes Werth-z der Sache zi1"bestimmen-
den Gifångnißstrafe, oder Strafarbeit, an Zah-
lungsstatrnicht annehmen

355
als

s. 246. In der Regel, und wo dass Gegentlzeilges
nach ProvinzialgesetzenUnd Verfassung-en,

.i )
odck m« »sch-

sonfi,. nichc·eisigellee, find ongesesseneUnrettlza-k«e«fj5sunes
neu als wirkliche Eigenthümer ilzeer Stellsn und

«

Güter anzusehn, und in vorkommend

beurclzeilem
s- 247s

schafkiiche
Tausch ,

weglgcherPeetinenzsiückeschwächen.
s. 248. Ebenso wenig können sie, ohne diesen

,Cokiscns,.Di-snstbarkeiio- oder andre fortwährende
Lastenihren Gütern auf-lesen-
§. 249. Auch zu Vervfåndungenist die Ein-

Willigungder Herrschaft nothwendig-
5. 250. Diese Einwillignng kann die Herrschaft

so weit, als die zu versichernde Summe die Hälfte
des im Himoilzelenbuehe eingetragenen Werklzs
Ulchtübersteigt,nicht versagen.

Fi.251. Jn Verpföndnngen über dieseHälfte ist
die Heerschafcnur alsdann zu willigen verbunden,

. wenn der Vorschuß zur Erhaltung und Wiederher-
stellungdes ohne grobes Verschulden des Besitzers
öurückgiekommenenGuts erforderlichist.

«

§. 252. Jn diesem Falle ist abee auch dieHem
schnftbefugt, Nachweis Von der gehörigenVer-

wendung des Darlehn-Z zu fordern; nnd, nach
Vewandnißder Umstände-,billige Fristen zur Wie-

derbezaizlungdesselbenzu bestimmen

Sie können aber dieselbenohne here-.
n Consens weder veräußert-»noch durch

c

.-s
«Z

ssn ålien uEIss1. F z
Mcc

. l.-’.·

1«) nseetn sie
«« håi

nd.11

n) ORey
Ase-einstens
U

oder and-se Abteennung einzelner nahe-Be
en unter

lsenpxi
elli
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s. 253. Wenn eine Hypothek über die Hälfte
des Werths, zur Versicherung oder Absindung der

Erben des Besitzers nothwendig wird: so kann die

Herrschaftihre Einwilligungdazu nicht versagen.
§. 254. Bey Schulden, da die Gesetzeselbst

das Recht, Eintragung dafür zu fordern , begrün-
den, bedarf es dazu keiner Einwiiligung der Herr-
schaft. («Th.l. Tit. XX. §. z. 4.)

H. 255. Die Einwilligung der Herrschaft giebt
dem Gläubiger ein dingliches Recht auf das ein
untrennbares Ganze ausmachende Gut; wenn auch
dieselbe ausdrücklichnur auf gewisse einzelne dazu
gehörendeGrundstückegerichtetwar.

.

§. 256. Jn allen Fällen, wo nach obigenVor-»
schriften, die Einwilligung der Herrschaft noth-

.wendig, und weder ertheilt, noch von dem Rich-
ter ergänzt ist, kann der Gläubiger-, wider den

Willen der Herrschaft, weder die Substanz des

Guts, noch das zu dessen ordentlicher Beet-inh-
schaftungnbthige Jnventarium angreifenl
§. 257. Doch kann er an das über den Wirth-

schaftsbedarf vorhandene Vieh und Gerärhez an

den Ueberschußder Früchte, nach Abzug der Wirth-
schaftsnothdurfk, ingleichen der öffentlichenund

gutehertlichen Abgabenz und an das übrige zum
Gute nicht gehörendeVermögen des Schnldners
sich halten.

)

s. 258. Auch zu Veräußerungen, ingleichen
zur Belegung des Guts fnit Dienstbarkeits- und

andern fortwährendensLasten, soll die Herrschaft
ihre Einwilligung ohne erhebliche Gründe nicht
versagen.

s. ask-· Zur Veräußerungdes Guts an einen

neuen Besitzer versagt sie die Einwilligung mit

Grunde, wenn es demselben an Vermögen und
’

keik, der slsirthschaft vorzustehen, und die

gehörigzu leisten, ermangelt.
§. 260.
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§- 260. Desgleichen, wenn der neue Besitzer,
Wegen seiner schlechten Wiethschaft, Faulheit;.
liederlichkeit, oder. Widerspänstigkeitzschon be-

kannt ist.
§. 261.. Jn- Abtrennung von P·ekki«nenzstücken,.

oder in andere Belastungen, ist die Herrschaft zu.
willigenxnicht verbunden, wenn dadurch das Gut
an seinem Ertrage, im Ganzen genommen, einen

dauerndenAbfall erleiden.wårde..
s. 262. Was zur Abtrennungs unbeweglichee

Percinenzstückevon Bauergütern, außer dem Con-·

fens der Herrschaft, noch. erforderlichsey, bestim-
men die Landes - Polizeygefetze.
§. 263,. Der Gerichtsheer,.wenn derselbevon

dem Gutsherrn unterschieden ist,. muß in Fällen«
da die Einwilligung des letztern zu einer Verfü-
gung über das Grundstück nothwendig ist, die Ben-
bringung derselben erfordern ,. ehe die. Handlung.
von ihm bestätigtund eingetragen wird.,

§. 264. Auch bey nothwendigen Sublzastatiw
nen dars er mit dem Zuschlagean den- Meistbieten-
den nicht eher verfahren»als bis die Einwilligung

«

des Gutsherrn nachgewiesenworden«
§—265. Hat der Gerichtshekrdiese Vorschrif-.

tenverabsåumu so ist dxe Bestätigung oder Ew-

WSUUS Richtig»und- der Gerichtsherr haftet.
den« Interessenten kür. allen, daraus: entstehende-i-
RachelzeiL
§. 266. Nim- derjenige-,,dem- die Verwaltung:

des anegriffs der gutslzerrlichenRechtes übertra-
gen ist, nicht aber« ein- bloßerWirklzschaftsbeamters
»der Pächter,kannX im-. Namen der—HerrschaftEin-

willigungenertlzeilem
sj 267. Ueber sein eigentlzümlichesVermögen-desbenVere

kann ein Unterthan ,. gleich andern Bürgern desÆIFZF
Staats, auch letztwilligsverfägen.. wegm-

Z z Hi 258«—
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H. 268. Er kann bestimmen, welches- unter

mehrern Kindern sein Gut überkommen solle-
§. 269. Auch den Preis, für welchen eins der

Kinder das Gut annehmen solle, kann der unter-

thanige Erblasser , gleich jedem andern Vater,
bestimmen

H. 27"o. Uebeksteigtaber der väterlicheAnschlag
den VHerth, welcher nach den unten folgenden
Grundsätzen, M) einst Ecbtheilung ohne Testa-
ment dein Gute beozulcgen seyn wurde: so kann
die Herrlchafcauf eine billige Hereinkersetzungdic-

fes Anschlagsautragen.
»H.271. Jin Mangel letztwliligerVerordnungen

sinden, auch den Unterthanen, die Regeln der ge-
meinen gesetzlichenErbfolge state. s

I. 272. Jn der Regel kann die Herrschaftdem-

jenigen unter mehrern Oiiretbety welchen sie für
den Tüchtigstenhält, das Gut zuwenden.
§."273. Wenn aber die Mike-then wegen Ueber-»

lassung des Guts an Einen unter ihnen, oder auch
an einen Dritten, sich vereinigen: so kann die

Herrschaft ihre Emwllligung nur so weit versagen,
als sie überhaupt einen vorgeschlagenenneue-n Be-
sitzerzu verwerfe-nberechtigtkst.

. 274. Einem vermöge lctzcwilliner»Verfü-
gnug, oder ver-Linie der ais-MicheliStiere-Mons-
ordnung, zum Besitzedes Guts besufenen Erben,
kann die Herrschaft die Annahme aus eben den

Gründen verweigern, —au8 welchen sie überhaupt
der Verä:e;3erik«:igden Gute an einen neuen Besitzer
widersprechenkann. G. 259. 260.)
§. 27s. Der Mangel des erforderlichenAlters,

dem Gxie gehöriavorzustehn-» ist in der Regel
keine rechtmäßigeVerweigerungsursache.

«

276. Vielmeer vmuß sich die Herrschaftdie
-

e eines auch noch unmündigenGut-Herden
.n gefallen lassen,«als Anstalten gistrrffxn

- nigr-
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werden können, daß das Gut so lange, bis es der

Erbe selbst«übetnehinenkann , oidentlich bewirth-
schoftet,und die der Herrschaft davon gebührenden-·
Dienstennd Abgaben gehöriggeleistet werden«

-

s. 277. Ist der durch Testament oder Gesetz
zum Besitze des Guts berufe-ne Erbe kein Unter-

khan der Herrschaft; und kann oder will er sich auch
nicht in ilzkeUnterkizånigkeitbegeben: so ist die

Herrschaftberechtigt, ihn auszuschließen
H. 278. Jn allen Fällen, wo nach obigen Vor-

schriften(9. 274. quJ die Herrschaft das Recht;
hat, den Erben von dem Besitzedes Gutes ans-·

zuschliejåen, muß demselben eine Frist von Sechs
Wochen bis Drei) Monatlzen, von dem Tode des

Erbsasserd an« gerechnet, verstatket werden, um

dao Gut an einen andern fähigen Besitzer zu

bringen.
«

»

s. 279. Nach Ablan dieser Frist kann die

Herschaft aus öffentlichengerichtlichen Verkquf
antragew

-

.

«

§. 280. In allen Fällen«wo der neue Besitzer
Närrchen abzufinden hat, muß der Werth des.

Guts, und des zur Wirtlgschaft erforderlichen Jn-
vencacn, nach einer gemäßigrenTaxe angeschla-
gen werden.

«

s. 281. Bey Aufnelzmung einer solchenTore

muß nicht nur auf sämmtlicheleisten Und Angaben,

sondernauch auf den notizdürftigenUntekizalc des

neuen Besitzers, nnd seiner Frau, Rücksichtge-

Uvmmen werden.

o. 282- Nähere Bestimmungen der Abschü-
tzungggrundsätzebleiben den Provinzialgefeizen
vorbehalten
§- enz. Den nach einer solchenTaxe bestimm-

ten Werth müssen sämmtlicheTheilnelzmer ohne
Widerrede sichgefallen lassen.

Z 4 H. 284
»
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-

s. 284., Zur Heranszahlung ders den übrigen
Theilnehmern zukommennen Absindungeni, müs-
sen billig-t, den Vermögengmnständendes Ueber-

- nehmer-I angemessene Termme bestimmt werden.

»d·285. Wo es nicht verabredet ist, werden

derglercumKauk";«elderkemiine,außer dem Falle-«
ein-sc V.«1,;dgerung,.nicht dursinset

"

f

’§. 286 Jn Ansehung des Rachweises der von·

dkxpz Nenn-come enthaltenen Entlassme welchen
canconvAzchciczeGukserbe vor Uebemehmung

der Stelle bsynrinqen umfä, hat es. bey den Can-

knnyeksassunnensein Bewendm «

» »d«287 Die Herrschaft darf einen Unterthan,
der·sein Gut «--x4sntizümlechbesitzt, desselben ohne
erhebliche Ursache und· richterlichesErkenntniß
nicht einsetzen« .

.,-—H—288- Der Unterklzan kann aber zum Ver-

knixfe seines Guts genöthth werden« wenn er das-
»selbe, oder riag dazu gelzöxiqcJnvenxarium,«durch,

litvecliche Wirthschaft ruinirk.

s. 289». Ein Gleiches sindet statt, wenn er sich
boIhaftek Widersvånstigkeit,· Aufwiegelimg der

Gemeine, oder vorfetzlichecVergehnngen gegen.
die Herrschaft, wodurch die ihr gebührendeEhr-
Horchtgrbblichverletztwird, schuldigmacht.

s« 29o. Desgleichen alsdann, wenn er einen«

tsberwiegenden Hang zu Dieben-wem und an-

dern die Sicherheit des Eigenthums kränkenden
Verbrechen, an den Tag legt: odcc durch schänd-
liche Bei-gehangen ein öffentlichesAergerniß in

det: Gemeine giebt-; und auch durch ausgestatt-
dene leichtere Strafen nicht hat«gebessertwerden

können-. -

. H. zgh Einen Unterthan, gegen welchenwe-.

gen seiner Verbrechen mehr als EinjålzrigeZucht-
hauw oder Festunggsliafeverhängtworden, il;

die-

Gkm
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Herrschaftin Besitz seines Guts zu lassennicht
sel)uldig..

II 292. Wenn ein Unterthan das nach s. 2»51.’
mit Bewilligung der Herrschaft über die Hälfte
seines Gutswerthes aufgenommene Darlehn lie-

derlichverschwenden so ist die Herrschaft ihn zum·
Verkan anzuhalten ebenfalls berechtigt..

s. zerz. Wenn ein Unterthan- durch. hohes Al-
ter, oder unheilbare Krankheit, außerStand ge-.

setztwird , der Wirthschaft ferner gehörigvorzu-
stelzm so kann die Herrschaft ihn anhalten, daß ers

das Gut einem andern tüchtigenWirthe «überlasse.
s- 294. Doch muß alsdann für den Unterhalt,

des abgehenden Wirthen nach Notizdurft gesorgt,.
und wenn er Kinder har, das Gut» für,dieselbenso,
viel als möglich-erhaltenwerden«
§. 295. Jn. so fern,, außer-(demsFalle 291.,,

der Unterchan seiner Wirchschafr gehdrig vorzu-

stelzen bloß-auf eine Zeitlang- verhindert witd«."
muß die Herrschaftdurch eine wohl angeordnete

lVerwaltungihm zu, helfen sich-angelegenseyn.
Affen-

I. 296. Jst auf den Verkan erkannt worden:
so muss derselbedurch gerichtlicheSublzastation er--

folgev;- der Unterchan aber kann, bis zu1n.wirkli-
chen Zuscl)lak.3e,das Gut aus, freyer Hand aneinen
andern annehmlichrnBesitzerveränßern..
§. 297. Dadurch,, daß der Unterthan zum Ver-

lkaufe seines Guts- aus vorstehenden Gründen ange-

halten worden ,. wird derselbe von der persönlichem
Uristertkzånigkeirnoch nicht frey..
s« 298». Wenn die von Unterthanen besessenenaeychiseder

Güter der Herrschaft eigentlzümlichgehören; den«ITZHHZJJPFZW
Besitzer-iaber. auch nicht in Zeit- oder Erbnachy re Güsse-

ondem ohne Zeitbestimmung, zur Cultur und HIZJFML
zum Genusse eingeräumt sind :; so werdens die qkpccyüuier

Rechte der Unterthanen, in Anselzirngsolchersind-

Z s» Güter«s
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Güter-, nach den Vorschriften des Vierten Ab-

sschnitw im Ein und Zwanzigsten Titel des Ersten
Theils beut-theilt
§. 299« Außer den daselbst angeführtenUrsa-·

eben, kann ein solcher Gutsbesitzer., wenn er zu-

gleich ein Unterthan ist , aus eben den Gründen

feiner Stelle entsetzt werden, ans welchen ein Ei-

genthinner zum Verkan seines Guts angehalten
werden kann. (s. 288. l«qq.)

zoo.
i

Art ist, seine Stelle ohne besondereEcmdilligung
der Herrschaftaufzugeben, nicht berechtigt.

s. 301. Die Einwillignng kann ihm aber nicht
versagt werden, wenn er der Herrschafteinen an-

nehmlichen Wirth zur Uebernehnumg des Guts zu

stellenvermag.

s. Zo2.
andere Art-ledig aewordcne Stellen an Untertha-
nen, welche dieselben nach 181. zu überneh-
men schuldig sind, anschick: so ist sie die Bedin-

gungen ,«
unter welchen das Gut vorhin derliehen

und besessen worden, zu erschweren nicht be-

rechtigt.
§. 303. Ilsird jedoch eine solche Stelle, durch

Zuschlagnng neuer nutzbarer Perrinenzstückeund

Zubehörungen, oder sonst, in ihrem Ertrage
dauernd verbessert: so muß der neu anzusetzende
Besitzer eine "verhältnißmåßigeErhöhung der

Dienste und Abgaben, allenfalls nach richterliche-n
Ermessen, sichgefallen lassen. (§. 138 - 140.)

"

304. Die Besitzerbloß verpachtekerGüter
werden, als Erb- oder Zeitpächter,nach dem Jn-
halre ihrer Verträge beurkheilt. »

«

. 305. Ins iweifelhaften Falle streitet die Ver-

mnthnng fnr nie Ecbvacht.
6- JOH. Dinan das-; die Abgabe, welcheder

.-e VII-je- der Herrschan für den Ge-

nile

Ein unterthänigerGutsbesitzerdieser

Wenn die Herrschaftdergleichenanfs
l

i
l

l

i
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UUß des Guts entrichtet, Erbzins genannt wird,
fPlgtnoch nicht, daß das Gut selbst die Erd-Hing- »

Eigenschaftim gesetzlichenSinne lzaben
«

»

. zo7. Auch untertlzänigePacht- oder Erb-

zlnsbefitzeckönnen aus-S eben den Gründen-« wie die
- Eigenthümer,zur Aufgebung nnd zum Verkanse
Geer Stellen, oder der daran habenden Rechte,
gerichtlichangehalten werden.

« Sechster Abschnitt
Von den Diensten der Unterelzanem

»
Es 308. Die Dienste, welchedie Unterthanen Wozu die

"

ihr-er Hereschaftzu leisten haben, sind eigenrlichZFFHJTJ
fzur Bewertlzfchaftuna und Benutzung der here-vakawm.
schafklichenGrundstückebestimmt

« 309. Auf andern Gütern, als wozu die Un-

tertlzanen bisher geschlagen waren, können sie zn
dienen nicht gezwungen werden.

s. 310. Wenn nicht ausgeminelt werden kann,
Zu welchem Gute oder herrschaftlichenVorwerke

Unterthanen,die bislzerDienstgeld bezahlt haben,
M Naturaldienste zu leisten schuldigsind: so kön-
nen sie dazu nur in Ansehung der im Dorfe
oder zunächstdemselben gelegenen Vol-werfe, wo

die Dienste gebrauchtwerden können, angehal-
ten werden.

,

«

-

II 31 I. Jn der Regel sind die zu Diensten ver-

PsiichteteUnterthanen all-e Arten Von Fuhren und-

Handarbeiten , welche zur landwirtlzschaftlichen -

Benutzungdes lzerrschaftlichenGuts erfordert wer-

den, zu verrichtenschuldig.
§. zic. Dagegen können ihnen andre Arbei-

tsv, besonders solche, die eine auf dem Lande
niclkt gewöhnlicheFabrikation oder Handlung zur

Tbsichkkzahexh im Hofkdienstenicht zugemutlzee
erden. s

§. gez.
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tion dieses Gesetzbuchs,«Unterthanen auch solche
Dienste, vermögeVorhandener Verträge, oder

einer seit rechtsverjåhrterZeit wohlhergebrachren
Verfassung, haben leistenmüssen, hat es auch fer-
ner dabey sein Bewenden.

314. Alle Arten der Hofedienstesollen künf«

Zeit, Ort, Maaß,.

l
I

§.-313. SWo jedochschonzur Zeit der Publiea--

l

oder Gewicht, bestimmtwerden.

s. 315. »Bei) Bestimmung der- angemessenen
Dienste ist sowohlaus die Rothdurft des Guts, zu
dessen Cultur die Unterthanen angesetztsind, als

ausderen eigneBedürfnisse-Rücksichtzu nehmen.
316. Jn Fällen, wo die Herrschaft, durch-

eigne Züge oders Handarbeiter, zur Cultur ihres
Guts mit geholer hat, muß,. bey Berechnung
der Nothdurft dieses Guts, dergleichen Beyhülfe
zu Gunsten der Unterthanen allerdings mit ange-.
schlagen werdet-. —

s« 317.. Ben( bisher angemessenen Arten Von

Diensten, welche nicht zur gewöhnlichenBett-inh-
schaftung des- Guts gehören, sondern nur bec)
außerordentlichenGelegenheiten, oder- in beson-
deren Fällen vorkommen ,’ ist die Herrschaftnicht
schuldig, sich eine Bestimmung derselben. gefal-.
ten zu lassen..

s. 318.. UngemesseneBaudienste können daher-»
wider den Willen der Herrschaft, niemals in ge-

messeneverwandelt werden«

§ 319. Ben·Festsetzung»undVertheilung der

Dienste ist daraus zu sehen, daß den Unterthanen
die nöthigeZeit zur Bestellung ihrer eignen Wirth-
schaften,und zum Gewerbe ihrer Nothdurft übrig,
bleibe. ,

s. 32o.» Ben streitiger Bestimmung angemesse-
ner Dienste müssen Von beyden Theilen Sachver-
ständigevorgeschlagen; diese von dem Richter

mit
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mit ihrem Gutachten gehört; und auf dies Gut-
achten , bey Abfassung des Urtelg, vorzügliche
ücksichtgenommen werden.

»s.321. In Ansehung solcherGüter, welche
die Unterthanen , ohne herrschaftlicheHülfe, bis-

her bearbeitet haben, hat es dabey ferner sein
wenden-

322.- Es darf aber alsdann die Herrschaft,
ohne Einstimmung der Dienstleute , weder Erwei-

terungen, noch Veränderungenin dem Betriebe
der Wirthschaftsvornehniemdurch welcheDienste
erschwertwerden.

s. 323. Welche Classe Von Unterthanen zu Stimm-
Spanndiensten verpflichtet; mit welchen Arten Miste-

von Zugvieh , Und mit wie vielen Stücken dessel-
ben ein jeder don ihnen dabey zu erscheinenschuldig
sey, ist nach der Verfassungeines jeden Orte be-

stimmt. -

«

—

« §. 324. Von diesen Einrichtungen ist kein
Theil ohne des andern Einwilligung abzugehen
berechtigt.
§. 325. Jm zweifelhaftenFalle gilt die Vermu-

khung, daß die Bauern mit Pferden zu dienen

schuldigsind.
(). 326. Unterthanen, die zur Bearbeitung ih-

rer eignen Güter kein Zugvieh nöthig halten, kön-
nen auch zu herrschaftlichen Spanndiensten nicht
angehalten werden. -

»
-

s. 327. Die Unterthanen sind schuldig, ihre
Dienste,nach deren Bestimmung, den Anweisun-
gen der Herrschaft gemäß,mit Fleiß, Sorgfalt,
und Treue zu verrichten. .

F. 328. Wo die Dienste auf eine gewisseZahl Von ge-
von Tagen in der Woche oder int Jahre bestimmt
sind, hängt es Von der Herrschaft ab, welcheWo-"gen.
chentagesie zu wählenchr gut sinde.

s. 32,9.
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s. 329. Die nach den landesgesetzenbeybehab
tenen Fenertage haben mir den Sonntagen gleiche
Rechte. - -

d. 330. An den durch landesgesetzeabgeschaff-
ten Feyerkagenkönnen die llxitecriznneii den Dienst,
auf Erfordern, zu tlznn sichnicht weigem

s. 331. Wo aber die Unterthanen qlltäglich
zn dienen schuldig sind, da kdnnen sie an den
dritten Federn-gen von den soaenacrnten deey ho-
henksesttagen, dem grünen Dennerstage , nnd
den drey aufgehobean Vußtagen, zum Hofe-
dienste, außer der Erndte, nicht« angehanen
werden.

§. 332. Gewöhnlichmnß die am andern Tage
vorzunehmende Arbeit den Unterthanen am Abende

vorher angesagxwerden.
«

d. 333. Doch bleibt in vorkommenden unver-

mutlzeten Fällen der Herrschaft frev, noch den

folgenden Morgen die vorzunehmenden Arbeiten

auf andre»Art anzuordnen , oder noch g nzlich ab-

zubestellem
s. 334. Hat aber der Unterthan dadurch, daß

er mit feinem Zugvielze bereits ausaezogen war,
oder sonst, den Dienst schon wirklich angerufen-
so muß ihm, wenn diese Arbeit nicht fortgesetzt
wird, eine andere angewiesen, oder die angefan-
gene Arbeit an seiner gemessenen Dienstzeit ver-

«tzaltnißmåßigabgerechnet werden-

»s. 335. Wird der Unterklxan noch an demsel-
ben Vormittage wieder nach Haufe entlassen: so
wird ilzin ein halber; wenn aber die Nachmittags-
arbeit schonangefangen war, der ganze Dienstug
zu gute gerechnet

0. 336. Wo es hergebrachfih daß die Arbeit
nach Gespannen eingetheilt nnd berechnet wird,
da ist in diesem Falle jedes angefangene Gespan
für vollendet zu achten-

bs 337·
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. §. 337. Außer diesemFalle einer durch Verän-

derung der Umstände nothwendig gewordenen Ab-

kcchnung der angefangen-In Dienste, ist die Here-
schaftnicht berech:i·gt,die schuldigen Hofetngc in

halbe Tage, oder einzelne Gespanne, nach Will-

külzrzu verwandeln.

, §. 338. Jst die angefangeneArbeitdurchSchuld
des Uncixkhans unterbrochen worden: so muß ee

die rückständigaebliebscnen Stunden nachdienen.
-

. §. 339. Wönsenilich bestimmte Spanndiensie,
swekche in dem festgesessenZeiimnme nicht gefor-

dert ipordem können nur aus Eine, Handdienste
qber auf Zwen Wochen zurück, nachgefordert
werden. ,

§. 34o. Betrågt der ordinaire Hofedienstauf
die Woche incer als Drey Tage: so kann wöchent-

lichnur Ein Tag nachgefordett werden.
. 341. Auch findet eine Nachforderung der

Sonnndienste nicht statt, wenn der Unterthan in

gleirner Noilz und Verlegenheit mit der»Herr-
schsftist·
»E.342. Es kann also in der Erndtezeit, wenn

Per llxnekrlznn mit feiner Ekndie noch nicht fertig
M, dieHerrschafc von ihm Spnnndienste, vie cr

sdjbsizur Einbeingung seiner eignen Feldfrüchte

nochlehak, nicht nachfordecm
I. 34z. Ein Vereint-fordern der Dienste sindet

Segen sen Willen der Unterthanen niemals statt.

zi. 344. Sind die Spanndienste der Untertha- Gemessmk

Ren nuf ein gewisses Acker- oder Wiesenmaaßfest-

gesetzt-:so müssen dieselben zu gehörigerJahres- main-.

zeit, nnd nach den Regeln einer guten Wirchfchafk
Pecctchxetwerden.

C. 345. Ein Gleiches sindet statt, wenn die

Unterthanenim gemesscnen Hofedienstegewisse
bestimmteAcker- over Wiesenfieckezu bearbeiten

Ohms
§· 346«
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. 346. Auch in diesenFällen sind die Unter-

’tl2anenschuldig, ben der Arbeit der Anweisung
der Herrschaft zu folgen, und können von ihr,
vermöge des Dicnstzwanges , dazu angehalten
werden.

»

. 7. Ysird die Bestellung nachlåßigund

schlechtbefunden: somuß dieselbe sofort, und ohne
Widerrede, auch ohne Anrechnung auf den ordie
nairen Hofedienst, verbessert werden.

§. 34"8. Sind die Dienste der Unterthanen
zum Theil auf Tage; zumTheil sader auf Acker-
dder Wieseninaaß, oder gewisse Fuhren bestimmt:
so sinden bey jeder dieser Akten von Dienste-»
die dafür soben besonders ertheilten Vorschriften
Anwendung.

.

,§. 349. Zur Ableistungder Spanndiensie müs-
sen, außer dein Lunis-reize,auch die zur Führung
des Wagens, des Minan und der Egge erforder-
lichen Personen gestellt werden-.

s. 350. Diese sind sowohl bean Ackerba«ue,
nlg den«dem Auf. und Abladen der Wagen, zu
helfen schuldig.

.

-

v

es. 351. Jn keinem Falle kann der mirgeschickte
Ablader auf länaere Zeit, oder zu schwerem Dien-

sten, als ihm nach §. 350. obliegen, gebraucht
werden.

,
»

, v

s. 352. Jst ein zu Spanndiensten dsiichtigek
Unrerrhan , auch eine oder mehrere Personen zu
besondrer Handarbeit zu stellen verbunden: so kön-
nen, der Reael nach, beyderley Akten von Diensten
nicht zu gleicher Zeit gefordert werden.

,

. 353. Es steht dem Unrerehan frev: ob er

die Hofearbeit selbst verrichten, oder durch nich-
tiqu Gesinde oder diensttaugliche Kinder leisten
wolle.

,

s. 354. Männern-ge können nicht durch Wei-
ber oder Magdez wohl aber die sogenannte Mel--

«

ber-
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Weibertage durch Mannspersonen abgedient
werden.

«

s. 355. Sind jedoch in diesenWeibertagen ge-
wisse Arbeiten zu verrichten, welche von Manns-

personennichtgehbrig geleistetwerden können: so
Ist die Herrschaft diese, statt der Weiber oder«

Mägde, anzunehmen nicht schuldig. ·

s. 356. Unterthanen , welchevon der okdinairen

Hofarbeitbefreyt, und dagegen für das ganze
Jahr nur zu einer bestimmten Anzagl von Hofera- »

gen verbunden sind, müssendieselben zu der Zeit, -

wo die Herr chafr sie am iiötlzigstenbraucht, uns
,

weigerlich entrichten.
»

.

T

s- 357s Eben das gilt von den sogenannten T
;

Beyksgen- Welche manche Unterthanen außer der
«

ordinairen Hofarbeit zu leisten haben. F-!
§. 358. Die Unterthanen müssen zum Hofe- Gesinn-

,

dienste diejenigen Geräthschaften in cüchcigemMINIS-

Stande mitbringen, die sie zur Hofwelzrerhalten
Haben,oder die sie, zu Arbeiten von derselbenArt,
in ihrer eignen Wirtlzschaft brauchen.

«

§. 359. Jst der Unterthan zu solchenArten von

Arbeitverpflichtet, die in seiner eignen Wirtyschaft
smcht vorfallenx so müssenihm die dazu besonders
erforderlichenGeräthschaftenvon der Herrschaft ge-
Leben werden.

§. 360. Nur dann, wenn er dergleichenGeräth-
schaftenvorsetzlich, oder aus grober Fahrlößigkeit
Verderbt, muß er den dadurchverursachtenScha-
denersetzen-

s. 361. Wo nach dem Landesgebrauchekeine Ast-um —

Andere Bestimmungen angenommen find, mufe s— «J
Ver Unterthan vom anfzelznken April, bis zu del-.

Ende des Monattzsi August, früh von Fünf szr
CNJ in der übrigen Jahreszeit aber niic Sonnen-
angcing den Dienst antreten, und in allen Fällen

. Allgem-Geseizv.til-»Baue. Aa densel-
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denselbenvorf Sonnenuntergang nichtBei-everver-;
lasse-m

»

.

«

»

«

§—·4geb-. Doch Imuß bey diesen Zeitbestimmun-
«gen auf die Entfernung des Orts, -wo der Diean
«geleistetwerden soll, von dem Wohnaeke des-Unter-

llzans, billige Näcfsichtgenommen werden. E

s. 363. Bey Spanndiensten fowolzlxals bet)
Handarbeiken , müssen den Unterthanen dieljeden
Orts gewöhnlichenNuhestunden zum Frühstücks-
znm Mittage, nnd zur« Vesper gelassenwerdet-.

·

s
«

. Wo die Gewohnheit des Orts nichtd
Bestimmces festsetzt,da sind den Unterthanen-, bed»
Spanndienstem am Vormittage Eine, zu Mittag-
Zwey, nnd den Nachmittag wieder Eine; so Ist-le

bey Handdlensten, aelf jede der d’rey«Tagezelten,
Eine Ruhesiunde Fu gestatten. «

§. «365.Im Winter, vom Ein nnd zwanzigsten
September bis »Ein und zwanzigstenMärz-, fallen
die Feskilxstücks-und Vefpekstunden weg; und es

können an Orten, wo mehr als Ein Gespann auchl
in kurzen Tagen gemachtwlrd, nur die Futen-stun-
den gerechnet werden.f -

«

-

§. 366. Wo dasTagewetknach Maaß, Gewicht-
Zalzl, sodscr Entfernung nicht bestimmt ist« muß
der Unter-than mer seinem Gespanne dem mittlern
oder schwächernHofe-Zugegleich arbeiten.

s. 367. Bey Handdienstenmüssendie Untertha-;
nen dem von der Herrschaftbestellten Vorarbeit-pl
folgen. !

s. 368. Dieser Vorarbeiten-, so wie in dem

Falle des 0. 366. der Hofezug , dürfen an denk-

seldikn Tage nicht gewechselt oder abgelöst
werden«

" ’

s. 36«9.Baudienstexmüssendonden Unterthanen
en der Reael außer dem ordinairen Hofedienstege-
leistetwerden.

»
··

s- I"70-
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.«.; §.«,—57o.Die Unterthanen sind dieselbensowohl
zur Erbauung neuer , als zur Wiederherstellungund

Besserungalter Gebäude, zuleisten verbunden.
. 371. Sieiverden allein durch die Bedürf-

bißder Wirthschafis- und unentbehrlichen Wohn-
·

gebände, auf demjenigen Gute, zu welchemdie
« Dienstpsiicheigenals Unterthanen gehören, be-

stimmt
, .s. 372. Ob solcheGebäude innerhalb der Ein-
fchließungdes Rittersitzes·, oder außerhalbdersel-
den liegen; Und ob sie auf ider vorigen« oder auf
einer andern Stelle wieder erbauet werden sollen,
inacht keinen Unterschied.

— K»373« Zu Gebäuden,welchebloß zur Pracht,
oder zum Vergnügen dienen, können die Untertha-
"nen nicht anders, als in den gemessenenHofetagen,
Dienste zu leisten angehalten werden.

«

"

s; 374. GleicheBewandnißhat es in Ansehung
OberlenigenGebäude,die für ein besonderes die Tand-

Jwirthschaft nicht betreffendes Gewerbe errichtet
find-
. . s. 375. In Fällen« wo die Unterthanenunge-

,smesseneVaudienste zu leisten schuldigsind, müssen
» Fealle zum Baue erforderlicheMaterialien Und Ge-

räthschaftenanfahren.
,

. H. 376. Finder die Herrschaftfür gut, zum Bez-
YJUfedes bevorstehendenBaues einen-Ziegel- oder

Kalkofenanzulegen: so können die Unterthanen sich
nicht«weigern, das zum Ziegei«-oder Kalt-brennen

·jeirforder1icheHolz, so weit als diese Materialien
sum eignen Gebrauche zubereitet werden , im Bau-
diensteanzufahrem ,

i

s. 377. Dagegen find sie nichr schuldig, zum
Baue des Ziegel- oder Kalkofensselbst, außerden

-. ordinairen Haferagen, Dienste zu leisten.
§. 378. Das Anfahren der Psiastetsteine Und

»derSande-z zu Ställen und Mistplätzcn,so wie des

»

Aa 2 Hohes
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Holze-I zu Einfassung der Brunnen und Düngers
stellen, gehörtzum Baudienste.
§. 379. Dagegen wird die Anfuhre des Holze-

und der Steine zu Gartenmauern und Planken,
zum Baudienste in der Regel nicht gerechnet.

h. 380. Das Bauholz aus dein Walde sind die

Unterthanen, auch unbeschlagen,anzufahren schuldig;
es muß aber abgewipfelt und ausgeåstetseyn.
— h. 381· Sägeblöcke, welche zum Vehufe des

Baues zu Brettern geschnittenwerden sollen, müs-
sen die Unterthanen im Baudienste zur Schneide-
mühle anfahren , und die Bretter daselbst wieder
abholen.

h. 382. Den Bauplatzmüssendie Unterthanen
zwar abräumen; das Wegfahren des Schrittes aber, z
ingleichen der abgebrochenenBretter, Balken, Die-s
len, und andrer alten Baumaterialien, gehörtnicht
zum Baudiensie.

»

H. 383. Die Baumaterialien müssendie Unter- ;

thanen an denjenigen Orten abholen , wo ihneni
dieselben von der Herrschaftangewiesenwerden. ?

H. 384. Doch sind sie Bauholz, und Steine»
aller Art, in einer weitern Entfernung , als sechs

"

Meilen, herbey zu holen niemals verpflichten .

i

§. 385. Andre Baumaterlalien müssensie auch
weiter holen, wenn dieselbenmehr in der Nähe gar

nicht zu haben sind. .

§. 386. Kann aber die Herrschaftbrauchbare.
Baumaterialien dieser Art unter sechs Meilen er-

halten: so ist sie weitere Fuhren, unter dem Vor-
wande der bessern Güte , als des wohlfeilernPrei-
ses, von den Unterthanen zu fordern nicht be-

rechtigr.
§. 387. Jn einer Entfernung Von sechsMeilen

hingegen können die Unterthanen sich nicht wei-

gern , die Baumaterialien da zu holen, wo sie ih-
nen von der Herrschaft angewiesenwerdens

wen;au
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auch dieselben-mehrin der Nähe, aber von schlech-
terer Beschassenlzeit, oder in allzu theurem Preise
zu haben wären. .

.-
, §. 388. Allzu theuerist der Preis, wenn die nä-

hern Materialien Ein Viertel oder darüber mehr
kosten, als die entfernte-en. «

- — -

.-

§. 389.« Die etwanige vorzügliche-Güteentfern-
terer Wieterialicn berechtigt die Herrschaft nicht,
weitere Fichten- von den Unterthanen zu Verlangen,
ssvhalddie näherenMaterialien nur an und für sich
sbrauchbarsind ’

« 7

s- :390, ,»H,anblangerdieystes,und alle- übrigeAr-
ten von Arbeiten, die ein llnteetkzan hey dene
»Beste Amb- der Besserung seinen eignen-Gebäude
nach ways-brauch »z» .vmichc.eu«spsiegts,;Muß
» auch tm httrfchoftlichenBaadienstki übe--
«Uchmcn.»s«« . .. .·-’

. -’·.·.«« .». -.,»

. se 391s Arbeitene Welche shandwerksmäßige
»Kann-IV erfordern-. jstzsexsiolchergestanznverrich-
ten-nichtschuldig.

-
·

—

§.·392: Bey dem sogenanntenHebenxnnbtegen,-.
»Fe- vkmjnjchkm herrschaftlicherMenschenng
;ba«ude,ist ein jeder Unterthan auf Erfordern hülf-
reiche Hand zu leisten, zu allen Zeiten ver-

pflichten -

»

—

§. 393. Die Herrschaftmuß die ihr zukommen-
VM Baudienstemit solcher«Mäßigungfordern, daß

gieWirthfchaft der Unterthanen dabey bestehen
ann.

s. z-94. So weit die Herrschaftvonden in Cul-
-tur habenden bäuerlichenGrundstückenbäuerliche
Prästacionenentrichten muß, ist sie auch -schulvig,
ZU den Baudiensten der Unterthanen verhältniß-
mäßigmitzuwirken.
§. 395. Zum Baue und zur Besserung der Ge-

bäude auf untertlzånigenStellen, welche dies-Herr-
schaft, nach der gemeinen Verfassung des Orts,

Aa g iU
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;
u unterhalten ·-schnldig.ist, sind die-Unterthanen

udienste zu leistenverbundene
«

Fpkstdiw H. 396. Forstdienstewerden in der Regel zu den
M- erdinairensplnx den gemessenenTagen zu leistenden

LHofediensiengerechnet-- -

s. 397. Unterthanen allo, welchenoch unge-
wesseneEDienste Haben, «"sin-din der Regel Forst-
-dienstezu leisten nicht schuldig.

«
"

.- »E-3984 Jn wie fern die Unterthanen auch Jagd-
idienste zweier-richten fel)uldigssind,vbleibt-nach den

besondernVerfassunan einer jedenProbinH sder

näherensBenimknungist«-ihrenGesetzbüchernvorbe-
—·l2alken. » s -- L «-

qukksuhx s"§.-z99ksZum oedinairen Hofedienstefpannpflicly
We tiger Unterthanen gehört auchdie Verfahrungnllek

Arten bon«-Eezeugnisiendes Gurg, Feewelchem sie
geschlagensind, an Feld- undGartenfrüchkenzin-
:gleichen«s-anVieh; "o ivie die Herbeylxolungaller
: Arten der Lin-dessenBewirelzschafeungerforderlichen
Bedürfnisse«« s «

Neifefucy 0.":4"06.'«1SinddieUntertlzanen,nochnußecdem l
·

MI- ordinairen Hefedienste,fzuunbestimmten Reifefulzi l
.cen betet-lichtensfosnsüsskkisie die-selbendes- Peksov

I

s

l

des Herrn, seiner Ehegaktin,- und den in seinem
Hause sichaufhalkcndenKindern leisten. -

«s.401. Auch zur Abholung und« Zurückfahrung
des Arztes, des Wundarzteö,des Gebupighelfers,
und der Hebamme, können sie dieseFuhren nicht
versagen.

s. 402. Zur Herbcvhdsnng,nicht aber zur Ab-
falzrung der Wirthschafcsbedienren,sind die Unter-
thanen der Regel nach verbunden. —

s. 403." Ein Gleichesgilt von Erziehern und

Erzieherinnen, für die bey der Herrschaft sich auf-
haltenden Kinder derselben.

Weite m s. 404. Sowolzl bey diesen außerordentlichem
IMM- ols bey den im« ordinairen Hofedienstezu leisten-

den I
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Hm Fuhren, »außerhalb-derGränze des. Gute-,
ilsängtdie Bestimmung,: wie weit dieselhenzu ch-

stenz wie viel Meilen auf einen He.fctagzu rechnen-;
wie viel ladung der twtertlzaznZu nehmen schuldtg
JU· s«w.,. von der Berfqssxzngjedes Orts ah-,, und

Muß in den Provinzialgesetzennäherdarüber yet-«-
:v.r-dnet werden«-» » ».,;,;«»«-,-»» ,

.

»

.-
- Z«—4q.-..Wenn über dergleichenFragenStveec

festlkstshcjewhat es» bis zni«Endfchnftdc8«Prozef-
s.s«18,setz beuge-tilgensein Bewenden,« was blslzcr
Hefchjhemöder sonstin der Gegendüblichist«
»H.495Hz2xzepsulzrcth »welcheangechalh der Nücklavuns

.-Granze-»p,;5.Gelte-gelecstetwerde-nmüssen,send .d:e W-

2skannpfltclztigzxnkzxnteetizenenMEPqu für die
Herrschafteinzler-nehmenverband-m -

,

. 4o7. Betrågt dieRückladungmer bis-Hälfte
kder vollen Ladnn5,«oder wenlgex: so-wärt-denUn-

«t:errlz.men»dafekte,nichtsgut gerechnet
.

—

s. 408. Beträge-abepdig Beicht-ung- nicht-z
«ph-.«vmuß-der.llnterrhanlänger, als einen halben-
qu, darauf warten: so nmä ilzmnuf seine schul-

-.kn"genDienctxngefür."dieNückfulzxeeben-soviel, als-

.-fükdie Hinterhrh abgeschricbeu«werden.

F.409. UelmrVier und ZwanzigStunden auf
zRü las-Junggewarten, is dep Unterthan. niemals-

zyerlbyndeer. .

» ; »

s. 410. LDieVerbindlichkeit, ins herrschaftlichen
s«AngelegenheitenBotenzm geizen-, trifft- gewöhnlich

)

nur die zu Spnandiensten nicht verpflichtet-n Un-

kerchanem
«

zu sen-«außerordentlichenDiensten; doch, können

—.d·ieordinairen DiensttagH welche während der

durch eine solcheVerschickungveranlaßtenAbwesen-
»heikdk5,1mterthans vergessensägt-»niemals nach-

. gefordertwenden

A a«4 §".4-kz.

C, 411. Das Botenlaufensgeh-Irrin vdexRegel«

:.—«sk

-
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s. 412. Die Zeit, welcheder Unterthan, übe-,
einen halben Tag, an dem Orte, wohin er ver-

schickt worden ist, auf die Abfertigung warten

muß, ist ihm auf die schuldigenDiensttage, in so
fern diese nachgefordert werden können, gut zu
schreiben.

· «

—

§. 413. Ein Botenläuferist im herrschaftlichen
Dienste Funfzelznbis Achtzehn, und wenn die Ent- s
fernung weiter tst", als daß er noch an demselben
Tage zurücktrmmenkönnte,Zehn bis ZwölfPfund
mitzntragen schuldig. -

"

s. 414. iasten , die mir mit einem «Schiebe-
»

, karren , oder mit einer Radbare fortgebrachtwer-
»

s

den können , sind die Unterthanen im Boten-
- diensiemitzunehmen , der Regel nach nicht ver-

bunden.
«

s. 415. Wo sie aber dazu verpflichtetsind, da

darf eine solchelast die Schwere von Fünfzig bis
Sechzig Pfund niemals übersteigen.

s. 416. Wegen Bestimmung der Weite lzat es

bey den VorschriftenH.4o4. 405. sein Bewenden.

Ygtbekmd . 417. AußekordentlicheDienste,«welche vie

Emptk«m»Unterthanen über die ordinaire Hofarben zu leisten
schuldig sind , insonderheitaber Baudienste, kön-.
nen znr Saat- und Erndtezeit, außer dein Falle
einer dringenden Noth, von ilznen nicht gefordert
werden.

§. 41,8. Auf jede Saat-seit werden Vier, und
. auf die Erndtexeit Sechs Wochen gerechnet.
» Versäumt s. 4-9. Die Bestimmungen: was den Unter-
«« BILDET-Fuehanen für ihre Dienste an lohn-, Kost, oder
’. Futter gebübre, bleiben den Verfassungen eines

Fels-sen
Orts , und den Gesetzender Provinz über-

a en.
.

§. 42o. Doch müssenihnen überall das Zoll-,
« Wege-, Brücken- nnd Fährgeld,ingleichen, wenn

. u sie im berrschaftlichenDienste über Nachbarn-s-’-
, cl M

-

-

:
ED-
—-
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bleiben müssen, betxrvSpanndiensten das Stall-,
und bey dem Botengehen das Schlafgeld, so wie

alle andern extraordinairen Auslagen dieser Art,
dergüketwerden. -

S. 421. MitEinwilligung der Unterthanen kann Verwand-
die Herrschaft Naturaldienste in Dienstgeld , und

m gemesseneverwandeln.

§. 4222 Jn sofernabersdutch dergleichenin den

Diensten einzelner Unterthanen vorzunehmende
Veränderung, die unbestimmten Iasten der übri-

gen erschwert werden können , ist die Einwilligung
aller Theilnehmer erforderlich. «-

ss 423s
"

Wo jeder Unterkhan bestimmteDienste
zu leisten hat, da bedarf es zur Verwandlung der-

selben in Geld- oder andern Abgaben , auch bcky
einzelnen Unterthanen, keiner Einwilligung von

Seiten der übrigen.
'

§. 424. Jst der Unter-thanzu Naturaldiensten
oder zu Dienstgeld verpflichten so gebührt der

Herrschaft die Wahl: welches von beydenste for-
dern wolle.

§· 425. Sie mußaber, wenn sie von dem, was

bisher geschehen istj abgehen will, den Anfang
eines neuen Wirthschaftsjahresabwarten, und die

Unterthanen wenigstens in den ersten Dtey Mona-

then des nächstvorhergehendenWirthschaftsjahres
davon benachrichtigen. :

s. 426. Ein Gleichesmuß von den Unterthanen
geschehen,wenn diesen die Wahl: ob sie Dienstgsld
zahlen, oder die Dienste in Natur leistenwollen,
ausdrücklichvorbehalten ist.
§. 427« Haben sichHerrschaftund Unterthanen

durch schriftlicheVerträge aus Dienstgeld vereinigt:
so hat es bey dem wörtlichenInhalte dieser Ver-
trägeseinBewenden.

Aas §. 428.

ng det»
.

v · , lenstetn

Flut ihrer Zuzcehung angemessene Dienste aller Art Dienst-Ists

.«».««,.—-.—.-.:..k
—

-

es
.s.—

ils-sk-
.

—-
«-"-.—.-.«"

-

—

i
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-. H. 428. Jst aber kein 'sclxkiitlicherVertrag von

handenz swfksannder Heerschnfy wenn auch die-

Feste fest-noch»so langer Zeit nur das Dienstzeit
gefordert nnd angenommen hat, die Forderun-
nxer Dienste-. in Natan dennoch nicht gewehrt
werden«-;

"

- ,- .

, :

« - s. 42g"s.Ei.ljeVerjährungsindet in diesem Fall-
snnr von der Zeit an statt«;wo, die Herrscheftdit
kDienste ist«Natur gefordeth der Unkexxlznnderen

Leistung verweigert, nnd dieHekcschaftdatkOiet »F
gelb von-. ihmifcxnerangenommen hat. « »s-

- s"

.- . s. 430,;Sind den Unterthanen innerhalb Fujis-
zig Jahren die Dienste in Natur nicht abgeht-derg-
sondern nurDienideld voniiznen entxichtet wor-

den: so muß eexvderNegelznachauch ferner beiden
sein Bewenden haben. l

:.« s. 4zt. Kann ffiednthklax niichgewiesenswerdenJ
daß die Unterthanen in noch ältern Zeiten wirklichl
-Nat1ecaldienßegeleistet hasben;-so bleibt es bey den

s§. 428. nnd 429. enthaltnen Verordnungen.. .

«

-- .- s. 4,3,2«.Wort der Unterthan dem Staate die-,-
nen muß, und in derselben Zeit nicht zugleich nie

zherrschaftlichensDienste leisten kann: so- niußsek
«zwar damit in diesem Zeitraumesverschontz qo

müssenaber- die--«solchergesta1xrückständigegebliebe-
:nen hetrschaftlichenDienste in den zunächstfolgen-
;den Tagen weg-Wochen-bett ihm nachgeleistetwer-

den. G« 339- f(1q-) . ,

02 433· Eben das· sindetsstatk-,wenn der Unter-

than, durch von ihm zuz leistende Gemeinarbeit, an

der Ableistung der herrschaftlichenDienste eine Zeit-.
lang verhindert worden.

s. -34. Doch muß den Unterthanen durch
dieses Nachdienen die nothwesndige Bestellung ih-
rer eignen Wirtlzschaftnicht nnmöglich gemacht
werden« »

»

»

I§-45-
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« HEFT-BE·Be"n erkittonembekkächklichenBdandsokscueveej
schade-i«- .Wokz«:-3-»dek- WiekhschafksgshaudkmWes-Te
kann denkt-kennen e-inen««sverszäitntßmäßiigenErlaß
"an den Diensten verlange-IF in fd fern-»dieHero-
schafkden«-Wiederausibaasnächtsekbstkszu» besorgen-.-
åbernimner.- -

f

"

«

" "

«

-

«"
’

0.«4361««DiesDaueordiefeOErtassess ist«asuf.die
Häler der. Zeit zu bestimmen, währendwelcher-
VSM verunglückt-enUnterthan- ein· Nachlaß ans ven-

HKceksbrästationenZu stauen kommt-« « (

»

«-
"

«

s.-«4-"37..sHat herunteran dritli Feuer over-

Seuchedas zum Spanndiensie erforderlicheZus-
FUchWARR- fo muß-ihmebenfallgsfürsdieHälfte-
EDFDZeit-U Während-»welche-der- Kreis Remissivn
tgtebtz iherSpanndienstserkassmwerdens «

s. 438. Doch muß es in diesemIM, «aufVes-

lsangen der Hersfchaftsj»Mu- ves EåSvanjwiensteg,»
——ebensovieksTagemitverHand diene-IX .«— .

—

» «

§. 43y.!"Ben dem- Verluste degssjtgvsehesdurch-»
Cndge Ungläcksfålke,fkann der Unterthen nur aqu

Tvsviel Zwie, aks zu«dessen’-Wiedernnschnssungnoth-
wendigjfh Nachlaßan den schuldigsteSpannbien-
«stensssoede"rn..

"« «

-

—

·

« »
S, 440. Wenn ees dem linke-than durch seine

Agne, Tsover der— Seinigen Krankheit Unmöglich-
Wird, die Dienste zuweist-m so kam vieHekkschafe

«

dieselbennicht nachfordems «

.

441. Doch kann« in diesem-Falte-der—fpdnnk
dtmiipsiichcigeUntershan fein Zugvieh dem. here-.
fchaftlichenDienste nicht vorenthalten

«

.

« »

ss 442.- 1 Die Frau des dienstbar-en-Unterkhansx
bleibt- nachsihrer Niederkunft, durchs Sechs Wo-

chkhj VM VM ihr- fvnst obliegenden Weiber-dien-
sten frey.

«
(

s.4423. Wenn der Wirth-oder die Wirthin ge- -

sterben ist: so können von der Stelle Acht Tags-«
langkeine-Dienste gegqrdertwerden.

L—Hex
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unmög- «§.,4 Auf einen-immerwährendenErlaß an

ZIMMden schuldigenDiensten »wegen angeblicher Unmög-«

lichten-: Beinen Unterthanen nur alsdann-antra-
gen, wenn ssie durch Zufall, höhereGewalt, oder

den Anspruch,eines Dritten-,- einen nicht unbe-

trächtlichenTheil ihrer .Grundstücke,(ode-r« eine

dazu gehör-fide nutzbare »Gerechtigkei:lvecloren
haben. . ::." :.x. s-
§. 445..-:-Ferneralsdann-»wenndurch einen sol-

chen Unglücksfalldie Gru dstückezu der. bisher ge-
wöhnlichenCultur ganzes er zum Theil unbrauch-
bar geworden sind. , .

-

«

«

s. 446. »Wind durch Rachweisung solcherUm-
ständedie Unmöglichkeitsklagebegründete so muß
durch Sachverständigesausgemittelt werden:. um

wie viel die Stelle durch-den erlittenen·.1.sing’lücks-
fall an.ihrem Ertrage derminlserrworden..

h. 447. Alsdann mußdieHerrschasr entweder
den dermaligen Ertrag durchsAnweisiingandrer
Realitäten wieder ergänzen, . oder sichnach Ver-
hältniß der entstandenen-Verschlimmerung, eine
Heruntersetzungder Dienste gefallen lassen.
§.448s Behauptet die Herrschaft, daß die Un-

terthanen, des erlittenenVerlusteo ungeachtet-, die
fchuldigenDienste dennoch leisten können: so steht
ihr frey, die Möglichkeitderselben entweder durch
nähereAusmittelung der gegenwärtigenBeschaffen-
heit der Güter, oder sdurchVergleichung.mit an-

dern eben solcheDienste in gleichemMaaße wirk-
lich leistendenStellen , nachzuweisen.
§.449. Wählt die Herrschaft den ersten Weg:

so muß ausgemittelt werden: ob die Stelle bey ei-
ner gewöhnlichenBewirthschaftungso viel eintra-
gen könne, als zur Unterhaltung des Besitzersund
seiner Familie, so wie des zur Bestellung der Wirth-
schafkUnd zum Hofedienstnothwendigen Gespann-
und Gestades, erforderlichist.

§- 450s
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·

«(F.·450. Ingleichen: ob,s wenn dieschuldigen
Dienstein ihrem bisherigen Maaße und Umfang
ferner geleistet werden müßten, dem Besitzer die

ndthigeZeit übrig bleibe , seine Wirthschaft gehö-
kiq zu bestellen, und sowohl die öffentlichen,als

Gemeindedienstezu leisten.
,
§. 451. Auch muß bey dieser Zeitberechnung

darauf gesehen werden: ob und wie viel Zeit der

Unter-thannöthighabe, um den etwa unzureichend
befundcnen Ertrag der Stelle durch Rebenverdienst
zu trgkmzenzund in wie fern Gelegenheit zu einem

sdkchm Nebenveedienstein der Gegend vorhan-
den sey.

Hi 452i Nach dem, was hieduechausgemittelt
MMIU Und tmch dem pflichtmäßigenErmessen
Vereidtktr Sachverständigen, muß der Richter fest-
setzen: ob und in welchem Maaße die Herrschaft
einen Theil der schuldigenDienste zu erlassen ver-

bunden sey. .

s. 4 3’.Will die Herrschaftden Weg der Ver-5
. .

gleichungwählen(xi.448.): so steht ihr frey, diese-(
tilgen Stellen, mit welchen die Vergleichung ange-

stellt werden soll, in Vorschlag zu dringen.
«

§. 454. Alsdann muß untersucht werden: ob

diese dorgeschlaaenenStellen mit denjenigen, für
welcheder Erlaß gefordert wird , sowohl in Anfe-
kälmgder Dienste und übrigen lasten, als des Um-

fangs und der Beschaffenheitder dabey befindlichen
Putz-batenNealitäten, wirklichin gleichemVerhält-
nissestehen.

s. 455. Auch auf die mehr oder minder bequeme
lage, und Gelegenheit zum Nebenverdienste, muß
dabeyRücksichtgenommen werden.

H. 456. Finder der Richter, nach dem Ermessen
Ver Sachverständiqen, dsßi die zur Vergleichung
schicklicheeben dieselben Dienste leistende Stelle,
Von eben der, oder gar noch schlechtererQuaäixi



,
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«

der zu-ver-kverfen.
tät sent so,,i»gdieUninöglichseitnklagealsfungegrün-

§; 457, Findet sichaber;daßdie gleicheDienste
leistendenStellen von bessererQualitätsindlzfo muß
die Herrschaftentweder-diejenigen»für welcheder

Erlaß gefordert wird, so weit, das sie jenen gleich
werden schen-essean spoder nach Verhältnissdei-

schlechtern-.Qualität.,»eine»»Heruntersetzungder-

Dienste sich·gefallenlassen. .

.

§. 458. Sind durch Erweiterung oder Verbesse-
rung der wirtschaftlichenWirthshan angemessene
Dienste der Unterthanen dergestaltvermehrt wor-!

den, daß denselbendie erforderlicheZeit .zu ihrer
eignen Rothdurft stichtübrig bleibt: so istdie Herr-
schaft schuldig, dabey mit eignen Zügen over lohn-
arbeitern, nach Verhältnis der Erweiterung , mit-«

zuwirkew
.

.
»

«

« :

s» 459« Obige Vorschriften01444 - 458.) gel-
ten auch alsdann, wenn die Unterthanen ihre Stel-
len nicht eigentlzümlirhbesitzen, sondern dieselbefl
der Herrschaftgehören.

-

.

— -s. 46.o. Will jedoch die Herrschaft sich mit
einem solchen Unter-than auf den Prozeß über
die; vor-geschätzteUnmöglichkeitder Dienste gar

nicht einlassen: so steht iizr frey, die Stelle zurücke
zunehmen.

s. 461- Sie mußaber alsdann den Unterthan,
sein Weil-, und die nach dem Achten Abschnitte
ihm folgenden Kinder-r wenn er anderwärts im
Lande sein Unterkommen finden kann , der Unter-

sklzänigkeitauf»s«ei1t.3erlangenunentgeldlich entlas-
ssen, nnd fiårdie Wiederbesetzungder Stelle mit

einem rangltchen Wirthe bey eigner Vertretung
sorgen.

. s. 462. Jst der llnterthan blos Zeikvächtenso
muß seineBefugniß, ErlaßderDienste zu fordern,
nach dem Inhalte seines Evntraktes, biernsichst

aber-
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lIber nachden bey Pachknnyen überbaunpvörgefchriekdenen Grundsätzenbeurtlzeilcwerden.

- «.s.463. Bei) enqkelzendenDienststreitigkeiteiiDie-nisten-
müssendie Unterthanen diejenigenDienste , welcheUmw-

sie in dein leistenJahre bo: erfolgrein Widerspru-
chek auf Geheiß der Herrschan olzne schriftlichen

orbelxalt geleistet habe-H bis zusr rechtskröistigen
Entscheidungder Sache Tonsetzer-Z

" «

s. 464. Bau- und-andre nicht alljährigwieder-
komme-we Dienste müssen, wenn der Besitzstand
streitig ist, während des-Prozesses, nach dem Proj-
viaital-, und wo Pieses nichts bestninnt, nach den-

qllgemlekvenGesktzbuchegeleistet und. angenommen
werdens

- «

§. 465. Gegen «dleses’e·instn5eilimleistung der

streitiaen Dienste, können die Unterthanen sich mir

dem Einwande, daß diese Dienste in den vorhan-
denen Verträgen vder llkbarien Mik«Skillschweigen"
Jst-ergangensind, keinesweges schützen.

«

H. 466. Doch hat es« in Ansehungder nachVor-

schriftH. 141· aufgenommenen Uebaråem bey des-«
Verordnungdes O. I43. lsein Bewenden. «

. §, 467. Finder es sich am Ende des Prozesse-,
baß die Herrschan die streitigen Dienste zur Un?

gebührgefordert habe: vso muß "sie dieselbenden
«

Unterthanen, von der Zeit des ersten Wider-
spruchsan«, nach dem doppelten Satze des in «

VE-Gegend gewöhnlichenCammetanschlages bei-

g ten. »

«
«

J

. »s.468. "Bey Unmöglichkeitgklagenmüssen-die
Unterthanen die schuldigenDienste bis-zu dem Ek-
kenninissein erster Instanz dennoch leisten.
· Y. 469. Was abee in dieseeJnstcinzerkannt wos-

«de·n,mußeinstweilengelten, bis ein Andres rechts-
kräftigfestgesetztist.

«

( «

§- 470»
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s. 47o.» Wird auf einen Erlaß rechtskräftige-

kannt: so muß die Herrschaft die Unterthanen we-

gen dessen, was siewährenddem Prozesse, um den-
«

noch die Dienste zu leisten, haben auswenden, oder
"

in ihrer Wirthschaft verabsäumenmüssen, entk

schädigen.
"

s. 471. Besitzer dienstpsiichtiger Baaergüter,
wenn sie auch für ilzre Personen keine Unterthanen
wären, sind dennoch in Ansehung der von ihrer
Stelle der Herrschaft zu leistenden Dienste und Ab-
yaben, nach eben den Grundsätzen;wie die unter-

chänigenBesitzerzu beuriheilem

Siebenter Abschnitt
««"

v

Von den Zinsen und Abgaben der

Unterthanen.

tagen-eine s. 472. Grundzinfen und andre Abgaben, wel-

SZFUVEche die Unterthanen der Herrschaft von ihren Stel-
«

len zu entrichten haben, sollenkünftig, so wie die.
Dienste, in den Urbarien oder Kaus- und Anneh-
mebriefen, möglichstgenau bestimmt werden.

. §. 47«z. Daß Unterthanen außer den auf eine
oder die andre Weise bestimmten, noch andre oder

mehrere Abgaben an die Herrschaft zu leisten schul-
dig sind, wird nicht vermuthen

Naeueali . s, 474. Gebülzrtder Herrschaftein verhältniß-
«

Wam- mäßigerAntheil (pars quota) gewisser Erzeugnisse,
es sey als sehend, oder unter einem andern Na-

s. men: so finden die Vorschriften vom Zehentrecht"
«

.Anwendung. (Tit. Xl. Abschn.xl.)
i; s. 475. Abgaben, die einem gewissenbestimm-
)

— ten Maaße von Früchten, oder andern Naturalien

bestehen , müssenso,. wie sie auf dem zinsbaren
Gute gewonnen worden, rein und unvermengt ent-

richtet und angenommen werden-

ss 476



Den-achten :

terthan von der schnloigenGeldlumme Zögerungs-

- in Ansetznngaller Geldnbgaben, die nicht an dem M·
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§. 476. Sind dem Unterthnn dergleichenNa-
turalien in einem oder dem andern Jahre nicht zu-

so mnß er dafür den zur Verfnllzeit
gefundenen mittleren Preis der nächstenMarkt-
stadt entrichten.

«

s. 477. Doch stehtdem Unterthnnfrcy, die ihm
MißratlzcnenNaturalien selbst nnznkaufen, und

solchekgestaltin Natur nn die Herrschaftabzuliefern.
s. 478. Dergleichen Abaaben müssenam Ver-

fallkage, oder spätestensinnerhalb Vier Wochen
nach demselben, abaefühn werden.

v §. 479. Fållt dem Unkerklxaneine Sonn-selig-
ksik vTIERE-lichzur last: so stclgt es in der Wilzl
der Herrschan ob sie nach dem Verfalltage noch
die Naturell «- Liefekung, oder baute Bezahlung,
Nach VM CM Vskfillltcige gestandenen mittleren
DIkai«ktp1-eife,fordern wolle. -

s. 480. a) Wählt sieletzreresx fomuß der Un-

zinsenseit dem Verfallmge entrichten»
- 480. b) Nach Ablauf der Vier Wochen

C 478.) hat der Untcrckzcmdie Vermutizung der

Sanmseligkeitwider sich. -

g. 481. Zu Zögerungszinsenist der Unterthan Wonn- ,

bestimmtenTermine erlegk worden, verpflichtet
s. 482. Geldzinsen müssen in derjenigen Münz-

kate bezahlt und angenommen werden, in wel-

cherder Unterktzan die öffentlichenAdgaben zu ent-

ttchtenhak.
§. 483. Sollte in Zukuan ein leichtererMünz-

fUßeingeführtwerden: fo dient bey Bestimmung
JVer von den Unterthanen zn entrichtendeu, als- . z,

dann schon bestehenden Zinsen, der gegenwärtige
ünzfußzur Richtschnur.

«

’

«

§. 484. UnstreikigeZinsen kann die Herrschaft,Bei-trei-

aUch wenn sie selbst die Gerichtsbarkeit nicht hat, Halse-ZUUmn- Gesekzv. ni. Bann Bb durch
·

»



Erlaß an
den Zinsen.

streibenlassen«
§.

detiExecutionsordnnng beobachtet, nnd wenn es

386 ZweykerTheiLSiebenter Titel.

durch die Dorfgerichte des Orts unmittelbar bett-

485. Dochmüssen dabetl die Vorschriften

auf einen öffentlichengerichtlichen Verkan an-

kömmt, die Direktion desselbendem ordentlichen
Richter überlassen werden.

s. 486. Bestreitet aber der Unterthan die,Vet-
bindlichkeit zu den geforderten Zinsen oder Abga-
ben: so ist ihm darüber rechtlichesGeth und Er-

kenntnis nicht zu versagen.
s. 487. Er mußaber, wenn die Herrschaftsich

bis-her un Besitze der streitig gewordenen Zinsen
befunden hat, dieselben währenddes Prozesieg,«
mit Vorbehalt seinesRechts, entrichten, oder Si-

cherheitdafür bestellen.
IX 488. Wegen etlittener Unglücksfållekbnnen

Unterthanen an den herrschaftlichen Zinsen und

Abgaben nur alsdann einen Nachlaß fordern, wenn

ihnen dergleichen an der landesherrlichen Contri-;
bution zu statten kommt. »

s. 489. Das den Unterthanen zu erlassende
Quantum muß nach der Hälfte der Zeit, für wel-

che ver Landeoherc die Steuern erlöst, berechnet
werden.

Fi.490. Wenn also z. B· der landesherr einem

Unterthan, wegen erlittcncr Unglücksfälle, sechs-
monathliche Steuern nachlas;t: so kommt diesem,
an den jährlichenherrschaftlichenZinsen und Ab-

gaben, der Erlaß eines Viertels zu gute.

s.,491· Unterthanen, die ihre Güter auf den

Grund eines wirklichen Zeit- oder Erbpachtcon-
trakts besitzen, müssen, auch in Ansehung der Re«’

missionen bey llngiücksfälien, nach den bet) Zeit-
odek Exbpachten geltenden Gesetzen -beurtneilt
werden.’ .

«

§. 492i
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s. 492. Andere zinspAichtigeBesitzcx,die njcht
Unterthanensind, haben auf die nach id.4855 '!—ilq.
Den Unterthanen zu starken kommenden Rcmmios
ven keinen Anspruch.

"

'

§. 493. Asegen rückständiggeblieben» stcn
de Abgaben hat die Herrschaft, bet) einem über

das Vermögen des Schman entstehenden Con-

kUks, das Vorrecht der chnrm Classe, nach nä-«
Here-Bcstimmung der Concursordnung. «

·

Von der Verjährungsolcher Zinsen
'

« 494
·

gilt alles, was die Gesetze bey jährliche-APM-
stationcsn überhauptverordnen. (Tk2. l. Tu· 1x.

F.509.510.)
Achter Abschnitt.

Von der Entlassung aus der Unter-
thänigkein

"

s. 495. Wer die Entlassung aus der Unterthäi
Uigkcit verlangt, muß sie bu) feiner Herrsch.:ft
suchen.

55496 Nur der wirklicheEigenthümerdqs

«

Allgemeine
Grundid-
He«

Guts, nicht aber der Pfandinfzaber, oder bcr ein »

Uvßes Nutzungsrechthat, kann Unterthanen ent-·

lassen.
s- 497. Der Vormund, oder der Cur-am ei-

nes Schik!denwefen5, kann fEmlassnnSen unrqu
den in den Gesetzen ausdrücklichgebilligtcn lich-
chen ertheilem

«

die Entlassung bewilligen, dcsr nicht vorher aufs eine

QJCUUZCfteArt angezeigt h.xk, womit er sich künf-
UZ im Lande nälzrcnwolle.

»
s. 499. Hat die Herrschaft diese Vorschrift

inscht bef"o!g«k;und fällt der Entlassene dem Lande

hiemächstals Bekrscr oder lnndsircicher zur Last:
fd bleiben ver Herrschaft in disser Rücksichtalle

«

Bd 2 cr-

Z 498. Die Herrschaft soll keinem Unterthan-
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Verbindlichkeiten , als wenn er nochwirklichihl
Untertlgan wäre.

s. 500. Die Ursache der Entlassung muß ikl
dem losbriefe oder in der Kund-schaltausgedrückt
werden.

§. sm. Jst die Von dem Unterthan angegebene
und in dem iosbriefe ausgedrücfte Ursache falsch
und erdichtet: so ist die Entlassung ungultige und
die Herrschaft kann den Untertlzan innerhalb rechts-
verjålzrterZeit zurückfocdern.

s. 502. Das entrichtere losgeld muß zwar zu-
rückgegebenwerden; fällt aber, zur Strafe de-
betrügetifchenUnterthans, der Atmenkasse des
Dorfs anheim-

—

Fälle-ivo s. sog-. Die gesuchteEntlassung kann einem

HERR-nochunangesessenenUnter-than nicht versagt«wer-

versagt den, wenn derselbe, unter ertheiltcr oder ergänz-
ZIZJU ter Erlaubniß der Herrschaft, auf andre als herr-

schaftlicheKosten, eine Wissenschaft, Kunst, oder

Profession erlernt hat, womit er sichauf dem land-
nicht nährenkann.

«

s. 504. Was in AnsehungsolcherUnterthanen-«
die eine Kunst, oder ein Handwerk auf herrschaft-
liche Kosten erlernt haben, Rechtens sey, ist oben
verordnen I78. l«qq.)

·

.

. 505. Ein noch nicht angesessenerUnterthan
kann die Entlassung fordern, - wenn er durch eine
bürgerliche,Kirchen- oder Schiilbedicnung, oder

auf andere erlaubte Art, sein Glück zu verbessern
Gelegenheitfindet-

9. 506. Wenn ein noch nicht angesessener,
aber großjäbrigerUnterthan, sich auswärts an-

såßigmachen kann: so ist die Herrschaft ihn zu
entlassen verbunden.

.

. 507. Kann aber die Herrschaft einem
solchenUnterihan in den Gütern , zu welchen et

mit Unterelzänigkeitverpflichtet ist, eine Stelle
anwei-
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Mweisem so muß er dieselbeentweder annehmen,oder der H.-rrs·chafk,gegen seine Entlassung, ei-
nen andern kauglichen und angenehmen Wirth zudieserSt-.lle verschaffen

s. zog. Ob die dem Unter-than von der Herr-schaftanzuweisende Stelle von eben der Beschaf-
t»nk2eit,umfange, oder Wertbe ist, als diejenige,le vers llnkeknzan aus«-nötig übernehmenwill,

machedabeo keinen Unterschied; -

§--509. Soll aber der Unter-than diese Stelle
gegvnskm Entgeld übernehmen,welches seine Ver-
Mdgensumståndeübersteigc:.so kann ihm dieselbe
Mdlt C«fgcdtuvgcn,»nocher an. Uebernelzmungder
MARTHng Stelle-« die er unentgeltlich, oder
unter leichieren seinem; Vermögen-angemessenem.Beweis-ringeneklzaltenkann,· gehindert werden;.·

510. Jst der vnterrlgaih welcher:-wegen-Ue--
bernelgnnngeiner auswärtigenStklle dies Entlas-
ung ficht, der einzige zur landwirtlzfchofttüch-tige End-reines unter derselben Herrschaft ange-
sessenen,«schonbejalzrtem oder mir- Gebrechlichkeitoder Leibesschwächebehafteten Vaters: so ist die
Hs’!tsch0ftbefugt, die Entlassung zu versagen,
Undihn anzuweisen ,J daß, er. die Erledigung der
vaterlichenStelle abwarte»

"

«

"

s- 511.. Kann die Herrschaft dem Unterthan,der sich auswärts. mit- einer nnrertlgänigenStelle
ansåßigmachen will, zwar- nicht- in dem Gute,
zkl welchem er untertkgönigist, aber doch auf
einem andern-ihr zugehörendenGute, in dein-
selbenKreise, eine-Stelle anweisen: so ist der Un-
terrlzan diese letztere vorzüglich,anzunehmen ver-
blinden.
§. 512. Doch mnßkalsdann die von der Herr-schafranzuweisendeStelle wenigstens eben so gut,

Alsdie fremde, und- die Annahme derselben mußmit keinen lästigemBedingungenverknüpftseyn-
Bb z S- 513·
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s. 513. Auch muß der linke-than in dem here-.-
schafcxichenDorfe, wo ihm die Stelle angewiesen
wird, gegen das fremde Dorf, wo er die Stelle
annehmen wollte, in Ansehung der Dienste, und
anderer aus der likercrtlzönikifeitsiießcnden persön-
lichenVerhältnisse,sich nidjt vie-schlimmerm

«

Js. 5l4. Auf Gütern, die in einem andern
Kreise liegen, kann die Herrschaft dein Unterthan.
eine Sei lle niemals aufs-einsah .

§. 5k5. Auch kann sie ihn zur Annehmimg
einer Stelle aufs-mein andern Gute, wozu er,
nicht uiikmlzssnigist, nicht nösljigen,wenn er die

·

fremde Sile durch ein«-»Heirath erwerben soll,
und sein-.-Bcauk ihm auf dao andere herrschaftliche-
Gut nicht folgen will. .

(

"

516. Kann der Uniertban durch Heirath
zum Besitzeeiner von der perssnlicben llntercyönig-
feit frenen Stelle, ron welcher er sich ins-d eine Fa-
milie cknånisenkann, gelaneem -odcr durch den
Eiirtriit in eine bürieklxcheNahrung, sein Glück
dauerhaft verdesscesn so muß itzm die Entlassung
crincilcz und e8,kann lian eine unterilzänigeStelle-,
selbst in dem Dorfe, wohin er bisher gehörthin-,-
nicht aiifacerunaen nein-dem

s. 517. Ein Ozkcichessindet state, wenn dies
Stelle, zn welcher der llntertlzan durch die Hei-
rath gelangen kann, zwar einer Gutsherrschafkun-«
kerthånig ist; die Braut aber demselben auf die-

jenige, welche die bisherige Herrschaft ilzm anwei-
sen will, zu folgen sichweigert. ,

H· 518. Außer diesen Fällen ist die Verheira-
tlzung einer unterklzänigenMannsperson kein
Grund, die Entlassung zu fordern.

Es.519. Einer itntertlzånigenWeibspersom die

durch aiigwäriigeHeirailz ihre Versorgimg finden-
kaiin, mag die Herrschaftdie Entlassung nicht
versagen. -

Si 520s
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s. 52o. Ein Unterthan, welchen die Herrschaft ;-;

the Urtel und Recht gemißlzandeltlgat, ist seine «
Entlcissnngunentgeldlichzu fordern wohl befugt. I«

,
s. 52t. Auch einsehen angesessenerWirth kann

seine und feines Weibes Entlassung fordre-» wenn «
«

set den s. 498. vorgeschriebenenNachtle fFTEIFM ils-EiUnd einen andern gleich tüchtigenWirrlz M Time «
. ilStelle schaffenkann.

, H
s. 522. Die schon dienstfölzigenKinder ist-die zip-«

Hekklchdftmit ihren Aelkern abziehen zu lanen
»

;-
nfchkweiter gehalten , als ilzr der Verlust durch g»

TFanmiliedes neu anziehenden Wirclzeg ersetzt
tr .

,

H- 523. Behölk die ert cla t Kinde-, welche
’

noch nicht Swßlähkigsing-?zliriic;:fo muß sie die-

selben entweder selbst»in ilzrc Dienste nehmen oder

auf andere Art für deren Unterhalt und Fortkom-
men sorgen. « ,

,
s. 524. Kinder unter Vierzehn Jalzren kann

»

die Herrschaft ihren wagzielzendenAeltern , swider i
deren Willen, niemals vorenthalten . :
i« §—525. Wenn der llntcttlzan aus dein s. 520. s

aUgcfülzrtenGrunde seine Entlassung zu fordern
berechka istt -fo müssenile auch alle noch in sei-
nem Brodte befindlicheKinder unentgeltlich verab-

fvlgtwerden.

.
§· 526. Die Kinder einer til-ziehendenWittwe I

Ist die Herrschaftder Unceerhänigkcirmit der Mut-
—

l

ter zugleichzu entlassen nicht verbunden
«

»

. 527. Wie weit durch Verjährungdie Unter- -

thanigieieaufhöre, in ge 1 53-, Iso. bestimme. l
«

s. 528. Ein Unterthan mache sich des Rechts,Fäue-m l

sei-IFEntlassung zu fordert-, in allen Fällenver-P;;»"«TIJF"
«

1Usttg, wenns er grober Ver-gehangen gegen die Newtik die :
Helkfchafyoder deren Familie, schuldigerkannt

Umwa verlustig
.

wird. »-

Bb 4 d- 529s . ;
i sl

i
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s. 529. Unter welchen Umständendas zum
htttschastlichcn Hofedienste verpflichten Gesinde, .

wenn es die schuldigen Dienstjahre noch nicht sgeleistet hat, seine Entlassung fordern könne, ist
nach dcu Vorschriften 206. 22 6. zu beut-theilen.

. 530. Wenn ein abziehender Unterkizan un-
ter seiner bisherigen Gerichtsbarkeit in Prozeß
verwickelr ist, kann er sowohl wegen der Kosten,
als wegen dessen , was in der Hauptsacheerkannt
werden möchte, einen binlånglechenVorstand zu
bestellenangehalten werden.

»

H. stzk Ob nnd was der ais-ziehendeUnterklzan
sich, seine Familie, und sein Vermögen, an

Tosl.1ssrnig8-und Abzugsgelde zu beialzlen habe,
wird in den Provinzialaesetzennäherbestimmt. .

s. 532. Diese Bestimmungen ist die Herrschaft
in Fällen, wo der Unterrlzan eine gesetzmäßigeler
sache zur Entlassung fijk sich bat, zu überschreiten
nicht berechiigt.

s. 533. Jst bey der Annehnmng eines Unter-
thans, wegen des von ihm im Falle seiner Entlas-
sung«zu entrichtenben iosgeldeg, im Voraus et-
was bedungen worden: so ist ein solcher Vertrag
nach der Vorschrifts. 139. 140. zu beurklzciietr.

s. 534. Durch die Aufnahme eines llntertlzans
in KöniglicheKriegsdienste;, wird desselben Un-
terthänigkeitnur unterbrochen, aber nicht auf-
gehoben.
»s. 533. Besihk derselbe eine untertlzånige

Stelle: so bleibt er zu allen mit diesemBesitze1ver-
bundnen Diensten und Abgaben, gleich«andern
Unterthanen, verpflichtet-.—

s« 536. Seinem Weibe kann die Herrschaft
nicht wehren, ihrem Manne in sein Stank-quas-
tier zu folgen.

6«537—
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s——s537.Auch ist der Vater seine Kinder, »wel-
« che das Vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt

Haben,mit sichzunehmen wohl befugt.
. 538. Kinder von höheremAlter ist die Herr-

schaftin das Standauartiec des. Vaters- verabfolk
gen tu lassennicht schuldig. .

—-

§. 539. Sie muß aber solcheKinder entwe-

der selbst in ilzkeDienste nehmen, oder fürde-
ke,n Unter-halt und Fortkommen auf»andre Atti
sorgen. -

§« s4o. Wird der zu Krisegesbienstenseing
gene Unterklzanderselbenentlassen: so tritt et, dess«
Regel nach, wieder ln alle die Qerbindllchkelten
NSM feiuetHerrfchaftzin welchen er vor übernom-
menen Kriegesdienstengestanden hat« ,

- 54lk Will er aber der« Unterthänigkcitgegen
Entrichtung des gefstzmäßigenlosgeldes entlassen
seyn: so kamt ihm-diesesvon der Herrschaftnicht«v
versagtwerden

s. 542. Erhält er- bey seiner Entlassung eine-

Verforgung mit einem Clolldtenste, welcher mit
der- Untertlxånlgkeilnicht bestehen kann: so mußs
er derselbenunentgelclichentlassen werden.

- 54Z« JU so fern der Mann,« nach erhalte-
nem Abschiede, in die Unterthånigkeit zurück-
kchkymüssenauch fein Weib , nnds die während-
selnes Soldatenstandes. erzeugten Kinder, ihm da-

hin folgen.
s.,544. Alle Kinder hingegen, welche der

Vater, während seines Soldatenstandes , betx
sich im Standquartier erzogen, nnd so welk ver-

skkrgthat , daß sie- lzinforr itzr Brot selbst zu ver-,

dienenim Stande sind, bleiben von der Untertha-
mgkeit frev.
§« 545. Auch nach dem Tode des aus dem

Soldatenstandein die Unterklgänigkeitzurückge-
kthkten Mannes, bleibt das Weib desselben,nebst

Bb 5 den
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den noch unversorgten Kindern in der Unteri

thänigkeiQ
«

H. 546. Hat der verabschiedeteSoldat wäle
tend« feiner Kriegesdienste eine freye Person gehei-
katlgen so mußdiese, nach des Mannes Tode, der

llnterelgänigkeirauf ihr Verlangen einem-gemied-
entlassen werden.

-

H. 547. Ein"Cantonisi, welcher durch sein
Worzloerlzalten in Kriegesdiensten, bis zur Stelle
eine-S Oberossiciersgestiegen, ist für sich und sei-
ne Familie von aller persönlichenVerpflichtung ge-

gen seine vormalige Grundhewschafr frey, und be-

darf keiner Entlassean.
§. 54g. Aser es in den Kriegeodicnfkendes

Staats bis zum Feldwebel oder Wachtmkister get

brachtlzat, muß unentgeldlichentlassenrtcrdem

Achter Titel.

Vom Bürgrrstande.
«

Erster Abschnitt-L
Vom Bürgerstande überhand-.

s. t. Der Bürgerstand begreift alle Einwohner
oes Staats unter sich, welche, ihrer Geburt nach,
weder zum Adel, noch zum Bauerstande gerechnet
werden können; und auch nachher keinem dieser
Stände einverleibt sind-

"

Ein Bürger im eigentlichen Verstande
wird derjenige genannt, welcher in einer Stadt

seinen Isolznsitz aufgeschlagen, und daselbst das

Bürgerrechtgewonnen hat-.
s. z. Personen des Bürgerstandesin und aus-

fsk den« Sråorem welchedurch ihre Aemker, Wür-

den, oder besondere Privilegien, Von der Gerichts-
- barkeit

so
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barkcit ihres Wohnortes befreyt sind , werden

ximirte genannt-

·
s. . Wenn auch den Gerichten des Wohnort-

die Jukisdiction über Personen, die an sich in den«

Ernnirien gehören, durch besondere Privilegict
verliehen ist: so ändert dieses nichts in den sonsti-
gen Rechten solcher Personen

,
I- S. Einwohner der Städte, welche weder

Gemische Bürger, noch Exiinikte sind, heißen
Schntzverwandte.
§«S« Bürger und Schutzverwandteder Stadt

werden nach den Staunen ilzrcs Wohnorts, Exi-

ZUTMhingegen nach den Provinzialgesetzenjund

M VMU Ermangelung, nach dem allgemeinen Ge-
setzbuchebeurtlzeilt. —

s. 7. Personen bürgerlichenStandes, welche
avliche Güter besitzen, sind dieses Besitzes ivcgen
nicht anders für exiniirt zu ach-en, als wenn sie
zugleich ihren beständigenWohnsitz auf ihren Gü-
tern genommen haben.

. 8. Doch sind, auch außerdiesemFalle-, der-

gleichenbürgerlicheGutsbesism in Ansehung sol-
cher Handlungen und Seschåstc, welche auf den

Besitz th adlichen Guts sich unmittelbar bezie-
HEU- dem Gerichtsstande, unter welchem das

fGUk gkiegen ist, und den Gesetzendesselben Un-

(erworfen.
ü- 9. Dagegen stehen adliche Gutsbesitzer bür-

gerlichen Standes, welche bürgerlichesGewerbe

treiben, unter der Gerichtsbaijkeitund den Sta-
tuten der Stadt, wenn sie auch bald in der Stadt,
bald auf ihren Gütern leben , und also einen dop-
Pelien Wohnsitzhaben.

"

'

s. Io. Die eigentlichnur dem Adelstande ge-
gebnen Gesetzeund Privilegien, sindcn weder bm

bürgerlichenBesitzer-nadlicher Güter, noch über-
haupt bei)Eximirten Anwendung.

.§« 1»1-
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§. n. Alle übrigenicht eximirte Personen des

Bürgerstandes, welche außer den Stadien woh-
nen, werden nach den Gesetzen-ihres Wohnortes
gerichtet; auch wenn sie ihres Gewerbes wegen in
eine städtischeZunft aufgenommen sind.

s. 12. In wie fern dergleichen landbeivolzner
sich auf die Gesetzeder benachbarten Städte, oder

auf einWeichbiidsrechtzu berufen befugt sind, ist,
in denProvinzialnefeizenbestimmt-.
§. 13. Das Bürgerrecht besteht in dem Inbe-

griffe aller Vorzügeund Befugnisse, welche den

Mitgliedern einer Stadtgemeine vom Staate ver-

liehen sind-.
E. 14» Das Bürger-rechtwird. in der Regel

himm« durchden Magistrat des Orts ertheilt
H. is, Gutsnntettlzanen könneti—,,ohne Entlas-

sung von ilgren Grundherrfchaftenz Soldaten und-

Eantonisten ohne Abschied vom Regimente, oder-

fchtiftlicheEinwilligung des Clxefs oder Cominam

deuts, zu Bürgern nicht aufgenommenwerden-

§. 16.. Auch kann ein Minderjålzriger,ohne·
vorhergegangene Maiorerlnitätserklörnng, in die
Bürgerrolle nicht eingeschriebenwer-dem

Wo die Statt-ten eines Orts nicht noch
besondre Erfordernisse zur Erlangung des Bürger-
rechts vorichkeibem da darf die Ertheilung dessel-
ben keine-n, welcher hinlänglicheFähigkeitzum
Betriebe eines städtiichenGewerbes- besitzt, und
von nnbefcholtnem Wandel ist, verfagt werden.

§. Is. J--der,. der ein bürgerlichesGewerbe in
einer Stadt treiben will, ist schuldig, sich um Er-

tizeilung des Bürger-rechtszu melden..

s. I9. So weit die- Ertheilnng des Bürger-
rechts die Befugniß, bürgerlicheGewerbe in einer
Stadt zu treiben, in sich schließt,kann ein Frem-
der, welcher sich daselbst nicht häuslichniederlassen
will, darauf keinen Anspruchmachen.

H. 2q.
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§- 2o. Finder der Magistrat für gut, einem

solchen Fremden das Bürgerrechkzu erkheiien: so
muß für die Bestellung eines tauglichrn Repräsen-
tanten am Orte selbst, an welchen man wegen al-
ler bürgerlichenlasten und Pflichten sich halten
könne,gesorgtwerden.

. §. 2c. Wer Bürger werden will, muß in der

sNegel auch den Bürgereid ableisteen

« .

s. «2·2. Kinder, welche zu der Zeit, als ihre
Aeltern das Bürgern-ehegewonnen haben, noch in

VäteklschkrGewalt gewesen sind, geben, außer
den im vorigen Titel §. 522. qu. vorkommenden

Fällen-, wo«die’ Kinder eines entlassenenunter-
The-ISDes Herrschaft ferner unrertlzänigbleiben,

«

mn dem Vater zugleich-inden Bürgerstandüber.

DE«2 z. Sie erlangen, gleich den nachher gebor-
nen, alle Rechte, welche nach den Statuten, Ver-

fassungenj oder besondern Privilegiis und Wil-

lenserklårungen, den wirklichen Bürgcrkindem
beygelegt sind-
§. 24. Aber auch Bürger-Findermüssen,wenn

sie wirkliche Bürger werden wollen, das Bürger-
recht besonders gewinnen.

,» 25» Die Bürqer in den Städt-en sind in Po-
ÜZUN und Gewerbesangelegenkzeiten dem Magi-
strake unterworfen.

d. 26. DerMngistrat ist seinen BürgernSch11tz,
und erforderlichenfalls Beystand zu leisten ver-

banden.

D. 27. Rechte und Nutzungem welche nur der

Bürgerschaftverliehen worden, kommen den übri-
sen Einmoiznern des Orts nicht zu starken.
»s.28. Nach welchem Verhältnissedie Bürger

Und BesitzerbürgerlicherGrundstücke an den ge-

uFeitlfchaftlrchenNutzungen Theil nehmen, und

z
die gemeinschaftlichenlasten«zu« übertragenblza-en,

Allgemeine
Rechte und
Pflichten

v

ver Bürger-.
i
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ben, hängtvon den besondernVerfassungen eines

jeden Orts ab.
’

s, 29. Jeder Bürger ist schuldig-
·"

öffentliche
Saat-könne« denen er vorzustchen fähig ist, zu
übernehmen

«

- . s. Zo. Jst für die Verwaltung solcherAemter
keine besondere Belohnung ausgesetzt: so muß
zwar der dazu berufe-le Bürger dieselben auch un-

entgeltlich übernehmen;
31. Es mussen ihm aber die dabei) vor-fallen-

den Kosten von der Gemeine vergüfet werden«

, II Zo« Jluch kann er in der Regel, wo die Sta-
tuten nicht eine längere, oder eine immer-währende
Dauer ausdrücklichbestimmen, ein solches unent-

gcltlich zu führendesAmt über Ein Jahr zu behal-
ten nicht genöthigetwerden.

§. 33. Auch zu andern persönlichenDiensten
sind die Bürger-, in jedem Rokhfalle, der gemei-
nen Stadt verpflichtet-.

, . 34. Wenn nicht wegen außerordentlicher
Gefahr, oder andrer besondrer Umstände, die per-

sönlicheGegenwart der Bürger ausdrücklich gefor-
dert wird: so können sie diese persönlichenDienste
auch durch andre taugliche Personen an ihrer Stelle

-verrici)ten lassen. .

. 35. Kunst - und Handwerksdienstesind die
Bürger unentzxelrlichzu leisten nicht schuldig.
§. s36. Reue bisher ungewöhnlicheDienste

kann der Magistrat, ohne Zuziehnng und Einwä-

Iigung der Burgetgemeine, außer einem dringen-
den Nothsalle nicht fordern, noch die Art der Ver-

theilung ändern.
-

§. 37. Ein Gleiches gilt von neuen bisher nicht
gewöhnlichenGeld- oder andern Beykrägen

H. 38. Dagegen kann aber auch die Bürger-
schaft keine Blume-ge, ohne die Einwilligung der-

Qbrigkeit, unter sich bestimmenund einsamgicnk
,

.
« Is-
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H. 39.- Die Befeeyung Von allgsemeinenver-

lldnlichenLasten der Bürgerl-Zoneneinzelne Mit-
glieder, olgne«dieEinwilligung der übrigen, zn
deren Okachxheilnicht erlangen-

. ;.o. Besondre Gesellschaften»der Stadtm-
meine hingegen können, auchduisch Verjährung,
von den Lasten der gemeinen Bürger befreut
werden.

§. 41. Wo mit dem Besise gewisser Giunds

stücke,oder nur gewissenGeschäftenoder Würden,
eine persönlicheBefreyung von gemeinen bürger-
Ilchen Listen, -nach einer seit rechtsveriälztkerZeit
wohl hergebrachienVecfnssnnw bisher·verbun-
den gewesen, da lzac es auch fernerhin dabey sein
Bewendem

«

s. 42. Wer seinen Wohnsitzan einen andern
Ort verlegt, verliert dadurch das Bürgerrecht in
der verlassenen Stadt.

. Will er sichfelbigeo erhalten: so muß
er die Erlaubniß dazu längstens-dinnen Jahr und

Tag, nach seinem Absage , bei) deniMagistrate
, Michsuchem

«

«

Z«44. Gründe des gemeinen Besten, und der

Beförderungdeo Wohlstandes der Stadt und Bürs

Seklchsih Müssen über die Ertlzeilung oder Ver-«
FCSUUSdieserErlaubnißden Ausschlag geden.

- 45. Ein solcher abwesender Bürger ist zwar-,
» »solange seine Abwesenheit dauert, von den per-

.Jk)nlichenbürgerlichenPflichten frey; er kann aber

allch von den dei- Person ankledenden Rechten eines
Vnrners keinen Gebrauch machen.

«
§. 44. Will der abwesende Bürger, auf den

Grund der erhaltenen besondern Erlaubniß, sein
ewekde an seinem vorigen Wohnorte durch an's

Dekofottsetzemso findet die Vorschrift des II Los

auf llzn AnwendungL .

-

H-47-

Verlust des
Anmer-
rechte.
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s. 47. Wer, ohne einen andern Wohnsitzzu
»nehmen,sich aus der Stadt entfernt, verliert sein
Bürgerl-echt nur durch dies gewöhnlicheVer-
jährung.

«

s. 48. Ein Bürger, welcher in die Classe der
Exitnirten übergeht, verliert bloß dadurch sein
Bürger-rechtnoch nicht-. - i

b. 49. Giebt er aber die bisher getriebene bür-
gerliche Nahrung auf, und entziehe sich der ser-
nern Leistungbürgerlicherleisten und Pflicht-ritt so
kann er auch auf das Bürgerrechtnicht ferner An-
spruchmachen-« .

§. 56. Wenn der Vater durch die Verände-
rung seines Mehrwer oderi durch den Ueber-
gang in die Classe der Erimirten, sein Bürger-
recht verliert: so verlieren auch die noch in seiner-«
Gewalt stehenden Kinder die Vorrechte der Bür-«
gerkindet.

s. Fr-. Hat der Vater sein«Bürger-rechtnur.

durch eine ausdrücklicheConcession erhalten (s. 43.1
fq:1.):« so bleiben allen seinen Kindern die Vor-
rechte der Bürgerkinderso lange , bis sie seldstei-
nen eignen Wohnsitzaußerhalbdem Orte, ivo der
Vater Bürger war, aufschlagen.
»d.52. Hat der Vater sein Bürger-rechtdurch

die bloßeEntfernung verloren (0. 47.) so bleiben
den zur Zeit der Entfernung schon vorhandenen
Kindern die Vorrechte der Bürgerkinderso lange-
alsvsich mit ihnen nicht eine Veränderungzutrågy
durch welche sie, wenn sie selbst schon wirklichl
Bürger wären, des Burgerrechts verlustig ge-
hen würden-
§. 53. Kinder hingegen, welcheerst nach der

Entfernung erzeugt worden , verlieren die Vor-
rechte ver Bürgerrinder , sobald-der Vater selbst
des Bürgerrechtsverlustig wird.

§. F4.
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s. 54. Wer für ehrloserklärtk«des..,landesder-

wiesen, oder nach ergriffener Flucht«desTodes

schuldigerkannt worden, verliert sein Bürgerrecht.
. s- 55. Andre Verbrechen wirken den Verlust
des Bürgerrechts nur alsdann, wenn darauf nach
Vorschriftder Criminalgesetzeausdrücklicherkannt
worden.

« , , «
,

. s. 56. Wenn der Vater durch seine Verbrechen
das Bürgerrechtverliert: so werden , außer dem

Falle des Hochverratlzs, die vorlzer erzeugten Kin-

ZetllftekVorrechte der Bürgerlinder dadurch nicht
eru lg.

!

s. 57.»·AuchWittwen, nnd geschiede"ne,aber
"

nicht ausdrücklich für den schuldigenTheil erklärte
Elzefrauenk nehmen an den bürgerlichenRechten
ihrer gewesenenMänner ,« in so fern diese nicht an s-»

deren Person gebunden waren, so lange Thalan
«
«.

sie selbst ilgrenStand nicht verändern.
«

s. 58. Jn wie fern sieaber das bürgerlicheGe-

fiskerbeihrer Männer fortsetzenkönnen , ist unten be-
imint.

·

»g. 39. Adlicheund Eximirte, die in Stadien Vom-i-
Idolznem müssensich, gleich wirklichenBürgern,WIN-

Uach der allgemeinen städtischenPolizeyeinrichtung
qchtemnnd sind in vorkommenden Fällen den Po-
lkzeystrafenunterworfen
, s. So. Kaufmannschnft, dder andre bürgerliche«

Gewerbe,können sie, olzne das Bürgerrechterlangt
zu haben, nicht treiben.

v

H
«

s. 61. Wenn sie, nach erlangtem Bürgerrechte,
ein solchesGewerbe wirklich treiben: so müssensie
in«allen dasselbebetreffendenAngelegenheiten, die
stadtischeGerichtsbarteit und Polizeyverordnungen
anerkennen.

s. 62. Hingegenbehalten siein allen ihren übri-
gen persönlichenAngelegenheitendie Rechte und

en Gerichtsstandder Eximirten
Allgem.Gkstzkzntin-Bann CI Sz.
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§. 63. Sie müssen aber die gemeinen bürgerli-
chen Lasten und Dienste bey der Stadt, gleich an-

dern Bären-tm leisten.
H. 64. Doch können sie zur Leistungpersönli-

cher Dienste in eigner Person niemals gezwungen
werden.

§. Sz. Wollen eximirte Personen bürgerliche
««Grundstückebesitzen: so müssen sie damit zugleich

alle darauf haftenden bürgerlichenLasten über-
nehmen. «««

s. 66. Auch persönliche!eistungen, die mit dem

Besitze bürgerlicher Grundstücke verbunden sind,
müssensie entweder selbst, oder durch tauglicheSub-

stitmen verrichten.

§. 67. Sie können aber zu beten selbst eignen
Leistung niemals aezwunaen werden-

68. In allen auch persönlichenAngelegenhei-
ten, die sich auf ihre Eigenschaft alg Gsitndbesitzer
beziehen, müssen sie die städtischeGerichtsbatkeit
und Gesetzeanerkennen.

H. 69. Zu diesen Obliegenheiten müssensie sich,
auf Verlangen des Magistrats, durch einen schrift-
lichen Revers verpflichten. —

"

s. 70. Die Kinder der Erimirten genießen,so
lange sie unter väterlicherGewalt steigen, die Exem-
tion der Ileltem

s

« §. 71. Wenn Erimirte durch llrtel nnd Recht
ihrer Aemter und Winden entsetztwen-dein Ifofallen

» »-
. sie in die Classe, in welchesie nach ihrer Geburt ge-

s- hörten, zurück.
. Schwe» s. 72. Schntzverwandtesind, auchfiirihre Per-

wanote. fonen, der Juriedicnen der stävtischenOerigkeiten
der Regel nach unterworfen.

s. 73. So lange sie das Bürgerl-echtnicht ge-
wonnen Haber-, dürfen sie weder bürgerlicheGe-

werbe treiben, noch andre Rechte wirklicherBür-
ger ausüben.

«

§- 74-
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s. 74. In wie fern sie zu den bürgerlichenLasten
Mit biyzntriigew .und Abgaben an die gemeine
Stadt zu entrichten schuldig sind, hängt von der

befondem Verfassung eines jeden Orts ob.

§« 75. Jin Niangel nähere-rBestimmungen sind
M zu persönlichenDiensten nur in dringenden
Nothfåliemwo die Evairknng der eigentlichen
Bürger allein zur Abwendung einer der Stadt dro-

«·12endenGefahr nicht hinreichcn wiicde , ver-

pniciicxk
s- 76. Dagegen müssensie zn öffentlichenAn-

stalten, wenn sie den Vorklku davon niit genießen,
einen billigen Beutng leisten.
§. 77. Doch kann ihnen, auch in diesemFalle,

ein Metzreres, als den Bürgern der geringsten
Ciasse, nicht abgefordeisrwekden

IX 78- Dke ZATZIder Bürgernåusersoll erhaltene VII-»Akk-
und mehrere derselben soll n, ohne besondere Erleuin Musm

Riß des HENNINGS nicht in Eins zusammengezo-
gen werden-

s. 79. Diese Erlaubniß darf der Mdgistmt nur I,
«

T«

anserlzeblichcnGründen des gimimen Wolzls der ’» :,z
Stadt, und nur in so weit ertheilen, als- dadnrch "»
den Einwohner-i der nöthigePlatz zu Wohnungen, »

«
·

UUd zum-Betriebe der Gewerbe, nicht entzogen
wird. «

Hi 80- Wer in einer Stadt Burg!ekzne,oder an-
«

«

dere von den gemeinen bürgerlichenlasten befreyete
«

Häuserdesitzr, darf kein damit grimzendes Bürger- ,

haus an sich bringen. 7

H. 81. Wenn dergleichengemeineBürger- nnd
bsfvenete Haufen durch Erbgangsrecht in Einer

erfou zusammen kommen: so muß der Magi-
M die nöthigenMaaßregeln zur Verhütung

Clka Vermisclmnqen der Gränzen und Gerecht-
CWs auf Kosten des Besitzers, besondersfest-
setzen. —

Er 2 s. sa-
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s. 82. Die zu BürgerlzäuserngehörendenAeckek
und Wiesen sind in der Regel von den Häusern, zu
welchen sie bisher geschlagengewesen, nicht unnenn-

bar; sondern lönnen von einem Hausbesitzerauf
den andernüdertragen, oder» auch Von andern Ein-

wohner-I der«Stndt, als für sichbestehende«Grund-
stückebesessenwerden. .

Z. 83. Fremde, die nicht in der Stth wohnen
können dergleichen Grundstückein der Regel nicht
erwerben, noch besitzen.
·§. 84. Jnsonderheit können-Besitzervon Land-

güteen, die mit solchenAecfern oder Wiesen grün-
zen, oder damit vermischt liegen-, dieselbenniclxtan

sich bringen.

s. 85. Geschiehteine solche Vereinigung dnkch
Erbgangerechnso sindetdle Vorschrift O. 81.) An-

wem-ung-

Zwevter Abschnitt.
Von Städte-i lind Stadtgeineinem

§. 86. Städte sind hauptsächlichzum Aufenthalt
solcherEinwohner des Staate-v Kestinnny welchesich
mit der Vetarbeitung oder Verfeinerung der Na-

turerzeugnisse, und mit dem Handel beschäftigen
I. 87. Das Stadtrecht kann von niemanden ais

dem Odems-tote des Staats ertheilt werden-

§. 88· Das Stadtrechk erstrecktsichin der Regel
nicht«auf die Volstådte.

.

§. ke9. Doch werden die Einwohner dieser letz-
tetn, so weit sie der Getichtsbakkcit des Mag-strac-
unmittelbar untckworfxn sind, in ilzren Rechts-
angeiegenlzmen, nach den Statut-n der Stadt
bei-erhellt

H-JO-
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§."90.DasRecht der Bannmeile ist keine FolgeVanmneis

des«Stadtk-sechts,»und mußjesonderznachgewieien
«-

tyerdem
«

§. 91., Wenn-seiner Stadt- das- Meilenrechewirb
lich zukommt: sodürfen innerhalb der Meile auch
solchestädtischeGewerbe, die sonst auf dem«!ande
öklgelassensind, nicht-getrieben werden.

§. 92.,Wer innerhalb der Meile ein solches-Ge-
werbe treiben will,, muß-seinedurch besondre rechts-

sPlkjgePrivilegio oder dixxch Verjährungverlangte
Yefqgnißdazu gehörignachweisen-«
H«93- Doch erstreckt-sichdas Meilenrecht inde-

Regelnicht aut: solche-Handwerkers,welche bey dem.

Betriebeder sandwirkhschaftunentbehrlich sind.
s- 94s NEUZMBestimmungen, was für Hand-

werker auf-dem iandeüberizaupyund, innerhalb ei-
ner. städtischemBannmeile insonderheit, angesetzt
werden können,oder.nicl)t, bleiben den-Provinzial-
gesetzenvorbehalten.—

"

.

. 95. Die« mit-dem-Meilenrechte-bei-schonen-
Srädte sind ausfchließendbefugt, alle innerhalb-
dkk Medegelegene Ostsee-mir dem in der Stadt.
betfertigten Biere und- Branntwein»szu verlegen»
(Th.»l.Tit. XXIIL 53. qu.) s.

H- 96., Die-«Bannmeile istsnach dem in jeder-
YPVVFUHgewöhnlichenMeilennmaßezu bestimmen.
»«97·.«Wo in einer-Provinz kein besondresMei-

levmgaßeingeführt-ist« da ist-unter der-Bann-

meile,. eine- geogeapbifd)e, von Neunzehnhundert
Neun- und» Sechzig«RheinländischenRucken , zu

Vetstchmk
,

s

§. 98. Wenn«ein..Sei-eie»entstcht:ob ein kafi
ums- odeuanßcchalbder Meile liege-so muß dieses
durch Vetmessung aus-gewinseltwerden-

§»99., Die Vermejfkcng wird vomksStodtthore
dugifangemnndbis zum Dokfgehegefortgefezn

Ec Z. s. 1002
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§. too. Kann erwiesen werden, daß seit der

Verleihnna des Bann-uan der Bezirk der Stadt
oder ch Dorfes erweitert, oder sonst verändert
werden: so sind die Punkte der Bemessung nach
der tn fxüizeknZeiten nach der Verleihung bestan-
dcnen lage zu bcsiii«;:inen. -

§. 101. Die Messung muß durch die gewöhn-
»

lirlye landstraß5; nicht aber durch Fußsteigeoder

Feld - nin Nebenwege geschehen
§. 102. Elz?die Landstraßein neuern Zeiten ver-«

ändert,Drei eschgerade-re Ziehung abgekükzrwor-

den: so muß Die vormalige Richtung derselben so
weit als möglich ausgcniiktclt, und darnach die

Msssung angsstcllt werden.
—

Makk« s. 103. Messen, J1lzcg Wochen- Woll- und
MU- Viclzknärkmsollen der Regel Xnachnur in Städten

sgelzalkenwerden.
«

104. Wsochenmäslke kann die Städtissche
Olsrialcir unter Genehmigung der landespolizeiy
Behörde anmdnem -

X

§. tos. Das Meß- oder Jahrmarkksrechtzu cr-

ilzeilen, gebührtallein dem landeshetrn
·

§«106. Zur Zelt der Messen nnd Jahrmärkie
sicer auch Fremden Der bjfenkljeheVersauf ihrer
Waaren frcy.

s. 1o7. Die Einschränkungdieser Freylzeit in

Kauf und Verkauf wird nicht verwendet-, sondern
muß durch besondere landesherrliche Verordnungen
nnchqewiescn werden.

Sieh-ge- s. 108. Stadrgemeinen haben die Rechte privi-
MMM legirtcr Corporniionm (Tit. Vl. »s.23. l"qq.)

s.109. Alle, die in der Bürgsrkolle eingetra-
gen stehn, sind als Mitglieder einer solchen Ge-

« meine zu betrachten.
no. Sie-wirtschaftlicheAngelegenheitenwer-

ben durch Vscalljzsdzlagnngcn nnd Seljsisssc
de-
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der Stadtgemeinen, den Vorschriften des Sechsten
Titels getniisz, regnlirt und entschieden.
. 111. Der Regel nach werden dergleichenAn-

gelegenheiten nicht in allgemeinen Versammlungen
der ganzen Bürgerschaft,«sondern nur mit den Re-

präsentantenderselben verhandeln .

s. 112. Diese müssen aber mit den Vorsteher-it-
der Zünfte, und übrigeneinzelnen in der Stimme-
mseine befindlichenCorporationen, so wie diese lin-
wiederum , ein jeder mit den Mitgliedern seinen
Zuth oder Corporation , darüber Rücksprache
nehmen-

II 113. Wegen der Versammlungen und

Schlüsse dieser Glossen nnd Corporaiionen, in wel-

che die Stadigenieine vertheilt ist, gelten ebenfalls,
im Mangel besondrer Bestimmungen, die Vor-

schriftendes Sechsten Titels-.
"

§. 114. Anch dieRepräsentanteneiner Stadt-

gemeinc find nach den daselbst erilzeilten Vor-

schriften von Repräsentantenüberhaupt zu be-

unizeilen.
’

«

zi. Its. Stadtgcineinen haben das Recht, Sta- Stamme

taten, welche die innere Einrichznng nnd Polizey
dir Geniekne, oder gewisser Csassen derselbe-nbe-

treffen , durch ordnungsmäßigabgefaßeeSchlüsse
zn errichten-
§. us. Doch müssen dergleichen Schlüsse, ehe

sie als Stakuien die Gemeine und deren einzelne
Mitglieder verpflichten können, allemal erst der vor-

gesetztenLandes-Polizeis- Instanz zur Prüfung vor-

gelegt werden.

§. u7. Bey Errichtung neuer Statuten, wo-

durch die äußernRechte der Gemeine , oder die
Privatrechte ihrer einzelnen Mitglieder bestimmt .

werden sollen, ist alles das zu beobachten, was we-

gen Abfassung neuer Gesetzevorgeschriebenworden.

(Einleii. 10513.)
»

C c 4 §. Us-
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s. 118- Auchsinden eben diese allgemeinenBor-
schriftenAnwendung - wenn von der Abänderung
oder Aufhebung solcher Statuten die Rede ist.
(Ebclld., s. 63 : 66.)

Magistrclte s. 119. Der Magistrat ist der Vorsteher der
Stadtgemeine.

s. 120. Ob derselbegewählt«oder vom Ian-
desherrn bestellt werde, ist nach den Privilegien
und Statuten jedes Orts, unb, ben deren Er-

näangelungznach den Provinzialgesetzenzu beur-
f eilen»

§. 12i. Im zweifelhaftenFalle wird vermuthetJ
daßder Gemeine das BIahlrechczustehe.

s. 122. Wo die Gemeine das Wahlrecht hat,
da wird selbigeäder Regel nach durch den Nkagistrak
ausgeübt.
§. 123. Die Magisträte müssenalsdann zu den

erledigten Stellen taugliche Subjekte wählen, und
dieselben dem, vorgesetztenLandescollegiozur Prü-
fang darstellen.
ji«-«I24. Wer mit einer Magistratsperson im

Vierte-I Grade oder näherverwandt, oder durch
Schwägerschafk(Th. l.v Tit. l. H.43.). in eben die-
sem Grade mit ihr verbunden ist, darf zur Be-
setznng einer erledigcen Stelle nicht vorgeschlagen
werden.

s. 125. Das Recht, Unter-bedienten zu wählen,
kommt in der Regel dem Magistrate zu.«

s. 126. Von der- Wahl der Stadtsekretariett
gilt alles, was wegen der eigentlichenMitgliedekf
des Magistratg verordnct ist.

«

H. 127. Elsasv wegen andrer Unterbedienten statt-
«sinde,ist lediglich nach der her-gebrachtenVerfassung

. eines jeden Orts zu bestimmen.
Rechteund §- 128. Dem Magistrate gebühret,als Vorste-
F«2«J,Z;«;i,hern der Bürgerschaft,«vermögeseines Amts, die
ekate Ausübungder Stadtpotizen

§. 129.
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s. 129. In soweit sind alle, auch die«erimirten..
Einwohnerder Stadt, seiner Direction und, Auf-
sichtunterworfen-

«
§. 130. Vermöngder Stadtpolizey ist der Ma-

glstrcit berechtigt, die den Einwohnern der Stadt

obliegenden unstreitigen Abgaben , und. andre-

Beytråge zu den gemeinschaftlichenLasten der
Stadt cinzufordernz auch über die Beobachtung
der Polizeyverordnungenzu halten, und-vie nach,
sslblgm Unstreitia verwirkjten Gelt-strafen einzu-.
ziehen.

« ’

»

§«-Isl. Sobald aber wegen der Verbindlich-.
km zu den abgefordertenBeuträgen,oder über-
die Verwirlung elnerz.Polizeystrafe.Streit entsteht-«
muß derselbe der ErörterunguntizkEnefcheidunHQeV
gehörigenRichters überlassenwerden.

"

§.,132. Die Gränzenzwischender städxischerri
Polizey- und Eipilgerichtsbarkcit,Ksind an jedemi
Orte durch besondre Verordnungen,«fo»wie die.

Gränzen der Polizeyx und Ceiininalgerichtsbarkeit,,
unten im Siebzehnten Titel bestimmt-

sellzz Alle der Scadegemeine untergeordnete-
EVUESMACorporationen, und öffentlicheAnstal-
MH sind M Aufsicht- des. Wkagistraks»unter-

werfen.
,
§« 134. Der Magistrat- ist schuldig-»und«befugt,,

Vle Rechte der Stadtgemeine in und außerGerich-
ten wahrzunehmen und-zu vertheidigen«»

sx 135. Ihm liegt«ob,die zur Stadt gehören-
·den, deren Rechte und Berfassungenbetreffenden«
Urkunden aufzubewahkem

.

§. 136. Das Archiv eines Stadtmagistrats hak-
wenn gleich dem Magistrate die. Getichtstkkelt
nichtzukommt, dennochmit»einemgerichtlichenAr-

chlvegleicheRechte.
-

§. 137-. Doch muß ein. Magistrat, der seinem
Archive-diefes Recht erhalten will , dassklkkbdukckäF : 5 einn-
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besonders dazu verpflichtete Personen verwahren
lassen.

s. 138. Das Cönimerevvermögender-Stadt

steht unter dcr Verwaltung des «:Ukagtstrnis.

s. 139. Zum Cåinmereyverntögengehörtalles,
was zur Bestreitung der gemeinschastlichcnlassen

und Ausgaben der Stadtgemeine bestimmt ist«

§. 14o. Auch solrlte,(35üter,von deren Ertrag-
die Unterhaltung der Ningistrntzversonenganz oder

zum Tkzzil bestritten werden soll, gehören znm
Cånnnercyvcrmöxen.

. 141. Ist ein besondererCömnteeer bestellt:
so muß der M mitlrnt über dessenAmtofülzrnngge-
naue lind sorgjåltizeAussichthaben.
«

H. 142. Unrichtigkeikendes Cårnmerersmußder

Magistrnts in so weit vertreten, als er bei) dessen
Bestellung nicht die gehörigeVorsicht gebraucht,
oder die Aussicht über ihn vernachläßigthat·

s. 143. Wenn Streit entstehn in wie fern
der Manistrnr sich derben eine Vertretung zugezogen
habe: so muß dieser Streit, im Mangel besondrer
Vorschriften, nach eben den Grundsätzenentschie-
den werden, welche wer-en Vertretung der llnricly
rigkeiten eines Vormunds durch das vormnndschafk-
licheGericht vorgeschriebensind-

. I44. Der Cåmmerer hat alle Rechte undv

Pflichten eines Verwalter-s fremder Güter. (Tiz. I.
Tit. xtv.Ar-schn. u.) «

.

§. 145. Der Stadtgemeine gebührt in seinem
Vermögen Ein in der Concursordnung näher be-

stimmtes Vorzugsrecht.
§. 14(. An Orten, wo die Ausfälle bey der

Cämrneren , durch Beyträee der Bürgerschaft aus

ihren rinnen Wem-let- getragen und ergänztwer-

den innssrn , muß die Bürgerschaft, durch ihre
VI

(
,- m· s-

. »i-, .«.-
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Repräsentanten,bey der Rechnungslegung des

Cimnneterg zugezogen werden.

s. 147. Diese Repräsentantensind befugt, über
alles, was die Verwaltung der Stadtgüter, inglei-
chendie Einzielgnng und Verwendung der Einkünfte
betrifft, vtzllcdem Magisttate Nachweis und Erläu-

terung zu fordern.
«

§—I48i Befundene Untichtigkeiten, oder vorge-
fallene Bedenklichkeitcmdenen nicht so fort abge-
holfenwild, müssen fte der lzdlzernInstanz zur Un-
tersuchung und Berichtignng anzeigem

§. 149. Das Vermögen der Cåmmeteyensteht
unter der Obekanfsicht des Staats.

§. iso. ·Os.kStaat ist berechtigt, darauf zu se-
hen, daß del-les Venndgen ordentlich verwaltet,
und die Einkünfte davon zweckmäßinverwenden
werden.

·

s. 151. Außer den Fällen, wo nach den G-

sctzenvon Corporationen nnd Gemeinen überhaupt,
die Genehnngung der vom Staate vorgesetztenBe-

Hdtde,zu dsn Verhandlungen einer Stadtgetnelne
Its Ansehung ihres Vermdgeng erfordert wied, ist
dieseGenehmigung in allen Fällennothwendig, wo

das Cännnerervermägenmit einer Cepitalsschuld
belastetwerden soll.

s. 152. Wie weit es- auch bet) Verpachtttngen
der Eännnerengsjterund Gerechtigkeitcm ben außer-
V!’dettrlichenHolzverkäufen,Und bcy Verfünungen
über Ateivcapttolien der Esnnmetet), einer Elimin-

lignng der vorgesetzkenBehörde bedürfe, bleibt,
m Ermangelung speciellecVorschriften, den Be-
stimmungender Provinzialncsctzeüberlassen.
.§. 153. Die aniclzung und Enewillignng dek

Bnrgctschnftist nothwendig ,
wenn thut-nenn-

Sütrc vxcr Gerechtigkeitm Ductus-Text, in Erd-

Nskjt aneigctlzan, verpfänsdey oder mst Die-est-
« baxksxicm
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backeiten belegt , oder neue- Schulden auf die-!

Cåminerey gemacht werden sollen, die aus dell.
Cämmereyeinkünften, ohne Abbruch der übri-

gen- nöthigen,Ausgabe-« nicht getilgt«werden.

einem
s. 154. DieEinwilligungder Repräsentanten

allein«ist in-»dergleichen Fällen nicht hinreichend;.
sondern diese müssendarüber mit den verschiedenen-
Classen der Bürgerschaft,nach Vorschrift H. 112«.
Rückiprachenehmen, und sich.von denselbenmit-«
schriftlichenErklärungenversehen lassen»

§.«155»Wegen gültigerCämmereyfchuldenkön-
nen zwar auch unbeweglicheCåmmekeygüterange-.

griffen, und im.Wege der Erecution veräußertwer-

den, ohnejdaßes zu dieser Veräußerungeines be-:

sondern Confenfeszvon. der» Gemeine oder—dem-

Staate bedarf.
. 156.· Doch, können-Gebäude,welchezunix

Betriebe der öffentlichenAnnelenenlzeiten, und zui
andern gemeinen Notlzdurftem nicht bloß für die

Stadtgemeine, sondern zugleich für alle am Orte-

Geschäftkstreibende Einwohner und Fremde be-»
stimmt.sin.d, wean Eämmekeyschuldennicht ange-
griffenwerden.

"

T §. 157k Uebrigens genießenStadtgemeinem in

Ansehung ihres. CämmereyvermögensLdie»Rechtes
der Minderjäneigen.s
§. 158. Auch gebührtden Cåmmereoen,in dem

Vermögenihrer- Schuldnev,«dasv in, der Tonkuns-
opdnung näherbestimmteVorzugsrecht.

schaftlichenVermögens,dessen Nutzungen den ein-

zelnen Mitgliedern der Bürgergemeine zukommen-
hat der Magisttat, bexmdgeseines«2lmtes,keinen-

Anfpxuelz,»
s «

H«Z HO-
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§. 160. Vielmehr wirb, so weit darüber in der

Verfassung nichts· bestimmt ist, die Verwaltung
dieses Bürgervermögensdurch Schlusse der Bürger-

schaftCAQeordney und überhauptdergleichen Ver-

,mbgcn nach den Regeln des gemeinsamen-Eigen-
thums beurtlzeilr
§- 16l. Dochstelzrdas Bürgewermögenunker

der Aufsichtdes Magistrats.
s-. 162. In Fällen, wo zu Verfügungeniüber

das Cämmereyvermbgendie Genehmigung des
Stastts erfordert wirb, gilt die Vermutbung, daß
zU solchenVerfügungen über das Bürgervermdgen
die Einwilligung ves Magistrats nachgesuchrwer-
den müsse. (s· 151. 152·)

s. 163. Die Einwilligung bes Seen-es in Ver-
fügungenüber das Bürgervermbgenist der Re-
gel nach nur in»denjenigen Fällen nothwendig;

1vo dieselbe in Ansehung des" gemeinschaftlichen
Vermögensder Corporation überhaupt erfordert
Wird.

«
§. 164. Das Bnrgervermdgenhaltet für gül-

Me Cämmereyschulbennur so weit, als das Cian-
MMVVUMBSM zu deren Tilgung nicht hinrei-
chend ist. .

z s« 165. Auchaußerdem Falle eines nothwen-
digetherkaqu ist znr Veräußerung unbewegli-
chek Güter und Gerechtigkeiken einer Cämmerey
oder Bürger-gemeine, die öffentlicheVersteigcrung
nothwendig »

»

« Is-.166. Zwischenmittel- und Unmittelbaren
Städten waltet der Regel nach nur derjenige Unter-
schiedob, welcher aus der Abhängigkeitder erstern

«

Iwch von einer andern Herrschaftaußer bem landes-

hean entsteht
’

§. 167. Wenn die Herrschaft mit derGekichrs-
batkeic überhauptbelieben ist: so wird

verläu-"

t Of-

Ddfl Ms
«
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Flecken

Achter Titel. .

T

ther, daß ihr dieselbeauch über ihre Mediatstadt
zukommt-.
»s.168. Der Regel nach heitdie Herrschaftdas

Recht, die siädtischeuBeamten zu wählen und zu
bestellen. -

s. 169. Auch wenn dem Wkagistrate oder de-

Bürgerschafemittelbaier Städte das Wahlrecht beis-
gelegt ist, gebührt der Herrschaft die Bestätigung
und Verpflichtung

s. 17o. Wenn der Staat in einer Mediatstadt
besondere Polizeisbeainten anzusetzennöthig sindete
so gebühretdie Bestellung derselbender S.mde5-Po-
Iizcnbehdide.

H. 171. Ohne Vorwissn nnd Genehmigung der

Herrschaft kann niemanden das Bürger-echt in eines

chdintstth verliehen erwidern

C. t72. Iscis für Reine dein MedinthetrsiM)
der Verwaltung, Veränßisnng und Vetschulrung
der Csiintneren nnd Bürgergürer zukommen, bleibt

den nähern Bestimmungen der Provinzialgesetze
vorbehalten s

s« 173. Aber auch in Ansehung dieser ihm wirk-

lich zukommende-i Noch-c. steht der Meine-hec- un-

ter der Oberiinfiicht des Staats-, und unter den von

diesemvorgeschriebenenGesetz-kn.
§. 174. Auch kommen in jedeinFallisdem Staate,

in Ansehung solcher Angelegenheiten der Midian

städte-,eben die Rechte zu, die ilzin im Sechsten
Titel wegen des Vermögens der Corporationen und

Gemeinen überhauptbeygelegt sind.
0. 175. Die Rechte der äDkediakhekeselmfkübe-

die einzemeu Bürger hängenvon dem lliieek.chieve
des Verhältnissesab, nach welchem die letztern ein«-«
weder der Unterthånigkeie,oder nur der Gerichts-
barkeit der erstern unterworfen sind.

«

§. 176. Flecken unterscheiden sich von Dör-"

fern nur durch die ihren Einwohuem zukom-
wende

414 give-VierTheil.
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Inende Befugniß, gewisse städtischeGewerbe zu
treiben.

§. 177. Doch können in Flecken,der Regel nach,
zum. Betriebe soächerGewerbe keine Corporationen
und Jnnungen errichtet werden-

§- 178. Die in Fleckenangeordneten Magisträte
iToben der Regel nach nur eben vie Rechte, wie

Dorfgerichte.

Dritter Abschnitt-.
Von Handwerkern und Zünfth
s- 179. Wo bisher eine Ast von Gewerbe in CARL-VIII-

keine Zunft oder Jnnung eingqchtossen gewesenist, GUMMJ

da soll auch fernerder Betrieb desselben einem jeden,
welcher dannt toitziii'o-niiiensich getraue« frey
und unvertchränktmin.

§. 180. »Es-sehmuß jeder, welcher dergleichen
Gewerbe anstellen w:ll, zuvor der Ostigfeit des

Orts davon Linseige machen-

.- §- Isl. Wo Zünfte sind, muß ein jede-, der

Inder Stadt ein innermhfisges Gewerbe treiben
mu, sich in dieselben aufnehmen lassen.

« 182- Rin- Zcmscezu errichten kommt allein

demjandeslzerrnzu.
,
H—183. Der Landesherr allein hat das Recht,

the bisher angeschlossengrwesene Zunft in eine ge-

schlossenezu verwandeln; d. i2., die Znizl der Wkitp

Hinder, aus welchen die Zunft an einem Orte be-

stehensoll, zu bestimmen. J
s. 184. Auch wo geschlosseneZünfte sind, bleibt i-

«

J
dem Staate nach wie vor das Recht, nach Besin-

«

VM der Umstände,FreymeistekaiizustcU-.n.
s- 185. Tandhanowciker sind der Regel nach Linkbaudi

schuldig,sich zu einer städcifchenZunft zu halten,
WE-

Ivenndie Prof-Mem welche sie treiben, an und

W sicheine geschlosseueZummg hat.
« 186..
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. ,§. 186. Auch die innerhalb einer städiifches
Bannmeile geduldeten landhandwerker sind in det

Regel verbunden, ziinftmößigzu werden. -

§. 187. Mo die iandhandweeter nach Provin-
zialgesetzeihJnnunggakkikeln , Verträgen, ode-

» einer seit rechtsveriälzrterZeit wohl hetgebrachtett
« Observanz7 zünftig zu werden nicht schuldigsind)

-

hat eekdabey, so wie bey den von ihnen an die Zunft
zu leistendenBeyirägen,nuch noch ferner sein Be-
wenden-.

,
1"88. In wie fern Tandizandwecker,inglei-

chen die in kleinen Städten und in Flecken einzeln
wohnende Meister, ielzrlinge annehmen, Und Ge-

sellenhalten können , bleibt der nähernBestimmung
der Provinzialgtsetzevorbehalten.

·

. §. 189. Zimmerleute, Mantel-, ·und Schmiede-
Tind durchgehends, auch wenn sie nicht zur Zuan
gehören, Gesellen und Jungen zu halten , be-

rechtigt-. « » .

dem img
» s. 190. Zur Errichtung einer eignen Zunfk in

MS Me- einek Stadt werden wenigstens Drey daselbstwoh-
«

nende Meister erfordern
»

Hi 191-. Die Zünfte haben, gleich der ganzen
stödtischenGemeine , zu welcher sie gehören, die

Rechte privilegicter Corpotationem
»

X s. 192. lere innere Verfassung, imd die Rechte
Und Pflichten der Zunfkgenossen, sind hauptsächlich
nach den vom Staate ertheilten oder bestätigen-.
Gildebriefen, Jnnungsprivilegiis , und Ziman
tikeln zu beurkheilem
§. 193. Sie stehen unter der Aufsicht des

Magistkats, und des von demselben Verordnetew

Beysitzeks. -

§. 194. AußerordentlicheVersammlungen kön-
nen nur mit Vorwissen und Genehmigung des Bev-
sitzees«·veranlaßiwerden.

»

se ipsc
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§. 195 Der Besitzermuß bey allen gewöhnli-
chen und außerordentlichenZusannnenfünfiender

Zunft gegenwärtigseyn. «

§. 196.s Die Schlüssennd Auofertignngen wer-

den durch feine Vkiknnierfchkifh nnd durch Ben-
drückungdes ihm anvertraneten Gewerkssiegclsbe-
kräftigt.

Si 197s Nur eigentlicheZunfkangeiegenlzeiken.
können durch Znnfkschikissiregulitt worden.

- 198. Die Zünfie können in iigrenVernimm-.
IUUSMNichts beschließen,was allgemeinen Poli-
zeygesetzenzuwider ist, oder dein gemeinen Besten-—

überhauptnachtheilig werden könnte-.
se 199· Sie dürfenkeinen Preis der von den

Zunfcgenossenzu versetkigenden Arbeiten be-
stimmen. -

-

§. 200. Sie müssenes der Obrigkeit allein über-
lassen: ob die Festsetzungeiner Taxe nothwendig
und ratlzfain sey.

’

,

«

§- 201. Soll jedochdergleichenTore bestimmt

Werden: so muß die Obrigkeit die ZZiiirfråiiesicnzu-
stehen, nnd mit ihrem Gniachken izörcn
§.’202. Keine Zunfk ist beicci)tigk,ilztcn Genos-

sendie Vollendungder von einein andern angefan-
genen Arbeit zu unrersagem
§. 203. Keine Zunft darf durch ihre Schlüsse

den neu anfznnehmenden Mitgliedern neue bisher
— nichtgewöhnlicheLasten aufbüidcn.

« 204. Beyträge und Simer darf die Zunft
Pvn ihren Mitgliedern nur so weit fordern, als es

In den vom Staate gegebenen oder bestsiiigcenJn-
UUngSaitikeln, mit Bestimmungder Fälle, auch
Ver-Snnnne des Bel)sragcs,oder der Strafe, aus-

drückiichzugeiassenist.
s- 20»5. -Wie weit übrigenszu den Ziinfischiüf-

fen obrigkeiiiicheoder landesherrliche Genehmi-
SUUS und Bestätigunghinzukommenmüsse, ist«

Osmi. Sessel-. in. Bann D d nach
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nach den allgemeinen Grundsätzenvon Generatio-
nen»,übeeha1-pt,und von Stadkcotnmunen inson-
derben zu bestimmen. -

s. 206. «Neue Zunftartikel vorzuschreiben,ist
der Landeelzerrallein berechtigt »

§. 2o7. Auch bleibt dem Staate das Recht, dir
bisherigen Jnnnnggartikel, nach den Erfordernis-
sen des gemeinen Besten, zu bestimmen und abzu-
ändern. -

« «

s. 208. Doch sollen in beyden Fällen (s. Lock-
2o7.) die Zünfte zuvörderstallemal mit ihrer Notly
durft und etwanigen Gegenständen vernommen
werden.

s. 209. In so fern durchAbänderungoder Aus-«
hebung der Zunftartikel, einzelne Rkitgiieder einen
wirklichenNachelgeilerleiden, finden wegen der ih-
nen zukommt-wen Entschädigung, die Grundsatze
von Privilegiis Anwendung. (Einleikung s. 74-
75- 76·) s

,

H. 210. Von dem gemeinschaftlichenVermögen
der Zünfte gilt in der Regel eben das, was von-
dern Vermögen der Corvorationen und Gemeinel1
überhaupt, so wie ver Stadtgemeinen insonderheit-
vorgesrhrieben ist.

s. zu. Jn Fällen, wo zu Verfügungenübel
das Cömmereyvertndgendie Genehmigung dei
Staats nachgesuchtwerden muß, Ist zu Verfügun-
gen über das gemeinschaftlicheZunfkvermögendliz
Appeodation des Magistrate erforderlich.

s. 212. Der Genehmigung des Staats selbstbe-
darf es der Regel nach nur in solchenFällen, wo
dieselbe bey Cotporakionen nnd Gemeinen überhaupl
erfordert wird. ·

II erz. Die Zunfrålkrstensind die Bei-walks-
des gemeinschaftlichenZunskoersndgens.

H. »e-
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-- s. 214.. Sie stehen dabey zunächstunter der

Aufsicht des Bensitzers; und mittelbar unter der

.Oberaufsicht.des Magistkats.
«

§. 215. Sie sind schuldig, der Zunft von ihrer
vVerwaltungalljährigRechnung abzulegen.

s. 216. NähereBestimmungen: wie die Ver-

waltung geführt,und in wie fern von den Aeltcsten
Cantion deshalb geleistet werden solle, bleiben den

Zunftartiieln vorbehalten
§. "217. Jn Fällen, wo das Zunfwctmögenin

gemeinschaftlichentBefchlussemehrerer Aeltesten und

des Beysitzersgehalten wird , kann der Regel nach
Cautionsbestellung nicht gefordert werden«
§. 218. Zünfte genießenzwar nicht in dem Ver-

s mdgen ihrer Verwalter das den Staetcommunen
in dem Vermögendes Cåmmerers beygelegte beson-
dere-.Vorrecht;

-

219. Sie habensichaber vor andern Privat-
glåubigerneines solchenVerweilten-h des in der

Concursordnung näherbestimmten Vorzugs in der

Füngten
Classe zu erfreuen.

«

. 220. Die Zünfte und deren Aeltestensind

schuldigund befugt, für die Bevormundung und

Ekltchkmg der von ihren verstorbenen Zunftgenos-
im öklkückgelassenenunniündigen und minderjähri-

gen Kinder zu sorgen. «

. . 221. Die Aeltesten müssendaher den Tod

titles solchenMsitgenossen dem vormundschaftltchen
Gerichte zur erforderlichen Verfügung an-

zeigem .

§. 222. Zunftgenossen sind die Votmnndschaft
über unmündige nnd IninderjähtigeKinder ihrer

s-Mngenossen, vorzüglichvor andern, zu überneh-
-:men verbunden»v
1 - H..223. Die Aeltesten sind schuldig, wenn ei

auf die Erziehung und Vorbereitung der-Pflege-

d 2 dem

Allgemeine
s Ist 11a

«-

o-«

niqu die

Kinn r ih-
k«l" sanft-
genossen.
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"dem VormundschafklichenGerichte, auf Erfordern-
mit Rath und Gukachken an'die Hand zu gehen.

suuszwW, §. 224. Der Zunfrswang destchtinsdem Rechte-
die Treidung eines zunsrmäßigen

—· Gewerbe-,
innerhalb des der Zunst angewiesenen Distrikis, »

allen, welche weder zur Zunft gehören, noch
vom Staate besonders privilegirt sind, zu nn-

teksagem » - -

s. eg» Handwerker, welche als Fceymeistey
oder seiest, ein besonders Privilegium vom

Staate erhalten lzaben, müssendie darin gesetztm
sSelxeankem beyXVerlust ihres Rechts, genau be-

obachten.
« "

·

§. 226. Wer den Rechten der Zünfteunbefugter
Weise Eingriff thut, dem soll das Handwerkszeug ,

genommen, und zum Besten ver Zunftcässean den

Meistbietenden verkauft werden.

. s. 227. Bei) beharrlicher Fortsetzungsolche-l
Eingrisse ist die Znnsc berechtigt, saufjie Weg- i

fchaffungdes Pfuscheks aus ilzmn Zunstvistrikkean-

zutragen.
-

-" »s«
"

§. 228. DieZünfte sindabersnichtberechtigyden
Zunszwang eigenmächtigauszuüben

«

§. 229. Vielmehr missen sie die vorfallenden
Sidrungen dem Magisteate zur ungesäumtenund

nachdrücklichenVerfügungan·zcigen. « «-

§. 230. Wohnt bie-Perso-r, welcheden Eintrag
in die Rechte der Zuerst begangen hac, sunker eint-
andern Gerichksbarkeie:ssomuß dec« sMaglstrat die-,
sen ordentlichen Richter unt-die nbr igen Verfügun-
gen, zur Aufrechrfzaltungdes sein-symanund

Bestrafung des Pfuscherseisuchem
«

—
-

— s. 231. Eine jede Gerichrsobkikkeitist aber hell

eigner Vertretung schuldi , solchenRequisitionM
»des«"Magistrat«g

»

unverzüglichund unweigerlich»

ein

Gnüge «in leisten.
« s« »O

Käf
«

'

—. .. .";:Ål .
; «

. §«232
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I"T-He-252-ix21uch.kannsie sichnichtentbrechen, ljcy
Ver cmzustellendcnVisitakion Depntirtcn der beein-

Uåchtigceanunferiznlassm A ·

s. 233. Wennder Angeschnloigteein besonderes
Rkchtszut Treibnng des zinsfngen Gewerbes, ohne
M Mitglied der Zuan zn seyn, behanan so weiß
GENUSpr bey seinemJedentlichen Richter rechkltch
gehörtwerden. I

«

CARL-AREGiündet er fein Recht auf ein-;beson-
Me stan Person anklebende Eigenschnsr, ever

Auf eln besonderesPrivijegiic1n;so tnnß er dasselbe
stfokkwenigstenseiniger-niesen beseheinizzenzund

WMU ev dies nicht vermag, der Treibung des Ge-
sz

tMINIS-sMs-suni Austeage des Prozesses,«sichent-

halten-: ."- . -

»

se ezsv sWird aber das Recht des Angeschnb ·.
dtgten auf das Recht der Gerichtsybrigkcik, mitei-

Welcheddxwohnt, oder- auf. eine Aus-nippe dieses
OcesQannnftdlstrikte gegxlknden so Anden, we-

gmng Besitzstandeswährenddes Ytsojesse5, die

CHnger gesetzlichenVorschriftenEinwendung-
; s..-236... Privatpersonen find nicht schuldigzu

wissen-:ob ver, welcher ein Gewerbe treibt, zuan-
MCßISim- soder nicht;- uni) können daher auch-
WWTssLbeDeinem Unbefugtcn arbeiten lassen, da-

für nichtbestraftwerden.
- 237. Nur wenn von Obrigkeitswegen die

Unbefugnißsein-s fprchpu Mensche-i dffxmiicky
und namentlich bekannt gemachr werden , hat
derjenige-«welcher nachher gleichwolzlbcn ilzin ar-

beiten läßt, eine Polizeystrafe bis zn Fixnf Thalern
Verwirrt . -.

·

s- sskssp Die Wittwe eines Zunfkgenossenkann,
wo Mcht sdje Zunfkactikel ein andres verord-

IWH das Gewerbe ihres Mannes durch Gesellen
fortsetzen

Dd 3 Ei HI-
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"

s. 239.- Sie mußaber zur Zunft, gleichandern
Meistern, mir denn-agen. I«

s.«24o. Sie verliert ier Recht nur-durch eine
anderweitigeVetlzeiratlgung .

DE241. Zu seinem eignet-, und der in seinem
Hause lebenden Familie Gebrauche, Jana ein jeder
auch solcheArbeiten verfertigen, wozu sonst nur

Zunstgenossenberechtigtsind. -

s- 242. Nur das, was er seinen Dienstboten
als einen Theil ilzres Lohns geben muß, kann eli
selbstVerfcriigen. -

s.243. Niemand aber darf, auch fürsichselbst,
ohne Zuzielzung eines werlverständigenMeister-»
Arbeiten unternehmen, aus deren unvollständigens
oder unregelmäßigenVerfertigung Okachtlzeil für
einen Dritten, oder für das gemeine Wesen entste-
hen könnte. (le. l. Tit. Vill. H.69. 7o.)

-

b. 244. Handwerker, die als Gesinde in Dienste
treten , sind für andre , außer ihrer Herrschaftund
deren Familie , nach naherer Bestimmung b-.24te
und 242. Arbeiten zu verfertigen nicht befugt.

s. 245. Keine Zunft darf der andern Eingriffe
in ihre Geschäftethun.

-

s. 246. Kein Zunftgenossedarf die Vollendung
einer Arbeit, die nach der Verfassung für eine andre

Zunft gehört, weder selbst, noch durch unzunstige
Geigülfenbewirken. ’

§. 247. Was außer der Gewinnung des Bür-
ger-rechts, zur Aufnahme in eine Zunft, als Piet-
ster, erforderlich sey, bestimmen die Zunftartikel
und Gildebriese.
§. 248. Niemanden soll die Ausnahme in eine

Zunft, als Meister, bloß aus dem Grunde, weil
er bereits verheirathet ist, versagt werden. -

s. 249. Wer einmal-als ielzrbursche, und in
der Folge als Geselle, in eine Zunst gelzdrigsauf-
genoinmen worden, dem darf vie Zunft die Auf-

nahine
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Whme als Meister-, wenn er übrigens-den Erfor-
dernissen der Jnnnngsartikels Gnüge leistet , nn-

tec kecnerleyVorn-and verweigerm
—

s. 250· ELSerMersiee werden will, muß seinen
Telzrbriefnnd- seine Kundschaftder Zunfk verlegen,
sund davurkhsfeinebisherige gute Ausführungnach-
weisen-. «

«

§- Tssksv Vor der Anfnalxnemuß er ein Meister-
stück»Jmtee Aufsicht der Aeltesten, ohne fremde
Yepkpklfesverfercigenx
I §.-«252.DurchAufgebungsallzu kostbarer oder-

MVekksllflicherMeisterstücke, soll niemanden der
Eintritt in die-Zaun erschwert werden..

s- s- 2533 Das Meisterstückist den versammelten
Zunfkgkudsscknzur Prüfung vorzulegen-

- H. 254s. Erklärt die Mehrheit der Stimmen das

,Meisterstückfür unkauglichtso muß-die Zunfe den

Aufzunehnrendenso-lange eurückweisembis er die

erlangtelzlrjreicbendeGeschicklichkeitdurch ein besse-
kfs Metsterståcknachgewiesenhar.

«

255. Wer züm drittenmale ein nntaugliches
Ptlsterstückliefert, muß für immer abgewiesen
Messen-Z

256. Wenn die sanft ein-Meisterstückver-

Mkfss sv mäß sie die Gründe«ihres Tadels dem
» Belmtzerzum Protokolle geben.

»
Si 257. Der Bensitzeeinußdarauf sehen, daß

kein Tadel, der? bloßenGegenstan oder Gelder-pres-
lungenzumGrunde hat, zugelassenwerde.,

«
s; 2"58. Der Abgewiefenekann auf obrigleit-

Ilche,Untersuchungder Gründe seiner Abweisung
ones-agen.

s s. 259. Finder der MagistrardieseGründezwei-,
fellzafnsomnß er das Gutachken einer Zunfk eines,

Indern benachbarten Orts« , unter Verlegung des

Meisterstücks,und des darüber aufgenommenen
Proroeoll8,einziehen.
«

.

d 4 260.
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s. est-. Wenn ein bereits aufgenommenen
Ziiiifigenosseseinen Wohnsitzverändern so muß en

sich«in der Zunst des neuen Wohnortes-,sobald ek-

ldaåeibstsein Gewerbe fortsetzenwill, aufnehmen
ü kn. !

v §. 261. Ein neues Meisterstück.,abev»daefais-,
dann von ilzm in der Regel nicht gefordert werben. .

,-

zL 262. Wenn jedochein landbandwerkeh der
ais solcher nur ein geringesMeisterstückzu verferti-;
gen angebnitkn worden, sich in einer Stadt,,wo eig-
grbßetesUnd schwerer-eserfordert wied, niederlassen
will, kenn die Zunft annoch die Anfertigung dek-
letzkernvon ihm fordern, .

-

« s. 263. Jider zünfiigeMeister ist befugt, die
von ilgm verfertigt-—Arbeit in feinem Zuiiftbezixlse,
auch außerhalbdes Hauses, feil zu bieten.

· s« 264. Er darf aber damitnicht hausirengehn-
fondecnkann .den feilen Verkauf, außer seinem-
Hause, nur in seinenLaden, oder in seinerBude,
ausüben.

. .-

0· 265. Wenn das össeinlicheseilbietengewisser
Arbeiten durch besondere Gesetzeausdrücklichderbe-;
ten ist, so sind auch zünseigeMeister diesemVere-
bote unterworfen . .

.

-

,

6. 2s35. Wie lange,«und unter welchen Eine-—
schrånkungen, fremde Handwerker san Jahrmark-,
ten oder Messen ihre Waaren feilbieien darfen, ist
nach den Verfassnngen eines- jeden Orts be-k
stimmt.

.
;-

91 257. Auf Bestellungkann ein Zunfigenosse
auch für auswärks Wohiiende arbeiten. (

i

§. ess. Nur zünfkigeMeister haben das Recht-.
Tehxbiixschenanzunehmenund Gesellen zu halten.
§. 269. Doch kann diese Befugniß-auchden«

vom Staate gesetztenFreymeisternnicht bestritten
werden.

«

.-

s. 27o«
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"§.. 79-.’Die Annahme und-das"kossprechenfol-
chskLehrbnrschenmuß aber bed.der Zunfk des Orts
sesthehen. ,

- -

sc 271. sWee nach erlerntem Handwerk- in den
Soldatenstandgetreten ist , mag nariferlgaltencm
ChklichenAbschiede,sich mit seinemHandwerke fer-
Rer nähren;ohne daß er das Meisterrechczu erlan-

gntstwnNgist. s

« f·

«

HL27·2. Will er aber Sehrbnrschenan"nelzmen,;
Vdsszrsellenkzaltenx so muß er» sich- gksch je-
Pent,21,jldern,,als Meister gehörig aufmhmsn
lassen.«««-J

’

""

s DER-. Ein Msi I swel er die ibm anver-
trauecen Materialienvfekreunteeuecksoll das erste-.

Tal nach den allgemeinen Vorschriften der Erinn-
UAHSSFEHLUMGeld glstmsz im QVicderlzolnngæ
»»falleszaber,«außer dex sonst verwickeen Strafe,· aus

den-Innerstesgestoßenwerden. -

» §.»2,«4.Ilser durch llrtel und Recht seinerEhre
bquUsttgerklärtwird : der verliert auch sein Mel-

nychn
«

,

-

, S-. 27s- Ancerdemjiehenandre Verbrechen M
Verlust des D.’sk(isteireelytsnur alsdann nach sich-
tlzenndaraufausdrückljchetkanntworden.

f

s-«27,6.Auf den Verlust des Meister-rechtssoll«
Mk Ell-Fällenerkannt werden, wo e5"die Gesche
ausdrücklichvorschreiben; oder wo ein besonderer
Oberwiegenderund gefälzrlicherHang zu Verbrechen
gegen das Eigenthum nnd VermögenAnderen MS
den Akten klar erhellen -

- 277. So lange ein Meister in gefånglicher
Haft sich befindet, Und selbstdas Meisterrechk noch
mchk derseren hat; mag seine Frau das Gewerbe
durchGesellen fortsetzen.

.

Dd 5 273-v

Verlust des
Meister-
rechts.
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«§«.278. Wer lehrbnrschewerden will, mußssichs
bei) ver Ziinfk einschreibenlassen.

»

-«

h. 279. Wegen unehelicher Geburt sollnieman-

den, welcher die Legitimation erhalten hat («Tit.ll..

s. 592 Z 608.),, die Aufnahme in. die lehre versagt-
werdm «

,§«.l289...Rur diejenigen, welchesbishekkdieGe-
schäfteeines Schinder-S oder Abdeckeri wirklich ge-
trieben haben, isteine Zimft oder Junian aufzus-

- nehmen nicht schuldig.
H. 2.81.’ Außerdemkann eine Zunft mir die Auf-.

nehme solcher’lel)rliiigeverweigern, die wean eines;
körperlichenGclwechens , oder eines. offenbaren-.
Mangels an Vetstandesktöfren,zur Etlernung des.

Handwerks , dem sie sich winmen wollen ," among-I
lichsind.

-

s

§. 282. In wie fern- Perfonem die-einerseit-
schaft nnterelkånigsind, ben·einer Zunft- als Lehr-
burschen angenommen werden können, isi im vori-«

gen Titelvewevnet. ("Tit,VII. §. t72. qu.)
s. 283- Die Wahl des Meiji«-S, bey welchemk

jemand in die lehre treten foll, steht dessenAelterih .

Votmündern, oder den VorstehernöffentlicherAn-

stalten, in welchen ver künftigeiehrling erzogen
wird, frey..

·

s. 284J Kann ein lchtling skeinen lehrmeis
ster sinden , so sind die Jnnungsältestenschuldig,
für die Unterbringung desselben möglichstzii
sorgen.
§. 285. Meister, die noch keine lehkburfcheni

und doch hintengliche Arbeit haben , können

durch einen Schluß der Zuan zur Annahme eines

solchenLehrlina8, auch wider ihren Willen; ange-

halten werden.

s. 285. Nur alsdann, wenn alle Zwangs-nei-
stcr an einem Orte mit einer hinlänglichenAnzahl
von lehtlingen schon versehen sind , kann die

ZEan
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Zunfkden, welcherfsiehzur Aufnahme meldet, vor

der'Hand, und bis unter den vorhandenen ledrlini
gen eine Stelle ledig wird , abweisen.«

"s. 2s87. Sicherheitsbestellnng kann von einem"

Lehrlingenur alsdann gefordert werden, wenn nach-
th Nara-r der Kunst oder Profession, dem lehr-
lmse Sachen und Materialien von beträchtlichem

erthe, oder baare Gelder anvertrauet werden

müssen.
«

«

. . .

§« 288. Ingleichen, wenn sich derselbevorhin;
schon-er Unteeue , oder sonsteiner schlechtenAusfüh-
kUUg verdächtiggemacht hat«

«

. §- 289. Ferner wenn der lehrling schon bey ei-
MM CNdFMYMstesgestandemund demselben«durchL
Nachlässigkeitvdeki Leichtsinn einen. erheblichen-
Schaden verursachthat-.

. ego. Wo das lehrgeld und die ielzrjalzreins
den Zunftarrikeln nicht festgesetztsind ,. muß bendw
entweder durch einen schriftlichenVertrag,. oder in.
dem beyder-Aufnahme deo lehrlings abzuhaltendm
Protokolle festgesetztwerden. -

-291- Jst weder eines noch das andre ge-

schshfntso müssen der Meister sowohl als der

MEUMSPdie Festsetzungder Zunft in· Ansehung-
km Ihrs-Ihre und des lehrgeldeo, nach dem,.

Pia-sbey der Janung gewöhnlichist, sich gefallen
a en.

«
«

, §. 292. Die Pflicht des Meisters ist-, dem Lehr-
llvge die nöthigeAnweisung zu den Kenntnissen zci
geben, welche zu einem ordentlichenBetriebe der

Gewerdes erforderlichsind.
§. 293. Auch muß er denselben zu guten Sitten

UFIVfleißigerBesuchung des öffentlichenGottes-
dWstts anhalten, für Ausschweifungen nnd Gele-
genheitere zu iastecn möglichsthüten; und zu einer
anhaltenden nützlichenThåkitzkeitgewöhnen.

§- 294

Pflichten
des Met-.
ims.
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, §. 294-s, Wer einejt Leszriingnnnimmx,. weicheis
im jeer und Schreiben-andere der Neiigdmkdmi
nLnizigenUmecrichs norlynichnshaiten bin, icksschulæ
deg, sdetifciiscn:,biszur Erlangung dieserKramezisse
zur-Schulezuizkiitm . .«. :-.k-. "!

- His.VI Ty- Lchefwg,me1ß-,-fomoiglin Gewerks-
ckis häusitchwAngelegenheit-m den AkWungeni
desLehthmizGeikorscimsiejstem-. ein .-.«,i. -.«.?-

(). 296. In Geschäften,welcheder Betrieb deåi
andwcclsci bestes-feu--muß..m,k.heh- Abwesenheit
oder Verbinde-sungszä Teig-beeint,auchssdm-Æ1mkisk
sangendes erstenGescan gehorchm ·. ,»-.-.·.

«

«

.-

. H-.«2517., Zu Gesindidimstcn darf der Wkeistee
densieipriirsgmer in so fern brauch-m- ais dadurch-
die Erkenner des Handwerks nicht -verfäumt«
wird. -

.

·

-§.ess. Dem LehrherrngebülzrtdasRecht, den

Lehrling; svgch-Erfordernißder Umstände,Mäßigs
zu züchtigt-m.

.. , .

. ·9- 299. Er darf aber dabey die-einem Vater
vorgeschriebenen Gränzen- nicht überschreiten.
(Tir. E. 86. lhq.) .

s. ,300.. In Abwesenheit, oder beekVer-hinde-
tungcnbcs Meisters, kann nur der erste oder Mei-
ster-Mich und auch dieser nur in Gewerke-fachen,
das Recht der mäßigenZüchtigutigüber den sehr--
ling ausüsrtt
»s.-301. Ein von dem Meister gemißhandelter

Ichrbmschesoll von den Aelresten, bis zur Vollen-

dung seiner. Teizriahrh bey einem andern Meister’
untergebrachtwerden. —

-

s. 302. Die dazu erforderlichen Kosten muß
der vorige Meister tragen; doch komme demsel-
ben darauf das bet)der Annahme des Lehrlingeetwa

bedungcnc,- und noch rückständigeLehrgele
zu gute.

§« zozs
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«s.s";o-3s.StirbksdesekMeisteh so haben Miche- Ausoniens

fing, oder dessen Ilelrerm Vormünder, odee Pfle- VIIIII-ma-
.

- -—
»

—

«
« « l-

,

See die LIMle ob sie 1l2n bel) der das Handwerk eskudem-

TyrtfstzendenJWinwe lasse-m oder zu einem andern ZJFZZZICJMV
Meisterbringen wollen. - s) kais-XI

H. Hexe LetzternFalle muß von dem etwa vor- ZFHHän-
Iensbezaylten lehcsgeldeso Viel zcsrsjckgegebenwerde-,

»gleale die noch nnvollendete lehrzeiy nach dem Be-

«l1ndet;:ver-Zunfxälkesten, verhältnißmäßigzu rech-
nen Il .

x

"K»I-JOS-» Ein Gleiches sindet statt, wenn die
Verzw-v.1s-Handwerkns.chtfortsetze,over der Mee-
ster lett-st, dasselbe ferner zu treiben, außerStand

komnlt. .

»d-306. Zur llnterbringnng eines solchen lehr-
burchenmüllscnnöehksgenFalls die Ackeestem nach
VotlchnfcH.:84. lizq lzülfkcicheHemv leisten-

·
.§. Zo-7. Bec) kenne-Lenkern Colllsionsfalle gebührt

entem schon aufgenommenen lehklinge , ver zu»

elnem andern Meister gebracht werden muß, vor

einem noch erst anfzunelzlnenden allemal der

orzus.
-

"

»

—,l
«§-308« EwInn der lelzkburschevolznegegebene en die-ich

F UrsacheMS der lehrecnllåufn so migßdem Meister OWN-
das kelzrgeldauch für dass ganze noch laufendeJahr HEFT-TUT«
bezahlt, und er überwin, wegen des, ans dem

Verlustedes Lehrlings, ober» den Kosten ben der An-

».m1«lzln·eeines andern, etwa entstandenenNachklzeils
schadlosgehalten werden.

-

.
5d9«-Auch muß ein solcherLehrling,wenn

elHmder Folgewiederum zu einem Meister gebracht
splkdkdick-MEDIUMauf Verlangen desselben,Den

neuem anfangendu »

, .

«
s."310. Wenn der Tehkburfchcein anderes Flims

Gewerbeergreifencswilhso. hoc des VII-isten daS
C TM

seh-gelbnicht nur für dlc vcxslosscncnletzejalzre,.--·
«- UT sondern

nsulsx .
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.geld zu entrichten unvermägend:

sondern auch für das ganze noch laufende zu
fordern.

’

§. zu. So lange das lehrgeld nicht vollständig
berichtigr ist, kann der Meister den Lehrlingloszu-
sprechennicht angehalten werden« s

s. zut, Jst der Lehrlingdas rückständigelehr-
so muß er dem

Meister-eine gewisse Zeic, noch über die gewöhn-

«

unenkgeltlich
dienen.

-§. zuz. Jst in den Zunstartileln keine Zeit de-
(

stimmt: so muß dieselbe nach dem billigen Ermes-
sen der Gewerke-ältesten,und allenfalls durch einen

Zunftschluß,festgesetztwerden.

. zi4. Das rückständigeTelzrgeldhat ein in des

ConcuesordnimgbestimmtesVorzugsrecht.
H. zis. Einen lehrling,, welchersichgrober Ver-

nnkreuungen schuldig macht; oder sich den Anwei-

sungendes Meisters hartnäckigwidersetzt; oder den

Meister-, oder dessenFamilie, durch Thatlichkeikem
. oder andre grobe Beschimpfungen Vorsetzlichbelei-

Hausbes-
ten der
Lehrlinge-

-cher dieselbe im Vertrage nicht ausdrücklichüberi

digez oder sich, aller Ermahnungen und Züchtigum
gen ungeachtet, einem liederlichen Wandel ergiebt;
oder nach dem Besindrn der Aelkesten zu der Erler-

nung des Handwerks gar keine Fähigkeitzeigt,
kann der Meister zurückschickem

s. Its. Jn diesen, so wie in allen übrigenvor-

stehend nicht bestimmten Fällen, wo die iehrzeit
ohne Schuld des Meisters nicht aus-gehaltenwird-
kann derselbe das rückständigelehrgeld, nach Ver-

hältnissder verflossenen Zeit , und für das ganz-
lausende Jaer fordern.

i

. 317. Die Vekpstegung eines kranken lehr-
lings aus eignen Mitteln, kann einem Meiste-, wel-

nommen hat, nichtzugemutlgetswerdem

s(Zie«
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s- 318. ZWird der-lelzelingdurch eine kürzerals

DW Monailze dauernde Krankheit an der Fore-
setzungder lehre gehindert: so wird ihm dieserZwi-
schentaumnuf die gesetzniäßigeoder verabredete
Telzrzeitnicht abgerechnet
§- Its— Hat aber die Krankheit längerhgedaiiern

so kommees auf die Beiirilzeiliing des Meistersnnd
ka Zunfkölkestenan, in wie fern der lehrling die

versäumteZeit nachlernen müsse.
§· 320. Dem lehrherrii steht frey, deinlehrbun Lein-»in

s M- zur Belohnung seines Fleißes, einen Theil
der lehrzeitzu erlassen.

'

§. 321. Jst die lehkzeitgeseglichbestimmt: so
kann höchstens nur der dritte leeil derselben er-

lassen werden-

s. 322. Allemal aber ist zu einem solchenErlasse
die Einwilligung der Aeltesten, nach angestellier.
Prüfung, erforderlich.

« ·

s. 323. Nachgeeiidigierlehrzett, mußder Mei- Fleck-Pe-ster den Lehrburscheiider verfainmelcen Zunft, zur
) «

Ptüfungnnd Aufnahme als Geselle, vorstellen.
Hi 324. Bey dieser Aufnahme sind weder

Schmause-comaus Kosten des Gesellen, «nochandre Erpressungen, auch keines iinaiistandige

ddlekss
der Gesundheit nachtheilige Gebrauche

jun i .

§-gZ:s.Dem neu aiifgenommenenGesellen mußinkaGeset-
ein lehrt-rief, unter Velliiilgiiiig der Aeliestennnd

»I-

Vss Beysitzch, inik Bciycsrückungdes Gewerke-sie-
gels, ausgeferkigt werden.

d. 326. Wie laiiqe die Wanderschafkdes neu Whiiiiveeknaufgenommenen Gesellen dauern müsse, bestimmenTizkansklsa
Ue Jnnungsartikel einer jeden Zunft.

' Zone-sel-§. 327.« Ein Geselle kann inw, ohneRachklzeil
M

seinesStandes, dey einer Herrichaftsm Dienste
ketenz .

—

.

«

.

·

s. M-
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--

§. :3-28..D·iedaselbstzeige-brachteZcie aber" wird
ihm ale seine Wanderjahrenlcht abgerechnet-.-

«

v

329. Nin- die LandeskalizewInstanz kann-
nach Bewandniß der Umstände,die Zelt der Wans-

herrschaft«verkürzen, oder auch eine gänzlicheBe-

freyung davon errheilem
·

. §. 339. Die Isanderschaft soll in der Regel nie-

,,
mals außerhalbLandes gehn.

"

:

I
.;« §. 331. Nur in besondern Fällenkann die Tan-

" «

des- Pausen-Instanz die Erlaubnißdazu erthellem «-

s. 332.«-WanderndeGesellenmüssenihren Aeli
kern, Vormündern, oder Verwandten, über den

Ort ihres Aufenthalts von Zeit zu Zeit Nachricht
geban

»

«

§. 333. lInkerlasscnsie dieses durch die in den

GesetzenbestimmteZeit: so sinvet wider sie das ge-

gen VerschollenevorgeschriebeneVerfahren statt.
(Tie. XVlll.)

s. 334. Das Betteln um Zehrpfennige ist auch
den wandernden Gesellen nicht erlaubt.
-

§. 3354 Sie müssenfichgleichnachihrerAnkunft
.

s

an einem Orte ben den Gewerksälcestenmelden.

—,.»-s«»
-

s· 336. Diese müssendem Eingewandecten fo-
«

«

gleich seine Kunofchaft abforderm
s. 337. Kann er ketne Kundschafrvomigem so

muß er an dem Orte feines vorigen Aufenthalts zu-
rückgewiescnwerden.

-

IX 338. leistet er dieser Anweisung keine Folge-
so muss ihn die Obrigkeit auf vie Anzeige der Rette-

- sten fortfchaffenlassen.
"

-., H. 339. leaitlmlrt sichaber der Geselle-durchdie
··

.gehdrig’e·:"Knndfchafk:so mus: ihm dieselbe-abge-
-no:muen,. -»xd»..visek seine Wann-schen fortsetzen
will, «in der Gewerlslade aufbewahrt merk-em-

"

;v c- .!.- 34Q«
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« S. 340.« Einem solchen Gesellen müssen die
AelkestenArbeit bey einem Meister Hader-schaffen
bemühtseyn, und ihm bis dahin diejenigeUnter-
stützungreichen, welche der Zunskgebrauchmit
sichbringt-

.

-

·

§. Z41z Können die Aeleesten den Gesellen ber)einem chister nicht unterbringenx so muß er, nach
Verlauf von Drey Tagen, seine Wanderschaft
fokköufeßmangewiesen werden«

,
·

»Hi 342- Verweile er ohne besondereErlaubnißder Obrigkeitnoch länger an dem Orte: so sindet
Lesen Ihn die Vorschriftdi 338. Anwendung.

s. Z . In wie fern der Gcsille den Meister-,bky welchem BI« in Arbeit treten will, selbst wäh-len könne, oder die Anweisung der Zunmältesten
abwarten müsse, ist in den Jnnungsartikeln be-
stimmt.

« ,

’

-

.

-

.

J ·§. z44.s »Die Zunfråltestenmüssendie Meist-h
DelcheGesellen verlangen,«genau auszeichnen, und
den zuerst anfonunenden Gesellen, welcher sichselbstseinen Meister nicht wålzlcnkann oder will,

welcher sich
«- 34si och müssenWitwen-, weichedas

Handwerk fortsetzen; ingleichen WkeisKh welche
WegenlangwierigerKrankheiten , oder andrer-un-
verichuldekerUnglückszlle , dem Handwekke nichtselbstdorstelzenkönnen , mit tüchtigenGesellenvor
Allen andern versokgt werden.

, »

« H, q46. Von diesem Vorrechtekann jedocheine
· 1tcwe nicht bfrerer als Dreyknal Gebrauchwachen-

»

«

» §. ;47. Hat ein Meistereinen GesellensanWem Kosten verschrieben, und es dem Reste-
Wn noch vor der Ankunft des Gesellen gemel-Vtkt somnß ihm derselbein allen Fällen gelassen

Er

. Werden.
Wem-. Eises-n m. sein-. s. 348.
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s. z48. Jn HauptsHandIungoi nntheestöds
ten soll kein Meister in der Zahl der vonr ihm sit
haitencen seh-Entstehen und Gesellen durch Gesetzt
-einge·schri"1nkkwerden« «

«
-

. 3 9. An andern Orten bleibt diefe Bestim-
mung der"zur Aufsicht über die Landes-polizei-ge-
fetztettBehbrve vorbehalten- s

«. .

, :-

. »§..350. Lohn und Kostxteld, oder Beköstignnz
der Gestllem muss vie Zunft unter Dirextion der
Obrigkeit, bestimmen-

9. 351. Diese Bestimmung darf kein Meiste-
überschreitem ««

·
—

s

;
, §. 352. Das rückständiggebliebene-iohnnnd

Kostgeid der Gesellen hat, auch tm Concurs, mit
dein Gesindelohne gleiche Rechte.
§. 353. Die Cur und Vetpsiegnng eines einge- lwanderten und krank gewordenen Gesellen, er

stehe bereits in Arbeit, oder nicht, muß, wenn :

er selbst nnvermögeetdist, ans ver Gefelleniade,s
und in deren Ermangelung aus der Gewerkscasse
bestrittenwerden.

.
- Jst diese nicht hinreichend: fo muß

die Armencasse des Orts , und bey deren Unzu-
lönglichkeit,die Stadt- oder Cäminereycassezu-.
treten.

s. 355. Der Magistrak muß also bcy eigner
»

«

daß ein krank gewor- IF
vener. unvermdgendcr Geselle nicht hnlsioo gelas- ;
sen, oder vor erfolgter tzinlånglicherWiederher-

«

stellung fortgeschafft werde.
«

.

,

§. 356. Der Meister-ist befugt und schuldig, Iüber das Betragen der Gesllen Aufsicht zu füh-
ren; sie zur Befuchung des öffentlichenGotte-H-

dienste8, -nnd zu eint-m stillen und regelmäßigen
Lebenswandel fleißig anzutnaixnem von Laster-n -

und Ausschweifungenaber, so viel- an itzms ist-
abzuhalten.

s«.357-



. Pon-:Hai"1dwerkcm»UndZünftm 1435
«§; gis-Je .-,Der Geselle ist vcxvfgictmsh vie ihm
·aufgesm·amArbeit willig szu übernehmen, sund
tretfund sieißsgaugzurrcdmr.

DELITZS-NM M! Smn und solchenFesttagen,deren Feyer nach den Gesetzn des Staats verord-
Mtiistx Mag CI He Arbeit unterlassen-

» s§--äSI--Gefellen,weh-he an den nach den Ge-
asehensst Scaats zusle-den bestsme Tagen
;,s1sri),de.rselbenenkiichzm soll n mir Gsfcklmtllßbsy
WAssstund Brot-, das erst-mal aus« Dny Tage,
AND-»W-Tstederholungssalleauf VierzekznTage,sbcstkqfcwes-Dem

» . -; -

.

., 2,;36.o,,.;’ch harmäcksm Fortssizunq »einessolchenMißbrauchs wird der Geselle auf Vier Wo-
-chm«—z.umZuchrtzausr.adgelicscxsysuxxd itzm sein
äehkbrcefabgenommen-. —

§· 361. Diesen erhält-ei- niksst eher wi»vcr zu-
kück,sals bis er nach missesmudrner Stufe Besse-

ituntz gelobt; Euch Die Obrigkeit von der Aufrich-
-tiigkcie»diescsAnakiökszissessichübrkgeuat hä!r.
--««-« 362.., Jeder »sich besser-.Eis-Felixinsich M

VFUzur Axtmt hast« Um Tags-n drkTethcn ent-
Achsvs ist schweig, bcn Ein bis Dceu Thaler
«"·SWßeCur Gewerkscasse,der Obugteit davon
EINIGE en machet-. ·-

9i SCH« Mist Wink-, oder fogcnanntcr Krug-
"7’3.Cksrin ein«-r Gesvkxksyckbergh soll an d n zurArbeit beste-nimmTagen « be durch aber cin Moch-CMH einen in Arbcst sichs-wen Gkskusn wäh-
rzktemxpccgewöhnlichen«.)tk-1.«usstu«venbeo sich dul-
TMIJ weclwemger dkmseldeu Speisen ocer Getränke
verayfolgem.

-

.--36 . Wes dicsckakbote ziiwicer handelt-
-’Cdlls-miks«.ei»neyWolfsstysimfesvon chy bxs FünfThalernbelegt-werden. -

—

,«-.

Er 2 §- SCSs
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s. 365. JedersGesellsist schuldig, den höllslis
»

chen Einrichtungen seines Meisters-, so lange er

bcy ihm arbeitet, Folgezu leisten. «

,
s. z66. HåtislicheDienste kannteiniMeister

von seinem Gesellen fordern-
st 367. KetnGefelle dacfendry alsbievon fei-

nem Meister ihm angewiesene Arbeit verfertigen
§. ass. Kein Meister Toll dem andern die

bey ihm in Arbeit steigendenGesellen eibwenbig
machen.

v

·

§. 369. Geschiehtdieses-:»somaß der Meister
um Zwei) bis Fünf Thaler zur Geweriecassesbe-

straft, und der Geselle weiter zu wandern ange- »

halten werben.
§. 370. Nur den Meisterwittwem welche das I

Handwerkfortsetzen, maß der geschicktesteGeselle
nach ihrer-Aiiswcikzlverabfolge werden.

«

s. z71. Wenn aber ein Meister nur Einen Ge- .

feilen bat, und denselben ver Wien-or überlassen
musi: fo ist er befugt-, von einem ber Mit-unstet-
welche mehrere Gesellen halten, die Abgabe Eines
derselben zu fordern.

s. 372. Melden sich mehrere Witwen am

Ueberlnssung eines tüchtigenGesellen: so entschei-
det unter ihnen die Zeit ver bey dem Gewerke ge-

schehenenAnmeldung. «

H. 37;. Auch dieses Vorrecht kann von iever »

Meisterswittwe nur breymal ausgeübt werdens

(s- ;46«)
, , » ,

«

s. 374. Verföllt ein Meister in langwierkgt »

Krankheit: so kann er die Abtretung eines Gesel-
len von seinen Zunfkgenossenverlangen.
§. 375. Zu dieser Abtretung ist derjenigeMei- ;

«

stcr vori-«i«i«chveriisiichtet. bei) welchem vie mic-

steciGesellen in Arbeit stehn.

s«37HT
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§: 376. Jst die Zahl der Gesellen ben mehrern
Meiste-U gleich: so trift.die Abtretung den Jüng-
fkknunter ihnen.« »

)

§. 377. Nach«erfolgter Genesungmußder-krank
gewesene Mxistcr ven solchcrgestakterhaltenen Ge-

sellen,dem vorige»n«Metster-«aus- dessen Verlangen,
zurückgeben.

sch 378»»«u
Wenn-der Meister-einen Gesellen-ob-

C kl! M
( muser. i m ol es Vier e«n·T·a e

zuvor ankündsigem
H l . Äl! Z Gesellen.

,

Hi 379... Ohne dergleichen-Aufkündigungkann-

dkf«ch«lstereinen Gesellen fofokt.entlassen: 1) wenn.

detlelbe ihn oder, seine Fqnnliy durch thäkxichkki-
kkns Schandf-- UND Schmälzmorte,oder ehrenrülz-

use Nachredxn beleidigt;»
«

·

s· 380. Z) Wenn er sichbehakrkichmUngebu-
faxns. nnd Widerspönstigkeirsgegen.dieAnweisun-
gen des Mexstersschuxdigmqchkz

s-.381.» z) Wenn er die Frau oder-die Kinder
des.-Me1sters zum-Bösen-,verleitet,«oder. verdächti-
gcn Umgangnnk ihnen pflegt; .

d-·.382., 4) Wenn er sich.sDiebsii1hloder Ver-
untteuung«gegen-den,M-e«istc,rzu«—Schulden.kom-

men—·läßtz«
s-.383- 5) Wenn eri.sich«znkGewohnheitmachy

ohne-.Vorwissen und Erlaubniß-Des Mkkstcks über
Macht«-ausdem Haufe zu bleiben; ·

§.383.« 6) Wxnn er mit Feuxr und licht unvor-

sichtig;umgeht,» unt-— ein-k-ihm»desl2alb,.ettheilten:
Wgrnung keine Folge leistek;s»
§.,385..- Auch der Gesellef kann den-Meister ver- nhgaug des

lassen-,er muß.abekvemselbenstierzchn Tuge.vor-»G«"ue"s
her ·.aufsagen. .

sk.386. Doch ist deuMeistekkvie Aufkündigung
CUSUUQMM.»U3ch1verbunden« wennsdiesZkit de-

Ablugysssutetnei M·sse ,’ addr«entm- Jahrmarkt,
Qder Innerhalb Vier-zehnTagen-—vor; den Messen

Ee z und
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und Jakhrmärkcewoder- vor den hohen Festen ein-

fallkn ankam
,

.

s ·
-

s. 387. VIII-new kenn alsdann der Geselle erst
nach dem Rein-, oder nach dem Ende der Messe,
oder dec- Jolzmukkkz obxtishnn «-;

»

»

H. 388. Ha dr- Mcistpr sich-an dem-Gesellen;
ohne geakbcne Wiege-de Veranlassung, tyütlich
vergriffen:· so ist ocr Geselle sofort Jus der Arbeit

zu gchscnversänken
·

,
.

s. 389. Will der Gkssksllxfeine-Wanderschaft
fortsrscm so darf ilzm feine-Kundschafk,ohneEms
willigung des M isten-, bsn welchem er zuletzt ge
atbemk her, nickst veraE-fo(.-Hvkkom. -

§. 390 Los-r Msjstksr darf in die Aushåndigung
der Kun«1d!afkbcn ktzmer Vertretung mchc willi-

gen, wenn er irr-fä, daf; der Geselle Schulden ge-

machr, oder Vrtmchin begangen har. . . .

"

91. Vohusht ninß ck seine Wissenschaft
davon dem Gemekksbmsitht onicigm

s. :92. andcc osk Meistir gegen den Abzug
des Ges«-llc11,keinkwsntmz oder ist km vorge-
walkete Anstand hissläsuujchgehoben: so muß die

KundfslyaftsdemGmltcn zuruckgcgeben, nnd dar-
unter vesmcrkk wron: wie lange ver Geselle an-

dem Orte sich akkfgstkcltenx und wie ek, nachdem

Zeugnissk sein«-rON « -«·., sich betragmlgabei ,

s. :93. Nach zipückerdaltenccKundschafkmuß
der Geselle seine Rufe so sorc antreten. -

§. 394. Ast-d or daran durch Zufall Ver-hin-
dert: so muß kr tsre Kundschuft bey vemGewerke
anderweit nicdcrlegcxr. s

». 395. That er brydes nichk: so muß ihn die

Obrigkeit, auf des Gewcckmz Anzeige, als einen
Landstkeichcr ansehen nnd behandeln. —

«

:

— H. 396. Die Gesellen »und-sen unter sich keine
Conumme oder orioilcgim Gesellschaftaus.

·-

Ks 397—
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§. 397. Sie sind nicht berechtigt, eigenmächti-
ger Weise Versammlungen zu halten.

H. Jng. Jn-Fållen, wo ihnen dergleichenVer-

sammlungen nach oen Zunfknrkilseln oder » Po-
lizei)giietzcn gestattet sind , müssen dieselben
nur mit Vorwissen der Gewerke-ältestengehalten
werden. »

§« .399- Uebrigens Hat es bek)den Poliseygesø
Hm und Zunfkactikeln, wornach den Gesellen er-

laubt ist, einen Altgissellcnzu wählen, und unter

dkssm Richnungofühkungeine etane Casse aus ih-
ten V:l)trä«aen,zu gemeinsch.;fclichcnBedürfnis-
sen- besonders zur Vers-Regung kranker oder sonst
verunglucktenGesellen zu errichten, auch noch-fer-
ner sein Beine-idem

§. -s«c50.«Do-chsind die Gesellen, auch in diesen

Angcwgemzeiten, der Aufsicht der Gewerkeältestens
Und des chfitzers unterworfen,

« Vierter Abschnitt.
Von Künstlern und Fabrikanten

Hs40-1. Von Rüiistlsrm deren Gewerbe in eine Künstler-.

III-sung oder Gile ci»g-—ski,10nmist, giik ques,
was von Zünftisn und deren Mitgliedern im vor-

herskkätndenAbschnitteverordnet wird.

Hk4koa. Wo keine dergleichen Jnnung vorhan-
VFUlst -- da. kann eine Kunst der Regel nach von

einein jeden, welcher damit fortzukommen sich ge-

trauer, ausgeübt werden. (6. 179. iso-)
IF 403. Auch ist ein jeder solcherKünstler die

von Ihm selbst Vecfertigten Arbeiten , sowoäzlinn-

CspOuthrlzalb seiner Wohnung, gleicheinem zimfx
UFWMeiste-, (x).263. li1q.) zum Verkauf feil zu

stetenberechtigt. .

«

"

4048 »Ein Künstler,-.-'welcherbei) der Aka-
Mkle sdct’KånsieAusgenommen und eingeschrie-

.

«
«’ E e 4 bcn

Vorrechte
der akade-



440 ZweyterTheil. Achter Titel.

ben worden-, — kann sein Gewerbe überall in Kö-
l

niglichen Landen treiben ,. ohne daß irgend einen

Zunfe oder Gilde ein Recht zum Widersprucheda-

gegen Hinsicht
’. 405. Wer einem solchenakademischenKünst-

ler ein selbst ersundenes von der Akademie aner-,

kannkeo Kunstwerk ohne seine Genehmigung nach-
macht , nnd zu seinem Nachtheile verkaufh der

soll mit anfzig Thalern Etrusc belegt werden.
s. 406. Erben des ?’üiisileeo,auf welche das

Privilegium nicht«besonders»und ausdrücklicher-

streckt worden, haben sich dieses Vorrechts nur

zum Brbusdes Absatzesder noch von dem Erb-
lasser verseriigten und hineerlassenenVorkätbeszu
erfreuen.

«

Zahn-en se 407. Anstalten, in welchen die Vorarbei-
tung oder Verfeinerung gewisser Nuturcrzeugnissr
im Großen getrieben wird « werden Fabrik-en
genannt« .

Fabrik-Uns- §.»408. Der, welcher eine dergleichenAnstalt
TIERE-Essi-fük seine Rechnung hemin heiße ein Fahr-ie-
kantes. Unternehmer-, und diejenigen, welche in einerv

solchen Anstalt arbeiten ,« führen den Namen M

Fabrikanten., ,

·

.

s. 409. Diejenigen, welche eine- zunftmäßigv
oder andre Profeßion fürs eigne Rechnung einzeln
betreiben, sind, wenn sie auch im gemeinen Leben

Fabrikanten heißen, dennoch nur nach den Vor-
schriften des vorhergehendenAbschnitts, je nach-
dem das Gewerbe in eine Jnnung eingeschlossenist«
oder nicht« zu beurklgeileni s

s

.

III Fa-» s. 410. Die Erlaubniß zur Anlegung einer Fa-
uan M

bkikzu ertheilcm kommt allein dem Staate zu.
IZMT

"

s» 411. Dergleichen-Erblanbnißist alo ein Pri-
vilegium anzusehenUnd zu deuten. (

.4:2. Wird die Erlaubniß zur Anlegung
einer neuen Fabrik für ein an sich zunfnnößiges

Gewer-
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Gewerbe, an einem Orte, wo schon eine solche
ZIMft Vorhanden ist , oder in der Nähe desselben
Mchgsftlchtk so soll vor deren Ektbeilnng zuvor-
dkkstallemal die Zunft, deren Interesse es betrifft-(
vernommen werden«

«
"

·

«
Es 4l»3«Die Unternehmer der Fabriken haben, gesehndes-.

m Rücksichtauf den Betrieb derselben, und den
Absatzder darin betfertigten Waaren« kaufmänz

«-

nischeRechte«
s· 4I4, Sie bedürfen zu. deren Ausübung kei-

Ufk Aufnahme in die Kanfniannsgilde, auch da-
nicht, wo dergleichen Gilde sonst·vorhanden ist.

- 4152 Zur Vereinzelt-ins ihrerFabrikwaareni
sindsie in der Regelnicht berechtigt.

«
«

§,.416x Sie genießenin dem«Vcrmögenihrer
Arbeiter und Abnehmer , bey- einem darüber ent-

stehendenConcure , das» in»der»Mannes-ordnung-A
nalzer bestimmteVorrecht.

" · · »

. s- 417. EigentlicheFabrikanten G. 408.) sind Rechte bee,
dem Zitnftzwnnge Und den«Statuten« der ZünfteIYDIIIM
nicht unterworfen-

s. 418s Sie nehmen aber- auch an den.Vorrech- i

im und Privilegien der Zönfte keinen AnrlzeiL
H- 419« Die von ihnenxauggelernten Arbeiter-

haben sichder Rechte-dcr Znnftlelzrlinge und Ge-.
skllennicht zu erfreuen.

«

s« 420. Doch kann ein Zunftgenosse, ohne-
Nachtlgeilseiner Zunftkechte, sich als Arbeiter in,
Fabeikenbrauchen lassen.

«

s. 421. Eigeniliche Fabrikanten sind-nicht be-

rechtigt-, die von ihnen verfertigten Waaren für
UMe Rechnung feils zu bitten-, sondern sie sollen
blvß für den Unternehmer den«Fabric« und nach
VtssmBestellnngarbeitern .

»

§..422. Kein, Fabriinnterneczmersoll diejeni-
an »welcheinä einer ähnlichenAnstalt bisher
Mkbeitet beiden, in, die seinige aufnehmen , ehe

-

E e z die

«

i
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dieselben-:ihre Entlassung durch ein schriftliche-«
Zengniß«dargethnnh.:ben.. .

s. 4szz. Uebrigens sind die Verhältnissezwie-
schen dem Fahrifnnternehmer, nnd den Fabri-
kanten , nach dem Inhalte des unter ihnen beste-
henden Sommka nnd nach den über dergleichen
Central-te zsptcchenden Gesetzen zu beurtlzeiiem
(le. i. Tir. xL Abschn.VAL) -

’

Funfter Abschnitt
·

Von Brauerei, Gastwirthen, Gereiht-been
nnd Andern, welche mit dem Verkanfe

zubereiteter Speisen oder Ge-
tränke ein Gewerbe treiben.

reinem-sin- d. 424. Jeder-, der in einer Stadt ben Ver-

ZWWIOkanf indereiteter Speisen oder Getränke als ein
«

bürgerlichesGewerbe treibt, ist schuldig, die die-

sem Gewerbe noch den Statt-ten und Peinen-ord-
! nnngen des Orts vorgeschriebenenGråuzcn genau

zn beobachten
§. 425 Neue bisher nicht vorgeschriebeneEin-

schränkungenist kein Stadtmagistrat, ohne aus-

drücklicheGenehmigung der Landes - Polizeip Jn-
ftan5, festztri«izenbefugt·

Bein-rein H. 426. Ob die Braugerechtigkeitin einer Stadt

zum Cämnterrnvernsögengehöre; oder einzelnen
s

Bürgern bengeiegt set) , ist nach der igergebrachteni
Verfassung eines jeden Orts zu bestimmen.

s. 427. Noch eben diesen Verfassungen muß
benrtheiit werden: ob die den einzelnen Bürgern
beygelegte Beut-gerechtigkeit auf gewissen Häu-
ser-n tzqfte , oder gewissen ausschließenddazu be-

rechtigten Personen ;ttkomme.

g. 428. Fressen ob jeder Berechtigte zu allen

Zeiten, oder-nur nach einer gewissen Reihe-, und
s ob er ebne, oder mit Einschränkungauf ein gewis-

ses Metajh zn brauen befugtsey. ·

«

H-42 -
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§. 429. Modus Vraurecht einzelnenBürgern
oder Hausbesitzer-r -zrxl«omntt;·da müssen diesel-
ben rn der Regel des dazu öffentlichbestellten und

verpflichtet-enPersonen , »so wie des vorhandenen
fgemecnschnftlichenBrau-, Malz - und Darrhausei
sichbedienen.

Hi 450- Brangerechtiakeitemdie«au«f«HöUlem
haften, können in der Regel ohne dieseGrund-
stückenicht veräußertwerden.

§- 43L Doch kann der Berechtigte die Ans-

üPMIgseines Reine-, von einersZcit, oder von

.

eint-U Falle zum andern, auch einem Dritten
übertragen.
§. 432. Wo das Reihebraucn unter den Büs-

.gern oder Hausbesitzer-reingeführtist; da ist tu der

Regel ein jtdcr befugt,«das von ihm in feiner Ord-
nung gebrauete Bier, auch in seinem Hnufesanszuä
schenken;wenn ihm gleich sonst die Schenkgercchc
tlglseit oder der Augfchank nicht zukommen.

s. 43 . Wo die Vraueren in einer Gilde oder

Jnnung eingeschlossenist, da sinden die VIII-gif-
ten des Dritten Abschnittes auch in Rücksichtdes

ZmlftzwnngesAnwendung. ,
»

.§·434s GQK Llchcsind,berechtigt, die von ihnen Gurt-Rosenkalkkligtcn Speisen auch außerhalb ihrer Molxjskzsfchf
nWem zu verlaufen. rea.

« 455 Gastwirthe dürfen bloßin ihren Woh-
nungen Gäste für Geld mit warmen Speisen
bewirklzey.
§. 436. Sie haben, mit Augfchließnngder

Gatlbche,Bier-, Wein- , und sosseeschenkew
HGBRecht, Fremde für Geld zu beherbergen

. 437. An Orten, -wo Gasthdfe vorhanden
sind, sollen auch andre« Einwohner fremde Rei-

- e»Ve- die in dem Gasthofeunterkommen können,
fü!Geld nicht aufnehmen. «

·

r

E«Us-
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s. 438., Verdöchrigemit Pöffen nlchtversehenes
Leute dürfen Gastwirtlzr. weder, aufnehmen noch.

Alpen-.
.

§. 439.» Sie sind-schuldig,,diezun Nachtherss
berge bey,il2nen.einl-el2rendenPersonen, in Städ-
ten dem D.)Za«gil«tk,cl«t,vauf den«DötfeI-n,aber demk
Schulzenackzrzzelgem

’

«

Ueberlzaupt sind..Gastwirche der ge-

Mllsstsv Aufsicht- Vsk Poltznx unterworer , und-
müsscn sich alle zyr Erhaltuggjer öffentlichenOrp-

mmgzuvd Sicherheit nöthig gefi(t»1den'e.Vexanstal--
igngen plzneLiJidcrredegefallen lassen»

·

s. 44r. Auch die von der Polizey Vom-schrie-
bene Tore dürfen-sie unters-l-e1nerley«Vorm-wes

überschreiten."

. 442.« Ggstwirthh die sich wiederholte-«Ue-

betkrecuagen der. ihnen. voxaxschriebenewPolizei-s
gesetze»oder, belgarrllcbek decrspanstiakeit gegell’
die Anordnungen .der. Polizey fcbulvig machen, sol--
len ihres Gastwirihsrccl)cs.durch richterliches,»Ek-

kennnsßfür verlustig erklärt werden.

§.,443.» Wrc G«istwirrhe, welchewissentlickk
Diebe oder Diebeshehlek bcy,.sich aufnehmen und-

duldem bestraft werden-sollen, verordneu.,die Eris-
minalgejetze.

.

srechtekzevik 444. Gastwirthe sind schuldig-, für alles-sitt

IPMZJhaften, was-die von ihnen, oder ihren dazu W

ten-und steure-h Leuten, aufgenommenr.Reisende in; dass
HZCWWLGasthaus gebrachthahem

s 445. Mehrere, welche-Eine Gastwirklkschtlfc
gemeinschaftlichtreiben , haften den Reisen-che-
Einersfümllh Unkraut für-Einen.

. 446. Diejenigen Personen, deren sich ds-
Gastwlrklz zur Universitan des Platzes für.dtki NW

senden-, ihre Wagen ums Sachen bedient, fi-to
für solche zu achten, die er zu deren Aufnahme W;
WelleW-

H«W-
l
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§- 447. Von der Vertretung eines an den auf-
genommenen Sachen entstandenen Verlustes oder

Schadens , ist«der Gastwirth nur alsdann frev-
,

wenn ausgemlktelt werden kann, daßchieserScha-
de—durcleeignes Stolzes oder mäßigesVerschulden
des Meile-MU- oderdurch äußereGewalt und Zu-
ffällexVjetdkkÆnlz , bey der sorgfältigstenAuf-
merksamkeit, weder voriger sehen, noch verhüten
tonnen,«entstandensfime.«

—

«

Hi 448· Erklärt der Gastlvlttkz sogleichbey der

Aufnahme, daß et für me eingeht-achten Sachen
Mchk stehen well-T so hafteter nur für einen sol-
chen Verlust, welcher Von ihm selbst, oder-von

seinen ten-ten, aus grobem oder mäßigenVersetzen
verursacht worden.

»

d. 449. Unter die Personen , für welche der«
Wirth haften muß, gelkörettsauch die dem Nei-
senoen von ilzm empfelzlnen lolznkutscher unv

lohnbediente.. .

§. 450. Dadurch, daß der Wirth dem Nei-

sepch cm zum VerschließeneingerichtetcsBehält-
Mß für feine Sachen nnweifet, Und ihm-die Schlüs-
sel Mlu einhandlgy wird er Von der Vertretung
Mchtfrey«
»I-451. Ist aber der Reise-we ben dem Ver-
schließennachläßnh over in Aufbewahrung der

Schlüsselvunvorsichtig gewesen: so muß ee einen
chaden , dek- nicht etwelslich durch den Wirth

»

obek feine leute entstanden ist, selbsttragen.
. d. 52. Hat der Neisende den« Wirthe die in

verschloFenenKossetn ; Kisten, over andern Be-

lTältnlssenenthaltene Sachen nicht naht-!entltchac-
Oeileigh so muß er, del) angeblich erlitten-m Ver-
luste die Beschaffenheitnnd den Betrag der weg-
gekomtnetrenSachen narlyweilem «

Cz453. Jst jedoch der Neisende eine unver-

VächklgePerson , dte nach threm Stande und Ge-
«

s

werde,



, «so hat der Gastwirch Gatxcysallejjpsijktthaund

scchee ve-

Noth-steh

7446 sksweixtecssTheils -.-»1Achte—rTitel.:«-

werbe, «d«crgleichen.Sachey,, als ihn--Vorq·eblich.
-,.wcggckommzsnsind, bey sich zusführm pflegt2x»Es
»mus;.dies.c1be,-sin Encnangklung andrer.B.ews-i8nxåi-
tel, zur. cidlichkn Bestörkungihrer Angabe übt-

-die Beschasscnlzgitund denWekth ver- Mag-kom-
mencn,Sachtn gelassenwessden.—»-, «— i

.-

- s. 454. Hat der chscvde Eiern Gastmirtbsxest
zwns you den FingebrachkewSachen. Hunde-Ritzen
eigner unmittelbarer AufbewghmqgsjsxMykpckagqx

chcrrecungkn eines Vecivcklzrers.(th. LCOXLV
Abschn.«1.)z«« —

s.« . !-«-» k. -;«, .« i»
. s« 455. Dem Gastwirthe gebühren-;wegen sat-
.nek Bezahlung für Quartier,uno Bewsrtimng, ais

die emgebrnchtea Sachen eben die Nacht-, wie s«

njnn Vermiether wegendos zu fort-nn,habendes
Muth-jedes (Th· l. Tit. XXL H. 395.)

«-

Sechster Abschnitt.«.

Von A":Zothckern.
"

§. 456. III-Wesen sind zur Zubereimng du«
,Arzeneymitte«l«-,. ingleichen zum Verkaqfe derselben-«

und der Gifte, angschiccßsndberechtigt -;

§. 457. Naturerzcugnissh welche»,außer vcks

Medicin, auch zu andern FibkckenzHaussndkk
Ruchenbedürfnissmgebraucht werden, Mögen AMI-
kheker ebenfalls führen, und, «jevochnur m IM-
mrn Quantitäten,verknufen.. . s« ««

(

§.-«-458.Zum Hanqelniit Gewürz- oder anders
ait solch»

i

Material-paaren sind-»DieWochen-«
mcht verechugt »

—

. --s. 459. Doch hat an Oktenjwv kein befonfses
ter Strom-kämen oder Materialist .angesetzk,-l !

dcr Apotheke die Vermischung für-sich, yaßsjU
aucy mir Gewükzkn und V akerialwaapen zu h«

stjss
dem ausschuesmosberxchngjecz
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l· H.-3460.Aekzteund-Wundäezkemüssensichdex
OWW Zuberertung der Wen Kranken zu reichen-
den Arzeneoeth -ai1 Orten, wo Apotheke- sind,
Ver Regel-nachenthalten-«

«

Es461. Auch jbgeimnnteArkanedaxfniemand,
WITHbkfondeke Erlaulmis der vern«'Pkedicin-1lwe-

sen-reicherProvinz vorgesetztenBehörde)zum Ver-

2293feVskfsttsgksm s
« s"

.«
"

«

E.«'"452.Oa- Neche, zur Anlegung neuer Apo- .-

khkkev Eslaubnißzu heben, kommKYaUeiktdem
Staate zu«

·

- — "Z« I
«

463. Dergleichen-neue Concesstonm sind
Nach den Vorschriften von Privilegien zu beur- .. .—

»-

Ihr-Han ’» . .-«1 LSx
.

. E- 464- Die Averlzefer sind der unmittelbaren Pflichte- HI-.
Aufsiilekees Seines, Find ven"von ihm-angeordne-

MWE

km Wieeieinalbelgösdkn"unteewcrfen.
«

«

"

;

. s-»;465.Nur diejeniziemwelche die Apptlzekefs
kUUstOrdtmrlch erlernt dabcnz zu deren Ausübung, 2

nach ongestllter Prü-«Ixcig,Vonf der Medicinab
erde »Ich-m befunden; und zur»W.1hrnel2-
WHA«ihkee Obliegenheiten duich diese Behörde
VIII-fischenworden, sind fähig, einer Apotheke .

vWellffkelzetn « -"

H(466. Wem es an diesen Eefoedetnissenf .-

mcmgkly der muß, zeu- Verwaltung einet duxch
«

»

EngAngSrechtoder sonst ihm zugefallenen Apo-
«

»

«

! kkh einen nach obiger Vorschrift qualisicirten
Pksyisorbestellt-m

"

D. 467. Ein solcher Proviior hat die Rechte
Und PAicheeneines Handlungsfekcors.
§·-468.Kein Atzt.soll in der Regel eine eigne

Apothekebesitzen, oder dieseka durch sich sechst,oder durch andre verwalten. «

R
H--Lösg Ein Apotheker ist, bet) Verlust feines

JUN-lchuldig, dafür zu sorgen, daß vie Mehl-
s «

gen

—
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gen Arzeneymittel bey ihm in gehörigerGüte zu
eitlen Zeiten zu haben sind. . ,-

s. 479.· Auch muß er solcheVeranstaltungen
Treffen-, daß das Publikum Und die Kranken mit

deren Zub«ereitung,es sen ben Tage, oder bell-
Nachte, schleuniggefdedektwerden. ;

. 47x. Die Pflichten der Apotheker »wegen
der Zubereitung, des Verletan und der Vers-

Twahrungder-Arzeneyen und Gifte, ingleichenwes-

sen des Curireng der Krankheiten, sind im Crimbs
halt-echteBestimmte«

Hefaplslse
»

s. -472. Apotheker genießen, wegen der einent

Gemeinschuldnerauf Cledit geteichten ArzeneyW
see. das ln der Concursordnung näher bestimmte

Vorrecht . «

.

s. 47,’3. Die bon ihnen nach kaufmännischek
Art gefühkkenBücher, haben die Rechte und bit

Glaubwükdigkeitder Handlungsbücl)er«. -

.

-

§. 474. Auch in Ansehung des Wechselaussteb
lens genießensie die Rechte der Kaufleute.

Siebenter Abschnitt
Von Kaufleuten. «

1)Weln v
se 47s· Wer den Handel mit Wanken VVHD

F: Wechseln als seinHauptgeschäftetreibe, wirst-«
leere zü- Kaufmann genannt.
Ummcksls §. 47H. Will jemand unter dem Schutze v-·

Staats kaufmännischeGeschäfte treiben: so nüti
er dazu die Erlaubniß der Obrigkeit Ilachfsschen.«-

§. 477s Ein Minderjälzrigersoll zu Theil-MS
kaufmännischerGeschöer eesl nach etlzalcetl
GroßiöhrigkeiksErklärunggelassen werden. »

s. 478. Ein Großsäheiaer,welcher mit VII-«
wissen seines noch am leben befindlichen Bat-M
nnd ohne dessen ausdrücklich erklärten WWPY
sprach, kaufmännischeGeschäerzu betreiberftäå»
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-

-

p-.

v

bestehns
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ffällst-geht eben dadurch aus der XvöterlichenGe-

walt. (Tic.ll. §.212. 298.)
s- 479. Wo Kaufmannggilden oder Jnnnngen

Vorhandensind, muß ein darin·auf,unebmendei
Mlksliedden Etfoxdecuissender Inuungsarlikeh so-
Wolälin Ansehung der lehxjalzee, als sonst, Ge-
nügeleisten.
§-«"480.. An Orten, wo dergleichenJnnungcn

. hat«nur der, welcher darin aufgenommen
1st--Alt-Rechte eines Kaufmanns.

« 481. Doch bleibt dem Staate, auch an sol-
chm Orten, das Recht, einzelnen Personen außer-
käalbder Juni-pg, die Befugniß zum Handel durch
blsondereConcessionen zu ecklzcilen G. Ili4·)
s—482i Wo gar keine Giloen wich-du« oder

Wo«dieselben nur für gewisse Akten der Kaufleute
kkkkchleksind, lzaben alle diejenigen, welche einen

fortdauernde-iWaarclllgandcl, oder ein derglei-
chsnWechselveblelzrtreiben, die Rechte der

CU e te-

.« §«»483.Die Unternehmer der Fabrilcn haben,
m MÜcksichlauf den Vers-sich derFelbeWund den

Absslzder«darin verfmigtcn Waaren, kaufmänni-
schkRechtes
A
O«484. Eben dies gilt vcn Schiffskhedetm in

nfchWgder auf die Rlzedekcyunmittelbar Bezug
habendenGeschäfte-.

. D: 485. Bewohner des platten Sande-, die nur

VIII-leihsterzeugten, oder durch landwikchfchoftliche
MUM den-decken Produlkcuz ingleichen Handwer-

vskFUDJFabrik-Inten,welche mit den von ilznrn selbst
ckfekklgteuArbeiten Verkehr treiben, sind für
aUflmke«tlicl)tzu achten-

« 486« Krämer in Dörfeknund«Flcclcn,Hau-siter se
-

- «
-

, »Ist-les nnd ememe Viktualien n -

haben
, g lza dlir,

nicht die Rechte ver Kaufleute.

Allm. Gemis-Iu. Baad- Ff §«487s
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"

§. 487. Wer nur einzelne Tieferungenüber-!
nimmt, wird dadurch noch kein Kaufmann. -

»

il- Pon s. 488. Eine Frmtensperfon—,welchefür eigne-«
Rechnung Kaufinannschaft treibt , kann bey den

kehret- dabin einschlagendenGeschäftenund Verbindungen-·-
auf die Vorrechte Find Begünstigungen ihres GØJ

"'

schlechteskeinen Aniprnch machen.
«

§. 489. In ihren übrigenAngelegenheitenabis;.
bleiben ier diese Rechte vorbehalten.

, §. 490. In zweifelhaftenFällenwikd vermutlZWf
das eine solchePerson (§· 488.) die eingegangenefl
Verbindlichkeiten als handlungstreidende Frcnsj
übernommen habe.

«—

v«
«

§. «491. Auch wird von einer Fkaikenspeeson,z«
welche Eigenthümerineiner Handlung ist«,so lau-.
ge angenommen, daß sie dieser Handlung sele
Vorstehe, bis von ilzr ein Dispdnent bestellt, uIIVJ
die Prokura nach s. Zoo. qu. gehörigbekannt g-«

worden ist.
«

492. Alsdann hat sie ferner für ihre Persz
weder die Rechte, noch die Verbindlichkeitenein-Os-
Kaufinanns

«

«

s. 493. Jedoch ist sie schksidig,alle ver bekannt
gemachtenProkurasgeinöß,Vorgenominenen Hans-.
langen ilzres Disponenten, sowohlmit dem Hands.
lnngs"-, als mit ilzremübrigenVermögen, zu Mle
treten.

s. 494. Die Verheiratlgungeiner Feauenspsks
fvn , welche Eigenthümer-ineiner Handlung Us«
ändert iizre »Rechteund Verbindlichkeiten ,

in -

sicht der Handlung und deren Betriebes, an
v ,

- für sich nicht ab.
«

d. 495. Jst eine Freuensperson mit ihrem TM
minnt-, oder einem Dritten, in Soeietåtohandluw
getreten: fo lzdt sie die Rechte und Verbindlich-»

. keimt einer Knufnianuichaft treibende-n Frau M

Alsdann-I weim- Wchch verabredet nnd bekMsgemach



-

«
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Von Kaufleuten 451
semacht worden, daß sie der Handlung mit vorste-
Httt solle.

.

.

H. 496. Die Ehefkau eines Kaufmanns, welchedem Manne in seinen Geschäften blefe hülrrelcheHand leistet, ist selbst an Orten, wo Gemeinschaftder Güter unter ihnen obwslteh für eine Kauf-

ngnnlchsfttreibende Frauensperson noch nicht zu
ten.

Ill. Von
Fakrnren
und Durc-
net-Mk

Es 497- Wer von dem Eigenthümereiner Hand-llspgl Welcher derselbennicht verstehen kann oder
mu- dM Auftrag erhalten lgak, seine Stille zuvertreten, wikd Faktor, Disponent, oder Hand-lUUZSVVkstelzergen-wem

.

2 498. Steht der Eigenthümereiner Hand-IUIUunter väterlicherGewalt oder Vorn-undiskanso
muß die Pcokura von demjcnlaen ausgestelltwskdsth dem die Verwaltung seines VermögensNcbåhkh
H«499.

a) Ansstel-
lnng oer

Armuth

Ist dieser ein Vormund oder Curatorz
gehört die Handlung zum freuen Vermögen

emfIanrhunter väterllcllel lealt stehen«-mMin-perspldklncwso muß dic- obervormundschaftllchemchmilllmghinzu kommen.

sch«ri»,500s·Dle Ektbeilnng-der Prokura muß
wewxnlchOklchilzewund gehörig bekannt gemacht

H
H«501-le’tder Disoolsent einer Handlungüber b) unt-

äupkVorgesetzt:so erstreckt sich ner Austrag. über MS-

Jr
« Ytlen der Geschafte, welche bec) der ilzm über-ascvenHandlungnorf--»ll.-n.

.

· 502- Soll ol-- 111kscl1ttses Disponenten in be-sondernFclllcn eingeschränktsehn: so Imle Meka ln
return bestimmt, und mlt derselben gehöri-kks bekannt gemacht werden.

Fili- elne gehörnt-«-Bekannrnmchmqq
wenn Mk Fisufmellchslfk bssö Orts,M Handlungetablkrk us, auf der Börse odxe

If n durch

gen O

c) Ne-
bin-nim-
DOMA-

«. .

Soz·lsi
anåulelzem



dadurch verleitet worden, sich tnit,demselbenern-TM
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durch ihre Vorsteher, ingleichen die answårtigLT
Corresvotidentett,inix welchen die Handlung in VES-

bindnng steht, durch Britfe davon benachrichtigckk
werden«

«

-

s. 504. Die Firma oder Unterschrift,deren» sich
der Disponent bedienen soll, muß unter dessenHand-
schiffeden Correspondenkenmitgetheilt, und auf M

Bin-se verwohtlich niedergelegtwerden«
’

s. 505. An Otten, wo keine ordentlicheinge-
tichteten Bin-sen oder Kaufmannsinnungen sind-.
muß, außer der schriftlichenBekanntmachung AUE

die Corrcsoondenten, die Ertlzeilnng destPi
knta den ordentlichen Gerichten angezeigt; W

Firma bei) diesen niedergelegt; und den Kaufleukeki
-

des Orts durch die Gerichte davon Nachricht ek-

tlzeilt werden.

»E.506. Einschränkungender Prokura, dienichk
gehörigbekannt gemacht worden, kommen dem U-

genilzütnergegen einen Dritten, der mit dem Dispo-
nenten sicheingelassenhat, nur in fo fern zu statt-II-
nls atthetntttelt werden kann, daf; dieseEinschrän-
kunan zeitig genug, auf andre Art, zur Wissen-«
"schot«rdes Dritten gelangt sind.
§. 507. Hat der Eigenthümereiner Handlung

jemanden, dem er keine Prokura ertheilt, glet -

wetzl für seinen Faktor schriftlichoder mündlich ent-

gegebcnt so wird er denjenigen verhafteh welche-

lasse-n.

erfolgt Ist, steigtes in dem freyen Willen des Ecng
thümero, ob er die von dem Faktor ansiekPl
Schranken der Prokura unternommenen Geschaf«
geneigmiaen wolle, oder nicht« «

. 509. Wegen einer kzinznkommendenAll-« .

dtüältchcn oder stillschweigende-n Genehmng.:

finden die Vorschriftendes Ersten Thems, Fik-. 1

«

H. 508. So weit die Bekanntmnchung gehötis-’
l

tEl
FI· ;
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-§-csss bis 191. und Tit. XllL 143. 144. An-

wendung. -

sb
sto- Auch muß ein Handlunnseiqenelzümey

dfalo er von dem Fakeor oder von dem Drirtcn,

II Welchemein Geschäft verhandelt worden,
- achstcht erhän, Saß m Form- Mxy die

innksvkender Prokura überschrittenhabe, sich

e
kchalbder im Ersten Theile-, Tit. V. H. 90. qu.

biuilmmkenFristen,über die Billigung oder Miß-

a Fämgerklaren, oder aller- nus dieser Unter-

Tir xs Gntstandenen Schaden vertreten.
·

"1-5-145-146«)
send

« 511« Auch wenn ein Faktor nur zu einer be-

dennemAktFon Geschäftenbestellt worden, muß«

die CzchdtteBekanntmachimgan dem,Orie, wo kee:
rige FTschafkebkkkslbknfoll, ingleichen an ansinne-

schk.Qavdlungscorrejpondenken,stach obigen Vor-
iko geschehen. «

M d
512- Einschränkungen,die sichavaer Na-

Mr
Es Auftragesvon selbst ergeben, bedürer kei-.

'

ausdrücklichenBekanntmachung.

.kaufbglzsEin Faktor, Hernur zum Essai-mein-
i be EFVerkauf anf Markten und Messenbestellt-

- nasenkInder denPrinzipalnur durch-solcheHand-
kznmetlOhne die er seinen Auftrag nicht vollziehen

smi
·

514— Soll ein solcherFaktor Wechselverbim

mußgäyfür den Prinzipal übernehmenkönnen: so
I· Prokura ausdrücklichdarauf gerichsetseyn-·

nes disk-HHat ein Faktor-, bry Vollziehung fei-

sak e«
lrages ,

eschsdistennur in so weit zum Schadenrsen
STIMM,als überhauptein Dritter dazu für

grckäszchket
werden kann. (Tk2. l. Tit. Vl.

em

sahev

schulvi
Hi so.

Ffz 516.

(th. 1.’"

«
eine unerlaubte Handlung oder II»

U Verbrechenbegangen: Lsoist der Prinzile .»;

verluukkao
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§. stä. Die vom Faktor bei) HandlungelangtsI
legenlzeiten verwiekie Confiscation trifft den Prin-
—zioal, mit Vorbehalt des Regresses gegen M

Faktor.
"

d. zi7. Hat jedochder Principal schon vormals
ähnlicheHindluugen deo Faktors gebilligt: so sit
dei der Negreß nicht statt.

«

s. 518. Auch heftet der Prinkipal, bet)dem UM
- vermögen des Faktore, für die Geldstrafen wegelljl

der von demselben in Hanslunggangelegenheitellf"
obgleich ohne sein Vorwissen, begangene-i Bergsi
hungert wider die Amse- und Zoll- Gesetze

«

§. 519.. Bey andern Verbrechen des Fakiors
hingean ist der· Eigenthümer für die damit-ichv

znkrfannteGeldstrafe an und für sich nicht M-

lza ket.
,

For-ein §. 5201 Ohne ausdrücklicheEinwilligungbes»
InsskesudPrinzipals ist der Faktor nicht berechtigt, die Mi

konne. kzalieneProkura einem Andern zu übertragen. »

«

§. 521 Doch kann er zu einzelnen Angebng
heiien Bevollniächtigiebestellen; ’auchsich zu· lV

»

chen Geschäften, die ein Kaufmann durch Hans-
lungsoiener und Lehrlinge zu betreiben pflegt, W
ser Beykzülfebedienen.

«

hzzkvzii«§.522. Die Rechte und speisen-nzwischenW«
zwi,«·.«x.s»Prinzipal und Faktor sind lzauoifachlichnach de

dxsizPrio- Inhalte des unter ihnen geschlossenenAbkvmmstlsl
Zskspkswund wo dieses nichts bestimmt, nach den allgem-H

nen gesetzlichenVorschriften von Vollinachisa
·

trägen zu beurklzeilem (le. l. Tit. XllL §«4J«;
qu-)

, , .;,;«.
§. ZU. Ohne ausdrücklicheErlaubniß des Pfl«

zioals darf kein Faktor Handlungsgefchafceauf elsn l
Mich-sung treiben. F

»

H. 524 Hat er es dennoch gethan: so gehört« !

let dadurchethalienerGewinn dem Prinzipals

i« Ess·
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H«525. Besteht eine solcheHandlungsuntetnekx.

UNDER mehrern verbundenen Geschäften: so
Uml- der PrinziivakZwenn er sichden Vortkzeil"bey
dem Einen Geschäftezueignen will, auch den Scha-
den beyden übrig-enmit übernehmen

Es 526. Der Faktor hat nach aiifgelzobeneePro-
kura das Recht, die in seiner Gewahrsatn besinde
chekkWaaren und Sachen des Prinzipals so lang-e
Zukuckbchaltewbis er wegen seiner bey Gelegen-

m der gehabte-n Prokura entstandenenForderun-
gen befriedigtwoedm

.

- 52.7· Doch kann dies Retentionsrecht nicht
Wetter ausgedehnt werden , als bis zum Betrage
der auf wahrscheinlichenGründen beruhenden For-
denme-des Fqkkpke (th- 1. Die x)(. s. 535. iz1q.) -

» 528. Auch ohne ausdtåcklichesyVersprechen
ein Faltoe für seine Bemühungen billige Ver-

g. Ums fordern, wenn er nicht schonvorher gegen
W bestimmtesSohn im Dienste des Prinzipals ge-

Cnden hat«
,

s—s29. Diese Vergütnnz muss-,wenns die Spat-
»We«sichdarüber nicht einigen können, nach dem

-WmeUs3eder Geschäftennd des dadurch bewiekten

Yorkhslls , von vexeideten Sachverständigenbe-

FWW werden.

A
«

530—·Willder Handlungseigentkzümeeseinen ex Aufhe-

ustragwiderrufent so muß er die-Prokura zurückJMMJse men, unt-DesFehörig
bekannt machen.

"

·

- 531. ie e Bekanntmachung mußnach Vor-

schrlkkdsss· soz- Aiqigeschehen-

b z9s532-. Denjenigen-, welchen die Zurücknahme
« Prokurasolchergestalt bekannt gemacht wor-

h::k-»wird »derHandlungseigentlzümeraus ilgren

VesxggstmäddenågekkesenenFaktor geschlossenen

Haucht »

»
eschafken ferner nicht verant

kann

TH- e- s

» JE-
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H. 533. Gegen Andre aber kann bei-Handlungs-
eigerxtizumersich nur dadurch sicher stellen, daß er
die Zuiixekuaizmeder Prokura viermal, vvon acht
zu acht Tagen, durch die Zeitungen und Intelligenz-
biåkter den Provinz, wo" der Sitz der Handlung
ist,«bckanntmacht; außerdem aber an der Börse,
ingleichen an»der Thüre des Hause-D wo das Com-
kciir befindlichgewesen ist, eine schriftlicheNachrichtdas-Eiter anschlagen, und Vier Wochen lang aus-
hängenläßt-.

H. 534. Sind diese Maußregelnnicht beobach-tet werten, so wird ver Prinzipal solch-nPcsonen
auch aus den nachherigender ver-HinerrhcilkenPro-
kura gemåsäen.kf-autiungen des gewesenen Faktors

vesiggstsstz in 10 fern nicht auggemirtelt werden«
kam-, dufzsie von dem JTJidertufeauf andre ArtWif-senschiszerizaueu hat-un

HI.535. Jst eiu Faktor nur auf eine gewissebe-
stimmte Zeit bestellt:

«

so »bedan es nach Ablan die-
ser Zeit keines ausdrücklichenWiderkufs , in Ab-
sicht derjening , denen diefe Einschränkungge-
hörig bekannt gemacht worden, oder, die davon

guf
andre Art erweislich LZissenschafterhalten

äbckb

s. 536. Gegen alle übrigenist zur Sicherstellung
des Prinzipals, die Bekanntmachungder aufgeho-
bencn Prokura in der H. 533. vorgeschriebenenArt
Uorizweubig.

- s. 537. Will der Handlungseigenkhümersich
wegen ver von dem Faktor, währendfeiner Ver-
waltung« vorgenoiiinusnen Geschäfte, gegen unbei-
kanmc Ansprüchesicher stellen-; so kann erein gericht-
liches Aufgcbot nachsuchen.

92 538- Zu diesem Aufgebote muß ver Ter-
min auf Achtzehn Monaer hinausgeser werden,
und die in der Prozeßordnungvorgeschriebene
Bekauutmachung, außerden Zeitungenund

Eil-k-te (-
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tplllgenzblätkemder Provinz, Bauchdurch dic- öffent-

ltchxtkBin-lett derjenigen Orte, wcslzlndas Verkehr
der Handlung hauptsächlichgerichtet«gewesen ist,
geschchm

(

»

,

Zi. 539. Werden nach crgnngenem Präclnsionss
uml cis-nochForderungen angebracht, weiche auzz
den Büchern und andern vorhandenen R:-cl;kichtm
nlchtdein-me giswesmsi::d: so ist der Prlnzlnal nur

fnc dasjenige oc:hafrer, was aus dem Geschäfte
wirklich an die Handlung gekommen ist.

Ei 54o. Stirbt der Handlungseigentlzümmfo
blekbt dle vcn demselben ertheilke, auf eine gewier
Zeit , ong auf seine lebenszeit ausdrücklichnicht
etngeschrkzakteProkura, so lange bey Kräften, bis

selbige von den Erben oder von den Gerichten wi-

derrnfenwird.
. 541. So lange die Prokura des Faktors

dauert , haben diejenige-« mit wclchm er Hand-
lungggeschåftegetrieben lgay die Walzh ob sie ilzn

» list-,
oder den Prlnzinal belnngen wollen. Zskgsssxa

s. 542. Doch darf der Faktor solchen Hand known-sank
lungggldubigem nicht weiter, als nnf den Birken KLEMM
des in seinen HändenbefindlichenHandlungsfonrs

«

gerechtwnden.
««

,

. Die ansstelzendcn Forderungen des

Handlung ldnncn gleichsam, so lange die Prokura
dauert, entweder von dem Prinzipale selbst, oder

Von dem Faktor eingezogen werdet-.

s. 544. Nach geschehcncrAufhebung der Pro-
kura kann nur der Prinzipal bclcmgkwerdny auch
»nur von ihm die Emziclznngder aussieht-obenFor-
derungen geschehen.
§. 545. Jedoch ist sowohlvor, als nach aufge-

hoben-r Prokura , der Faktor ans eignen erteln

vkrlzafrey wenn er sich ausdrücklich zugleich für
seine Person verbindlich gemacht, oder die Schran-
ken seinesAuftragesüberschrittenhat«

It 5
’

§—546

s

l 1 Ner-
Te

k-
s-
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IV. Von §., 546. Handlungsdicneeoder Lehrlinge, die in
Haw- offcnenGewölben oder Laden angestellt worden, sind
need-»undzu den daselbst gewöhnlichvorfaliendenHandlunge-
kshIWeIs geschicktenfür bevollmächtigtzu achten,

’

". 5 . Sie können im laden oder Gewölbe die’

daselbst befindlichen Waaren verkanfen , das

Geld- dafür in Empfang nehmen, und darüber

quiktiren.
"

-

-

s. 548. Auch Rechnungen über ausgenotnmene’
Winken können im laden oder-Gewölbe,gegen die—

von ihnen aiisgestellrcnQuittnngen, sicher bezahlt
werden.

§. 549. Zu Geldanleihem zum Wechselaugsteb
len , Acceptiren oder Jndossiren , zum Einkaufe,

» ingleichen zian Verkanfe auf Credit, oder in großen

Partien, sind bloßeHandlunggdieneroder Lehrlinge
nicht für bevollmächtigranzusehen

s, 550. Außer dem Laden oder Gewölbe, kann-
- .an sie nur in so fern sicherbezahlt werden, als sie

die Waaren, wofür die Zahlung erfolgt, oder die

mit Quittungen versehenenWechsel, Assignaiionen,
Rechnungen ,, und andere Schuldbriese übers-tacht
haben.

s. 551. Cassirer der Bankiers und andrer Kaus-
Ieute, ingleichenHandlungsbediente, die auf Mes-
sen oder Märkte verschickstwerden , sind in Absicht
Der mit ihrer Bestimmung Verknüpftenund- daraus

folgendenGeschäfte,fauch olzne besondreBekannt-

machung, als Faktore anzusehen.
§. 552. In wie fern, außerdiesenFällen-,ein

Handlungseigentkzümerdurch die Von feinen Hand- »

lungsbcdienten oder Lehrlingendorgenommenen Ge-

schäfteverbindlich werde, ist-nach den Grundsätzen
von Vollmachteaafrrågmzu beurklzeilm (Tl2. l.
Tit. XILL Is. iqq.)

«

,
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s. 553. Für die tineclaubtenHandlungen der-

selben lzaftet er nur in so weic, alsxdie unerlaub-

ten Handlungeneines, Faktorsv ilzn Verbindem
(§- SIss tqq-)

459

· 554. Ein Kaufmann, welcherauf jemandeo v. Voms

Namen und-Credit, an dessenHausgenossen, Dienst- IMM-
botetH oder Handwerker,

en dkT
Waaren verabfolgt, Waaren

thut diesesbloßauf feine Gefahr-. Mch

§. 555. Will er sichan den,. auf dessen Namen te

die Waaren abgeholt worden, wegen der Bezah-
le halten: so muß er sich einer schriftlichenEin-
willigsangdesselben Versicheru. «

H. 556. Jst diese Einwilligung nur auf Eine lie-

ferung gerichtet: fo berechtigt sie den Kaufmann-
nicht zu mehrern folgenden Tiefe-magern
§, 557. Heeraber jemand einem Andern die Voll-

ma(-l)(., auf seinen«Namen Waaren ·ab,zu«lgolen,.
ohne Einschränkungerklzeilc:so kann der Kaufmann-
mit der Verabfolaung an diesen Bevollmäch-
tigten-. so lange fortfahren, bis ihm die Zu-
rücknahmeder Vollmacht ausdrücklichbekannt ge-

macht wird.

§. 558. Hältder Abnehmer mit dem Kaufmanne
ein Buch, in welches die geliefekkenWaaren, und

der bedanaene Preis eingefchrieben werden: so ist-
jeder Abholer der Waaren, welcher dies Buch dem

Kaufmanne vorzeige, zum Empfange derselben für
bevollmächtigetzu achten. -

§«,559. Harfe-wand einen Hausgenossen,Dienst-;
boten, oder Handwerker bevollmächtigt,Waaren
auf seinen Rennen von einem oder mehrern aus-

drücklichbenannten Handlungslgåufernauszuneh-
men: so giebt dieses andern Kaufleuten keine Be-
fugniß, demselbenin gleicherArt Waaren zu ver-

abfolgen.
H.560. Selbst der Empfang der Waaren, die-

auf jemandes Namen einem- Andem ohne gehörigo
"

Legi.

Dienßboes
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Legitimationoerabfofgt worden-, vervfiichtet den

Empfänger-»in fo fern der-selbenur sonst für einen
redlichen Besitzerzu achten ist, noch nicht zu deren

Bezahlen-z
«

-
—

§. 551." Vielmehr haftet- ein felcherEmpfänger
für den Ase-eh der Waare mir so weit, als er sich
sonst mir dein Schaden dco Verk»änfck5bereichern
innrem

«

§. 562. Ein Kauf-mein kann sichseinerHand-
,-:r, wenn dieselben genöriggefålzrksind,

zum Beweise bey seinen streitig gewordenen Forde-
rungen bedienen.

.

§. 563. Diese Beweiskraft erstrecktsich.jedoch
nun- auf Dass zur Handiung geiszenoe Waaren- und

Wechsefocrlclzr. —

s· 564. Bei) Acilelznennnd Bürgfchaftenzwe-

gen eingebrachten Vermögens der Eheftauenz und

anderer Geschäfte» haben Bei-merke in den Hand-
lnngkzbüchetnkeine mehrere Ginubwütdigkeit,als
andere Privatverzeichinssr.

H. 565-. Wenn auch dergleichen Forderungen
(s. 564.) mit dem Handlungsvekkelzre in Bezie-
hung over Verbindung steigen: so können dennoch,
sobaid sie nicht selbst aus einem Waaren- oder

QBechsclverkelzrenispmnsiensind, die Handlungs-
bkicher als Beweisminel dabey nicht gebraucht
werden.

§. 566. Sollen HandlungsbücherBeweiskraft
haben: so wissen sie nach kaufmännischerArt ge-

führt seini.
§. 567« Mit dem Hauptsache zugleichmüssen,

nach dem Verlangen des Gegentheils, auch die übri-

gen Bücher, auf die- dasselbe sich bezieht, vorgelegt
werden.

s. 568. Diese Bücher müssen sowohl unter

fich, als mit dein Hanpcbnche, bey den

dag)«a -
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Sachverständigezu inachendenProben , überein-

stimmen.
. «. 569. Unter Kaufleuten haben dergleichen
Handlungsdüchervelle Beweiskraft »

«

-

s. 570. Ilsexchen die Vermerkc in den Büchern
der in Streit befangene-I Kaufleute von einander«

ab, sund sind beimecley Bssxchergehöriggeführt: so
kann keins derselben als ein Beweisknirtel für den

vorliegenden Fall gebraucht werden. «

, H. 571. Finden sich aber gegen das Eine von

beydcn Büchern erlgelliche Ansstellungen: so hat
das andere, welches unkadcllzaft gemhrt worden,
so lange Beweiskraf« als das Gegentheil nicht auf
andere Art ausqemmplt Ist.

H. 572. Gegen Andere, als Kaufleute, kann
nur bey streitig-enJllznawnneferungen ein Beweis
aüs den Hanvlnnasbfirkjrrn genommen werdet-;

wenn durch Gcstänsoriils,oder sanst,«bereits ausge-
mlrtelk ist, das; die Wagrkit geliefert worden«

s. 573.- Alsdann kann die Zeit Der geschehenen
Iiefermlg: der Betrag und dte Belchajfcnlzeitder

gelieferren Waarcnz der Preis,. wofür sie behan-
delt oder verabsclgt worden; und die Zrih binnen

welcherdie Zahlung erfolgen sollen, aus den Hand-
lungsdüchecnbewiesen werden«

-

§. 574. Auch über den Umstand: ob die Liefe-
kung unmittelbar an den Behagten, oder an dessen
Hausgenössen,«Dienstboten, Handwerker u s. w.

geschehensen, ist der Beweis aus den Handlungs-
büchernzuläßig. .

§. 575. DochwirkrndieBücherder-Kaufmanns
gegen einen, der kein Kaufmann est, m jedem Falle
nur einen halben Beweis. «

§. 576. Wird dieser holde Qeweis durch Gegen-.
beweicmnrrel nicht geni)w:1n)k, oder entgehen-zu
so muß der Kaufmann zur redlichenFöesiarlungIei-
ner Bücherzugelassenwerdet-. .

§«577-
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§ 577. , Bey Societätshanbiungensind die

sämnnsiichenTheilnekzmcr, welche zur Zeit der ge-

«srhci;enenLieferung der Handlung an dem Orte

vorgestnnden haben-« zur eidlicheuBeståkkungver-

kundem
-

-

s« 578—.Haben die Theilnehmereinen von ihnen,
oder einen Fremden, der ganzen Handlung, oder

doch der Art von Geschäften-,woraus die Schuld
entstanden ist, vorgesetzt: so ist nur dieser zur eid-

lichen Bcstårkungverpflichten
-

s. 579. Sind die Büchervon einem Buchhalter
geführtworden-: so muß, auf Verlanaen des Ge-!

genweils, außer dem Handlunggeigenthümeroder

Disponenten, auch der Buchhalrer den Eid ab-
'

leisten.
H. 580. Jstletzterergestorben, oder fein Aufent-

halt nndekannn so ist der Erd deo Eigenthümer
oder Disponenten allein hinreichend. -

I. 581. Wie zu verfahren sey, wenn der Buch-
halker den Eis abzuleisten Anstand nimmt, ist in
ver Prozeßordnungvorgeschrieben.

". 5-82· Die Erben eines Kaufmanns müssendie

Richtigkeit der Bücher der Regel nach insaesarnme,
jedochnur auf die Art, wie Erben überhauptHand-
lungen des Erbiassers zu bekräftigenverbunden sind,
cidlich bestärken.

»

»

§. 58 z. Hat aber Einer von den Erben die Di-
rection der Hanan übernommen, und solche ve-

reics länger als Ein »Jaergeführt: io ist oessen al-

leinige eidliche Bestärfunq hinreichend.
s. 584. Der eidk:chen Bstökfnng bedarf es

nicht, bey den von vereideten Buchhalkern geführ-
ten Büchan der RöniglichenBank, der Seetzanw
iungs : Guseilschnfh des Qngerkzanch, der Gold-

9 nnd Sitbksrmannsnkruh und andrer öffentlichen
Anstalten, die mit diesem Privilegio ausdrünlich
versehensind.

s. ssss
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.H. 585. Den Handlungsbnchernder Juden,
.

welchen die Rechte christlicherKaufleute verliehen
worden, kommt eben die Beweiskraft zu, als den

Büchern christlicherKansieute.
§. 586. Diese Beweiskraft schränktsich jedochs

nur auf solcheHandlungsgeschäfteein, die nach
dein Zeitpunktevorgefallen sind, da der Jnde die

Rechte christlicherKaufleute erhalten hat.
s. 587. Hat ein mit diesen Rechten nicht-Ver-

sehener Jnde die christlicheReligion angenosnmcn:-
so haben seine Bächer nnr in Absicht der nach-

herf
betriebenen HandlungsgeschåskeBeweis-

kra t.

s. 588. Die Handliingsbücherder Juden, wel-

che die Rechte christlicherKansieute nicht haben, be-

weisenmir gegen deren Glaubensgenossem
H. 589. Jstiedoch ein solcherJnde Unternehmer

einer Fabrike, oder ein Bankier: so beweisenseine
Bücher auch gegen christlicheKaufleute, die sich in

Wechsel- oder Fadrikengeschäftemit ihm eingelassen
haben. «

§. 590. In allen Fsllenaber könnenHandlnngo-
bücher, welche in indischenSprache geführtsind,
als Beweisinittel nicht gebraucht werden.

§. 591. Bücherder Brauer, Bäche-, oder an-

derer Personen, welche ein öffentlichesGewerbe

treiben, ingleichen dei- Krämer in defeeu und

Flecken, haben keine Beweiskraft, wenn sie auch
an sichanf kaufmännischeArt geführtwären.

· 592. Jst aber nnt dem Abnehmer ein Ge-
genbnch gehalten, nnd sind in seldizein die ans-

genonimenen Waaren oder geleisteten Zahlun-
gen eingeschriedenworden: so bewirkt dies in den

Händen des Abnehan befindliche Gegenbnch
wider ihn, ohne Unterschied des Standes, vol-
len Beweis, wenn er Ilcht Tage nach Einziehung
der Tiefes-unsverstreichenläßt, ohne wider die

Rich-
x

» T

Heer
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Richtigkeitdes in dem GegenbucheentsaltenenVei-
ntetfs gerichtlich zu ptorestiren ,

7

s.-s59z. Geht ein solcher Gegenbuch ohne Ver-

schuldendes tiefern-um verloren: fo kann derselbe-;
gletch einem Knuftnanne,’ zur eidlichcnBestårknng
des in feinen Händen besindktchenExcmplars ver-

stattet werden. -J ,

—

s. 594. In Ansehung»der von Kaufleutenunter.

einander betriebenen Geschäfte,ist die Beweis-kraft
der Handlunggbücherauf keine bestimmte Frist ein--

geschtånkt.· ,

§. 595." Gegen die Ersten eines Kaufmann-—
dauert die Beweiskraft eines Handsungsbnchnnur

Fünf Jahre, vom Todestage des Erblasseta

s. 596. Gegen einen, der kein Kaufmann ist,-
hat das Handlunggbnch nur binnen Jahresfrist von

Zeit jeder licferung angerechnet, die, Kraft eines

halben Beweises. -

- §.’l59’7".Nach Verlauf dieses Jahres erlisfcht
zwar die· Beweiskraft- .nicl)t aber das Recht des-

Kaufmanns,
«

ans dem eingetragenen Vermecke,
als aus einem schriftlichenContrnktej zu klagen.
·

s. 598. Anchdie Beweiskraft kann dem Hand-
lunggbuche durch Einlegung eines Protestes erhal-
ten wecden, wenn der Abnehmer die Königliche-I
Sande verlassen hat, oder seinAufenthalt dem Kauf-s
ntanne unbekannt ist. ,

§. 599. Ein solcherProtest mußaber Vor Ablan ,

des Jahre-z Js. 596.) vor Gerichten, oder vor einem

Justiztommissatcound Noratlo emaecht werden-

s. Soo. Der Kanfmnnn must daben entweder

die Entfernung des Itdnelgmecs außerhalbder Kö-

ntnlåchen lass-de bestheinigen, oder an Einer-start er-

härten, daß er, aller angewendet-n Wkulpe unne-

achtct, den negenwäctigenAufenthalt desselbennich-
hahc erforschenkönnen.

-

§. Hot.
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s. 601. Er muß ferner fein Hauptbuchvor-

legen, und die Stellen desselben, worin seine
Forderung enthalten ist, dem Proteste einrüelen
lassen.

H. 602. Durch den folchergestalt aufgenom-
menen Protest wird die Beweiskraft des Hand-
lungsbuchs bis auf Fünf Jahre vom Date- Vesic-
ben erhalten; und sie kann auch nachher, von Zeit
zu Zeit, durch Wiederholung des Protestes verlän-
gert werden.

»
s. Soz. Durch einen dergleichen Protest kann

em Kaufmann vie Beweiskraft feines Handlungs-
buchs, auch gegen die Erben eines andern Kauf-
manns, über die §. 595. bestimmteFrist verlange-km
§. 604. Uebriams wird em Kaufmann da-

durch, daß die«Beweiskraft feiner Handlungs-
bücher erloschen ist, s seiner Forderung selbst noch
nicht verlustig.
§. 605. Ein Handlunasbuchlzat keine Beweis-

kraft, wenn darin Blätter eingeklebt, eingedenk-h
oder ausgerissen: oder wenn Stellen darin besinn-

’

lich ftp-o, die durchLienderungen unless-dichgemacht
worden.

g. 606. Eben das sindetstart, wenn der Kauf-
mann, bey Führung der Bücher, Unrichcigkejten
begangen hat, die zu feinem Vortlzesle abzielen.

s. 607. Finden sich· Untichkigkeiten anderer

Art, und sind deren mehrere: so muß nach dem

Gutachten vereideter Sachverständigenbeurckzeilr
werden: ob dieselben fo beschaffensind, daß da-

durch die Glaubwürdigkeikder Bücher ganz ent-

klafket werde-

9. 608. Handlungsbüchereines Kaufmanns,
der eines Mesneides, oder falschen Zeugnisses
überführt; oder eines anderen seinen ehrlichen
Namen schändendenVerbrechens durch Ureel
und Recht schuldig; oder für unfähig, einen Eid
Augen«Gesetzt-. tu. Band. G a iu
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zu schwören, erklärt worden , verdienen gar kei-
nen Glauben.

§. .609. Ein Gleiches sindet statt, wenn der

Kaufmann einen betrüglichenoder miltlzwilligen
Bankrut gemachthab (Tit. XX. Abschn.MV.)
§. Sto. Jst er nur ein-S fahtlößigemover un-

bkfonnksen Banlruts schuldig befunden worden:

so können sei-Je Bücher zur Unterßåtzunganderer

vors-. denen Beweismittel gebraucht werden.

es. 61 k. Hat tin Kaufmann auf den Grund sei-
wsz Bücher eine Forderung eingeklagt, deren be-
reits erfolgte Zahlung ansgcmitkelt wird: so geht
die Beweiskraft seiner Bücher auf immer verloren.

g. 612. Wird jedoch erwiesen, daß er blos we-

ge: Unteene, oder Unordnung eines seiner Hand-
lcinaobkdimten, von der geschehenenZahlung keine

stlenchoft erhalten habe: so ist die Beweiskraft
sei-m- stichcr mir in Ansehung des Zeitraums,
in welch-m ein solcherchndlungsbktsienter zur Füh-
rung des-, Bücher, oder Einkassieung der Gelder

gebraucht worden, geschwächt.
§. 613. Aber auch für diesen Zeitraum können

bie Büche« zur Unterstützunganderer vorhandenen
Beweisnxsxtcl gebraucht werden.

s. 614. Beo Handlungsgesellschafrensinden
die allgemeinen Vorschkiften von Gesellschaftsver-

ijskaa ttäaen überhaupt, in so fem dieselben Hiernicht ab-
A- übktisgeändert worden, Anwendung. (le.l. Tik.lel.
Wsph

186. —l"qq.)
§, 615 Hat die Handlungsgesellschaftnur eins -

seine bestimmte Geschäfte und Unternehmungen
zum Gegenstande: so ist keine öffentlicheBekannt-’
macbuna nötin
§«.Hm. Auch bedarf es dazu unter Kaufleuten

keines schriftlichen«Co11tralrg,in so weit dessen
Stelle durch aelIidrig gefxihkte Vandlunggbücher
des einen oder andern GesellschaftersersetztPier-.-. . 617.
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. s. 617. Soll aber eine fortwährendeSocietåts s, genE-

handlnngunter einer gemeinschaftlichenFirma er- ZTZHJJM
richtet werden: so sind blo;;eVermerte in den Hand- nn- beten-.

liingsbåcherndazu nicht hinreichend; sondern die VZJELYML
Verhandl-um müssen einen schriftlichen Contrakt

«

darüber til-fassen. (Th. l. Tit. V. §. 155. li1q.)
§. 618. Die Gesellschaftermüssen ferner die

unter ihnen geschlosseneSocietät der Kaufmann-
«schaftdes Orts, wo die Handlung errichtet ist,
auf der Börse, oder durch deren Verstehe-, be-
kannt machen.

. Sig. Ist an demselbenOrte keine Kaufmanns-
innnng desindlichz so muß die errichtete Societåc
der Obrigkeit des Orts angezeigt werden.

s. 629. Jn dem Einen so wie im andern Falle,
muss zugleich die sum-» unter welcher die Socie-
tät ihre Gefclnsstezutreiben gedenkt, angezeigt,
und die Handlnnitt derer, die sie zu führen be-

techtiar seyn sollen, auf der Börse, oder bcy den

Gerichten, niedergelegt werden.

§. 621. Brn Bestimmung der Firma ist darauf
zn sehen, daß sich dieselbe von allen bereits i«ffent-
lich bekannt gemachten hinlänglichunterscheide-.

s. 622. Legitbt sich in der Folge, daß eine an-

dere bereits errichtete Hanklnng dergleichen Firma
führe: so ist diese später geschlosseneSorietät ver-

bunden, ihre Firma zu ändern.

H. 623. Soll das eine oder andre Mitglied Von —

Betreibnng derGeschöfteganz oder zum Tiztil aus-

geschlossenseyn: so muß dies in der Belauntincw

chnng ausdrücklichbemerkt werden«

§. 624. Ein Gleichesmusi geschehen, wenn

die Rechte und·Pflichten einzelner Mitglieder an-

ders, als es die Gesetzean die Hand geben, be-
- stimmt seyn sollen.

s. 625. So lanse die gehksrigeBekanntnw

chungnicht erfolgt ist, kann die Gesellschaftsich
- Gg z des-
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der Rechte einer Handlungosocietätgegen einen
Dritten nicht bedienen.

s. 626. Sie selbst aber macht sich durch die

inzwischen vorgenommene Geschäfte gegen einen
Dritten allerdings verbindlich.
§."627. Eine gleiche Betanntniachung (§. 618.

619.) muß allemal erfolgen, wenn in dem vorhin
bekannt gemachten Jnlzalte des Vertrages, in Ab-

sicht der Firma , oder der Personen , welche der

Handlung vorstehen, eine Veränderungvorgenom-
men werden soll-

s. 628. Auch miiß Von einer solchenVerän-
derung denjenigen auswärtigen HandelsyåirEtm
mit welchen die Socieiät bisher schon in Verbin-

dung gestanden hat, noch besonders Nachricht er-

tlzeilt wetden.

h) Rechte s. 629. Die Verbindlichkeit unter den Contras

HEXE-O-henten selbst, nimmt mit dem Tage des geschlosse-et Ge- . ,

nasche-sie-
nen Vertrages ihren Anfang.

«

»san«»Y- §. 630. Wxgen der Beytrögeziim aemeinskhafp
spxkagk lichen Fond sinden die Grundsätzedeo Ersten Theil-,

Tit. XVlL H.189. li1q. Anwendung
s. 631. Sollen jedoch die Geschäfteder Geric-

tätslxandlungdurch neue Beniräae erweitert wer-

den: so kann dies nur dinch Uebkkeinstimmung
sämniilicherMitglieder grichelzem «

§. 632. Hat das eine oder andre Mitglied ohne
eine solche Uebereinstiinmiing seinen Beistraa ver-

stärkt, und damit die Geschäfte der Germars-
handlung erweitert: so ist er als ein solcher zu

betraijiien, der fremde Geschäfteohne vorherge-
gangenen Auftrag besorgt hat. ele. l. Tit. xlll.

« §. 228. qu.)
»die-, , s. 633. Wenn der bekannt gemachteInhalt des

niedrigerScrietätgcontralts nicht ein Andres bestimmt: so
Geschäft-. ist jedes Mitglied in Absicht der gemeinschaftlichen

’

Angelegenheitenals Faktor anzusehen.
§· 634

l.
«
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»S.634. Sind aber die Societätsgeschåfteunter

vetlclsiedeneMitglieder vertheilt, und ist dies ge-
hörig bekannt gemacht: so wird jeder nur in sei-
nen. F iche als lFaktorbetrachtet.

s. 635. Jedoch können auch alsdann diejeni-
gen Geschäfte, welche den Handlungsdienern oder

Letzlingen zustehn, von jedem Mitgliede, welches
nicht ausdrücklich oon allen Geschäftenausgeschlos-
sen ist, gültigVollzogenwerden.

s. 636. Ein Mitalied, welches von dem Be-
triebe der Sorietatögeschåfienicht ganz ausgeschlos-
sen ist, darf ohne Genehmigung der übrigen feine
eigne Handlung, von eben der Art, als die So-
cietäislzandlungist, errichten, oder als Gesell-
schafterdaran Theil nehmen«

H. 637. Hat aber ein Gesellschafterschon zur
stit seiner Aufnahme in die Sortetär eine eigne
Handlung gehabt: so kann er sie fortsetzen, in so
fern die Riederlegung derselbennicht ausdrücklich
vorbedungen worden.

I. 638. Wenn ein Mitglied-, ohne die ans-

drücklicheEintrilligung der übrigen, seinen Sor-
cietåtsantheileinem Fremden übeilaßn so kann

dieser vrn den übrigen Gesellschaftern, weder
die Einsicht der Handlung-bischen noch Rech-
nunggadlcgung, noch andre Nachweisungen über
die betriebenen Geschäfte, sondern nur die Mik-
rlzeilung des jährlichenAbschlussesfordern. (le. l.
Tit. leL 2t7. qu.)
§,«639. Jeder Gesellschafterist schuldig, dahin

zu schen, daß über die durch ilzn besorgten Ge s

schäfkeordentliche Bücher nach kaufmännischerArt
geführtwerden.

§. 64o. Wer dies unterläßt,verliert den der

Rechnungslegung,in Absicht der durch ihn be-
triebenen und nicht gehörig eingetragenen Ge-

Gs Z schäfkky
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schäfte, die Befugniß zur eidlichenBestärkung
(Th. l. Tit. XVIL 220.)

s 641. Auch ist er den übrigenMitgliedern
für allen dadurch entstehende-i Schaden Ver-

haftet.
s. 642. Sind in dem Contqastekeine besondre

Verabredungen getroffen: so kann jedes Mitglied
verlangen, daß am Ende des Jahres ein Juven-
takium über das gesammteSoriekätsvcrmögenauf-
genommen; alsdann der Abschlußans den Hand-
lunasbuchecn angefertigt; und nach demselbenGe-
winn oder Verlust vertheilt werd-.

§. 643. Bey dem Mangel andrer Bestimmunk
gen muß dies am Ende des Monaths Dezember
in jedemJahre geschehen.

s. 644. Sind in dem Contralke keine beson-
dere Abreden getroffen: so werden, den Aufnah-
me des Javentarii, die zum Handlungsverfndgen
gehörendenVol-rächean Materialien nnd Waaren
nur zu dem Preise, wofür sie angeschafftsind, und

wenn der gangbare chrth zur Zeit der Jnventur
niedriger ist« nur zu diesem niedrigere-I Preise
angesetzt-.

s. 645. Von solchenMaterialien und Waaren,
deren Werth durch das !iegen·,im Lager vermin-
dert wird, ingleichen von den Geräthschaftem
welche sich durch den Gebrauch abnntzen, muß
außerdem noch ein verhältnißmäßigerAbzug ge--
Macht werden.

§. 646. Die ausstkslzendenForderungen der

Handlung, welche nicht beuge-triebenwerden kön-

nen, müssen ganz abgeschriebenz die zweifelhaf-
ten aber nur mit einem verhaltnißmaßigenAbzuge
ange"etzkwerden.

. 6 7. Die Gesellschaftwird sowohl durch
gemeinschaitlich abgeschlosscne und unterschrie-

JZIk’ZI-F8Tk.deneVerträge, als durch die Handlungen ein-

ze ner



Don Kaufleuten 47l

Zelner Mitglieder, in so fern dieselbenals Faktore-
zu betrachten sinds (§. 633 635.) Tom-Michae-

. 648. Wegen der übernommenen FLZechsclvew
bindlichleiten ist das Röclxige im folgenden Ab-

schnittevorgeschrieben
-

s. 649. Fisenn ein Gefellichafter nichk im Na-
men der«Sorietåt, oder unter deren Firma Ver-

träge schließe: so sinden die Vorschriften des Er-

sten TheilsTit. xV11. §. 225. 226. und 228. An-

wendung.
§. 650. Hat ein Mitglied der Sscictöt die

Schranken seines Austrag-s überschritten, oder

unerlciubieHandlungenvorgenommen: so ist die

Verbindlichkeit der übrigen siidikglieder nach
den Grundsätzenvon Faktoren zu beurrlzeälem
G. 516- Am

,

s. 651. Derjemge, welcher der Societäk ein

bestimmtes Ciwiial mit der Bedingung anver-

trauet hat, daß er, staff der ZinQW am Gewenne

oder Verluste mch Veklzålmeß diese-HEavikols

Theil nelzmen wolle, wird ein stiller Gesellschafter
(Alk0ci6 en commondire ) genannt

§. 652. Jst sein Name in der Firma nicht mit

enthalten, noch er sonskals ein Gesellschafter aus-

drücklichbekannt gemacht: so heftet er den Speie-

tåtsglåubigcmnur mit vseinem in der Handlung
steigendenCapitalez und kann ein Mlzrekes zu den

Soeietåtsschuldenbeyzutmgcn, mcht angehalten
werden.

§. sz. Jedes Mitglied ist von feinem einge-
legten Capiwle gewölznlieheZinsen zu fordern be

fugt, wenn nicht das Gegemizcil im Costa-alte fest-
gesetztworden.

'

s. 654. Vor angefertigtem jährlichen Ab-

schlusse, nnd darnach angelegter Vertheilung des

Gewinnstks, kann kein Mitglied , oltzneGenehmi-
gung der jabrigeh meer als lqndüblicyeZinsen

G g 4 seines

c’ Wegen
G
il
D«

sk-
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seines eingelegten Capitals aus der Handlung
nehmen.
§. 655. Geschieht es dennoch: so muß von der

webt hemusgenommenen Summe der höchsteer-

laubte Zinsiatz entrichtet, auch dieselbe, auf Ver-
lanosn des einen oder andern Gesellschafters, so-
glkichwi dse derben geschafftwerden.

. 6-6 Nach angesetkigtem Abschlusse, und

.

»
anaeleartt Vertheilung Den-gegen, ist jeder befugt,

-«I sich sein«-nAntlzeil am Gen-inne, in so fern es ohne
l Zersinmna der fortlaufenden Geschäftemöglichist,

baar lgetauszalzlenzu lassen.
s

s. 657. läßt ein Gesellschafterseinen ausge-
mittelken Antheil am Gewinne, mit ausdrücklicher
over stillschweigenderBewilligung der übrigen, in

der Handlung steigen: so muß ihm derselbe vom

Ablaufe der nach §. 64q. zu bestimmenden Speie-
kätsialzre, gleich dem eingelegten Capiiale, ver-

zinsetwerden-

s Mit s. 658. Wenn ein einzelnes Mitglied aus der

»I-Ssst Societåt scheidet: so muß dieses jedesmal, nach
M· Vorschrift s. 627. 628. gehörig bekannt gemacht

t ) Alls-
ttitt einzel- werden«

. W Mit- s. 659. So lange diese Bekanntmachung nicht
IMM-

geschehenist, bieka das weg-means Magnet-,
auch in Ansehung der nach dem Austritte vorge-
nommenen Geschäfte, denjenigen Soriekätoglåw
biaetn, welche davon keine Wissenschafterhalten

Ue haben, verhaften
s. 660. Dies sindet auch alsdann statt, wenn

l« s ein Mitglied von der Gesellschaft ausgeschlossen
l worden. (le. l. Tit. XVlL §. 262. nnd 263.)
lx H. 661. Stirbt ein Gesellschafter, welcher der
«

gemeinschaftlichenHandlung, oder einem Theile
derselben, mit vorgestanden hat: so sind, im

Niangel entgegenstehender gültiger Verabrednm
gen, die Erben desselben berechtigt, mit dem

Ablau-

l
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Ablaufe des nach s. 643. zu bestinimendenSom-
tätsjalzres, in welchem das Absterben erfolgt ist«,·

die Societät zu verlassen.
s. 662. Auf gleicheArt sind die übrigen Mit-

glieder befugt, den Erben die Societät zu kün-

digen.
'

s. 663- Bis zum Ablaufe des Jahres nelzisen
die Erben an dem Gewinne oder Verluste der So-

,

cietät,gleichdem Etblasser, Theil.
s. 664. Die übrigenMitglieder-, oder deren

Faktore, betreiben so lange die Geschäfteunter der

Firma für gemeinschaftlicheRechnung; und den
Erben des Verstorbenen steht blos; frey, zu Asche-
nehmung ihrer Rechte einen verendeten Sachver-
ständigenals Aufseher zu bestellen.

s. 665. Die ausscheidendenErben müssenda-

für sorgen, daß vor Ablauf des Jahres das Abster-
ben ihres Erdlassers, und ier bevorstehender Aus-
tritt , nach Vorschrift s. 658. gehörigbekannt ge-
macht werde.

§. 666. WelcheWirkungen, außerdems. 66t.

bestimmtenFalle, das Absterben eines Gesellschaf-
ters habe, ist nach den allgemeinen Qorschristen
des Ersten Theils, Tit. XVlL §. 280. zit beur-

theilen.
s. 667. Wird über das eigne Vermögeneines

GesellschaftersConeurs erösiiet: so hört in Pinse-
lzung desselben die Sorietät mit dem Tage der Con-

cuweröfniing aus; Und die übrigen Mitglieder
sind befugt, sich»michnölzererVorschrift der Pro-
zeßordnung, mit seiner Creditniasse aus einander

zu setzen.
»

g. 6684 Will außerdemein Mitglied eins der

Gesellschafttreten: so muß dasselbe seinen Vorsatz
den Uebrigen Sechs Monatlge vor Ablauf des So-
eietäts-Ialzres aiikundigen.

Gg 5 s. 669.
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§. 669. In Ansehung der ben dem Ablaufe des

Jahres, ohne ausdrücklichenWiderspruch des aus-

tretenden Gesellschafter-Dschon wirklich geschlosse-
nen Socictätsgeschåste,ist derselbe bis zu deren

völligenBeendigung mit verhaften

nis.670. Beo der Iluseinandersetzungselbstsin-
de die Vorschriftendes Erst-n Theils-, Tit. leL

s. 295. qu. Ilntvtndung
H. 671. Hiernachmuß auch bestimmt werden:

in wie fern der austretende Geselllchafrersein«ein-

gelegtes Cepital sogleichzurückfordern könne; oder

selbiges gegen kaufmännischeZinsen noch länger
steigenlassenmüsse-?

s. 672. Allen Societätsgläubigern, welchen
der Austritt gehörig bekannt gemacht worden,
bleibt der ausgetretene Gesellschafternur« aus Ein

Jaer , seit dem Ablaufe des Societätss Jahres,
verhaften

, 673. Wird eine Forderung etst nach Ablan
dieses Jahres fällig: so’ist die Jahresfrist von dem

Verfalltage an zu rechnen. .

"

§..674. Nach Ablauf dieses Zeitraums G. 672.

67z.) können—dergleichenSoctetåtsgläubigersich
nur an die nbrtgen in der Societät verbliebenen

Mitglieder halten.
H. 675. Jst die Führungder ganzen Societäts-

handlung, oder eines Theils derselben, dein aus-

getretenen Mitgliede allein übertragengewesen: so
können die in der Soeietåt Verbleibenden Mitglie-
des-, gegen unbekannte Ansprücheaus den von ilan

vorgenommenen Handlungen , sich eben so, wie

Ver Prinzipal gegen die Handlungen des gewese-
nen Faktors (§. 538. qu.) durch ein öffentliches

Aufgebot sicherstellen. (H. 54o.)
§. 676. Den Societätsglånbigermwelchesich

bey diesemAusgebotenicht gemeldet haben , bleibt

jedoch itzt Recht gegen den gewesenenGesell-
aChl-
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was im Ersten Theile Tit. XVlL §. 307. ti1q.ver-
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schafeer,welcher seinen Austrittnicht gehörigbe-
kannt gemacht l)ae, vorbehalten

s. 677. Soll die Socieeätglzandlungganz auf- s) Gönnt-i
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muß darüber öffentlicheIII-III
nach Vorschrift §. 618. quäiznczsthåe

gehoben werden: so
Bekanntenachung,

erfolgen. , k«

H. 78. Jst diese Bekanntmnchung unter-blie-
ben: so izaftet jedes Mitglied denjenigen, welche
such sonst Von der krfolgkenvAiiflzcksnngder So-
cteiöt keine Wissenschaft erlangt haben, .für die
von Einem oder dem Andern der gewesenen Ge-

sellschaft-k-im Nennen der Secieiåy oder unter

intensier geschloßnenVerträgen eben so, als

wenn die Soeieeäc nicht aufgehoben wär-.
§- 679s Enksiche ein Streit darüber-,welcher

von den gewesenen Gesellschafecrndie bisherige
Firma belzalten solle: so muß dieselbe demjenigen

»

zugeeignee werden, welcher den darin enthaltenen -

Hauptnamenzu fkilzrenberechtigtist. «

§. 680. Kann der Sen-it nach diesem Grund- »

sage nicht entschiedennseedenx so gebührt dem-
"

jenigen, welcher Den Anfang an ein EIJZirglicdder
,

Es J
Socieeåe geweer est, oder dessen Erben, der

Vorzug vor einem später aufgenommenen Gesell-
schaften .

§. 681. Kann nnch hiernach die Sercitfmge l
nicht bestimmt werden: so muß das ioos ene-

scheiden— »t«

H. 682. Wegen Vetlzaftnng der gewesenenMit- ’««

gliedee gegen die Seeiekåxgglänbigek,nach ge- s;
schelgenerBekannemnchung, sinder eben das sinkt, If

ordnet werden.
»

s. 683. Doch kann unter den 5;4. lim.
vorgeschriebenen Bestimmungen,

die öffentliche .;»,-.Z
Verleihung der unbekannten Gläubiger gesucht U
werden. «

§. see
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HELMHO-kein Kaufmann ist, Waaren auf Borg gegeben-
siqsekk so kann er, wenn keine Zahlisngsfrist bestimmt
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H. 684. Hat ein Kaufmann einem Andern , des

worden, nach Verlauf von Vierzehn Tagen, vom

Tage der geschehenen Einmalznung gerechnet,
landübliche Zinsen fordert-.
§. 685. Der ausdrücklichenEinmalznnng soll

es gleich geachtet werden, wenn der Kaufmann
dem Abnehmer Rechnung zuschickr.

«

s. 686. Zum Beweise, daß, und wenn vie

Einmalznung geschehen, oder bis zu welchem Ta-
ge dir Creoct gegeben sen, soll der eiolich be-

stärkteVermerk in den Büchern des Kaufmanns
hinreichen.
§. 687. Kann die gescheheneEinmahnttng, oder

der Tag, bis zu welchem Credit gegeben worden,
nicht«nachgewiesenwerden: so tritt die Verzinsung
erst mit Verlauf Eines Jahres vom Tage der ge-

schehenenisefetung ein.

§. 688. Jst der Credit bis zu einem bestimmten
Tage gegeben worden: so laufen von diese-n an,
die Verzdgekungszinsem

s. 689. VorstehendeBefugniß, Zinsen zu for-
dern (§. 684. 687z 688.) wird nicht aufgehoben,
wenn glnch der Kaufmann demselben Abnehmer
in der Folge nochmeer Wa.«kcn ans Credit giebt.
s«69o. Den zur Bestimmung des Zinssatzes .

ergangenen Landes- oder Proonzialgesetzensind
auch Kaufleute oer Regel nach unterworfen

91 69I. Ben Darlehnen der Kaufleute sinden
die Vorschriko des Ersten Theils Tit. xl. §. Los.
Anwendung.
§«692. Wenn jedocheinem Kaufmanne, der

mit Waaren im Großen handelt, Gelder gegen

bloße Handschrift oder Wechsel, und ohne be-

sondre Sicherheit« auf eine Sechs Monaihe nicht
übersteigendeZeit vol-geliehen worden: so soll

die«
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die Bestimmung dei- Zinssatzes lediglich der Ver-

einigung der Interessenten überlassen-seyn.
§. 693. Nach Verlauf dei- Sechs Monaklzeaber

sindennur die gesetzniäßigenZinsen statt.

§. 694. Wird auch nochwälzt-endder Sechs
Menatlze über des Schuldners VermögenEonciirs
eröffnen so kann der Gläubiger nur die gesetzmäßi-
gen Zinsen aus der M ssefordern.

H. 695. Von den Votschtissen,welche ein Kauf-
mann , bey Gelegenheit eines demselben ertheilten
Auftrages macht , ist er vom Tage der Verwen-

dung nn, Sechs vom Hundert jährlicheZinsen zu
fordern berechiiat.
§. 6k,6. «Kausieuteuntereinander können in

Handlungsgcschäften,auch olzne auottückiicheVer-
ahkeouiigen , die am Orte zwischenKaufleuten ge-)
wölznlichcnZinsen fordern-

s. 697. , Wenn Kaufleute sich untereinander

wegen wechselseitigerForderungen an Eapitak nnd

Zinsen berechnen: so ist der, welchem e.n Akt-»k-

sciiut; gebührt, von dein ginzixn Betrage dessel-
ben , wenn gleich darunter Jnteiessen mit begrif-
fen sind, Zinsen seit dein Tage des thschlusses an-

zusetzenberechtigt.
» s. 698. Ein Kaufmann, welcher kaufmänni-
scheGeschäftefür einen andern, er sey Kaufmann
oder nicht, besorgt, kann dafür, auch ohne aus-

drücklicheVerabredung, Provision fordern.

s: 699. Diese Provision wird bei) dem Waa-
teneinkauf oder Verlauf, von dem Betrage des

Kaufgeloea; bei) Zahlunuen oder Geldlzebungen,
von dein Betrage der zu zahlenden oder zu erheben-
ben Sunnnez und bey Versicherungen vo·n dein

gezeichneienVetsicherungsquantogegeben-
9. 7oo. Sind Waaren bei) einem Kaufmanne

niedergelegtworden: so kann derselbe für deren

Auf-

N Moos
sinn-
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Aufbewahrung lagergeld , auch ohne vorhergegan-
gene ausdrücklicheVerabredung fordern. ,

§. 701. Der Satz der Provifion und«des Lager-
«’«geldeomußnach demjenigen bestimmt werden, wag

unter Kaufleuten am Orte. over in ver Provinz ge-

wöhnlichist.
"§.702. Kaufleute sind schuldigs,Aufmerksam-

keit anzuwenden, daß nicht andere Kaufleute
durch ilzre Empfehlungm verleitet werden , sich
mit unsicher-I Personen ln· Handlungsgcschäfte
einzulassen.

I. 703. Hat ein Kaufmann jemanden von mits-
lichen Verntdgensumstånden, oder unzuverläßi-
gem Charakter, einem andern Kansmanne, wi-

der btssercoAsissem als einen sichern guten Mann

empfohlen: so must er allen Schaden ersetzen,wel-

cher bcn den-durch diese falsche Empfehlung un-

mittelbar veranlaßtenGelchäftem aus dem Un-

vermögen oder nnznverläßigenCharakter des Em-

pfolzlncnentstehn
§. 7o4. Hat er von den mißlichenVermögens-

umstönden, oder dem unzuverläßigenCharakter
des Empfsszlnen keine BJissenfchafkgehabt: fo ist
er den Schaden nur alsdann zn vertreten schul-
dig , wenn er den Jrrklzmn vey Anwendung ver

gewöhnlichen Aufmerksamkeit hätte vermeiden
können.

- ’

§. 705. Jst die Empfehlung auf vorhergegan-
gene Anfrage womit-ern Kam«1nanneo crfolgcz so
haftet er nur für ein grobes Versetzen
§. 706. In allen Fallen ist der Empfehlende

von der Vertretung sten, wenn auggcmtttclt wer-·
den kann, daß der Beschåvcgtedurch vie Emper

«

, lang nicht bewegen worden, sich mit dem Empfehl-
nen einzulassen
§. 7o7. Desgleichen alsdann, wenn die Un-

sicherheit oder Ucnuverläßiakeirbey dem»Em-

pkolzlnen
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erst nachIdee geschehenenEmpfehlungene-

standen ist. «

H· 708. Auch erstrecktsich die Vertretung alle-

479

vfohlnen

mal nur auf diejenigen Geschäfte, welche unmit-
telbar nach der Empfehlung mit dem Empsolzlnen
geschlossenworden.

h. 709. Hut der Veschådigtein der Zwischen-
zkit Gelegenheit geh-abt, von den Vermögensumg
ständen oder Charakter des Empfehlnen sich selbst
Zu. übe-zeugen:so fällt die Vcrxretung hinweg.

« 710. Wenn ein Kaufmann einem andern

Kaufmnuneschriftlich oder mündlich erklärt, daß
derselbe einem Deinen auf seine Gefolge Ceedit ge-
ben könne-: so ist er als Bin-ge zu betrachten,

s. 711. Soivolgl wegen einer solchen Bürgschafc
überhaupt, als wegen der Dauer und des Umfan-
geiz derselben , sissden dieVorscheiftendes Ersten
Theile Tir. XIV. s. zis. lqsi. Anwendung.

s. 17e2. Hat aber ein Kaufmann an jemanden
einen Creditbeief erilzeilr, und seinen Tom-spon-
deuten angewies"en, dein llederbringer auf feine
Rechnung zu zatxlent so wird er jenem als Haupt-
schuldnerverhaften

Achter Abschnitt. X

Von Wechseln.

s. 713. Die nach einer bestimmten igesetzliz
when Form nbgefasiten Verschreibungen, wodurch
jemand verpflichtet wird , eine Stimme Geldes
bey Vermeidung des sogleich etfelgeuden per-

sönlichenAktestes zu bezalzlen, werden Wechsel
genannt-. »

s. 714. Hat der Aussteuer die Zahlung selbst
zu leisten versptochetu so ist ein trockner oder

eigner Wechsels wenn aber die Zahlungeine-n
en-

A. Von
Weil s"«-ln
übern-kam
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Dritten aufgetragen worden, ein gezogner Wech-
sel vorhanden.

H Wek
"

§. 715. Wer überhauptunfähigist, Verträge
wechjeliäszu schließen, kann sich nicht wechselmäßigverbin-
«W-

ven. (Th.s. Tik.v. s.9-31.
s. 716. Wer in Ansehung der Fähigkeit,Dar-

lehnsvermägezu schließen,eingeschränktist, kann

keine Wechselverosiichtung übernehmen. (Th. l.

Tit. XL h. 675. qu.)
H. 717. Selbst in den Fällen, da die von det-

gleichen Personen geschlossenenVerträge, oder auf-«
genommenen Darlehne, unter gewissen Umstän-
den gültig werden, sindct gegen sie weder wechsel-

mäßigesVerfahren , noch Wechselexetutionstatt.
(Th. I. Tit. XI. s. 707. cis-D
§. 718. Jn der Regel ist nur derjenige wechsel-

fähig, welcher vie Rechte eines Kaufmanneg hat.
H. 719. Diese Wechfklfäbiglseithört, auch nach

niedergelegtek Handlung, nicht eher auf, als bis

eine Veränderung des Standes vorgegangen ist.
(Th. l. Tit. l. §. SJ

s s. 72o. Die Inhaber der Fabelkem insleichen
L s die Apotheke-, sind in Ansehung der Wechselge-

«

schåfteden Kaufleuten gleich zu achten.
; ·:«- §. 721. Eben dies sindek in Absicht derjenigen

; statt, welche nach den besondern Verfassung-en ei-

nes jeden Ortes, die Befugniß erhalten haben,
; - für eigne Rechnung zur See oder auf Ströhinen
»l,s« Schiffahrt zu treiben.

. j. §. 722. Diesen wird, bey Seefchiffen, der
«

— Capitän, oder derjenige, welchem die Führung

·

des ganzen Schiffes anvertrauet worden, gleich
f« gerichtet.
F h. 723. Auch Juden ohne Unterschiedsind dem

Wechselt-echteunterworfen.

§. 724. Frauenspersonen, welche Kaufmann-
ichaft treiben , bleiben wegen bet in dieser Que-

likat
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lität geschlossenenWechselgeschäfteihren Gläubi-
gern , auch nach niedergelegterHandlung, wechsel-
måßigverpflichten v ·-

. 725. Alle übrige Personen weiblichenGe-

Rfleeälzthohne Unterschiedssind an sich nicht wech-
e a ig.

v

s. 726. WirklicheBesitzerndlicherGüter-, fet-
ner die Haupt- oder Generalpislchkerlandesherrli-
cher oder Prinzlicher Aemter, sind für wechfclfälzig
zu achten.

, szx »

s- 727. WennderBesitzriteleinesadllchenGuts-

besitzers»im Hypothekendnchegelöfchkworden; oder
wenn dce Pacht aufgehoben ist; so erlöschtdie dar-

auf«gegründeteWechselfåhigkein
Hi 728U Alle übrige :andeseinwok2ners, außer

vorstehendbenannten Personen(§. 718-724. 726.)
können sich in der Regel vnicht wechselmäßigver-

Michtem T(s.931.932.)
.

H. ·7·29.Auch dadurch, daß jemand sich für ei-
nen Wechselfäfzigenansgegeben, und diese·Ausgabe
sogar eidlich bestärkthat, erlangt dcr Gläubiger
kein Wechselt-echt.(Tl2.l. Tit.Y·.§. 35. 35.)

, §. 730.a. Die bon solchennichtwechselfähigen
Personen ansgestellten trocknen Wechsel werden als

bloßeSchuldscheine angeselzenz Und«·e"«ndredenkb-
nen übernommene Wechselserbindungenwerden
nach der Natur des dadey eigentlich-zumGrunde
liegendenGeschäfko’det1rriheilt.d.700-b-«5-4.6-9«M5ss

§«77312 sWenn jemand, der nach den Gesetzen
nicht wechselfälzigist, zur Unterstützungoder Aus-

breitun9 feines Verkehrs oder G.-wekbes, sich die

Mechselsåhigkeitverschaffenwill: somußer sich dey
seinem ordentlichen persönlichenRichter melden-
und die Beylegung der Befugniß, Wechseloerbiw

.

bangen einzugehen, nachsuchen-

AllernnGern-ntu, Baue. sz §. 732.

:
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- :§. 732. Die Anmeldung mußentweder in Per-
fon geschehen, ’odet es muß dazu eine gerichtliche
Specialvollinucht ausgestellt werden.

§. 735. Der Richter muß nahen genau unterfa-

chen-: ohne-, welcher Inn die Wechselfälzigkeitsich
m.-ldet, vie Eigenschaften, Verstandeskräfke.,und

Erfordernisse besitze- die ein jeder haben muß, wel-

cher Verträge zu schließen,und Darlehn-e aufzuneh-
men, befugt fevn Mi.
§. 734. Erxmuß sich ferner, jedochnur im All-

gemeinen, überzeugen, daß derselbe ein«-nützlichen
Gewerbe treibe, zu dessen Beförderungdie Wech-
selfähigkeitgereichen lsaeingv

§. 735. Auf eine genane Untersucht-tinüber den
Umfang dieses Gewerbes, nnd über die Vermö-

gensumftändedes Anfuchenden, ist ver Richter sich
«

einzulassen weder sbefugtspnoch schuldig.
H. 736. Jst der Anfuchende einer Patrinwtxiak

Gewcheebarkeit uneevwotfem somuß sich der Ge-

tichtslzalter die Genehmigung der Genueser-tschan
oder deren Stellvertreters, beybringen lassen.

"

§. 737. Den Personen weiblichen Geschlechts,
ingleichen den Mannvveksonen vin Bauers oder

gcrxngnn Bürgerstande, muß dei- Nichier, bey
Vermeidung nacherücklicher"2khndung, die Vor-

schriften nnd Folgen des Wechsel-echteerklären nnd

bekannt machen.
§, "738. Findet der Richter bey dem Antrage,

nach«6i««estehenvekfdlgterPrüfung desselben," kein

Von-Atem toxmllsiR· dein Anfuchenven ein Ceriisi-
tat datan nunfetslgenk .

daß des-selbe sich um die Befugniß, wechselmäßi-
ge Verbindunacn ein«-neben, gebührendgemel-
det habe, nnd dazu hiermit für fähig erklärt
werde-.

Es -).9. Ein solch-eCsreisikatmacht denjeniaen,
der es erhalten hat, nccylnur für den Fall, bey Fes-» en
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kfenGelegenheit selbige-Znachgesucht worden, son-
dern auch für alle lünftigesälle wechselfäl;ig.
s» 74p. Bey Wechselgeschåfteneiner Frauens-

person , welcher ein solches Cectisicat erthexlt wor-

den, ist weder die Gegenwart eines Assisten-
xen oder Gesel)lechtsvorrnnndes,noch eine noch-na-

sligseErklärungder Strenge des Wechselt-echtenoth-
wendig.
,- §. 741. Hat jemand ,’ der entweder Verträge
füberlzaupkzu schließen, oder Darlehne aufzuneh-
MM unfähigist, ein solchesCertisirat erhalten: so-
bestelzenzwar die mit ihm auf den Grund desselben
geschlossenenWechselt-erbindungen;

s. 742. Der Richter aber, welcher das Eisenst-
skat ausgestellt hat, haftet nach den allgemeinen
Grundsätzenvom Schadengersatze, für allen dem

Unfähigendaraus entstandenen Nachtheil; und soll
überdies, wegen vorsätzlicherUeberschreikungoder

grober Vernachlåßlgung feiner Amtspflnbtem
nach Vorschrift der Criminalgesetzebestraft
werden.

§- 743. Das Eertisieatselbstmußdem Unfähi-
sgen sofort abgenommen und casitrt werden.

»s.744. Kann felbiges nicht wieder herbeng-
i asst werden: so Jnuß eine gerichtliche Monisi-
rirung desselben,durch dsscnelichesAufgebo1, und

Bekanntmachung in den Zeitungen und Intelli-
genzblatcernder Provinz erfolzem (Ti«2.l. Tit. xVL

s. 130. 132.)
s. 745-. Wenn jemand, welcher die Weiblele-

hlgleit durch eine richterliche Beglaubiaung erhal-
ten hat, in der Folge die Befugniß, Berti-Einezu
schließen,oder Darlelzne fr.y aufzunehmen, der-

liert: so müssen, wegen Zurücknahmeund Cassa-
tion des Certisicats, oder wxgen dessen Mel-unei-

rung, vie clsiaen Vorschriften (s. 743. 744.- eben-

falls beobachtetwerden.

H s. 746s

-l

:
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» «§.746. Jedes Gerichtwußvon den bet) ihm
naclxgefuchten Und ertheiltenCerkisikaten ein ge-
nanes Und vollständigesVerzeichnißsfühkenz da-

mit in jedem Falle ohne Weltläufrigkeitausgemle
kelt werden Lkönne: ob jemand, welcher zu den

H. 718. 720 - 724. und 726. benannten Personen
nicht gehört, die Wechselfähigkeikbesonders erhal-
ten« habe.

s. 747. In diesemVerzeichnissemissen die nach
743 ,- 745. zurückgenommenenoder moc-

kisicirren Certcsieate sogleich wiederum geldschx
Werden.

X «

L. 748. Ein Justrumenk, welches Wechselkrafk
haben foll, muß m dem Contexte ausdrücklichals

Wechsel, oder Wechselbklef, benannt seyn-.

s. 749. Jst dies geschehen: so kommt es nicht
darauf an: ob außerdem noch der Ausdruck: ,,nach
chjxfelrcchk,« gebraucht worden.

'-

750. Sowohl eigene, als gezogene Wechsel,
können nur auf bestimmte Geldzahlungen, nicht
am «Wnarennefessungen,oder Dienstleisungemge-

richtet werden.
.

s. 751. Verschkeibungemworin dem Schuld-
ner die »Was-l, entweder Geld zu zahlen, oder

Waaren w lscfersy gelassenwird, sollen nicht als

Wechsel gelten.
»

§. 752. Die zu verschreibendeGeldfummemuß
in jedem tWrchxelbefmnmt auggedrsäckkwerden.

s. 7537 Die Vezexctmung der Summe kann mit

Ball-studen, oder Zzffern , oder durch beyde zu-

glctch gesclnslzm
s. 754. Jst die Summe bloß mir Ziffernausge-

drückt, und an dikfskn eme Correckut ersichtlich:so
lzat das Instrument keine Wechselsme

s. 75 s-
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- §..755- Eben dieses sindet statt, wenn die

Summe bloßmlt Buchstaben ausgedrücktworden,
und sichan dieseneine Correcjur sinden

s. 756. Jst«dle in der Uebel-schleiftoder«unter
dem Wechselvermerltes Summe von der-im Con-
texte ausgedrückan verschiepem fo.wir,d nur«an die.
letztereRücksichtgenommen.

,

s. 757—. Welche un Wechsel selbst, die mir Zif-
fele hegetchneteSumme von der mit Buchstaben
selchklebcnen ab:. so lstJetzkere für dietlchlige zu
achten-«
D«758. Behauotetjemand, daß-in den hiernach

s. 75Jc ’757·anzunclzsnenden Summen einJrrtlzum
ZDISMULUists-S so bleibt ihm der Nachweis dieses
JkkkhUIUS-.jedoch außer;dem.Wechselpxozesse,un-

henommen., «

H. .759. Die Månzsorke,.worin die Zahlungzn
leisten ist, kann nach-Bancopfunden.undanvan be-

kannten Rechnungsxuünzen,oder. in, klingendem
Gelde, bestimmt werden .

§.760. lautet kedocheln in hiesigenlanden zalzli

lv

bester Wechsel auf Scheidemünzc,oder- auf eine
"

zur Zelt der Ausstellung schon.v.e»cruf»ene.Geldsoxtet
so hqtexkl-eineWechselban «

W. 761.. Auch derjenige, an«,welchen7oder auf
dessen Qrdre dle Zahlung- geschehen-—sol1-gmußjdev
Regel nach imWechselbrlefe benannt seyn.
§. 762sp Doch,könnensauchsvieWechselsolcher

Personen, welche kaufmännische.Rechte-. haben
(§. 7182724·), gn jedenBtiefglnlzobevgestelltseym .

§. 763. Wer-sich aber einen solchen-«Wechfelaus-

stellen läßt« 1nuß«eslediglichsich;selbst,«benmessen,
wenn dieserWechsel-vonseinem unrechtmäßigenBe-
sitzes, von »dem- ers keine Schadloshaltung erlangen
kann, eincassictwird.

s. 764. Jst jedochsein solcher-anf jeden Inha-
lzexkxleucenveWechselan. einen-Dritten name-ie-

ch ; tich

el) N
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lich indossirt worden: so kann die Zahlung nur an

den durch dergleichenJndossament berechtigtenJn-
lzabecgeschehen.

H.765. Jeder Wechselmuß das Bekenntnißdes

Aussteuer-z von dem Empfange der Valuta, oder

des Wuchs, enthalten
§. 766. Jst nur der Ausdruck: ,,Valuta oder

»Werth,«· gebraucht: so kommt es übrigensaus
die Worte, womit das Empfangsbekenntnißaus-

gedrücktworden, nicht an.

s. 767. Die Bestimmung, worin oder von wem

Volum geaeben worden, ist zur Gültigkeit eines

Wechsels nicht nothwendig.
s. 768. Auch der Ausdruck: ,,Valuta in Rech-

,,nung,« oder: »den Werth in Rechnung-,nist hin-
reichend.
§. 769. Doch sind die Wechselder §. 726. be-

nannten Personen nur in so fern als Wechsel gül-
tig, wenn darin ein Bekenntniß des Aussteuer-h
die Valuta baar empfangen zu haben , enthal-
ten ist.
· §. 770. Jeder Wechsel muß auch den Ort ver

Ansstellung, ingleichen die Zeit derselben, nach
Tag- Monatlz, und Jaer bestimmt, enthalten.
§. 771. Es ist gleichgültig,ob dieser Vcsrmers

am Anfange oder an einer andern Stelle des Wech-
sels sich besinde.

s. 772. In dem Wechselmuß ferner die Zah-
lungszeit genau bestimmtwerden.

g. 773. Diese Bestimmung kann durch Benen-

nung eines gewissenTages, Monatle und Jahres;
vbet Eines SVWWU Marktes, oder einer Messe;
oder durch Angebung eines nach Tagen, Wochen,
Monakhen, oder Jahren ausgemessenenZeitrau-
mes, geschehen

s. 774. Auch ist die Beziehung auf eine be-

stimmte Handlung, oder-Begebenheit«von

deäenI-

»I,
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Erfüllung oder Wirklichkeit die Verbindlichkeitzur

Zahlungabhängenl·oll,hinreichend
»L.77-, Ein Wechsel-kannauch auf Sieht-, oder:

auf Ufosaestellt werden. (9. k49. qu.)
. 776. Endlich muß jeder Wechsel Von dein

A :7teller11nterzei(l)netfeynx
«

!- S

Gesellschafter,· oder Disponenten einee Handlung,
eine gewisse bekannt gemachte Firma führen, unif-
fm Isechfeh durch welche die Handlung verpflich-
tet,werden soll, unke- dieser Firma ausgestellt
werden«

s. 778s. Jn allen übrigensFällenmuß entweder
der Vor- und Geschlechts-wwwoder der Geschlechts-
name und Charakterdes Ausstellees, oder ein, an-

deres deutliches Kennzeichen, zur Unterscheidung
desselben von andern Personen gleiches-Namens,
beygefågtwerden«

0. 779. Wird jemand durch Zufall außerStand
gesetzt,selbst-zu schreiben: so kann er einem Andern

zur UnterzeichnungseinerWechselProkura geben.
i

§. 780. Dergleichen Prokura ncußwie jede
andre Specialvollmacht ausgestellt werden. (Td. l.
Tit. XHL Ill. qu.)
§. 781. Wechsel, die bloßmit Kreuzen oder-

andekn Zeichen unterschriebeiisind, haben keine

Gültigkeit

s. 782. Das der Ausstelker den Context des

Wechsels eigenhändigschreibe« ist nicht noth-
wem-ig-.

s. 78 z. Bei) anerkannter Unterschrift, kann sich
der Auestcller mit dem Einwande, daß der Wech-
sel sekbstohne jeineGenehmigung geschriebenwor-

den, im Wcchicklmozessenicht fchejtzekn
. s, 784 Das Vorgehen des Aussiellets , daß er

der Sprache, worin der Wechsel abgefaßtist, nicht

le 4 kundig

i

li) Unter-

sichre-ins

. 777. Bey Kaufleuten, die aks Eigenthümer-,
«

—
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kundig -sey, benimmt dem Instrumente nichts an

seiner-Wechselkraft..
·

s« 785.-Jst ein«Wechsel in der einfachenZahl
ausgestellt, und von melgrern unterscl)rieben: so
wird der zuerst Unterzeichneteals Hauptschuld-
ner betrachtet, und die übrigen haften nur als-

Bürgeti.
. )

§."786. lautet abev«der Inhalt des von melzrern
unterschriedenen Wechsels in der mehreren Zahl: so
ist«anzunehmen, daß sie einer für alle und alle für
Einen haften (le. l. Tit. V. s.4:o«»l’qq.

I. 78,7. Weralso bey einem solchenWechsel, den

er mit«unterzetchnet,nur als Bürge, Assistent,
oder Zeuge betrachtet seyn will, muß diese Eigen-
schaftseiner Unterschriftausdrücklichdeyfügen.
§·-788- Ein Faktor oder Disponent, der nicht (

zugleichMiteigentlzümerder Handlung ist, kann

wegen der von ihm unter der Handlungssirma über-
nommenen Wechselverbindlichleiten,für seine Per-
son, nicht«in«wechselmäßigenAnspruchdenommen
werden-. .

§. 789. Er ist aber diesemAnsprucheunterwor-

fen, wenn, er sich ausdrücklichfür seinePerson ver-

pflichtet, oder die Schranken seinesAuftrages über-
schrittenlzatCl
§. 790. Hat- ein«Faktor oder Disponent das.

Wechselgeschåftnicht unter der Firma, sondern
blose in seinem Namen geschlossen: so ist nur er

gellkstznicht aber die Handlung ,» wechselmaßigver-

a tel.
)

s. 791. Die Erfüllung der von. einer Firma
übernommenen Wechselderdindlichlseit,« muß von

dein gefordert werden ,· welcher der Handlung
dorstelzr.

"
"

. 792.« Wird sie von diesem nicht geleistet: so
hält sich der Wechselalöubigeran den Eigenthümer-
der Handlung wechselinäßiek

§s 793«
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H. 793. Jst es eines Societåtshandlung:sso kann

der Wechselgläubigersich an sämmlicheGesellschaf-
ter, oder auch nur, an« Einen o«d«er,etlichederselben
halten-.

"

§. 794.« Keiner darf vorschützemdaßdie zu zah-
lende Summe seinen Antheil an dec, gemeinschaft-
lichenZahlung übersteige.
§. 79 s. Ein stillerGesellschafter(All"ociåencom-

memdite s. SFL 652.) wird aus einer unter der Fir-,
tna der- GesellschaftübernommenenWechselverbind-
ltchkeiteniemalswechselmäßjgverhaftek-«

s. 796.— Jst der Eigenthümer.einer-Handlung«
oder ver Eine von den Gesellschafternfür seinePer-.
fvn nichtwechselfåhig:so hat dies weiter keinen Ein-
siuß, als daß verfeigentlicheWcchselaxrestllyiderlhm
nicht statt sindet.

«

s
»

§. 797.( Sind außerdem»mehrere wechselfåhige.
Personen aus. einem Wechselgeschöfke»Selbstschuld-

.ner: so hat der Gläubigerdie Wahl, von«.welchem»
unter ihnen er Zahlung fordern wolle.

«

s. 798. Dieser muß die Zahlung Vollständig«
leisten; wenn.auch das Geld, ganz oder zum Theil,

ZumBesten seines Mixschuldner»verwendet, seyn«
ollte.

s. 799. In wie fern er sich, nachaeleisteterZah-
lung, an» seinenMitschuldner halten könne«ist nach«
den Vorschriftendes, Ersten TheilsTit.»V. s. 443.,

qu.zu beurtlgeilem
«

»

»

§. soo. Ihm stehen m so weit alle Rechte eines

Bist-genzu«
«

· .

§. 801. Jn- wie fern»derjenige,»welcherxausel-

nem Wechsel als Bürgc verbaftetxist, wechselmäßig
belqngkwerden kann- ist im Ersten Theile Tit. X1V.

H.296. qu. bestcmmt.
H. 802».»Der« Bürge, welcher statt- des Haupt-

schulvnerseinen Wechsel einldsek, tritt ohne Cession
’

in alle Rechtedes Wechfclalåubigcts.
sz s 8021
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»s. soz. Jst ein Wechselbürgenichtwechselfähig:
so hasdee er nicht wechselmäßigs,sondern nur gleich
einem gemeinenB gen-

s. 804. Eben dies sinbet statt , wenn die Bürg-

stbafksnicht im Wechsel selbst, sondern außer dem-

selben, in einer andern Verschreibungübernommen
Werden.

vg. gos. Wenn der in, odev aus dem Wechsel
benannte Jnlkabeiy denselben einem andern über-

trägt: sowird dieses ein Jndosfament genannt. «

§. 806. Geschicht die Uebertraguag in deesAb-

sicht, den Andern zum Eigenthümeroder Herrn des

Wechsels zu machen: so isr ein eigentlichesJndossa-
mentz wenn aber dem Andern bloß die Einsordecung
der verscheiebenenSchuld aufgetragen wird-, ein

Jndossamentpro cui-a vorhanden.
§. 807.«Bey einem Jndossnment pro curs gelten-

zwischendem Indes-sanken, und dem Jndossntanusz
die Grundsätzevon Vollmachtsaufträgem(Tb. l-

Tit. XiiL 49. Fqu
·

s. sog. Im zweifelhaften Felle wird angenom-

men, daß ein eigentliches Jndossamenk, durch
welches dem Judossatakius das Eigenthum des

Wekhselshat übertragenwerden sollen, vorgegan-
en en.g
§. sog. Durch den bloßenBesißeines Wechsels

wird sen-and, der in oder auf dem Wechsel selbst
nicht benannt ist, zur Eingebung der darin ver-

schriebenenSumme nicht berechtng
s. 810. Jst jedochder Wechsel auf jeden Briefs-

inbaber gestellt, und eg. besindek sich-daraufhin Jn-
dossamcnt:- so ist jeder Besitzer zur Erhebung dec-

verschriebenenSumme legitimirt. §. 763.)
§. 81 1. Das Jndossament mußaus dem Wech-:

selselbstnet-zeichnetwerden-.

§.812.

!
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5. 8-1x2» Jst jedoch bey langen aus entfernte
Plätzegezogenen Wechsel-« wegen Mangels des

Raume-, die Fortsetzung des Jndossaments auf-
den Wechsel selbst nicht möglich: so kanns dieselbe
auf einem eingeklebtemBlaue gültig geschehen-.
§. 8k3. Außer diesem Falle hat die nicht«auf

dem Wechsel selbst gescheheneUebertragung dessel-
ben nur die Wirkungen einer Cessione(Tl2.l. Tit. XI-
402· En-

»
§. 814.. Jst dabey der Wechsel dem Eessionavius

mcht überliefert; sondern einem Dritten gehörigf
indossirt worden: so geht letzterer-, wenn ihm die
fee-Ihm Cession nicht bekannt gewesenist., dem er-

stesn Vors. («Th-i. Tit. X. 23. 25.
§-815s Des Regel- nach muß-das Jndossamenc-

den Namen desjenigen, welchem der Wechselüber-
tragen wird , enrlzaltem

. 8s16. Doch kann dasselbeausdrücklichauf je-
den riefoinhaber gerichtet werden; es findet abeix
alsdann die Vorschrift des s. 763. und 810, An-

. nendtmg.
L. 817. Die bloßeNamensuneerschrifedes vo-

rigen Inhabers ist nichthinreichend, den gegenwär-v

tigenzu Verfügungen über den Wechsel zu berech-
cegem «

s«818. AZenn aber eins gehöngausgefüllkesJn-.
dossnment vorgezeigewird: so kann derdorige Jng-
hoher, welcher seine Rainensunterschrift anerkennen-

Wß- sich mit dem Einwande, daß er den Wechsel
bloß in Blanco indossicfhabe, und die Ausfållungz
ohne fein Vorwissen geschehensey, im Wert-schro-
zessenicht schützen-

. H.819. Das Jndossamenksnmßferner ein Em-
"

vfemgebekenntnißder Valueas over des Werthe ebesk

so enthalten, wie bey den Wechselt-.selbstvorge-
schstebenist- G- 765-769.-)-

l Y. geo.

l l

; .
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s 8203 Jst dergleichenBekenntniß aus denan-
dosiament nicht zu ersetzen: fo. wird derjenige, auf«
welchen dasselbe lautet, nur als Speeialbevollmach-
xi.gxerdes Indossantenbetrqchtcc (9. 897.)

s. 821.
wann esv geschehenist, noch Tag, Monatsg, und

Jahr ausgedrücktwerden«,

s- 8Z2s Fehlt dies Erforderniß;·-so wird- ange-
nommen, daß nur ein Jndossamentpro cum vor-.

handen sey.
H. 823. Die Bestimmung des»Orts, wo das

Jndossament,»ans-gestelltwork-en ,» ist«nicht«noch-
wendig.. «

§-.824. Hingegen muß»das Jndossament von

dem Jndpssanteneven so unterschriebenseyn,»wie

es bey.Wcchsel-Iverordnet ist.«(§.777. üqu
Wielange s. 825. Das Jndossament eines-Wechsels kann

TIEREso lange geschenen,"alsdie Wechs·elkjraft.»nichker-

Ist-seenloschenist.
«

·

§. 826. Ei.nnach erloschner-Wechfelkraft-erfolg-
tes Jndossament hat nur mit der Cesswn eines-

Schuldscheingzfgleiche Wirkung.» (Th. l. Tit. xL
§«402«—EN)
§. 827. Ebendas sinvet statt,,wenn das indes-

sirte Instrument, wegen darin vorhandener Män-.
gel, nicht für einen Wechselgelten kann.

Nisus-gen H«828. Der Jndossataktus«-tri1t in alle Rechn-
deö Judossanken gegen de11.Weci)selschult-ner,und».
die übrigenWechselvekpsiichkecemsp

C 829s

Auch mußdeom Jndossament die Zeit,»

Ein Jndossakariu5, welcher-Herr des«
Wechselsjw kann denselben, ohne Unterschied, ob-

»

er aumec lauter, oder nichc«,weiter indossikm
DE830.- Jst,er aber nur als.-.Sp·ecialb«evpllmäch-

.kigter. anzusetzen, so,-kann,er nur weiter indossirem
wenn das Judossament, vermögedessen der,,Wech-
selqn ihn gediehenist, aufOrdre lautet-·

§. 831«

«
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s. '831. Der Jndossasnt hafket dem anossatarid

wechselmäßig,sowolzlfür die Richtigkeitdes Asechi
sels , als für die Bezahlung der versehen-denen
Summe zur bestimmten Zeit.

"

s. 83"2. Erbellet sfsedochseine Eigenschaftals
bloßerBeoollmächtlgterans dem Jndossamentz sv
wird er für seine Person den Hintecinännernnur

zur Entschädigung, gleich jedem andern Bevoll?
wächtigten, im gewöhnlichenProzesse berlgaflktk
(th· I. Tik.x1n. s. 150. tiqu ,

s. 833. Jst ein Instrument in gehörigerWeih-
selform abgefaßt-, der Aussteller aber zu Wechsel-
geschäftennich-fähigeso lzaftet dennoch jeder wech-
selfälzigeJndossemt seinen Hintermännernwechsel-
mssßlg- » , . . .

» .

§. 834. Auch dadurch, daß der Wechselan sieh
falsch ist, wird die durch richtige Jndossamente ent-

standene Verbindlichkeit der Jndossanten gegen ihre
Hintermånnernicht verändern

.

s

l

§. 835. Eben das gilt, wenn ein an sichrichti-
ger Wechsel durch ein falschesIndossament an einen

Inhaber gekommenlist, der damals von dieser Ver-

fålschnngkeine Wissenschaftgehabt hatte-
s. 836. Indossanien, die sich Ivechfecmåßlg

dicht verbinden können»haften zwar selbst ihren
-

Hintecmånnern nur im ordentlichen Prozesse;
nach der Beschaffenheit des bei) der Ueberira-
gnug des Wechsels zum Grunde gelegenen Ge-

schäftesi
.

, s. 837. An ilzreVormänner aber können auch
sie sichwechselmäßiglznlrm

·

§. 838. Hat jemand, welcher sich überhaupt
rechkllchMkkade Und gültig Darleyne aufneh-
knen kann, aber nur von Wechselgeschäftenausge-

—

schlossengewesen ist, in der Folge die Wechsel-
fålzigkeiterlangt: sd ist er auch aus

seinenhfrütser

»
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been noch nicht. verjålzrtenJudoffamenken wechsel-
måßigverhaften ·

s. 839. Jst ein Wechsel mehrmals indossirt: so
hat der Inhaber die Wahl, auf welchen von den

pechfelmäßigverpflichrekenVormännemer zurück-
gehen will.

g« 84o. Auch wenn er gewähltHat, kann er

Dennochinnerhalb der unten (6· 1047. 1211.««)be-

IjmmtenFristen von dieser Walzl wieder abgehen,
Und nach seinem Gutfinden einen andern seiner
Vormänner in Anspruch nehmen, ohne sich an die

Ordnungzn binden. .
-

H. 841. Der in Anspruchgenommene Voemnnn
muß dem Inhaber alles leisten, wozu der eigentli-
che Wechselschnlsdnerverpflichtet ist-; auch demselben
die nothwendig gewesenenKosten erstatten-
«"

§· 842. Sobale der in Anspruch genommene
Vermann dieser Verbindlichkeit ein Genüge leistet,
hat et gegen seine Botmänney und gegen den eigent-
lichen"Wechselfchuldner,die Rechte des von ihm be-

friedigten Inhabers.
s· 843- Auch muß ilzm letztererden Original-

wechselanslzändigen
-

s. 844. Der befriedigt-eInhaber lzat jedoch das

Mechk, vor der Auslieferung des Wechsels, sein
eignes und seiner HintermännerGiro auszu-
streichen.
§. 845. Ver der Verfallzeitkann aus Wechsel-I

nicht Zahlung, wohl aber, wenn gesetzmäßige
Gründe zum Arkestfchlageeintreten, Sicherheit
gefordert wenden.

,

§. 84-». Von Erfüllung der Wechselveebindlich-
keitcn gelten die allgemeinen Grundsätzevon Erfül-

lnng der Verbindlichkeiten überhaupt (Tl). l.

Tit XVI. s. n. lequ in so fern nichts abweichen-
des in gegenwärtige-nAbschnitteverordnek ist.

§s 847e
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s. 847. Der Wechselinhabekist, die Zahlung
Vor der Verfallzeit wider seinenWillensenzunelzmem
nichi schuloig. -

§. 848. Jst in dem Wechsel ein Zahlungstagbe-
stimmt; so tritt vieBerfallzeit noch an demselben
Tage ein.

d. 849. Ein auf Sicht, ohne weitern.Beysatz,
gerichteter Wechsel ist Vier und zwanzig Stunden
nach ver Vorzeiqung zahlt-at-

·

.

—« §- lese-. Jst ver Wechsel nach Sicht, mit Be-
stimmunggewisser Tage-, gestellt: so werden diese
von dem Tage an gerechnet-, da ver Wechsel vorge-
zeigt worden«-». .

.

s. list Die Verfollzeiteines. Ufowechselowird
durch die Handlungsgesetzedes Zahlungsortes bee,
Himmti « ·

» .

’

»

§. 852. Des-Regel nach wird ein Usowechselei-
mm ksjskzxslznTage nach der Votzeigung zahlt-arm
Wechsel gleich gerichtet. .

H. 853. Bin Datv: unt-solchenUsobriefen,de-

ten Vertallzeit vom Tage der Präsentailonläuft,
wird der Tag ver Präsentationnicht mitgerechnet-

— »Z- 854 Jst die Versallzeie nach Wochen be-

stimmt: so tritt sil- in dee-letztenWoche an eben
dem Tage ein, an welchem der Wechselausgestellt
worden.

v ,
»

d. 855. Lauter der Wechsel auf Mem-ihn f-
wird jeder Monats, ohne Rücksichtauf die Zahl sei-
ner Tag-, mit dem Monaihgtage geendigc, an

welchem die Ausstellnnq geschehen ist. »

§. 856. »Ist ein solcher Wechsel am letztenTage
eines Monaths ausgestellt, und der Monats, worin
die Zahlung geschehensolle, hat weniger Tage: so
tritt vie Vers-allzeitam letztenTage des Zahlt-age-
monatlze ein.

- War vie Zahlung in der Mitte eine-

kvnatkzsfestgesetzt:so wird der Feins-
zehnte

8 J7«« ,§- .

btstimmtenN

I-) Yes
kalt-eit-
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"

sehnte für-denVerfalltaggerichtet;denn nach der

Monath webt-ever weniger als Dreyßig Tage »

heitres . » .

H.«858.’
’

Jst die Vers-allzeitdes Wechselsnach
Jahren bestimmth so ist selbiger an eben dem Mo-

naitgstage des Zahlungsjaljres verfallen, ·an wel-

chem er ausgestellt worden« ,

H. 8599 Sollte in diesem Falle der Wechsel in
Leinem Schaltjahre am Neun und zwanzigsten Fe-
bruar ausgestelltseyn-; so trift im Zahlungsialzre,
wenn dasselbekein Schalrjalzr ist-, der Acht und

zwanzigsteilsebtitaran dessen Stelle.
" «

»s.86d. Der Ausdruckeines halben dder Vier-

"teljahr’esist dem von- Sechs oder Drey Monatben
gleich zu achten. » H .

-

»

"

«

§. 861. Jst in dem Wechsel auf eine gewisse
Handlung dder Begebenheit; von decenErfük

- lnng oder Wirklichkeit die Verbindlichkeit zur

Zahlung abhängensoll, Bezug genommen: ,so
tritt dei- Vecfalltag ein , sobald die bestimmte
Handlung dder Begebenheit wirklich gewor-
denish «

« « » «"
«

§-."862. Ben Meß- und Matltwechseln bestim-
men die Handlungsgesetzejedes Orts den Ver-

falltag. ·« · .

»

§. 86·z. KöniasbergilcheWechsel müssen, nach«
der Wahl des Schuldners, am Viert-en oder Fünf-
ien Tage der Zahlmoche, bis Abends um Sieben Uer
bericl)cigtwerden.

. «

-

v
s. 864. Wechselauf ElbingischenMärkten zahl-

bah sind am Sechsten, Siebenten nnd Achten
Tage, wenn ausgesät-let worden, bis um Zwölf
Uer Mittags zu berichtigen j

«

§. 863. Wechsel auf-Breslauei Messen Jeder

Märkten, müssen vom Momage in der Zwknken,.
bis zum Donnerstage in derselben Woche, Voif
iniirags um Neun ulzr, eingetdstwerden,.wenn der-

Schuldner l
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Schuldner ein Christ ist; Juden aber müssenden

Tag vor der Aiisläutung der Messe Zahlung leisten.

s. 866. In Magdeburg, und Frankfurt an der

Oder, maß die Eiiilösiing der Wechsel längstens
den Vierteil Tag der Zahlwoche erfolgen. »

s.»867. Der Verfallrng ist in der Regel auch
der Zahlungstag eines Wechsel-L

«

§. 868. Nur in so weit sindet eine Ausnah-
me statt, als biy gezoeenen Wechsel-« noch Re-

spit- oder Discrecionstage zugelassen werden.

G- leg-. qu.)
« 869. Am nhlungstnge kann in dir Regel

nechZwölf unk P mags, bis Sieben uhr Abends-,
die Zelzlunggefordert werden. (s. 863. 865.)

9. 870. Trifft dersnlzlunggtagauf einen Sonn-
holzenFest- oder Biißkag, wolzln auch der Neue
jalgrsi und Charfkenmg nelzöreinsomuß der G.äu-

biger den nächstenW.i-ki-ltngabwarten.

H. 871. Es macht keinen Unterschied, wenn

auch der Schuldner einer andern als der christlichen
Religionziigetlxan wäre.

d. 872. Trifft aber der Zahlunggkagauf einen
«

Sonnabend oder indischenFei)ertag: so muß ein
Jude, wenn er auch sonst christlicheRechte erhal-
tiii hat, schon an dein zunächstvorhergehenden
Werkcliageanzlung leisten.
§. 873. Jst wegen des Zahlung-Zorns im Wech-

sel nichts besonderes bestinimrx so umfä- bcy gezo-
genen Wechseln, der Gläubiger das Geld in der

Wohnung des Accevtanien abholm

s. 874. Bey trockenen Wechseln hingegen sin-
den die Vorschriften des Ersten Theils, Tit. XL

§. 769. lich. Anwendung.
s. 875. Zahlungen an die Bankmußder Schuld-

ner in allen Fällen auf das Bankokomtoir des Orts
bringen.

III-ein«-Gpseizv.in. Pan-. Ji

—

s· 8761

b! sap-
lang-seid

c» Oki des
Zahlung-
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s. 876. Alle Wechselsalzlunaeninnerhalb lande-

«sollennur in Gold- oder Silbermünzen, welche
du ch«die-LandesgesetzeCato erhalten haben, gelei-
stet Und angenommen werden«

§. 877. lautet der Elsechsel auf eine andere

Münzsortes, oder auf eine Rechnungsmünze: so
wird das Verdältnjßderselben gegen die zu zah-
lende, nach dem Eurs des Zahlungsortcs am Ver-

fallcage berechnet. «

s. 878. Jst keine Münzforte im Wechsel be-

stimmt; letzterer aber in hiesigen landen zahlt-ar-
so wird angenommen, daß das Wechselgeschaft
auf PrenßischesSilber Eourant geschlossensey-
§. 879. Jst in einem solchenWechsel die Zah-

lung in Golde, olzne Bestimmung einer gewissen
Sortej verschrieben: so werden PreußischeGold-

- månzen, die zu Fünf lealern ausgeprägt sind,

. Sind Dukaten ohne weitere Bestim-
mrng verschrieben: so werden vollwichtiaeDuka-
ten nach Preußtschemoder HolländischemMünzfuße
verstanden. ,

H. 881. Jst der Wechsel auf eine gewisseAnzahl
von Stücken an Friedrtchod’oroder Dukaten gestellt:
somuß genau dieseZahl entrichtet werden. -

s. 882. lautet der Wechsel nur auf eine ge-

wisseSumme in Friedrichs-Toroder Dukaten, olzne
Bestimmung der Stücke: so wird bey der Berech-
nung: wie viel Stücke zu zahlen sind, der Frie-
driel)sd’or zu Fünf Reichetlzalern, der Dukaten
aber zu Zwey Drty Viertel Neichstlzalern ange-

schlagen.
s. 883. Jst der Wechsel außerhalblandes zahl-

bar gewesen: so wird, bey ermangelnder Bestim-
mung« der Niünssorle, das gewöhnlicheSilber-
Counant des Zalzluttgsortes««verstanden.

s- Esa.
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§. 884. Eben dies gilt von denen-männlichen
Gold - Eourant des auswärtigen alzlunasokkes,
wenn der Wechsel ins Golde, ohne weitere Bestim-
mung, gestellt ist.

«

d. 885. War der Wechsel an mehrern Orten

walzlsweise(alkernat1ve), oder aller Orten, wo der

Schuldner anztttreffssm zahlban so muß die unbe-

stimmt getassene Münzsoctenach dem Orte der Aus-
stellung festgesetztwerden.

§( 886. Außer der im Wechsel derschriebenen,
»Ich vorstehenden Grundsätzen zu bestimmenden e

Summe, kann der Wechselinlzab.r in der Regel
keine Zinsen fordern.

»
§· 887z Sind Zinsen im Contexte des Wechsels

mir verschrieben: so müssen dieselben, so weit sie
zulässigsind, mit dem Capitale zugleich bezahlt
werden. (d".684. qu.
§. 888. Sind keine Zinsenverschriebengsolau-

fen, vom Verfalltage an, nur die gesetzmäßigen
Zögerungszinsetn(Tl2. l. Tit. xl. 827. iqq.)

s. 889. Wo ein Wechsxlregreßstatt findet, müs-
sen dem Wechselmlzaberauch die ohne seineSchuld
entstandenen Kosten erstattet werden.

§. 890. Meldet sichder Gläubigeram Zahn-Use- 0 Ver-

tage nicht: so kann der Schuldner-, nach Anleitung
des Ersten Theils, Tit. XVl. s( 214. qu. die Zulas- lang selbst.

sung zur Deposition nachsuchen.
.

se 891. Jst über das Vermögendes Wechsella- .

habet-I vor eingetretenem Zahlungstage Cznturs

entstanden: so mußder Schuldner die Zahlung in
das gerichtlicheDeposirum leisten. -

§. 892. Die deponirte Valuta gehörtalsdann
«d.erMasse des in Concurs Versunkenen Wechsellale
bers, wenn nichtausgemittelt wird, daß derselbe
bloßBevollmächtigtergewesensey.

.

«

Dei 2 s—893.
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§· 893. Jst der Wechselinlzabervor der Zahlung
gesiecdent somuß der Schuldner von den sich mel-
dener Ecben Legitimation fordern.
»s. 894. ist jedoch auf Verlangen der Erben

ererbt-einem bis zur Beudringung der Legitimation
die fchuldige Summe auf ihre Kosten gerichtlichnie-

derzulegem
§. 895. Eben dazu ist er berechtigt, wenn er sich

auf die Untersuchung einer nicht sofort klaren legi-
timaiion der Erben nicht einlassen will.

H. 896. Jst der Isechselschuldnervor der Ver-

fallzeit verstorben: so kann der Inhaber dessenErben

wechseliiiäßigin Anspruch nehmen.
H. 897. Berufen sichdie Erben aus die gesetzliche

Bedenkzeit, oder tragen gar auf Erössnungdes li-

quidationsprozesses an: so kann wider sie nichrweciy
selmäßigVerfahen werden.

s. 898. Doch kann der Inhaber inzwischendurch
Arrestsclsslag,oder gerichtlicheSiegelung des Rach-
lasses,«für seine Sicherheit sorgen.

s. 899. Was er außerdemden gezogenen Wech-
seln zur Erhaltung seines Negresses zu beobachten
hat, ist 980. Io45. qu. verordnen

, 900. Nach gehörig geleisteter Zahlung
muß dem Schuldner der Wechsel ausgehändigt
werden«

§. got. »Auchkann er Verlangenj daß über die

Zahlung auf dem zurückgegebenenWechsel auiktirt
werde-.

- §. 9o2. Was zu beobachten sey,wenn derWech-
sel verloren gegangen ist, wird unten s. 1159.1ijq.
und 1199 iijq.-Voraeschriehen.

vi km- s. ,03. Die Asechselvekbindlichkeiterloschtnach
städe Ablauf Eines Jahres, vom Verfalitage an ge-
2iscelis..- rechnet.

,

FRme §. 9o4. Hierbensxwird nur auf denVerfallkag»
geschen, welcher in« dem Wechsel selbst, ode;dur
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durch die neueste schriftlicheVerlängerungfestge-«
setztworden. -

§. 905. Durch den Vernierk einer Abschlassiakze
fung, oder durch außergerichrltchegEinmalznetp

Tons
die Verjährungder Wechselsme nicht Unter-

ro en.
-

s. 906. Ein dc Schuldner bewilligter Jnsoult
unterbricht nur die erjälzmngder Wechl elverbinw
lichkeit solcher Personen, die nicht kaufmännische-
Rkchkehaben. G. 726.)

"

»

·§«907. Bey diesen nimmt eine nene einjährige
Praickiptionofristmit dem Tage deseufgelzobenen
Indults ihren Anfang. -

·

«
§. gos. Durch gerichtlich angestellte Klage

wird— »die Wechselkraft gegen den vbei-leisten
Schuldner so lange erhalten, bis das Instrument
auchalgrSchuldscheinvcrjälzrtist. (le. l. Tit. XL

. 7 2. qq.d
909. Dies findet statt, sobald dem Schuld-

ner die gerichtlicheVerlobung eingehändigrworden-

wenn auch demnächstder Prozeß nicht fortgeer
wäre.

, s. glo. Doch muß die geschehrneJnsinuation
der Wechselladungauf die in der Prozesftordnung

, vorgeschriebeneArt hinlänglichnachäewicsenseyn.
, s-911« Auch dureh einen gehörigaufgenomme-

« ven Protest wird die Verjährung der Wechselverx
bindlichkeitunterbrochen.

s. 912. Sind mehrere Personenals Selbst-
schuldner verhaftee: so kann durch -den Protest
die Wechselkraft nnr in Absicht derjenigen, gegen

welche selbiger aufgenommen worden, erhalten
werden. .

H.913. Die Form und die übrigenWirkungen
des aufgenommenen Protesteo bey gezogenen uud
trocknen Wechselnsind§. 1035. qu. und 1204. ii1q.
hestimmn

It z §—914«
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W. Vom» §. 914- Das bey Wechselklagenzu beobachten-
de Verfahren ist in der Prozeßordnung vorge-

schrieben.
«

’z«.915. Gehört der Beklnate nicht zu den nach
§. 718-727. an und für sichwechsclfålzigenPerso-
nen: so kann die Wechselt-lagenicht eher angenom--
men werden, als bio der Klager nachgewiesenhat,
daß dem Beilagtcn durch einsjectisieatdie Wech-
selsähigkeitbeyaelegtsey-
§. 916. Der Wechselbeklagtekann, außerdem

Einwanoe der« dem Rlåger bereits geleisteten Zah-
lu«1g, nur solcher Einwendungen, vie aus gegen-
wnrkfzcm Wechselrechtehergenommen sind, sich be-

dienen.

§. 917« DergleichenEinwendungen müssenje-
doch sofort durch Urkunden , Eioeszuschiebung,
oder Aussagen solcher Zeugen, die sogleich zur
Stelle gebracht sind, dargeilzan werden«
§. 9I8. AuowörtigeZeugendeklzöre,wenn sie

v fleich
im Termine beyaebracht worden, gelten nur

o weit, als sie mit Zuzichung des Gegentheils,
oder leines don ihm selbstdazu bestelltenBevollmäch-
tigten aufgenommen worden.

s. 919. Aus der bloßenUnterschriftkann, bey
erbotener eitlichcn Diffession derselben, keine Ver-

gleichungder Handschriftsnangestellt werden.
s

s. 920.. Hat der Wechselbeklagte,außer seinem
Vor- und Geschlechtsnainem auch seinen Charak-
ter over Wohnort beygesetztxso sindet die Verglei-
chung nur wider dessen Erben, und zwar bloßzur

Unterstützunganderer vorhandenen Beweismittec
. statt-
§. 92 s. Hat er aber mehrereWorte oder Zeilen,

zur Bekräftigungdes Inhalts, oder der Unterschrift,
eigenhändigbeoaefügu so kann aus diesen die Ver-
gleichung der Handschrift mir voller gesetzmäßigen
Wirkung geschehen.

H.922.
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H. g22. Wie weit der Einwand der nicht erhalt-
nen Vttluta bet) gezogenen und trockenen Wechseln
statt sinde,« ist unten näher «bestimmt.(1o78.
1242: li1q.)

s. 923. Abrechnnngen nnd Gegcnfokdeeungen
sinden nur in so weit statt, als sie aus Wechselge-
schöftenentspringen, und auch sonst mit den gesetz-
mäßigenErfordernissen zur Cosnvensation versetzen
sind. (Th. l. Tit. xksL 302.1"qq.).
§· 924. Sind jedoch Einwendungen werthen-

fkkdetungeOwelche an sich im Wchselprozesse zu-
lsßlg wären, aber nur nicht sofort daraetlzon wer-

den können,so beschaffen, daß sie eitienAtrestschlag
begründen- so ist der Wechselbeklagtenur indas

gerichtlicheDepositorium zu zahlen verbundene

5. ges. In allen Fällen, da gerichtlicheDei-o-
sition start sindet, kann dem Kläger die Zinszah-
lung gegen hinlänglicheCaution nicht geweigert
werden.

§. 926. Jst dtr Kläger bloßBevollmächtigten
oder nach s. 820. und O.822. dafür zu achten: so
muß er alle zulässigenEinwendungen und Gegen-
fotderungen , welche dem Beflagten gegen den

Herrn des Wechsels zustchn,«wider sich gelten
lassen.

«

«

s. 927HAußerdiesemFalle kann der Beklagte
in der Regel sich nur solcher Einwendungen und

Gegensotderungen bedienen, welcheilztn wider den

klagendenWechselglöubigerselbstzukommen.
.

H. 928. So bald der KlågeeHetrdes Wechsels
Ist, sindet die Vorschrift H. 926. statt, auch wenn

der Wechselnicht auf Ort-re lauter.

. 929. Was wegen dethausel: auf Ort-sey
sey trocknen Wechseln statt sinde, wird unten ver-

dtdnen (§. 1244. - 1247.)

Ji 4 di SIC-
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§. 930. Die sowohlbey gezogenen als trockenen

Wechsel-n entstandenen wechselmäßigenForderun-
gen gehören, nach ansgebkochenemConcurse über

dasssVermögen
des Sti)uld11ers, in die Sechst-

Ela e.

s. 931. Fremde Reisende sind in Ansehung der

Fähigkeit,Wechselverbindlichkeitenzu übernehmen,
den Einschränkungendes hiesigen Wechselrechts
nicht unterworfen.
§. 932. uebrigens aber werben die von ilznen in

hiesigen Landen Vergenontmenen Wechselgeschåfte,
nach der Vorschrift der Einleitung §. 38. 39. beur-

theilt
H. 933. AugmärtigeGläubigersollen in Wech-

sels-seheneben die Rechte genießen,welche in gegen-
wsktmger Ordnung für die landeseinwolzner festge-
setztsind.

s 934. Hiervon sind allein die Fälle ausgenom-
men, da nach rechtlichen Grundsätzeneine Retor-

sion statt sinden Einleit. s. 47.
s. 9;5. Doch sollendie Gerichte, wenn der Fall

zur Ausübung des Netoesionsrechts nicht ganz klar

istL zuvdrderst bec) dem Justizdejpartementdarüber
antragen

936« Außerhalblandes vorgenommene Wech-
selgeschnfte, sind nach den Gesetzendes Orte, wo

sievetlzandeltworden, zu beut-theilen.
§. 937. Besonders müssendie Erfordernisseeines

göltigenWechsels, oder Jndossotnents, nach den

Gesetzendes Orts der Ausstellung bestimmt werden.

s. 938. Hat aber ein landeseinwolzner mit
einem andern sinndegeinwolzner, weltber nicht
«weel«,selfåhigist , außerhalbLandes ein Wechselge-
schåft geschlossen: so ist selbiges nur eben so zu be-

urtlgmlen , als wenn es innerhalb Landes geschlos-
»senwäre.

b«M-
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§. 939. Zu gezogeneanchseln istdes-Gebraucha Von g-

des Stempclpaplero nicht erforderlich. åkksjszjn
§. 940. Außer den allgemeinen Erfordernisscn J Inn C-

eines Wechsels (s.748.:qu.) muß der Name drei-Be- THE-NR-
zogenen, welcher die Zahlung leisten soll, im Eos-: den«-Beze-
texte des Wechsels, oder unter demselbendeutlichWM

ausgedrücktseyn. l
§. 941. Dessen Vernamen oder Charakter ben-

zufzigenist nicht noklgivendigz wohl aber zur Ver-
meidung besorglichcrIrrungen rathsant.

I. 942. Soll dieZadlung an einem andern Orte-, w okt m

als wo der Bezogene wohnt, geschehen: - so muß DIwa

such
der Ort der Zahlung im Wechselausgedrückt

eyn. «

»C.943. Ermangelt eines der vorgeschriebenen
Erfordernisse; so kann ein dergleichen gezoge-
ner Tisccdfel allenfalls nur als Assignarion gelten.

-

(Aoschn.IX.)
§. 944. Werden mehrereExcmvlare als Prim, u. Vo»

Secunda u. s. w. Bkcchsel aus«-gefertigt:so mus; in WWM
.

·

. Ersnwlns
Jedem Exemplare ausgedacht werden , ob solchesreisen-k-
Pruna, Scrunda u. s. w. sen. MAY-TM

s. 945. Jst verfahan im Wechsel nich-g be-
L«««’"««

merkt: so wird angenommen, daß selbigcr nur ein

Sols-Wechsel sey.
-

§. 946. Hat der Trassank ohne diese Bemer-

kung mehrere Excmplare ausgestellct so hnftct er

für jedes Exemplar, gleich einem Sold-Wechsel,
mit Vorbehalt des Rechts an den Okemiitencem

-und die übrigen Theilnclzmcr eincs vorgefallcnen
Betrugekz

s. 94’7-Die Verabredung wegen eines gezoge- HI. wich-
nen s scchfcls, kann zwischendem Trassamcn und SNELL-»
dem Nenn-strafen unmittelbar-, oder durch einen m Inmit-

Mskler geschlossenwerden.

s« Q48- Ist das Geschäftdurch einen Mörser RAE-e
geschlossenworden, so okwciskkdas von dies-m III-W-

Ji 5 aus
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aus seinem Journal gegebene Attest die Bedingun-
gen des getroffenen Handels.
§. 949. Haben der Trassant und Remittent den

Handel unmittelbar geschlossen: so vertreten, bey
Personen , welche kaufmännischeRechte haben,
die Handlungsbücherdie Stelle des schriftlichen
Contraktsx

H. 950. Bey Personen, welchenichtjaufenåns
nische Redite haben, sinden die allgemeinen Vor-

schriften von schriftlichenVerträgen Anwendung.
(Th. l. Tit. V. I 55. qu.)
§. 951. Der Trassant muß, nach dem Verlan-

gen des Nemiktenten, entweder einen Sein-Wech-
sel ausstellen , oder denselben in mehrern Exem-

plaren, als Ptima, Seeunda u. s. w. Wechsel aus-

fertigen.
§. 952. Soll das eine Exemplar zur Yes-senken

tion versenden das andere aber indossitt werden:

so ist auf letzteremzu bemerken, in wessen Händen

geh
das zur Präsentationversendete Exemplar be-

ndet.
-

§. 953. Der Trassant muß dem Bezogenen ben
Zeiten Nachricht geben , damit die Annahme des

Wechselsnicht verweigert werde.
"

s. 954- Den Avis- Brief kann der Trassnnt un-

mittelbar absenden, oder ihn dem Remittenten, auf
dessenVerlangen , zur Bestellung einhändigen.
§. 955. JmletzternFalle hastet er jedoch-gegen

den dritten Inhaber für Schaden und Kosten, wenn

der Avis Brtef dem Bezogenen nicht gehörigzuge-

stekletwird, und kann sich bloßan den Rtmittenten

ha ten. .

, H. 956. Bei-zögertder Treff-any nach Empfang
der Palast-, die Aushändignngdes Wechsels län-
ger, als Vier und zwanzig Stunden über die be-

dungeneZeit: so kann ihn der Remittent dazu im
eteeuttven Prozesse anhalten. «

«

§- 957»
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s. 957. Wie und zu welcher Zeit die Valuka
«vom Remittenten berichtigt werden solle, hängtvon

dem Uebel-einkommen der Interessenten ab.

zXF958. Der Nentitkent ist dem Trassnnten, für
die verabredete Verichtignng der Valuta des erhal-
tenen Wechsels, bis ztthblanf Eines Jahres, vom

Tage des geschlossenenHandels an gerechnet, im
executiven Prozesse verhaften
§. 959. Entsteth binnen dieser Jahresfrist Con-

eurs über das Vermögendes Nemntentem so hat
der Ttassank, wegen der rückständigcnPalmen
das Vorzuges-echtver privilegirten Schuldlllstklp
mente.

s. 960,. Hat er aber die bestimmte Einfälztige
«Ftist ablaufen lassen, ohne die Klage gehöriganzus-

fiellem so hört sowohl der schnellereProzeß, als
das Vorzugsrecht im Concnrseauf; und es ist bloß
die Klage im ordentlichenProzesse zulåßig.
§. 961. Hat der Trassant den Wechselfür fremde

·

Rechnung gezogen, nnd denselben, ohne ausdrück-
licheQrdre—,vor Berichtignng der Valuta ausge-
händigtxsomußer demjenigen, für dessenRechnung
er tkassirc hat, wegen alles daraus entstehenden
Nachtheilegerechtwerden.

- §- 962- Die Atreptation eines Einmal ausge-
håndigtenWechsels kann der Aussteuer dem Be-

övgnen, wegen nicht erhaltener Palme-, nicht un-

kecsagenzselbst wenn der Wechsel auf Ordre
unten «

s. 963. Der Inhaber des Wechsels ist schuldig,
dafür zu sorgen, daß der Wechsel dem Vezognen
zur gehörigenZeit zur Annahmevorgezeigt werde.

s. 964. Bey Meßtvechselnbestimmen die Hand-
IUngsaesttzeund Gewohnheitenjedes Orts, an wel-
chsmTage die Präsemationgeschehenmüsse.

s. 965.

507 .
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-s. 965. Zu Königgbeegin Preussen muß die

Pråsentntionam ersten oder andern Tage des einge-
trcmen Markt-s geschklzcn

s. 966. Zu Frankfurt an der Oder, und Mag-
deburg, müssen Meßwechselam dritten oder vier-

ten Tage der Zahlwochcpräsentirrwerden.

es.967. Zu Brei-lau kann die Piåsenkationvon-I

Niontage der ersten Mrßkvoche, bis zum Feen-
tnge in eben derselbenVormittags um jelzn Uhr, er-

folgen. -

9. 968.v Wechsel, auf Elbinger Märkten zahl-
bnr, sind am ersten, zweyiem oder dritten Tage
zu präsencircm

,

§. 969- Bey Date - und solchenUsowechseln,
deren Versallzcit vom Tage der Augsiellung an ge-

rechnet wird, muß die Pxäsentanonsontesteng an

dem Tagegeschelzen,da der Wechsel zahlbar ist.
H. 97o.

deren Verfall-seit vom Tage der Peäsentanonberech-
nck wird, kann der Aussteuer die Zeit, innerhalb
welcher sie zur Präsentakiongebracht werden sollen,
in dem Wechselselbstbestimmen-
»

§. 971. Jst dieses nicht geschehen:somuß der

Inhaber die Präsentation binnen Achtzeben Mo-

natlzen nach dem Tage der Ansstellung, bey Ver-

lust seinesRechts- besorgen. -

0.-972. An den hiernach zu bestimmendenTa-

gen, kann die Pråsentnkionvon acht bis zwölfUb-
Vonnictags, und von zwcy bis siebenUer Nach-
mittag-s geschehen»
§.973. Sind diesePräsentations-Fristen,s. 965.

qu. von dem Inhaber verabsäumt:so kann er, bek)
VerweigerterAnnahme oder Zahlung, weder an den

Aussteuer, noch an die Jndossanten wechselmäßig
zurückgehen. -- -

. 97 . Doch bleiben ihm, wegen der ge-

zalzlrscnWaluta , seine Rechte gegen den Aus-

steller

ch Sieht - und solchen llsos.echseln,"
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Keller Und die Jndossantm, in so fern sich-des
Eine oder Andre sonst mir seinem Schaer berei-«

chtm würde , im ordentlichen Prozesse vorbe-

halten.
§ 97z. Zur Präsentationist ein jeder für bevoll- IFPe-

lnåchkiqkzusammen-sder sich im Besitzedes Originali
wechscls befinden

I. 976. Des-Wechselmußdenchzogcnm selbst, »o.goes-
oder demjenigen porgelegt weern , der von ikzmIDEALI-
mit Prokuraverfehkcfist. schka

O 977. Hut sich dscr Bezogne Von feinem TOon NUM-

orte cnkfn«1xk, und kcme Pssocura znxückgelassen;
oder ist ck in den gest-FliehenPrä!«eikkxikionsz’.undkkx
an dem Oste, wv er sonst seine Geschäfte treibt,
UichkAnzllkksffmt fO ist der Inhaber zur Aufnahme
des Prenstcs berechtigt.

«

s. 978. Ein Gleiches. sinbet bvy NEgßwcchiXln
statt, wenn der Bezogcne die Messe weder selbst,
noch durch Prokura besuchs; oder sich vor Ablauf
der bestimmten Psåscmationsfctsicnwieder em-

fernk hat.
·

s. 9-9» Jst der Qexoqme verstorben, so muß
s sichder Inhaber des Wams damit in seinemCom-

kotr, oder im Sterbchause melden.

§. 980. Finder sich daselbst niemand, der zur
Akkevtation befugt und bereit ist: so muß mit Auf-
RelgtnungDes Protestes verfahren werden.

s. 981. Ein Gleiches muß geschehen, wenn die
Erben von der gesetzlichenBedenkzeit zur Erwec-

kldrungGebrquch mach-m wollen.

§. 982. Wo über das Vskmägcndes Bewe-
Uen vor der PcösmtakionTonaer erbfnci: so muß
sofort , nach erhalxencr Elsissksnschafcdavon, der

’

Protestaufgenommen nscrdm

§. 983· Durch btc Annahm- des v--äfemirtenY-»Po- de-

Wechsets,vcrpzhcy;cc skch per Echo-Jene wechskikgLNszsp
mögig,

sei-Lice-
ne.
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mäßig, die beschriebeneSumme zur bestimmten
Zeit zu berichtigen.

s. 984. Das außerdem Wechsel gefcheheneVer-

sprechen, fär Rechnung eiiies’.1)ritten eine bestimmie
Summe zu acceptiren, ist bloß nach den Vorschrif-
ten von Bürgschafcen zu beurtheilem (Th. l.

Tit. XlV. 257. qu.) ,

s. 985. An Sonn- hohen Fest- und Biistagety
ingleichen am Nenjahtsi nnd Chasfrenrage, kann

die Annahme eines präsenkirtenZWechselsnicht ver-

langt werden.

§. 985. Der Präfeniant muß vielmehr den

nächstfolgendenWerkeltag abwarten.

s. 987. Auch wenn der Bezogene ein Jude, und

der Präientantein Christ ist , kann letztererden

Wechsel an einem Sonn-, hohen Fest oder Buß-
tage zu präseniiren,nicht verpflichtet werden.

H· 988. Er kann dielinihh ohne Nachtheil sei-
nes Rechts, den nächstfolgendenWeckelkag ab-

warten.

§. 989. Dagegen kann auch von einem Juden,
während eines Sabbaths, oder soxchenindischen

an welchem er keine Handlungdgeschiifte
treiben darf, die Atceptation eines auf ihn gezoge-
nen Wechselsnicht verlangt werden«

s. 990. Jedoch ist er an dem nächstnahm-gehen-
den Werkeltage sich darüber, auf Verlangen des.

Präfentankemin erklärenschuldig. .

§. 991. Die Annahme muß von dein Bezognen
selbst, oder von demjenigen, welcher dazu mit ge-«

hdriger Prokura versehen ist, eigenhändigauf dem

Wechselver-zeichnetwerden«
h. 992. Bloß mündlichgescheheneAeceptaeio-

nen sollen in Koniglichen landen kein Wechselw-
fahren begründen. z.

§. 993. Behalt aber der Bezogeneden ihm selbst
dorgezeigten und eingehändigtenWechsel, Ebne-

rin-
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Erinnerung, über Nacht bei) sich: so wird dieses
für eine stillschweigendeAcceptckion geachket.

. 994. Die Vermetkiing der Annahme ist an

keine Form gebunden.
§. 9.,5. Der Bezogne ist nicht berechtigt, das

Gegentlzcil,näiznilich,daß er nicht acceptiken wolle,
auf den Wechsel zii verzeichnen.

- §. 996. That er es dennoch: so ist er dem Prä-
senkanten,und allen übrigen Interessenten, wegen
des daraus entstehenden Riichkipeils verhaften
§· 997· Die einmal gescheheneAccepkation kann

ver Bezegene nicht wieder zurücknelzmem noch
auf dcm Wechsel ausstreichem

«

. gg Auch wenn er das letzteregethan hak,
bleibt er dennoch aiio der Acc--otaiion verhaften
§. 999. Soll nach dein Inhalte deo Wechsels

die Zahluna nicht an dem Isohnorte des Bezognen
erfolgen (9. 942.): so muß derselbe dey der An-

nahme vermieten, wo sich der Jnlzaber seiner Be-
fkiidigung wagen zu melden habe.

9. 1000. Jst dieses unterbliebem so haftet der
Aecepteint für den daraus eiitstislzendenSchaden,
und kann an seinem Wohnorte zur wechselmäßigen
Zahlung angehalten werden.

.

s. 1001. Nur bei) Sicht- oder solchenUsobrie-
fut, deren Zahlungszeltvon der Pråsentation läuft,
Ist der Bisiognezur Bemerkung des Tages der An-

nahme verbunden.

§. 1002. Auch muß das Datum der Preise-ita-
tion beygefügtwerden, wenn die Zeit der Peli-
lentarion und der Annaizine verschieden sind.
(§-985-990)

, , «

§. 1003. Doch wird auch in diesen Fallen die
Annahmeselbst ducch den Mangel des Datum
nicht entlräfcet· -

. §. too4.
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s. 1004. Nur mußder Inhaber-, wenn über den

eigentlichen Verfalltag Streit entsteht, die Zeit
der Präsentationauf andere Ilrt nachweisen.
§- 1005. Erkiiebtdce Inhalt des Wechsels, daß

davon mehrere Exisinplare anggesicllt worden: so
ist der Bezogene nur das erste Exemplar, welches
ihm präsentirkwird, zu accceriren schuldig.

«
vi, Vom s sz 1b(36.SIZeigertdei: Bejogssne die Annahme

YHZIHIYWYFOUSWechsels: so muß sofort mir Aufnehmung des

gemk »Am Protester verfahren werden.

sehnte- §. 1oo7. Die Aufnahme des Protcsies muß der

Regel nach am Tage der Pråsencaeionnoch vor

Sonnenuntergang geschcheik ·

« s. 1008. Doch kann der Pråsenkcint,beyMeß-
wechseln, mit dem Prokesie so lange Anstand neh-

-

men, bis die an jedem Orte bestimmko Präsentcu
tionsfristen zu Ende gehen.
»E.1009. Auch bey Dato- Siche- und Uso-

W.ci)sein kann die Aufnahme des Protestes so lange
verschoben werden, daß selbiger noch nur nächster
Post abgehen könne.
§. 1010. Jst jedochin diesemFalle der Eigen-«

thünier, Aussteuer, oder Gimnt, am Orte wohn-
hafn so kann der Präsentant ohne dessen Einmi-

ligung die Aufnahme des Procestes nicht ver-

schieben. —

s

»

§. 1 Io1. Isill der Bezogne den Wechsel nur auf
einen Theil der darin verschrisbenenSnknnie an-

’

nehmen: so ist der Präseutancnicht schuldig, sich
dieses gefallen zu lassen; sondern er kann, wegen,

»

der ganzen im swechscl verschriebenenSumme, mik-

.· » Einlegung des Psorestes verfahren.
»

«- §. 1012. Will er aber die Acceptation auf einen

Theil geschehen lassen: so muß er dennoch den Prok-
kestwegen des liebertests besorgen. «

s. 10i3. Es macht keinen Unterschied: ob

der Präscneant Eigenthümerdes Wechsels, oder j
«

IUP !
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»nur Bevollmächtigterist, wenn er in dem letzten
Falle keine ausdrücklicheQisdre hat, sich die An-

nahme auch nur auf einen Theil der verschriebe-
Uen Summe gefallen zu lassen.

§. 1014. läßt der Pråsentant die Annahme
mit -einem Vorbehalte ,« unt-er einer Bedinaimg,
oder auf einen späte-mZ-.htn»gs-term:ngesche-
heut so verliert er das Wechselrechtgegen seine
Vormänner.

§. losz. Doch kann er sich, wenn der Amp-
tank nicht Zahlung leistet, an diejenigen unter die-

sen Vormännekn, weiche sich sonstwit seinem
Schaden bereichern würden, im Wege des ordent-

Nlichen Prozesses halten.
»s. 1016. War der Präfentant bloß Bevoll-
mächtigten fo bleibt er dem Eigenthümer des

Wechsels, wegen alles aus dieser feiner Eimvillii

sung (§. 1014A entstandenen Schadens verhaften

DE 1017. Wird also non dem Vesoacnen der

Annahme ein Vorbehalt oder eine Bedinnung ben-

gefciakz over geschiehtdie Annnzme auf eine spä-
tere Zahlungszein so muß der Yräsenmnteben-

falls- zur Wahrnehmung seines Rechts, mit Ein-

legung des Pscreneg gehörigverfctzken
«

§· 1018. Jst auf dem Wechsel jemand benannt-,

bZVWelchem sich dar Inhabeh im Fsiie verwei-

gerker Annahme, melden solle: so ist letztere-.
schuldig, sobald der Protest gegen den .Bezoge-

an aufgenommen worden, sich an die Addresse
äu wenden.

s. IoI9. Wird auch von der Addressedie An-

Uahme verweigert: so muß der Inhaber deshalb
von neuem Protest aufnehmen lassen.
§. .1020. Wider sich jemand, der auf dem

LWechfeinicht benannt ist« zur Jtcceprakiom so ist

der Inhaber dieselbe nur gegen beare Zahlung zu

sestnrren verbunden

KkJugend Gescho. ni. Band. §. 102x1.

vis, Von
d» Abs-sep-
kiitcou ps-
bono-.
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.§. Ia2t. Will aber der Bezogene selbstden

Wpchfel zur Ehre des Augstellers, oder Eines der

Jnoossanten accrpriren: so muß der Inhaber sich
dieses gefallen lassen.
§. 1022."Wer einen Wechsel Per lionor accepti-

cen will, muß zuvdroerst den Protest aufnehmen,
und sich denselben von dem Inhaber-, gesenEcs
stacknng der Kosten, einhöndigenlassen.
§. 102 z. Die Accepmtion per honor mußnoth-

wendm schrifelich nnd ausdrücklichaeschehen; und

kann weder zurückgenommen,noch ausgestcichen
werden«

«

s. 1024. Die der Accevtation hinzu-Waren
Buchstaben s. P. (l"opra pk01c1l0) sind dazu nicht
hinreichend;-sund es macht keine Ausnahme, wenn

gleich der Eine oder Andere von den Jndossane
ken seinszGiro dem Acceptanten recommanoirtha-
ben sollte. .

§. 1025. Ein besondrerAuftrag ist dazünicht
nöthig.
§. 1024 Der Accevtanr per bonoe tritt in alle

Verbindlichkeiten, welche der Bezogene durch die

gewöhnlicheAnnahme eingehen würde. ·

h. Io27. Dagegen tritt er auch, nach geleiste-
ter Zahlnna, in die Rechte des Inhabers gegen

denjenigender Wechselverpsiichtrtem zu dessen Eh-
ten er den Wechsel angenommen hat«

-§. 1028. Jst beo der Annahme nicht ausdrück-
ktch bemerkt, zu wessen Ehren dieselbe«geschehen
sey: so wird angenommen, daß sie nur zu Ehren
des Aussiellers erfolge; und der Aeceprank kann

also auch nur an diesen sich halten. -

s. 1029. Eben das, was dem Inhaber wegen

Remission des Protestes vorgeschrieben ist, muß
auch der Ileceptant per honor beobachten.
§. sozo. Ist etwas davon verabsåumu so er-

«

hältder Acceptanr Per honor nur die Rechte, welche
dem
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dem Bezogenem wenn er Zahlnna geleistet hätte,
gegen den Aussteuer zugclonnnisn seyn würden.

"

s. 1031. hntder Bekogcne felbii per tmnJr ac-

ceptim so erhält er mit einem solchen fremden Ac-

cepkanten völlig all-ichs Rechte.
-

§. 1032. Er wird dadurch von der Verbind-

lichkeit fee-y, sich die im Livis- Briefe von dem

Aussteuer-, wegen dir Deckung, oder sonst, ge-

troffenen Verlüzinngen gefallen zu lassen.
§. 1033. Hat derjenige-, an welchen der Wech-

selinlznber von dem Aussteuer beo Ermangelung
des Bczogenen addressitk worden (s.1018.), den

Lisechselacceptirt: so stehen tlztnmit einem Amp-
kanten per houor gleiche Rechte zu.

1034. Unter mehrern Aodressen hat derje-
nige den Vorzug, welcher zu Elzken des Trassans
ten , oder eines frühem Jndossankrn, accepti-
ren will.

«

«

(). 1035. Die Prokeste"scllen in Königlichen
Landen, entweder von einer Gerichte-Demn, oder

von einem Instizcommissariooder Romeo aufge-
nommen werden.

§. 1936. Eine Gerichtgoerson bednrf denn fo
wenig»emeobesondern P okokollsnhrckg, als ein
Notanus , der bey andern Nomcmodandsungen
erforderlichen Zeug-in.

s. 1037. Dcrjenigh welcher den Protest anf-
nimmt, muß sich von den bey dei- Sache vorkom-

menden Hauptumstanden, besonders deinenqu
welche die Person des Beiden-essen betreffs-n, die

erforderlicheGewißheitverschaffen; ü-.—erden gan-
zen. Vorgang« ein ordcnslcches Psovloll aufneh-
men; 1md«v(1chdessenInhalte hier«-siehstden Pro-
test auvfemgem -

§. 1038. Daß dergleichen besonderes Preise-
koll nicht aufgeklommenworden, benimmt zwa-
dem Procestenichts an fis-H Guscigjeicz

l« 2 §. Zog-r

V 1 H For-IF
II Prote-

c.
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s. 1039. Die Gerichtsperfon aber, der Justiz-
coinmissariiis, oder der Romena-, welche ein sol-
ches Versetzen begangen haben, haften den Inter-
essenten für allen daraus etwa entstandenen Nach-
theil; und sollen überdies um den vier-fachenBe-

trag der erhaltenen Protestgebührensiskalischbe-

straft werden.
’

§. 1o4d. Wer schon einmal wegen einer der-

gleichen Vernachlaßigungbestraft worden, ist im

Wiederholnnasfalle für unfähig zur Anfnehmung
eines Asechselproicstsszu erklären, nnd dieses der

Kaufmannschafcdes Orts bekannt zu machen.
s. Io4i. Außer den allgemeinen Erfordernisse-n

eines Protokolle-, oder Notariatsinsiriinienks, muß
ein Wechselprotestenthalten :.

I) eine genaue Abschrift des Wechf.«ls;
2).die vollständigeBemerkung der Umstände-,

weshalb die Annahme oder Zahlung nicht
erfolgt ist.
§. 1042. Jst der Bezogene anwesend: fo muß

die Anfrage an denselben: ob, und in welcher Art

er den Wechsel acceptiren oder zahlen wolle? rnit

der sbeslimnnen wörtlich nicderzuschreibendenAnc-

rvort darauf, dem Preneste eingerücktwerden.

§. 1043. Hat der Bezogene sich von feinem
Wohnorte entfernt; oder ist er an dem Orte, wo

er in den gesetzlichenPrasenkationssinnden sonst
seine Gizfciyäftctreibt, nicle anzutreffen: so wird,
nach vorher gehaltener Niillyfragh in dein Proto- »

Teil-; bemerkt: das; in dein Eoinroir, laden, Ge- i
wölde, nnd Vehanfnng des Schuldners Erkundi- f
gnug eingesogen, nno niemand anacirrffm wor-

«

den, w«—.cheracceptiren können nnd wollen. i
s. 1044. Ein Gleiches sindst bin Meßwechseln

stim, wenn der Ansstellcr nicht zur Messe aekow i
mitn; oder vor der Prasentations-«oderVerfall-
zeir wieder abgereifec ist. .

!

H. 1045 E
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s. 1045. Ferner alsdann, wenn der Protest, »
!

wegen erfolgten Absterbeno des Bezogenen, oder
)

wegen des über sein Vermögen eröffnetenCon-
«

entfes, nach s. 976 - 983. aufgenommen wer-

den muß.
s. 1046. Jst der Pråsentantnur Bevollmäch-le »Bes-

ligter: so muß er den aufgenommenen Protest nn-

fslzlbay mit nächsterPost an seinen Pkochkgebec niean
.überschicken;widriger-falls er demselben für allen »Musik«
daraus entstehende-ISchaden haftet-

,

z

. to47.— Jst er aber Eigenthümerdes Wech-
selss so muß er«denjenigen von den Vormännern,

«

an welchen er sich wechselmäßiglzalten will, mit E

nächsts-Pvst von dem aufgenommenen Proteste
benachrichtigem

H. 1048. Es hängtvon ihm ab, dieser Nach-
richt den Originalpxsotestsbeyzufügenz oder letzte- X

ten einem Bevollmächtigten,zur Votzeigung an

den Vorn-ann, gegen welchen dex Regreß gerich-
tet wird, zu übersenden.
§. to49. Hat er letzteresgethan: so haftet er-

füt das von dem Bevollmächtigtenbey der Vorle-
glmg etwa begangeneVersehen eben so, als ob er .-

’

DFIIProtest selbstniche keinltritt, nnd den Pormann
Mchtbenachrichtigthinte.

«

s. 1050. Die Zurücksendungdes Wechsels sinkst
kann der Ptöscntant noch einen Postkag verschle-
ben, und abwarten ,·-.—«-—ob,.der Bezogne sich bis do-

lzinzur Annahme nochentschließenwerde. »s»

zxp1051., Auch kann diese Rücksendung, bekl. ’-··

Dato- nnd Usowechselnzbis zum letztenResult-

ÄII.

-

»O
»p-

tage ausgesetztwerden, wenn keine Gegenordte
vorhanden ist. ;-
§. 1052. Will der Bezogene nach aufgenom- J;

mcnem Protcste den Wechsel noch acceptirekn so.
mus; es der Prä1«ec1tantgegen Erstarrung der Ko-

»-

sten geschehenlassen- s
Kk 3 « losz.
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§. 105;.« Auch alsdann, wenn der Bezogene
die Essi«;etungder Prokesikosten verweigert , muß
der· Pröseetant die Acceptation zulassem jedoch,
zns Emaixuna seines Rechts wegen der Kosten,
eenen ei soc-idemProtest aufnehmen lassen.

II 1054. Sind die gesetzlichenVorschriften bty
Aufs-armes uuds Verscnoung deg Prestesies wegen
mein gescheit-net Annahme verabsänmn so ver-

1s«s.keder «-):««nent«.szümerdes Wechsels Den Weschni-
und kann nur seinen

etwa-knien Zis11««prtss«i)an einen oder den andesu un-

ter upn.n, nach §. 974. im ordentlichen Prozesse
ausfügrem -

§. 1055.· Es entschuldigt den Präsentanten
nicht, wenn gleich der Posteag zur Verscnbung
ves» P onst-so auf ein-n Sonn-, Fest - oder Buß-
tag, okek kev Juden auf einen Sonnabend, oder

and-ern südtssyenFeyetkag fällt, sobald es isan nur

mögkschgewesen ist, zur Beförderung des Brie-

fes auf die Post noch vorher die nöthigenAnstal-
ten zu tk«-sscu.

s. Icssts Sind aber die gesetzlichenVorschrif-
ten bey Aufnahme und,Verseudung des Protestes

so ist der Eigenthümereines

geschrhener Annahme protesiirten
ASechselH, außer der darin verschriebenen Sum-
me, ingleichen ausser den durch ten Protest ver-

ursachten Kosten, auch sur Provision, Coitttage,
un) Beicspouo , ein lzalo Prozent zu fordern
bet-echc!gt. s

§ 1057. Die ver chtiebene Summe muß nach
dem Curse akn Zahlungscagedes protestieten Wech-
sels berechnet weiden.

§. 1058. Von dieser Zeit an laufen auch die

anfcm und die Respumge kommen dabey nicht in

Betrachtung.

nicht

F- 1059-
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§. 1059. Jst der Wechsel mehrmals investier-
ssohat der letzteJnlzabek die Wnixh ob er sofort
auf den Augsteller, oder an welchen der Indossan-
ten er zurückgehenwill.

«

s. 1060. Hat er gewählt-;aber binnen Vier
und zwanzia Stunden keine vollständigeBefrie-
digung eilznlkein so muß er gegen einen-solchen

okmann auf eben die Art, als gegen den Beze-
senen,· sofort Prot.st einlegen.

s. losk. Alsdann kann er binnen der §. 1047.-
Hqs bist-muten Fast wedmun von einem andern.

ndossanken-,oder von dem Auestclleh nach eig-

nem Ou sirsdem Zahlung fordern, und so welke-i

bis zu seine-- gänzlichenBefriedigung fortfahren,
Ohne sich all vie Ordnung. wie feine Vounänneo
aufeinander folgen, Hut-indem .

§. 1062. Dadurch erlangt etc-die Befugniß-, je-.
den der Vormåuner binnen Jilzresfrist,. von Zeit-
des wider denselben aufgenommenen Protesies,«
wegen desjenigen, was an seiner völligenBe-

friedigung felzlt, wechselmäßtgin Anspruch zu

nehmen«
s. 1063. Hat er jedochben Aufnahme oder

Vklskndnngdes Protestcs etwas versäumt:so geht
das Wechselrechigegen denjenigen Jndossanken«
M Welchcm das Bei-sehen vol-gefallen sst,» so wie

gegen alle übrigen, gegen welche die gesetzlichen
Vorschriften nicht beobachtet worden, verloren;
und es sindet nur der Anspruch im ordentlichen
Prozessenach s. 974. statt.
« s. soö4» Gegen dicjcniaen Indossantenaber,
gegen welche er die gesetzlichenVorschriften we-

s

gm Aufnahme und Ncmission des Protestes be-

folgt, und dieselben dadurch in den Stand gesetzt
hat« weiter auf ihre Vokmånnkc zurückzu gehen,
bleibt ilzm sein Wechselrechtnach §. 1062 vorbe-

halten. (§. 1067.)
K F 4 s. 1065.

-

-»·..-,,-
»

«

4-k-
«-—-—-—
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s. losz. Läßt der Inhaber einen der Jndoß
sanken sein Giro ausstreichent so verliert er sein
Recht gegen alle Hintermännerdesselben; im Ue-

brigen aber behält der Wechsel , und det Pro-
test , gegen alle Vormånner des Auggestrichenen
seineKraft.

«

1066. Hat der Wechselinhabervon dem Be-

zogcnen, oder von Dem zugist In Anspruch genom-
me en Jndossnnien , "21Dfchlagszalglungerhalten:
so kann er nett-Joch den Ueberrest von einem der Gi-
tanicn , oocc von dem Aussteuer fordern , wenn

mit Aufnahme ukxd Versenkung des Prqcesteo ge-.

hdrigverfahren worden.
Ed. 1067. Will den in Anspruch genommene

Jndossant sich wieder an Einen seiner Vonmänner
halten: so muß et: den von dem Wechselinlzuber
erhaltenen Protest, binnen der H. 1047. qu. de-

stinmnen Frist nach, dessen Empfang, gehörigver-

ndcsn. «se
§. 1068. Ein solcherJndossant hat-, gleichdem

auf ihn zurückgebexidcnPrnsentanicn, die Wahl;
tm welchen seinerVormänner er sich halten wolle.

H. wiss-. Hingegen kann er die von dem vori-
gen Jnlzaber einmal Uebergangenen,die seine Hin-
retmänner sind, nicht in Anspruchnehmen.

’

IX 107o. Hat ein Jndossant nur Abschlagszalz-
, lung geleistet: so kann er dieselbenauf dem Origi-

nalwechscl verzeichnen, und eine beglaubte Ab-»
schriftdes Wechsels anfertigen lassen.

s. 107-. Alsdann hat er gegen seine Verwan-
nrr, und geaen den Wechscischuldner, wegen det-

bez.il)lrenSumme, vie Rechte des Inhabers einen
kaufmännischenAssignanon. (Abschn.lx.)

o.72.
« Die Wechsels-lagekann in den Fäl-

len·des §. 10567 1058x sogleichangestellt werden,
wenn derjenige, an welchen der Inhaber seinen
Regreß zu nehmen hat« nicht binnen Vier- und

zwan-
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zwanzig Stunden nach Vorzeigung des Protestes
nnd WechselsZahlung leistet.

,
§. io73. Der Pråsentant ist weder schuldig,

die Zahlungszeit abzuwarten,«noch alsdann, we-

gen Nichtbezalzlnng, gegen den Bezogenen von

neuem prorestirenzu lassen. —

s. 1074. Nur alsdann, wennans dem Protestes
erhellen daß die Acceptation wegen Mangels des

Adieu-, oder wegen fehlender Remesse verweigert
worden, und ber Wechsel noch nicht verfallen ist-
Muß zlwdrderstder Zahlnnggtag abgemattet, nnd.

dennochnialigeProtest wegen Nichtbezalplung, ge-
hörigaufgenommen, und versende(werden.

0. 1075« Doch kann der Wechselinlzaberinv
mittelst auf bloßeVorzcigung des Protestes, vie-

BestellunghinlänglicheeSicherheit bis zum Zah-
lung-Steigefordern.

-

"

91 1076. Der Wechselregreßsindet auch wider
den Aussteuer einer für,Rechnung eines Dritten
gezogenen Tratte statt.
§. 1077. Es kann also auch ein solcherAnsstel-

ler »den Inhaber an denjenigen , für dessen Rach-
Wksg gezogen worden, nicht verweisen; sondern
IF lst lediglichseine Sache, sich init letztermauel

einander zn setzen.
§. 107ss. Des Einwandes der nicht erhaltenen

Valuta kann derjenige, gegen welch-U Der WOCH-
felregkeßgerichtet wird « sich im Wechfsspkdzksse
nichtbedienen.

s. xov9. Läßtder WechselinlgaberEin Salz-,
vom Zahlungstage des Wechsels an gerechnet, ver-

reichen, ohne die Klage anzunieldenx so verliert
er sein Wechselrecht.
§. 1080· Es bleibt ilzm alsdann nur weqen dar

stinlzlten Ball-ra, der Zinsen, Schäden nnd Ko-
sten, die Ausführung feiner Rechte im ordentli-

chsnProzessenachH. 974. vorbehalten
. FH 5 §. Iosk
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s. 1081. Ueber die nach s. loss. qu. zu be-

stimmende Sel)udlosign5kutta, kann ver jedesma-
lige Inhaber-, statt ver Kleine, einen Rückwecyfel
auf denjenigen von den Vormännern ziehn , an

welchener seinen Regreßzu nehmen lzac

s. 1082. Ein solcherRückwechselmuß«unmit-
telbar iä drimith gestalte werden, wenn zwischen
beydcn PlätzenWechselverkelzrist. »

«

s. i083. Fendet aber von dem Wohnorke des

Inhabers, nach dem des Vorciiannes, gegen wel-

chen der wechselmåßigeRisgreßgerichtet wird, kein

»Wechselvecl'el2rstatt, so muß der Rückwechsel
nnf denjenigen spitan erzogen werden, über web

chcn bei)deOciter gewöhnlichilzreWechselgeschäfte
machen-

s. 10841 Jst der Wechsel acceptirt worden: so
«

- mußder Jana-Her die Versallzeit abwarten.

§. 1085. Isdoch kann er, wenn in der Zwi- .

schenzeitsolche Umständeeintreten, welche nach
gesetzlichenVorschriften den Arrestschlqg begrün-

-den, von dem Acceptamen Sicherheit-bestellten-

6. 1084 Er wird aber, im Falle der Unter-

lassung, den Vortnännern nur alsdann verant-

wortlich, wenn er baden ein grobes Verselzen be-

gangen hat.
H. 1087. Kann oder will der Aeceveam die Si-

chekhislksvestgllungnicht leisten: so ist der Inhaber
Arrest aussubemaen berechtigt
§. 1088. Hat et Realatrest ausgebroche, nnd

will nach eingerretcner Verfallieit die Wechselexe-
entionsuchen: so muß er dem Realaereste wieder

§. 1089. Isird vor der Verfall-Fettüber des
- Meeren-me Vermögen Concurs eröffnet: so muß

der Juni-Im seiest mich exlzaltener Tsissenfchsfk ;
davon,

«

»
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davon ,

s. 1090.
treten die Vorschriftendes s. 847. qu. überall ein-

s. to91. Ben Dato: und solchenll:"eiv.-chfeln,
deren Verfallseit vom Tage der Pråsenrsktonläuft,
muß die Vetfallzeik nach dem Dako der Pein-enta-
kion berechnet werden; wenn gleich die Recepta-
eion, wegen eines dazwischen gefoknmenen Feste :

gsk8, erst am folgenden Wetkelcage"gesei)clzenwäre.
985· l"qq.
s. 1092. Ben Meß- nnd Marktwechfelnsindm

keine S usspit- oder Discrerionstage statt.
s. 1093. Auch bey Sicht- und solchenBrief«-O

die auf halb llso oder weniger gest.ll: sind, kann
tscr Acceprant dergleichen nicht verlangen.

s. 1094. Bet) andern gezogenen Wechseln,
kommen in Königlichen landen dem Acceptanlem
nach dem Pecfalltcge, noch Dtey Respiktage zu
starren, an deren Dritten er erst zur Zahlung an-

gehalten werden kam

§. 1095. Jst der Dritte Rcfvickagein Sonn-.
Fsst- oder Buthag: so muß die Zahlung am Inven-
kcn Respiksageertolgsm

S. 1096. Ein Gleiches gilt, wenn der Wech-
selaeceptantein Jnde ist, und der Dritte Respir-
WA Auf einen Sonnabend oder jüdischenFeyers
lag fällt-. —

H. 1097. Sind alle Dren Nekpikmge Sonn-
und Fenccmgex so mus; die Zalzlung am Verfall-
tage selbstgeleistetwerden.

§. 1098. Ist gleich der acecpkirte Wechsel ckst
nach dein Verfalltage zur Zahlung präsenkiktwor-

den: so werden dennoch die Mespicmge von des

Versallzeiean gerechnet.

»C.1099.

·-

Slsegen Berechnung des Verfalltngesxn Pec-
sausen-
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s. 1099. Sind daher, von diesem Zeitpunkte
an gerechnet, schonDtey Tage verstrichem so sin-
den weiter keine Resvikkagestatt. -

s. 1100. »An dem hiernach zu bestimmenden
Zahlunggtage, kann von Zwölf Uhr Mittags, bis
Sieben Uhr Abends, Zahlung gefordert werden.

H. not. Wegen der Zahlung treten die Vor-

schriftendes s. 873« inq. über-allem.
s. non-. Ergiebt der Wechsel, daß davon meh-

rere Exemplare auggefertigt worden: so müssen
wenigstens dicjcniaen , woraus vie Acceokatiokh
und die ganze Folg-: der Jndossamenie besinviichist,
bel)der Zahkung a;i.«;. eserc werben.

«

§. nos. Kann dies nikizr geschehen: so ist
der Acceotant nur zur gccichtiichen Deoosition
Verbandm

an Fol- §. 1104. Durch die Zahlung des Wechsels er-

stsg· langi der Bczogsk:i:« arg-»Erdem Falle einer von
’

ihm geschehenenProvinz-»m- per 110n()r(§. 1021.«
1028J gegen den Aussteuer kein sWechselrccht

H. 1105. Hut er ohne kzinlånglicheDeckung
gezohkks so kann er diese, nebst kaufmännischen
Zinsen, seit dem Tage der Zahn-na, von dem Aus-

steller nur in dem Wege des« ordentlichen Prozes-
ses fordern.

"

»s.nos. Hat der Bezogene gewußt, daß den

Wechsel von dem Aiicästcllerfür Rechnung eines

Dritten gezogen worden: so kann cr, außer dem

Falle einer Annahme per bona-, sichnur an diesen
»

Dritten Commimnten halten.
—

SEND-I- §. 1107. Jst der Aeccotant vor dev Zahlung
vekstorbem so sinden die Vorschriften des 979.

IssökckslijqAnwendung.
"

,

Ums 1108. Leisten die Erben nicht gehörnte
wcchseimåßtgeJ«1i;-li!:ig,und der Inhaber will

sich an den Aue-stell rz oder die Vogmänncorek
grcssrcm so muß er sofort, wegen nicht geleiste-

cee

T
.
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ter Zahlung, Protest einlegen, und denselben
binnen der §. 1047. qu. vorgeschriebenenFrist
versenden.

H. 1109. Ein Gleiches muß geschehen, wenn
kein Handlungsfaktor vorhanden ist, und die Et-
ben ungewiß, unbekannt, oder an einem andern

Orte wohnlzaft sind. «

§. 1110. Uebetlzanptmuß der Inhaber, wenn

die Zahlung zur bestimmten Zeit nicht richtig er-

folgt; und er sichan die Vormänner, oder an den

Aue-steuer wechselmäßighalten will, sofort den

Protest ausnehmen lassen.
§. Int. Er kenn jedochden nach s. 846. linke

zU bestimmstldm Zahlungetag abwarten, wenn

Auchder Acceptant votlzer erklärt haben sollte, daß
er nicht zahlen werde.v

s. 1112. Jst in dem Falle des §. 999. der Prä-
sentant an eine Addresse verwiesen, und diese lei-

stet die Zahlung nicht: so muß ebenfalls Protest
aufgenommen werden.

§. 1113. Alt-dann ist der Arceprnttt, welcher
den- Ascchselinlzaberan die Addtesse verwiesen hat,
Wechsel-mäßigverhaften
s« 1114. Gegen den aber, welchcm die Zah-

lung von dem Accepkanten aufgetragen worden,
sindet kein Wechselanfpruch von Seiten des Jn-
kzabersstatt; sondern es treten nur die Vorschrif-
ten von kaufmännischenAssignationen ein. (A,b-
schnittli

,

H. 1115. Jst auf dem Wechsel jemand benannt,
bey welchemsichder ·Jnlzabek,im Felle der Nicht-
zahlung, melden solle: fo finden die Vorschriften
des H. 1018. 1q19. Anwendung.

«·

s. 1116. Die absehngsiche Zahlung eines

Theils der verschrieben-enSumme ist der Inha-
ber nur alsdann anzunehmen schuldig- wenn ek
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Hefe Bevollmächtigteyund zur Annakzmevon Ah-
schlagszatzlungenausdrücklichangewiesen ist.

H. 1117. Hat c- Abschlaggzntzlungenangenom-

men, und will sich weg-n des Ueberresies wechsel-
nicißägregresiirem so muß er deshalb Protest auf-
nehmen lassen.
§. u 18. Statt baaker Zahlung Assignationan-

"zunelzmen, ist der Pkciseniant nicht schuldig.
s. 1119. Hat er dergleichen angenommen-

und ist dazüket die cht zlir Aufnahme des Pro-
tcstis vctstnchem so geizt der wechsklmäßigcRe-

greß an die Vormånnir und den Aussteuer ver-

lorcn.

§. Ugo. Jst in solchemFalle der Ptäscntant
nur Bevollmächtigten so wird er dem Eigenthü-
mer zux volligen Schadloshaltung verhaften

s. 1121. Wegen Aufnahme nnd Bersendung
des Protcstes über Nichtbezalzlnngz ingleichen we-

gen dco wechselmäßig«rnngrissses an die Vormänk
net-, und an den Aussteuer, sindcn die Vorschrif-
ten s. 1056. li1q. überall Anwendung.

s. 1122. Auch hat der Jnlzabcr die Wahl: ob

er sogleichvon den Vormänciern Zahlung fordern,
oder zuvor den Atceptanten wechsclmåßigbelau-

·gcn wolle.

s. 1123. Will der Inhaber znckst den Amp-
tanten in Anspruch nehmen: so ist er nicht schul-
dia, mit dcm Proteste zugleich den Wechsel zu

versenden.
s. 1124. Er kann jedoch alsdann von den Vor-

männern, und dem Aussteuer, weder Schlamp-
voch Sicherheitsbcstellung eher fordern, als wenn

der Wechsel beim-bracht wird.

s. 1125. Ilsitl aber der Inhaber-, mit Ueber-

gelznng des Acceptantcn, sich gleich an Einen der

’Vorcnänner, oder an den Aussteuer halten: sEMU
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,

mußder Wechselzugleichmit dem Proteste versen-
vet werden.

H. 1126. Alsdann ist.der Vor-nann, oder Aus-

steller, zur letstung der im 1056. qu. beschrie-
ben-n Z-:lzlung, binnen Vier und zwanzig Stun-
den non Zeet der geschehenenVorzeigung des Pro-
testes und Wechsels-, verbunden.

§. 1127. Wsaen Veränderung der Mahl lzait
der Inhaber die Rechte des 1059. qu.
§. Deg. Auch kann er nach d. 1081. qu. einen

Nückwecbfelziehen. - -

s. 1129. Wegen der Rechte des in Anspruch -l
genommenen Jndossmten geaen fesne Vormåm I
Mk- sinds-!Cletckifolls die Vorschriftendes §. 1067. l «

bis to72. Anwendung.
H. 1130 In Allen diesen Fällen (§. 1125. 1127. j

1129.) verliert jedoch fee-Inhaber sem Wechsel-
- j

recht, wenn et bmnm Jahresfrist, von Zeit des

ausoenonrmenen Proteste8, wir-er denjenigen, an

welchen er zum Beiztife des Reqkesses den Pro- U
test gesendet hat, vie Wechsxlilagenicht gehö-

«

i

tig anstellt. ’

§. 1131. Jst aber dies geschehen, und die .

Klaqe gehörig etnnehsmdsgk werde-U so wi:v ba-
« (

durch das Wechfdrechk aeaen den Bllmsen so Z
lange, bis der Wkchkel auch als Schuldschein ver-

.

jäherist, erhalten. Pf
§. III-. Der Aussteuer-, mlcbee einen accep- W N«

«

kirren Wechsel einlösct, erlange demnch gegen den

Acceptanten kein Wed)fcl-cchs. « ten «

s. UZZYEkkamt sich auch von den«- Jnlzaber, tk
zum Nachtheile des Vernimm-sey seine Rechte ge- Jena-nein
gen letztern nidIt oben-ten Iassesp
§. ji«-. Diuegm Nemk dem Aussteuer ge-

’

gen ven Belege-nn, wegen bereits erhaltene-: l
Deckung, oder konst, sein Recht tm gewöhnlichen .;

Prozessevorheyalkem -. -

"

- §- III-—
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s. 1135. Wird in diesemdargethan, daß der

Acceptant von dem Anosteller wirklich Deckung er-

halten habe: so hat der 'Ztussteller, bio zum Be-
trage der am Zahlnnastage in des Acceptanten
Händen befindlichgewesenen Deckung, bey entste-
hendem Coneuks über dessen Vermögen, das Vor-

zugsrechc der Sechsten Classe.
§. 1136. Einer gegebenen Deckung ist gleich

wenn der Acceptant am Zabliingotage
Schuldner des Aussteuer-Z gewesen ist.
»

s. 1137.- Jedermann, welchem ein gezogener

-·Wechsel zur Annahme oder Zahlung präsentirt
wird, ist schuldig, denselben zn untersuchen,und

sich von dessenRichtigkeit zu überzeugen
s. 1138. Wer einen falschenWechsel bezahlt-,

kann sich nur an den Urheber des Betrags, und
an die Theilnehmer halten-

s. 1139. Wde ein Wi«chselvräsenkirk,an wel-
chem sich scheinbare Spuren der Versälschnngsin-
den:" so kann der Bezogne denselben an sich behal-
ten; maß aber anch sofort dem gehörigenRichter
davon Anzeige machen, Und das bemächtigeIn-
strument gerichtlich niederlegen. -

s. :14o. Eben dies sindet state, wenn der Be-

zogene durch den anaeblichen Trassanten von der

Verfalschung benaci)richts"gt,nnd der Pråsentant
eine unbekannte oder VecdaciniaePerson ist·
§. 1141. Jn beyden Fällenbleibt dem Ermes-

sen deo Richter-s überlassen, nach Vorschrift der

Projeß - Ordnung, je nachdem der Verdacht der

Unkiebtigkeit Inelgr oder weniaer bescheinigt ists zu

dein-eigenem ob nnd anf wie hoch von dem Beng-
nen, wegen Schaden und Kostenz Cantion zu be-

stellen sen. (Ti). i. Tit X1V. s- 186. l«q(1.)
§. 1142 Wird gleich der W-«s.i)selbis zur wei-

tern llntersurbcina in gerichsliche Verwahrung
genommen; so kann der Inhaber dennoch mir

«

, A
'

us-



Von Wechstlw 529

AufnahmeUnd Verscndimg des Protestcs wegen
Nichtarcepkationverfahren.

»

s. 1143. Der Richter muß ihm zii diesem VO-

czicfschleunig eine begiaubke Abschrift des Wech-
sels erkizeilen, und einen Dcposicalschein darüber
ausfertigm lassen.

H. j144. Dadurch erlangt »der Inhaber das

Recht-, binnen der gesetzmäßigmFrist auf seine
Vorwänmr zurückzu geigom und bis Zur ausge-

—"mschtenSache Sicherizciksbcsteilungvon ihnen
zu fordern.

»

»
H. jus. Nach einmal geschkshenerAckeva

tion kami der Bezogme unter dem Verwunde,
daßder Wechsel falsch sey, die Zahlung nicht
Migmh

,

,
«

§. kj46. Es muß aber die Zahluna in das ge-
richtliche .D—«positokiktsngischchcch so bald oin

Acceptant ers-sen ilsm zukommean Avis vvn ver

borgcblichm inlscägizeiid;5 åIechseEs verzcigen
kann.

s. jt47. Eben dahin muß auch der angeblich
falscheWechselnbselikierkwerden«

» d-. jug. Der Jsimber ».uß alsdann den Er-

fblg des gerichtlich-enVerfahrens abwarten , und

ist nicht befugt, sich voriger an die Verm-Butter

wechselmäßigzu regressirm
v

H. It49. Jedoch kann ihm die Augzahlungder

bevonitim Valuta gegen izinteichmde Caurion

nicht versagt ways-n
§, 11502 Jst in einem an sichrichtigen W«ci)seiUse-«-

die Summe vgkiålkchr·morden; und dei- B»-,zogne

Formein bezeule ais im Aviebricfc cnitzzkrcn war: sum"»ik;
o kann er sich wegen des daraus entstandenen

-Sch.1dens nur an denjenigen halten, kcc die Ver-

fälschuugvorgenommen Hak.
§. n51. War die Summe im RIechsel nur

Mit Ziffern ausgedrückt,und sinv diese unmerk-
IlllgcakGesetzt-.in. Bank-. il lich
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lich verfälscht: so ist der Aue-steiler einem Dritten
dadurch hintergangenen Inhaber zum Schadens-
ErsatzeVerhaftet-

js. 1152. Jst die mit Buchstaben ausgedrückte
Summe verfälscht:so muß jener Inhaber sicb an

seinen Vorm-Inn so lange halten, bis man auf den

zurückkommk,der nur die wahre Summe empfan-
gen hat.
§. 153. Auch die Richtigkeitdes letztenJndossa-

meins muß der Besogne gehöriguntersuchen-
§. 1154. Wer aus grobem Versetzenauf ein fal-

schesJndossament Zahlung leistet; oder mit einer

verdächtigenPerson (le.l. Tit. xV. H. 19.), von

der es sich in der Folge sinvet, daß sie unredlicher

Inhaber gewesen sey, aus dergleichen Zahlung sich
einlåßt, bleibt dem Eigenthümerdes Wechsels im

ordentlichen Prozesse oerlzastetz und kann sich-nur
an den llktzeberdes Betrags, und die Theils-schme-
desselbenhalten. ,

s. 1155. Jst jedocheinWechsel in blanko indossirt
worden: so sinden die Vorschriften des §. 815. qu.
Anwndnng.

s. 1156. Die etwanige Versälschungeines vor-

herecbcnden Indossainenkg ist dein Bezogenen nn-

sklssidlich.wenn nur der letzteInhaber redlicher Be-

sitzergewesenist. (Th. l· Tit. Vll. §. 10. qu.)
§. 1157. Sind gegen den lebtenInhaber schein-

bare Spuren des Verdachte Vorhanden: so sindet
·

eben das statt, was DE1139. qu. von falschenWech-
seln verordnet ist.

§. 1158. Kommen die Spuren der Verfölschung
erst nach Use Ilceeoiarionsum Vorschein: so nmß
der. Acccpmnt dls Vorschriften des H. 1146. 1147.
beobachten.

§. 1159. Gebt ein gexoaner WechselVerloren:

so «smuß»der bit-beuge Inhaber diesen Verlust
dein
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dem Aussteller und dem Bczogenen unverzüglicham Wech-
meldm — Nur

H. 1160. Hat der Vezogne von dem Verluste
des Wechsels keine Nachmcht erhalten, und da-

her denselben zur Bersallzest einem unverdächti-
gen Inhaber bezahlt: so muß der Eigentlzütner,
»derden Wechsel angeblich verloren hat, den Scha-
den tragen, und kann sich nur an denjenigen, wel- -

cher unredlicher Weise zum Besise der Tratte ge-
langt ist, halten-

. §. näh Hat aber der Bczogne vor dem Ver-
falltage Zahlung geleistet: so darf -ilzm der Aus-
stellerdafür nicht gerecht werden.

ss 1152« Der Eigenthümerhingegen, welcher
den Wechsel verloren hat, kann alsdann von dem
Aussteuer im ordentlichen Prozesse Entschädigung«
fordern; und hat bey entstehende-nConcurse über
dessen Vermögendas Vorzugsrecht«derSechsten
Classe. —

«

H. 1163. Kommt die Nachricht vom Verluste.
des Wechsels dem Bezogcnen nochvor der Acker-ta-
tion zu; und der Wechsel wird demselbenpräsen-
tirt: so mußnach der Vorschrifts. 1139. qu. ver-

fahren werden-
. 1164. Dem sichmelden-den Inhaber kommen

alsdann gegen dic Vormänner die Vorschriften des

s.-1142. qu. zu starkem
§. 1165. VIirv aber bis zum Zahlungsrage der

Wechselnicht prisisentlrrc so kann sich dprjcnigej
welcher den Wechselverloren lzak, nur an den Aus-

stcller halten. »

§. »He-. Es sinkst auch hixrweder Wechsels-ro-
zeß, noch W-chsklirecuision start-, jetsxscywird der

Vorzug im Donaer tschi vers-· -r«:.

II 1167. Kommt die Nach-ichs bog dem Ver-
luste des Wechsels dem Bczogcnen erst nach der

«

'

ll 2 Atten-
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Acceptakion, jedochooe disk Zahlung zu: so muß
er letztere in das gerichtlicheDepositokinkn leisten.

"

§. 1 log. Alsdann ist zwischendem letzternJn-
hnbeh nnd demienägen, welcher den Wechsel an-

geblich oexioeen hal, auszumachen, wem von ig-
nen die deoonltte Volum zukommen

§. «1169..Kannder-letzteInhaber den-thun, daß
er redlich-Er Beillzec des Wechsels sen: so wird ihm
bog Geld ocmbfolen und verjciilgh welcher den

Wechsel verloren h.:t, kann sich nur an den vor-

maligen unredlichen Besiger lzalrekr.

s. n70. Es stehe ln dlesemFelle weder den-I(

Wechselinhabeh noch demjenigen, welcher den

Zwechsel angeblich Verlor-en hat, der Löcchselregreß
geeen die übrigenVoemänner nnd gegen den Aus-

steller zn; und die Anfnalzcne eines Procestes ist
Unwiresenn
§. 1171. Ilsird ein schon necepkirteknachher

verloren gegangene! Wechsel znr Zahlungszelk
nicht zum Vorschein gebracht; und der Bezogne
ist der Ilceeptacion geständig, oder kann deren so-
fort übe:fülzrt weiden: so muß er wechselmäßig
Zahlung leisten.

n72« Diese Zahlung darf jedochnnr in das

HerlchelieheDeoosiromnn geschehen; und es muß
auf Kosten desjenigen, der den Wechsel verloren

hat, ein össenllleheogesetzmäßigesAusgebot ver-

anlaszt werden.
·

.

s. 1173- Meldet sich dabey kein andrer Inha-
ber: so ist der Presse-trankdie deeonirle Valuca zu

erheben .bkrechtigk, nnd der verlorne Wechsel wird

für mocelsicnt erklärt —

,

H. 1174. Meloe-c sich hingegen ein andrer Inha-
ber,«so findet die Vorschrift 1168. Anwendung.

s. 1175. Ist die Yleeepeakionweder« sugestnw
den, noch sofort ecwlesene so kann derzenigy

wel-

.
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welcher den Wechsel Versoren hat, auf feine Ko-
sten ein össentkichesAufgebot vers-inficiren

§. 1176. Meldet sich dabey kein Jnhaben fo
wird der Wechsel mortisicitt, und der Verlierck
hättsichnach Vorschrift §. 1162. an den- Aue-steilen
§. n77. Dem Verlies-er sieht jedoch ften, in

der Zwischenzeit die Atcepmiion genen den Be- '

zognen ini Wege des ordentlichen Prozeäcs nach-
zunoeifetnv

«

s«·1x78. Erstrtitet er darüber ein rechtskräfti-
ges Uttelz so sindet die Q8:chselertciitioii sgeikm
den Atti-nennten statt; doch muß die Zahlung
so lange, bis der Wechsel mortisiciee ist-, in das

gerichkzicheDeposituin geleistet werden. ((x. 1172.
1173.

§. 1179. Obige Vorschriften (§. 1167. qu.) sind

auch auf den Fall anzuwenden, wenn ein Wechsel
nachaufgenommenemProtestc verloren geize-

s. 118o. Jedoch wird durch eine begiaubte Ab-

schrift des bei) dem Pier-sie aufgenommenen Pro-
tokolle-z, der darin benannte rechtmäßigeInhaber-
bttechtigt, von-demjenigen Vermont-, an welchen
er sichhalten will, Cauiion zu fordern. .

1181. Auch bty trocknen Wechseln sind USE-insec-

die H· 748. bis 784. bestimmten EigenschaftenEIN-»z»
ckforderlich. riskier-

s. 1182. Ein Instrument wird blos dadurch-IMME-
daß darin vie Zahlung nach Ilsechselrechtverspro-
chenworden, kein gültigcrQGechfeL

H.1183. Wie bey trockenen Wechsel-ider Em-
vfang der Valuta ausgedrücktwerden wiss-e, ist«

. 765i769. bestimmt-.
s. «1184. Jst in trockenen Wechselnder 726.

benannten Personen der Empfang desc- Volum
nicht in baarem Gelde ausgedrückt; oder kamt

sofort nachgewiesenwerden, daß der. Aussteuer-
Ll z die

-
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die Valuta nicht baar erhalten habe: so sindet ge-
gen ihn kein wechselmäßigesVerfahren statt.

d. 1185. Vielmehr soll die Sache im Wege des

ordentlichen Prozesse-Zerörtert, und dabey das-

jenige Geschäft, aus welchem die Zahlung-suec-
bindlichkelt des Aussteuer-I entsprungen seyn soll,
zum Grunde gelegt werden.

§. 1186. Auf die Jndossamente solcherPerso-
nen sindet obigeVorschrift (H. 1184. 1185.) ebenz

falls Anwendung
§. 1187. Bet) trockenen Wechselnkann auch

der Ablauf einer bestimmten Aufkündigungsfeist,
als Zahlungstag festgesetztwerden.

H. 1188. Alsdann mag bey Anstellung der

Klage, entweder dle schriftliche Annahme des

Schitldners, oder ein Arrest über die gerichtlich
oder durch einen Jnstiztommissariueund Rotarius

geschehcneAufkündigung,beygebrachtwerden.
. 1189. Der Name desjenigen, welcherdie

Zahlung erhalten foll, muß in einem trockenen

Wechsel, bcy Verlust der Wechselkeaft, angege-
ben seyn. .

s. 1z9o. Nur Personen, welchein Absichtder

WechselfåhigkeitkaufmännischeRechte haben
(§.718-s724.), können auch trockene Wechselgül-
tig auf jedenBriefsinhaber augstellen.

H. i191. Trockene Wechsel, denen die Wech-
selkraft mangelt, gelten als Schuldscheine, in so
fern sie die nach den Vorschriftendes Ersten Theile-,
Tit, XI. §. 730. qu. erforderlichenEigenschaf-
ten haben.

s. 1192. Der unterlassene Gebrauch des vor;

kackriebenen Stcnipelpaviers benimmt der Kraft
des Wechsels nichts; sondern verbindet nur den

Aussteuer zur edikkmäßigenStrafe.
H. 1193. Vor der Verfallzeit kann aus trocke-

nen Wechselnebenfalls keine Zahlung; sondern
nur-
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mir, nach Anleitung des s. 1085. qu. Sicherheit
gefordert werden-

s. 1194. Wird von der Versallzeit über den«
Aussteuer Concurs eröffnet: so kann der Inhaber
seineForderung dabev liquidiren.

s. 1195. Er kann jedochauch, wenn der Wech-
sel indossirt ist, ohne Aufnahme eines Prokesteo,

sokåleich
an die Jndossanten wechselmößigzurück-

ge en.

«
§. 1196. Doch muß alsdann der Klage ein ge-

richtlichesArrest über die gescheheneGenaue-eröff-
nung beygefügtwerden.

H. 1197. Wegen der Zahlung sinden die Bor-

schristendes §. le67- 924. Anwendung. ,

D. 1198. Vesindet sich der Tsechfel nicht mehr
in den Händendes ersten Inhabers: so muß der

Schuldner die Richtigkeit des letzten Jndossamento
nach Vorschrift des §. 1137. lizq. gelzörigunter-

suchen.
s. k199. Jst der Wechsel Verlor-en gegangen-

so sindet nicht elzer wechselmkxßigeExecution
statt, bis die Existenz, der Betrag, und übrige
Inhalt desselben im ordentlichenProzesse ausge-
mittett ist.

s. 1200. Alsdann muß der Wechselgläubiger
- über die erhaltene Zahlung eine besondere Quir-

tung ans-stellen , nnd darin zugleichden Wechsel
für erloschenerklären. »

1201. In wie fern außerdieserQnittung ein

geeichtliches Aufgebot, und die Mortisieation des

verlornen Wechsels nöthigsey , ist nach den Por-
schriftendes Ersten Theils , Tit. XVL §. 128. qu.
zu bete-theilen.

12o2. Jst diesem Falle kann der Schuldner-,
bis zum Erfolge der gerichtlichen Moreisicanom
Mk »Am hinlänglkcheCantion wegen seiner
Schadloshaltung,wenn ver Wechselin der Folge

L 4 wie-

selglsubix
gcks Z

O von des

ZahlunQ
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wiedee zum Vorschein käme, Zahlung zu leisten
ginge-galtenwerden.»

s. 1103. Von dein Falle, wenn der Wechsel-
fchuldncr veistorbenist, gilt bey trockenen Wech-
fesn alles das ,, was hcy gezogenen H«1107. qu.
yet-ordnet wordknk

s. 1304. Auch ist bey trockenen Wechselm zum
Behufe des Negresses gegendie Jndossanten, in
den Fällen des Fi.1043- 1045. die Aufnahme eines,
Protesteg nothwendig.

«

,

§. 1305 Jst in oem Wechsel kein Zahlungsort
bestimmt; so kann die Ausnahme des Protestes
an dem Orte geschehen, wo der Schuldner zuletzt

Bekanntlich gewohnt, udeixswo er« den Wechselaus-.

gestellt hat-.
s- 1205.v Ein solcherProtest (§-, 12ozs 1205.),

kann nur vor Gerichten, oder von einer dazu de-.

winkte-« zum Protokolle vereiveten Gerichrsperz
son, ausgenommen werden«

s. 1207., disk-gen der Aufnahme felbst,, und-
der Verfcnoiing, finden die Vorschriften des,

H.so47. (E1q.Anwendung. ,

s. mos. Durch einen folchenProtest wird die-

Vefuguiß zum Tsvchselregrrsseauf Ein Jahr, von

Zeit des aufgenommenen Protesteä an gerechnet«
erhalten.
H«1209.. Läßt der Jnlzaber diese Einjährigez

Frist verstreichen, olgne gerichtlicheKlage anzie-

stellen: so verliert er den wechselmäßigcnNew-eh
und bkhåkt nur- den Anspruch im ordentlichen
Prozesse. (E. 974.)

s. 12to. Außer diesenFällen 1194. 1195.«

§. 1204. 1205.) sindet ben trockenen Wechseln
der Renreß gegen die Jndossanken nicht elzer statt,
ols wenn zuvor der Wechselschuldnek zur Ver-
fallzeit auggeklagh und, zum, Personalarrest ge-

brachtworden«
-

mu-
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»
s. un. Jst dies geschehen;und die Zahlung

nicht binnen Dren Tagen, nach Abllefcrnna des

Schuldner-oins Gefånsniß, erfolatx so muß der

Wechsellnlgabcrsich darüber non dein Gerichte ein
Arrest ertheilen lassen; und solches, nebst dem

»Pechsel,»nach Vorschrift des §. 1047. l"qq..ver-»
enden-.

§. 1212. Alsdann treten die Vorschriften des
§. 1056. l"qq.überall ein.

§. 1213. Zur Erhaltung der Wechselkraft ge-
gen den Schuldner selbst, ist die Aufnahme eines
Yeoiestcpnur algdnnn wirksam, wenn solche Um-
stande eintreten , Daß die an sich zulåßiaeWcM
sklklage, vor«Ablauf der Verjährungsfristwider-

» ihn nicht sogleichangestelltwerden kann.
. 1214. Dahin ist besonders der Fall zu tech-

mn, wenn vle Wechselinhabervon dem Sitze-
des Gerichts, wo die Klage angestellt werden

muß, so entfernt sich aushält, daß vor Anstellung
der Klage die Verjährungsfristbesorglichablau-
fen möchte.

,
s, nis. Ein solcherProtest kann anch von

einem Justizconnnissariooder Rocario aufgestellt-
wen rot-wem

s. 1216.» Alsdann aber muß, bey Verlust des
Wechselrccl)tg,binnen Acht Tagen, von Zelt des

aufgenommenen Protestcs ,
- vie Klage bey dem

fzustänlrigenRichter des Wechselschultmcrsange-
meldet werdet-»

«

s. 1217« Finden sichUmstände,weshalb die-

Wechselladnngnicht eingehändxgtwerben kann:
so wird dem Klager darüber ekn Arrest ansgcserrigk.

d. 1218. Ein solchesArrest erhältdie Wechsel-
ktafcso lange, bis das Instrument auch,als Schuld-
sdzeinversalerist«

Ll z- §. Urs«
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§. 1219. Mit Einstimmung des Wechselgläm
bigers, und des Wechselschuldner5, kann jeder
trockene Wechsel verlängertwerden.

§. 1220. Jst der Schuldner zur Zeit der Pro-
longation nicht meer wechselfölzig:so hat dieselbe
keine Wirkungen.
§. 1221. Die Verlängerungkann vor, ben-

oder nach der Verfallzeit, so lange die Wechsel-
irast nochdauert , erfolgen.

s. 1222. Eine nach erloschenerWechselkrafr
gescheheneProlongation ist der Ausstellung eines

neuen trockenen Wechsels gleich zu achten , wenn

die Zahlungszeir gehörigbestimmt-, und die Un-

kerzeichnung nach Vorschrift des §. 776. qu. ge-

schelzenist.
s. 1223. Jm ZweifelhafkenFalle wird ange-

nommen, daß die Verlängerungnach erloschener
Wechselt-rastgeschehensev-
§. 1224. Der Regel nach muß die Verlänge-

rung aus den Wechsel selbstver-merkt werden.

§. (225. Doch kann sie auch auf einer Abschrift
des Wechsels geschehen, welche ver Gläubigerdem

Schuldner zu diesem Behnfe zuschickt. s

H. 1226. Die Verlängerung muß von dem -

Schuldner eigenhändigunter-schriebenwerden.

H. 1227. Der Ort nnd das Datum ist dabey
nur alsdann nothwendig, wenn die Prolongakion
der Ausstellnng eines neuen trockenen Wechsels
gleichgeachtetwerden soll·G 1222.)

s. 1228. Von der Unkerzcichnung gilt eben

dag, way von der Ansstellung selbst verordner ist.
776. lesq.)

«

.1229. Zum Verinerke der Verlängerung,
wenn sie nicht der Ansstellung eines neuen Wech-
sels gleich gerchket werden soll, wird keine besondre
Form erfordern

Z. 1230.
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s. 1230. Es ist genug, wenn daraus erhellet,
daßdie Zahliingtszeitverschobenseynsolle.

,
§. 12;-«,1. Jst die Dauer der Prolongationszeit

tzlchtausgedrückt: so wird sie auf so lange gerech-
net, als der Wechsel zuerst ausgestellt worden;

oder wenn schon vorher Prolongationen erfolgt
sind, ans den Zeitraum der nächstvorhergehenden
Prolongation.
«§.1232. Wenn zwar die Prolongakionszelc

bestimmtzaber nicht ausgedrücktist, von wel-

chem Zettounkte sie anfangen solle; so muß die-

selbe vom Verfalleage des- Wechsels an gerechnet «

werden. -

§- 123«3i Dies sindet ohne Ausnahme statt, die

Prolongation mag vor, - over nach dem Verfalltage
geschehenseyn.
§. 12;4. Eben sowird die Frist berechnet-.wenn-

der Prolongationsoermetkohne Datum ist.
s. 1235. Bey wiederholten Verlängerungen

wird auf die Verfallzeit gesehen, welchenach del-

zunächstvorhergehendenProlongation eingetreten
seynwürde.

s. I2"36. Die Prolongntion eines Wechsels,
woraus mehrere als Selbstschuldner verpflichtet
sind, kommt, wenn sie auch nur von Einem un-

terzeichnet ist, allen zu starren, und erhält gegen

Alle die Wechselkrafr. ,

.

«

s. 1237. Soll die Wirkung der Prolonganon
sich nur auf Einen Wechselschuldnekeinschränken:
so muß dieses in dem Ver-merke ausdrücklichbe-

stimmt seyn.
, s. 1238. Verlängertder Wechselinhaberdem

Schuldner vie Zahlungsfrist ohne schriftlicheEin-

. willigiing des Bürgem so entläßt er dadurch die-

senletzternseiner Verpflichtung
§. 1289. Auf gleicheAkt geht der Regreß ge-

gen die Vorwänner verloren.

§. 124o.

539«
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s. x24o. Dies sindet auch alsdann statt, wenn

die«Anmeldung der Klage gezien den Ilsechseischulda
me länger ais Drin Tage nach der, Verfallzeit ver-

schobenwird.

s. 1241. III-Zeitender bey trockenen Wechseln zu-
läßigen Einwendungen nnd Gegenforderungaw
gelten vie H.916. li1q.gegetsencn Vorschriften

H. nat-. Der Einwand der nicht erhaltenen
Valuta kann nur in so fern statt finden, als der-

selbe von dem Anefrcller nach Vorschrift des

s. 917. fix-q«soforkdargskklzanwikdsp

s. 1243. Es macht dahin keinen Unterschied, ob.
ein Christ oder ein Jnde Inhaber des LBcchselgist«

H. 1244. Der Einwand der nicht gezahlten
Valuta kann auch dem Dritten Jnlzabcy in allen
Fsllen entgegen gesetzeswerden, wenn der Wech-
sel nicht auf Ordke lautet, und der Aussteller das«
Jndossament nicht schriftlich okzneVorbehalt,ge-
nehmigt lzar.

IX 1245. Lauter der Wechselauf Ordn, und-«
gehörtder Aussteuer unter die §.»718 -724,. be-«

nannten Personen: fo kann er von diesem Ein-
wande gegen einen Dritten Inhaber keinen Ge-
brauch machen-

'

H. 1246. Jst aber der Angsteller nur nach,
s. 726., ooek vermögeeines erhaltenen Certisicawz
zn Ackechselaefchäftenfähig: so-kann er den Ein-
wand der nicht-erhaltenen Valuta auch einem Drit-
ten Inhaber entgegensetzen,,wenn gleich,der Wech-
sel auf Ordre lauter.

12472 In allen Fällen«wo dieser Einwand
an sich statt findet, wird er weder durch wieder-

holte-zAnerkennknißch Wechsels, noch durch ge-

fchstzisncProlvngation,. noch. durch. geleisteteAb-
schlagszahlnngausgeschlossen

«

12.- 8. Will, bey einem trockenen Wechsel-
dec Schwanes-sich durch Einwendungen oder Ge-

gen-
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senfordemngm, die Einer weitläuftigenErörte-
rung bedürfen , gegen die Zahlung schützen: so
muß er dieselben bet) dcn Gchchten dergestalt zei-
tig and-ingen, daß er vor Eintritt der Verfall-seit
ein rechtskräftigesUml ektzttltenkönne.

s. 1249. Hat er zur Verfallzeit, wegen dieser
Einwendungen, ein obsiegt-wes, aber noch nicht
rechtskräftigesUrtcl erhalten: so berschtigt iszn das-
selbe, die berschriebeueWechselsmnmegerichtlich
zu deponirm

Neunter Abschnitt."
Von Handelsbillets und Assignarionm -

» §. 12Zo. Schuldscheinezwelche ein Kaufmann Begriffe
über den Betrag der auf Asit ersaufko Waaren
ausstcllt, werden Handels

,

ti- genannt.

s. 1251. KausmätmifriyeAssianatienensind sol-
che, we!che ein Kaufmann in HattdZittIgsgcsdjåf-
—ten ausgestellthat.

H. 1252. ZWO solchen HandelsbillgtsjmdAf-
signationendurch besondere Gcskhe das Wschscb
recht heb-gelegtwordcti, hat es ferner dabc1).sein
Bewendm.
§. 125;. Wegen der Verfallzeit, Und der Münz-

fortecysindet altes das Anwendung, was bcy Wech-
selnverordnet ist.

s

IX t254. In einein Handelsbillet muff diejchkåLSumme der Schuld und die Zeit des-·BrzakzsungMetz«
enthalten scynk
§. 1255. Afsdattn ist eß hinrciä).-1td,wenn der

Waarenverkauf,woraus die Schuld entstanden
. Ist, nur allgemeindarin bemerkt worden

§. 1256. Aus solchenHandengtltiks oder Han-
dklsobligcttionensoll mich an dmjxnigm Orketf,«

Wo ihnen vie Wechselkmft nicht btygciegt ist,
—

«

bin-
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binnen Jahresfrist vom Zahlungstage an gerechnet-
der exeentivischeProzessstatt sindens
§. 1257. Jm Concurse haben sie binnen dieser

Zeitmit den Wechseln gleichesRecht-.
s. 1258. Wegen Verlängerung dieserFrist tre-

ten die Vorschriftendes H. 1219. und H.pos. ein.

s. 1259. Jst jedochdie Summe- der Schuld,
oder die Zeit der Bezahlungnicht gehörigbestimmt;
oder die Forderung nicht unmittelbar ans einem

Waarenverkekzreentstanden: so ist das Instrument
nur als ein gewöhnlicherSchuldschem zu be-

trachten.
§. 1260. Wegen der an einigen Orten üblichen

sogenannten Mamres nnd Starchos, und an-

drer jüdifchenGeldicheii.s, bieibr es bey den Vor-

schriftender Prodinzialaefs«,·—s.
§. I261. Auch unter Kaufleuten ist Anweisung

keine Zahlung.
d. 1262. Nimmt jedochein Kaufmann von dem

andern statt Zahlung, eine Tiisiznation ohneBor-

bchalt an: so wird das Geichåfcdurchgehendesals

eine Cessionangesehen. (-le-. l. Tir. XI. 0. 402. quQ
§. 1263. Kommt alsdann auch die Ennvilligung

des Assignaten hinzu: so ist eine Delegation vor-

handen. (le. l. Tit. XVl. »O254. qu.)
s. 1264. Ein Gleiches findet statt, wenn mit

Einwillianng sämmtlicherInteressenten durch Alb-.
und Zuschreibenin ihren Vneiern, eine Ueber-wei-

sung (Sconrra(inn) geschehenist
s. 1265. Jn allen diesen III-Um bafket der An-

weisendenicht für die Sicherheit de
T

naten.

L. 1266« Außerdiesen Fåilen f I, ben kauf-
c nnd Pflich-
· tfånner , its

der Regel niii den V;-kk·chc.;x.; er Geselzevon

Assignationen flöeklgnnprzu beurcizcilem (Tkz. l.

Tit. xVL Z. 268. qq.)
s. 1267«
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s. i267. Zin-GültigkeitkaufmännifcherAssigncu
. tionen ist hinreichend, wenn nin daran-s erhellen

wer Zahlung leisten, und empfangen solic; inglei-
chen auf wie hoch, und von wem die Assignakion
ausgestellt worden.

s. 1268. Der Empfängereiner kaufmännischenObliegen-
Assignarionmuß vorziquichcn Fleis: anwenden, daß
ihm in deren Elnziilzung keine Saumseligkeir zurtarils
Lastfalle-.
§. 1269. Jst in der Ixssignakionkeine Zahlen-gez-

zeit bestimmt; und der Jnkzabcrsindek sich mit dem

Assiiznacenan Einem Orte: so mus: derselbe siehspä-
testens binnen Acht Tagen nach dem Empfange bey
dem Assignaten melden, und Bezahlung fordern.

H. 127oz Besindet der Inhaber sichnicht an Ei-
nem Orte-mit dem Assignatem so muß die Assigna-
tion mit der nächstenPost zur Einkassirung abge-
schickkwerden. ·

»

s. 1271. Soll die Assignakionwährendeiner
Messeoder eines Markkes bezahlt werden: so sinden
wegen ver Präsentanondie Vorschriftendes s. 964.
qu. Anwendung.

H. 1272. Jst ein Zahlungstermin bestimmt: so
Muß die Anmeldung späte-Teilsden ersten Tag nach
der Verfallzeik erfolgen.

s. 1273. Tsird die Assismarion von dem Assigna-
kmnichtangeiwmmem so kann und muß der Inha-
ber dieselbe spätestens innerhan Vier nnd zwanzig
Stunden dem Assianantem wenn dieseran demsel-
ben Orte wohnlgaft ist, zustickgebeik

s. 1274. Wohnt der «J:ssignantaneinem andern
Orte: so muß m Islldsier Wort Protest aufneh-
Inm lassen, und denke-wen init nächsterPost ver-

senden.

s. 127 5.
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s. 1275. Vet) Aufnahme und Retnissioneines

solchenPretestes muß alles beolkachtekwerden, was

im vorigen Abschnitte von Wechselprotestenvor-

geschriebenist.
·

§. 1276. Auch wegen der Fälle, wenn die obi-

gen Fristen aus« einen christlichen oder indischen
Ftyertrag treffen, finden die wegen der Psechsel
gegebenen Vorschriften Anwendung-»

H. 1277. Hat der Inhaber vie Präsentatidn
in den gesetzlichenFristen verabsåumkt so lzaftet
er für allen daraus entstehende-iSchwen, unv

hat den-Regreß nur im ordentlichen Prozesse
(5-9«74—) , .

., .

Y. 1278. Jst die Assignakionacceptittt so tre-

ten die Vorschriften des 92 1084. ein.

H. 1279. In den« Fällen, da ben wechselmäßii
gen Zahlungen Respir- oder Dticketionmge zu-

gelassensino , finden dieselbenauch bet) kaufmän-
nischen Assignutionen statt.
§. 1280. Erfolgt die Zahlung der acceptirten

Assignation nicht zu der nach H..867. cqq. zu be-

stimmenxen Vetfallzeitz so muß der Jnlznber eben-

falls, wie bet) acceprirten und nicht gehörig be-

zahlten Wechseln, nach Vorschrift §. 1107. qu·
verfahren .

s. 1281. Er ist aber, wenn der Assignantnicht
an demselben Orte wohnt, außer der Aufnahme
und Versendung des Protestes, bei) Verlust seines
Rechts an den Assignanrem ichuldt·a, auf dessen
Kosten die Rlage wider den Assignatensociieich an-

leltkllmk Und den Prozeß so lange gehörigfortzu-

setzen, bis der Assignant Dasei, nach dem gewöhn-
lichen Sanft der Posten, selbst die nötlzigstenVec-

fügungen treffen kann.
»

;. 1282. Kommt der Protest innerhalb der be-

stimmten Fristen zurück: so muß det UiTiginnt die

Assignation unwetgerlichwieder zurücklietgmm
» It 4289
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H. 1283. Hat er die Assignation znr Tilpung ci--«
ner Schuld , womit er dem Empfänger verhafket
Why ertheilt: so stelzr letzteremfrey, feine Schild
eben so einzufordern, als ob das Ussignauonsge-
schäftgar nicht geschehenwäre.

s. 1284. Hat aber der Empfängerdie Assignw
Zion von dem Anesteller gekann: so kann ec, gegen

Mückgabederselbe-» die Erstarkung der bezahlten-
Summe nebst Zinsen nnd Kosten fordern.

«

s. sei-s. Enthältin dieseanllc die Assignation
ein Empfangsbelenntnißder ba.1r bezahlten Va--
luka: so findet gegen den Alls-Teilen binnen Jan--

tesfråst
nach dem Verfallrage, der execukivcschePro-.

ze
— att. —

.

»

§. I286. Auch wegen des Vorzug-I bky kniste-
lzendemConcurfe sindck binnen dieser Frist die Vor--

schriftdes 1257. Anwendung.
,

-
«

H. 12xl7. Jst derglegchen
"

Empfangebskennkl
niß (§. 1285J im Jnstkinnente sesbst nicht »uin
ten: so muß der Enwfångssrseine Sctsavloslznltnngs

Ton
dem Aussteuer mittelst ordentlichen Proz sscs

uchen.
s. 1288. Hat der Inhaber die Fristen zur Anf-

Mikzmeund Vetsendnnn org Protesteswcgen Nicht-.
zahlung versäumt; oder dnn Affignaren nach der

Acceptation irgend eine Nach-sieht gsstcklkekt so haf-—
let ihm der Assignant nur als Bürge im osdentlß

chen Prozesse, für den onne sein Verschuldenent-

standenen Ausfall.
H. 1289. »Derjenige,auf welchen assinnirt wer O Wegen-

den, ist dem Inhaber nur alsdann ver-haftet, wenn INWdes
. . , . . . A

er die Asslgnanon schriftlichaccepnrc hat.
zi. Ugo. Es treten lner die Vorsicht-istenvon Ac-

kecktakion
eines gezogenen Wechsels s. 984. über-

C ein-

s. 1291. Vor der Acri-prallen kann der Af-
siNmt an den Aussteuer sicher zahlen, wenn er

sagen-. Befehl-. m. Bann Mm gleich

sflgnamk
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gleich sonst von der AssignakionWissenschaftge-
habt hak-
§. 1292. Auchkann der-AussteuerdeinAssianaten

die Zahlung an den Inhaber«Vor ver Accepkation
untersagen. .

s. I29z. Hat der Assignakdie Anweisung accep-

tikkt fv muß St dem Inhaber Zahlung leisten, und

kann sichmit einer schon erfolgten Befriedigung des

Aussiellers nicht schützen.
§. I294. Auch andre Einwendungen, die dem .

Aceeptanten gegen den Aussteller zustehn, kann et

dem Inhaber nach der Acceptation nicht meer ent-

gegen setzen.
§. 1295. Jst jedochüber das Vermögendes

Aussiellers vor eingetretenem Verfalltage Concurs

entstanden: so ist der Assigiiat dem Jiilzabeh auch.
anf eine schon acceptirie Assignation Zahlung zu

leisten weder schuldig, noch berechtigt-.
§. 1296« Hat ee nach eingetretnein Verfalltage

·

die Zahlung geleistet, elze die gerichtlicheBekannt-

niachang ver Concutseröfmingzu seiner Wissenschaft
gelangt ist: so wird ei- oadurch von seiner Verbind-

lichkeit gegen den Aussteuer, und dessenMasse, al-

lerdings befreyen
s. 1297. Aug einer acceptiekenAssignakionkann

gegen einen Kaufmann zwar nicht wechselmäßig,
aber doch, binnen Jahresfrist Vom Verfallkage an

gerechnet, erekuiiviich geklagt werden.

H. 1298. Binnen gleicher Frist hat eine solche
kaufmännischeAssianation mit einem Wechsel im

Eoiicurs aleiche Rechte. 1257.)
. IF 1299. Der Inhaber eines Handelsbilleks,

oder einer kaufmänniicheiiAffignatioiy ist dieselbe
zu indossiken bereaikiai.

». Izoo. Zur Gültigkeit einessolchen Jndosseu
menrg wird eben dae erfordert, was hey Wechseln
vorgeschriebenist.

H.Hob
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;v — 1301. Der anossmt steht mit dem Indossai
tario in eben dem Verhalnnssq wie der Aus-stellen
mit dem ersten Inhaber.
»S.1302. Sind mehrere Jndnssamente geschehen:

so treten an solchenOrte-» wo den Handelsbällcts
oder kaufmännischenAsssgnationen durch besondere
Gesetzedas Wechselt-keinden-gelegtworden, m Ab-

sicht des Regresses siegen die Vormänner,nnd den«

Aussteuer, die Vorschriften, wie bey Wechsel-»
überall ein.

«

§. tzcn An solchenOrten aber, wo den Han-
delsbilletg, oder kaufmännischenAsstgnacionen das

Wechselrecht nicht beygelegk ist, hat der Inhaber
bloß die Wahl, sich entweder nn seinen unmittelba-
ren Vor-nann, oder an den Aussteuer Jus-halten

s. 1304. Er muß jedochauch alsdann die Vor-
schrittendes Elsechfelrechtsxwegen Aufnahme und

Rcmissiowdes Protestes, gehörigbeobachten-; auch
wenn die Assignation acceptirt worden, nach Vor-

schrift s. 1281. einstweilen die Klage gegen den Ae-
keptanten anstellen und fortsetzen.

Zehnter Abschnitt.
Von Mäklern.

s. 1305. Den Kaufleuten steht frev, ihre Ge-
schäfteonne Müller, selbst, oder durch ihre Hand-
lunggbedienken, mit einander zu verhandeln nnd

abzuschließen-

L 1305. Wer ein Geschäftdurch einen Mäilek
abschließt,muß die Handlungen desselben eben so
vertreten, wie der Vollmacht-sehndie Handlungen
desBevollmächkigtem(le. l. Tit. XllL H. 85.)

s. 1307. Geschäfeennd Verträge, die durch Von unbe-

nnbefugte oder unvereldete Mär-let gqchlossen
- km 2 worden,
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worden, sind so zu betrachten, als ob dabey sei-«
Bkälsiec zugezogen wäre-

s. 1308. Wer sich ohne gesetzmäßiaeBestellung-
und Verpflichtung in iaiismänniiche Geschäfte als

Mäkler einmischt, soll den doppelten Betrag des

gesetzmäßigenMäklerlodnßzin- Snafe erlegen, und

des bedimgenen Mökietlohnsveriustig seyn.
s. 1309. Bey der Wiederholung istdie Strafe

jedesmal zu verdoppelt-. T

. 1310. Das Zeiignißeines unbefuaten Mitk-
lers überdas durch Itzn geschlosseneGeschäftlzat in
keinem Falle Beweiskraft T

s. 1311. Wer sich der Vermittesnng und Unter-

handlung -«bey kaufmännischenGeschäften wid-

fnen
will, muß dazu gehörigbestellt und meidet-

seyn.

s; 1312. Ob die Bestellung von dei- Kaufmann-
schaft—seibst,oder auf deren Vorschlag durch ihre
Aelkestkn, von der Obrigkeit geschehe, bestimmt eik
neo Wen Orts Verfassung-.

z.1313. Wenn besondre Verfassung-sie keine

Ausnahme machen: so müssen dazu jedesmal von

der Kansinannschaft wenigstens Zwey Subjikie in

Vorschlag gebracht werden, von welchen die Obrig-
keit Einen wähle

s. 13i4. Es soll aber in keinem Falle der

Kaufmannschafteine Person, zu welchieksie kein
Bett-Cum bat,, zum Mcikler aufgedrungen
werden.

s. j315. Ein Mäkler muß von unbescholtnem
Ruf, über Vier und zwanzig Jahr alr, und der

Handlungsgeschäftedeo Oets satlrsamkundig semi.
«

§. 1;16. Bosheko und inuiigwilligc Panier-u-
rieks sollen nicht zu Mciklern genommen werden.

s. 13779 Von einem Wechselinäklerund Sen-v

sal wird außerdemerfordert, daß er sich eine ge-
naue Kenntniß aller im Handel-vorkommenden

XVI-Inz-
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Mkünzforkemihrer Verhältnisse, der Ursachen des

Leiqenden oder fallenan Curscs, und des Wechsck-
rechte-, erworben habe.

,

- s. 1318. Eån Wortenmökler muß sichauf die
«W-1arcn set-L trer Kxnnzeichöh Ecgnsschnfnnz
steaclmöisige!åsue, Beute od-«r (33-bß.-,-itzt-.-Gute,
Fehle-U nnd szkfsexfchanen , wokzlverstehn-.
§. 1319. Ein Scharfsiiråkfermuß m fremden

Sprachen und im Neshnunggwcsen geübt fe1)n,
auch die Vauzrt cmes Schiffes-, die See-rechte, in-

skichen vie Amsc - und Zodgesktzehinreichend
kennen.

§. 1320. Ob»der Måkser Enution, nnd wie hoch
Mstm WHAT-,bleibt Nin Gcnkindender Kaufmann-
schufkdes Orts übmlassem «

s. 1321. Sind an eint-m Orte-sum Waaren-
trnd SIOdJssIhmoekrignp Mdklcr bestrlln fo muß
jeder am· die igxsmangewiesene Art von Geschästm
sich cinschränksxn

«

s. 1322. Kein Mäkler darf, mirtel - oder-un-

mittelbar, für eigne Rechnung Waarcnhandlung
Mr Wechsetgkfdiästezrcibm

H«1323. Eben so wenig ist einem Mökler et-

lm1bt, in Handlungegeseufchafrenzu treten, oder

,
sich Schlffsoortcn oder sonst, Anthril an dem Ge-
winne oder Gewerbe Andrer zu bedingen.

»d. :324. Es macht hiervon keine Ausnahme,
wenn er gleich nur zu einer besondern Art von Ge-
schäftenals Mäkler angestellt seynsollte.

«

§. 1325. Commissionen, Speditionen, oder

F.Ikco1-cyesrfürauswärtigeKaufleute darf kein Mäsk-
·Ier übernehmen .

..
. §. 1326. Auch auf Versicherung-kmVddmekey,

- und BürgschaftenfürKaufleute soller sichnicht ein-
.,lsffcn. —

Mm z ·t327.

Flusses-lief-
-

an km-

Mgktes oplt
klcllch
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§. 13727. Desgleichenmußsich ein Möiler des

Treiksens ver Gastwitthfchaft, Wein-, Kasse-,
Branntwetns und Biecschanksgänzlichenthalten.
»O.1328. Wicher Mätker wider vorstehende

Veroiduxxngen §.2322 qu. hande!t,sser soll seines
Armee evtsistzh und mit willkükzelicherGeld - oder

Leibes-sinkeheieqt werden.

HJ 329. Die von einem Mäklet wider das Ver-
bot Mk D. 1321. unmnommenen Geschäftesind null

uan nicistkax nnd er muß demjenigen, welcher da-

dusstn oizue seine eigne Schuld Nachtheii erleidet,
dasJi gesteht werden.

d. 1330. Wenn ein Miitler, bky öffentlichen
Vötftkiqktussgemoder sonst, Waaren ersteht, muß
er aut ifsfosdem des Verkauf-ers, oder des Gericht-,
seinenEsinmuxknten fokzjeichnahmhaft machen.

s. «1 zer. Kann et. Einen Könfer anzeigekyder

binnen Dem Takte-—-nie LBzaren empfängt,uns die

Be cui-Inzan des Ranka erfüllt: so sind die Waa-

ren, auf Gefokit nnd Kosten des Måklers, ander-

,;,» ,

weit öffentlichzu vakat-fern
«z·I Bein-Leis- 9 1332. Vet) lanawierigen Krankheiten oder
·’

HEFT-FReifem kamt sich ein Mai-let einen andern bereit-e-
ten Mökler zusp Snbstituten wählen. ,

s. 1333. Jst ein solcher am Orte nicht vorhan-
den: so muß dazu ein der Kaufmannschaft annehm-
liches Subjekt ausgesucht, und der Obrigkeit zur

Veteidung dargestellt werden.

Wen-sch- 91 1334. Unerfokdert darf sich kein Mäkler in

ZZFFZFEIWechsel - oderHandlungeaefchåftemischen, noch
feineDienste jemanden aufdringen. .

»s.1335. Wechselmäklermüssenjedochtäglich
die Dorfe, fo wie auch die Vanqtiiers und angese-
hensten Knusieute im Hause besuchen, und sich Von

dem Zustande der Geschäfte, von deren Conjunkk

L tum« und dem Steigen oder Fallen der Preise un-

i keusch-m
·

§. 13 zä.
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s. 1336. Jst an dem Orte eine Bankodireekiom
so sind sie gehalten ,« derselben an jedem Postiage
die Curszettel gehörigeinzuliesern.

«

§. 1337. Der Mäkler mußdemjenigen, der sei-
nen Dienst zuerstoerlangr, allein dienen.

-

§. 1338. Er muß, bis zum Abschlussedes über-
nommenen Geschöstes,alle Anträge von sich ableh-
nen, woraus seine-ePartey ein Nachrheil entstehen
könnte. -

« s. 1339. Den Nutzen seiner Partey muß er

durcherlaubteMittel, mit Redlichkeit, Aufmerk-
samkeit, und Fleiß zu befördernsuchen und für ie-
den durch ein mäßigesVer-sehenentstandenen Scha-
den haften.
§. 134o. Wegen besorglichenNachtheils smuß

der Mal-ler, auf erhaltene glaubwürdigeNachricht-
die an ihn sichwendenden Interessenten unverzüglich
warnen. -

§. 1341. Doch muß er auch, bey Verlust seines
Amtes, sich sorgfältighüten, auf leere Gerüchre,
oder gar ans gefährlichenAbsichten, den Credit der

Kaufleutezu schwächen,und ihnen das Vertrauen
tm Handel zu entziehen.
§. 1342. Beym Wechselhandelmuß der Mäklec

die Briefe bloßantragen, olzne ihre Güte zu beur-

theilen, noch sie anzuoreisen, oder zu verachten;

auch wenn· sie von der Hand gewiesenwerden, ohne
die Ursachen der Verweigerung erforschenzu wollen,
oder die Parrey zur Annahme zu überreden.

h. 1343. Schiffsmäklersind, beo Verlust ihres
Amtes, schuldig, innerhalb Vier Tagen nach der

Ankunft eines jeden Schiffes, das Manifest der Ta-

dung der Zoll- und Accisebehördeeinzulieferm auch
daselbstbinnen Vier Tagen nach der Entladung ei-

nes Schiffes , ein genaues Verzeichnis;jedes Em-

pfänger-ssolcherWaaren , worüber die Sonnenfe-
mentean Ordre lauten, einznreichen .

Mm 4 s- 1444-
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§.-1344«Bsy gleicherStrafe sind sie verbunden,
keine-n akcelzknden Schiffer seine Connoissemente

Oxmd Scli ihn-sinke einzulzåndigembevor nicht die

Entrichtung der Zoll - und Accisegefälle,ingleichen
der Hofm- nnd Pilotagegelder, gehörignachge-
wiean worden.

§. 1345 Von jedem abgebenden Schiffs müs-
sen sie, innerhalb Vier Tagen nach dem« Abgange,
das M«mfe1";dey ver Zoll - und Accisebelzöcdeein-

reichen.
Fi. 1745 Ei- st-l;r ihnen frev, die Gefålle für

das Seh if oder des TJaaren selbst vorenschießen;
da fis denn, denken Sechs Woche-n vom Tage jedes
grinst-»Ist Ts.ricimffssk-, alle die Nxchte geniefsew
wein-e eexs öffentlich-nEosse selbstwegen der vorge-

schcstnen(33e«i3lleWst.lzcn würden.

s. 134--q Linse-se besondere Pflichten der Schiffs-
mäkler bestxnxmcn dee Hasen - Ordnungen jedes
Orts.

§. 1348 B«i)?lssecuranzAnfträgenistein-Mä-
ler verbunden , dem Versichersy bev Schließung
des Contrakts, alle ihm bekannten, die Assecncanz
demsan Nach-innen , aufrichtig ans-neigen,
und feine Asi cueanz zu sclIlEesken,wenn er schon
eine bedenklielwe oder blose Nachricht darüber weiß,
ohne sie in die Poiiee Zu setzten

L. 1349. Jeder Mäklee mus; die ilgmanvertraue-

ten Geh ins-risse treusich bewlzrenz und seli, wenn

er dieser Pflicht zuwider handelt, allen daraus ent-

stehendm Gnaden vertreten: im Isidetlzolunggi
falle aber, noch außerdem, seines Dienstes entsetzt
Werde-m

§. 1350. Jedoch darf kein MäklerSchleichlgam
del und Beeinträchtigunglandesherrlicher nnd

öffentlicherGefälle begünstigen, vielmehr muß
er die Parteyen an die gesetzlichenVorschriften

erm-
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erinnern.,
warnen, »-

«

§. 1351. Jst dieseWarnung fruchtlos:«somuß
er, bel) eigner Verantwortung-, wenn das erge-

heil noch verhütekwerden kann, gehörigenOrts

schleimigeEis-zeige ils-qui und soll alsdann sein-
Name verschwiegenwerden.

. 1352x Auch muß kein Mäkler einen in den

Gesetzenverbotenen Handel-, Wechsel, oder andres
»

knufinånnifcheGeschäft schließen; noch dazu ben-
tailzigoder behülsiichseyn.

O- 1353. leuk er es dennoch: fo soll er kais-Ert,
und als Theilneizmeican der unerlaubtan Handlung
bestraft werden. s

§· 1354. Eben dies sindet statt, wenn einem an

sich erlaubten Geschäfteverbotene Rebeiiabreden ben-
gcsüntwerden.

II 1355. Von gleicherStrafe darf fcici»M.’·-f«
zu unerlciubtem Vor und Aufl-nich oder

zur Steigerung des Preises der gemeinen lei-

dürfnisse,sich gebrauchen lassen.
s. 1356. SBenn er einenälsagrenlzandrlschläft,

muß er von den verlgnnyclten Qsaaren , auf Ver-
«

langen der Jnteressnnem eine von dem Velfåuscr

Vctsiegelte Probe so liluge behalten und ausbe-

walgrcm bis die Waare geliefert , ian von dem

Käufer olzneEimvmoung gegen ilzreQualität an-

genommen worden.

s. 1357. Eben dergleichenProbe muß er dem

Käufcc, auf dessenVerlangen, uukce seinem eigenen
Siegel zustellen; auch die bedunkienen Preise und

Iieferungekermineeigenhändigdarauf bemerken.

§· 1358. DergleichenProben werden dem Käu-
. sei-, bey der lieferung, am Gewicht oder quße

mit angerechned
«

s. 1359. Jeder Mäkler muß die von ihm ge-

schlsßnenGeschäfte, in Gegenwart der binden
1

. M m 5
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und vor deren Uebertretung ernstlich

—

schließew.

Taaeliuch
M Mäs-
kro-



554 Zweyter Theil.s AchterTitel.

schließendenTheile , in sein Taschen- oder Hans-
buch auszeichnen, und hiernåchstselbige in ein dazu
bestimmtes pacaphittes Journal eintragen.
»s.1360. DieseEintragung mußallemal an dem

Tage , da das Geschäftgeschlossenworden , over

längstens am folgenden Tage bewerksielligt
werden.

§. s361. Sie muß dergestalt vollständiggesche-
hen, daß daraus sowohldas Hauptgeschäft,als
die dabey verabredeten Bedingungen zu entneh-
men sind.

s. 1362. JnsondethcitmüssenauchFrachtschliest
sangen, Bodmeceyen, und Assekuranzem in dies

Journal eingetragen, und dabey alles ver-merkt

werden, was sonst zum wesentlichenInhalt einer

Charkepateieoder Police gehört.
§. 136;. Auch jüdischeMåkler müssenihr Jour-

nalin deutscherSprache führen.
§. 1364. Jedem Interessenten muß der Måkler

einen Auszug dieses Journale, so weit es das Ge-

schäftbetrift, unter seiner Unterschtifk, längstens
am folgenden Tage , ohne besondereBezahlung aus-

håndigem

§· 1365. Andern, welcheandern eingetragenen
Geschäftekeinen Theil haben, darf er dergleichen
Entom ohne Einwilligung, wenigstens von Ei-
nem der Interessenten, oder ohne Verfügungdes

Richter-s , nicht verabfolgen.

§. 1366. Die im Journale des Måklers , er sey
lChrist oder Jude, eingetragnen Vermerle machen,

wenn deren Richtigkeit Von ihm eidlich bestärkt
worden, einen vollen Beweis.

s. 1367. Sind bet) einem Geschäftemehrere
Mal-let gebraucht-, nnd die darüber in ihren Jour-
nalen gemachten Vermerke in dem einen over

andern Punkte nicht übereinstimmend:so sing-ete en
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eben das statt-, was §. 57o. qu. beyHandlungen-ü-
chern bei-ordnet worden.

v

s. 1368. Jst der Mäller gestorben, oder sein
gegenwärtigerAufenthalt unbekannt: so haben die

,

in sein Journal eingetragenen Vermcrke so Viel Ge-

wicht, als die Aussage Eines vereideten glaubwür-
digen Zeitgen.

"

§. 1369. Es müssendaher die Bücherdes Mäs-
lers, wenn er stirbt, oder sein Amt niederlegt, ver-

siegelt, und zur gerichtlichenAufbewahrung abge-
liefertwerden.

s« 137o. Die Bücher eines Müllers verlieren
ihre Glaubwürdigkeit, wenn derselbewegen Betrü-
gereyen seines-Amts entsetztworden.

§. 1371. Was die Glaubwürdigkeitder Hand-
lungobücherschmächt,hat eben die Wirkung auch
beyden Büchernder Mäkler.

«

§· 1372. Erhellet aus den Büchern, daß»em
Geschäftnicht binnen der s. 1360. vorgeschriebe-
nen Zeit eingetraaen worden: so hat der Ver-
merk , in Ansehung dieses Geschäsee5,keinen

lauben.
§. 1373. Der Måklet, welchersich einer solchen

berspåtetenEintragung schuldig gemacht hat, soll
das erstemal mit einer willkührlichenGeldbuße be-

legt; bey der Wiederholung aber seines Amte ent-

fsst werden.

s. 1374. Doch kann der Richtersichdequen
merke auch in solchenFällen(§.137o.qu.) zu Hülfe-.
mitteln bedienen, um näher auf den Grund der

Sache zu kommen.

s. 1 375. Es müssendaher auch die Bücher eines

kassikeenMüllers zur gerichtlichenVerwahrung ab-

geliefertwerdcnc .

« s. 1376. Jn allen Fällen, da Möhlerjournal
Im Gerichtevorzulegen sind, müssendie Blätter,

welche
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welche das streitige Geschäftnicht betreffen-Waffe-
gelc werden.

«

y. 1377. Müssen dergleichen Blätter entsiegelt
werden, um ben»bestritten-er Glaubwürdigkeekdes

Journals zu nntersnchenx ob selbiges Vorschrift-
tnåßiggeführt sey: so ist eben so zn verfahren, als
für den Fall, wenn ein Ooknmrnt mclzrere auf den

Prozeß keinen Bezug habendc Stellen entlzält, in
der ProzeiIotdmtteg vorgeschriebenist.

s 1378. Ein von einein vereideten Måkler atte-

stirter Wechselknnn nicht eidl chdeffniekwerden«
H. 1379. Die Gebdkzrender Müller sind, nach

Unterschiedder GIschåsth jeden Orts bestimmt-.
H. 1 «80. Wo dergleichenBestimmungen fehlen-

knnn bcysn Waarenkxnndelnur Eins, bey Darleh-
nen und PerßebeenngenEin Viertel vom Hundert;
bsn Gldwcchxelmtgcn Eins« vom Tausxndz und
den-n WechfellznndelZwey vom Tausend gefordert
Ovccdkld

OF1;81. SWmn weder durch besondereGesetze-
nvelt duech Verabredung der Poe-seyen, etwas fest-
gofizk ist: fo- lzac der Is.-."å".’«rseine Gedührem bey s

dem Tsnnrschmdel von dem Veckänfer, und bitt
V-rsicheruiige-Ivon dem Versichertenallein, Zu er-

hatmk l
§ Um. Bin andern Geschäftenmüssen ihm

diesldcn von set-ein beuder Theile zur Höler ent-
ttchitr werden

§. 1383. Hat j-«dePosten ihren besondernMäs-
lckt so »d«1lk jeder Måklsr von seine-«Parkey vie
Häifkedes vorgeschriebenen Sotzctz

s. 1384. We an Mäklcsxlonnmehr, als die et-
lcmbten Sätze, fordert ever onnnnmh soll zum ek-

stcnmale um den dopp.lten Betrag der rechtmäßigen
Gkbülgrcnbestrafe, und im WiederholungsfalleW
nes Dienstesentsetztwerden,

§. 1385·
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V Hi 1385. Mehrere Tåkler sollen, bey namhaf-

ter Strafe, keine Gesellschaften unter sich errichten,
und keine leeilungen des Verdi.«1tst.sverabredem

«s.1386. Wird ein Pkäklek begangener oder be- .

günstigrerBeträgen-neu Uberfukzrn so soll er den—

Schaden ersetzen, kassm, und noch außerdem,nach i
esdmffmtgeckdes begann-sum Vetbrxchens , und spsi

Vorschriftdes Crtminnlrechm, bestraft werden. -

»

«
7

s. 1387. Will etnEOkåklssrseinen Diensiniederle- Ij
sen: so muß er die Entlassung bry der Blut-stric- s

such-m«weiche ihn bestellt huc; damit sein Posten
sogleichwieder besetztwerdcn könne«

H· 1388- Die Dunsjenkselzung, dder auch frev-
willige Abdonknng etneg Wässer-H soll an her THEer
und durch die Zeitmgeu und Intelligenzhlånerder

Provinz bekannt gemacht werden.

Eilfter Abschnitt Hi
Von RhcdermScksiffcrm und IF(Befcarhxckm

s. 1389. Jeder, welcher aiskssae Vertsäne - Von »

schließenkann, ist heftig-, zkachrschkffxbauen und SÅEM d -«.»
ausküstcnzu lassen.

«"«e«spW

O. 1390. Es muß jedochzuvor die Erlanbniß
bkk Qbiixckcik dazu nschmmisn , nnpv datxui letzen,
Cß bey dem Baue des Schiffs Vte wenen der

GrößeNOT-them dir Bfchass »Den der M»xter("slie11,
der Reaelmnsugkeit und Festinkest Des Bauch oder

Nst ergangenen Versc!)rifren, genau befolgt
erden.

§. qur. Jst das Eine ober»Andere versäan
DMuß fdie Qbrtnkeit , sobaLd sxe g-«·qen dte Exa-

tlchccmgdes Baues , und ob fett-Last vorschrifts-
mäßjggkstchkks·.-y, ein ein«-Eissch«Bedenken fin-
.ek, das Schiff auseinander nehme-» und me Ma-

minnen-

s i

L
«

1

s

Z

L
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terialien , für Rechnung des nnbefugt Bauenden,
an den MeistbietkndenVerkaufen lassen.

m

s. 1392. Kein Schiff soll zum Lmnspokt der

Frachten gebraucht werden; wenn es nicht mit ei-
nem Akte-sieder Obrigkeit über den ookschriftsmäsi
sigenBandessilben (Bevl- Brief) versehen ist.
§. 1393. Derfenige ist für den Eigenthümer des

Schiffes zu halten, auf dessen Veranstaltung feibb

ges erbaiiek worden, wenn gleich die Materialien
einem Dritten gehörthaben. »

s. 1394. Er muß aber, ins-legten Falle, den

Dritten nach Vorschrift des Ersten Theils, Tit. tx.

§. 305. und 306. entschäoigen
s. 1395. Beym Verkaufe eines Schiffes sinden

"dieGkusdsützedes Ersten Thetis, Tit. xi. §. 12.

qu. statt. ,

.

»E.1396. Wenn nicht das Gegentheil ausdrück-
lich bedungen worden: so wird angenommen, daß
die Uebergabe durch Vollziehung des Contrakts ge-

. 1397. Welche Stücke als Ziibehör eines
Schiffes anzusetzen sind, ist im Ersten Theile-
Tik. Il. §. 91. verordnen

§. 1398. Auch das Boot wird als Ziibehördes

Schiffes betrachten

§. 1399· So oft ein Schiff verkauft, oder sonst
von einem Eigenthümerauf den andern gebe-s t

wird, soll ein ordentliche-s Jiiventatiuin aller one-

auf Vorhof-denen Geräthschaften aufizerichteh und
von beyven Theilen iinterschrieben werden.

-

H. i4oo. Jst kein solches Jnoeniarium Vorhan-
den: so werden nur diejenigen Stücke, weiche M

Contratte ausdrücklichbenannt, oder nach Vot-

schrift des Ersten Thei75, Tit. lL 91. für Zube-
lzdr zu achten sind, für mitvetkautst aiment-sc

s. 1401. Besindet sich das Schiff zin- Zeit des’

Verkaufslaufder Reise: «so werden die Fruchkgekx. e
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der für diese Reise, ben dem Mangel besonderer
Verabredungem als ein Vorbehalt des Verkäufkri
angesehen..

§. 14o2.«Der Vers-Hufeneines Fsacbtsrbissesist
schuldig,das Schiff frey in alleckHäfenund Stroh-
men zu gewähren.(Tf2. l. Tit. XL §.—135.qu.)

s. 1403. VJer von einem Boots- oder andern

Schiffsmanne einiges Schiffsgecäthe,qlsTauwerh
’Sege1, Ruder, und dergleichen, ohne Vorwissen
des Schiffers kauft, over sonst an sichjringh soll
nicht allein selbigesohne Entgelt wieder herausge-
ben, sondern auch überdies, gleich demjenigen,
der von verdächtigenPersonen gekaufthat, bestraft

«

werden. (Tit.XX. Abschn.)(lll.)
§. 14o4. Bey Verwiethungeines ganzen Schif-

fes gelten die Grundsätzedes Ersten szcilo,
Tit. XXL s. 234. qu.

s. 14uz, Hat jemand ein Schiff auf den gan-

zen- Soinmer gennctkzeu so läuft der Contrakk bis
Marnnn

«

Fi. 1406. Wird der Mieclzer,ohneyeineSchi1Id,
durch Unalfxckgsälle gnuötttzixh über dce kesiirpmte

Zeit in See zu bleiben; so ist er zu keiner Echo-
lzung der Mtethe verbunden.

S. 1407. Wegen Verpfändungder Schiffe und
Schiff-schätzetreten die Vorschriften des Ersten
Theils, th. xX. 0.300.K1q·ein.

'

s. 1408. Jn jedem Fall-, dastn Pfondkechk
« sich nur auf Eine »obe:mehrere Schiff-knackener-

streckt, sind die übrigenMixrhedcr befugt, von

dem Pfandglåubiger,.gegen Bezthung der Schuld,
·

die Abtretung sein«-rRechte zu t«okpk:·n.
§. 14o9. Weder ein z11m«?1ugl.111f.«nfertiges und

Marsch noch ein im Laden hear-Rier Schiff,
kann wegen Schulden mit Arrest belegt werden«

s. »kle-

Von
k- chstfsavs
lestsm
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§. 1410. Sind solcheUmständevorhanden, daß
sonst nach Vorschrift der-Prozeßordnung«derReal-

arrest znlåßigseyn würde: so muß der Richter statt-
dessen dein Giäubizehnach Anleitung des-Ersten
Theils, Tit. XX. s. 303. qu. ein vorläufig-SPfand-·
recht auf das Schiff bestellen, und den Schiffer als

Sequester vereiden.,
" "

§. i41i. Eben dieses sindet statt, wenn Waa-
ren, welche sich schon über den Bord dea Haupt-
schissesbeleen , wegen Schulden «mitArrest be-?

leg-c weiden, nnd ist alsdann bec) deren Vetpfånås
duna nach Vorschrift des Eisten Theils-, Tit. xX.·s

D. 374. LH zn verfahren. »
» '

-

s. 14-2. Alsdannlzaftet demjenigen, welcher-
den Arrest aufgebracht lzat," das Schiff oder die

Psaare bis zum Betrage desseniaen, was er dem-·
kamst an Col-nah Zinsen und Kostenrej)tskräftig
erstreikec -

«

"

H. 141 z. Jst das Schiff oder die Waare entwe-

der gar nicht, oder nicht bls zum vollen zu bestim-
mener Wenige versichert: so kann der Aerestleger
die Versicherung ergänzen. ,

·

§. 14i4« Er muß zwar alsdann die Prämievor-

sphiekenz kann aber diesen Vorschuß, nachxkchkng
krsifzig erstrittenec Hauptforderung, unter den übri-

gen verkndae DE1412. ihm zukommenden Erstarkun-v
gen zurücksorderm

1415.«Menn ein SchiI segelfertinliegt: so
kann ism Schiffsmann wegen Schulden oder andrer«

bürgerlichenAnsprüche, ohne«G-.nelzmig"ungdes

Schiffers , daraus genommen, und zur persönli-
clxien Hatt gebracht werdem

«

s. 1416. SWird aber dem Schiffer sofort ein an-

derer stuchtiger und annehmlicher Schiffsmann für —

dtxseldigcHeller gestellt: somuß er sich den Arrest
gefallen lassen. -

§, 1417.
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§. 1417. Dvgegen kann in jedemFalle derGlöu-
-

biger eines Schiffsmanne-s desselben beweg:.scheSa-

chen und Effekten, in so fern selbigenich«zur Fort-
setzungder Reise unentbehrlich sind, in Beschlag
nehmen lassen-

es. 1418. Auch auf die rückständigeHeuer kann
bis zur Halfte Arrest angelegt werden; nicht aber

auf die künftigeHeuen
H. I419. Wird ein Arrest auf Schiff oder La-

dnng nicht wegen Schulden, sondern wegen Eigen-
tlzumsansprüche,oder aus andern Gründen ange-

"

legt: so treten die allgemeinen gesetzlichenVor-

schriftenVon Arrestenein«

H;1430 Wer unter dem Schutze des Staats, XCme.
» l

.

s» s-—, .- «.-:.-yden Linn Port der Frachten mit Otefchlssut als
abcrhwc

Hauptgezchafttreibt, wird Schiffsl-l2edergenannt.

s. 142I. Elser Rhederey treiben könne,
«

muß
nach den Gesetzenund Verfassungen jedes Orts be-

urrlzeiltwerden·
I. I,122. Wo diesekeine deutliche Entscheidung

enthalten, sindet eben das statt, was im Sieben-
ten Abschnitte §.476. qu. von der Befugniß,Kauf-
mannschaft zu treiben, verordnet worden.

s. 1423. Wer die Rechte eines Kaufmanns ge-

hörigerlangt lzat, ist dadurch in der Regel zur Rhe-
derey befugt.

,

H. 1424. Die Rheder sind verbunden,ier Schiff
mit nicht-gen Beyl-, See- und Kaufbriefsn nnd

Passe-Izu verfehetu widrigenfglls sie, wenn we-

gen Piangelö derselben, dem Schiffer und Volke-,
oder andern Jnkeressenten»Sch-idmentsteht, da-

für verlgatter sind.
'

s. 1425. Die Schiffspåsseund Vevlbrtefe, des-

gleichen die in Steinchen gewolgnlichm Procestku
tionen, Verklårnnaen der Schiffsleute-, oder an-

dskt dergleichen öffentliche und gerichtlich In-
strumente, welche in hiesigen Landen ausgenom-

YWM Geneh- m. Gent-. N n menJe
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men werden, sollen von keiner Kraft seyn, wenn

sie nicht ben der KöniglichenAdmiralität, oder bey
der kicenkiEainmer, oder wohin sonst an jeden Ort

die Schiffs- und Seesachen gewiesen sind, in glaub-
würviger Form cuisgetertigi worden«

Appetika s. 1426 Mehrere Rheder stehen unter einan-
DH Zlnf sder in eben dem Verhältnisse,als die Interessenten
um« M·

einer auf bestimmteGeschäfte gerichtetenGesellschaft-
(le. l. Tit. x« li. H. 1;»6. qu.)

H. I427. Die Vertheilung des Gewinns nnd

Beil-MS geschicht, bev dem Manacl besondrerAb-

teden, nach Verhältnissder Srhnfsripartm
s. 1.-,2g. Dnmach werden auch die Stimmen

berechnet, wenn über gemeinschaftlicheAngelegen-
heiten ein Schluß abgefaßt werden soll. (Ti2. l.

Tit. XVU. IS. quJ
§. I429. Jst jedochvon einer Angbesscrnngdes

Schiffs die Nebe, welcheder Schiffer nnd tin ver-

eidcter Sclsisfszlaunieister nothwendig finden: so
muß damit, ohne Rücksichtauf die Mehrheit der

Stimmen, verfahren werden.

s. 1430. Will der größereTheil der Nhedee
sich dieses nicht gefallen lassen: so steht denselben
frev, auf den ösiscntllchenVerkauf des Schiffes an-

zutragem

1431. Ein Von den Nhedern zur Verwaltung§.
ihres gemeinschaftlichenInteresse besiellter Schiffs- -

Direktor, hat alle Rechte und Pflichten eines Hand-
lungsfaktoks oocr Di«ponenten. Us. 497. fqu

H. 1432. Jst die-Bestellungeines solchenSchiij
Direktoto von sämmtlichenNhedelrn dem Schiffer
bekannt gemacht word-Im so ist dieserschuldig, so
lallase bis sämmtliche thder ihm andere gemessme
Akimeisimaen erkhcilem ocn Verfügungendesselben
allem Folge zu leisten. -

§s 1433s
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s. 1433. So lange ein Schiff auf der Fahrt be- Vom Auc-

griffen ist, kann keiner der Interessenten die Aufhe-
bung der GesellschaftVerlangen-
§. 1434. Wird jedochüber das Vermögeneines

Rheders Conrurs eröffnen so sind die übrigenMit-

theder foyieichbefugt, sich nach nähere-.-Vorschrift
der Concursordnung , mit seiner Creditniasseaus-

einander zu setzen. »

§. 1435. Eben dies findet statt, wenn der Fall
eintritt, daß ein Mitrheder von den übrigenans-

geschlossen werden kann. (Th. l. Tit. XVIL

is 273—2740 .

. H. 1436. NachEndigung einerFahrtstehteinem
jeden frey, auf den össenklichenVerkan des Schif-
fes anzutragen, wenn der Contrakt nicht das Gegen-
theil enthält. (

§. 1437. Will ein einzelnerRheder nur feine Vorn-Hor-
«

so steht den Wiitgiiedern
ein gesetzliche-ZJorkaussrecht zu. (Th. I. Tit. XX. sung-ä-

kc

Schissspnrt Verlaufem

§. 7s-.

595Z438.Sie müssensichaber, bei)Verlust ih-
res Rechts, binnen Drey Tagen, nachdem ihnen
die gehörigeBekanntmachuug geschehen ist, erklä-
ren: ob sie den Vorkan ausüben wollen, oder nichts
(Ti2.I. Tit. XX. 610.il1q.)

. r439. Haben die Nheder einen Schiffsdirek-
tor bestellt: so ist es hinreichend,wenn die Bekannt-

tnachung nur san diesen geschieht; »unddie Miteige-
der verlieren durch seine Versäumnißihr Vor-

kaufgrechr · »

H. 144o. Jst der Verkauf ohne gehörigeBe-
kanntmachung, oder vor Ablauf der dreytäaigetj
Frist geschehen: so stehet den Mitrhedern das Rück-

foroeruugsrechrbinnen Vier Wochen zu. (Th. li.
Til· XX. §. 631. link-) ;

§. 1441. Wollen mehrere Mitrheder zur Aus-

übungdes Verkaufs- oder Räherrechtsgelassen
Nn 2 sehnt

eritse cus

der Rhcder
Ny·

te.
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seyn: so hat derjenige den Vorzug, welchersich
dazu bey dem gehörigenGerichte zuerst gemel-
det hat.

s. 1442. Haben sich mehrere zugleichgemeldet:
so sieht dem bisherigen Besitzer die Wahl frev, mit .

welchem unrer ihnen cr sich einlassenwolle. (Erster
Theil, Tir. leL s. 62.)

§. 1443. Ein Jskinhedey welcher zugleichzum
Schiffer bestellt worden, erlangt dadurch, weder
in Ansehung des Vorfaiisa, noch sonst, ein beson-
deres Vorrecht vor den übrigenRhederm und wird

in allein, war- Die Fuhr-eng deo Schiffes betrifft,
nur einem andern Schiffer gleich geac!)ret.

s. 1444. Es mnelit dahin keinen Unterschied,
wenn er auch die Führung des-Schiffes, bey sei-
netn Einer-irre in die Z)ih·:derey,sich zur besondern
Bedingung gemacht hätte. v

Erz-reinstem - s. 14.;5. Denjenige, welchemdie Aufsichtund
·

IF Führungdes ganzen Schiffs von den Qihedern über-
- eins-tragen ist, wird, ohne ancksicht auf den ihm etwa

fem· bkvgelsgten besondern Namen, als Schiffer be-

trachten .

Vesianan s. 1446. Es sollniemand in hiesigenLanden zum

FJZWMSchiffer angenommen werden, der nicht Lzuvor von
"

dem Schiffer-Alten mir Zniiehung eines geschickten
SIJkathenrmikersgeprüft, und mir einen-. Atteste ver-

sehen wnedem das; er in der Stenernmnnslunsi er-

fahren seyz durch Reisen schon die nöthigen Land-

und Revierkennenisse erlangt habe; den Schiffbau
verstehe; auch insben Seerechten und Gebrauchen
hinreichend bewandert sey. .

h. 1447. Die Nhedermüssenbev eigner Ver-

tretung keinen unn Schiifer bestellen oder behal-
ten, der-die Schiffahrt nicht versteht, oper solche
grobe Fehler an sich-hat, die ihn zur Wahrneh-

- . MUUS
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mnng seiner Pflichten untüchtigmachen. (Th. l.
Tit. Vl. 62. iqq.) «

s. 1448. Fluchdürfen sie einen Schiffer, der be-
reits ein Schiff geführthat, nicht eher annehmen-
alg bis die gescheheneEntlassung aus seinem vori-
gen Dienste grhorig nachgewiesenist.
§. t449. Das VerhältniszwischenNhedetn nnd

Schiffern ist, im Allgemeinen, nach den Gesesen
«von Verträgen über Handlungen zu beurtheilen.
(Th..1.Tit. XI. Abschn.Vlli.)
»

s. 1450. Zu Verhüllungalles Streites mußmit
dem Schiffer, wegen der Hetier und anderer Con-
dieionen, ein schriftlicher Contrakt geschlossen
werden.

.. H. I451. Unter Abwesenden vertritt die zwischen
den Schiffern und den Okhederm oder deren Bevoll-
mächtigten,gepflogene Eorrespondenz die Stelle
des Ernte-alte

s. 14H2. So weit ans dieserein Anderes niche
«erhellet,wird angenommen, daß der neue Schiffer-—

in den Contrakt deg vorigengetreten sey.
I. 1453. Bey dem Mangel eines schriftlichen

Conrraktesfinden die Vorschriftendes Ersten Theils,
Tit. V. §. 155. f·qq.Anwendung; und in so«weit es

baden auf eine mündlicheAbrede ankommt, wird
« der Schiffer zu deren eidlichenBestärkunggelassen.

H. 1454. Hat sichjemand zu einem Schiffer an-

nehmen lassen, der die zur Schifffahrt nöthigen
Kenmnisse nicht besitzt:so sind die Rheder an den

geschlossenenContrakt nicht sebnndeen
« s. 1455.. Vielmehr soll dergleichenSchiffer zur
Rückgabealles Empfangenen, und zum Ersatzedes

«. verursachtenSchadens, durch rechtliches Erkennt-

niß angehalten, auch noch überdies mir will-

,kührlicherGeld - oder Gesängniszstmfebelege
s Werden. «

Nn 3 s. 145361

Entlassung
desselben
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s. 1456. Finden, außerdiesemFalle, die Rhe-
der nöthig, den Schiffer vor Ablauf der im Con-

trakte bestimmtenZeit zu entlassen: so ist derselbe
zwar schuldig, sobald ilzm diese Entschließungder

Nin-der bekannt wird, sich aller Verfügungenüber
das Schiff zu enthalten; -

s. e457. Wird aber tziernächstauggemittelt,
daß die Rheder den Schiffer ohne genugsam erheb-
liche Ursache zu frühzeitigentlassen halsenz so müs- .

sen sie denselbenvollkommen schadlos halten; und

es soll ihm auf Kosten der Rlzeder ein gerichtliches
Arrest über seine Unschuldcttlzeiltwerden« ,

FRAan s. 1458. Sobald dem Schiffer das Schiff über-
kFH geben ist, muß er die Beschaffenheit desselben und

ever der Schiffsgerathegenau untersuchen, die daran
WaM« entdeckten Mangel den Rhedern anzeigen, und

wenn sie nicht am Orte gegenwärtigsind, deren

schleimigeAdlzclfung besorgen.
s. i459. Wird von den am Orte gegenwärti-

gen Rhedern die nöthigeAusbesserung entweder

gar nicht, oder nicht hinreichend vorgenommen:

so muß er der Admiralität oder siicentcanuuey
oder wolzin sonstjedes Orts die Schiffs - und See-

sachen gewiesen sind, davon schleunige Anzei-
ge thun.

s. i460. Untekläßter das Eine oder Andere:

so wird er für allen dadurch entstehendenSchaden
mit verhaften
§· 1461. Der Schiffer isi schuldig, der Rhcdee

Vortheil in allen Schifföueschästenmöglichstzu be-

fördern, und allen besotglichenNachtheil nach sei-
nen Kräften abzuwendenu

s. 1462. Dabey muß er die Versetzenvertreten,
die ein vorsichtiger und erfahrner Schiffer sich nicht
würde zu Schulden kommen lassen.

s. 1463. ch wichtigen und bedenklichenFäl-
len«da Schilf- laduuh und Menschen in

Cäegakzss e en,
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stehen«sowoizkiin Hafen, ais ans der See, muß
er mit seinen Schiffsleuten Seemannschast oder

Schiffe-eachhalten«
1464. Es ist jedoch zur Deckung des Schif-

fer-s hinreichend, wenn zu einem solchenSchiffsm-
tlge nur der Steuermann, Hochboocomann, und

Zimmermann gezogen werden. .

§.. 1465k Fehlt einer von diesen-: so muß der-«
Schiffer an dessen Stelle wenigstens einen andern

erfahrnen Schisfonmnn zuzieizen
§.. I466. An die Meinung des Schiffsrakizs ist»

der Schiffer zwar nicht- gebundenz wenn er aber

demselben ohne erhebliche von ihm klar zu erwei-

sende Gründe zuwider handelt: so macht er sich
wegen des daraus entstehenoen Schadens Verant-

wort.iich.
s, 1467. Der Schiffer darfdas Sel)iff«,vor be-

endigter Reise, ohne der Rheoer Einwilligung, un-.

ter keinem Voiwantie verlassen.
H. 1468. Selbst in dem Falle, wenn der Schif-

"

fer nur auf eine bestimmte Zeit gedungen worden,
und· die Reise binnen dieserFrist nicht geendtgt wer-

den kam-»muß er dennoch oao Schiff an den Ore

seinerBestimmung abliefern. -
i

§. 1469. Tsird der Schiffer durch- Krankheit
oder andern Zufall verhindert, die Reise fortzusetzen:-

so muß er den Rlzedekm over deren Bevollmächtig-

ten, davon Nachricht-geben, und ihre Verfügung
abwarten. ,

«

s. 147"o. Kann die Fortsetzungder Reise bis«
zum« Eingange dieser Verfügung nicht verschoben
weiden: so ist er berechtigt, einem andern an sei-
ner Stelle die Führung des Schiffes aufzutragen

. 1471. Für die Handlungen eines in solchem.
FallebestelltcnSubstituten haftet er nur in so fern-
alo er bey der Auswan desselben nur ein mäßiges
Versetzenbegangen igatx

n 4 F. 147«—.«
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H. 1472. Ehe-ein Schiffer Ladung einnimmt,
muß eis, allenfalls mit Zuzielzung der nöthigen
Sachverständige-w das Sen-if Jenau untersuchen,
und sich hinteichendeGioißneit Versch.iffen, daß
selbiges zu dei- vokhabenden Reise tüchtig und ge-
nugsam ausgerüstetsey-

s. 1473. Finden sich bey dieser Untersuchung
Mänael am Schifs«-, oder an der Ausrüstung: so
muss des Schiffer nachVorschriftdes §. 1458. 1459.
verfahren.
§. 1474. Wird aiisgemittelt, daß ein Schiffer

Ladung eingenommen habe, obgleich das Schiff
nicht tüchsia nnd genugsam ausgerüstetgewesen:
so soll er sowoizlden Rhedetn und Vefrachtetiy als
den Versicheeern für allen Schaden lzaften ; und

außerdem, wegen der durch diese seine Rahtläßig-
keit irgend jemanden an Leben , Leib oder Vermö-

gen niaestosiisen Verletzungen, nach Vorschrift des

Criminalrechts bis-straftwerden.

s. 1475. Für die gehörnteBeladung des Schif-
fes muß der Schiffer vorzüglicheSorgfalt anwen-

den; und besonders darauf setzen: das das Schiff
nicht zu leicht geladen, sondern allenfalls mit dem

nöthigenBallaste versehen, auch weder im Grunde,
noch oben, noch auf Einer Seite zu sein belastet
werde, sondern eine bequeme Fahrt hobe.
§. I476. Er mußferner leckende Güter nicht auf

trockene stauen; keine schwachePaeklageunterlegen;
und die Güter gut garniren.

s. 1477. Nimmt er eine loseLadung ein, oder

fahrt er mit Ballastx so soll er in der Mitte ein

tüchtigegSchloß machen, damit die Ladung nicht
übergehenkönne.

s. 1478. Auch muß er die Ladung feste stauen,
und sie gehörigmit Holz unter-schlagen

s. 147«9.Bedicnt er sich bey dem Stauen der

Schrauben oder SIanewindem so muss er Bretter
ree
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vor die Schraube , oder Holz zwischen die Klau

legen, damit er nicht die Packlage verderbe.
d. 1480. Sind diese Vorschriften G. 1475 bis

1479.) von ihm oder seinemVolke verabsäumtwor-

den: so lzafiet er für allen Schaden.
§. 1481. An solchenOrten1, wo verordnete

Stauer sind, muß er dahin sehen, daf; diese keinen

Fehler an derStqung begehen; und wenn sie sich
nicht abhalten lassen wollen, dagegen Protest auf-
nelzinen lassen.
§. 1482. Hat er dies verabsänmt: so soll ihm

die Entschuldigung, daß der Fehler durch die
Stauer veranlaßtsm, nicht zu siatten kommen.

s. 1483. Die lleberladung des Schiffes muß
sder Schiffer mit gleicher Sorgfalt vermeiden, und
kann, bei) dadurch entstehendemSchaden, sich mit ,

dem Verlangen der Befrachter oder Speditenrs ge-
gen die Vertretung nicht schützen.
§. 1484. Jn allen Fällen,wenn auch kein Scha-

de geschehenist, muß der Schiffer den doppelten
Betrag «der bedungenen Fracht, für iede zu viel ein-

genommene last, zur Schiffer - Armencasse als

Strafe einrichten.
s. 1485. Ein Schiffer, der Von einem unbe-

kunnten oder unsichern Beftachter Güter an Bord
nimmt, deren Qualität er nicht genau kennt, haf-.
tet für den Schaden, welcher aus der verborgenen
Qualität entstehn

g. 1486. Eben dieses sindetstatt, wenn er, ohne
der Pilze-derund Bcfkachter Einwilligung, Conne-

bande, oder andre dergleichen Güter« ladet, welche
das ganze Schiff Und die übrigeladnng in Gefahr
se en.

·

tz
s. 14s7· Ferner-, wenn er in KtiegeszeitenGü-

ter einnimmt, deren äußereBeschaffenheiteine un,

richtigeAngabe des Befrachtetgvermuthen läßt.

Nu 5 §. dess-

(

-:.
»F
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s. 1488. Der Schiffer darf nach beendigtcr Sas-

dung nicht ohne Noth vom Schiffe gehn, vielweni--

get auf dem Lande übernachtm
s. 1489. Wird er durch vorfallende Umstände

so muß er die Aufsicht über das

Schiss während seiner Abwesenheit dem Steuer-
manne anfangen
§. 1490. Schiffer und Steuermann dürfen sich

also niemals zu gleicher Zeit vom Schiffe entfernen.
§. 1491 Der Schiffer darf ohne Noth den iizm

VorgeschciebenmCum nicht ändern, noch in andre-«-
als die ihm bestimmen Häf-:neinlaufem widrigen-
falls er den Anmerk- und Befrachtern für allen dar-

Aus entstehende-nScham-n haftet.
s. c492. Ist iizm kein Ein-s Voracfchriebem so

muß er den nächstenund sicherstcnWeg zum Orte

seinerBestimmung nennten.

§. 1493. Wird er durch Nothfålleden Curs zu

ändern, oder einen andern Haken zn suchen veran-

laßt: so muß er den Rizctscrn baldmögiichstdavon.

Nachricht geben.
. 1494 Ssgelt der Schiffer unter Eonvoy

oder errichteter Admiralschafn so muß ei- dieselbe
nicht vvtfstzllchbkscheth noch sichvon den übrigen
Schiffen ohne Noth entfernen. .

I. 149;. Hat et diesem zuwider gehandelt: so
haftet er den Rizedern und Bekrachtern wegen eines

jeden Verlustes, der durch Haltung der Admiral-

fchaft wäre verinicden worden; so wie den übrigen
Schiffen wegen seines eiwanigen Kostenbeytragci3.
§. 1496. Jeder Schiffer ist bey eigner Vertre-

tung schuldig, er mag unter Segel oder vor Anker

seyn, die Schiffsleuchte bei) Nacht gufzufteckenz
auch wenn er vor Anker liegt, über demselben den

sogenanntenWächterbefestigen, und schwimmen
Fu lassen.

H. »m-



Von Rhedem,Schiffeknk-·Bcfmche571

.

J

H. 1497. Außer dem höchstenNokhfalle muß er« - ;

ben- gleicher Veranlworxung, nicht ohne die dazu
bestellten Pilotcn oder Tootscn ein- und aussecgeln;.
dem Piloeen im Ein- und Ausbringen des Schiffes
das Eommando lediglich überfassenz auch sein,
Schiffsvolk anhalten-, demselben in allen Stücken,
besonders bey Regierung des Qiuders unsd der Se-
gel, genanzu folgen.

)

§. 1498. Såuster nach der Abs-Ihrevom !adungs- Gen der

vlatze in einen Hafen ein, wo ein ihm bekannt ge- ZEIT-z-
machker Bevollmächtigterder Nheder sich besindet: neu-Daseins
so muss er sieh ben diesemunverzüglichmelden, und «

ohne Vorwissen und Einwilligung desselben nichts « TO
von Erheblichkeitunternehmen. jTJ
§. 1499. Ist der Schiffer an einem fremden Bcv Aus-

Orre, wo keine Bevollmächtigtedex Rheder sichZJPFZZIZ .-

besinden,»Gelder zur Fortsetzungder Reise aufzu-veenGeloersx

nehmen genöthigt: so muß er dieselben varlelznsi ;.
weer auf die möglichstbesten Bedingungen zu ers- »3:«

halten suchen-
«

HL
s. 1500. Kann er dergleichenDarlehn nicht

ausbeinnem so muß er sich die benöchigtcnGei-
«

der auf Vodtneren zu verschaffenbemülztseyn.
§. 1501-. Finder weder das eine noch das andere·

stnen so stehe ihm frey, von den geladencn Waa- Hi
ken, oder von den entbehrlichen Schiffsgerötlzschaß T;

ten, so Viel als zur Bestreitung solcherAusgaben »l.

unnmgöngllchnothwendig ist, zu verpfänden,ober-

zu yet-äußern
s. 1502. Er mußaber in allen vorstehendenFäl-

len (§· t499, 1500. 1501.) die Umstände,welche
ilzn in Vettegenlzeit setzen, dem Seegerichke dec;

Orte-, wo ee nor Anker liegt, anzeigen, dieselben«
nebst dem Steuermanne und zwelJen Schiffsleuka
eidlich exhärtenz und ein Instrument darnber ce- -

,
,

richten lassen. —

«

Hi l

.

f

stel:
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§. 1503. Vernachläßigter diese Vorschrift: so
muß er, wenn demnächstdie—Rheder oder Beste-ch-
ter die Notlzwendigkeikdes Darlehns oder der Ver-

äußerungnicht anerkennen wollen , dieselbevoll-

ständigerweisen; und soll zum Erfüllungseidedar-

über nicht gelassenwerden«

s. 1504. Der Schiffer ist schuldig, die Rlzederk

eignenden erheblichen Vor-fällen zu benachrich-
tugen.

-

s. 1505. Jnsonderheitmuß er ihnen die Ankunft
und Abreise, Frachtschließungüber Waaren und

Personen, Ablieferung der Fracht und Frachtw-
der, das Einlaufen in einen Rothhafem u. d. m.

bey erster Gelegenheit melden.

’. 1506. . Außerdem muß er ein richtiges und

. vollständigesTagrdnch über die ganze Reise entwe-
·

der selbstführen, oder durch den Steuermann füh-
ren lassen.

«

s. 1507. Jn diesemTagebuchemüssenalle merk-

würdige, vor, während, und nach der Reise sich
ereignete Vorfållever-zeichnetwerden.

s. 1308. Besonders gehörendahin die bedun-

gene Fracht; die Annahme oder Abdankung des»
Volkes; der Empfang und die Ablieferung der

Waaren; die Abfertigung bey den Zdllen und

Licentenz die währendder Reise vorgefallenen Ver-

änderungendes Windes und Welters, und der-

gleichen.
»

s. 1509. Auch die währendder Reise sichauf
dem Schiffe ereigneten Todesfälle, ingleichen die

vorgefallene Vrschådigungenan Schiss oder La-

dung, müssen in das Tagebuch genau eingetragen
werden.

«
§. 1510. Der Schiffer nnd Steuermann müssen

diesesJournal dergestaltgetreulichführen, daß sie
"

Vlc
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die Richtigkeit desselbenauf Erfordern eidlich be-

stärkenkönnen.
»

s. 1511. Sie müssendasselbe innerhalb Vier
und zwanzigStunden nach ihrer Ankunft dem See-

gerichte des !oosiingoplatzeg,wenn aber die Beschaf-
fenheit der Gewasser eine frühereBrechng der La-

dung nothwendig macht, dem Gerichte des Vorha-
fens im Original übergeben. -

s. 1512. Jst das Tagebuchnicht gehalten, oder

nicht gehörigfortgesülzrtworden: so sollender Schif-
fer und Steuermann , außer der Verhaftung für
allen daraus cntstelgcudenSchaden, wenn der Feig-
ler aus bloßer Nachläßigkeitentstanden ist, den
Vierte-i Tlgeil der verdienten Heuer zur Strafe ent-

tichtenz bey ausgemitteltem bösenVorsatzeaber als

Verfälscherbestraft werden.

s. 1513. Außerdemmuß der Schiffer eine jede
seiner Angaben, worauf er für sich einen Anspruch
oder Vertlgcidiguug gruuden will, durch andre

rechtliche Beweismittel vollständigdartlzum und
kann darüber zum Ecsülluugseidenicht gelassen
werden. -

§. Ist-e- Der Schiffer mußan der mit den Rhe-
dernbedungenen Heut-r sich begnügen, und darf,
ohne deren Genehmigung keine Waaren für eigne
RechnquN weder in dem Ratitne,«iioch aus der

"

Decke, noch in den Kellern, auch nicht in der Cajåte
mitnehmen. .

§. 1515. Handelt er diesemVerbote zuwider:
so soll er den Bienen-Theil des Wenige der mit-

genonimeuenslsaare den Rhedern zur Strafe ent-

richten.
s. 151 S· Jst aber der Schiffer zugleichMiit-he-

.der, oder hat er für einen der Rheder, elzne die

Fracht zu bedingen, Ell-«arm einladen lassen: so
muß er den mittlern Szt des zu derselben.Zeit

am

Weiten der
Fracht.

-.;

DEZTHIÆH"Q
’

-

-—-.-.«
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am ladnnggplatze gewöhnlichenFrachtlohnes’ke-
Zahlen

d. 1517. Ferner muß er bey Annehmung der

Fracht, Vornehknlichseiner Rheder Nutzen zu be-

fördern suchen, und um der Kaplaken, Schreibe-
geldee, oder andres eigenen Vortlgeilo willen, keine
gute Fracht ausschlagen

"

s. Ists. Auch darf er an Kaolaken, Schreibe-
geld, oder sonst, wenn ihm dergleichenVorcheilse
bon den Rhedern zugestandenworden, nicht nicht
als den DreyfzigstenTheil der Fracht nehmen, wi-

drigenfalls er den doppelten Betrsg des ganzen er-

4baltenenKaplakena, Schreibegeloes, oder andern

Vol-theils, der Schiffers?ltmenc·,1ssezur Strafe er-

legen foll. »

Wegen der s. 1519. Bey Endigung jeder Reife muß der

Schiffer den leedern genaue Rechnung ablegen,

auch währendderselben, fo oft es von den asze-
dern, oder demjenigen, welchem sie dazu Auf-
trag ertheilt haben, verlangt wird, Auskuan über
die vorgefallenen Einnahmen und Ausgaben er-

theilt-L sp »

,

s. 152o. Hat der Schiffer von der Fracht oder

Schiffevrovision etwas unterfchlagem so soll er zum

doppelten Erfatze angehalten, und außerdemals

ein Betrüger gestraft werden.

s. s1 521. Eben dies sindet statt, wenn der Schif-
fer, zum Nachtheile der Rlzeder oder Versicherer,
mit den Schiffslzandwcrkern und Lieferanten sich
einvetstelzn

H. 1522. Zum Verkanfe des ganzen Schiffes
ans ferner Hand, ist der Schiffer olzne ausdrückli-

Verpflich-?
kunn, der
Nheder
VWVNE che Einwilligung der Minder-, oder ihrer Bevoll-

mächtigten;nicht befugt-
»
§- 1523. Sollten »besond«Umständeden schleu-

Nikltn Verkauf desselben nothwendig oder für die-

so muß der Schiffer
»

Viele

H iisdlnns
ZW- PLZ
Schmerz-

Rlzcder nützlichmachen:
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diese Umständeden Gerichten des Orts anzeigcn,
eine Tore durch vereinete Sachverständigeaufneh-
men lässeih und den Verkauf durch öffentlichelies-
tation veranstaltem

—

II 1524. Unterläßter dies: so muß er den

Werth des Schiffes zur Zeit der Abfnhrt bezahlen,
wenn er nicht die Notwendigkeit oder Nützlichkeit
des vorgenommenen Verkaufes vollständigdartlziin
kann.

§. 1525. Durch andre von dem Schiffer-, wälz-
eend der Reife-, wegen des ihm untergebcnen Schif-
fes eingeg.ingcne Verbindlichkeiten , weiden die
Nin-ver eben so, als ein Handlungseigenelginnec
durch die Unternehmungen seines Faktors oder

Disponenten verhaften fs 497. li1q.)
1526. Gegen diee V isdindliidkeiten können

die Rhein-r durch den Vorwaiid, daß dee Schiffer
die ilzm errizeilteVollmacht überfcljriitenhabe, sich
nichtIchiitzeik

s. 1527 Auch werden die Nheder von dieser
Vertretung nicht« frev, wem! gleich der Schiffer
selbstdas ganze Schiff gemcetizet izcdxn sollte.

s. 1528. Den durch die Schuld deg- Schissers
oder der Schiffsleute an der laduiig oder den Rei-
sendcn veriirsaiinen Schaden, Wiss-n die Nin-der
in so weit vertreten, als der Befchädiger selbstzum.

Ersatzeunvetniögendist.
s. 1529.« Doch können die ngeder Von dieer .

durch die Handlungen des Schiff-ie- ilznen zur Last
fallenden Verbindlichkeiten, mittelst Abtretung ih-
rer Schiffeparte, und aller währendder Reise davon

gehabten Vortizeile, sich bestem-L
Es ISZOs Jst MS Schiff versichert gewesen: so

Müssen den Gläubigekn auch die Rechte gegen den

Ver-sichererabgetreien werden.

I 1531-. Haben die Rh-·dcr nach Endinung
der Wiss- «wä!zrcndwelcher eine solcheilznm be-

cmllk
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kannt gewordene Forderung entstanden ist , das

Schiif aufs neue in Sexegehn lassen: so können sie
sich diirch Abtretung ihrer Schiffer-artig nicht mekzr
davon losmachen; sondern kzaftcn auch mit ikzrem
übrigenVermögen.
§. 1532. For die Berges-ringen des Schissets

find die Rizedec nur so, als ein Prinzipal fnr die

Vergehiingen feiner Faktore ocrigaften G. 515.qu.)
» §.«1533. Es sinoet aber auch alsdann die Ab-

tretung des Schiffes nidit statt.
"

m. Per- s. 1534. Das Sifisssoolk stehtgegen den Schif-
MUJIIF fer in eben Dein Verhältnisse, wie das Gesinde ge-

fskiiiqäiilxßgenfeine Dieiiiilieisrlchafn (Tkz.ll. Tit. V.)
fi- iiv

—

H. 1535. Der Schiffer ist schuldig, ekzeet in

See geht, mit dem Voll-e einen schriftlichenVer-

s dring, oder sogenannte OJZiisterioilezu errichten.
91 1536. Die Heuer des Volkes kann entweder

monathweise,, oder für die Reise überhaupt in

Paiisch iino Bogen, beduiixxen werden.

s. 1537. Dadurch, dofå der Veroiing wonach-
weiie geschehenist, wird keiner von Moden Theilen
berechtigt, vor beendigter losimg von dein Con-
ktaiie einseitig abziigelzen.

ts. 1538. Muß, wegen Kürze der Zeit, ein oder

andrer Schiffsmann ohne vorher errichteten schrift-
lichen Contrakk angenommen werden: so ist die

Heiiek nach Verhältnis derjenigen zii bestimmen,
die der Schiffer selbstvon den Nigedcm empfängt

§.—1539.Ein Steuer- und Schiffszinimermann
erhalten alsdann jeder Zwei) Drittel; eiii Koch
nnd Hochbootsmannjeder die Hälfte; ein Mars-sof-
Ein Drittel; nnd ein Schiffsxiniae Ein Sechstel fo
viel. als dem Schiffer von den Rococrn ausge-

stljt ist- ,

s

- H. 1540. Ein Schiffsmann, der sich an zwei)
Schiffer zugleich Viihcucth soll die Häler Her

Vom
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Vom letzternversprochenenHeiier als Strafe , zum
Besten der See-Armen, entrichten.
§. 1541. Auf gleiche Art ist der Schiffer zu be-

strafen, der einen schon von einem Andern gemie-
kheten Schiffsmann, ungeachtet ihm solches be-
kannt ist, in Dienste nimmt.

,

H. 1542. Ein Schiffenianm der mit der empfan-
genen Heuer entlaufe, oder sich verborgen hält, unt

dem übernommenenDienste stch zu entstehn, soll
als ein Dieb angesehen und bestiaft werden.

§. 1543. Wer sichfür einen Steuermann, Zim-
mermann, oder andern Schika-Ossicianien ver-

lzeuert, nachgelzends aber vorsichtng dazu befunden
wird, gegen den finden die Vorschriften s. 1454.
1455. Anwendung

H. 1544. Ein Matt-tose, oder andrer gemeiner
Schiffsmann aber, der auf der Reise untüchtig be-
funden wird, solt feiner nochrtickstäudigeriHener ;

verlustig seyn, und mit einer nach Beschaffenheit
«

der Umständezu bestnnnieiideii willkulzrlichentei-

besstrafe belegt werden.

s. 1545. Muß ein Schiffsmann «vor vollendeter

Reise entlassenweiden, weil er sichzum Dienste Un-

tüchtiggemacht hat; oder weil er mit einer veneri-

scheiiKrankheit behaftet ist: fo kann ei- nicht metzk
an lolzn fordern, als er bis dahin wirklich ver-

dient lzar.
"

H. 1546. Sollte ein Schiffsmann vor vollende-

ter Reise eigenmächtigaus dein Dienste treten: so
kann er zu dessen Fortsetzung durch Zivangsmittel
nngeizaltcn werden.

Fi. 1547. Will der Schiffer einen ausgetretnen
Schiffsmann nicht wieder aiineizmem so muß der

letzterealles Enipfangcne an Handgeld nnd Hener
zurück geben; auch wegen seine-JUnfug-J, mit einer

nach Beivaiidniß ver Umstande zu vestiinmenden
letbesstrafebelegt weiden-

"

Mein-. Orient-. ill. Band. O o i HE-

Abdnnkusg
des Schme-
volka
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H. 1548. Finder ein Steuer- oder andres

Schiffsmann Gelegenheit, selbst ais Sch.ffer an-

gesetztzu werden: so muß ihn sein bisheriger Schif-
fer, auch noch vor vollendeter Reise, des Dienstes
entlassen.
-§. 1549. Der Abgehendeist aber alsdann schul-

dig, einen andern tüchtigenMann an seineStatt

zu stellen, und sich mit demselbenwegen des Sol-
des ohne des Schiffers Schaden zu vereinigen.

s. 1550· So lange dieses nicht geschehen ist,
’

muß auch ein solcherSchiffsmann feinen bisherigen

h) durch
Zuthua des

isseesz

i

i) Krank-
beit-

Dienst nothwendig fortsetzen. .

s. 155-t. Ebendies findet st.1tt,wenn ein Steuer-

oder anderer Schiffsmann vor der Abreise Gelegen-
heit erhält, sich zu verheirathen; und er diese Ge-

legefnlzeitdurch seine Reise zu verabfåumenGefah-
läu t. .

s. 1552. Verabschicdet der Schisser einen

Schiffsmann ohne rechtlichen Grund, noch vo-

dem Antriiee der Reise: so muß er demselben,
wenn in Piusch und Bogen gesungen worden,·
die halbe Heuec, und wenn nionachwesse ge-

dunnen ist, einen doppelten Monatlzsolv ent-

richten. .

§. 1553. Geschieht aber die Verabschiedung
währendder Reise-: so gebührtdein Verabichicdw

ten, außer den Nekourkostem nach Verschiedenheit
des Bett-ungez, die ganze Heim, oder ein Bier-

mdnathlicherSold-

§. 1-;4. Mus? ein Schiffsmann, noch vor anne-

tketener Reise, wegen eines- Zufn«llsabsicdankt wer-

den, dkk ihn ohne seine Schuld zum D.enstc nn-

taunlich macht: so kann er, nach Verschiedenheit
dss Verbtinaw den Vierten Tizeil der Heuey oder

Einen Motinishssolofordern. -

L 1555. Ereignck der Fall sichwährendder

Reise: so muß der»Scytffer die Verpsiegncigs-,
Halm-»ges-
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Heinmgs - und Netonrkostenfür den Schiffsmann
besagtem

«

§. 1556. Hat jedochder Zufall sich außer dem
Dienste eceignen so fällt dem Schiffer an sein«-en
Lassen zufammen, nach Vekjchsede ,k des Ver-
d:-ngS, ncht nicht, als ds- Berkag Der halben
Henke, oder eine-J Zins-menschlichenSolvet-»außer
dem schon verdienten Tokan , zur Last; nnd das

wetze-Vcswcsiccke muß von dem Beichädigtendem-

nächstecsiattck werden«

H. 1557. Ein-en in Geschäftenfeines Dienstes
vertritt-Deren oder befckiädiacxnSci-iff.snsann, muß
bcr Schffm auf per Rächer Koste.s, igcilzn und

verpsieacn lassen.
H. 1558. »Auchfür einen durch eiane Seb11«d ek-

kkankisen Oe rtspnst bxicliåoigrenSchiff-mann, muß
der Schiffer w Lin-n- soracm bis er iczn an ein be-

wolzncts Land aussetzenkann.

s. 1559. Doch ist der Schiffer alsdann bete-ch-
tigh die gemachten Arn-lagen von der dem Kran-
ken enva noch zukommcnocnHeuck in Abzug zu
bringen- .

§. 1560. Jn keinem Falle kann ein kranker

Schiffsmann verlanzen, daß d r Schiffer um sei-
netwnjen die Reise bei-zögern,over an einem Orte
wohin er nicht bestimmt ist, lanven solle. ·

s. 1561. Stirbt-ein Schiffsmann, bevor mit der en Ah

Ladung angefangen worden : so können dessenbell·
Erben, nach Verschiedenheitdes Verdungs, den

Vierte-i Theil der Heuer, oder Einen Monatigfold
fordern.
§« 1562. Stirbt er währendder Hinreise: so

gebührt den Erben, nach Verschiedenheit des

Vervungs, die halbe Heiter, oder ein vom-ei-
ter Monatszsold5 und wenn er auf ver Nückreise
stirbt, die ganze Heuer, oder ein Viermonatlzlii
cher Sold-

. Oo 2 Es lsHZs
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s."1563. Der Schiffer aber kann davon die dem

Verstorbenen gegebenen Vorschüsse, und die aus-

s- gelegten Begräbnißkosten,in Abzug bringen.

F« .

§. 1564. In allen vorstehend-InFällen wird der

»
Anfang der Hin: oder Rückreisenach Vorschrift

«
des Dierzehnten Abschnitte berechnen
»s.1565. Der SWirkwe oder den Kindern eine-

« bey Verkheidignng deo Schiff-z getddeeken, oder an

II seinen Wunden gestorbenen Schiffsmanne-, muß
«

in jedem Falle doppelte, andern Erben hingegen
G« die einfacheHener gezahlt werden.

«

s. 1566. Davon wird bloßin Abznggebracht,
was der verstorbene Schiffsmann auf die bedungene

« Heuer schonbev seinem leben erhalten hat.
s

; Rkchkzm H. 1567. Wird die Reise, wozu das Schisssdolk
· EIN-Umgehangen worden, auf Veranlassung der Rheder

. dekejeuekz ganz rückgängig: so gebührt dem Volke die halbe

XII-Jst Heuerz oder wenn mouathsweise gedungen ist,
l

nagen-sm» ZwkymdnakhilchckSold-
— s, 1568. Ein Gleiches sindek alsdann statt,
«

wenn die Reise durch einen auf das Schiss gericht-
; lich angelegten Arrest rückgängigwird.
: §. 1569. Wird aber das Schiff, ohne Verschul-

den der Rheder, oder des Schiffer-H-durch höhere
Macht, oder undernmchete Kriegs: oder Räuber-

gefahr, in See zu gehn verhindern so kann das

Volk, außer dem Handgelde, nur die Heuee des

laufenden Monaths, oder wenn die Heller für die

ganze Reife in Pausch und Bogen bedungen wor-

den , eine verhältnißmaßigeVergütung für die

schonwirklich geleisteten Dienste fordern.
- h. 157o. Jst in vorstehenden Fällenein Schiffs-

» mann von einem fremden Orte verschriebenworden-

so muß ihm die Hin- und Nückreisenoch besonder-
vergüketwerden.

b) M» §. 1571. Wird die Aneeetung der Reise über
MAIIW die verabredete Zett, ohne Zuthun des Schiffer-
tunc der

»Ur
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oder Rheders verzögert; nnd der Schiffer will das Reife ver,

Volk beybehaltem so darf er demselben, währends
dieses Aufenthalte-, nur den halben Mormrkkssold,
oder wenn es auf die ganze Reise gedungen ist, eine

billige Verbesserung entrichten.
s. 1572. Ilsird die Antretung der Reise durch

der Oiheder oder des Schiffers Zutrzun veriögcm
so kann dem Volke an seinem Monathosolde nichts
gekürztwerden; und wenn-es in Pausch nnd Bogen
gedungen ist, gebührt demselben eine verhältniße
mäßigeZulage.
§. 1573. Wird die bereits angetretene Reise aus C

Veranlassung der Rheder nicht vollendet: so muß »
das Volk, aus Kosten der Rhedeh frey nach deni
bestimmten Otetourpiaize zurückgeschqssk,und dem-«

selbendie Heuer entrichtet werden-

s. 1574 Jst monakhsweise gedungen, und die

Abbrechung der Reise geschiehtjenseits des Canaien
«

so hat das Volk, außerder bereits verdienten, eine

dreymonathlichez diesseits des Canais aber nur eine

zweymonatlzlicheHeuer zu fordern-

§. 1575. Wird die Reise durch kirren blossenZir-
fall abgebrochen: so muß das Voll-, außer der

freyen Rückreife, wenn monathweise gednnaen wor-

den, sich mit der Herrer des tausenden Monatha,
und wenn in Pausch und Bogen gedungen ist, mit

so viel an Hei-er begnügen, als im Verbäirnißge-

gen die ganze Reise für verdient zu achtenist.

s. 1576. Wird das Schiff von Feinden oder

Räubern genommen; oder gelgt es sonst durch Zu-
fall ganz verloren: «sokann das Volk weiter keinen

Anspruch machen-

§. 1577. Wird jedoch das Schiff, oder ein

Theil der Ladung .wirder frey gegeben-, oder

von dem verunglücktenSchiffe, dessen Geräth-
schafcen, oder Waaren etwas geborgen: so

—

o z m

ögcrt

J Wenndie
Reife nicht

ollerrdeh
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niuß davon zuoörderstdas Bergelokzn abgezogen
werden.

§. 1578- Von dem, was alsdann noch übrig
bleibt, ist das Von-, nach Anleitung dco H. 1573.
qu., zu befmdtqen.
§. 1579. Es macht keinen Unterschied: ob das

Sch.ss und die Ladung versichert ist, oder nicht.
n) abge- I 1580. ils-ro dxe Reise durch eine Verände-

—
ME«

rang dec- Enrs, oder der Bestimmtan des Schiffes
adgekürzrxso mus: dem Volke die in Pan-eh nnd

»Boaen brdnngcne Hauer dennochvollständigbezahlt
werden«

«

»

O) vetxåm s. Isgh Wird die Reise ohne Schuld und Zu-
IMWT thun des Schiffer-J vertänqcm so kann das in Panfch

und Bogen geisungene Volk, außer dcc gewöhnli-
chen Veipsicgang, keine Vermehrung ver Heuct
fordern.

s. 1582. Dahin gehörtbesondere-, wenn das

Schiff durch widrige Winde aufgehalten, oder eine-n

Roxdhafcn zu suchen, oder Winkerlage zn machen
genönznztwird.

O. 1583. Tsikd jedoch tin solcherUnglücksfall
als qkoßk Haus-so vergüten fo muß auch dem

Schsfsvolke eine dringe Entschädigunggegeben
werden.

«

s. 1584. Jst das Schiff von Feinden oder Rän-
bcrn genommen , nnd nach-Fee wieder befrener
worden: fo kann das Volk, wegen deo daraus
entstandenen Aufenthalte-D dennoch keine Erhö-
hung der in Pausch und Bogen beonngenen chcr
fordern.

- 1585. Wird dieReisednrchZnthnnch Sänf-
fers veslxmgem so ist das Volk eine verhält11:ß-
mäßigeErhöhungder in Panfch und Bogen bedun-

gcnen Henkk zu fordern berechtigt
§. 1586. Dies gilt besonders in den Fällen,

wer-n der Schtir in einen weiter emlcgenen Ha-
sen
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fen geht; oder ohne Noth in einen nicht verabrede-
ten Hafen cinlöuft: oder zum Besten der Rhode-h
oder Befrachter, fkeywilligWinterlaqe macht.

h. 1587. Die alsdann dem Voll-e gebührende
Zulage muß nach dem Verhältnisseder zu der ver-

abredeten Reife, nach gewöhnlicherRechnung, er-

forderlichen Zeit, gegen diejenige, um welche die

Reise durch einen solchenVorfall verlängertwor-

den, berechnet werden.

§. 1588. Auf den ersten Befehl deo Schiffe-s
muß pas Von sich auf das Schiff, zu welchem es ngkxzpk
gedikngcn worden , begeben.
§. 1589. Sobald und solange dem Volke die

Schiffslon Hier-dichtwird, darf felbige8, bey nach-
drücknkherGeld-· oder Teibesstrafe, außer dem

Schiffe nicht fide-machten-
§. 1590. Jst das Schiff segelfertig: fo darf, auch

bel) Tage, keiner von den Schiffsleute-m ohne des

Schifferd ausdrücklicheErlaubniß, von dem Schiffe
ans Sand gehen, oder wogt-leiden

(). 159-. Vlclweniaer dan einer der Schiffs-
leute das Boot, ohne des Schiffcrs Befehl, vom

Schiffe weg-führen
’

s. 1592. Ohne des Schiffer-Z Genehmigung
darf kein Schiffsmann irgend jemanden, or seyein
Anverwandter odcr Fremder, das Schiff besteigen
lassen.

"

s. 1593. Das Schiffsdolk ist schuldig,nachEr-

fordern nnd Befehl des Schissers, jederzeit, es sen
im Hafen oder auf der See, ben Tage oder den
Nachk, auf dem leliife fleißigeWache zu halten,
und dabin auf das licht in der interne genau Acht
zu geben.
§. 1594. Wer dabey schlafend oder nnachti

sam befunden wird, oder von seiner TWacheab-
«

geht, ehe und bevor er von einem Andern abge-
ldset worden, soll-für allen dadmch entstandenen
«

o 4 Schaden

Pflichten
"’

—

Schissst

Antkitkper I·
»O

Reue- H
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Schaden haften, und noch überdies mit einer nach-
drücklichenleibesstrafe belegtwerden.

§. 1595. Olzne Erlaubniß des Schissers dürfen
die Schiffsleute nicht das Geringste an Waaren
oder Gütern ein-. oder ausladen.

s. 1596. Für eigne Rechnung dürfensie nur so
viel unverbotcne Waaren oder Sachen mitnehmen,
als sie in ilzrer Schlafstclle und Kiste bergen
können.

s. 1597. Bey Empfang- Einladung, und’Loo-
sung der Güter, soll das Schiffer-NO insonderheit
der Hochboorsmann, oder in dessenErmangelung
der Steuermann , alle Vorsicht gebrauchen, daß
kein Schade daran geschehe.
»C. 1598. Bemerken sie einen Mangel an dem

Takellverke, oder den andern dazu gehörendenGe-

tätlgschaftemso müssen sie es dem Schiffer sogleich
ansetzen, oder selbst für die Ausbessernng sorgen;
widrigcnfalls sie, besonders aber der Steuers und

Hochboorsinann, den dadurch entstandenen Scha-
den vorzüglichverantworten müssen.
§. 1599. Ferner ist das Schiffovolk schuldig,die

eingeladenen Waaren, so ost es vom Schiffer oder

Steuermannerrfordert wird, zu stauen, umzuk-
gm, auch bey vorfallcnden Unglückefällemso viel
als möglich,Schiff, Geräthschafr,und Güter zu

bergen, und in Sicherheit zu bringen-

§. 1.600. Zur Aufsicht über die Waaren ist be-

sonders der Steuermann und Hochbootsmannver-

pflichten

H. 1601. Allen, zum Dienste des Schiffes, und

zur Erhaltung guter Ordnung, von dem Schiffer
getroffenen Verfügungen,muß das SchlffsvollIun-

gesanmte und willige Folge leisten.

s. 1602. Jst der Schiffer abwesend, oder sonst
verhindern so muß das Volk den Befehlen de-

Steuer-
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Steuermannes gehorchen; und dieser ist verbunden,

giebgehörigeAufsicht auf das Schiff undVolk zu
a en.

s. 1603. Erfolge währendder Reise in der Per-
son des Schiffers eine Veränderung: so muß das

Volk dem neuen Schiffer eben den Gehorsamleisten,
als dein vorigen.
§. 1604- Der Schiffer ist befugt, das Volk Rechts-see

durch die erforderlichenZwangsmittel und Strafen,
welchesichjedochüber mäßige Schläge, achttågisSchme-
ges Gefängniß, oder Füin Thaler Geldbußenicht Mk·

erstrecken dürfen, zu seiner Schuldigleir anzu-
halten.

s. 1605. Er muß dahin sehen, daß sie fried-
lich unter einander leben, und keiner den andern

geleidige,schimpfe, oder sonst ungebührlichbe-
andle.

«

s. 1606. Macht ein Schiffsmann sich auf der

See einer Gewalitlzatigkeih Aufstands, oder Men-

terey gegen den Schiffer, oder eines andern schwe-
ren Verbrechens schuldig: so ist der Schiffer bet)
nachdrücklicherStrafe Vernsiichket, einen solchen
Wiissetlzäterin Verhast bringen zu lassen.

d. 1607. Er muß alsdann, mianzichung des

.
Schiffe-ratng nnd anderer auf dem Schiffe befind-
licher vernünftiger lenke, alles dasjenige genau

aufzeichnen, was auf die künftigeBestrafung des

Verbrechers Einfluß haben kann.

s. 1608. Jnsonderlxeit müssen,wenn ein Tode-

schlag geschehen ist , nnd die Teiche vor der Tan-

dung über Bord geworfen werden muß, die Stelle
und Beschaffenheitder Isundez die Zeit, wie

lange der Verwundete noch gelebt: die Speise-,
die er genossenhat; und die Mittel, die in seiner
Heilung angewendet worden , genau verzeichnet
werden.

Oo z s. 1609.
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§. 1609. Jst auf dem Schiffe ein Arzt, oder

Wundarzn fo muß dieser, in Gegenwart des

Schiffratkzs, die Besichtiaung vornehmen, nnd

darüber sein ausführlichenGutachten dein Schiffs-
journale so beyfügen, wie er es eivlich bestär-
ken kann-

§. 1610. Den in Verhnft genommenen Ver-

brecher muß der Schiffer, wenn er auf der Reise
nach einein inländischenHafen begriffen ist,

«

am Bestimniungg , sonst aber an dem Orte,
von welchem er abgescgele ist, den Gerich-
ten zur fernem Untersuchung und Bestrafung
ausliefern.
§. 1611. Doch steht ihm frei« wenn er die län-

gere Anfbeivalzrungeines solchen Verbrechen-«be-

denklich oder gefährlichsindet, ihn den Gerichten
des ersten Tandungsorkes zur gebührendenBestra-
fung zn über-liefern-
§. 1512 Mit dem Verbrecher zugleichmüssen

dem Gerichte die vorbeschriebenen Vermerke zuge-

stellt werden. (§. 1607 - 1609.)
s. 1613. Wenn bey einer vorgefallenenMeine-

rey, der Schiffer einen oder etliche unter den

Schiffsleuten als die Rädelsfülzrerangiebt; und

feine Angabe mit wahrscheinlichenGründen unter-

stützt:fo foll, falls die Elsaizrlzeitnicht anders ans-

gemntsrlt werden kann, und der Schiffer überhaupt
die Eigenschaften eines glaubwürvigenZeugen hat-
die Aussage desselbenfür einen vollen Beweis gelten-

§. 1614. Doch kunn, auf den Grund eines sol-
chen Beweises, immernur eine geringere, als Zehn-
jährigeFestungs - oder Zuchrlzausstrnfe, erkannt
werden

s. 1615 Alles Schiffsvolk ist schuldig, dem

Schiffer zur Bestrafung eines nngehorfainenSchiffs-
niannes, so wie sur Verhafenelzmungeines ie-

den
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Pet;Verbrechers im Schiffe, hülfreicheHand zu
en en.

s. 1616. Wer sich dessen weigert, sollder gan-
zen Hauer verlustig seyn, und noch außerdem,nach

»

den Grundsätzenvon Der Theichechung an dem Ver-
brechen Anderes-, bestraftwerden.

§. 1617. Nach geendigterNsrisedarf das Schiff - Nechteunv

volk nicht eher abgeon, als bis die SWemren aus-

geladen, die Segel abgenommen, »dasSchiff an vonei- nach
Ort und Stelle gebracht, auch wasserfestgemachtMEPHmG
worden.

’

«

s. 1618. Ver-zögertder Schiffxr die Lesungzur
Ungebühr-: so muß er dem Volke die Kost, und
das am LosimgsortegewöhnlicheWarregelv ent-

richten-
s. 1619. Eben dazu ist et verpflichtet, wenn die

Zahlung der tückständigenHeim von ihm verzö-
gert wird.

§. 1620. Wer ein ganzes Schiff betrachten muß n;. Per-
mit dem Schiffer eine Elgme Partie, oder schrift-TIERE-,
lichenContenkt errichten. N- Schif-

9. 162t. Darin müssenalle wegen der Befrech-
, tung getroffenenAbsehen, genau und bestimmt ent- kracht-m-

lzalten seyn.
§. 1622. Wird das Schiss nach Lasten, Nacken

oder Fässer-n,Stückweise beladen, und der Schif-
fer her die Frecht mit den Vefmchrern unmittel-

bar geschlossen: so muß er ebenfalls einen schrift-
lichen Conkrakt darüber mit jedem von ihnen er-

richten.
·

»S.1623. Jst dte Frachk durcheinen Mäkler ne-

schlesscnworden: so muß dieser die Bedinnunem s«

in sein Journal eintragen, und daraus ein Arrest
’

oder sogenanntes Montfest erkheiien
«

1624. Die Eben-re Partie, oder der-Z Takti-
fcst muß, außer dem Namen des Schiffers nnd

»du-Befrachters, heieprsxsschkichenthalte-n die Ve-

,Ccl-'



Was M
der Ln

zi-
t

der

588 Zweyter Theil. Achter Titel.

sciirkidungdes Schiffes nach seiner Benennung und

Grdßcz die Zeit und den Ort der sladung nnd To-

snngz ein genaiies Verzeichnis der geladenen Gü-
ter; die dedimgenen Fracht- , liege-, und Un-

gclder.
§. i625. Nach diesen schriftlichenVerabredun-

gen müssen die Verhältnissezwischenden Schiffern
und den Besrailneen vorzüglichdem-theiltwerden.

§. 1626. Jst wegen der Einladungs- oder Aus-

ssäkfladungskostennichts verabredet: so muß der Be-

feachier die Waaren an Bord liefern, oder von da

adholen lassen; der Schiffer aber das Gut durch
seine Leute vom Bord bis in den Schiffsrauim oder

von diesem dis ein den Bord bringen lassen.
§. 1627. Soll die Waare frey ins Schiff gelie-

fert werden: so bezahlt der Befrachter auch das

Arbeitslohn, uin die Waare in den Schiffsranm
zu dringen.
§. ice-M Hat ein Schiffer Ladung angenommen,

ohne schriftlichenConirakt oder Manisest darüber
zu errichten: so muß er mit dem niedrigsten zu-
Zeit der Ladung gestandenen Frachrlohne sich be-

gnügen. .

§. 1629. Hat aber jemand ohne des Schifferö
Vorwissen Waaren an Bord gebracht: so kann

der Schiffer dieselben, auf des Einladers Gefahe
und Kosten, wieder ans land setzen; oder wenn

ei- sie ziiin Tranovort behält, davon die höchsteam

losiingoortr üblicheFrucht für die Rheder ein-

fordern.
§. 1630. Jst in dem schriftlichenContrakte eine

gewisseZeit bestimmt, binnen welcherdie ladung et-

folgen solle: so müssendende Theile dieselbegenau
einholten.
§. 1631. Jst dergleichen Zeit nicht ausdrück-

lich bestimmt: so inuß der Befrachter das Gus-
aus des Schiffe-roVerlangen, spätestensam DIC-

tm
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«

ten Tage an Bord, odet"wenn es so bedungen wor-

den, ins Schiffliefern.
H. 1632. Der Bester-irrerist ferner schuldig,das

Gut, nach seiner verschiedenen Beidmffenlzeih in
«

Fässern, Poeten, Kiste-« oder sonst, zu der be-
stimmten Reise gehörigzu verwahren

"(8.1633. Findet der Schiffer d«1beveinen Man-
gel: so muß er selbiaenden Befenchtern sogleichan-

zeigen, und die Waaren nicht eher einluden, bis
der Erinnerung abgelgolfenworden.

§. 1634. Hat er die slBaaren eingeladen: so ist
die Vermutbnng gegen ihn, daß selbige gehörig
del-packtund verwahrt gewesen sind-

. 1635. Sobald mit der Ladnna wirklich der

Anfang gemacht worden, rnnß ein Sch.ss von Funfzig
Taste-iund darunter, beo ermangelnder andern Ver-

abredung, binnen Acht Tagen; nnd Eins von Zunf-
zig bis Hundert Lasten binnen Vierzedn Tagen völ-
lig zugeladen seyn-

s. 1636. Jst das Schiff über Hundert Lasten
groß: so werden auf jede Funfzig LastenAcht Tage
zum Laden gerechnet. «

. 1637. Unter Lasten werden hier Sommerz-
lasten, so wie sie am Orte der ladung gebräuchlich
sind, verstanden.

. 1638. Hinderungen, welcheWiin und Wet-
ter im Enden verursachen , dürfen weder vom

Schiffer noch von den Besrachtern vertreten

werden.

1639. Wird binnen der contrakt- oder gesetz-
mäßigenZeit dem Schiffer die Ladung nicht ange

wiesen: so muß er Protest ausnehmen lassen.
164o. Von diesem Zeitvunkte an ist der Be

ftachterschuldig, dem Schiffer alle Versäulnniß-
kostenzu erstatten.

16 r. Es macht keinen Unterschied, wenn

Reich die Anssudte der zum ,Elnladen bestimm-
ten

Wns Rech-
tina s.n,
wenn die

Ladung
stirbt zu

»

rechter Zeit
nsrurwlelm

k
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ten Waaren verboten, oder der Bsftachter sonst
durch einen Zufall verhindert seyn losre, die ver-

sprocheneLadung anzuweisen
s. 1642. Kann Hiernächstder Schiffer anderem-

-dnng erhalten: fo muß der erste Befcachtcy außer
den Versäumnißkostemauch den etwa durch die nie-
dere Fracht entstandenen Verlust dem Schiffer ek-

c en. .stz
§. 1643. Hat der Befrachter das ganze Schiff

bcdlmch- aber gar kcmc Todtmg mxgkwwsknzUnd

der Schäffer kann innetigalb Vterzetpn Tagen von

Zeit des eingelegt-n Prokestts reiste andere Ladung
erhalten: so muß ihm de: Befrachter die Hälfte der

versprochenenFracht entrichten.
s. 1644. Hat der Pest-achtet nur einen Tfsetl

der Ladung ansewicscm und der Schiffer das Feig-
lende binnen Pcerztkzn Tagen von Andern nscht er-

halten können: somuß die ganze ocrzrcocheueFrachk
bezahlt werden.

§. 1645. Jst jedochben Schärfung der Fmcht
bedungen worden, daß der Schiffer, gegen Ent-

richtung eines gewissen Wam- vder Ueaeaeldpch
auch nach Verfließung der m der Charte Partie,
oder nach §. 1635. und 1636. bestimmten tat-nags-
zeit, liegen bleiben, und die Einltsfcrung der La-

dung abwarten solle: so ist er schuldig, so lange zu

liegen, bis entweder der Befrachter die fehlende
Laduqu anzewiefen hat, oder dke dazu vom Richter
zu bestmtmende Frist verlaufen ist. (Tk2. l. Tit. V-

I« 234-)
s. 1646. Hat der Schiffer aufs Stück angelegt-

und einer oder etncke der Beste-check beim-n mit

Amvejfuna der versprochen-n Ladung zur-Ack: so ist
der Schiffer, nach aufgenonnnenem st: ste, län-

ger zu warten, tin-o darüber günstigenXII-it- u d

Witterung zu versäumen, weder bcsdgk UOch
Dukate.

O. 1647«
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s. 1647. Vielmeer muß ihm, wenn er die aus-

gebliebene ladung nicht noch vor dem wirklichen
Anstatter erhalten kann, die ganze bedunlee
Frach: vergüretwerden.

F. 1648. Die Krankheit oder das Absterbendes Wenn dek-

Schtfferz währendder ladung, ändert in dem Vers

lchltnlsse der Ochs-dernnd Befrachter nichts, fon«dsgtecrsls

dem es jst die Sache der Rinde-H oder deren Be:
Volltnåchnatem auf diesen Fall, wegen Führung stirbt.
des Schiffes die nörlzlgeVeranstaltung halt-mög-
lichst-zu krcjfetn

H. 1649. Excird das Schiff auf eine oder die an- thv.d«t"e
dre Urt, durch Veranlassung des Schiffers, oder
der Rezedm vecrzinoert, die bedungene Reise zu wird.

tlzunx so müssen letztere den Befrachtern allen dar-
auo entstenendcn Schaden vergüten.
§. 1650. Verunglücktdas Schiff, ehe mit Ein-

gebung der Güter PerAnfang gemacht worden: so
hören alle wechlelketngeVerbindlichkeiten zwischen
dem Schiffer und oen Befreichtern auf.
§. 1651. Eln Gleiches sindet statt, wenn die

verhungean Güter vor dem Anfange der Einla-
dung verunglückenzes wäre denn, daß der Besproch-

kerllandre
Waaren start der verlernen einschiffe-n

Wo te-

9. 1652. Will der Befrachter die eingeladenen
Guter ganz oder zum Theil wieder zurücknehmen-
fo findet eben oas statt, was auf den Fall Verordnet

ist, wenn die ladung ganz oder zum Theil nicht ge-

liefert werden kann.l 1643. lijq·)
s. 1653. Erhalt m solchemFalle der Schiffer

andre ladnngx so kanner von dem ersten Besuch-
ker noch insbesondre em billiges Arbeitslohn für
das Aus- und Einladen fordern.

H. 1654. Wollte jemand aus einem Schiffe,
welches von mehrern Bisfcachrem beladen ist-
ieln angegeben-s Gut wleder herausnehmen: f;mu
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muß er , außer der vorstehenden Absindung des

Schiffcr6, auch den Mitbesrachternfür allen durch
die Versäumniß, oder sonst, erwachsene-en Nach-
thell haften , und auf Erfordern annehmliche Sicher-
heit deshalb leisten.

«

§. 1655. Atkchdarf der Schiffer, wenn die Con-
noissemcnte deretts Ousgefertigt sind; die Zurück-
nahme der eingeladenen Güter weder ganz, noch
zum Theil eher gestatten, als diez alle Exemplar-e
der Connoissemente herbeygeschafft und kassirt
worden.

§. 1656. Hat er dieser Vorschrift zuwider ge-

handelt: so haftek er jedem dritten redlichen Inha-
ber eines solchen Connoisseinentgeben so, als wenn

die eiiigeladenen Güter nicht wären zurückgegeben
worden.

s. 1657. Hat der Schiffer das ihm überlieferte
Gut, ohne des Befrachterg Einwilligung, atn La-

f . - .

sen-s Schiss dungsorte auf ein andres Schiff geladen: so muß
er allen Schaden, welcher den Waaren auf diesem
andern Schiffe zustdßk,so weit als selbigerden Be-

frachter trifft, vertreten.

s. 1658. Von dieser Vertretung wird er nur

alsdann frey, wenn sein Schiff auf der bestimmten
Reise ganz verloren geht.
"§. 1659. Hat der Schiffer, aus Mangel an

Raum, oder sonstdurch seineSchuld, einen Theil
des derdungenen Guts zurückgelassen: so kann der

Befrachter entweder sein Gut zur eignen Disposi-
xiongurücknrlzmensoder selbiges auf Gefahr und

Kosten des Schiffers nachsendem
§. 1660. Nimmt der Befrachter sein Gut zur

eignen Disposition zurück: so werden dadurch die
«

—;Verbindlichteitenzwischen ihm, und dem Schif-f

sit«s.s(»fer,"in Ansehung dieses Theils der ladung kauf-
Aehodern

«

1661.
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§. 166»I.Will der Vesrachkerfein Gut nicht zur

« eignen Disposition zurückneizmemso muß er bin-
nen Vier und zwanzig Stunden, nach erhaltener
Nachricht, Protest einlegen, und zugleich die nö-
thigen Vorkehrungen treffen, .u:n«dieWaaren für
Schaden möglichstzu sichern. «

s. 1662. Meldcesich nach aufgenommenemPro-
teste niemand, dem der Schiffer die Nachfendung
der zurückgeblieben-HiElsaaren aufgetragen Har: so
muß der Bestachter selbige, so wie auch die ander-
weitige Versicherung-, auf des Schiffers Kosten,
nach MöglichkeitbesorgenS

f

H. 1663. Nach der Ankunftam Tosungeplatze
muß der Schiffer die Verzåumnißfosteihhöhere
Fracht, und den Ausfall am Preise wegen späte-
rer Ankunft der kWaarciy desgleichen die Kosten
wegen verändert-erJAssckuranz, Ristorno ji. s. w. —

ersetzen-, . »
«

H. 1554. Von dicienj Gelage-wirder nur nis-

vann frey, wenn das von ikzmselbstgcszzite Schiff
auf derselben Reise verlorengeht; jedochmuß er

die Kosten wegen der veränderten Affekuranz in je-
dem Falle tragen.

«

-

v

. 16652 Wird ein Schiffer durch Sein-m, dder
sonst dle seine Schuld, genbtizigy vor·eingenom-
mener vollen Ladung in See zu gehn: to kann der

Eigenthümer der zurück-gelassenenGüter keine

Schadloshaltung fordern, sondan die dedunaene
Frucht wird alsdann mir derizältnißmaßigver-

mindert.
«

§. 1665 Auf das Verdeck darf der Schiffer,
ohne des Befwchkch ausdrücklicheEinwillszimY
keine IWAUTM legen- Nochan die Seiten des Schif-
fes-ankzångcnlassen.

»

H. 1667. Ueber die geladenen Waaren oder

Ståckgnier muß der Schäfer eine richxige Rolle,
mit deu; ««— Veszsichniingder Anzahl, minn-

Allgem O-: :’-.b. !
’

chcll
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! chen der Nummern und Merkzeichey Von lasen
und« jeden Packem Kasten, Fässem und derglei-vj
chen-Stücken verfertigen, und im Schiffe auf-
behalkem

«
« "

Pflichka , ,

. §. 1668. Ruh «geendigterLadung muß jedem.
IFESOIZMBefmckxtee ein Empfnügscheån,oder fegen-Innres»sz H l L· , » » . ,.

ITZWEITENConnoissement, unter des bchissers Unterschrift zu-
»z Ladung.

. gestellt werden. I

«

. msIImo«ss"§. 1669. Darin müssendie Wahren und dem-«
;

Qualktåh mir ihren Zeichen ums Rummetnz der;
«

Ort ihrer Bestimmung; der Name des Befmchss
kexs und Einvfångers5die bedungene Fracht; auch
be und wag varan schon bezahlt worden, ausge-’
drücke seyn.
§. 167o. Von jedem Conncissementmuß der

Schiffer Drec) Exemplgre, und wenn der Befrach-«
ter es verlemgh auch Aas Pierte unterzeichnem zu-

gleich aber dahin sehen, daß sie völliggleichlautend
sind; und daß »in jedem die Zahl der ausgefertigtezt
Exemplare bemerkt werde. -

s. 167r. Hat der Schiffer dieseVorsicht unter-

lassen: so bleibt ersfür den Schaden, welcher dar-

aus in der Folge einem Dritten tedLichetj Inhaber
des Emmoissk-ment8, oder auch dem Ver-sichererent-

steht, vekmmvortlich
s. i672. Die Anzahl der Collis sollin den Con-

voissetiæmsmit Buchstaben s,cze1xi)kieben·,und

die feee gebliebenen Plätze Mira durchstrichen
; werden.

C H. 1673. Das Eine besonderszu bezeichnende
;

- Ercuxplac behältder Schiffer; dieübrigen sind dem

? Befmchtcr zum Gebrauche zuzusiellem
s. 1674. Werer diese Exemplare nachher nickt

gleidjioutendbefunden: so beweist das dem Schef-
fek zugestellkcExemplar so lange wider »id-«M

die Richtigkeit- ber Abweichung von emem der

übrigen Exemplare auf andre Art dargetxzan ist-r-« ent
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wden; zu fernem Justiz-Ue aber nxxr in so weiss- als

es mir den nnd-m unstmcig richtigen Exeniplareck
völlig übereinsi.»xnir..

H. 1675 Bot-als der Schiffer seineAlsfcxtignng
erhalten thr, muß er mit dem ersten günstigen
Winde in See ges-Mk -

«

H. 167HH.Unterliäßier dies-Ist soMUßer den Be-
frachtern für allen aus seinerNachläßigkeirentstan-
denen Schaden yafcem

s. 1677- SICJFrdvor dem Klassener des Schiffs VII-pech-
der Handel mir dem Bestimmungsplatzevom Lon- THISij

. kann-;tück-
, binvljciksencnzwischendem Schiffer und den Befiachs III-»Im-

,.

dcsbcrm Verboten: so höer alle gsgmfcitigeVer-

tern au»

H. c(-«"78.Die Befrachkeksind in diesemFalle
nur die Kosten des Ein ,- und Augiadens zu erstat-
ten schuldig. ,

.

s. 1679. Ein Gleiches sindet statt-, wenn dep
Hafen, nach wekchem das Schxffbcjäinimtwar, ge-

sperrt-, oder die Fahrt Dahin durch einen erst nach
Sci;1ccßzmg des Firacyunnnagrs -1ne—:·zeI«-:ocinnen
Kciczsxmsichcrgemacht. oder die im Hafen befind-
lichen Schiffe zum zactdesherxlechenDienste in Be-
schiog genomnen worden. "

Y. xsw Ferneralsdann, wenn das Schiff, we-

gen widrxgcn Wmdeg und erlxktsnek Veschådiqum
SM- gknvthigt wird, zurückzu laufen, und die

ganze Ladung gelost werden muß, um das Schiff
auszudkssecm

«

H. 1681. Wird hingegen die Abtretung der

Reije durch dergleichen oder irgend einen andern

Zufall, ohne Zutkznn des Schiffern oder Der Ve-

frachter, nur virHägerU so dtetbt der zwischenitz-
n-n errichtete Ton-TaktbcyMäsmh und kein Theil
kann weaen ein«-S JekchenVerzuge von dem auch

Entschädigungfordern. .

.q.

Pp ä« 1684.

s
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»s.1682. Entfiehtder Aufenthalt dadurch, weil
tin Theil der Lavinia, wegen vgrborener Ausfahr-
oder aus andern Ursachen, wider qum des Be-

frachtets herausgenommen werden muß: so ist die-

ser fchukdig, den Schiffernach 1646. qu. schad-
los zu izaltenz zugksklchOber auch den übrigenMiit-
bcsrachtern nach Vorschrift s. 1654. gerecht zu
werden.

.

H. 1683. Wenn durch einen nach Schlicßuksg
des Froshtconimkkg, ausgebrochende Krieg ein .

Thsil dir Ladun- unfrcy geworden ist: so kzgk
auch jejseisder- EOiiibesisacerer das Ncchr, die Her-
ausnahme und ZurüciiaiTung derselben zu ver-

lange-L —

s. 1684. Der Anfangnnd das Ende eines Krie-
ges ist nach Vorschrift s. 1966. 1967. zu beur-

tkzeilcn. -

1685. Der Schiffer mußauch in diesenFäl-
len die Vorschrift des D. 1645-·beobachten.

wenn die- s. 1686. Jst dcig Schiff schon aus-«Der Reise be-

ss,1«’3åk9"nrissen,und die Handiung oder Fahrt nach dem

wird· Brstimnmngsplatze wird durch dergleichen Zu-
fail ganz muri-brechen: so muß der Schiffer in den

nächstensichern Hafen einlaufcsn, und den Rhe-
"dern, oder dem nächstenCorrespondentenderselben,
so wie auch den Bisfxachtermdavon schieunigcNach-
richt geb-m-

»

·

,

II 1687 Dieß mus;besonders geschehen,wenn
-

wegen eines während der Reife anggebrochenen
Krie«:.s, das Schiff-oder die Ladung, oder ein Tizeil
dkx kkgscrn unfrey wird; also, daß bcy Fortsetzung
dir Jsuxe nach dein Jesiiniimn1ggorte«,Gefahr des

Aufdungens
- « K sorgen ist.

s. !c-"88. nur ein Theil der Ladung unfrey
gewoekixm sc- muß der Schiffes seinigen aufvGe-
fahr und Kosten deS EigenrignmcigIofcnz diejen,
so wie den im Connoissemencbenannten Einwan-

sek-
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ger, davon benachrichtigenz und mit der übrigen
Ladung die Reife fortsetzen
§- 1689. Jst das Schiff nnfrey geworden; die

Ladung aber ganz oder zum Theil ftey geblieben:
so sinden dies folgendenVorschriften §..1696. 1697.
Anwendung

HiISLOQ Jst die ganze Ladung rmfrey geworden:
so muß der Schiffer die weiseren Verfügungen der

Befrachter oder ihres Correspondenken abwarten,
und in der Zwischenzeitfür die Erhaltung der Waa-
ren iorgm
§. 1691. Wird er alsdann zurückberufens,oder

ihm ein andrer Tolllngsplatz bestimmt: so»muß die

Fracht, nach Verhältniß der bedungenen, gegen
die wirklich ·zi:räckgelegteRei,e, billigmäßigerhö-
Izek, oder herunter-gesetztwerden« «

T

§. 1692. eksird die Reife durch- einen untevwes Wenn ihre»

ges, aus Schuld des SchifferD auf das Schiff
geligten obrlgkciiliiiJenBis-schlagverzöoert,
ganz verhindert-s so ist der Scksiifer den Befrachterni
zum Eiiatz des aus dieserVersäumnisentstandenen
Schadesz i.7erlzaftek.v

«

5..1693.. Auch steht den Befrachterns in diesem
Falle frev, die ladung aus--Gefahr und Kosten des.

Schiffcrg losem und durch ein. anderes- Schiff an

den Bestimmungsort bringenszu. lassen..

§. 1694. Jst· fix-gleichenAufenthalt durch«die
Schuld des einen oder andern der Befmchrer ent-

standem so muß diefersdem Schiffer-, außer der be-

dnngcnen Frucht-« AllesVersäumnißkostenerfeszenz
und den übrigen FOiirbefoacermnach Vorschrift
H. 1654. gerecht werden.

§. 1695ZJst djs SchijfdonsdeeObrjgkeih ohne
Schuld dei- Schissers und der Befrachker, in

schlag genoniiiim,-oder aufgehalten wordensx so.
müssen beyde Tizeilc die Befreyimg adwaxfenz

o ohne-

DdEk gert wird.

Bd lj eg- -

dnng wiss-



I598 Zweyter Theil. Achter Titel.

ohne daß einer von dem andern deshalb Entschädi-
gung fordern kann.

§. 1696. Sollten jedoch in diesem Falle die

Was-ten im Schafe qleichtVgrderbkiy oder Sicha-
den ieiom fis-mein so steht den Bxfradiscm frev,
dienan our ihre Kosten losm, und durch ein

anderes Schiff cm den Bestimmungsort bringen zu
lassen. »

H. 1697. Assdosm sind sie nur schuldig, den

Schifft nach Veräznlniißder zucåckgelegcenReise«
zu bqkicdigcn

Y. 1698 Jst das Schiff schonbey dem Auslan-

fm nimr m getzbngemSande gewissem und die

Fortxvixnng der Reise muß wegen erforderliche-
Akisccffmma eine gigrnume Zeit hindurch unter-

broaj oder gar eingestellt werocn: so wird
dir Schiffer seiner ganzen Fracht verlustig; und

muß üoerdiez den Befrachtern allen an der

Wams-, oon sonst, wickkich erlittencn Schaden
ersehen. .

»
s. I699. Verlangen die Befrachter, däß er auch

den Vorktgeil ersetzensolle, der ihnen dadurch, weil
die Waaren an dem Losunggplatzenicht zu rechter
Zeit angekommen sind, entgangen ist: so mässen
sie sich darauf die bedungene Frucht abrechnm
lassen.

"

§«17oo. Alles Vorstehendc(s. 1698.1699.)
gilt auch alsdann, wenn das Schiff erst auf
dem Wege durch Schuld des Schiffes-s schad-
haft, und dadurch die Ausbesserung nothwendig
geworden ist«

s. 17oi. Jst aber her Scheide ohne Schujd des

Sci)-i?crs Unsinn-IN so kann der Befcachter we-

gen des Uiifenthaiteskeine Vergütungfordern.»
, H. 1702. SÆXUalsdann ver Befrachter die Aus-

besscrzmg mcht abwarten; und seine Waaren

auf cm anderes Schiff bringen lasse-: so muß ;-
DIE

c
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die Frncht nach Verhältnissder zurückgelegkinReise

Bezahlen -

,

.
s. 17pz. Kann das Schiff gar nicht, oder erst

’in einer To langen Zeit qui-gebessert werden , daß
daräber die ’zur Schiffsale bequeme Witterung
verstreichen, oder die Ladung verderben würde:

so muß der Schiffer, wenn Gefaer bcnm Verzuge
ist, die Ladung auf Kosten der Befrachrer, durch
ein anderes Schiff nach dem losunggplatzcbald-mög-
lichstbefördern.

F. 1704. Kann der Schiffer keine Gelegenheit-
zu solcherNachfendung sinden: somuß er die Iwan-

ren an dem Orte, wo er gelandet ist, in sichereGe-

wahrsam bringen, und den Befrachtern davon Nach--
stichtgeben. .

s. 1705. In beyden Fällen,G. 1703. 17o4.)
muß der Schiffer mit der nach Verhältnis der zu-

rückgelegter-gegen die bedungcne Reise ihm gebüh-
renden Fracht sichbegnügen-»

§. 1706. Eben dies (§««.1703. qu.) findet statt,
chnn ein Theil der Ladung, nach der in der Cizarte
«Partie angegebenen Beschaffenheit wälzte-w des

durch die Ausbessernng des Schiffes entstehenden
Aufenthaltes Verderben könnte.

§. 17o7. ZWåhrendder Reife muß der Schiffes Aufsicht

nicht nur dahin sehen, dnsi der Steuer- nnd Ober DISTka-
- bootsmcmn die nachs. 1600. ihnen obliegende Anf- die

ficht über die geladenen Waaren gehörigführen;

sondern auch selbstSorge tragen, die Waaren in

gutem Stande zu erhalten«
·

. 1708. Zu diesem Behufemußer auch, wenn

sichGüter im Schiffe besinden, die durch das An-

fressen und Zekvsgen der Mäuse oder Ratten Scha-
den leiden könneti, eine hinreichende Zahl von

Katzen an Bord nehmen und nneerhnkrem
. 17o9. Wenn er an flüßigcn Gräsern Leckage

bemerkt, muß er das weitere Tecken zu verhin-
.

p 4 dem;

.- I K
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dem, auch andere verderbliche»Sachendurch Oeff-
nung der Locken , durch llmstcchenu; f. w. fccrScha-
denzu vexwalzrensuchen.
s« i710« Muß der Schiffer, wälzt-endder Reise,

einen Theil dcv gelapeven Waaren zu feinen, odxr des

Schssskvolks, oder des Schiffes Bedåcsnässewalls.

Noth verwenden, oder vcråugecnxso.ist er den Be-
frachtexw Mich deren s

ahl«, entweder das erhal-
tene Kaufgeld, oder den zur Zeit seiner Ankunft
am lofungsorke gangbaren mittleren Preis zu ep-»
setz;n schuldig.,

Es 1711. Dagegen kommt ilzm aber auch die,
Volls- Frachxi füt-: vergleiche Gliter Oder Waa-
ren zu.

·

is. 17I2. Hat der SLJLAFQohne unverschuldexe
Noth- Aha-Im an einem andern , als dem Beste-n-
mtsngserte, geleert-sen so kann der Befcachter die

VTFUYJTUMdes Miitclvreises am !ost-rigsorie, zu
der Zeit, als das daselbstnach dem gewöhn-
lichen Laufeangelangt seynwürde, fordern.

«

s. 17x3. Dagegen muß er die Waaren dem

Schler DIE-erlassen«und demselbendie volle Frucht
vergüten-« ,

.

. 17I4. Will er dies-ISnicht, so stclztilzmfrev-
dem Sols-Eifernoch eine angemessene Frist zu setzen,
binnen welcher er die Waaren, auf eigen-: Gefahr

tsmdKosten«an» den«Ort ihrer Bestimmung schxiffesx
olle.

" «

H. 1715-.«Wird dies von dem Schiffer nich-föc-
wexkstcllign fo. muß derselbe für allen ern-risik-

chen Schaden und entgangenen Vortlzeil haften-,
.wovon isan aber—die volle Frach- gut gerech-«

net wird«
.

d. I716. Sobald der Schiffer an den Ort sek-? »

« , - «

nev Vesttinmunggelansx ist, muß er due Waaren-
nacher in der Chcme Partie und- ,in«dem Con-
nmsscment emgalcenenAnweisung Abkefemi tx-·

doch
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doch dabe« wegen Auslzåndigungaller E,remplares·
der unterzeichnekenConnoåsscmeuts,,die Vorschcifc
des §. 1655..gena«ubeobachten.
§. 171.7· D:e Ablieferung und-Empfangnch-

mung muß-«wenn TJind und Wetter es nicht ver-

lzinderxy binnen der in dem Frachtrontxakteverab-
redeten Zeit geschehen«
s« l718· Jst keine Frist verabredet; so sindet bew-

dem loosen eben das start, was wegen deg. Einla-
dens oben verordnets ist. .-J§.1635-. 1636.),««

s. 17195 Wird disEmpfangnelzmung der Waa-

re«nverweigert-, oder derzögeeitxso-1mtßder Schif-
fer deshalb Protest einlegen; den Befrachter davon-
unverzüglichbenachrichtigem und das Gut auf- def-
sen Gefahr und Kosten in. sichereVerwahrung brin-
genlassem

«

«

«

«

"

H»1720. Dazu ist er auch befugt und verpflich-,
«

·tet, wenn alleExcmplore der Connoisfementsnichtlzm
bey gesclsaffHund deshalb keine lzimeichcndeSicher-.
heit bestelltworden.

"

§. I721.» Von solchemGutes kann der Schiffer-
sodlcl gerichtlichverfaufcic lassen, als zu schwer-Ve-

friedigung wegen Fracle, Zoll, und andererv AUT-
lagcn erforderlich ist.,

«

,

«

s. 1722. Die Zahlung der Frucht islzder Schifs Vechtedeei
fer, sogleichnach Ablieferung sämmclicheranrem
vdn dem im Cokxnoissementsbestimmten EmpfängerZimm-
detselben zu fordern berechtigte

»

« §. 1723. Hat er gegen den Empfängererhebli-v
chenVerdachh daß dieser die Fracht- nicht werde be-

zahlen ldnnenzdder wollen: so ist er befugt, vort,

der Waareld viel zurückzu behalten z. als zu seine-:-
Deckung nörkzigist«

"

’

.

s- 1724. Bleibt der—Empfätjger,, nach fele
erfolgter Ablieferung ,» mit Bezahlung der Freche-
zurücf:— so kann der Schlsser von«den» gelte-f N

Waaren szzviel-, als zu seiner Bestä;
«

FI-ps s.
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few-nich ist, in gekichkcichmBeschkagnehmen
lassen. -

,

. sä.1725. Von dieser Befugniß kanner auch ge-

gen ven- dritten Besitzer der Wasch, binnen Sechs«

Tagen nach der dem ersten Empfängergeschehenen
Ablieferung, Gebrauch Mochi-n.

H. 1726. Hat jedochder dritte Bksiser die Waa-
ren dem cxsikenEsnvfångsr baar bezahlt, efze er von

des Schifferö Anspruch Wissevschaft bekommen: so
kann sich der Schiffer nur an den ersten Empfänger
halten

H. 1727. Für Güter-,welcheauf der Reise, oder

Vor der Ilbliefcmng verloren gegangen sind, kann

der Skbjffsr wein so weit die Fracht fordern, als

der Werth solcher Güter durch die großeHader-IF
rechnung vergüterwird.

s. 1728. Hat sichjedochder Verlust durch einen
Unglücksfallin der Zeit ereignct, da der Empfän-
ger mir Uebrrnehmung der Waaren, säumiggewe-

sen ist: so mußsderselbedie Frucht bezahlen.

§. 1729. Einen Theil der Ladung für die Frachc
an Zahkunqgstatt anzunehmen, ist der Schdsser
nicht s«chnidig.

’

§. :7;o. Werden aber bey der Losungdie Fässer
und Behöltnissesiiessender und leckender Waaren

ganz oder zum Theil ledig befunden: so steht dem

Empfänger frey , dieselben dem Schiffer statt der

davon zu besahlenden Frachr zu überlassen.

H. I731. Darüber muß er sich jedoch erklä-
ren, ehe er noch diese Güter in Empfang genom-
wen-hat

s. 1732. Haben sich währendder Reife solche
Vorfle-: creianek, woraus zusvermuklzen ist, daß
ern-Jud ein Tigeik der Ladung verdorben oder« beschä-

digt sey: so muß der Schiffer diese Borsälle
den
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den Einvfängern binnen den ersten Vier und

zwanzig Scunden nach seiner Ankunft bekannt

.machen. ’«
»s.1753· Dtefekönnen alsdann darauf antra-

gen, daß der Schade, noch vor der Uebernalzcne,
in Ver-seyn des Schsffere3, durch Sachverständige
gerichtlichuntersucht und gewürdigtwerbe.

L. 1734« Den ausgennktelten Schaden muß der

Schissekktletzethwenn er nicht nachweisen kann,
daß selbtklettdurchinnern Verder ver -Waare,
oder durch einen äußernZufall entstanden sen, des-

genbAbwendung er nicht in seiner Gewalt ge-
a c.

,

s- 173«5. Auf gleicheArt muß der Schiffer auch
für gänzlichverlorne Waaren nnd Güter haften,
wenn ee emcn äußernunvermeidlich gewesenen Zu-
fall, durch welchen der Verlust entstanden sey,
nicht nachzuweisenvermag.

-

. 1736. Sind dem Schiffer Kisten, Fässer,oder-

Packen, verfckklosssnoder versiegelt zugestis wor-

den: so findet die Vorschrift vom Ven«ns:lzri:ngsvet-

trage Anwendung. (Tl2. i. Tir. XIV. »s.26- Z4,)
§. 1737. Ist aber die Versiegelung oder Vet-

fchließungin Gegenwart des Schifferg geschehen:
nachdem ilzm zuvor der-Inhalt der Behalt-«
nisse vol-gezeigt worden: so haben vergleichen
Meeren mit andern , die der Schiffer unver-

schlossenoder unvcrsiegeltübernommen hat, glei )e

Rechte. J ·

-

s. 1738. Die von dem Schiffer zu leistendeVer-

gütung, ist nach den Vorschriften des Ersten Theils
Tit. Vl. §. 82. li1q. zu bestämmenznur treten in Ab-

sicht dkk Quantität und des —Weetlzsver Waaren-
vie Vorschriftendes folgenden Abschnittes ein.

§. 17« . Jst mit dem Schiffer ber) seiner Ab-

sendung auch die Rückfrachtbedungen worden-

fe gilt, wegen beten Anweisungund Einnehmuus.,
sind

Von ver
Rückla-

MUS-
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alles das, tvas »wegender ersten ladungvfestgesetzt
ist. (§. 1630. qu

« "'
§.174o. Auch muß in diesem Falle, wenn«der

Schiffer mit dem ledigen Schiffsmanne zurückzugehn
genöthigt wird« demselben die volle Nuckfrachh

s nebst den Vetsåummßkosten, erstattet werden.

II s. t741. Von dieser Verdjndltchkeitder Befremd-
ter macht ess- keme Anweide wexm das Schfo
nach frunsssofceAbwarmngsder gesetzmäßigenFris»

, auf der Rück severunksliickc

v,«Vi-kbälts» §. 1742. Kisiii Sclytsfcrfoll, bey nachdtütsklicher
M

» Strafe, eint-n Reifenden annehmen, der ihm nicht

«
. zuvor die nach jedes Ortes Einricfgcung erforderli-

MMZUWchenYdssevorgezeigt hat«
»

.

§. 1743. Jst das- Schiff nicht«ausdrücklichals

ein Post-eins oder Palain ztktn Teanzport der Nei-

senoen bestimmt: so kann dem Schiffer wides sei-
nen Willen nicht engem-Jeder werden, Reisende-
mitzunetzmcm die kein Interesse de1).der Ladung»
habe-U —

s. 1744. DasVerhålmiszifchen Schiffer und.

Reifenden, muß lzmlptsåstlilichnach Dem unter ih-
nen errichtetenContrakte beurclgecltwerden«

s. 1745. Jst kein schriftlicher Conrtake errichtet
worden, di: lleberfabrt aber wirklich gesehelzeniso
muß der Schiffer sich mit einer nach dem El2ktachten
der Sachverständige-mund dem Ermessen des Ge-

richts zu bestimmenden Frucht begnügen.
§..1746. Die Reisenden müssensich auf das erste

Verlangen des Schiffers an Bord begeben, und

wenn das Schiff schon sezielfertigist, sich vnicht
ohne des Schiffers Genehmigung, auch nur auf eine

"

Zeitlang, davon wirke-um« -

«

s« Ist-M
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. 1747. Handeln sie dem zuwider: so kann der

Schiffer,. olzne auf sie zu wckrrem in See stechen,
und dennoch die Frachc fordern. —

s. 1748. Der Regel nach müssendie Reisenden
sichselbst beköstigenz»
§· 1749. Jst die Kostohne weitere Bestimmung

in die Frucht mit eingedungcn: so können Rel-

xenvenur die gewöhnliche-Kostder Schiffsleute ver-

angen.
»

s. «·1750. Am ladnngsorke darf kein ’Schiffer,"
ohne Vorwissen und

s Einwilligung der Rlzeders
Reisende in Kost übernehmen ·

H. 1751. Hat er es gethan: somuß er den lecz
’

dem, nach deren Wahl, die den Reisenden gege-
bene Provision vergüten, oder ihnen das von den-

selben außer der Fracht bezcslzlteKostgecd be.

rechnen.
« s

d. 1752. Nimmt der Schiffer auf der Rückreise
Passagierg ein: so kann er mir älznenwegen der

Kost Verabredung trekfen v

«

§. 1753. Jst der Vorrath solcherNetsenden,
welche sich selbstbckösngcsnsollen, durch Unglücks-
fölle, oder unvermuilzete Verlängerung der Reise»
unzurcichcndgeworden: so können sie von dem Schif-
fer notlzdürfcigenLebensunterhalt fordern.

s. 1754. Sie mnssen aber dielilznengerelchle
Prooäsion, noch außer der Fracht, nach einer billi-

gen Taxe bezahlen. «

»

s. 1755. Dagegen müssenauch Reisende, wenn

auf dem Schiffe Mangel entsteht, vom Schiffe mir —

ihre-n cntbelzrlichenVorrath gegen billige Bezah-
lung zu Hülfe kommen.

«

.

'

§. ’1756. Um derNeisenden WillenistdekScbxst
fer feinen Tauf zu unterbrechen, nndxnndrenlsdie

betet-redeten Hafen anzusegeln, weder schuldignoch
befugt.

§s 1757.
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§. 1737. Es muß daher auch ein krank gewor-
dener Reisender-, der ans Land gesetztseyn will, so
lange warten, bis stei) dani, ohne Unterbrechung
der Reise und Veränderungdes laufes deiselbeu,
eine Gelegenheit findet.

·

»-

s. 1758. Ddgeoen muß ein mir ansteckenden

Krankheit befallener Reisender sich, auch wider sei-
nen Willen, M dm lxöchstcnbewohnten Ort, wo

der Schiffer landet, aussetzenlassen.
-

.. §. I759. Ein Reisender, welcher Krone-okij-
oder anderer Ursachen wegen, das Sch«ff noch W

vollendeter Reise verläßt, muß dennoch die ganze

bedungene Fracht entrichten, sobald ihm dabiy
auch nnk das geringste Verschuidcn Hm- last
fällt.
§. 1760. Hat der Neisenbedie ben sich habenden

Effekten dem Schiffer zur Aufbewalzriing überlie-

fert: so hat er in Ansehung derselben mir einem

Befiachrer gleicheRechte.
s. 1761. Hat er aber selbigedem Schiffer nicht

übergeben, und sie also in eigner Gewnorsam behel-
kkm so hafket der Schiffer nur für einen durch seine
oder seiner Leute Schuld entstandenen Verlust und

Schaden. ,

H. 1762. chNeisenden müssenallen Anweisun-

gen des Schiffes-L-Zssolgeleisten, fwelche auf Beob-

achtuna guts-r Ordnung 1mSchiffe, oder auf Erhal-
tung des Schifses und der laduna abzielen.

. s. 17-Z. Jn dringenden Nochföllensie-EssenNei-

sende, zur Rettung des Schiffes, nach ihren Kräf-
ten hülfretcheHand leisten.

§. 1764. Hat ein Reisender auf dem Schiffe ein

Verbrechen beanngent so muß der Schiffe-; mit

ihm eben so vesfklb76n, als wegen ein-i- em Ver-.

4brechen beachenden Schiffmannes vorgeschriebenlst. .

1606. RH.)

s. 1765.
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s. 1765: Wirdwährkndder Riseejitdeckh daß

ein Reisender ver. der (Fi«xschimeigsich cmcs mirs-h-

chen Hochverratkzsoder Anstaler Jchcndig gemacht
habe: so muß ihn der Schiffer in Bach-Ist nehm-n,
lliid im nächsteninscmoxfchxnHafen Tom Gericht-en

upsiiefmh oderv auf andere sichere Art datin

schaffe-sit

Zwölfter Abschnitt.

szVonHabe-keep und Seefcssiädem

H- l7-66. Zwischeneinem Schiffe und sein«-rTit-Von see

bang besteigt eine Gemeinschan zur ll--bcrtcaq11ngIts»"13-.
der beyde zugleich tressxndenGefahr und Kosten. GEISTER

s- 17I7« Diese Gemeinschaftnimmt, ln Anse-«W LA-

hnng eines jeden Stricks der Waare, kkzkmAkxcqzkg,
»W-

sobald dasselbeüber den Bord des Hauptschiffesges-

bracht ist.
L «

. :768. Wenn- anchwahrend derReife, go-

woräsnesoder sonst verloren gegangenes Gut von
dem Befrachker durch anderes ersetzt,oder von dem

Schiffer zur Vollständigkeitder ladnng Waare ein-
genommen wird: so trcrcn auch diese von Zeit der

Einladung in die Habercvgememschafr.

H. 1769. Wenn währer der Rsife ein Theil
dir geladenm Tlsaarexh auf Veranstaltung des

Schiffer5, in ein kleineres Fahrzeuggibr«c11«l)r,oder«
gar gelafndeewerden musi: so wird dadurch die Gek
meinschaftnicht unterbrochen. -

§. t770. DAkWM Mdigksichdir Gemeinschaft,
in Ansehung eines skdengelsdksncn Guka , sobald-
dassexbe, am Orte semcr Vestmnnung,vom Borde
des Hauptfchiffessgebt-achtwerdet-.

.

. 1771. Wenn VIaOken zum Bcszufkdes Ein-
tmd Ausschiffensin klsiuc Fahrzeugh als Mkcey

Vor-.

J
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Verdienst-, und·dergleichenmehr, geladen werden-

so entslelztzwischendiesenWaaren eine Gemein-

schaft für dse Zwlschenzen, da jede derselben über
den Bord des Fahrzeuges ein- und wieder herausge-
bracht worden.

»

’

"

H. 1772. Zwischendem Fahrzeuge selbstnbey
und den daan geladenen Waaren, ist keine Gemein-
schaft dorlgandezh

"

« «

s. j773. Nur indem einzigenFalle, wennzuc
Rettung emes solchenFadezengs, und, der-Ladung
desselben, ein leell der leistet-ngeworer wekdm

,:nuß,ist der Eigenthümerdes Falzrzeugeizden Ver-

lust mit zu,übertragenverbunden.

§. 1774. Die Ungelder, und andere Ausgaben»
DIDMFFFZEwelche zum gemeinen Besten des Schiffs und seiner

«

k- ladung verwendet werden müssen, um die Schiff-
.falzrk und Reise zu befördern, werden die ordinaire

dder kleineHaderey genannt-

ss 1775. Es macht keinen Unterschied,ob der-

gleichen Ausgaben am ladungsk oder losungsplatze,
oder auf der Reise vorgefallen sind.

H. 1776-. Jedoch müssendie zur kleinen Haverey
gehörendenAusgaben, welche an dem Orte der-Ala-

dung geschchem und daselbst berechnetwerden kön-

nen, auch allda wieder bezahlt und abgemacht
werden.

se 1777. Es knnn also weder der Schiffer dem

Empfänger der Waaren, noch dieser jenem, deg-

lzalb in der Regel etwas anschlagen oder aöfordern;
sondern es werden nur solcheKosten , die sich er-

weise-lichnach der Abscgclung, oder« cun ldsungsorte
ereignet haben, in Rechnung gebracht

H. 1778. thr kleinen Haverey gehören»vor-
nehmlich Anker-, Absage- , werfen-, Ost-nnd-
Feuer-, Back-, Pralzmem , lichter-, Pfahl-,

- Brücken ,

-
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Brilcken - nnd ordinaire Quarantainegelder
dergleichenmehr-«

,

§. 1779. Ferner die Ausgaben on die Admira-
litäkcn der "Ladu-1«-ges-oder lofunggplåtze,·und an

die Castelle, deywelchem das Schkff vorbco feaelr5
so wie auchAus w-lcl)e nicht sü-: das Schiff al-

lein, oder f
"

Cisladung allein entrichtet wchenz

:eggfl-.ichen
die Kosten dir Convoyen und Sam-

ric e.
«

’

, §· 17Lo. Ferner die Anfeilungskosteneines ein-
gefroriw Sch:sscs, wenn selbigezur Vergung des

Schiffg lian ver-Güter bis-wendet worden, und
mir Einen Thaler oder weniger auf die Last be-
tragen

« "

F.s1781. Wie die kleine Havcreyvon den Inter-»
esssmen zu tragen sey , ist hauptsächlichnach der

zwilchenihnen darüber getroffenen Abkede zu beur-

theilen.
h. 1782. Wenn keine Abrede darüber getroffen

ist, müssm die Weder Ein Drittel, und die Em-
pfängerder »Was-se Zwei) Drittel übernehmen

s 1783. Der ermg der Empfängerwird un-

ter sie nicht nach dem TIEIhe dcr Waaren,"fondern
nach der Zahl der Sclyissslastenvertheilt.

. 1784. Reises-desind, für ihre Person und

Meisegerärhschaftsmzur kleinen Havcrey beyzutra-
gen nicht schuldig.

"

. 1785.A Alles, was bey vorhandener Noth
und Gefahr des Schiffe- und der ladung, zur Ab-

wendung oder Verminderung derselben aufgcopfert
oder verwendet wird, ist für große oder extraordi-
naire Hndcrm zu achten.

I- I786. Eis gchörendahin alle Verwendungen
an Geld oder Geldssswcrkh, welche zur Vermei-
dung oder Minderung einer solchen Gefahr ge-
macht worden, ingleichen die Beschåtiaimgety
welche zu einem solchen Zwecke am Schiffe oder

Allgem. Gesich. m. Bund. Qq der
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der Ladung absichtlichverursacht worden, oder eine

natürliche-sFolge »der dazu igeckoffenenAnstal-
ten sind. .

-
«

Z· l787i DAka gehöretbesonders, wenn ein

Schiff bey Sturm oder See-kurz so viel Wasser ein-

genommen hat, daß Loche-rim Veedcck gemacht,
oder in die Seiten des Schiffs gehauen, oder sonst
der Körper des Schisssskschädigrwerden kniissexy
um bedaWasser zu den Pumpen zu ieitcnz ingleichen,
xveam dadurch Waaren beschädigt,oder verdorben
worden.

is»1788. Ferner, wenn zur Rettung des Schif-
fes oder Guts, Mast-km Segel, Stongem Tafel-

rccsrh Anker, oder andere Schiffsasråtszchafren
absichtlich gekappt , geichlilzr, verschirsscn, oder

sonst befchådiak,oder über Bord geworfen worden;

ingicichsw wenn zu solchem Ezidzweckehas Boot
von feiner Befestigung auf dem Verdecke gekappy
und über Bord gesetztwerden muß.

«

s. 17H59. Schäden, welche zwarbey Gelegen-
heit einer gemeinschaftlichen Gefahr, aber durch
bloßenZlifall, oder durch jemandeg Schuld entstan-
den find, können nicht zur großenHaben-o gerech-
net wert-m

s. 179o. Beo der Verbindlichkeit»zutgemein-;
samcn Uebertragung wird aber auch Voraiisgesetzt,
daß durch die Verwendung oder Veschådigungder

Zweck der Rettung wirklich, ganz oder zum Theil,
erreicht worden.

,

§. I791. Ein Schiff muß zur großenHawaii
beytmgen, wenn dasselbe nach überstandenerGefahr
einen Hafen erreicht-hak; scillte es auch für umsch-
tig zum Dienste erklärt werden. -

«§. 1792. Jst aber nach überstandenerGefahr
Schiff und Ladung durch neue Unalücksfålleverlo-
ren gegangen: so findet keine Vertheilung statt,
sondern ein jeder trägt seinen Schaden.

»E«1793-
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l

",§« 1793s Wird hingegenein Theil der ladung
»

k
MEDIUM- Ddek fkky gegeben: fo müssendessenEl- s

getitlzümerdavon zu der den dcnkvorigenUnglücks- l
falle entstandenen großenHaverey eben so beytra- j

gålh
als ob der neue Unglückofallsichnicht ereignet -

iltz cre.

ss 1794- Ein Gleiches.gilt von den Rheine-, .wenn das Zenommene Schtf wieder frey gegeben,
odet ausgelöstwird; ferner, wenn zwar das Schiff I
durch Wind und Wetter neue Unfälle erlitten nat, .jedoch nicht ganz verloren gegangen, sondern da-
von melzr gerettet ist, als die Bergmkgskostenbe- i
tragen.

»

l

§, .1795. Der Seewurf kann nur· alsdann ge- Von den .fchchme Wenn Sturms Scenvth, oder feindlicheIHLÆHHF .

Verfolgung es nothwendig machen, daez Schiff zu weis-TM f
erleichtern. groß-nPF- .s. 1796. Nur ein auf Veranlassung oder Befehl keenyW i

des Schiffer-S, oder dessen, der seine Stelle ver- WHSM i

tritt, erfolgter Seewurf, kann zur großenHave-
«

;tey gezogen werden.

s- I797— Ehe der Schiffer dazu schreitet, muß »

I

er mit den an Von bester-liebenBefrachtern, oder . lderen Bevollmächtigten,ingleichenmir dem Schiffs-
volle Stsxratlz halten. —

s. 1798. leidet die dringende Gefaer dieses .nicht: so muß er wenigstens den Steuer-, Hoch- »

books- und Zimmermann mit ihrem Gutachten ver-

nehmen. «

"

I799. Reifende nnd Befrachier können sich
weder der vom Schiff-er beschlossenenZWtsr rang wi-

derlegen, noch den Schiffer wider seinen Willen
zum-Seewttrfe nöthigen; sondern in jedem Falle -

nur verlangen , daß darüber Seercstlg gehalten
«

!

werde-. —

s. -1800. Bey der Wekfung selbstmuß mit den
»

Waaren , die auf dein Verdecke , Ueberlanfe,
«

·

l

Qq 2 Baf
«
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Bock und Schanze liegen,.oder an den Seiten des

Schiffs angeizångtsind, der Anfang gemacht
werden«

§. Isol. Ein Gleiches gilt voniden Waaren,
die in das sBoot"»oder die Schaluppe geladen
worden.

H. 1802. Sodann mässen, so Vielais möglich,
nur Stücke, Fössch Küsten,oder Pncke von Zwan-

ten, welche die geringsten am -Wekkhesind, und
das Schiff am meisten beschweren, geworfen
werden.

-

Z. 1803. Dagegen sind solcheBekxåltnissevor-

züglichzu schonen, in welchen Edelsteine, Perlen,
gemånzteg oder nngemünztesGold oder Silber-,
over sonst Kostbaekeiten nnd Kleinodien sich be-

sindekr.
»

s. 1804. Hat jemand dergleichenSachen unter

andere Elsanren gepackt," und dieses bey der Ein-

schisfnng verschwiequ so muß er den Schaden,
der ihm aus der Vetkzeimlichungentstanden ist, al-

lein tragen.
"

«

s. 1805. Zeigt er aber dem Schiffs-r die ver-

schwiegeneBeschaffenheit noch in Zeiten an: so
muß ein solchesPack mit dem Wurfe verschont
werden.

s. 1806. Kinder sichGemisch-Ehdaß die Anzeige
Unrichtig gewesen: so soll eine solche verschonte
Magre nach ihrem vierfache-n wirklichenWache in

Haverenrechnung gebracht werden.

s« 1807. Auch Pinnd- und Kriegeøbedürfnisse,
Kleider und Geräth-chauenpro SdIffctQ des

Schiffevolks, und der Passagiere-, kommsm wenn

sie geworfen worden, bey. der großenHaverey mit
— in Anschlag.

s. -1808. Ein Gleiches giit von Waaren, die
das Schcssevolk für eigne Rechnung UUVUMZMM
befugt ist.

§. 1809.
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§. Igoyz Auch Waaren und Sachen, die zwar
nicht geworfen, abee durch die bey Gelegenheit des

Wuksss SefwssmmAnstalten beschädigt-,verdor-

bmy VVEI M eine solchelage gekommen sind, daß
skLJVDU den Wellen weggespültworden, müssenver-

ginet werden.

§- 1810i Wenn das Schiff zwar in eben der

Noch VII M FVnrf geschehenist, durch Wind und

Wellen Schaden gelitten bat; dieser Scheide jedoch
Weder absichtlichzu Rettung des Schisfes nnd der
Ladung verursacht worden , noch eine natürliche
Folge der dazu getroffenen Anstalten gewesen ist:
sokönnen die Ndedex in so weit von den Vesrachiecn
keinen Haperenbeytmg fordern.

H. 181 l. Eben dies findet von der auf solcheArt

sich ereignenden Beschädtgungder geladenm Güter

Anwendung. .

"

- §. 1812. Ilsenn zur Erleichterung des Schiffes
War-im in ein kleineres Fahrzeug geladen, und

diese-löstVerdotben sind, oder verleren worden: so ge-

hört dieser Scyade zur grossen .H-.1v».re:).
S- 1813. Jst decSchade reich Urstaieglichkeitdes

kleineren Falgrienges geschehen: so könnensich die

übrigen Interessenten, wegen ihres badercybeytræ
ges- all den Eigeistlzssnnerdesselbmholten.

Hi 1814. Ein Gleiches findet statt, wenn der

Scheide aus Verwahrlosung oder Untreue der.

Mannschaft des kleineren Fahrzengcs entstan-
den ist. .

s. 1815. Der Schiffer des Hanptschissesist nur

alsdann iserlgafret, wenn er ein untaugliches Fahr-
zeug olzne Noth gewählt-lzat.

«

§. 1816. Hat von der in ein kleineres Fahrzeug
währendder Reise geladenen Waare, zur Ret-

tung desselben und seiner ladung,« etwas gewor-

fen werden weissen: so wird dieserSchade von dem

Boeding, und seiner übrigen Ladung, als große
Qq 3 . Haderey

l



614 Zweyter Theil. Achter Titel.

Haberey getragen; und was die Bordingsladung
dazu beyrragt, wird alsdann vom Hauptschiffeund

dessenübriger ganzen Ladungvergüten
§—l817« Sobald ein Seewurf nach Vorschrift

des s. i795. geschehenist, muß die Vergütung als

großeHaverey ohneWiderrede statt sinnen.
s. 1818.- Mit dem Verwande, daß bey dem

Wurfe selbst, oder bey derAuswhizcdek- ku werfen-
»

- den Sachen, übereilt oder sonst vorschriftswidrig
.’« verfahren worden, kann sich kein Jmeresicnt gegen
"

den Beykrag schützen;sondern nur den Negceß an

- den Schiffer, oder andern Urheber des Schadens
nehmen«

.9. 1819. Hat jedoch der Schiffer das Schiff
überladen; und muß zu dessen Erleichterung die

auf dein Verdecke liegenden Güter werfen: fo kön-
nen die Eigenthümer dieser letztern sich nur an den

Schisser halten; und es findet also die Vergütung
als groß-eHaberey nicht start.

Hex-Mii- s. 182o. Hat der Schissee, um die Ladung zu

KINDretten, das Schiss absichtlich zum Stranden ge-
«

beacht: fo gehörtder dabey am Schiffe und an der

Ladung entstandene-Schade, nebst allen dadurch ver-

ursachtenKosten , zur großenHaderey.
s. 1821. Erhellet aus den Umständenklar, daß

die Skrandung bloß in der Absicht geschehen ist,
ums das Leben oder die Freyheit der Equipage zu ret-v

ten: so wird der entstandene Schade selbst alsdann,
wenn die ganze Ladung gerettet worden, nur für

» particulaiee Haber-engeachtct. (§. 1900. qu.)
pdEkieickp s- 1822« Jst ein Schiff durch Zufall auf den

ZHFZEIYUZEHGrund oder auf eine Klippe geratlzenzund wltd

zuwmpkkdurch das Abbringen beschädigt: jo muß die Ver-

SANZFWgütung nls großeHavereygeschehen
Zszssssjn . 1823. Dahin gehörenauch die bel) solcher

«elegenlzeitder Ladung zugefügten Bcjchädig
gunggnz die Aus - und Einladungekostenz inglei-gen
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chm die Kosten, wodurch das Schiff kestsvec
WDchkL

» ,
s. 1824. Mfrd ein ffcr, um Strade nnd « Man-

Fiktpoetkzu«verrn:idisn,Masching das Schiff zur M;

gcmemjchaftticiw sl Hkmng zu pXUMEIMI so ist
ver dadurch am szssc und dessen Gckåchschäfkelk
exixsstandmeSchade ebenfalls alrzgwßeHAVSEWzu

verginer
H. 182.5. sMnH ein Schiff, Wqu erhascenensedGENU-

icck5. oder andrer Gefahr, in einen Nochkzafen ein:
lau-TM: so ges-Essenalle Kosten des En- und Ans- feu;

«

lob-eng- ingleichm dcsr llmekhakt des Schiffsvolkå
wddrcnd des Anfentkzaltg in Nochkpafem so wie die

cher dcsscsbethin so fern ihr Betrag durch eine

soiche,YMONWMISder Reise vermehrt wird, zur
großenJxmveresx

s. 18;:6. Eän Gleiches gilt von den Aus- so wie
von den Einladungkkosten, wenn zum Behufe det;

Ausbesscrung des Schifch, oder sonst aus erhebli-
chen Gründen, dxe Ladung im Rochkzafengelosec
werd.

9.·«1827.Muts ein Schiff auf Convov warm-, O Skfmick

oder sonst, wegen besorgliciwrFeindesgefakzr, in
einem ncusralen Hafen eine Zeitlang liegen bleiben:

»

so werden die Heuer nnd der Untekhalk des Schiffs-
volks für diesen Zeitraum , nach näher-erBestim-
mung des s. 1825. als großeHaverey Vergütet.
§. 1828. Es macht keine Ausnahme, wenn

gleichzur Zkit des Auslaufens die Gefahr schon bes-
kannt gewesen, und wegen der Convoy nichts vver-
abredet seyn sollte. «

s. 1829« Hat der Schiffer feindlfchen Kapcm g) Nanzioz
oder Seeräubern, um Schiff und Gut zu retten,

gewisse Waaren oder Schiffsgekåthschaftmange-

wiesen, oder übergeben: so wird deren Werth als

großeHadercyvergüten

Qa 4 IS—18302
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§. 1840. Jst in FällendieserArt ein bedungenes
’

Lösegeldbaar bezahlt worden: so muß die- Auslage
auf gleicheArt erstakterwerden«

s. 1831. Haben diechisxde den Schiffer, oder

andre am Bord befindlichePeisonexh als Geist-l sxjr
das bedungene losegrld "1nctz;xno:11kncix:so müsset-,
außer dem lässt-golde,auch die dadulrchden Gclseln
VerurfaclkssenZirhkungs-und andere Kosten, als-
großeHsvcrsy ersetztmerdkm ,

§. 1832. Von der 3 lZlunq können die Rheder
und -Qe«««rarl)rkr,in Eil-sein besondern Falle, dusch
Abtretung ihrer Ilnrkzlle am Schqfe oder an der la-

dung sich nicht-befreym
s. 183;:. Sie sind VI

verhaftey wenn gleich K)
durckl nachherige U215."s
seyn sollte.

«

1834. WOan auch ein nicht feindlichcrKaper
den Schiffer gendicszigthtt, ilzm Prooision, Ge-

räthschafkcn, odkp W-aren, gegen versprochcne
aber nicht erfolgte Bezahlka zu uberlassenx so ge-

hörtdieser Verlust zur gxoßrnkacrco.
s. 1835- Wird lsey der Virtkzeidigung gegen Ka-

per oder Scotässber Schiff oder Gut beschädigt:
so gofchisbkd—r Esldlz dieses Schadens, :ncbst der.

imsGsfechke verbrauchtm Ammuniclon, als große

slmelzrsilisslalsdann dafür
- Schiff oder die ladung

verloren gegangenE

«Havercy.
§. 1R36. Sind«beyeiner solchenGelegenheitdem

Sch«ss.volke zur Aufnimlkkrung Velolznungen ver-

sprochen oder gegeben worden: so wird eine solche
Aus-lage gleichfallsvergnter.

»

» 1837. Eben dahin Jehörenalle Kosten FUI
— Heilung und besserenVerpflcgung der Verwunveken,

zum Begräbniß der getödtetcxyund zur Absindung
der uumug'ichgewordenen Schiffsleute. .

§ 1838. Auch dasjenige, was den Witwen
und leocm der gccöakekcxyover an ihren Wun-

den
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den gestorbenen Schiffsleute gereicht werden muß,
ist in Rechnung ze! bringen.

«

I Hi 18;9- Außer di;seiiF-ållengehörenanch alle i) von auf-
CußewkdemslcheKosten, welchezur Fortsetzungder

Reife verwendet wrrden müssen, nnd Einen Thaler überhaupn
’

auf die Scijiffslqstgerechnet, übersteigen,ebenfalls
zur großenHaoerey. G. 1774. qu.) .

D. 18-;0. Jeden zur großenHaverey gehörendenWo,sieha-

Falliniiihder«Schisfer,sobald er sich ereigne:, nnd III-TITqu
ess on- Umständegestatten , in sein Tagebnch inn- legen.

stänolichverzeichnen, und den erlittenen Schaden
so genau als möglichbemerken.

«
§. 184!. Jst der Fall eines Seewnrfs vorhan-

den: so ninßDec- Schiffoscheeiber, oder wer sonst
feine Stelle vertritt, oder auch der Schiffer oder
Steuermann selbst, die vorwaltcndcn Umstände,
die Meinungen der Sci)iss-le1ne und Eigenthümer-,
ingleichendie geworfencmooer auch durch die Wer-
fnng befchädigrcnRinges-»nach den Packem K.sten,
Tonnen, mit iizren Nummern und Zeichen, genau
anfichrcibcn. — -

s. 1842. Wenn Zeit und Gefahr dergleichen
pünktlicheAufzeichnnngnicht erlauben: fo soll so
viel als mEglichb merltz der Beweis des übrigen
aber durch Die ctdiichenAnssagen·11ndAngaben den
Schiff-Leute geführtwerden.

»

s« 1843. In dem ersten HgfckmWo del Schlffek
landet, muß er den Habereyfnll nnd entstandenen
Schaden den. dortigen Seegerichten, oder dsm

Consul der Nation umständlichanzcigexy und sich
darüber ein Arrest ans-stellenlassen.

F. 18,z4. Auch mußer deanzedcrn nnoBei-tach-
tern, ingleichenden Correspondenten verleihen am

Bestinnnongsprty sobald als möglichdavon Rach-
richtgkben -

, »

»

»s.1843 Wenn er am Orte der Bestimmung an-

langt, muß er den erlirtsnen Havetcyfall pen-
Q q 5 Gerich- ,-
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Gerichten, den Empfänger-ider Waaren, und den

etwa daselbstbesindllphenBevollmächtigtender Nike-
der, noch vor der Lesung anzeiacm

S. 18l46- Er mußzugleich den Stege-richten fein
Tagebuch vorlegelh und nebst den Vornehmsten
des Schiffsvolrs den Inhalt desselben , so wie die-

Wahrheit seiner Angabe, eidlich bestärken.
s. 1847. Bez) der Untersuchungdes zn vergüten-

dcn Schadens miisscnznvsrderstdiejenigen Sachen
abgesondert werden, welche- wenn sie auch bey
einein Hadereyfalie beschädigtworden; dennoch
keine Vergütungerhalten.

s. 1848 Dahin gehörenvornehmlichdie Güter-,
welche der Schiffer als Ueberfrachr eingenom-
men hat.
§. 1849. Ferner die Waaren, welche auf dem

Verdecke, Uercrlauf, Back, oder Schanze gclcat,
in das Schiffeboot gepackt, oder an die Seiten des

Schiffes gehängtworden.

H. 1850. Der EigenthätneesolcherWaaren hat
keine Vergütung durch Hadereyeechnung zu for-
dern, wenn gleich diese Art der Untetbkingnng
G. 1848. 1849.) ohne fein Vorwissen geschehenist;
sondern er kann sich deshalb mir an den Schiffer
und das Schiff halte-L

s. 1851. Gott-r, wovon gar kein Eonnoissement
vorhanden ist, ingleichen heimlich ins Schiff ge-

brachte Waaren, erhalten keine Vergütung
s. 1852. Eben dies sindet von solchen Gütern

statt, welche der Eigenthümer, oder dessen Bevoll-

mächtigter, bcy entstehendcr Seegefecht, ohne des

Schifft-es und Schiffsvolks Einwiiiigung, wegneh-
men Und ander-wo hinbringenläßt-.

s. 1853. Eben so wird auch der Schade am

Schisssboote nicht vergütet, wenn dasselhenicht auf
dem Vetdeckebefestigtgewesen. -

§. 1854i
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H- 1854s Der Betrag des zu VergükendenScha-
TZCUSfeWstWUßentweder durch Vereinsgungsåmm ,

IschekJMMssMkth oder durch die in den Gesetzen. , . c-

vorgeschräebenenBeweismiktel festgeseerwerden.
M« W«

H· 5855 Schlsfsorovisionen, Geräkhschaftcn
odek andre Sllr eigentlichenLadung nicht gckgdrende
Sachen, werden nach dem gemeinen Wen-the des

OW- Wo sie wieder angeschaft werden måsscm ge-

schätzt;jeddchwerden bey Geråkhschafken,und sol-
chen Sachen, die durch den Gebrauch abgestutzt-
werden , nur Zwey Dritcheile dieses Werth-i in

Rechnung gebracht.
H. 1856. Jst der Körper des Schiffs selbst be-

schäding so Müssendie Ausbesserungskostendurch
den Anschlag vecetdeter Sachverständigenfestgesetzt-
werdcm —

H. 1857. Eben dies gilt, jedochunterder 5.18-55.
in Ansehung des Werths gegebenen Bestimmung,
wenn Schiffsgerätlgschaftennicht verloren, sondern
nur beschädigtworden.

’

§. 1858. Sind Waaren verlorewgegangem so
wird bey Bestimmung ihrer Art und Quantität die

Chartepartie, das Eonnoissement, die Faktur, oder

andere bey der EinschisfunggescheheneDeclaratiom
zum Grunde gelegt.

»

§. 1859. Kann dar-gethan werden, daß die An-

gabe bey der Einschiffung zu hoch gewesen sey: so
ist nur auf die-erwiesene Art und Quantität zip

sehen.

§. 1860. Dagegen wird auf die Behauptung
des Eigenthümerb, daß in dem veriomen Pack-«
Fasse u; s. w. mehrere oder bessereWaare« gewe-

sen , als angegebenworden , keine Rücksichtges-

nommekr.
"

H. 1851.
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s. 1861. Der Werth verlorner Waaren wird
nach dem commanten Marktvreife am Eosunggokte,"
zur Zeit der Mut-N angeschlagen

Y. 1862. Davon sind jedoch die kleine Hamen,
die «th!ol.1dungskosts«llund andere Ungelder abzuzie-
hen, welche von der Waare, wenn sie wirklich an-

geht-kirren wäre, hätteentrichtet werden måssem
s. «-863. Die Fracbt hingegen, wenn sie dem

«

Sch:ffer bezahlt werden muß, loxnmt nicht in
Abzug. » -

»s.1864- Sind die verlor-gen Waaren, zur Zeit
des Haueret)fallg, durch Seefraer oder andern Zu-
fall schon beschädigtgewesen: so werden- sie nur nach
dem Akertlth den sie bec) dem Qerluste wirklich
noch hatten, very-irre .

s. 18»-55. Dieser Werth muß auf den Grund
der eidlichen Angabe des Schuan und seiner Leute,
über den Instian der Waaren zur Zeit des Verlustes,
durch das Gntachten der Sachversiändigenbillig de-

stimmt werden«
s. 1866. Sind Waaren nicht ganz verloren, fon-

dem nur beschädigtworden: so werden sie auf ge-
meinschaftliche Flosicn ösientlich.-verkas.1ft, und die
daraus geiösctenGelder dem Eigenthümerzugestellu
außerdemab.r wlrd demselben der Unterschiedmitv
dem nach 91 1851 - 18s53. zu bestimmendenWenige
vergüten

Wie m §. 1867. Jst folchergesialtder Betrag der zu

FZVJHZMvergütendenFrosch Haderey ausgcmittelt: so muß
dannen derselbe zwischenSchiff und Ladung verhältnißmäsi
kMIW sig vertheilt werden«

-

»

schiffe
«

ts· 1868. Zur Bestimmung dieses Verhältnisses
muß der Isertlz des Schiffes nebst Zubetzörnach
demjenigen Zustande, in dem es aus der See ge-
kommen ist, durch vereidete Sachverständigege-

schätztwerden.

§. 1869J
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H«1869 Die zllk Fortseksnngder Ieise oder zur
Nekouc bestimmten Mund - fund .Kriengrovisionen
kommen xncht In Anschlag; woägj aber das durch die

ZUTückIÄWFERcife ver-diente Frk1c1)kgelb,nach Ab-
zug VERMES-Hmwas die Rheder darain noch zu be-

zahlt-LVIII-n,besondersder noch rückständige-IHetter
des DIE-Wes nnd des Voll-d, inglcxchendes Beo- «

trage zur kleinen H-1v»ey.
D- l87O- Nsch dem folchergcstalt ausgcmittel-

ten Wmlgc des Schiffs wird dessen Veytrag zur«
großenHuberey bestimmt.

"

Js- 187I. Jn Absicht der Ladung«müssenzuhör-Von der
derst dieje--igenStärke abgesondckrwerden, welche DEde

von dem Bepkroge zur großenHaberev frey sind-
§- 1872- D—1k3:"ngehörenaUe"Woareu, welche

,

erst nach dem Haberupfalleüber den Bord des Haupt-
schcffeggebrach-«merken.

H. 187;. Ferner diejenigen, welche zu der Zeic, «

da sich dsr Habe ««:!Zerejnvsh am Bk·stsst:11n11r.gs-
orte schon vom Bord-e des Haupdchisses gebracht
sind.

s. 1874i Ferner di: Hex-r nnd quxipage des
Schiffe-IS Ide SchiffsvolkU so wie auch diejenigen
Waaren, welche dassele für eigne Nschnung ver-

möge der ihm 1596. beygelegtenBefugniß mik-
genommui hat«

·

«

H. 1875. Desgleichendie Kleidungsstückeund

Neifebedürfnisscdes P.1ssagiers·
s. 1876. Hat den einem Sckwifftkuchejemand

die tlzm zugehörigenSjchen an sichgenommen, nnd
mit eigner Lebensgcf.:izrgerettet: so kann jkzmda-
von kein Beytmg alsqsfordert werden.

s. 1877. Ein erichcs gklr von den, durch sol-
kbe Tour-hec- wclche cm Befcadskör für sit-Mc
Rechnung gebungen lzar , herausgewachsen

euren-

5. 1878.
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»
§. 1878.- Außer vorstehenden, müssen-alleim

Schiffe befindlich gewesene Waaren und Effekten
Hur «greßenHaderey bemragem

OF1879. Dieses gilt sowohl von den verloren

gegangenen oder befchädigten,und in der Berech-
nung ais großeHaverey vergüteten, als von den

gerettetea Waaren.
,

.

s. 1880. SelbstgsworfeneWaarenmüssemauch
bey der nachher währendder Reife sichsereigneten
Unglück-SEND den Beytrag zur großen Haderey
erlegen

"

s. 1881- Die Art und Quantität der geretteten
Waaren wird nach Vorschriftdes §.1858.qu. an-

genommen. ,

- H. 1882. Kann dar-gethanwerden, daßdie Qua-
lität oder Quantität einer Waare zu niedrig ange-

geben worden: so muß die durch aerichtiiche Befieh-
rieung augzumictelnde wahre Beschaffenheitin An-

schlag kommen.

§. 1883. Eben dies sindet von denjenigenWaa-
ren statt, worüber keine Connoissemente vorhanden

·

nd

H- 1884. Auch die Bestimmungdes Werths der

geretteten Waaren gescgjehtnach Vorschrift des

5.1861 - 1866. -

s. 1885. Wegen der b’eyeinem Seewurfe un-

richcig angezeigten und verschenken Waaren sinder
die Vorschrift des §. 1865. Anwendung.

s. 1886."Waaren, deren Werth, währendder

Reise- DurchInnern Verderb, oder andre zur gro-

ßenHaderey nicht gehörendeUnglücke-fälle,verrin-
gert worden, dürfen nur nach demjenigen Werkhe

gegreageky
den sie zur Zeit der Lesungnoch wirklich

a en. .

s. 1 Effekten, welche keinen gewöhnli-
chen Mnrkipreis haben, sind nach ihrem wirkli-

chen
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chen Wache-zurZeit der .losung, durch Vereideke

Snrsverståndtgezu schätzen.
»

. 1888. Heimlicheingebrachteingleichendie

III Absicht der Art oder Quantität ,unmi)iigdekla-
mtc Waaren, tyerden nach dem höchstenzur lo-
fUUASzeltern Tosungvorte geltenden Preisen be-
rechnet.

«

Es 1889. Der EmpfängersolcherWaaren, von

WelchenM»Beytrag zur großenHaderey zu entrich-
ten ist, lgatket nach geschelzeaerAndeutung, für den

festztnctzcndenBeotragals Selbstschuldmr.
« Y. 1890. Er ist verbunden, längstensbinnen
Acht Tagen nach-der ?ldladung, den Qserkh dersel-
benz vorstehenden Grundsätzengemäß, genau und

Zitchuganzugeben, und auf Erfordern eidlichzu er-

artem . .

s. 1891. Sind-ihm die Waarenzur weitern Soe-
ditionüberschickttso nurßer sie nicht elzer versen-
den, als bis die vorgeschriebeneAngabe des Wenige
geschehenist« —

—

§. 1892. Wird die Rick)tig.citdes angegebenen-
Wcrrlsz bezweifeln so können die Kotigen-.Interes-
senten, auf Kosten des verlierenden Theils- eine
gerichtliche Taxe durch vereioeke Sachverständige
verlangen.

H. 1893. Wer überführtwird, vorsätzlich,oder

aus grobem Burschen , den Werrlg einer empfan-«

genen Waore z11,xnedrigOngegebm ö« kåahknisoll
von dem wirklichen Werthc vierfachen Beytrag ent-

richten, und die Koskenerstatten. .

§« 1894, ? Usnn IolchergestalkdieSumme, nach
welcher ein jeder Jnteressent zu dem Hadereyfchadett
bcyrrngcn muß, ausgemtrlelc worden: so geschieht
die Vertheilung des Vrnxragcs unter die sämmtli-
chenInteressenten nach der Socierätszregei.

s» 1895«
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glückteGüter ,

624 Zweyter Theils Achter Titel.

'

§. —1895.Ase-r den hiernachanfier fallenden
Ventrag permis-ket- den kann und muß der Schif-
fer, bey eigner Verhafmng, zu Bestellung hinrei-
chenderSicherheit anhalten, oder die Waaren mit

Arrest belegen-
s. 1896. Auch kann der Schiffer anfössenklichen

gerichxkichenVerkauf der Waaren, so viel dazu no-
"

skaig;st, antragem
«

«().·«1897.Das Schiff darf nicht eher ans dem

Hafen gelassen wFrdenk als bis die Aber-er ihren
Bemmg zur Haderey davon entrichtet, oder hin-
reichendeSicherheit dafürbestelltOben-«

s. 1898. Den Vorzug des rückständige-nBen-
trages zur großenanere:1«beyentstehende-n Con-

cuefe, besinnen-n die Vorschriften des Erst-In Theils
Tit-. xX. s. 326. in Absicht des Schiffes, und die

Prozeßotdnungin Absicht der Waaren.
s

s. 1899. Werden geworfene, oder sonstverun-

nach sehen geschfossenerHauer-cy-
rechnung gerettet: so muß der nach Abwg der Ver-«

«gungs·-nnd andern Kosten übrig Ueibenve Werth
"

den Interessenten, nach Verhältnißihrer Beyträge,

M. Von
der Parti-
kommtan
te

wieder zu gute kommen.

s. 1900. Alle übrigenach Vor-stehendenGrund-

sätzenweder zur großennoch zur kfeinen Haperey ge-

hören-deSchaden und Kosten, welchevbey Gelegen-
heit ver Schifffahrr und Reise-, das Schiff oder die

Ladung treffen, werden für pactjculaire oder beson-
dre Havcrey aeachtetz »und müssenvon dem Eigen-
thümerder S.«cl)e, über welche sie ergangen sind,
allem getragen werden.

s. 1901. Wenn afso ein Schiff auf den Grund
oder auf eine Fesippe geratnen ist, und nicht durch
daH,Abbringert seHJstbeschädigtwird: so gehörtdie
daraus entstandene Befchnoignng zur besondern

anireyz die Koch-n aber, durch welche das Schiff
betrcyet wird, sind großeHavcre1).

I. 19o2.
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s« 1902i Wenn ein Schiff, oder dessenGeräth-
schako s durch. Gewalt des ,Windeo verdorben,
oder verloren worden: so ist Die das-Ins entstcndtne
Befchåtsigungebenf.:llc; besondre H4v..rey; es wäre

VOMH Uf; der Schiffer, um Strand Und Kltppen
zu heran-iden, genöthigtwäre, das Schiff zu pran-

gen. (k8.:8:4.)
§· 1903. Wenn K ver oder Seeräuber Schiffs-

geråttzfchnfteth7-s!..:nnitjon, oder Itatnstrsssttel
vom Schiffe tvegnctzmxm so trägt das Schiff den

Schaden allein.

§. 1904. Eben so trifft, wenn von Knpem oder

Seeräubern Waaren aus dem Schasfe entwendet

worden, der Verlust die Eiaeetthütmr der W.1.«.k«k«

§. 1905. W Ich-s sindet statt, wenn TBaae
X

ten bin-H durch Stint-n oder Seesturz ve;d)ädigk,
verdorben, oder weggesvültworden

s. 1906. Sind in einem net-traten Schiffe ver- ng
botne Wurm oder Soeben gefunden wert-km so HEFT-TIERE
gehöitder eng der Confiscation entstehende Scheide

"

nicht znr großen Havcre1).
H. t907. Welche Waaren und Sachen ftir ver-

boten zu achten sind, wird unten (s. 2034. fequ be-

stimmt.

I. 1908. SebTffernnd DIE-jeder,welche wiss-M-
lich, oder aus grobem Verfchuidem Verbotne Waa-

ten oder Sachen eingenommen haben, sind den übt-i-

gkn kacacheem zum Ersotzedes dadurch verursach-
ten Schadens verhaften

s» 1909. Habe-n aber die übrigenBefrachter
von der verbotenen Qualität Tisissensthaft gehabt:

sso muß ,
wenn Schiffoder Ladung deshalb ausge-

brc.chc worden, ern jeder seinen Schaden allem

tragen.
x

H. 1910. Entstelthetlust oder Schadendaher,
weil ein Schxff nicht mit den getzortsen Pässeey
» Allgem- Gesetzb»lU- VWD- Rk CHOka

L EZ E
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«"Chartevartie,ConnoissementYoder sonstnöthigen
Briesschaficsnversehen ist: Io müssen der Schiffer
und diejenigen, welchen die Besseranngdieser Ec-

fordeknxsseobgcscgen lzat, dafür haften.
s. 1911. Wenn zwee) unm- Segil sichbefindende«

Schiffe, ohne grobes Verschuldendes einen cdet"

des andern Schäffecs, auf einander anseg.cln, oder

stoßen; dergestalt, daß eins oder das andere, oder

beyde Schaden Isichx so muß der dcydersukige
Verlust und Schade berechnet, und zusammenge-
schlagen werden

s. 1912. Von der ganzen Summe trägt jedes
Schiffdie Hälfte
§. 1913. Ist das An- oder Ueberfcgelnvon ei-

nem der Schiffer vorsätzlich,oder durch grobe Schuld
verursacht worden: so muß derselbe seinen Schaden
allein tragen, und dem andern Schisse den ganzen
erlittenen Schaden vergüten.

«

§. 1914. So weit, als der Schatze ans dem

Vetmdgen ch Schässch, inaleichcn ans dem Schiffe
uns dessenFrachrgeldern nicht ersetztwird, tstscr als

Particularhavekey zu betrachten.
s. 1915 Eben dies sindet statt, wenn das Schiff,«

welches durch Zufall, oder grobe Scham des Schif-
fern, ein anderes auf gedachte Akt beschäoxgtHat,
nicht ausgemitkclt werden kann.

§. 1916. Wird ein vor Anker liegendes, oder

am Lande festgemachies Schiff von ci-- is. segeln-
den Schiffe beschödrguso muß des lctzc2r21Schiffer
allen VernksachtcnSchaden erstgtkem cr tönnre denn

nachweisen, daß er durch einen ganz unvcmhidln

chen Zufall zum An- oder Ueberseacln genösdgt
worden; in welch-HmFalle die Vorschrift s. 1911.

1912. Anwendung findet-
H. 1917. Hat ins diesem Falle der festksncnde

Schiffer der Gefahr auvwecchen ihn-Im , und es

vorsätzlich,oder aus grober Schuld unterlassen: so
. ist
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ngderfelbezum Schadensersatzenach §. 1913. ver-
.1 rek-

« "s. 1918. liegen zmy oder mehrere Schiffes-orAntreiben

Anker, kundkYmmeneinander gefährlicherWeise lu SM-

Mbst so mus- der vorakxliepende Schiffe-, auf des s

AUVCMZUVULden«Anker lichten und ablegen.

H-;1919 Ein Gleichesmuß geschehen, wenn die
.Sch’«lfe»l"G

«

stehen, durch Ablauer des Was-
seks Auf Den Gkuttd zu genehm-

15-2O. «H.1tder Voranliegsnde Schiffer diese
Vorschriften tso:ss;!ichoder aus groLCI Schule- Un-

befolzk gelazsem so mus; er den ganzen dadurch va-

aniaejtenSchadkn ersetzen. ,

« .«· .-

§..t92(. Leider der Schiffer-, welcher auswei-
chen soll, bey dem Vsrsiiche dazu, ohne sein grobes
Verschulden, selbstSchwein so kann er Von dem

inruscndcsn Bctsgijtung fordern. -

H. :922. Jst der Zei!«lifende,bei) dem Aussch-
chen, olzne grobes Verschuldendes andern beschä-
bsnk worden: so bleibt der Auöwcächende,von der

Verantwortung frey.
s

§. 1923. Werden zweyfestlicgendeSchiffedurch
Gewalt der W.-lien, oder· des Windes, dergestalt
zusammen gssleßem daß eines oder beyde gequetfchr,
gedrückt, oder sonst beschädigtworden: so sinven
die Vorschrifko §. 1911. Anwendung.

§. 1924. Eben das gilt, wenn zwey fest-liegende
Schiffer Einer Zeit loskommen, an einander trei-

ben, und dadurch bcy einem oder beydcn Schaden
entsteht-

«

«

§. 1925. Jst aber ein vor Anker liegendes Schiff
wegen llzmugltchkelt seiner Taus, odex so; st
durch grobes Verschulden des Schkffers, los und
treibend geworden: so muß der Sehtkfer allen un

Rr 2 den

e-
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den festiiegenden Schiffen verursachtenSchaden
erstatten.

»

, s. 1926. Jst hingegen ein Schiff ohne grober
Verschulden des Schiffer-Z loa und treibend gewor-
den: fo muß der Scheidedes Anstoßens, nach den

Voischriften §. Iyue gemeinschaftlich getragen
werden.

.

§, 1927. Hatder antreibcnde Schiffer detn fest-
liegenden zugerufen, den Taitschießenzu lassen, und

letzterer hat es nicht gethan, da es doch die um-

fiändegestattethätten: so ist ersteret zur Entschädi-
gung nicht verbunden

H.1928.’Sindindens.1911.1916.r92t.1922L
1923. 1926 beschrieben-enFällen« auch die gelade-
Uen Waaren zu Schaden gekommen: so kann der

daran erlittene Verlust bey der Schadenbetechnung
nicht mit in Anschlag kommen , sondern wird als

particulaire Hanerry betrachtet
§. 1929. Falle nach obigenGrundsätzendie Ver-

gütung einem der Schisser zin- iast:—somüssen,bet)
seine-n unvermdgen, dessen Weder-, so weit ihre
Schiffspatten reichen, den- Ausfall vertreten.

Es.1930. Sind beyde Schiffer an dem einander

zngeßjjcztenSchaden schuld, so sindet die Vorschrift
des Ersten Theile-, Tit. VI. §. 22. statt«

,

se I9qt. Ein foirlier durch An- oder Ueberse-
geln, Antreiben und Stoßen entstandener Unglücks-
fali, wenn er im Hafen geschehenist, muß binnen

Acht und vierzig Stunden nach dem Ereigniß, bey
Verlust des Rechts, den gehörigenGerichten ange-

zeigt werden-

§. 1932. Geschieht der Unglücksfallauf der

See-: to muß von jedem Schiffer die Vorschrift des

§. 18.-zo. izH beobachtet werden.

II 1933. Bisy Stromjchiffen sinden gleiche
Grundiatzestatt.

H. 1934s



Von Versicherungen. 629

Dreyzehnter Abschnitt
VM Versicherungen.

§- 7934z VW einer Versicherung, oder Assekus
kkMziUbeknunmtder Versicherer, gegen Erhaltung
Wer schssm Abgabe oder Prämie, die Vergü-
tungves aus einer bestimmten Gefahr vie versicherte
Suche kkissendenSchadens.
O«1935· Jst keine Prämie bedungen worden: fo

wird das Geschäftnicht als eine Assektiriinz, son-
dern als eine Schenkung betrachten CEksterTheil,
Tit. Xl. 1089. qu.) -

§. 1936. Mäkler und Schiffsklatiret sollen we-

der Schiffe, noch SchissöpsklskhIIOch Kot-stimme-
güter und Waaren, bec) Vermeidung der §. 1328.
bestimmten Strafe, auf eigne Rechnung versicherte
lassen.
§. 1937. Schiffer und Schiffsleute dtirfen über

ihre Hener oder lolzn keine Versicherung nehmen;
ben Verlust des Rechts und der Prämie, deren dop-
pelter Betrag von dem Veisicherer zur Strafe an

vie Casseder Seearmen erlegt werden soll.

§. 1938. Vetsichekimgeteeckigeilem setztnoth-
wendig die Befugniß voraus-, einen lästigenVer-

trag zu schließen.(Erstek Theil- Tit« V—s—ll·)

§. 1939. Mist-ich Sehiffsklarirernnd Abt-ech-
nekz öffentlichbestellte Disvaci)euks,Sehnt-entwa-
loren, und richterliche Personen m Asseturanzstrei-
tigkeiten, Vorsteher und Bediente der Bank; Vor-

steher und Bediente der AssekuranzkotnpagniezOffi-
cianten, sowohl bei) Landeslzeyrlichen,als andern

öffentlichenCassenz ingleichen Zoll- und Acktfebe7 .

,diente, dürfen für eigne Rechnung, weder unmit-
telbar nochinittelbahVersicherungenertizeilem

Nr 3 §- 1940-
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§. 194o. Wird diesem Verbote zuwider gehan-
delt: fo Ist der Betrag nichtkgz die bedungene Prä;
mie fällt me Fiekug anheim; und der unbcfugte
Versicherer soUfcmco Amt- entsetztwerden.
’

IF 1941. Hat m fokdmpFalle der Versicherte,
ohne fern VIHJchuIFemdie dem Verfichmr entge-

gen st«.He-.:deE »

Tiwa nicht gewußt: so haftet itzt-n
letzt-Mrzur E.1x5ck)äbizs,tii:g.

s. 19.;:. den
«

iftrag hak, für einer- Drit-
ten chscckscruski n suchet-, darf dieselbe ohne be-

sondere Gencslzn :U des Tini-tragenden nicht setbst
überwänan trsidcigenfaijs er die Prämie herang-
gebmmag-»undfür die übernommene Gefahr nichts
destoweniger verspafkctist-
§. 1943. Emcm jeden steht frev, Versicherun-

gm da zu nelzmen", wo«cr es am raehsamstm
Juden

s «

s. 1944. Die Rechte einer zu Versicherunqen
besonders privilegircen Gesellschaft sind aus dem

ihr crrkzeilkenPrivi(egio zu beiirkfzrilc1t.
F. 1945. Wer für fremde Rechnung Versiche-

rung nimmt, muß ,dazu mit »Vollmacl)t ode-

Aufcrag versitzen seyn; widrigenfalls die Versiche-
rung ungülcig,«und die bevungeae Prämie verfal-
len ist.

’

§. 1946. Jedoch können Handlungsfaktote und

Disponenten, auch eigne besondere Vollmacht, für
Rechnung ihres Prinzipals Versicherung nehmen«

H. t947- Soll ihnen dicse Befugniß nicht zuste-
hen: so m::ß eine ioche Einschränkunggehörig-be-
kannt gemacht seyn. (§. soz. qu.)

1948. Wer für fremde Rechnung okan

E

«Svsc«ialvollh1achtzeichnet-. lzaftet nur für seine
Person.

19.39. Ebm dfeg sindek auch lhon Hand-
Timg sei-m nnd Difponmtcn stät-U wenn sie

. ,-4 «
1«s.-»).
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nich? durch Specialvollmqcht,oder Ein für allemal
in ihfkkPWFMO dazu legitimikt find.

991950 So wie jeder ohne Vollmacht im Na-
men etan Andern geschlossene·Berti-aq, durch Vef-
sespsnMIÄ kzsk hmiukommcnde Genehmigung zu
Kkaikm Wangkt so sipdct ein eriches auch bey
dem Persicherumsvertraqestatt.

OF1951. Einer still«"chweigendcnGenehmipung
ist gictchzu achten, wenn derjenige, in dessen Ra-
men dxseLVersicherunggenommen-oder ertheilt wor-

den, nach davon erlangen TSissenschaft, binnen
den im ersten Theile, Tis. V. s. 9—5.qu. bestimmten
Fristen , keine-n gerichtlichen Protest dagegen
einlegt.
s» 1952. Ueber alles-was der Gegenstandein«-zErz-Wut

rechwgisiugcn Vertrags seyn kann, können auch
Versicherungen geschlossenwerden« (Tk2. l. Tit. V. ges-.

«

F. Z9- Equ
.

«

195;. Jede künftigeGefahr-, die nicht mit
vevbckncn Handlungen verknüpftist, kann der Vers- »

sicherer übernehmen.
is. 1954. Jst eine VersicherungüberdieGefahrbeys

verbotncnhandlnngen geschlossenworden: so muß je-
der Tigkiidie gezeichnetcSumme znr Strafe erlegen.

s. 1955. Sind BJanren und Güter, welche-wi-
der die Londesgcseijcaus- , ein- , Oder Dtlkchgefühkk
nwrdcn sollen, versichert:-fo ist der Bersichette aller

Vortbeiies aus dem Ver-trage Verlustig, und der-

Fiskus tritt an seine Stelle.
s. 1956. Hat, der Bei-sichererwissenklichauf.

solcheWaare gezeichnet: so wird er als Theil-
nchmcr bestraft, und ;die Prämie verfällt dem»

Mus.F
s. 1957. Jst die Versicherung-«nur zum Theil

auf verglrichen Waaren gerichtet; so besteht sie in

Ansehungder unverbotenen.—«

Mr 4 §".,1958.
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s. 1958. Werden jedoch diese mit der verbote-
nen zugleichkonsiscirt, oder zur Bezahlunn der ver-

wies-ten Strafe verwinden so ist der Versicherer
zur Vergütung nichtxschuldigk

d. 1959. Jn Kriege-seitendarf kein Unterthan
auf Kriegsbedürfnisse,die feindlichen Unterthanen
gehöre-»oder ihnen sonst zugewendet werden sollen,
Versicherung geben. (§. 2034. 1«qq«) «

s. 1960. Ein Gleiches gilt von Lebensmitteln
aller Art,- die in feindiicheMagazine, für feindliche
Armeen und Festungen geboren, oder dahin gelie-
fert weran sollen.
§. 1961. Ingleichen von allen Waaren und

Sachen, worüber der Handel mir feindxichenUn-

terthanen währenddco Kritgs verboten ist.
H. 1962.«Hat jemand,«dicsenVorschriften zu-

wider, auf solcheSachen Versicherunggegeben: so
ist der Vertrag ungü!iig. —

s. 1963. Hat er es wissentlich gethan; so muß
er die gezeichneteSumme dem Figkus zur Strafe
bezahlen ,

§. 1964. Jst aber dem Ver-sichererdie berbotene
Qualität der äsaare nicht bekannt gewesen: so ist
er nur die erhaltene Prämie on den Bibl-usbecaus-
zugcbenschiiidig.
§. 1965. Die Strafe des Vstsicherten ist nach

Vorschrift des Criminalrechts zu bestimmen.
H. 1966. Der Anfangeines Kriegeswird von der

Zeit an gerechnet, da die Lands oder Sceinacht sich
zu Kriegsoperanonen gegen den Feind in Bewe-

gung setzt.
s. 19-K7. Nur mit Bekannttnachung der geschlos-

senei s iedenspräliininarientoirdein Krieg für be-

endigt geschm.
§. 1978. Jedermann kann seineignes Leben ver-

fichernlassen.
·

F. 196Z3.
«
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§· 1969· Auf einen durch Verbrechenverwirk-
ten Vetlllst des Lebens kann jedoch eine solcheVec-

sichmmg Weder gegeben, noch gedeutet werden.

§· 1970- Hst aber jemand das Lrben eines Drit-

ten versichcrn lassen: so heftet der Versichkkerfür
leben auch VIM dem Dritten selbst berschnldetenVer-
lust VSS kaensz wenn nicht das Gegenchcil festge-
setztworden. .

-

Hi 1971- Aeltern, Kinder-, Ehegattem oder

Verlobte,können für eigne Rechnung das Leben itz-
ker Kinder, Aelkekn, des andern Ehegatten oder

Verlobten, versichern lassen.
§. 1972. Unter Kindern-werden ehelicheDe-

scendentenin aufsteigender Linie überhauptverstan-
den. (Th. l. Tit. l. s. 4o. 41.)
s· 1973. Außer diesen kann niemand, zu sei-,

nem eignen Vortlzeilc, auf das Leben eines Dritten,
ohne dessen gerichtlicheEinwilligung, Versicherung
nehmen.

F. I974. Ist dies dennoch geschehen:so muß
jeder, sowohlder Vetsicheter, als der Versicherte,
die gezeichneteSumme, zum Besten der Armen,
als Strafe erlegen-.
§. 1975. Auch die Frenheit eines Menschen kann

gegen See- und Türt"engefalzr, barbarische Spe-

ränbereycn,feindliche Aufbringung, oder Gefan-
genschaft, versichertwerden.

s. 1976. Wird auf solcheArt die Frenlzeiteines

Dritten versichert: so ist dessenEinwillignng dazu

nichtnöthig.
§. 1977. Versicherungender Freylzeit auf an-

dre Arten des Verlustes, sind ungültig, wenn der

Dritte , dessen Freylzeitversichert worden , nicht
seineElnwillignng dazu gerichtlichertheilt hak-

s. 1978. Bey erfolgter Einwilligung aber sin-
det die Vorschriftdes §. 197o. statt.

R s 5 §« 1979s
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«

§. 1979. Darin-Ege- welcher die Logkaufungei-
nes von Feinden oder Seeräubern Gefanqenen
übernommen lzat, kann sich das Lösegeldnebst den

Kosten wieder versichcm lassen.
s. 1980. Ein Bodmerengcber kann, auf den

Betragjeincs Ewile nebstfkaufmännischenZin-
sen, davon, und dr- Affekuranzmämie, Versiche-
rung nehmen.

§. 1981y Auch auf das den Schiffsleuten gege-
bene Handgeld, und die vorausbezahltc Heuer,
kann von dem szeder Versicherung genommen
werden.

st
§. 1982. Eben dies findet von Frachrgeldern

Akk.

s. 1983. Dir-cl) Versicherungen muß ver Ver-

sicherte sich nur gegcn Schaden decken, nicht aber

Bereicherung dad suchen -

s. 1984. Niemand darf eine Sache höherver-

sichern lass-n, als bis Zum gemeinen Afsiertlzedersel-
Nben,zur Zeit des geschlossenenVertrages. (Tkz. l.
Tit. XI. s. HI-

s. 1985. Bsey Versichcrnng auf das Caseo eines

Schiffes, werden in dessen Bjårdigung alle Unkw

sten der Ausrlzednng nnd Ausküstungz die Provi-
sion; die. vorausbezalzlte Volksdeuen und die Affe-
knranmümie mkt nnd eingerechnm und der Werth
des Schlffscg wird so bestimmt, wie er zur Zeit der

Abscgclungwirklich gewesenist.
s. 1986. Ilserdgn aber die Frachtgelder beson-

ders versichert: so dan die Versicherung des Caseo
vnur bis zu DemjenigenWerthe, welchen das Schiff,
nebst Gerathe, olzne die»Ausrüstnngskosten,bean
Abgange gehabt hat, geschlossenwerden.

s. 1987. Vsrmäemngm auf Waaren sollenden

Einkaufspreis nicht,übersteigen

Es 1988.



Von Versicherungenj 6375
s. 1988. Jedochkann der VersichettealleZdlle,

Abgabe-nu11d«llnkostenzusckzlagen, die er datan
bis zu der Zett, da sie wirklich an Bord gebracht,
oder sonstabgesendetsind, hat verwenden müssen-

§- 1982s Auch die Vcesichetunggptåmiesellsts
kann er mit tn Anschlagbringen.

"

Es !990- Eine Versicherungauf Frachtgefder
darf -den Betrag der durch Connoissemente oder

EkgarrePartiesfestgesetztcnFracht, und der kleinen

Haverey, mchtüber-steigernÄ
,s. 1991. Versicherungen auf gehofften oder so-

genannten imaginairen Gewinn sind nur in so weit
gültig, als sie ausdrücklichdarauf geschlossen,und

zugleichver Gegenstand-, von welchem der Gewinn
erwartet wird, bestimmtangegeben worden«
§. 1992. Vetsichemngen auf das Bestehen,

Stetgen nnd Fallen der Waarenpreise, find nur den

Kaufen-ten erlaubt.

§. 1993. Es mußjedochdadurch keine dem ge-
meinen III-Besennachtheilige Pretssteigemng beab-

sichtiget werden.

1994. Liegtdiese zum Grunde: so ist versw-

trag ungültig; die Prämie verfällt dem Statuen
und die Contrakzemenmüssen nach Vorschrift des

Cnmtnakeechkgbestraftwerdem
·

s

ts. 1995. Versicherungen auf Interesse oder

Nächkineeressesind auf keine höhereSumme gültig,
als das-s in der Police angezeigte Interesse wirklich
beträgt .

s. 1996. Wird von dem Versichertennachgewie-
sen, daß das wirklicheInteresse weniger, als die

set-zeichneteSumme betrage: so sindet verhältniß-
—,m(«1ßigdas- Ristorno statt. .

s. i997x Dagegendarf, auch bey dieser Art

Von Versicherungen, ein Mehrere-S ais die ge-
«

"

«

zeichnete
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zeichnete Summe, von dem Versicherer niemals
vertreten werden.

§. 1998. In so·weit Schiffe oder Güter bereits
vxrbodmet find , tollen sie von dein Bodenren-
nelzmer , bey Verlust der bedungenen Prämie,
und Richtigkeit des Vertrages, nicht versichert
werden.

»

§. 1999. Diejenige Summe aber, welche an

dcm vollen chtlpe fehlt, so wie auch die Art der

Gefahr-, welche der Bodntereygeber nicht übernom-
men hat, kann besondersversichert werden.

H. 2000. Niemand sollüber einen und eben den-

selbenGegenstand, auf dessennach s. 1984- qu- zu

mehrere Versicherungen
a-lzmem

g. good Wer Versicherungsucht, muß gewis-
’; senlzast anzeigenx ob und in welcherArt er bereits

an einem andern OrteVersicherung genommen,
oder zu deren SchließungOrdre ertlzeiletlzabr.

s. 2oo2. Wer bey einer solchenAnzeige eine

vorsätzlicheUnrlchtigkeit, zum Schaden des Vec-

sicherers, oder eines Dritten begehr, soll außer
dem Verluste seines Rechts aus den senden oder
mehrern Vetsicherungen, als ein Betrüger gestraft
werden.

(

§. 2ooz. Ist die Anzeige aus grobem oder mäs-
sigem Verschenunterlassen worden: so bleibt nur die

älteste Versicherung bey Kräften, und es muß
nichtsdcstoweniger die bec) der—jüngerenVersiche-
rung bedungene Prämie bezahlt werden.

§. 2004. Das Datum der geschehenenZeich-
nung bestimmt-, welcher Contrakt der ältere sep-
wenn auch vie Pollte ein anderes Datum enkaalten
sollte.

s. 2005. »
Diese Vorschriftsindet in ver Regel

auch alsdann Anwendung, wenn die eine Versi-
cherung
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cheeung von dem Prinzip-Ue selbst, nnd die andre
von dem Ins-or geschlcssxinwokdku,

§- 2006s Hat aber jemand- :.««.r:rrn Erste-spenden-
ten Ordre errhetkh Versicherungfxie ji«-nzu neh-
menz und nachher sich set-»Istdarüber Virsxdzcnxng
erkhetlsn lassen: so tyird aus das Darum der ge-
gebenen’Otdee geschen. (Ekster Tizxih Tit. xUL

8. s.

§- 2007« Hat ein Corrcspondenk ohneOrdreVevs
sicherungfür jemand genommen; dieser abir, weil
es ihm unbekannt gewesen, einen sofkhen Vettssag
ebenfalls geschlossen: so wird diejenige, welch-azu-
letztgezeichnetworden, tistornirt.

«

, §. 2008. Jstin vorstehendenFällen,Z.2003.sizq.,»
durch den älteko Eontraft eine Summe veesichekh
die den vollen nach s. 1984. qu zu bestimmenden

— Werth der Sache noch nicht erreicht: so gilt des

zweer auf das an diesem vollen Wende noch feh-
lende Quantumz und in Ansehung des Uebertestes
findet die Rückforezesungder Prämie nur in dem

Falle des H.2o·.-7. starr.
§. 2009. Jst km Gegenstand nur auf eine ge-

"wisse bestimmte Zeit versichert: so kann versehn-,
wegen Verlustes und Schadens, welche sich vor

dem Eintricte dieser Zeit, oder nach deren Ablaqu
ereigncn, anderweitig versichert werden.

» ,

§. 2010. Wenn eine Sache nur,biszu eman

gewissenOrte versichert worden: so est die fernere
Versicherungderselbenjvöu diesem bis zu einem an-

dern Orte zuläßig. .

»

§. cou. Es ist auch eklauby über die’ZakzlungS-
fähigkeit seines Versicherers Versicherung zu

nehmen.
» §. 2o-2. Wird über das Vermögen Des-Versi-
cherers vor becnyigterGefaxzeConcurs erdffneu so
steht dem Versicherer frey, anderwcitige Versiche-
rung zu nehmen.

«

"

s. 201 z-
(
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s. 201«. Alsdann kann er die Prämie von dem

ersken Virfichcrcr olzne Abzug ziirüeffokdmy wenn

gleich Die bev ver anderweitige-i Versicherung be-

dnnxzene Prämkcgeringer seyn sollte.
E»2014. Er muß aber, bey Vermeidung der

s. 2co4. bestimmten Strafe, sogleich, als er die
andmvcitige Versicherung sucht, oder dazu Ordre

«giebr,den Eil-Jst- der Masse des ersten Versiche-
rets davon benaiinichrigm
§. 2015. Will er bev dsm Vortrage bkeibem so

kann er, wenn der Bei-sicherer Räckversicherungge-
nommen harte, gegen Erste-Lungedrr dafür bezwi-
ten Prämie nnd Kosten, verlangen, daßjigm alle

Rechte gegen den Rnckversicherer abgemken
werden.

"

§. 2016. Der Versichererkann sich die gezeich-
ncte Summe, ganz oder zum Theil, vpn einein
Andern wieder ver-sichern lassen.

« » »

s. 2017. Er muß aber außerden §. 20127quq.
vorgeschriebenenPssgchten, bey Verlust feines
Rechts, ausdrücklichanseigem daß er eine Rück-
Versicherungverlange.

"
"

«

A
s. 2018· Die Rücknersichernngkann auf das

ganze versicherteQuanrum, mit Einrechnung der

Prämie für die Affekurnnz, genommen werden.

§. 2019. Zwischendemjenigen, welcher die Märk-

vrrsicherung n«in»n1t, und seinem Versichercy sin-
.den eben die Verlzäfrnissestart, nls zwischen den-

jenigcn, welche die erste Versicherung geschlossen
haben.

—

§. 2020. Die Rechte nnd Verbindlichkeiten
zwischen dem ersten Versicheru- und Versicherten,
werden durch die Rnckversicherung in nichts ge-

ändert.

s. 2021. Eben so wenig ändert sich das Ver-
hältnissder-»erstenVersichere-s engen fernen Ruck-

veksicheeer, wenn jener, eigne Genelzimgunn des
- letztern,
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letztern, sich Mit feinem Versicherten über das bey
entstandcncm Unglücksfallezu vergütendeQuannnn

«

vergleicht
’

9.«2922. Jst aber dem ersten Versichercr von
der lcqmden Vergükianngsfnmmeetwasv eklusscm
so kommt Dieses auch dem Rüsjvetsichcrerzu
starren. .

«
Y- 2923· Wird über des ecstenVsrsichcreks Ver-

moaen Qoncmss eröffnen so miß der Rückverscchø
te» ntchss Ists-I wemqu an dass-n Crebirmaffc eben

so die vojleVergumng bezahlen, als ob kein Con-
curs enmauden wäre.

»

,

s. 2024.- Vey Schließung des Versicherunggswsiikhten
vertragesvsind bisyve Theile zu besondrer Treue,
Redlichkeit nnd Aufrchtxxikcitverpflichtet; und es XVIer «

finden die Vorschriften des Ersten Theile-, Tit. Xt. ZJMFM
s. 539. qu. Anwkndunxk -

- trage-.

H. 2025. Hat der Versicherer, vor’Schließong
des Con:rakss, gewisse oder wahrscheinlicheNach- .

richt, Das; on- Saciyc bereits in Sicherheit, oder
die Gefaan fnr welk-hedie Vsrsichrrung ertheilt
werd-In foll, schon qcnz überstanden sen,«erhalten,
und djxscibcdem Vi,stcl)crsen verschwiegvnt sokmuß
ec die ganze Prämiezxirückaedecyund·den doppel-
ten Betrag Versen-denzur-Strafe erlegen.

s

s. 2026. Verschwcägkder Verstehst-te Umstände,
welche, nach dem vernünftigen Ermessen der Sach-
knndcgem auf den Entschluß des Versicherers,. sich
jn den Vertrag einzulassen, hinten Einfluß haben
können; so ist die Affekuranzunverbindlich, unv-

die Pkåmseverfallen. .

« H. 2o;7. Dagegen solldem Versicherten die Ent-

schuldigung, daß die erhaltene und verfchwieaene
Nachricht noch unzizvcrlåßigoder zweifelhaft gewe-
sen sey, nicht zu starken kommen. «

§. 2028. Kann er überführt Ivcrd,en,-svoc-
Schnrßnngdes Contrakk5, von eine-n die Sache

betroffe-
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bete-offenenUnglücksfallesichereNachricht gehabt zu
haben: so soll er noch außerdemals Betrüger ge-

straft werden. .

s. 2029. Wild die Versicherungdurch einen Be-

vollmächtigtengenoznment so muß der Versicherre
dessen Fehler als feineeignen vertreten.

s. 2030. Soll em Schiff versichert werden: so
muß der Vetsichekkei bey Vermeidung der 2026.

festgesetztenStrafe, die Baumk, Gkbße, und den

gegenwärtiaenZustand desselben, nach seiner besten
Wissenschaftangeben; auch anzeigem ob es von

anderem als eichnem Holze esbauet sey; die wie-

vielsteReise es thue; und ob es mit den erforderli-
chen Dokumenten vollständigversehen sey.

s. 2031. Der Versichertemuß ferner, ben glei-
cher Strafe, dafür sorgen , daß das Schxss zu
der vorhalsenden Reise in tüchtigenStand gesetzt,
und gehörigausgerüstetwerde.

s. 2032. Jst das Schiff ein genommenes oder

Prisenfchiff: so muß er, bey gleicher Strafe, dem
Versicherer eröffnen, ob es schon auf einer freyen
Nhede, oder in einem freuen Hafen gewesen ist.
§. 2033. Soll eine Caocoversicherungzu Krie-

geszeiten geschlossenwerden: so muß der Versi-
cherkegetreulich angeben: ob aufdem Schiffe Wan

ren oder Sachen besindlichsind, welche für verbo-
ten .geachtec werden, oder von den kriegfülzrenden
Mächren dafür erklärt worden-

(). 2034. Verborgne Waaren sind grobes Ge-

schützund die dazu gehörendeAmmunition, Gra-f
mma, Bajonette, Flinken, Kakabinek, Pistolen,
Kugeln, Flintensteine, Samen, Pulver, Sau-e-

,ter, Schwefel, Picken, Säbel, Degen, Såkleh
Hauptaestelle, Zeth und was sonst durch beson-
dere Verträge zwilchen den verschiedenenNationen

einzunehmenverboten ist.

§. 2035.
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H- 2935 VIII Sachen dieser Art darf in der

Regelkein Kmnsartlzeyschiffm Kriegszeitcn mehr

MEDIUM-als zur eigenen Bedürfniß erfordert

§«2036· Mastm, Schflbol Time Si ek-

klzchgHAUPPschs Korn urdehngxreMä,kcriaiän,
die m »Krtcgk3bedürfn1sseverwandelt were-en kön-
nen, mglplazenPferde, gehörennicht unter die
verbotenen Güter. -

§. 2037. Lands oder Seeossiciersund Solda-
. ten der kriegfükzrendenMächte sollen von neukralen

Schiffen nicht an Bord genommen wert-irrt

d. 2038. Von dem Schissgoolfe darf höchstme
nur ver Dritte Theil zu einer der kricgführknden
Nationen gehören.

s. 2039. Jede Ladung eines net-Italien Schffeeh
vie in einen belagerer, blos-kirren, oder naht kin-

geschlossenenHafen gebracht werden soll, ist sür
verborenes Gut zu achten. ,

I. 2040. Jn wie seen ein Platz oder Hafen für
eingeschlossenzu achten sey, isk nach Vokschrist des

Ersten Thele Tir. EX. 6. 219. zu dem-heilen
s. 2o4»1. Hat der Versichme von dergleichen

Contrebandewaaren ein«-as-vcrschwiegem so ist der

Vessrrag, in so weit aksi aus dieser Qualität der

Waaren ein Schads suchpr fsEr den Versichert-

unvndindlich, nnd der Versicherte mus; gleichwokzl
die Prämie bezahlen.

II 2042. Eben somuß, bey Waarenvkrsiksxekum
gen-, zu Kriegszciren genau anaezecgt werdknt
ob unter dem versichert-enGute, over sonst auf dem

Schiffe , dergleichen verbotcne Stärke besindlich
sind.

’
’

§. 2043. Der Ver-sichernmuß ferner ankeigem
ob dqg Schiff mit oder okzne Bedeckung nnd Con-
voo gehn auch wo es darunter kommen, over dazu
stoßensolc. .

Augen-. Gesetzt-. m. Bann S S §. 2044.
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s. 2044. Jst die Anzeige unter-blieben: so saf-
tek der Versicherer, nicht, wenn das Schiff aus- der

Reife zur Convoy gcnmnmen wird. »

-

s. 2045. Soll ein bereits abgcfegeltes Schiff,
oder dessen Ladung, versichert werden: ss muri der

Versicherte den Ost Und die Zeit der Abfegclung,
so»nne den Ort der Bestimmung, so weit ihm diese
Umständebekannt sind, rrcanch sinnigem auch alle

iizm davon zugefcnimene Nachrichten und Zeitun-
gen Voll-ständigmitrizcilem

s. 2045. Sollen Ascaren gegen Seegefechtver-

sichert wer-Lenz und es befinden sich solchedaruntek,'
die leicht dem Verderben ausgesetztsind: so mxlssen
dieselben nach ihrer Befchasenlzcit und Quantität

genau angegeben werden.
«

s. 2047. Für verderbliche Waaren sind zu ach--
ten, Getreyde und alle Satnercyenz alle Sale
als Zucker, Symp, Bursch Mann, Poc- und

Weidafchez frische, gerrocknc1e, und eingemachre
Früchte und Kräuter, Blumenzwicheln und Wur-

-

«zeln: alle gerrocknete Gallerke , vornehmlich Leim
, und Sakksitzcnfaftzalle Arten von Gnmmiz Mosi-

nc"n, Ase-in, Oel, Fluche-, Hanf, Nase, Wolle, ge-
trocknere Fische, Heringe, Pelzwcrh ungethcerres
Tauwekk und Kabclgarn, künstlicheInstrumente,
Papier und Bücher.

§. 2d48. Sind dergleichenIWaaren nur unter-dein

allgemeinen Namen von sjaufmannggürkm Schiffs-
ladung, u. d. m. mir begriffenwork-ein so ist der

Versicherer einen aus der verderblichen Quali-
tät entstehenden Schaden zu vergüten nicht ver-

bunden. .

"

H. 2049. Ein Gleichesgilt, wenn Sklaven oder

lebendigeThiere nicht angegeben, sondern nur linker-«

allgemeinen Ausdrücken mit in die Versicherung
gezogen worden.

s. 2050.
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»
2OsOs BEV Vetsicheruugenüber das Leben

Ums MenschenMußvorzüglichdessen Alter, Ge-
susdhelksöustasid-Und Gewerbe angezciarwerden.

s- 2051. Soll femandes Frcyizcikversichertwer-

den: so«1stbesonders vie genaue Ameige des-über
IIVIETWMVMob et in einer für seinePerson gesicht-
ktchenUnkcknchmungbegriff-Insey, oder dergl-jeden
vorhabe-

si 2052. Wer die Frach: von Salz, oder ande-
ren dem Schmelzen umcrworscnkn lofe ins Skkkikf
gelabcneu Waaren verstehn-n cåßk, muß auggxükk
lich anzeigetu ob die Fracht für das eingenommen-,
oder für das auszuliefemde Man fekkgcsktzkW;
widrigenfalls ,das Letztereangenommen , und nur

darnach die Vergütunggeleistet wird.

s. 2053. Werden Waaren, Mobilien und Ef-
fekten gegen FeuerggefakzrVersichert: so muß der

’Vctsichette die Qualität dieser Sachen getrcuhch
anzeigm

s. 2054. Sixtd Schicksvulvcr,Schwefel, Sal-
peter, Heu, Stroh, ungebwschcmssGetreydh Ta-
baksblårcer,Hanf, Flachs , Heerde, getkecrres
Taumel-, Pech, Thur, Talch, Terventinöl nnd

Thron darunter besindlich: so mnssen sie, bev Ver-

lust des Rechts und ver Piämiy ausdrücklichbe-

nannt werden.
»

·

s. 2055. Gold, Sclbeh Golde »undScherge-
schikr, Juwelen, Poczelloih Emaille, Spiegel,
Gläser-, Gemähkbh Kupfcksliche, Cabinetre von

Antiquitäten,Naturalien oder KunstsachcnzZeich-
nungen, Banknoteu, Pfandbriefe, Ascchfcl oder

undka Schuldverschreibungen, Contrakte oder

Schriften , Handlungsbücherund Vechnunzrexy
ingleichen Vkovgnticu (Tk"2.l. Tit. li. »d.I7.) sind
nicht für versichert zu achkem wenn sie nicht aus-

drücklichgenannt; und die Versicherungdarauf mir

gerichtet worden.

Ss 2 H. 2056
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s. 2056. Ferner muß derjenige, welcher Ver-

sichmmgen gegen Feuersgefahr sucht, gewissenhaft
angeben: oh die Sachen in fmerfesten Gebäuden
aufbewahrt werdet-» und ob sie gefährlicheNachbar-
scheskhabet-. .

(

s. 2057. Feuerfeste Gebäude find solche, wel-

che von allen Seiten masslveMauern und Schorn-
steine haben.

H. 2058. EinGebåude, welches ganz oder zum
Theil mit einer leicht brennbaten Materie, als

»Sch-Indeln,Bretter, Strafg, JOHN Schilf u. d.
m- gedeckt ist, kamt für feuerfest nicht geachtct
werden«

Es.2059. Får gefåkprlicheNachbarfchaft wird

gehauen, wenn un Gebäude feil-si, oder in einem
der drei) nächstenHäuser, welche das versicherte
Gebäude umgeben, gefährlicheGewerbe getrieben
werde .

s. eoKsa Ferner, wenn in einem dieserGebäude
feuerfangende Sachen in größererQnaniiråc, als

zum gewöhnlichenIBirtlgschafthebrauche erforder-
lich ist, aufbewahrt sind.
§. 2061. Desgleichen, wenn eins der drey näch-

sten Gebäude, welch- das Hqus, worin sich die ver-

sichcrcen Sachen besinden , umgeben, mit lexcht
brennbarm Materer ganz oder zum Theil gedeckt
ist. (sj. 2050.-
I« 2062- GefälzrlicheGewerbe sindPulvermülF

len, Strlckgåeßem)en, Vunol : und Salmiaf H a-

brtkem »Juri-I7-"««reven, chemisch-e laborarorla,
Apvxlzekm, Q· »de) Rupferldssmicde, Gelb-

ede, Dest.llatenr8, Brauer,

Backe-, Fächer, Seifcnsiedey
.ck-

iicbt feuerfangende Sachen wer-2063. ALE
den die im §. 2054- ;:natmten betrachten

I

s. 2054
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§. 2064. Jeder Versicherunggvertrag, WelcherFest-I M

zwischendeliglichen Unterthanen, oder in kaTsigMC""mm·
lande zwlschm KöniglichenUnterthanen nnd Frem-
dengeschlossenwird, muß bey-Scrafe der tin-»Meis-
kM schnmichObgsfaßkwerden-

s«2065s Wird eine VersicherungdurchMäklcr
gefchldssmt f-) Vertritr der aus ilzrem Journale zu
erlyeclende Auszug die Stelle-des schriftlichenCon-
trat-ts.

s. 2066. SMald folchergestaltder- Sonst-Irge-
sclrlosscn(si, muß der Ver-sicherm gegen Bezahlung

der bedungencn Prämie, den Versicherung-zwief-
oder die Zwitte- nach den festgesetztenBedingungen
ausferttgen und unterschreiben. -

2067. Verzdgert der Versicherte, nach Em-
pfang der Polste, die Aughändtgungder Prämie
über Vier und zwanzig Stunden: fo kann er dazu
im Wege des executivischenProzesses angehalten
werden.

s. 2058. Jst keine besondereschriftlicheVemkx
’reduna vorhergegangen: fo wird ver Consmkt in

Anfchlmg Eines jeden Versicheeergfür geschlossen
geachret, sobald derselbe den Versicherungebrief

eover die Police unterzeichnet hat.
Id. 2069. In der Police muß der, Name des Ecke-Zet-

Vetsicherkenausgedrücktseyn» »Hast
s. 2o7o. Ein Commissionoir,der ZWEITENWf a) KIND

fremde Rechnung verfenoet, kann die Versicherung Mrjzxz
auf seinen« oder auf des Eigenthümer-SNamen

schließen.
»

§. 2071. Nur Kaufleuten ist erlaubt, nnt Ver-

-schweigung ihres Namens, unter dem Ansdmcku

An Zeigem dieses, oder für Rechtmng bee, dem es

angeht, Versicherungzu nehmen«
L. 2072. Soll aber demnächstder Vevsicherek

VergütungLeisten: so kan er Verlangen, daß ihm
"

st 3 der
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dee VII-Tischeckegenannt, und vollständigeLegitima-
»

kion Pumrsracdtwerde-

b) Osmi- kd.2073. Die Poltce muß ferner den Gegen-
fwsd dir «: -

. s« T
. .

.-
M,,-,i.»»e« zdsk dsk Verstmevng nach denkentgen Kennzet

"

mgz o)en, die ihn von andern hinlänglichunterscheiden,
enthqltexk

«

«

2074«v BU) STEVSYsicherungenmuß der Na-
me des Sschssseksde Schiffss genannt seyn.

Js. 2075. ABC-d aus Jetthum ver Name des
Schiffes ganz unrechtigangegeben: so ist die Ver-
sicherung ungültig, und die Prämiemuß ohne Ab-

zug zurückgegeben werden.

H· 2076. Jst ade- der Versichertedurch eignes
greises over mäßigesBei-sehen in einen solchenJer-
tikum gerathen: so kann der Versicherer den bey
dein Miste-no statt findendenAbzug machen. (le. l.
Tit. IV. 79.)

s. 2077. Ein Irrthum in Nebenbenennunsen
schadet nicht; auch hat es keinen Einfluß, wenn

dem Schiffe nachher- olzne Betrug, ein anderes

Lan-te gegeben worden.
»

s. 2078. Wird die Größe und Beschaffenheit
des Schiffes umsichtig angegeben; und dadurch
der Verstehst-er veranlaßt, die Gefahr für geringer
zu hohem als sie wirklichist: so tritt die Vorschrift
des s. 2076. ein«

H. 2079. Eben dies findet statt, wenn der NO
me des Schiffe-roansichtigangegebenworden.

IT 2080. Will iemand.Manren, die er ans

weit enticgenen Gegenden erwartet, ver-sichernkas-
fen , bevor er den Namen des Schiij und

Schiffe-s erfahren hat: so kann zwar der Contrakt
über Güter in ungenannten Schiffen geschlossen
werden;

«

s. 2081. Der Versicherte-muß aber in diesem
Falle dafür sorgen, daß alle Umstände,wodurch
diese Bestellung Von andern gleicher Art

unzer-n-
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schieden-werden kann, so genau als möglichausge-
drückt werden.

§. 2082. Besonders ist die Qualität der Waare;
Orts-möglichauch die ZskzkM Pause-, Kisten oder

Fmsk mi: ihren Zeichen: der Ort der «.)i«cfcndung;
der Name des ?ibsenders; das Datum der Bestel-
kIIIgSOxdre und des Advicsbricf5,in der Poliee zu
bemerken

§- 2083—Sobald der Versicherte, nach gezeich-
netec Poiice, von dem Namen des Schrffers und

Schiff-Oh welches die Waaren üsekbkingensoll,
Nachricht erhält, muß cr, bey Strafe doppelter
Prämie, dieselbe dem Versicherer unverzügkichmit-
theilen.

s. 2084- Vey Stromversicherungen muß der
Schiffer, nnd bey Landversicherungen ver Fuhr- '-"

mann, oder die Post, mit welchen die Ve--
’

sendung geschehenist, in dcr Polizey benannt
werden.

«

s. 2085. Wird das Leben, oder die Freokzeit
eines Dritten v:rsichert: so mkth dessen Vor- und

Ge1«d)leci)tst1an1e,oder der Geschlechtsnmneund

Karaktec desselben, oder ein anderes deutliche-s
Kennzeimen, wodurch er sich von anderen Personen
gleiches Namens unterscheidet,sitt der Police aus-

gedrücktwerden.
»

.

II 2085. Bey Feueeversicherungenest der Ort

nnd die Lage des Gebäudes, worin die versicherten
Sachen sich besinnen, Undene-men-

H, 2087. Haben die Conkkaszentenden Werth
des vgcsicherken Gegenstands unter fich bestimmt:
somuß selbigerin der Police anaegeben seyn-
s» goss. Es muß ferner die Bersichemngssmwc) Verm

me genau destimmmtwerden.

H. 2089. Jnallen Fällen, wenn das Lebenoder smmkikgz
die Freuden eines Menschen versichert werd, muß
im Contrakce genau fcstacfctzeseyn, was vex Ver-

.» sp·

So 4 sicherer tx ·

-
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sicherer zu bezahlen oder zu leisten habeziwidrigeip
falls der Central-r ungültigist.

s. 2090· Zeichnen mehrereVetfichereeEine und

eben dieselbe Police: so mus; jeder von ihnen bey
seiner Unterschrift bemerken: auf welches Quancum
er die Versicherung übernehme.

H. 2091. Jst dies unterblieben, und von keinem
das Versicherungsquantumbestimmt: so haften sie
sämmkkichals Scibstschuldnen

s. 2092. Hai aber der Eine oder andere das

Versicherung-sammeln! bestimmt: so, izaftet jeder
für das Quantum feinesnächstenVortnaniies..

s. 209;. Wird dadurch die D«·kksicljserungg-
fumme überschritten: so hafket der letzt-enur für
dasjenige , was an des Versicherungsfumme noch
fehle.

Zeiss s. 2094. Sowelzl die Art, als die Dauer der

Tiskath übernommenen Gefalzc , muß nach ihrem An-

fange und Ende genau bestimmt werden.
«

§ 2095. Zu dein Ende muß bey See- und
Siremversicherungen der Ort der Eins und Aus-

ladnug oder Bestimmung, desgleichen, so viel als

iinbglicy, auch die Zeit der Absegelung angegeben
eyn.

se 2096. Uebeenimmk ders Versicherer nur eine

gewisse Art ver Gefaler so muß dieselbe deutlich-
angegeben werden.

Amster- 5. 2097. Zuletzt niuß in der- Poliee auch-der
»Man-M Ort, wo sie gezeichneiworden, ingleichen die Un-.

terschriftdes Versicherers,beygefågkwerden.
s. 2098. Haben Mehrere auf Eine Yolice ge-

zeichnet; und Einer derselben hat das Datum nicht»
bengesetzn so wird derjenige Tag angenommen-.
weichen fein nächsteram Orte befindlichenVorm-Inn
beigefågtlzan

see205322



VonPersicherungenzs» 649

·§. 2099. Von. der Unterschriftdes Versicherers
gilt dasjenige, was s. 776. qu· bey Wechfcln dok-
geschkiebenworden.

«

,

Es 2100«- Die Pflichten des Versicherecsund Pflichten

Versicherten aus dem Conrmkte sind hauptsächlichWITH-.
nach dein Inhalte desselbenzu beurtheilm

«

,

»s.2101- Abweichungvon der»Regel, Neben-

bedingungsnjund Einschränkungen,sind nur in
so iveii gnit»ig,als sie in der Police, oder»bei) der
Zeichnung, ausdrücklichbemerkt woidem

H. ;2"102. Jst. darin etwas dunkel oder zwey-
dentig: so wird jederzeit angenommen, daß die
Contpahenten in so weih von den allgemeinen ge-

setzllkchrwVorschriften nicht haben qbweichssk
wo en.

,2«103. ,

Dies der Police eingerückieClanfcli
frev von Haverey, hat die Wirkung-«daß der

Bei-sicherer, außer dem Beytrage zur großenHa-
verey , für keine partifulaire Befchädigung, son-
dern nur« alsdann haftet, wenn die versicherte-
Sache ganz oder zum Theil-verloren worden.

«

H. 2io4. Der Vetsichette ist hauptsächlichzur Pstigztea
Entrichtung der versprochenenPrämieverbunden.

’

Getos Ein Comniissionair, welcher nicht -1»)in Dis-.

auf den Namen der Committenten, sondern auf
iseinen eignen Versicherungnimmt, lzaftecfüe die ten Mai

Prämie als Scibstfchizidner.z
»

W
«

H«2106, Der Versicheeer ist aber aiichtbefiigy
»die Prämie, ivenn er will, von dem Comiiiiktenten
selbstzu fordern. '(Th. l. Tit.XllL 85. qu.)
§.-2107. Die Prämie kann in Gelde, oder auch

in andern erlaubten Vokkizeilen,die dem Bersicherer
eingeräumtwerden, bestehen.

«

§. 2108. Soll biy Seeversicheriingemim Falk
das Schiff mit Convon gierige, ein leeil der Prä-
mie zurückgezalzlizoder im Falle das Schiff olgne
Convoy gierige« die Prämieerhölzetwerdend in

E z- iniixi

fi.
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muß dieses ausdrücklichsestgefethseyn-; widrigen-
falls weder Verminderung noch Eclzbizungder Prä-
mie statt finden

«

d. .2109. Jst keine spätereFrist feste-Jetzt:so
muß die Zahlung der Prämie bey Auolzändlgnng
der unterzeichnelenPollcc erfolgen.

. 2110. Wird die Zahlung verzögert:so kann
der Sänmige dazu , binnen Dleyßtg Tagen nach
der— Zeichnung , im Extkutivprozesseangehalten
werden; und muß zugleich Von der Pcämie Eins

kam Hundert monatblicy an Zinan bezahlen
LI«2967-) «

H. 2111. War die Prämie nicht in Gelde be-

dungen: so wird start der Zinsen das volle Interesse
vergüten (le. l. Tir. V. s. 287.)
§. 21s12. Jst die Versicherungdurch einen"Mäk-

it geschlossen worden: so haftec dieser für die

Prämie nur alsdann, wenn er sie ausgeböndigtet-

lzalten hat.
- «

g. 2113. Jn diesem Falle muß er die Prämie
unverzüglichabliefern; und wird, wenn er damit

zögert , ausser der Verbindlichkeit zur Entrichtung
der Zinsen, oder des Interesse, seinesMäkierloizns
für das Geschäftverlustig-

s 2114. Hat der Ver-sicherer in der Polire
selbst über den Empfang der Prämie quitcirt-: so
soll ilznj dieseQnitcung nicht im Wege stehn, wenn

er die Prämie innerhalb Dreyßig Tagen nach der

Zeichnunggerichtlicheinfordert.

§. 2115. Einsicht Contan über das Vermö-

gen des Versicherten: so bar der Versicherte, eve-

gen der noch unbezaizlten Prämie, vor Ablauf
der Dreyseig Tage, das Vorzugsrecht der Zweyx
ten; nach Ablan derselben aber das in ver Con-

eursordnnng nälzcrbestimmte Vorrecht der Vier-

ten Classe.
«

’

§. 2116.
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s. ens. Jedoch kann auch im letztenFalle,
wenn ein Schade vergükkkwerden muß, die tückå
ständige Prämie,i nebst Zinsen oder Interesse, da-
von abgerechnetwerden.

H-21«1,7·Während der Versicherungszeiedarf bybeme-
det Versicherte, bco Vekiust seines Rechte-, nichts ZWE-
vOMchMM«,oder durch Andere vornehmen lassen,maae-ti.
wodurch die Umstände-,unter welchen vie Versiche-
rung geschlossenworden, zu des Versichekeks Reich-
khkilgcatldm werden, oder seine Gefahr vergrößert
wird.

s. 2118. Ereignen sichVerfalle dieser Art, ohne
suchten des Versicherten: so muß er die erhalte-
nen Na«chrichtes1,bey Verlust seines Rechts in
Ansehung aller nachher sich ereignendcn Unglücks-
fålle, dem Versicherer binnen der im Ersten Theile
Tit. V. s. 94. qu. bestimmten Fristen mittheilem
auch zur Abwendung des daraus entstehende-I
Nachtheile, schleunig zweckmäßigeVorkehrungen
treffen.

»s.2119. Jn so weit der Versicherte, oder des-
sen Commlssionair, durch eigne Schuld oder Nach-
låßigkeik, irgend einigenxSchadcn veranlaßt ha-
ben, ist der Vetstchcrer zu dessenVergütung nicht
verbunden.

«

II 2120. Welchen Grad des Versehens ein

Persicherkerzu bereiteten hope- lst Nach VUI anges-
meinen Vorschriften des Tit. V. §. 278. qu. zu

—

beurklzeislem
«

s. 2121. Soll bey der Seeversicherung em

Schiff unter Convoy gehen; und der Versicherke
veranlaßt, daß es ohne Convoy segelt, oder spa-
tek, oder an einem andern Orte, als er angezeigt
hak, dazu stößt: so haftetdec Vetsichererfür keinen

Schaden, zu dessenAbwendung vie convey be-

stimmt war.
«’

§. 2122.
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«

212—2. Läßt, bey Ssevcrsicherungem der Ver-

«sicherecdie-Rufe ohne Roth, odin ohne Einwllli-

gung des Versichzsrers Verlängern, verkürzen,
oder sonst Verändern: oder das Schiff nach andern,
als den in der Police benannten Häer und Oerrcm

segcim so ist die Assekurcmzerloschen, und die Prä-
mie Verfallcrt

§, 2123. Die Assekuranzerköfchtjedoch nur

von«dem ZEIT-unsre an, da das Schiff, wegen der

veränderisn Brstunmung, sahen Lqu wirklich ge-
ändert hat. .

s. 2124. "M chen Seesturm nnd Ungewitter,
Verfolgung von sen-den over Mäuse-w oder an-

dese unvcrmeIxsliche Zufälle-, eine Veränderung der

M ise nottzsvxskmjw To mtß der Versicherte, sov:xlv
er fofcbes m Eis-aj,kk«ngbringt, den Versicherer Da-

von binnen TM im Essig-! Tr)elle, Tit· V. 95- qu..
bestimmten Fust bmachrichugen.,

-:-. 2125. Jst diese-I geschehen: fo bleibt, der

veränderte-—Uuujömdeungeachtet, die Versicherung
bey Kräs·te11..

s. 2126. Wird die Reife zwar nicht verändert;
aber ohne Schuld des Versicherten bis zu einer ge-

fährlichenJahreszeit aufgefchohem so nu:ß"er, so-
bald iizm dieses bekannt wird, dem Versicherer da-

von Rachrichtqehm
«

s. 2827. Versäumt er dies: so ist,die Versiche-
rung erloschen und die PrämieVerfallem
§. 2128. Jst aber die Ameige zu rechter Zeit

gefchelzem so bleibt der Versichererzwar an Den

Contrakt gebunden; kann jedoch eine verhält-
nißinäßige Erhöhung der bedungenen Prämie
fordern.

s. 2129. So viel möglichmüssendie Parkeyem
gkeschin der Polier, den Betrag der zu erhöhenden
Prämieim Vorm-S festsetzen. «-

s. 21
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»
§«2130s BU) dem Mangel einer solchenBe-

stimmung- und wenn die Interessenten über den

BEEMHDer ZUICge sich nicyt vereinigen können,
MUlZ lelblgedUTchvereidete, von beyden Theilen
zlj CkWOkzIEndeSachverständige,nach demjenigen
Gatzfbestimmt Wespen- der zur Zeit des wirklichen
AIUUMH,Ver Melle am Orte ver Versicherung
gangbar ist.
H«UZL Die Erhöhungper Prämie sindet be--

sondernstark, wenn bei einer vor dem Ein und
zwanzigsten Junius geschlossenen Caseooersiche-
rang, das Schiff ani Vierzeynien Tage nach dem

EinstiinnzwanzigstenJunius noch nicht segelfm
kig i .·

«
«

s.«2132.Bey einer nach dem Ein und
zwanzigsten Junius geschlossenen Versicherung,
werden die Vierzehn Tage vom Ablaufe der in dei:r

Police bestimmtenLadungsieit an gerechnet
§. 2133. Diese Grundsätzefinden auch bey

Versicheiungeneiner ganzen Schiffgladung statt.

'
s. 2134. Bey Versicherungenüber Strickgiiter

hingegen, sie mögen vor oder nach dem längsten
Tage geschlossenseyn, werden Vier Wochen von oec

653 —

Zeit an gerechnet, da mit der laduug angefangen s

worden. - —-

§. 2135. Hat der Versicherie durch feine
Schuld Die Abreise so lange aufgeschoben, daß die

Gefahr ben derselben Vermehrt ist: so muß er, bey
Verlust feines Rechts- den Versicherer davon noch
vor dem wirklichenAntcitce der Reise benach-.
richtigen .

s. 2136. Alsdann hängt es Von dein Versiche-
rer ab, geaen eine tierlzälciiißniiißigeErhöhung-
der Prämie bey dein Coiireakie zu bleiben-»wer das-

Rlsiocnostatt finden zii lassen.
§. 2137. Will ise das Letztewählen: so muß

St sich binnen der im Ersten Tizeile, Tit. V. 9..94.
bis
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bis 102. bestimmten Fristen darüber erklären; wi-
drigenfolls er M den Texts-oft gebunden ist, und

nur eine verhältnißmäßigeErhöhung der Prämie
fordern kann.

s. 2138. Haben mehrere Verstehe-er die Polite
zu besondern Iintlzeiien gezeichnet: so läuft einem je-
den diese Frist von Zeit der iixm geschehenenBe-
kanntmachungz ohne Unterschied: od sie gemein-
schaftlich, oder ein jeder nnr für feinen Anrkzciige-
zeichnet haben. (Tig. i. Tit. V. s. 438.)

s. 2139. Eben diese Vorschrift H.2r24. und

2135. sinder statt, wenn vor der Abreisedas Schiff
oder der Schiffer Verändert wird.

§. 2140. Bleibt von den ixcisichertenWaaren

,ein Theil zurück: so muß der Versicherte. sobald er

es in Erfahrung bringt, dem Versicherer davon

Nachricht geben-
§.-2141· Gefchielzetdiese fo sindek, nach Ver-

hältnißder zurückgebliebenenWaare, das Ristors
no statt-.
§. 2142. Hat aber der Versicherie diefe An-

zeige in Zeiten zu klzun unterlassen: so kann er

von der Prämie nichts abziehen, oder zurück-
fordern
§. 2143. Sollen die versicherrenWaaren nach

der Abrede in verschiedene Schiffe geladen werden;
und der Vetficherte beschließt,sie sämmtlichnur

mit Einem Schiffe zu Versenden: fo muß er den

Versicheter von dieserAcnverung noch vor dem Ab-
gange des Schiffes benachrichiigen.

s. 2144. Hat er dies unterinssent so haftet der

Versichecernur für diejenigen Güter, welche nach
der Abrede in das abgefegeitcSchiff haben geladen
werden sollen; und gewinnt dennoch die ganze
Prämie.

s. 2145. Jst aber die Anseige zu rechter Zeit
geschehenz so bat der Versicherer binnen der

§. 2137.
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s. 2137» vorgeschriebenen Frist die SWOHU ob ec,
bcn dcr Vexsicherungjzleibekyoder davon ganz ab-»
geizen Wolle-.

s. 2146.
stotno statt.

» ,

E- 21479 Eben dies gilt, wenn der Versicheree
Wsmsw die nach der Abrede mit Einem Schiffe
verfendcc werden sollen , in mehrere Schiffe ver-

theilt, nnd den ka
davon benachrichkigt.
§. 2148. Jst-dies aber unterbliebenc fo qukkk

d» Verstcherer nur für denjenigen Theil ver
Wem-e, welcher in dem durch die Police benann-
ten Saxiffc wirklich abgegangen ist, und gewinnt
die·ganze Prämie. -

§. 2149. Hat der VersicherkeWaaren, die be-
reits an Bord gebrachtworden, eigne Noth wie-
der aus - oder nmlaben lnffkm so haftet der Vec-

lsichermweder für die Kosten, nochfür die Schöden,
welche bey einer solchenGelegenheit entstandensinds
§. 2150. Hat, ben Versicherten-senanf Fracht-

gelber, der Psesichekteden Einladern tsic Waaren
gegen einen Theil der Frucht zurückgegeben: fo"
kann er von dem Bei-sichererfür den Ausfall keine

Vetqütungfordern.

s. erst. Wird er wegen der Zntüekgobebe-

langkc fo muß er binnen der s. 2137. bestimmten
Frist, mir dem Versicherer über die Fortsetzungdes

Prosesscs Nückfprachclzalken, und dessen Mcklcn

befolgen-.
s. 2152. Hat jemand sein eignes leben ver-

sichemlassen: lo hört die Versicherung auf, wenn

er ohne des VersicherersEinwilligung außerEuro-
va, over in den Krieg, oder zur See geht, mi-

onst eine für fein leben gefährlichelebe-wart ers-«

. steif-;

Wählt er letzteres: fo sindet das Ni-

ficheter noch vor der Abwehrm-
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greika es sey denns, daß die-Versicherungauf diese
Fälle ausdrücklichgerichtetworden.

§. 2x53. Giebt aber der Versicherte noch in Zei-
ten dem Versicherer von’einem solchen Vornaden
Nachricht: so sindekfür die noch nicht adgelaufene
Zelt das Ristotno statt. »,

«

§. 2’1«54.Hat jemand das leben eines Dritten

versichert-Ilassen: so lzeben dergleichen Vorfälle an«
und für sich den Conrrakt nicht auf, wenn sie sich
ohne Zutkzun des chsichertcn ereignen.

§. 2155. GleicheGrundsätzesindenbeyVersiche-
rung der Freyheit state. .

·

s. 2156. Bey Feuecversicherungenheftet der

Versicherer für keinen Schaden, der von dem Ver-

sicherten selbst, dessen Ehegatten, Kindern, oder

Enkeln verursacht worden.

H. 2157. Werd ein Theilder VersichertenSache
an einen andern als den in der Pollce bestimmten
Ort der Aufbewahrung gebracht: so hört die Ge-

fahr desterstcherers in so weit auf, und er behält
dennoch die ganzespcåmie
§. 2158. Wird aber des VersichertenWohnung,

oder der ln der Police bestimmte Ort der Aufbe-
wahrung sämmtlicherversichercen Sachen verän-

dert: so mußdieses-« bey Verlust des Rechts,
dem Versicherer schleunig bekannt! gemacht wer-

den.

s. 2159. Alsdann hat der Versicherer inner-

halb der 9. 2137. bestimmten Frist die EBOle ob

er den Contrakc fortsetzen,oder davon abgehen, und

nach Verlgölrmßder noch richr abgelaufenen Zeit,
das Ristenm start sinnen lassen wolle. —

s. 2160. BTenn durch Veranlassung des Ver-

sicherten eine gefährlicheNachbarschaft entstelztxso
l"st der Versicherexs für den daraus envachsenden
Schadeninichcpeclzaftet.

«

s. 2161.
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s. ,2161. Ein Gleichessindet state, wenn die

SefåkzkkchLNOchbAkschAftzwar okan des Versicher-
ten Zitttguv ers-standen in-, desseihe aber die davon

MZCIWENOT-Achtdem Veksiazcrer nicht binnen der

s. 2137. bestimmten Frist smkgetheilkhak.
s- 2162· Jst die Anzeige gehöriggeschehen: so

hat CI bet) der Vorschrift des §.2159. sein Be-
wenden.

s. 2163. Eine Veränderung in der Person des
Eigcnkkzümcrsder versicherten Sache, ändert nichts
in der Versicherung, wenn nicht damit zugleich eine
Veränderung des Orts, der Aufsicht, der Akt der

Aufbewahrung, oder der Nachbarschaftverbun-
den ist. ’

§. 2164. Sobald der Ver-sichernin Erfahrung s) bey ene-

b’ringt, daß der Gegenstand der Versicherung ver: EIN-Dem
unglücktoder beschädigtsey, muß er, bey Vekxust

chadm

seines Rechts, den Versichererbinnen der es.2137.
bestimmten Frist davon benachridnigenz und sich
über dxe ferner zu treffenden Moses-mein nnk dom-

selben beratkzschlagen,auch nach dessen Anweisung
verfahren. -

s. 2165. Jn der Iwifchenzeitmuß er alles, was

zur Abwendung nder Bewunderung des Schadens
gereichenkann, verkehren

·§. 2166. Er ist jedoch befugt, Von dem Versi-
cherer dazu einen verhältnißmåszigenVorschußzu

«

fordern-

§. 2167. SindSchiffe oder Waaren aufge-
bracht, oder in Veschlag Zeno-must worden: so
muß der Versicherte deren- Fee-es sung betreiben,

Nund wenn ddtübsk ein Sonst-sann powzeß entstehn
während-desscxbenfür die sichere Ilufksewufzrungder

Güter bis zum Aue-trage dgx Sache sorgen»

Auge-u Essen-. 1n.Vand. Tc §. 2168.
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H. 2168. Sind verderblicheVJaaren unter dem

nufgebraehken , verunglückren, oder befchabigken
Gute: so muß er den öffentlichenVerkauf derselben

-bewlrk'en.

s. 2169. IN ichs-U Falle, wenn er die Vergü-
tung eines Schadean fordert, nan er darthum
daß die versicherte:1Sn?-ckewirklichder Gefahr aus-

geseer gewesen -sind; das und welche davon beschä-
digt oder verloren worden; nnd wie- viel dkk daqu-

enrstandeue Schade mit Inbegriff der Kosten be-
trage.

s. 2170. Nur von dem Naclsweise des Werth-
ist der Versicherke frev, wenn derselbeschon ln der

Police bestimmt worden; jedoch stelzt dein Versiche-
ter der Beweis offen, daß dieseTal-e mehr als Zehn
Procent über den nach s. !984. l"qq. zrrlssestinnnew
den vollen Werth betrage.

"

H« stich- 2171. Die Hauptpsiichtdes Verstcherers be-

MdsssVsttstthin der Vergütung des Schadens, welchen dieem«

versicherteSache-bec; der übernommenen Gefahr er-

litten hat.
seither s. 2172. Jst die Dauer »der Gefahr in der
Gefahr· Police nach Tugen, DJkonatlzem oder Jahres-I be-

stlmmks lO ist sie »Ich dem Calcnder zu be-

rechnen.
»

H. 2173. Die Tage werden von Mitternacht bis

Mitternacht an dem Versicherungecrke gerechnet,
okzne auf die Zeit des Sonnenauf: oder Untergan-
ges Rücksichtzu nehmen.

s. 2174. Die Dauer einer solchenbestimmten
Versicherunssszeitkann durch krine"er-i5cl)emälle,
von welcher Art sie auch seyn mögen, unterbrochen
werden«

F-. 2175. Gebt bec) Seeveksichemngen von der

auf eine besiiimnte Zeit ve2fiche1sken Seche gar
keine Nachricht ein: so wird angenommen, daß

ein
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ein Unglücksfalldaran währenddes Laufesder Ver-
sicherungszeirgeschehensng

Hk7175 Jst die Versicherungso geschlossen,daß
die Gesaer von einem vestimmccn Tage anfangen
sdllä MS Schiff aber von deesesn Tage schon in

See gesungcth nnd nachher nichts weiter von

Ihm gehörtwerden; so muss, der Versicherkedar-

kkälIUy
«

daß selbiges erst nach diesem Tage verun-

glücktsen-
§.·2177. Jst die Versicherung dergestalt ge-

schlossen, daß sie erst von einem auf der Reise des

Schiffs gelegenen zum An- oder Einlaufen be-

stimmko Ort anfangen soll; das Schiff aber ist die-
sen Ort vorbey gesegclc: so Laster der Ver-sichere-
nicht für den Schaden.

H. vix-S. War aber der Ort nicht zum »de-

Einlaufm bestimmt, sondern nur als ein Punkt im

Wege des Schiffes, von welchem die Versicherung
gelten solle, angegeben: so heftet der Versichecerfür
den Schaden, svoalddas Schiff diesen Ort vorbey
gesegelt ist.

§. 2179. Jst wegen des Anfangs der Gefahr in
der Police nichts bestnmm: so wird, bcyseincrCas-

covcrsiavekung, der Versicherer von dem Augen-
blicke anverlgafteh da·der Schiffer Ladung oder

Ball-Ist einzunehmen anfängt
l

s. 2180. War die Versicherungbloß auf die

HinreiseZeschlossem so dauert die Gefaer des Ver-

sicherch bis zur Ankunft am Bestimmungsorte,
und daselbstgeendigten Losung. x

§. 2181. Nitnmkjedochdas Sckykffaufs neue La-

dung ein: so endtge sich die Gefahr, sobaldmit der

neuen Ladung angefangen worden.

s. ers-. Jst das Casro auf die doppelte Reise
versichert: so dauert die Gefahr hurchdie Zeit,
währendwelcher das Schiff auf dte Rückladung

Tr z wartet,
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wartet, bis zur geendigten lofung der Verone-

frucht.
s. 2183. Geht die Versicherungdes Easco bloß

auf die Rückreise: so fängt sich die Gefahr an, so-
bald der Schiffer Rückiadungeinnimmt, wenn

auch die überbrachkeFracht noch nicht völlig gelo-
set wäre.

s. 2184. Bey versicherten Waaren und Gütern
nimmt die Gefahr ihren Anfang, sobald jedes Pack-
Faß, oder Kiste-, über den Bord des Schiffes ge-
lang-U oder zum Behufe der Einschiffimgin leich-
tere Faäzrzcngcaeladm worden.

O. 2185 Die G-»x·ohrhört auf, sobald jedes
Stück unmittelbar vom Schiffe, oder-von den zur
Lositnggkbrauchken sgizrzengecy am Bcstimmungsi
orke gelandek ist.
»s.2«8«6. Der Verficherer ist dass-r verhaftm

wenn die ässaren in Quarankainsigäusergebracht
werden müssen, und daselbstSchaden leiden.

H. 2187. Ziegen jedoch die Quarantnxnekzåusek
dergestalt auf dem festen Lande des Bestimmungs-
oms, daß kein weiterer Transvort auf der See

erfordert wird: so imftct derjenige, welcher bloßauf
Seegefnkzr gezeichnethat, für keinen in diesenHäu-
sern vorgsfalienen Schaden.

§. 2188.. Auch kzdftetder Versicherer,wenn bey
dem Ein: oder Aue-laden das Hebezeug oder der

Elsindctakel zerbricht, und dadurch die versicherten
Waaren Schaden leiden.

H. 21z9. Die Tosng mußmöglichstbeschieunigk,
und ohne erhebliche Hindernissederen Beendiguns
nicht über FunfzeiznTage nach der Ankunft verzö-
gert werden«

§. 2;90. Selbst im Falle erheblicherHindernisse
haftet der Versichercr nicht länger, als Ein und

zwanzig Tage nach der Ankunft-

s. 2191.
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§—2191s Eben disseGriindfåtze(s-2184-si1q,)sin-

genbsy Versichmmgenauf Frachrgelder Anwen-
ung.

H«2192s "Jst auf das Casco allein gezeichnet,
Ohne CUSEPÜckIEchzu bestimmen, daß die Gelskzk
Mlk OUf die HJIreife eingeschränktsey: so geht die
VsksicheklmgAuf die doppelte Nisc-

,

I«2193s Js? guf Ema-arm allein ohne solcheBe-
stimimmg gezeichnet: Ho versteht sich die Versiche-
rung nur von Einer Reise.

H.2194. Dies gilt auch bey Versicherungenauf
Frachtgelder.

2195. Jst.guf Casco nnd Waaren zugleich
ohne weitere Bestimmung gezeichnet: so geht die
Versicherung, auch in Ansehung des Casco, nur

auf Eine Reise. .

—

—

s. 2196. Sind in der Police mehrere Bestim-
mungswdkter durch den Beiysatz»und« mit einander
verbunden: so hat der Versicherte die Wahl: ob
und wie viel er von der Ladung an jedem Orte ab-

setzenwill.
H.2197. Der Versicheterhaftetalsdann so lange,

bis die gaan ladung an einem«oder mehreren die-

»

ser Oerter gelofetist«

s. 2198. Sind aber die mehrern bestimmten
Ocrter durch den Beysats »ober« verbunden: so
smnß der Versicherte an einem derselben die ganze
iladung losem

«

§. 2199. Setzt er an einem derselbenohne Noth
nur eine-n Theil der Ladung ab; so ist der Versiche-
tek für den Ueberrest der Waaren, und bey Casto-

vctsicherungem für die nachherigenBesch.ädigu,n-
gen nicht weiter verhaften

s. 2200. Ahi- zur Zeit der gezeichnetenPo-
lice das versicherte Schiff oder Gut bereits-. Verun-

sinkst odee beschädigt, um der Versichekrehat
"

-

Tk 3 Davon
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davon Nat-bricht gehabt: so siudcn die Vorschriften
§. 2026 - 2028. Anwendung.

Z, 2201. Ob er dergleichen Nachricht gehabt
hsf , docribkr kann der Verficherer eidlicheAngabe
von kzjmkordmp

s. 22:-x:. Kann nicht "aus«acmitteltwerden, daß
der Vchchstcc FUSNachricht gehabt; er hätte
aber vergleichen Im hoben können: fo ist den-

noch der Versichcrcr für einkn solchen Verlust
nsctkk v ihaftctz sondern es findet das Nistomo

H.2203. Ob der Vetsicherteeinen vor Zeichnung
der Police sich creignctcn Unglückgfalllzabe wissen
können, muß nach dem Zenverlanfe beurzfgeiktMr-

den, binnen welchem eme Nichtscht vom Orte des

Ereignisseg, bis zu demjenigen»wo Dåc Versicherung
geschlossenworden, gelangen kann.

s. 2204. Dabey wird auf den gewöhnkichmLan-f
der Post-In Niäcksichtgenommen; ixn zweifelhaften
Fall-.- bcr werden Zwey Stundckiauf jede deutsche
Wkeise gerechnet-.

« §. 2205. Pkuß die Nachricht ganz oder zum Thkik
über See kommen: so csc in so weit diejenige Zeit
zu rechnen, binnen welcher ein Yaketboot die Reife
gewöhnlichzu machen psigan

s. 2206. Hat sich bet« Unslückgfallauf offner
See cretgnm so wird får Den Zwischenraum,vom

Orte des Ereignisscs, bis an den nächst-tuHandels-
vlatz, von tvekchkm die M

"

kgat gegeben wer-

den fis-wem eine verhåhmßntäßigeZeit, nähmEiih
Zwev Stunden auf die Muse gerechnet

F. 2207. Kann nach vorstehenden Grundsäle
txichtTauggemitteltwerden, daß der Verstehe-te vor

Zeichan der Police von dem sich ereignetcn Un-

gläcksfulleNachricht haben können: so ist Versiche-
rung vitsbizxdlid).

"

CI—-« Eii Z-»
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§. 2208. War jedochdas versicherteSchiff Oder-
Gut zne Zeit der Zeichnungschon über die gewöhn-
liche Zeit ausgeblieben: so heftet der Versicherer
für die vorher sich ereignetensUnglücksfällenne Als-
dann, wenn der Beksicherkealle- zu feiner Wissen-
schaft gelMgMI Umstände redlich Angel-MS CAN
und der Contrakrausdrücklichauf alle gute UND

schlimmeZeitungen geschlossenworden.

§. «2209.Jst bey See- nnd StroszmversicherumArt der Ge-

gen keine besondere Art der Gefahr bestimmt, für saht-.

welche der Versicherer nur haften soll: fo reist ihn
» jeder Schade, den die Sache durch äußereBorfålle

leidet. ,

s. 2210. Dahin gehörtbesonders Sturm, Un-

gewitter, Schiffbruch, An- und Uebersegelung,
Teiebeieh Strandung- Brand, Repreffaliem feind-
liche «Ilufbriiigi:ug,oder Plünderung von Krieges-
sxhisfen,Kreuzen-n,Kapem und Seeräubern-,Dieb-

sialglund dergleichen

s, 221 l. Hat das Schiff nach-der PsoliceUnter

Cotwoy segelnsollen: ist aber durch Wind nnd Wet)
ter zu ikzrzu- stossenverhindert, oder don ier getrennt
worden: so non-s-der Versicherer auch die Folgen ei-
nes solchenZufalls tragen-

d. 2212. Jst dagoersichetteSchisfoderGntwegen
des von einem Dritten, dce die Stelle des Versi-
cherten nicht verkriec, ohne des letzternVorwissen
getriebenen Coiittebandelzandel5, unrithnger De-

:-claration’,Einlansekno in verbotene Hafen, oder
sonstiger Uebertretung der vorhandenenGesetze
und Ordnungen , angehalten und eingezogen

worden: so muß der Ver-sichererfür den Scha-
den haften.
s» 2213. Sind dieversicherten Waaren selbst,

wegen eines dem Versicherten unbekannt gewe-

senen Verbot-» außerhalblandes consiscikk wor-

Tt 4 den:
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den: so hafket der Versicherer dafür nur in dem

Falle, wenn das Verbot währendder Reise ergan-

gen, ist.
sk.2214. Doch muß der Versicherte zuvor auf »

Erfordern eidkicherhärtemdaß er weder von einem

schon vorhanden gewesenen,noch von einem bevor-

gestandenen Verbote Kenntnißgehabt habe.
s, 2215. Alle: Schade, welcher dem versicher-

ten Gute durch Schuld der Rheder, oder eines
Dritten, der nicht die Stelle des Versichkkkm Vec-

tri:t, ohne des letzternZu:hnn. entsteht, muß von

dem ngsicherer gestrige-«-wechn, welcher dagegen
seinenRegreßan Den Urheber des Schadens zu neh-
men hat-

s. 2216. Ferner hafketder Versicheeer für allen

Schaden, der dem versicheeeen Schiffe oder Gute,
«

durch des Schiffecs « der Steuerleuth oder des
Volks Unerfahrenheit, UnvorsichtigkeitzNat-bissig-
keit, Muthwillen oder Bosheit zugefügtwied; in

—o:veik der Ver iclerte aus d.-n1 Vermksacn des) .-

Schuldigen, unv aus dem Schiffe, nebst ver Fracht«
seine Befriedigung nicht erlangen kann-

s. 2217.» Dahin gehört besonders, wenn das

Schiff übel versehenund gedichtee,, oder die Güter

schlechtgestauet , oder durch darauf gelegte, nasse«
und siießendeWaaren verdorben sind.
»s.22«18. Hat-jedoch-ein Rheder beo ver Aus-

wahl des Schiffe-S ein grobes Verschen begangen:
so kann er von seinem Vorsteher-er keinen Ersatz
der- durch, den Schiffe-; verursachten Schaden
fordern«

s. 2219. Eben diese sindctsstatt, wenn ein Be-

frachter bev. Auswahl des Schiffes, ein«grobes Ver-

sohenbegangen hat«
«

s. 2220. Der Versicherereines Casco ist nicht
zum Erfatze verbunden, wenn die Schistfgneräthk»
GästenwährendDes Reise duer den reden-li-

schen
-
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chen Gebrauch brechen,oder qbgeuntzknnd vernich-
tet werden.

§. 2221. Dahin gehörtauch das Brechen der--
Masten oder der Tatze, ingleichen der Verlust det-
Anker oder Segel, wenn der Schaden nicht durch
Sturm, oder sonst-durch»außerordentlicheZufälle
veranlaßtwirdz

Hi 2222« Eben so haftet der Bei-sichererbeo.
Waaren und Gütern für keinen Schaden, der aus
der natürlichenBeschaffenheitselbst, aus sihren in-
nern Fehler-i und Mängeln, nnd aus« der schlechten
Fnstaae oder Emballage entstehn
§.,2223. Wenn also Weine sauer werden; Oele

Herden-bem«Früchte faulen oder sonst Umkommen;«
Gekreyde oder Kastcmien sich anstecken; oder die
Waare durch innerlicherzengtes Ungeziefeebeschä-
digt wird; so trifft der Schade den Versicherten
allein.
§. 2224. Eben dies gilt von einem durch,An-

fresscn, Betragen nnd Zunächten, von Mönsem
Ratten oder anderem Ungeziefer verursachten
Schaden.

H. 2225 Jst aber die Reise durch Zufallungk
wölznllchverzögertworden; so muß der Verstehe-i
rer auch dergleichenbey verderblichenWaaren aus-
solchem Aufenthalte entstandenen Schaden
tragen.

.

§. 2226.« Ferner- lgaftet der Versichecernicht«
wenn Weine, Oele, oder- andere flüßigeWaaren
verleckem ohne daß-dieses eine Folge vom,Stoßen
des Schiffes, von Strande-n, oder von einem an-

dern Unglückeist..
s. 2227. Bey Negesrsklavenhaftet-der-Versiche-

tcr nicht für das leben derselben, wenn siean Krank-
heiten sterben; oder sich selbstumbringenz odek
eine Revolke anfangen, und daben Schaden
leiden. «

— Te z H.Mask«
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s. 2228. Ohne ausdrücklicheAbkede darf der

Versicherer den aus dem Fallen der Preise entstehen-
ven Nochttgeil nicht vsmükcw

s. 2229. Auch solchenSchaden, der durch die

große Hadereybekechnungwirklich vergüket wird,
darf der Versicherer nicht übernehmen
§. 2230- Dagegen muß er aber den ecwanigen

Ausfall , so wie auch den Beytrag, welcher von

der versicherten Sache zur großen Havekcy lzat ent-

richtet werden müsset-,vergüten.
H. 2231. Außer dem Schaden, muß der Versi-

cherer zuglexchfür alle besondere und ertraordinaice

Kosten Haft-n, welche dcc berstet-crer Sache we-

gen vorgefallen sind, und durch Die großeHatserey
nicht vxrgütetwerden.

s. 2232. Der Versicherer eines Schiffes muß
die ljcgckosten vertreten, wenn das Schiff, ohne
Veranlassung der Rlzedcr oder Befrachter, durch

Ohne VIJcht angehalten, oder auszulaner verlin-
dcrt worden-

«;5.22 Z. Ebenso muß, bey Waaren, ein Ver-

sichisrerfür die Schådm und Kosten haften, welche
dukch das Umlaoen der Tesaasrcn entstanden sind;
im Fell est-S Ums-Wen durch einen Zufall, oder durch
die Schuld des Schiffers oder seiner lenke Neur-

sacht worden.

s. 4234 Hmptsåchlichaber muß der Versiche-
rer diejenigen Kisten vertreten, welche bey sich cr-

eignetem Unglückgyallc, zum Besten der versicher-
ten Sache verwendet werden müssen.

2235. Bev Feuetversicherungqn heftet der

Versicherer für allen Femrschaden, welcher der ver-

sicherkcn Sache, ohne Verschulden des Versicher-
ten selbst , dessenElzcgatkem Kinder over Enkel-
verursachtwird.

§. 2236.
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s. 2236. Er haftet auch alsdann, wenn das

Fsuer DurchVerfchuldungder Hausgenossenund

Domesttken des Vetsicherementstanden ist.
§- 2237· Unter Hausgenossensind alle diejeni-

AMsz VekstchslhWkche in den Gebäuden, wo die
Vekflchthen Stücke aufbewahrtwerden, ihren Auf-
enthalt haben. -

H- 2238s Geschwister, und entfernrere Ver-
WANMII M Versicherten, werden zu den Haus-
genosscjngerechnet.
§. 2239. Nur alsdann ist der Versicherer frev-

wenn solcheUmständevorhanden sind, daß dek-

Vekficherte, nach Vorschrift des Ersten Theils
TM VL §. 56 - 64. , auch die unerlausbten Hand-
klingen seiner Hausgenossen oder Dienstboten ver-
treten muß.

H. 2240. Sind, bey entstandener Feuers-gefahr,
die versicherten Sachen bey dem Rette-I usw«
Forlfcl)«.1ssenbeschädigt oder verloren worden: .

so muß der Versichercr auch dofär Vergütung
leiste-L

«

H. 2241. Für die zur Rettung der versicherten
Sachen Verwendetm Kosten muß der Versicherer
ebenfalls haften.

s. 22.1.2. Jst nach vorstehenden GrundsäanAnsmimk

an einem versicherten Sci)isse, GUTE- VVEV AUDW RIGHT
Objekte ein Totalschade entstanden, weichen der

Verfichexscrzu vertreten hat: so bestimmt sich das

Von ihm zu entrichtcnde Quantum aus der Pokice
vonselbst. i

H. :243. Jst die Versicherung auf Schiff und

Qdung gerichtet , ohne daß der Werth eines

Den in der Policc besonders bestimmt wäre;
und das Schiff wird während der Meiji« für UN-

l·kauchbarerklärt: so wird ein Drithzieil der ge-

zeichneten Summe für das Schiff gcrychnch bis

ein höhereroder geringerer Werkkj desselben , in
«

TJVW -
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Vetlzåltnißgegen die Ladung, ngchgewiesen wer-

den kann.

§. 2244. Wenn »He-)Fenchtversichernngendie

»Policenicht turisyr ist: so zolzlt der Versicherer im

Falle eines Totalschadens, die durch Connoissemente
oder Charte Partie zu erweise-we, wirklich bedun-

gen geweseneFracht, und die zur kleinen Haverey
gehörendenAus-tagen, bis zum Betrage her ge-

zeichnetenSumme.
f

§. 2245. Sind V3.1««re!iTür Rechnung der Rhe-
der geladen; oder ist sonst lein- Fkacht bedungen-
so wird die Frairtsstmir i-Pt.-:s:ee gelenk, welche am

Ladung-Horch zu der Zeit, als das Schiff in Ya-

dung gelequ h.«r, flir ähnlicheAiaaren und Reisen
gewöhnlichgewesen ist«

«

§. 2246. Jst Die versicherteSnche nur beschä-

digt worden, oder nur zum Theil verloren genan-

gem so muß der eigentlicheBetrag des Schadensv
gusgemittelt werden.

§. 2247. Bev Schiffen bestimmt denselben die

Vor der Anodesfeisnng vorzunehmende Untersu-
chung , und der darnach anzukerugende Kostenanz
schlag-,
s« 2248. Zu dieser Untersuchung muß ein er-

fahrner Schiffer-, Schiffsbaumeifter, Nevschlåger
nnd Segelmcicher, entweder durch Ueberemkunfk
dec; Interessenten gewählt, oder von ver Obrig-
keit ernannt, und in beyden Fällen vereidet
werden. -

.

s. 2249. Bey Waaren müssen die beschädig-
ten Stücke von den unbeschädigtengehörigabge-
sondert, und erstere durch vereidete Taxaioren ge-

würdiger,v hiernåchst aber öffentlichverkauft
werden«

§. 2250. Sind keine öffentlichbtstckllkeklmstw
fnkzmeTaxawcen zu haben: so. können auch on-

dere-
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dere Vonbeyden Theilen zn crwälzlendeglaubwür-
dige Manner gebraucht werden.

. 2Z51. Die que muß geschehen, ehe noch
dkrEmpfangekdie Güter in seine Gewabrsamüber-
nimmt.

§- 2253s Hat der Empfängerdie Waaren an-

genommenzohne den Schaden vorher untersuchen
UND III-schützenzu lassen: so wird der Versiche-
rer frey.
»

2253. Jst der Empfängernur Bevollmäch-
tigrer gewesen: so bleibt derselbe dem- Versicherten
verantwortlich.

s. 2254. Jst nach dem Gutachten der Taxatos
ren der Scheide an den bersichcrtenWaaren so be-
schaffen, daß sie zu ihrer eigentlichen Bestimmung
gar Nicht weiter zu gebrauchen sind: so müssensel-
bige für Rechnung des Versicherer ohne weitere

Rücksprache,sogleichöffentlichan den Meistbieten-
den verkauft werden.

§. 2255. Ein Gleichesmußgeschehen,wenn die
beschädigtenWaaren an sichunter die verderblichen
gehören.

s. 2256. Auster diesenbeydenFällenist der Ver-
sicherte, oder dessen Commissionair schuldig, nach
aufgenommener Tore zuvor mit decn Versicherer
über den Verkairi«"s)iücksorachezu WMU Und dessen
Anweisungju befolgen. I-

92 2257. Das aus solchem Verkaufe gelosete
Geld ern-T der Versicherte, auf Abschlag der ihm
von dem Versicherer zukommenden Vergütung.

s. 2258. Die Würdigungmußbey Schiffen an

dem Orte- wo sie zurtst einlaufm, und bey Waa-
ren an dem Orte, wo sie ausgelaoen werden, ge-
schehen.

«

»

§. 2259. Der daselbst aegenwärkigeVersiche-
Iek, oder dessen dem Schiffer bekannt gemachten
Coniniissionair,muß dabcy mit zugezogen z· aus-

«

s

seitdem
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serdem aber beinVeisicherer ein zuverläßigerMann,
zur Esaizrnclzmung seiner Rechte, zugecrdnet
werden-

s. 2260. Die Würdigungmuß unter gerichtli:-
cher Aussicht erfolgen

s. 2261. Doch soll, wenn die Schadensaiifmh-
mung außerhalbLandes geschieht, auch die Zwie-
hung des ConsILII der Nation, von welcher der Ver-

sicherer ist, oder eines Rotarii und zweyers Zeugen
kzinreichendseyn.

« s

§. 2262. Die Schadenberrchmmg selbstmusi,
wenn bcode Theile darüber uneinig sind, von-ver-

rideten Sachsundigen oder Dispacheitrg, nach
den ihnen vorziilcgenben richtig befundenen

Briefschaften und Beweismiuetn , angefertigt
werden.

s-. 2263. Bey beschädigkenSebsffen ergiebt
sich der Betrag dessen, was der Versicherrr ver-

güten muß«, aus dem aufgenommenen Anschlage.
(0. 2247.)

,

§. 2264. Jst der VormaligeWerth des Schiffes
in der Police bestimmt«und nicht voll versichert: so

wird der Schade nur nach Verhältnissder gezeich-
neten Summe vcsm Versicherervergüten
§. 2265. Bei) beschädigt-InWaaren ergiebt sich

die zu vergütcnde Summe aus Vergleichung des

geldsetenGeldes, gegen den compramenMaisktpreis
am Bestimmungsoer

s. 2266. Wird aber die befchädigteWaare im

Nothhafen verkauft: somuß der Einkausspreis aus-

gemittelkwerden« —

-

2267. Dies geschiehtauf den Grund-der Fak-
tur und Einkaufsrechnung, mir Zu chtagutig Jer

Ianungskostcm der Fracht, des Bei)srach zur klei-

nen Hanerey, ver Vetsici)ekimgsp«amie,und an-

derer Unkostm, welche die erc acwdlznlichbis

zum Verkan am Bestimmungsotte erfordern
6. 22 8.
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§« 2268. Beträgedie gezeichncteSumme wen-'-

gkvh Als dy- vach vorstehendenGrundsätzenauszu-
UUFEMVEWerth der Waaren: so muß der Scheide
ZTVUTTWVEVDMTheilen, nach Verlzälenißdes Ver-
sichmmgsquamizum ausgemitcelien Werth ver-
ilzeilt werden.

H—2259s Sind Waaren von gleicherArt bei)
Ykchkem Vklsichert, iind es kann nicht one-gemie-
telt werden , von wem die beschädigieiiversichert
sinds w tragen sämmtlicheBei-sicherer den Scha-
denan VotstelzendeAri, nach Verhältnißder ge-
zeichnereiiSummen.

§. 2270. Jst zur Zeit des entstandenen Unglück-s
die versicherte Sache schon durch solche Vq»«;zue,
wofür der Bei-sicherer nicht einstens, beschädigtge-
wesen: so wird der Betng dieses Schadens nach
dem Gurachken vereideier Sachverständigenin Ab-
zug gebracht-.

si. «’2271.Veo Frachiversiibernngenwird, im
Falle eines Pariiaischadeiis, auf die Tare in der

Police keine Rücksichtgenommen, sondern der Ver-
sichertemußdurch Connoissementeund ChartePJkiie
die bedungen gewesencFracht, und die kleine Ha-
vercy erweisen.

s. 2272. Wes er weniger erhält,wird, in Ver-

hältnißdes ausgemiitelten Betrages des bedunge-
«nen·Fracht und der kleinen Haben-y, prozentweise
berechnet-;und der Vetsicherer bezahlt io viel Pio-
zetikevon der gezeichneienSumme.

§. 2273. Wenn aber die gezeichncieSumme
die wirklich bedungene Fracht und kleine Havkreip
überst;igk:so bezahlt der Versicherernur jene Dif-
fere113.

H. ,2274. Beträge bei) an sich verderblichen
Wimka der Scheide nur Sehne bey unverdeck-

Jichen ober, ingleichen bei) Eascovekfichernngem
Unter Drei) Prozent von der versicherkenSumme

gerich-

i
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gerechnet: so kann der Versicherrekeine Vergütung
fordern.

d. 2275. Ist ein Schade durch Schuld und

Vetselzen des Schiffer-G der Steuerleute, oder des

Schiffsvolks geschehen: -so muß der Versicherte alle

Mühe anwenden- auf Kosten des Versicherers, aus

des Schuldigen Vermögen, aus dem Schiffe oder

dessen Frachtgeldern , den Ersatz seines Schadens
zu erhalten.

, s. 2276. Nur so weit, als er solchergesialtzu

seiner Befriedigung ganz oder zum Theil nicht ge-

langen kann, ist er dieselbevon dem Versichererzu

fordern berechtigt
» .

s. 2277. Dem Versicherer steht jedochfrey, den

Prozeß gegen den Schuldigen selbst zu überneh-
men, ohne daß er dazu eine Vollmacht oder Cession
ndrlzig lzatz er muß aber alsdann dem Versicherten
die Vergütungssumme auf dessen Verlangen so-
gleichbezahlen.
§. 2278. Hat außer dem Schiffer oder Schiffs-

oolke, sonst ein Dritter, der nicht die Stelle des

Versicherten vertritt, den Schaden verursacht: so «

ist der Versicherte schuldig, die Klage wider den-

selben sogleichanzustellen, und den Prozeß, auf
Kosten des Versicherero, so lange gehörig fortzu-
setzen, als dieser, nach dem Laufe der Posten, dazu
die nöthigenVerfügungen selbst treffen rann.

s. 2279. sWeaen der Münzsorre,worin die-Zah-
lung von. dein Versicherer geleistet werden muß,

gelten die Vorschriften des Ersten Theils, Tit, xVL

I. 74. qu.
, «

H. 2280 Die Zahlung mußan denjenigenge-

schehen, auf dessen Name-i die Police lautet-, oder

dem sie Von diesem reoiri werdet-.

§. 22531L Jst nach §. 2o7c. die Versicherungan

Zeigern dieses, oder für Rechnung des , den es

aiigelzr,, geschlossen:so kann der Versichererzwar
an
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kmjeden Inhaber sicher zahlen; jedochhängt es von

ihm ab, von der Vorschriftdes s· 2072. Gebrauch
zu machen.

§. 2282. Von der zu zahlenden Vergütungs-

sum-Eskamt der Ver-sichererZwen Procent in Ab-
zug Ungest- wenn er di er nt ni taug-

dkücklichentsagt hat-.
es Yesugß ch

s- 2283- Bey einem Tokalschadensowohl, als
beo Partmtschäden,muß vie Vergnkxmg binnen
ZWEI)Monakhem vom Tage der Bekannkmachung
und Andeutung-, entrichtet werden; wenn binnen
dieser Zeit die erforderlichen Beweise beygebracht
werden.

§. »Sei-. Werden die erforderlichenBeweise
später beygebrachr: fo ist die Zahlung bin-Im
Acht Tagen vom Tage der angelegten Dispache
zu leisten.

§. 2285. Von der hiernach zu bestimmenden
Zahlung-zeit, oder wenn die zu leistendeVergütung
erst durch Prozeß festgesetztwird , Vom Tage der
eingehändigtenKlage, kann der Verstehe-teauch
die im Ersten Theile, Tit. XI. s. 827. qu. bestimm-
ten Vekzogerungezinsenfordern.

§. 2286. Auf die Zwischenzeitkann er in den-

fenigenFällen Sicherheitsbestellung Verlangen, da

Fesetzmäßige
Gründe zum Arcestfchlagevorhanden

inb.

s. 2287. Bey Verstcherungender Freyheikeines

Menschen, muß der Versicherer die gezeichnete
Summe binnen Acht Tagen von dem Tage an be-

zahlen, da ikzmdie eingegangeneglaubhafteNach-
richt von der Gefangennelzmungdes Versstcherten
augedeutet, oder in ErmangelungvollständigerBe-

Weise, bis zur Beybringung derselbenhinreichend-e
Sicherheitbestem worden.

III-m Gesetzb, tu. Band. Uu s. 2288.
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«
s. 2288. Der s. 2282. bestimmte Abzug der

chy »vonHundert sindet in einem solchenFalle
nicht statt.

H. 2289. Jst der Versichekte ohne lösegeldfrev
gekommen: so wird der Versichererdadurch nicht
außer Verbindlichkeit gesetzt, noch kann er die be-

reits gezahlkeSumme zurückfotdern.
§. 2290. Dagegen findet die Zurückforderung

statt, wenn der Vetsicherte vor der Auslösungge-

storben ist; jedochmuß alsdann der Wittwe und
den Kindern des Verstorbenen der Vierte Theil der

gezeichnetenSumme gelassenwerden.
»

s. 2291. Jst auf die Fernheit eines Menschen
keine bestimmte Summe in der Polcce gezeichnet:
so muß der Versicherer für alle Kosten zu der det-

suchten losmachung des Gefangenen haften.
h. 2292. Doch soll, ben ermangclnder Vereini-

gung, auf den Antrag des Versicherers, ein Drit-
ter von der Obrigkeit bestellt werden, der das Aus-

lbsimgsgeschåftauf Rechnung des Versicherers,

welgnr
den Vorschußdazu hergeben mt;ß, be-

kkcl e.

§. 2293. Jst das leben eines Menschen versi-
chert: so muß die gezeichnete Summe binnen

Zwey Monathen, nach dem Tage, da die von sei-
nem Absterben eingegangene glaubhaste Nach-
richt dem Versichererangedeutet worden , bezahlt
werden.

s. 2294. Jst der znr Dauer der Versicherung-
bestimmte Zeitpunkt Verstossen, ohne daß Von dem

leben oder Tode der versichertenPerson Nachricht
eingegangen wäre: so ist der Versichererzu nichts
verbunden, bis das Absterben währendder Versi·
cherungszeiterwiesen wird.

«

s. 2295. War vie Versicherung ansdrücklickj
zum Behnfe einer bevorstehenden Gesakageschqu
feu- und die versichertePerson ist dicserGefahg-

·

wie
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wirklichnusgesetzkgewesen: so muß der Inhaber -

der. Poltce die gesetzlicheFrist, nach deren Verlauf,
ein Vetfchollener für todt erklärt werden kann, ab-
winke-n

ö-«2296.Die Todcseeklzkungmuß der Inhaber
auf seine eigne Kosten suchen, nach deren Erfolg
aber kann er die gezeichncteSumme fordern.

f

"

s. 2297. In der Zwischenzeitkann er verlan-
ZCFH daß iihm landüblicheZinsen von der ge-
zeichneken Summe, seit dem Ablaufe der zur
Dauer ver Versicherungbestimmten Zeit, gezahlt
werden«

§. 2298. Wird hiernächsterwiesen, daß dec»
Versicheree währenddes zur Dauer det- Versiche-
rung bestimmten Zeitpunkkes verstorben seu:

«

so
muß nichts destowenigerdie volle gezeichnete Sum-
me bezahltwetdenz wird aber dieser Beweis nicht
geführt: so werden die genossenen Zinsen von ver
gezeichnetenSumme abacrechnet.

H. 2299. Findet sich hicettächsider Verfchollne
wieder ein, oder kann sonst-erwiesen werden, daß
er die Jahre der Versicherungüberlebt habet so

«

muß der Empfängerdie gezeichneteSumme , je-
doch ohne Zinsen, zurückzuhlm

"

—

s. 2300. Von vorstehenden aus dem Assecu-Vorn

kanzveettage siicßenoenVerbindlichkeiten kann keine Fissädw
Von beydcn Parteyen sich, weder ganz noch zum

Theil, einseitig losmachen «

s. 2301. Doch kann der Versichereevon den i) des Ve-

zur Rettung oder Frevtnachung der VersichertenMEWD

Sache erforderlichenKostensich befreyem wenn ee

sich, nach entstandenemUnglücksfalle,zur Zahlung
dxk ganzen gezeichnetenSumme etbietet.

s. 2302. Er mußsich aber darüber binnen dek
im Ersten Theile, Tit. V. §. 95. vorgeschriebenen
Frist, von ver Zeit an gerechnet, da ihm der ge-

» Un 2 sch-e
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scheheneUnglücksfallmit den Hauptumständenvolk-

ständiggemeldet worden , schriftlicherklären.
s §. 2303. Zögerr er damit: somuß er alle bis;
s. zum Zeitpunkte der Erklärungbereits verwendete

Kosten, noch außerdem Versicherungsquanto, be-«
, zahlen. ,

« » M Mk- §« 2304. Der Versicherte kann sich feiner Ver-«
. icchecteaz bindjichkeit-, znr Rettung der versichert-enSache
,

ferner allen Fleiß und Mühe anzuwenden, nur inv
dem Falle entziehn , wenn bey Seevetsicherungen

«

F ein Totalschadehöchstwahrscheinlichist; und- dies
I

. durch gehörig beygebrachte Beweise dargethan"
worden.

§. 2305. Dies findet besondersstatt, wenn ein

Schiff über die zur Reife gewöhnlicheZeit aus--

bleibt, und davon keine Nachricht eingeht; welche-,

derß
Vetsicherte aus Erfordern eidlich bestärken.

inu . .

.

s. 2306. Ferner , wenn das Schiff, ohne daß
ein Fehler in der Bauart oder Ausrüstung daran

Ursachewäre, währendder Reise unbrauchbar wird;
und entweder gar nicht, oder nicht ohne sehr erheb-
liche Kosten, ausgebessert werden kann.

,

s. 2307. Die Kosten werden für erheblichge-,

achtet, wenn sie mehr betragen, als das Schiff,
.

»

-

nach der Neparatur, den Werth des Wraks abge-
» » rechnet, werth seyn würde-

: ’» §. 2308. Auch wenn ein Schiff und Gut aufge-
’

bracht , angehalten , oder in Beschlag genommen
worden ,- und dessen Befreyung oder losmachung
ungewißund weit aussehend ist, kann dasselbevon

dem Versicherten abandonnirt werden.
"

«

§· 2309. In allen Fällendes s. 2304. kannlder
Versicherte dem Versicherer andeuten , daß er ihm
die versicherte Sache überlasse, und dagegen die·

Zahlung der gezeichnetenSumme M ihm Ver-

lange.
s. 2310.
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. C- 2310- Zwey Monatlge nach dem Tage der

"il2mzugewlnntenenAndeutungmuß der Verstehe-eh
HEFT AUVJIZMDTSUUSder nöthigen roumenke,
Zahlung leisten.

. §-satt· Will der VersicherteSchiff und Gut

obgndonmkekpweit selbiges über vie gewöhnlich-
Zeit ausgebltebenist :- so kann, wenn das Schiff
zvon uns-·nach einem Hafen in der Ost- oder Nord-
Ufeehesttmmtwar, die Andeutung geschehen, sobald

PxeyMonatlzeüber die gewöhnlicheZeit verlaufen
m .

«·;- »Es-gez War aber das Schiff von oder nach
einemjankzernjedoch europåischenHafen bestimmt:
»so muß em Zeitraum von Sechs Monatlzen abge-
—wartet- werden.

«

«

§."2313. Zwer) Monatlze nach dieserAndeutung
mußder Ver-sichererdie gezeichneteSumme zahlen-

-:annjedoch davon Acht vom Hundert in Abzug
eingen.
§. 2314. Will der Versicherer sich zu dieser

Zahlung nicht bequemen: so muß der Versicherke
Lin Jahr und

FweyMonatlze, von Zeit der Abse-
gelungdes Schi es an, in Geduld stehen.

,
v s. ,2315. Nach Verlauf dieser Zeit aber muß

der Versicherer die volle gezeichneteSumme, auch
ohne Abzug der sonstgewöhnlichenZwey vom Hun-
,dert, bezahlen.

»

is. 2316. Soll ein»anßerEuropabestimmtes
Schiff, weil es über die gewöhnlicheZeit ausge-
blieben ist,’abanvonnirt werden: so muß der Ver-

«sichgkke,bky Schiffen, welche vie Linie nicht passi-
,ten, Ein Jaer und Sechs Monathe, von Zeit ver

Absegelung,abwarten.
«

s. 2317» Hat das Schiss die linke passivensollen:
so muß ein Zeitraum von Drey Jahren abgemattet
werden.

.

s Un 3 §. z318.
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»s. 2318. Jst nach Ablauf dieser Fristen noch
keine Nachricht eingegangen: so muß der WINDF-
rcr binnen AchtsTagem ohne Abzug der ZweysPra-
rent, Zahlung lelsiem

E. 2319. Ein angehaltenes, wegge"nommenes,
oder aufgebrachxksSchiff oder Gut, dessen Be-

fkeyunn ungewiß, oder weltausselgend ist, kann

v nach Sechs Monatlzen von der Zelkan, da die
erfolgte Beschlagnehmung dem Verstehe-er bekannt

. gemachtworden , abandonnirt werden«

- s. 2320. Jst die Aufbringung außerhalbEuro-

va geschehen:so muß der Versicherteden-Verlauf

§. 2321«. Kann jedochder Versicherte beybrnk
gen, daß ein solchesSchiff mittelst rechtlichenEt-

kenntnisses für verlvirkt, oder für eine gute Prife
erklärt worden: so ster ihm frey, es fdfort zu abna-

donniren, und von dem Vetsicheretnachs. 2310.
Zahlung zu fordern.

«

. s. 23:2. Die Andeutung des Abandonnements

muß gerichtlich, oder durch einen Nöten-lum,oder
vereideten Wkåklergeschehen.

« «

» ,

H«23-!Z« Es Muß Unbedingt geschehen, und
kann nichtwieder zurückgenommenwerden.

«

§. 23.«4. Auchmuß die ganze versicherteSache
abauromnrt werden, wenn sie gleich nicht zum vol-
len Werthe Versirherkgewesenseynsollte.

»

s. 2325. Ber) einer Caseoversicherungniüssen
die Rhedee auch-die Frachr mit abandonnireu;«
außer wenn das Schiff ohne die Einrechnung dtk

Ausrustungskostenversichert worden. (§. 1986.)
Y. 23:6. Ist währendder Reise Ein Theil der

versicherte-erWaaren ausgeladen worden: so kann
der Versicherre die gezeichneteSumme nur nach
Verhältniß des Werths ver nicht dusgeladeneu
Waaren fordern. ,

s. 2327.
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. §. 23273 fNach geschehenenAbondonneinenr
Hälsnges skdlgllch von dem Bersicherec ab, wOH für
Mühe oder-Kosten er zur Rettung oder FROan
chlkngder Sache anwenden wolle. .»

»

Es 2328- Der Versicheeteist jedochverbunden,
Ihm dazu beizåläichzu seynxso weit dies ohne feine
Kosten,»1mdohne besonderesMüheoder Beschwerde
geschehenkann. ,

·

«

s. 232:9.Alleg, was noch gerettet wird, kommt

DemVersichererzu gute, wenn auch die oben-don-
nerte Sache nicht zum vollen Wenige versichertng
besen seyn sollte-. « .

.

"

ish 2·330«.""Vey allen Meigen Artenxvon Ver-·
sichekungenfindet gar keinAbandonnement statt.

««

«

st 2331. Hat aber, bev Feuerassekueanzenjder.

Versichercrdie gezeichneteSumme bezahlt: so ge-·
hde ilzm alles , was von den versicherrenSnchen
gerettet, oder aufgefunden wird.

’

-

s. 2332«.Der Versichc1«teiftschnldig,dem »Ver-
sichererdazudie ihm bei-extentgewordene-n Nachrich-
ten mitzmlgeilemund sich auf Erforderndaekeper
eidlichzu vereinigen.

"

"«
-

«

H. 23"33. VIenn der«’?lssekuennzcontrielkoljne Vom Ni-

Schuld des Versicherten resckgangjgzwird; nnd Also stossw-

der Versicherergar keine Gefahr gelasxfen»,i
so muß letztererdiebesceiteJerhaltene Präcniefzuküæ
ahlem ·

I »

ö·§. 2334. Er kann sich jedochein halb Procent
bon dem versichertenCapitale abziehen und einbe-»

halten. «

«

·

§. 2335 Beträge die Prämie selbst nicht über

Zwet) Procent:»sokann nur Ein Viertel der Prä-
plie abgezogenwerden« »

» §. 2336. Das Ntstornosindekalsdann statt;wenn
vmehrereVersicherungenüberden «Vollen»New der

Sache-. ohne«Schuld des "Versicherten geschlossen
’

Un 4 wor-
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worden, und also die eine wieder aufgeht-benedei-
den muß. (§. 20073 2008.)

v

.

»

s. 2337. Ferner, wenn der Versichertedie Un-

ternehmung, auf welche die Versicherung geschlos-
sen worden , aus erheblichenGründen gänzlichein-

stellt.
§. 2338. Auchalsdanm wenn sonstwegen vor-

gefallenek Zufälle und Hindernisse, die Unterneh-
mung gänzlichunterbleibe.

§. 23;9. Muß aber ein bereits ausgelaufenes
Schiff, wegen widrigen Windes, oder aus andern

Ursachen, wieder zurückkehren,und die Reise gänz-
lich einstellen: so kann der Versicherer, außerdem

halben Procent, noch einen verhältnlßmößigenAd-

zug machen.
s. 234o. Dieser Abzug muß nach Verhältnis

der bereits ausgestandenen Gefahr, allenfalls durch
schiedsrichterlichenAusspruch, bestimmtwerden. .

. 2341. Die Reise wird für ganz eingestellr
geachtet, wenn die ladung ganz gelosetwerden muß;
um das Schiff auszubessem .

§. 2342. Wird aber von dem Versicheeerirgend
ein Schade aus dem Contralte Vergütetx so sindet
das Ristorno nicht stark, und die Versicherungist
beendigt.
§. 234z. Ist ein Schiff oder Gut auf mehrere

Orte zugleichversichert; und aufljeden Ort eine be-

sonderePrämie bestimmt: so«sindet das Ristorno in

Ansehung derjenigenPrämienstatt, welchefür Orte

bestimmt waren, wohin das Schiff oder Gut nicht
wirklichgegangen ist.

«

§. 2344. In Ansehungeines Theils der Prämie
sindet dar Ristorno, in den §. 2141. 2146. Ass-
2159. bestimmten FällenAnwendung.

«

s. 234s. Bey Versicherungen auf imagtnairen
Gewinn ist das Ristorno nur alsdann zuläßig,
wenn die Unternehmung, woraus selbige ge-

schlossen



Von Bersicherungetn681

schlossenworden - Ohne Schuld des Versicherers
nicht statt sindet. .

v

. 23463 Kann der Verstehe-te zu seinerBe- Verjäh-
fanSWL Mchkgelangen: so muß er deshalb richiWI-

terlicheHülfenachsuchen.
- 2347s Die Klagemußbinnen Sechs Mona-

'

then angestellt werden, wenn der Schade in der
Nord- oder Ostsee, oder in einem Hafen an diesen
Küsten geschehenist. »

«

«

·

.2348. Hat sich aber der Schade im mittel-
ländischenMeere und dessenHäer in der let-ante-
dem Archipelagus, » oder an den Küsten der Bar-
baren zugetrageus somuß-die Anstellung der Klag?
binnen Jahresfrist erfolgen.

"

.2349. Ben· einem in andern entferntern
Welttheilen vorgefallenen Schaden., findet ein
ZweyjährigerZeitraum statt.

»

§. 2350. Diese Fristen laufen, bey eineni To-

calschaden,von dem Augenblickean , da der Ver-

sicherteüber die HauptumständeVollständigeNach-
richt erhalten hat.
§. 2351. Jst ein gehörigesAbandonnement er-

folgt: so läuft die Verjährungvon dem Tage der
Andeutung desselben, ohne Rücksichtauf die nach-
her etwa eingegangeneNachricht

s- 2.352« Jn allen übrigen Fällen hingegen
fängtdie Verjährungvon der Zeit an, da der Scha-
deso weit liquide geworden ist, daß die Klage ange-

stelltwerden können.
·

s

, §. 2353. Sind dieseFristen verflossen,und der

Versicherte kann keine solcheUmständenachwei-
sen, welche nach Vorschriftdes Ersten, Theils Tit.
I §. 512 - 534. den Anfang der Verjährung
hindern ,« oder die Wiedereinsetzungin den vorigen
Stand begründen: so ist fein Anspruchganz er-

.loschen.

Uu 5
«

F- 2354s
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,

s. 2354 Die Verjährungkann Inm-durch An-
stellung eurer gerichtlichenKlage,.qder dadurch un-

terbrochen werden, daß der Versichckexsich»fchciko
lich zur Vergüeung erboten«hat.
§- 23552 SEND über dieVergütung unt-knack-

.li1ngengeoädgetkkadmx söswird· die darauf- ver- —

wendete Zeit-, PG zll dem,Zeitp1-nkte",da selbige
wegen der Weiserung des Versichereksabgebrochen
»den-; in die Verjährgtxgszeixxnichtmic einge-
rechnet.»,.«sz
..jJ « s. 2356. Jst,die Verjährungeinmal Meerer
»chen:seyen-etcperAnspruchdreyßjgJahres- ,-
« «

s. 2357. Wegen rückständiggebliebenerPrämie
vetldfchtdie Klage nur innerhalb-dergewöhnlichen
Beriålzrungsfristm

«
"

«

z

s. 23582 "M"tEinforderung des Rlstorno hat es

gleicheBequdmß.

T Vierzehnter-Abschnitt.-;
Von der Bodmerey.

s

—-

Wae Bod- §. 2359. Bodmcrey ist ein Darlehnsconeeth
VWV M«

bep-welchem der Gläubiger , wegen Verpfändung
eines Schiffes, oder der Ladung desselben, Ade-beh-
»derzm"ati1mcn,die Seegefecht übernimmt-.

"

,

v H. 2360. Dagegen kann er sich ein den,erlaub-
ken«Zinssatz übersteigendesAufgeld Verfchreiben
lassen. »

, .

«

§. 236;. »Die Bestimmung dieses Aufgeldes
hängt lediglich «Von dep Vereinigung beydef
Theile ab. «.

«

Cz2362. ,Ein Darlehn auf Schiff oder Ia-

Jtzqng,s bey welchem der Gläubiger keine See-

«gefal2rübernimmt, hat nicht die Vorrechte einep
Bovmerekx

f

§. 2353. Sind in einem solchenAbkommen

höhereals die an dem Orte des seschlsssenenCorn-«
’

tca W
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Ckznkraltsunter Kaufleuten erlaubten Zinsen be-

dungen thdevt so ist dasselbefür«einenWehe-.-
luhen Contraljtzu achmkA . ·

.

FULZSÆ Diejenigen-Personen,welchen nach Wasse-

§· Ig39-19«42.untersagt ist« Versicherungen zn FRE»
Herthkagspkxlrfenauch,- bey gleicherStrafe , kein könne.
Geld ober GeldeswekthaufBedjnereygeben. .

§-73653Wer indess-Fähigkeit,Darlehne anf-
.Zunchmen.setngeschränkjtist« kann-keine Bodnxetey
nsdmsMThsxkTit-sinkegis- rqu -

-

»

s. 2366. Jeder eingeer Rinden kann Hm
zSchiffsnarrveebodnreY.-».««:

» .».

·

·

WEBER-»AuchFIan VIII-Zwil-Schjff von allen

Wes-W zuigwmemJeder ven ihrem gemeinschaft-
lichen Faktorverbodmekwerdcm ( .

-

«
, §.z-7368.»;«-A.gfdiesSchiffsparts eines einzelnen
»Nheders»fönnendie nötigen»oder deren Disponent,
auch wider des EigenthümexeWillen-, Bodmerey
nehmen, "wenn dersebe den schuldigenBentrag zup

Ausrüstuggoder Ausbesscrung des Schiffs verwei-

gert, oder zur Ungebührverzögert. «

; ; HJJZHHzBodmeceyauf die Fracht allein findet
Nicht-sing - —

- «
.

§· 2·z70. Eben so wenigkann sieüberdie THeuet
desngchiffsvolksgeschlossenwerden. 2

«

» ; §·..;23771»,,JUHHepdenFällen ist der Vertrag un-

"gül"cig;·--undsdcis gesehen »Da-sehnzgsn Besten ver

«Seearnzen,perfaklen..»
»

,

«

.

"

s,’;2372.»,Jedereinzelne Befrachcerkann seinen
Theil-derLadungderbes-wem.

,
«

,» ,§. .237«-3. Diese Befugniß steht auch dem

Schifferunddem Schiffsvolke,in Absichtder« unke-

Villignng der Gesetze,"oder Bewilligung der Rhe-
dkk, für-eigeneRechnung mitgenommenen-Ws.u-

ten zu.
-

, .«§«.»-2"37l4..«KeinRhesero«der..Yefrqu)terdarf
Jübecden«gemeinenWerth des Schtffesy oder der

»a-
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·

AchterTiteL
Ladung (Th. l. Tit. XLs. 111.qu. am Orte und zye
Zeit — des ’geschkossen"enContraktez,v Bodmerey
nehmen. s-

"

«

§. 2375 Hat ermeslgleichwohlyethansso soll
er alsv ein Bekküger"g"estra«ftwerden; und für das
Mehr Empfqnth «»kIeHstTSechsProcent Zinsen,
auch alsdann"-haft»en,"wenn die verbot-pureSackje
perunglxsckt

s .

:
.. , i

"

sh-'2’376.tBey gleicherspSttafezdarfweder ein
Rheder,- nochIBefkachxerJDOMAIN-Gegen-
ständeschxießen,die bereits zu ihremyollenyemeb

Im Werthe«!veesichercsind. -
«

»

» s. 2377, Geschickadies-dennoch:fOMuß VEM

Bodmerecjgeberdas·sbe·rfchtsiebeneCavjtalohne Ab-

zug» bezeigt werden vwennauch bischen-vornen
Sache verlolzrengeht«-· .

« «

Y
«

v«

" "

sssTsz78.«s"-Jst"aber Schiss oder Ladungnur zum
Theil versichekk so kann der fteygesliebeneTheil,
bis« zum vollengemeinen Werthe, noch«be«fonvees
verbodmef werden.

" «
«

,

« «

§. 2379. Der Schisser kann nur im Notizhafen
Bodmekey schließen.

"

H.-2389. Er kann aber alsdann-sowohl das

Schiff allein, als anph Schijsfund Ladung zufam-
men, nichtaber die Ladungsallemderbes-wem »

s. 238x. Es macht in diese-neFalle keine Am-

,derung, wenn gleichlSchiffund! Ladung bist zum
vollen gemeinenWertheversichertseynsolltenäfs

-

§. :38»2. Ebenso wenig hat es Einfluss-wenn
gleichder Schiffer Theil-an der Rhederetfnimmt ,

» s. 2383- An dem Orte, von welchemer- aus-

fegelt, und« am Bestijiimungsorih ist·-er,·- ohne
Soecialoollmachtdeprzederoder Befrackzterynicht
befugt, Bodmerey zu jshließekn

-
«

K-
-

§. 2384. Auchfn einem solchenZwischenhafem
wo er an Bevolxcyackzxiateder Rhedep oder Be-
frachcer gewiesenworden, soll er, vhnsVorwijs

s..’ .—»-» .«'.! -e.
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sen und Einwilligungderselben, keine Bodmereyv
nehmen« · «

F- 23,85-»W08der Schiffer zu beobachtenhabe,
wenn er m einein NothhafenBodmerey nimsnt, ist
oben verordnen-. (§. 1499· qu·)

, »H-2386- Wird eine solcheBodmerey in einem.
käkkstsenHaer geschlossen:fo muß der Gebet-, bet)
VTUUst vit·Vorrechteaus dem Bodmerey - Con-
kkakfciVCTZMsehen, daß der Schiffer diefe"Vor-
fchrlftgenau« beobachte.

»

·s. 2387. In AbsichtderjenigenBodmereyssom
krakke hingegen, welche in auswärtigenHäer go-
schlossmwinden, sind die Gfetze des Orts zur Richt-
schnurzu nehmend »

«

§. 2388. Wer eineinSchiffer wissenrlichzuan-
derm Gebrauche, als zum Besten des Schiffe oder
Gut-, Bodmerey giebt, kann sichnur allein an den
Schiffer und dessenSchiffepart, oder andere Hab-.
selig-leihhalten.

·
«

. 5.,2389. Ein Bodmereygeber,welchersich mit
dem Schiffer zum Schaden der Rheder und Be-
frachter verstanden hak, mlißden Letzternfür allen
aus der Bodmerey entstammenNachtheil als Selbst-,
fchuldnerhaften, und foll als»ein Betrüger gestraft

«

werden.
» .

, »

s. 2390. Bobmerey«-Contraktesollen inKönigsEkel-inder

lichen Landen, bey Strafe der Ungültigkeit,«fchrifk-III-
licherrichtet werden.

. m-

H.-23-x. Jst jedochdie Bodmerendurchleinenz
Mäller geschlossenworden: so kann der, vdn dem-
selben zu ectheilende Auszug seinesJournals die
Stelle des schriftlichenEontrakts vertreten,

. 23922 Bloß mündlicheVerabredungen zur
Bqdmekey«si«tid»nn«gült»ig,ewennauch in der-Absicht,
einen Bodmerey- Conkrakrzuschließen,ein uns
mgefållcee Blanket ausgestelltund ums-schrieben

«

wos-



;
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; goordend(Th. l. Tit. V. 155. sqq. Tit. XL
»

. 727.
—

i !

§. 2393. Der Bodmereybriefmuß vorzüglich-
entlzaltenx die Namen des Gebers und des Netz-

; - mer-; die Benennung des Schiffs und des Schif-
«

fersz die zu zahlende Summe; die vom Gebe-
übemommeue Seegefahvz und die Bestimmung
der verbodmeten Sache.

»

s. 2394— Ein Schukdscheimworin bloß allge-
;

»

, mein bemerkt worden , daß die Valuta oder der

"J Werth auf Bodmerey genommen sey, ist für keinen

Bodmereybriefzu achten.
s. 2395. Wegen der Münzsortesindetdasjenige

- Anwendung, was §. 759. qu. bey Wechselnvor-
s’ geschriebenist. -

«

s. 2396. Auch in Absicht der Unterschrift den

Namens gilt alles dasjenige, was §. 776. qu. beo
Wechseln verordnet worden.

s. 2397. Sind wegen ver vom Gebet über-«
nommenen Seegefahr, im Bodmereybtiese keine

besondern Verabredungen enthalten: so treffen ihn
alle die Vorsålle, für welche, nach s. 21714 qu.

beyßder
Seeversicherung der Versicherer einstekzen"

mu .

s. 2398. Jst keine thlungszeit bestimmt: so
wird angenommen , daß die Berichtigng binnen

ZichcTagen nach der Ankunft des Schiffes erfolgen
olle.

i

»
§. 2399. Jst dieBodmerey nichtausdrücklichnur

'- - aus die Hin- oder auf die Rückreise,
"

oder auf
-

beyde zusammengeschlossemso muß, -bey Vers-od-
meten Waaren, die Zahlung an dem in der Charke

: Partie oder im Connoissementebemerkten Bestim-
i mungsortegeschelzen -

H. 24oo. Jst in einem solchenFalle das Schiff
allein berbodmen so wird der Contrakt auf die

Hm- und Herreisegezogen:
«

—

s. 24ot.

—
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SkS40L kah muß die Bodtnereyschuldso-
gleichb· ahlk werde-ejwenn das Schiff Zinnen Zwer-
Wconnklzen'dte Retourreiseeigne unverschuldeteHin-
dernngen nicht eingetreten hat.

-

,

§«2402- Sind Schiff und Waaren zugleich-
VZZUSIPMM Bestimmungverbot-wen so haften
desnBobMkeygeber die in Sicherheit gebrachten-
Wsakem wenn gleichoas Schiff aufder Rückreise
verloren geht. -

—

«

Si 2«403· Eben das sindetstam wenn die Waa-
ren verloren gehe-, und das Schiff gerettet wird.

d. 24q4. Für die von den Rhedetn geschlossene
Bodmercy haftet der Regel nach nur« dns Schiff,
oder die Schifft-part des einzelnen Rhedecs, welch-I «-

vie Bovmerey geschlossenhak. .
«

§. 2405. Eben so wird, für die von elnem B-
frctchrergeschlosseneBobmerey, nur dessen Antheil
an der wirklichenladung verhaften -

§. 2406. Dagegen ist für die vom Schiffer im

Notizlzasengenommene Bodmekey Schiff und lit-

dung zugleichverhaftet,, wenn nicht das Gegenrlzetls
im Bodmereybeiefe festgesetztworden.

§. 2407. Der Bodmereygcberlzälesichnn Schiff«
und lovung, oder welchen Theil derselben er

will , »so lange bis sein Vodmereybrief berich-
tige ist. -- - -

«

s. 2408. Bodmexey, welche deanzeber iin

Käniglichenlanden nimmt, muß gleichseiner Ver-

pfändung, auf den« Original:Scl)is-fsnkk"undenvers-I

zeichnetwerden. (le. I, Tit. XX. s. 301.qu.)
s. 2409. Eben sosind bet) einer Boomerey auf:

Waaren, wenn sie in hiesigenlanden von dem—Ei-:

gentlzümer·derselben,oder dessenBevollmächtigten
geschlossenwird, die Vorschriftendes Ersten Theils,
Tit XX. 376. »qu.Zu beobachten.

«

.

«

» s. 2410. Jst dies verabsäumtworden: so sichs
Pi- Bodmexev den Verpfändungm, bey welchefn,

«
. » .« .
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diese Vorschriften beobachtetsind , ohne Rück-sieht
des Alters nach. «·

s. 2411. Nimmt der Schiffes Bodmerey, es

sey in- oder außerhalblandes: so ist er schuldig da-

fük zu sorgen,' daß selbigeauf den Schiffsuckum
den , und wenn Waaren verbodmek worden, auf
dem Connoisskmevkgehörig ver-zeichnet werde;
auch muß er, tm letzternFalle, dek- Empfängerde-

veybodmeten Waaren sogleich davon benachrich-
eigen.

H. 2412. Unterläßter dies: so haftete er jedem
Dritten für allen daraus entstehendenSchaden.

Nichte-· s. 2413. Bey Schließungdes Bodsnerey-Con-

ZEJSZIEEtraktSmuß Von beyden Theilen alles dasjenige
CInIkahbeobachtet werden, was 5.2024. qu. dem Ver-
Ms sichetten und dem Bei-sicherer zur Pflicht g-

macht ist.
§. 2414. Jn allen Fällen, da wegen unterlasse-

ner Befolgung dieser Vorschriften , eine Seel-er-

sicherung ungültig wird, (0. 2025. 2026. 2ozo.

2031.) findet auch eben dies bey dem Bot-mean-
Contrakte statt.

«

, §. 2415. Hat alsdann der Bodmeteynelzmer
,

«

den Felslerbegangen: so muß er die völligeBod-

mereyschuld, sammt allen erweislichenKosten be-

zahlen.
-

§. 2416. Jst aber der Fehler von Seiten des

Bodmereygebers vorgefallen: so verliert er, zux

Strafe, das gegebene Darlehn, und der Nehmen
innß selbiges, nebst Zinsen, vom Tage des Em-

pfanges, zur Armenkasse bezahlen.
Vom Exi- s. 2417. Jn allen den Fällen, da beySeel-er-
Msps sicherungendas Rlstorno zugelassenist §.2007. 2·136.

2139. 2141. 2202. nnd,2zz7. findet selbigesauch
bey der»Bodmerey statt.

«

s. 24·1U. Bedient dee Nehmer sichbesselbenj
so muß er das erhaltene Darledm nebst Sechs

·

Procent



Von der Bodmereo 689
Procent Zinsen vom Tage des Empfanges, und
ver verursachtenKosten, wohin auch die Kosten der
sen dem Gebet über die Vopmekeyetwa genomme-
MU Versichkllnggehören, erstatten.
§.»241"»9—.Sollte der Bodmereynelzmerbloßun-

ter Borsptegelungeiner zu machenden Reise oder

Versendung, Geld zu erhalten gesucht haben-:
so«m«nßer außerdemdie bedungene Von-veren-
kraxnly m so weit selbigedie gewöhnlichenZinsen

UHlEkstelghan die Schiffs-Armenkasse zur Strafe
ei- essen-

s. 2420. Wird das Ristorno von dem Gebei-
ansgeübkr so erhält er bloßdas Darlehn ohne Zin-
sen und Kosten zurück.
§. 2421. Jn«bendenFällenbleibt ihn-, bis zur

erfolgenden Zahlung, die verbodmete Sache eben

so Verhaftet, als wenn der- Conkrakt nicht rückgän-
gig gewordenwäre.
§. 2422. Auch nach geschlossenemContrakte liegt Ast

dem Nelzmeralles dasjenigeob, was s. 2117. f -.

dem Versichertenzur Pflicht gemachtworden.

§. 2423. Hat er davon etwas berabsänmt:soHEXEN
wird der Geber von der übernommenen Seege-
falzr frey, und es mußdemselbendie völligeBod-
ntereyschuld bezahlt werden, wenn gleich die
verbodmeke Sache ganz oder zum Theil verun-

glückte
s· 2424. Wird durch das Ristorno die auf La-

dung geschkesseneBodmerey nur zum Theil rück-
gängig: so sinden die Vorschriften des s. 2418. und

2420. nach Verhältniß der zurückgebliebene-mge-

gen die abgegangenenWaar;:!, Anwendung, nnd
es haften, bis zur erfolgendenZajzlung, dem Ge-
ber scwolzldee zurückgebliebenen,als die abgegan-
genen Waaren.

H.2425. Der Geben hafret für die Seegofalzk
der verbodmeten Sache gleich einem Versicherey

Augen-.Gesetzb-111. Band. X x und



690 Zweyter Theil. Achter Titel.

und es finden sowohl wegen der Zeit, als wegen
der Art dieser Gefahr die Vorschriften des s. 2180
bis 2190. und 2209 2234. Anwendung, in so fern
im Bodmerenbuefc keine ausdrücklicheAusnahme
festgesessenworden.

§, 2426. st die .veebodmete Sache durch die

nach s. 2209. qu zu benetheilendeSeegefahr ganz
verloren grgangenj so crlöschkder Anspruch des

Bodmerex)gebers.
s. 2 r27. sie aber nur zum Theil verunglückt:

so hängt eo von ver Eseizl des Rehiners ab: die

Bodrnereysclsulozu besetzten, oder dem Gelder die

verhoomete Sache zn sctner Befriedigung zu über-

lassen.
(). 2428. Vsåältver das lestem so muß er, bey

einer auf das Schäff genonnnenen Bedinge-IV auch
die vorhandenen GerårdschafrexhAmmunikion, te-

benomitrel, und dic stach-r der letztern Reise, dem

Bodmereygebee abtreten.

s. 2429. Auch muß er in jedem Falle dem Bod-

mereygebec den Vorttgeil aus der Nüber die verwo-

mete Sache nach dx 2379. etwa besonders erhalte-
nen Versicherung überlassen.

s. 2430. Dagegen muß der Bodmereygebet,
wenn er sich an den verbliebenen Werth der vers-od-

. meten Sache hält, den Beytrag zur großenHaw-
rey mir übernelzmem

§. 2431. Es ist nicht erlaubt, das Gegentlzeil
zu verabreden.

s. 2432. Jst der Unfall durch Versetzen des-

Schiffers,- oder seines Volks dem-laer worden: so
kann sich der Bodmereogeber onf Luduna qn dm

Schiffen bev dessen Unvekmogen abec an das Schiff
selbsthalten.

. :4tzs. Haben die Mbeder unmittelbar, oder

die Befrachter, oder deren Bevollmächtigte, durch
Beladung

E-?
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Velsdjmgdes Schiffes mit verbotenen Waaren,
Vdsk IMst durch ihre Schukd, den Verluxk oder

Schepm Dem-UN- fv kann der, Bonnmygebcr
VOU Ahnen den Ausfall an der völlian Bot-Hierw-
schMD mbe ZMDFIUnd Kosten fordern-

Hs2434s Ost Bodmsmwber kann auch in glei-
ckJk,AUSMN jeden, durch dessen Schutz- das

Sidkffbeschädigtoder verloer worden, nin Ent-
schadtgungklagen.

,

§- 2435sp LBenn verbodmetcs Waaren bloßdurch
innern Verderb oder Abschlag des Preises Schaden
und Verlust lerdem so kann der Eigenrkümet sich
durch Abtretung derselben nidsx befrruem sondern
er ist schuldig, die völlng Bodmeccyschuw zu be«

zahlen. »

§. 2 36. Istdie verbodmcte Sache esnbeschz,
digt an dem »Hm ihrer Bestimmung angekom-
men; oder will der Netz-net dxe beschädigkeSA-

che nach s. 2427. dem Gebei- aicht abtreten: so
muß er zu der im Bodenarenbräescfestgesetzten,
oder nach §.»2398.qu. zu bestimmenden Zah-
luugszeit, die Bodmereyschuldsogleich baar ent-

richten.

s. 2437. Auch ist er, Von dieser Zeit an, ver-

bunden; davon die unter Kaufleuten üblichenZip-
fen zu entrichten., .

s. ä438.Hat der Schiffer die Bodmcrey selbst
geschlossen; oder ist ilzm dieselbe bekannt gemacht
worden-. so.muß er, ohne Einwilxigung des Gebete,
die verbodtneten Waaren nicht ekzerVerabfolgen,
als bis die Bodmereyschuld bezahlt, oder deshalb
hinreichende Sicherheitsbesiellc worden; wenigen-
falls er dem Geber für allen daraus entstehenden
Schaden haften

§· 2439. ch certgbscäbendtrZahlung ist der

Bodmereygcberberechtikp fezleich den öffent-
;":r 2 licheo

Erfüllung
des Biwase-
»schl-

traus.
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EichengerichtlichenVerkan der verbodmeten Sache
»

zu verlangen. (

H. 244o. Hat er die s, 2408. nnd 24og. angege-
benen Vorsichten beobachtet: so kann sich der Bod-

mereygeber auch nach Vorschrift des. Ersten Theils
Tit.Xx. is. 119. an den Deinen Besitzerder ver-

bodmeten Sache halten.
§. 2441. Sind aber diese Vorsichtennicht beob-

achtet worden: so siedetder-Anspruchwider den Dkitk
een Besitzer nur in so weie statt, als dieser entwe-

der vor Erlangung des Besitzesvon der daran haf-
tenden Bodmerey gewußt, oder vor geschehenerAn-

meldung des Bodmereygebers den Eigenthümer
noch nicht Vollständigbefriedigt hat« .

H. 2442. Ein Bodenereynehmer, welcher die
verbodmete Sache« svor Befriedigung des Gebet-,
ohne dessen Einwilligung veräußert,oder denselben
auf andere Art vorsätzlichin Schaden gebracht hat-,
heftet für dessen vollständigeBefriedigung, nnd

soll als Betrüger bestraft werden.
"

s. 2443. Hat der Bodmereygeber seine Forde-
rung innerhalb Jahresfrist nach eingetretenem Zah-
lungstetmine nicht gehörigeingeklagt-—so ist sein
dinglichesRecht auf die verbodmete Sache und de-

ren Vorzug erloschen. ,

s. 2444. Das persbnlicheRecht gegen den Bod-

merenfchuldnerverbleibt ihm jedoch, bis zum Ab-
laufe der gewöhnlichenVerfåhrunggfrist.
§. 2445. Jst wegen derselben Sache mit Meh-

rern Bodenereyaeschlossenworden: so hat diejenige,
demsreeswelcheder Schiffer im Nothhafen genommen hat,

ordnun-
M- vor allen vorhergehendenden Vorzug.L

s- 244äs Von mehrern durch den Schiffer auf
derselben Reise im Nothhafen geschlossenenBodmexr
men« e.ehkdie1sünssteder. ältern oorvt

Ei We
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, ex 2447« Diesen folge-»nachOrdnung derzeit-.
diejencgenBodmereygiåubigek,weichedie §. 2408z
Und 2409s bemerktenVorsichtenbeobachtethaben-
§s 2448i Alle übrigeBodmereyfordeeungenha-

ben- Ohne Unterschiedder Zeit, gleicheRechte.
s··2449»»Sietheilen sich also, sey entstehende-
U·Uöus(1"«skchkeltder verbovmeten Sache-, nach MIC-
FäflkkkllßlhkksBodmerenfordernngenan Capital, ein-
IOTZUSMZinsen- und Kosten-

, · 2450. Jn wie fern dem Einen oder Anderes,
wegen erweislicher Verwendung zum Besten den
Vetbodmeeen Sache , ein besondererVorzug zukom-
me , ist nach Vorschrift des ersten Theils Tit. XX.
§. 318».zu beurklzeilene

" «

-

§. 2451. Sind, außerden Bodmerenforberun-
gen, noch andere Gläubigervorhanden: so wird
die Prioritätnach Vorschrift des Ersten Thein

«

Tit. XX. §.321· qu. bestimmte

Funfzehnter Abschnitte
Von Fuhrleuten.

s, 2452» Die Inhaber offentlicherlandkutschem
welche der Staat bestellt oder besonders privilegirx
bat, um Recsende oder Sqchen fortzuschaFem use-—-
den Rhedernz und diejenigen, denen sie die Füh-
rung der Kutsche anvertcanx haben, Schiffern
gleichgesichtet

H. 2453. Dergleichen Lan-deutschermüssenalso
für alle Waaren und Sachen haften, die ihnen, und

ihren dazu bestellten"leuten, zur Fortschaffungnnd

Ablieferung an einen gewissen Ort »ü.be,rgelk2s:«k
wordem

§· 2454. Von dieser Verbindlichkeit- köimm
ske,sich, gleichden Oklzeoernz»AuchAbtretung

des



694 sit-einer Theil. Achter Titel.

des Wagens, der Pferde und deren Zubthör, in-

gleichender «8tatl)tgeloer,befrewnz wenn nicht
solcheUmständevorhanden sind, da eine Herrschaft,
nach Vorschrift des EkstenTheils, Tit..Vl. 61. fqu
auch für die unetlaubten Handlungen ihrer Dienst-
boten einstehen muß.
§. 2455. Jn Absicht der Verhaftung für die

Geldstrafen, wegen der von ihren Knechte-i begatt-
genen Atcises und Zolldefraudationen, finden die

Vorschriften des 515. lk.)q.Anwendung-
s. 2456. Zwischendeanhabern derkandkutsche,

und den von ihnen bestellten Kurschern oder Fuhr-
leuten, waltet eben das, Verhältnißob, als zwischen
Rhedetnund Schiffern

«

I. 2457. In Absichtder Inhaber solcherFährm,
welche zum Uebersetzmder Reisenden bestimmt sind,
sinden gleiche Grundsätzestatt.

s. 2458. Das VerhältnißzwischenPrivatfnhk-
lenken, ingleichen Fußbotem und denjen:gen, wel-

che sie gedungen haben, ist nach den Vorschriften
des Ersten Theil-, Tit-., Xl. Abschn.VllL §,869 920.»
zu beurtheilen.»
§. 24;9. Dergleichen Fuhrleute müssenjedoch

allen Verlust oder Schaden vertreten, welchen sie,
oder die Von ihnen bestellten lenke, auch nur durch
ein geringes Vetsehen verursacht haben.

s. 2460. Besonders müssensie auch für das ge-

ringste Verfehen haften, wenn der Schade oder

Verlust durch mangelhafte Beschaffenheitdes Fuhr-
werks entstanden ist.
§. 2461. Ferner, wenn sie wissentlich sWaarm

übernommen haben, bey deren Aufbewahtung UIW
Trankst-ort, nach ihrer besondern Natur nnd Be-

schaffenheit, eine vorzüglicheSorgfalt und Vor-

sicht erfordert wird, und durch Verabsäumungder-

selben Schade.entsteht.
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s. 2462.. Ferner alsdann, wenn sie- nochaußer
der Fracht, für die Aufsicht über die Waaren eine

besondere Belohnung angenommen haben.
s. 2463. Jn wie fern Fuhrleute verschlossene

Blicks Oder Pakete unter Vierzig Pfund Mikme-
mcn können, ist im Viercen Abschnittedes Faus-
zelzntenTitels verordnen

§. 2464. Was Fuhrleute bey hohlenWMU Und

Enge« Pässm, ingleichenbey dem Aal-weichem zu
beobachtenhaben, wird im Ersten Abschnitte des

FunfzekzntenTitels vorgeschrieben
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